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Georg Brandes ,

ein hannoverſcher Beamter des 18. Jahrhunderts *).

Don F. Frensdorff.

Der Mann, von dem hier die Rede ſein ſoll, iſt in weitern Kreiſen

wenig bekannt. Man weiß mehr von ſeinen Familienangehörigen

als von ihm. Er iſt der Vater von Ernſt Brandes, dem ethiſch-poli

tiſchen Schriftſteller, der mit ſeinem Landsmann und Freunde Reh

berg die franzöſiſche Revolution aufs ſchärfſte bekämpfte. Er iſt

der Schwiegervater zweier Göttinger Profeſſoren, des klaſſiſchen

Philologen Heyne und des Naturforſchers Blumenbach. Was Georg

Brandes gegenüber allen dieſen charakteriſiert, iſt daß er in erſter

Linie Beamter war, aber ein Beamter, der eine ſolche Ausrüſtung

für das von ihm bekleidete Amt mitbrachte und es mit ſolchem Er

folge verwaltete, daß er um ſeiner ſelbſt wie um des Standes willen ,

aus dem er hervorging, eine eingehendere Würdigung verdient, als

ihm bisher zu Teil geworden iſt.

1 .

Der hannoverſcheBeamtenſtand des 18. Jahrhunderts erfreute

ſich eines guten Namens. Er hatte das ſeiner Berufstreue, ſeiner

Bildung, ſeiner Humanität zu danken. Die Begründung einer Unis

verſität im eigenen Lande hatte raſch Frucht getragen. Die Bil

*) Das folgende giebt einen am 28. Oktober 1910 in der Feſtfigung

zur Feier des 75jährigen Beſtehens des Hiſtor. Dereins für Niederſachſen

gehaltenen Dortrag mit einigen tleinen Derbeſſerungen und Erweiterungen

wieder. Neu hinzugefügt iſt der legte Abſchnitt (8 ), der in der Sizung bei

dem Mangel an 3eit wegbleiben mußte .

1911. 1
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dung, die der tünftige Beamte in Göttingen empfing, war ſolide,

prattiſch, weniger auf Gelehrſamkeit als auf Brauchbarkeit gerich

tet. Daß das nicht im turzſichtigen Sinn bloßer Nüßlichkeit ver

ſtanden wurde, dafür ſorgte das viel geſchmähte Zeitalter der Auf

flärung, dem die deutſche Literatur ihre größten Männer, die deuts

ſche Wiſſenſchaft drei neue Hochſchulen zu danten hat. Der öffent

liche Unterricht der Zeit führte ſeine Schüler auch den Fächern der

allgemeinen Bildung, wie Geſchichte, Philoſophie und den Anfängen

der ſich regenden Staatswiſſenſchaften zu. Göttingen zumal hatte

das Verdienſt, den Studierenden über die Schlagbäume des engern

Vaterlandes hinweg an den Zuſammenhang mit dem Reiche zu er

innern . Allesauf das Reich Bezügliche in Recht und Geſchichte fand

hier eine vorzügliche Pflege. Und während das politiſche Leben des

Reichs dem öffentlichen Geſpött verfiel, lehrte hier die Wiſſenſchaft

den unſterblichen Gedanken des Reichs feſthalten . Die Derbindung

Hannovers mit England, die man ſich als einflußreich vorſtellt, war

für den öffentlichen Unterricht ohne Bedeutung. Engliſches Staats

recht oder engliſche Geſchichte waren in dem Vorleſungsplan unders

treten. Die engliſche Sprache lehrte ein Engländer Tompſon, der

umſeiner geſchäkten Perſönlichkeit willen den Rang eines Ordinarius

erhielt '). Ein wiſſenſchaftliches Studium der engliſchen Sprache und

Literatur begann erſt am Ende des Jahrhundertsmit George Benede.

Die reichen Schäße engliſcher Literatur, welche die Bibliothek beſaß,

wurden wenig benußt, auch nicht von den Mitgliedern des Hain

bundes, wie Karl Gödete einmal aus den Ausleihregiſtern der Bib

liothet nachgewieſen hata) .

Von den Beamten des 18. Jahrhunderts iſt eine Anzahl auch

über die Grenzen des hannoverſchen Landes hinaus bekannt gewor

den . Es kann nicht auffallen, daß ſie in ſeinem Mittelpunkt ihren

Sit hatten. Dieſer Mittelpunkt war von eigener Art. Die Stadt

Hannover war nicht eine fürſtliche Reſidenz wie andere mehr ; denn

dem Hofe, der hier gehalten wurde, fehlte das Haupt. In den fieb

zig Jahren von 1755 bis 1821 hat keiner der Landesherren die alte

Heimat aufgeſucht. Trokdem wurde ein Hof in Hannover gehalten

mit ſeinem ganzen Apparat dom Oberhofmarſchall bis herab zum

.

» ) † 1768. Ein ſehr rühmliches Zeugnis erteilt ihm 3. D. Michaelis, Rais

ſonnement über d. proteſt. Univerſitäten in Deutſchland III (1778) S. 87 .

) Gött. Anz. 1869 S. 285 ff. in der Anzeige des Buches von Weins

hold, Heinr. Chriſt. Boie (Halle 1868) ..
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geringſten Marſtallsknecht. Die Staatsleitung lag in der Hand des

Geheimen Rats, der aus 6–8 Mitgliedern beſtand, die alle der

hohen Ariſtokratie des Landes angehörten. Dieſem unter ſich ver

wandten und verſchwägerten Kreiſe fiel die erſte Rolle auch im Leben

der Stadt zu. Er regierte den Staat und dominierte in der Stadt.

Ein Gemeinweſen von etwa 18000 Einwohner war nach den Ders

hältniſſen der Zeit nicht gerade klein zu nennen, ſpaltete ſich aber

noch weiter in die Altſtadt unter dem Magiſtrat und die Neuſtadt

unter dem landesherrlichen Gerichtsſchulzen. Der Bürgerſtand,

Kaufleute und Gewerbtreibende umfaſſend, war weder wirtſchaft

lich noch ſozial bedeutend genug, um ein Gegengewicht gegen den

Adel zu bilden . Um ſo wichtiger war die geſellſchaftliche Schicht, die

ſich zwiſchen den Adel und die Bürgerſchaft einſchob.

Don der ſozialen Phyſiognomie Hannovers in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts können wir uns dant der eingehenden Schil

derung eines ſachkundigen Mannes eine deutliche Vorſtellung machen .

Sie rührt nicht von einem Zeitgenoſſen her, ſondern von einem Au

tor, den noch viele von uns gekannt haben. Der 1893 verſtorbene

Konſiſtorialpräſident Otto Mejer hat, um dem Bilde des römiſchen

Keſtner, das er zu zeichnen hatte, einen Hintergrund zu geben, die

hannoverſche Geſellſchaft der uns intereſſierenden Zeit geſchildert.

Seine Darſtellung iſt ſo reichhaltig, wie ſie nur jemand geben tonnte,

der mit jener Vergangenheit durch mündliche und ſchriftliche Tra=

dition vertraut war. Aus Büchern allein hätte ſie niemand ſo an:

ſchaulich dem Leſer vorzuführen dermocht. Mejers Aufſatz erſchien

1882 in einer Zeitſchrift, die ſich an das große Publikum wandte. ")

Ein ſo umſichtiger Schriftſteller hätte das kaum gewagt, wenn er

nicht ſeinem Gegenſtande ein mehr als provinzielles Intereſſe zuge

traut hätte. Es liegt weniger in der kaſtenartigen Abſchließung der

Stände gegen einander ; denn das war auch außerhalb Hannovers

zu finden, als vielmehr in dem Verhältnis der beiden erſten Kreiſe

zu einander und zu den Regierungsgeſchäften . Sie ſchieden ſich

ſtreng von einander und tonnten ſich nicht entbehren .. Dem Ges

heimen Ratskollegium war attachiert die Geheime Kanzlei, beſtehend

aus etwa 20 Sekretären, von denen drei als „würtliche geheimte

Secretaire “ voranſtanden und dadurch ſich auszeichneten, daß ſie

auch zu politiſchen Geſchäften, namentlich den auswärtigen Ange

1) Nord und Süd hg. d. P. Lindau, März 1882, Bd. 20 Heft 60. Wieders

abgedrudt in 0. Mejer, Biographiſches (1886 ) S. 118 f.
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legenheiten ,gebraucht wurden. ) Wie unter den Miniſtern einer um

die Perſon des Königs war -- ,,aniko in London “ , wie es im Staats, :

talender heißt - ſo war auch je einer der wirklichen geheimen und

der geheimen Sekretäre ſtändig in London . Die Geſchäfte waren

nach teils ſachlichen, teils örtlichen Geſichtspunkten in Expeditionen,

wie man damals ſagte, unter die Sekretäre verteilt. Einzelne unter

ihnen führten davon einen Namen wie Kloſterſetretär, Lehnsſekretär,

Depeſchenſetretär, Oberpoſtkommiſſar. Junge Leute wurden nach

Dollendung ihrer Studien als Auditoren zugelaſſen. Was die Setre

täre bearbeitet und vorbereitet, ſchriftlich entworfen hatten oder

mündlich vortrugen, unterlag der Entſchließung des Miniſters oder

des Geheimen Ratskollegiums. Die Sekretäre, ſtudierte Leute bürger

lichen Standes, vereinzelt auch Neuadelige, pflegten beſtimmten Fa

milien des Landes, den ſog. hübſchen Familien entnommen zu werden ,

während unter den Geheimen Räten auch Auswärtige vorkamen ,

die über die Brüde der adeligen Bank des Celler Tribunals, zu

deren Belegung die einheimiſchen Kräfte mitunter nicht ausreichten ,

in den hannoverſchen Staatsdienſt eingezogen waren. Die Beulwiß,

die Arnswaldt ſind Beiſpiele, in gewiſſem Sinne auch Münchhauſen.2)

Der hübſchen Familien , nicht der ſchönen, denn höfiſch wovon hübſch,

war ſchonzu Ausgang des Mittelalters eine Ehrenbezeichnung für

den höhern Bürgerſtand, gab es etwa 40. Zu ihnen gehörten die

Bacmeiſter, Baring, hoppenſtedt, Nieper, Meyer (Mejer) und Wede

mener, um einige der bekannteſten zu nennen.3) Zum Teil ſehr alte

Namen, der Name Nieper kommt für einen Bürger von Lüneburg

ſchon 1247 in dem Privileg Herzog Ottos für dieſe Stadt vor. Aus

den hübſchen Familien ſind die verdienteſten und gebildetſten Be.

amten des Landes hervorgegangen. Der Kreis war kein abge

ſchloſſner, die Belleidung der Sekretärſtellen kein Monopol. Es ſind

immer wieder neue Kräfte in dieſen Kreis gelangt, in deren Familie

ſich dann auch wieder das Amt eine Zeitlang erhielt. Ein Beiſpiel

nach beiden Seiten hin liefert das Leben des Mannes, der uns hier

beſchäftigen ſoll.

1) E. d. Meier, hannod. Derfaſſungs- und Derwaltungsgeſchichte I.

( 1898 ) S. 224 ff. - 0. mejer, Art. Rudloff in Allg. deutſcher Biogr. 29,.

( 1889) S. 474.

* ) E. d. Meier II. 208 ff.

5) E. d . Meier I. 496,
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2. '

Georg Brandes' Leben umfaßt das 18. Jahrhundert in ſeinen

wichtigſten Teilen. Er iſt 1719 geboren, fünf Jahre nachdem der

Kurfürſt von Hannover König von England geworden war. Er

ſtand in den beſten Mannesjahren, als der ſiebenjährige Krieg das

hannoverſche Land in Mitleidenſchaft 30g . Er ſtarb 1791 in den

Anfängen der franzöſiſchen Revolution, als ſich das deutſche Pub

litum in deren Gegner und deren Freunde, in Ariſtokraten und

Demokraten ſpaltete. Brandes ſtammte aus Celle, dem Siße des

1711 geſchaffenen Oberappellationsgerichts, und war der Sohn eines

begüterten Prokurators bei der Juſtizkanzlei. Als er für das Studium

reif wurde, ſtand die Univerſität Göttingen am Vorabend ihrer feier

lichen Eröffnung . Am 11. September 1737 wurde Georg Brandes

als legum cultor von dem leßten der königlichen Kommiſſare, dem

Staatsrechtslehrer Schmauß, immatrikuliert. Sechs Tage ſpäter, am

17. September fand die Inauguration der Univerſität durch Gerlach

Adolf von Münchhauſen ſtatt, und begann das Regiment der von

der Korporation ſelbſt erwählten Prorektoren. Brandes war ein

fleißiger Student, nicht blos in dem erwählten Fachſtudium der

Jurisprudenz, ſondern beſtrebt durch alle formen des damaligen

akademiſchen Unterrichts ſeine Bildung zu fördern. So hat er zwei

mal Albrecht von Haller, dem großen Naturſorſcher, im öffentlichen

Hörſaal der mediziniſchen Fakultät opponiert.1)

Nach Dollendung ſeiner Studien in Göttingen ging Brandes

noch nach Leiden. Die Hofmeiſterſtelle, die ihm dort in Ausſicht

ſtand, verſchaffte ihm eine ungeahnte Erweiterung ſeines Bildungs

und Geſichtskreiſes. Die holländiſchen Univerſitäten, die noch als

die erſten der Welt galten, aufzuſuchen, war in Deutſchland nichts

ungewöhnliches. Münchhauſen, der geiſtige Dater Göttingens, hatte

1711 nach Abſolvierung von Jena und Halle Utrecht, der berühmte

bayriſche Geſeßgeber Freiherr von Kreitmayr im folgenden Jahr

zehnt Leiden und Utrecht aufgeſucht. Noch dreißig Jahre ſpäter

ſtudierte Graf Goer, der erſte Erzieher Karl Auguſts von Weimar

und nachmalige Geſandte Friedrichs des Großen in Petersburg, in

Straßburg und Leiden . Außerhalb des Reichs liegende Univerſitäten

bildeten in der erſten Hälfte des Jahrhunderts noch Siße der Wiſſen

ſchaft, an denen ſich Söhne der vornehmen deutſchen Familien den

1) 18 II 74 ( III 14) Ueber die Zitierweiſe vgl. unten S. 6. A. 1 .

.

.
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Unterricht im deutſchen Staatsrecht holten . Anderer Art war, was

Brandes in Holland erwarb. „Gang von unſern ſg. prattiſchen

Dorleſungen und Brod-Studien erfüllet, tam ich nach Leiden, wo

Neigung und Muße mich zu Erweiterung edlerer Kenntniſſe antrie

ben. Ich fand ganz neue Wege und zugleich mein Unvermögen

darauf fortzuſchreiten. Das erſte, ſo ich that, war bei dem wür

digen Hemſterhuis die griechiſche Litteratur zu treiben.“ So ſchil

derte er ſelbſt beinahe dreißig Jahre ſpäter ſeine Jugendzeit .") Die

edlern Kenntniſſe, die er Leiden verdankte, galten dem klaſſiſchen

Altertum, zumal dem griechiſchen. Zwar bot auch Göttingen von

Anfang an Gelegenheit fich mit dem Griechiſchen zu beſchäftigen ,

und ſeinem erſten Vertreter, Ioh. Matthias Gesner, haben Brandes

und ſeine Landsleute eine gute Erinnerung bewahrt, aber der äußere

Umſtand, der ihn nach Leiden brachte, bewirkte daß er erſt durch

die holländiſche Univerſität die Vorliebe für das klaſſiſche Altertum

gewann. Er geſtand offen , daß die Erinnerung daran ihm mehr

wahre Zufriedenheit geſchenkt habe als das ganze Göttinger Triens

nium. Der Wert, den Brandes dauernd auf den klaſſiſchen Zuſchnitt

des akademiſchen Lebens legte, ſtammte aus jener Zeit und jenem

Lande. In Holland, wo die Vorleſungen noch lange in lateiniſcher

Sprache gehalten wurden, ſah man mit einer gewiſſen Derachtung

auf Deutſchland, da es mit dem Aufgeben der Zunftſprache die Soli

darität der gelehrten Welt durchbrochen hatte. ) So hoch man

Thomaſius wegen ſeines Freiſinns und ſeines Freimuts ſchäßte, man

verzieh dem deutſchen Profeſſor“ , wie man ihn ſpöttiſch nannte,

nicht, daß er zur deutſchen Vortragsſprache übergegangen war. Auch

in Deutſchland fehlte es nicht anKlagen über die Neuerung. Eine

Kommiſſion , 1704 niedergeſekt um den Rüdgang der Zucht und der

guten Sitten in Halle zu unterſuchen, kam zu dem Ergebnis, der Ge=

brauch der deutſchen Sprache in den Vorleſungen habe den alten

ſtrengern Unterrichtsbrauch gelođert.*) Die Klagen halfen wenig.

1

1) 27 X68 (I 90 ). Der Brief iſt zum größten Teil gedrudt bei Heeren,

Henne (Heeren , Hiſtor. Werte VI), S. 137. 3itate wie das vorſtehende beziehen

ſich ſtets auf die Brandesſche Korreſpondenz der Göttinger Bibliothek (f. unten)

und geben außer dem Datum des Briefes ſeinen Standort nach Band und Blatt

der Handſchrift an .

9 ) huhrauer aus dem Tagebuche Stolles, eines Saulers des Thomaſius,

der 1703 Holland bereiſte, in Schmidts 3tſcr. für Geſch -Wiſſ. VII. (1847)
S. 481.

3) Schrader, Geſch. der Univ. Halle I ( 1894 ) 241.

!
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Nur die Mediziner in Deutſchland hielten am Latein feſt, an den

Krantenbetten , um den Patienten underſtändlich zu bleiben, in den

Dorleſungen, um die Barbiergeſellen fern zu halten. ' ) Das lieg

reiche Dordringen des Deutſchen ließ ſich nicht hemmen, mochte auch

der gelehrte Bibliothekar Joh. M. Gesner prophezeien ?): nur wer

Latein ſchreibt, ſchreibt für die Ewigkeit; die deutſchen Bücher machen

bei ihrem Erſcheinen Aufſehen, nachher fordert ſie niemand mehr

auf den Bibliotheken.

Der Aufenthalt in Holland wurde für Brandes noch aus einem

andern Grunde einflußreich. Er brachte ihn mit der Ariſtotratie

ſeiner Heimat in Derbindung. In Leiden wurde er Hofmeiſter eines

jungen Herrn von Steinberg, deſſen Dater Ernſt d. Steinberg han

noverſcher Geh. Rat, zur Zeit Miniſter bei des Königs Perſon, war.

Das Hofmeiſtertum , ein Quell bitterer Leiden für ſo manchen jungen

Mann der Zeit, iſt doch nicht ſelten auch die Staffel geworden, auf

der junge Bürgerliche emporſtiegen. Die peregrinatio academica,

die ſich dem Univerſitätsſtudium anzuſchließen pflegte, machte Bran

des mit ſeinem Zögling und lernte außer Holland England kennen.

Hier knüpfte ſich auch die Bekanntſchaft mit der der Steinbergſchen

Familie nahe derwandten, von ihrem Manne, dem Oberhauptmann

v. Wallmoden, geſchiedenen Frau von Wallmoden, die ſeit dem Tode

der Königin als Ladŋ Yarmouth mit ihrem und des Königs Sohne,

dem Monſieur Louis, dem ſpätern Grafen Wallmoden, am Hofe
von St. James lebte.

27 Jahre alt, trat Brandes in das Geſchäftsleben und wurde

Setretär bei der geheimen Kanzlei. Sein Reſſort bildeten die Kloſter

ſachen und die der Lüneburger Saline. Erſt mehr als zwanzig Jahre

ſpäter gelangte er an ſeinen rechten Plaz. Als 1769 Heinrich Eber

hard Balde ſtarb, trug ihm Münchhauſen deſſen Expedition der

Univerſitätsſachen ſo gnädig und ſo dringend auf, daß er ſich der

Annahme nicht entziehen konnte. Sie bedeutete das Aufgeben eines

ruhigen Wirtungskreiſes gegen einen dornendollen, oder wie er es

klaſſiſch ausdrüdte, gegen ein periculosae plenum opus aleae. )

Er tam dadurch in die nächſte geſchäftliche Beziehung auf der einen

1) 3. M. Gesner, primae lineae Isagoges in erudit. univ. cum prao

lectionibus auctoris ed. Niclas I (1774 ) 8. 103 : ut excludantur medici

secundarii, chirurgi et pharmacopolae. Michaelis, Raiſonnement III 319.

9) Isagoge I 121.

3 ) 80 X 1769 ( I 122).
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Seite zu dem großen Kurator, auf der andern zu den Profeſſoren

Göttingens, unter denen Chriſtian Gottlob Henne die erſte Stelle

einnahm .

3.

Die Univerſität Göttingen hat in dem Jahrhundert ihrer Grün

dung neben ſchweren Schidſalen - man denke an den zwanzig

Jahre nach ihrer Eröffnung ausbrechenden ſiebenjährigen Krieg

auch großes Glüd erlebt. Dor allem dadurch, daß der Mann, dem

das Verdienſt ihrer Gründung gebührt, vierzig Jahre ihr Kurator

blieb . Münchhauſen war kein Miniſter, der andere für ſich arbeiten

ließ. Die ungefügen großen Züge ſeiner Hand verſchwinden nicht

aus den Atten. Und neben der offiziellen Tätigkeit ging eine Privat

torreſpondenz her, die das Wohl der Univerſität und ihrer einzelnen

Mitglieder zu fördern nicht müde wurde . ") Münchhanſen liebte

die Univerſität wie ſeine Tochter und pflegte für alles zu ſorgen .

Es iſt kein übler Wiß, wenn Lichtenberg nach einem Gewitter im

Sommer 1781 tlagte : uninſtematiſchere Blike habe ich in meinem

Leben nicht geſehen ; wenn der ſelige Münchhauſen noch gelebt hätte,

wären ſie gewiß anders ausgefallen, es war gar nichts dran zu

lernen . Ein Univerſitätsdonnerwetter hätte nach ſeiner Idee ganz

anders ausfallen müſſen.2) In Münchhauſens Fußſtapfen trat Bran

des. Er hatte eben noch Zeit, ihm bei der Verwaltung der Univer

ſitätsſachen zur Hand zu gehen. Das Jahr nach ſeinem Eintritt in

das neue Dezernat ſtarb Münchhauſen. Auf die Zeit einer vierzig

jährigen Kuratel in derſelben hand folgte in den leßten Jahrzehnten

des Jahrhunderts ein um ſo raſcherer Wechſel. Münchhauſens Nach

folger, Geh. Rat v. Behr, ſtarb ſchon nach einem Jahre. Don 1772

ab wurden immer zwei Mitglieder des Geheimen Rats mit der ober

ſten Leitung der Univerſitätsangelegenheiten betraut , und es fand

ein Aufſteigen von der Stelle des zweiten zu der des erſten Kura

tors ſtatt. Brandes hat nach Münchhauſen noch fünf erſte Kuratoren

erlebt: Behr, Lenthe, Gemmingen, Buſſche, Beulwik. Gegenüber

ſolch raſchem Wechſel war es eine Wohltat für die Geſchäfte wie

für die Univerſität, daß der vortragende Rat ein und derſelbe blieb ,

zumal unter den Nachfolgern Münchhauſens tein Münchhauſen war.

1) M. Art. Münchhauſen in A. D. B. 22 ( 1885) S. 741. E. d. Meier II 183.

3) Ligtenbergs Briefe hg. D. Leitzmann und Schüddetopf I (1901) S. 382.
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Von der unermüdeten und ſachkundigen Sorgfalt, mit der Brandes

ſein Amt verwaltete, gibt der Briefwechſel Kunde, den er mit Henne

führte und die Göttinger Bibliothek aufbewahrt. ) Die Korreſpon

denz, von der nur die eine Hälfte, die Brandesſchen Briefe, erhalten

ſind, begann ſchon mehrere Jahre vor dem Eintritt von Brandes in

das Univerſitäts-Referat, alsbald nachdem Henne 1763 nach Göt

tingen gekommen war. Die Verbindung knüpfte nicht das Amt, font

dern das gemeinſame Intereſſe für Kunſt und Wiſſenſchaft. Teil

nahme an dem geiſtigen Leben der Zeit war unter dem Beamten

ſtande Hannovers verbreitet. Eine Reihe von Brandes' Kollegen

widmete ſich neben ihrem Amte künſtleriſchen oder wiſſenſchaftlichen

Aufgaben.2) Ihre Geſchäfte ließen ihnen Zeit übrig, und ihre Ge

haltsverhältniſſe hoben ſie über Nahrungsſorgen hinweg . Ein An

geſtellter in Hannover war ein wohlhabender Mann, der ohne allen

Prunt ein anſtändiges Hausweſen führte und für ſeine und der

Seinigen Bildung ſorgte. Brandes hatte ſich von ſeiner Jugend auf

den sensus pulchritudinis an klaſſiſchen Schriftſtellern und ſchönen

Künſten erhalten und durch Reiſen , Koſten, Fleiß und Glück Samm

lungen begründet,9) wie ſie im Lande noch nicht bei Privaten dor:

kamen : Sammlungen von Kupferſtichen, Porträts und Büchern, die

er nicht blos beſaß, ſondern auch eifrig benüßte. Eins der früheſten

akademiſchen Programme, das Heyne in Göttingen ſchrieb und

Brandes überſandte, rief die Korreſpondenz ins Leben, die faſt 30

Jahre währen ſollte. Sie bewahrte ihren literariſchen Charakter

auch, nachdem die amtliche Beziehung zwiſchen beiden Männern

einen geſchäftlichen Inhalt hinzugefügt hatte. hatte ſich Münch

hauſen ſchon immer des Beirats des einen oder andern Profeſſors

in den Univerſitätsangelegenheiten bedient, ſo konzentrierte ſich das

nach ſeinemTode in der Hand eines Mannes. Wie in Hennes Per

ſon ſich die Ämter des Profeſſors der klaſſiſchen Philologie, des erſten

Bibliothekars, des vorſißenden Sekretärs der königlichen Geſellſchaft

der Wiſſenſchaften , des Redakteurs der Gelehrten Anzeigen vereinig

ten, ſo war er auch der Dertrauensmann, der durch die Vermittlung

von Brandes das Kuratorium in Hannover in allen Univerſitäts

ſachen mit ſeinem Beirat unterſtüßte .

1) Wilh Meyer, Derz. der Göttinger Hil. III (1894 ) S. 129-131.

2 ) 0. Mejer, Biographiſches S. 116 ff.

3 ) 12X64 (I 1), abgedrudt bei Heeren, Henne S. 129 (mit fehlern und

Auslaſſungen ). Annalen der Churlande Jg. I St. 2. (1787) S. 101 ff.
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4.

i

Alte Biographen pflegen die Lebensläufe, die ſie entwerfen,

als Leben Taten und Meinungen ihrer Helden anzutündigen. Die

Quellen, die für Brandes zu Gebote ſtehen, ſind für dieſe drei Teile

ſehr ungleich ergiebig . Die Daten, die Brandes Leben betreffen ,

ſind bald erzählt. Der geheimen Kanzlei, in die er als junger Mann

eingetreten war, gehörte er lebenslang an. An den üblichen Ehren

und Auszeichnungen hat es ihm nicht gefehlt. Zu dem Hofrat war

der Abt von Bursfelde 1) und ſeit dem Göttinger Jubiläum von 1787

der Ehrendoktor der juriſtiſchen Fakultät getommen. Als ihm nach

dem Tode des jüngern Strube (1777) einige der Miniſter deſſen

Stelle unter den wirklichen geheimen Setretären zudachten, wußte

er, daß, wenn auch in Hannover alle eines Sinnes wären, doch die

Stimme in London den Ausſchlag geben würde. Bei ſeinen Jahren

und ſeiner Denkungsart ſich in eine neue Bahn zu geben, erſchien

ihm leichtſinnig. „ Es müßten ſehr weſentliche Vortheile, nicht ſos

wol für mich, denn ich habe genug, ſondern hauptſächlich für meine

Kinder damit verknüpft ſein ;die wird man mir ſchwerlich zugeſtehen.

Ich werde die Univerſitätsſachen ſo lange behalten , bis ich ſie in

treue Hände übergeben kann, nicht des Dortheils willen, der bei aller

meiner Arbeit der geringſte iſt, ſondern aus wahrer Neigung für die

Sache .“ 2) Die vakante Stelle erhielt ein um faſt dreißig Jahre jünge

rer Mann, der noch eine wichtige Rolle im Hannoverſchen Staats

leben ſpielen ſollte, Rudloff, dem beſonders der Einfluß ſeines Dor:

manns Joh. Eberhard Mejer, der faſt fünfzig Jahre hindurch ſein

Amt bekleidete, 3) zu Gute gekommen ſein wird. Brandes rüďte noch

unter ſeinen Kollegen nach dem Tode von Beſt zum älteſten Mit

gliede, zum Dekan, auf 4) und behielt das Univerſitätsdezernat bis

an ſeinen Tod, wo es in die Hände ſeines Sohnes Ernſt überging.

Ju dem Beſten, was Brandes in ſeinem Leben 3น
Teil

gewor

den, rechnete er die Beziehung zu Heyne, die bald zu einer lo

freundſchaftlichen ward, daß ſie alles was ſie intereſſierte, ſie erfreute

oder bekümmerte, gegen einander austauſchten. Nachdem ſie ſich

1767 bei einem Beſuche in Göttingen perſönlich kennen gelernt

1) Rudloff tann es deshalb nicht ſchon ſeit 1783 (v. Meier II 227) ſein .

3 ) 8 VIII 77 (IV 124 ).

3) 1 VIII 77 (IV 122) 0. Mejer, Art. Rudloff in A. D. B. 29, 474 (WO

irrig Ernſt Brandes als der übergangene bezeichnet iſt ). E. d. Meier II 226 .

42 I 1786 ( IX 1) .

1

1

1

1
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hatten, gaben ſie bald in ihren Briefen die Kurialien auf. „ Sie

tennen ja meine Geſinnungen und ich die Ihrigen ; wir wollen uns

ſere Augenblide auf etwas beſſeres als Wortbezeugungen wenden. " ?)

Was die beiden Männer zu einander hinzog, war die Redlichkeit

ihrer Beſtrebungen für die Georgia Auguſta und die Wiſſenſchaft.

In der Rede, die Henne bei der akademiſchen Todtenfeier für Münchs

hauſen am 28. Dezember 1770 hielt, erkannte Brandes eine Be

ſtätigung jenes Sages des Quintilian , den er als junger Student in

öffentlicher Disputation derfochten, daß nur ein redlicher Mann, ein

vir bonus, ein wahrer Redner ſein tönne. ) Heyne und Brandes

waren ſich gleich in ihrer raſtloſen Tätigkeit. Einmal an einem Syl

veſtertage bekannte Brandes, er habe ſo wenig wie Henne während

der Feſttage ganz gefeiert, ſondern ſich mitAufräumen beſchäftigt. „Ju

rechter Muße ſind wir beide nicht beſtimmt und geſchidt. ") Beide

verbanden Geſchäftstätigkeit und Gelehrſamkeit, nur daß bei Bran

des das Amt, die Geſchäfte, wie man damals ſagte, bei Henne die

Wiſſenſchaft in erſter Linie ſtand. Die Bibliothek, das erſte Inſtitut

der Univerſität, das unter ſeiner Leitung von 60000 Bänden auf

mehr als das Vierfache anwuchs, machte auch henne zum Geſchäfts

manne, nicht etwa zu ſeinem Unwillen . Er geſtand vielmehr zu

Zeiten, daß er ſich mehr für das Geſchäftsleben als für das gelehrte

gemacht fühle .") War Henne Gelehrter von Amtswegen, ſo war es

Brandes für den Privatgebrauch. Ihre Gelehrſamkeit traf ſich in

einem Objette: der alten Kunſt und deren Geſchichte. Brandes Sinn

für die Kunſt blieb nicht bei dem Altertum ſtehen. Seine Kupfer

ſtichſammlung umfaßte alle Schulen des In- und Auslandes bis auf

die neueſte Beit. Seine ausgebreitete Kenntnis ließ er auch andern

zu Gute tommen, und der Kunſtſchriftſteller Carl Heinrich von Hei

neden in Dresden gedenkt in ſeinem Dictionnaire des artistes der

Hülfe von Brandes, amateur d'une vaste connaissance, der ſein

Manuſkript berichtigt und vermehrt habe, ſo daß er ebenſo viel An

teil an dem Werte habe als er ſelbſt .") Die Brandesſche Sammlung

erreichte ſchließlich einen Unfang und einen Wert, die die Kräfte

eines Privaten überſtiegen. Über ihre Bedeutung läßt ſich heute

1 ) 14 X 68 (1 89 ).

9) 24 1 71 ( 1 169).

3, 81 XII 87 (IX 214).

1 ) Heeren, Henne S. 102, 238 .

5 ) Tome II (1788 ), avertissement.
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1

nicht mehr ſagen, als was die Preisangaben erkennen laſſen. Als

in ſeinen leßten Lebensjahren Anfragen von Oldenburg und von

Petersburg an ihn kamen, forderte er 5000 Piſtolen. 1) Nur ſeine

zahlreiche und ausgeſuchte Bibliothek kam nach ſeinem Tode an den

Herzog von Oldenburg um den Preis von 24000 Talern, die Kupfer

ſtichſammlung wurde verſteigert. )

Derwandte Naturen, wie Brandes und Henne waren, wurden

ſie auch im Rechtsſinn mit einander verwandt. Im April 1777 hei

ratete der 48jährige Henne, der ſeit zwei Jahren Wittwer war,

Georgine Brandes, die jüngere, 25 Jahre alte Tochter ſeines Freun

des aus ſeiner Ehe mit Friederike Werkmeiſter, die gleich ihm aus

den juriſtiſchen Kreiſen Telles ſtammte. Schon einige Jahre früher

hatten ſich intime Beziehungen zwiſchen beiden Häuſern geknüpft.

Ernſt Brandes, der im Herbſt 1775 die Univerſität bezog, wohnte

bei Henne, der eben ein eigenes Haus erworben hatte, das noch

heute am Leinekanal hinter dem Bibliothetsgebäude, jeßt der Kloſter

kainmer gehörig , erhalten iſt. Ernſt liebte die Heyneſchen Kinder

wie ſeine Geſchwiſter. Das jüngſte von ihnen, Thereſe, nachmals

bekannt als die Frau Georg Forſters und nachher Hubers, war zur

Zeit der Wiederverheiratung des Vaters in einer Penſion Hannovers

und lernte durch das großelterliche Haus die feine Geſellſchaft

kennen.3) Brandes rühmte an ſeiner Tochter, als ſie ſich mit Heyne

verlobt hatte, ein gutes Herz und geſunden Menſchenverſtand, der

durch feinen Umgang und nükliche Lektüre veredelt ſei. Er fand

zugleich ſich und ſie geehrt durch den Eintritt in einen Stand, der

ihm immer ſehr wert und achtbar geweſen.4) Wenige Jahre ſpäter

derheiratete Brandes noch eine zweite Tochter, Louiſe, an einen

Göttinger Profeſſor, den Naturforſcher Blumenbach, der mit 26

Jahren ordentlicher Profeſſor in der mediziniſchen Fakultät geworden

war. Brandes hatte die Freude ſeinen Sohn Ernſt gleich nach Be

endigung ſeiner Studien als Auditor in der geheimen Kanzlei zu

1

.

1

>

1) 5 XI 90 (X 164) .

2 ) Die Angaben über die Schidſale der Brandesſchen Kupferſtichſammlung

bei Rehberg , S. Schr. IV (1829) 408 und bei Heeren, heqne S. 126 weichen

im Übrigen von einander ab. Den bei Rotermund, Gelehrtes Hannover I (1823)

S. 427 angeführten Katalog habe ich nicht geſehen.

3 ) 22 XII 77 , 30 I 78 , 6 II 78 (IV 153, V 8, 11). £ . beiger, Thereſe

Huber ( 1901) $. 15 ff.

4 ) 6 XII 76 (IV 82 ).

1

!

1
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gelaſſen zu ſehen . ) Drei Jahre ſpäter 1781 ) - ernannte ihn-

der König zum geh. Sekretär. Der Dater wünſchte ihm äußerſte

Applikation und vorzügliche Beſcheidenheit, ohne welche auch größere

Talente, als er hat, nie weit tommen . Don den Reiſen , die er vor

ſeiner feſten Anſtellung und ausgedehnter noch nachher unternahm ,

derſprach ſich der Vater zwar Nußen für ihn ſelbſt ; ſeinen Weg in

Hannover würden ſie nicht ſonderlich fördern , dort hielt man hand

arbeit und Routine für weſentlicher.3) Der Sohn wurde in dem De

zernat des Vaters tätig und vertrat ihn wiederholt in Krankheits

fällen der letzten Lebensjahre.

Die Stellung, die Brandes in Hannover einnahm, fand eine

Stüße an ſeiner alten Beziehung zur Ariſtokratie. Als ſein Zögling

Georg Friedrich v. Steinberg, zuerſt Geſandter in Kopenhagen und

1761 für den projektierten Friedenskongreß von Augsburg deſig

niert, wohin ihn Brandes als Legationsſekretär begleiten ſollte, 4)

nachher als Geſandter in Wien in jungen Jahren ſtarb, betrauerte

ihn Brandes als ſeinen beſten Freund.5) Mit den übrigen Gliedern

der Steinbergſchen Familie ſtand er in ſo naher Verbindung, daß

er ſeine Ferien auf Schloß Brüggen zuzubringen eingeladen wurde. 6)

Am nächſten war die Beziehung zur Lady Yarmouth , die nach dem

Tode Georg II 1760 nach Hannover zurückgekehrt war und ein

großes Haus ausmachte. Brandes nennt ſie die reſpektabelſte Frau

von der Welt . ) Als Friedrich der Große am 17. Juni 1763 auf

einer Reiſe Hannover berührte, begrüßte er außer Münchhauſen die

Gräfin Yarmouth, die er zum erſtenmal ſah.S) Während eines

ſchweren Krebsleidens, woran ſie die lezten Jahre ihres Lebens litt,

beſtellte ſie ihr Haus mit der größten Standhaftigkeit und Reſigna

tion , und ihr Vertrauensmann Brandes war ihr dabei beſtändig

zur hand. Nach ihrem Tode im Oktober 1765 machte ihm die Ord.

nung ihrer Verlaſſenſchaft viel Arbeit. Bei aller perſönlichen Teil

1) 4 XII 78 ( V 73 ).

2 ) nicht erſt 1785 (E. d. Meier II 229).

3 ) 1 VII und 31 XII 81 (VI 139 und 179 ).

- ) 17 V 61 , Werlhof an A. D. Haller (3tichr. des hiſtor. V. f. n. S. 1891

S. 187).

5) Brief o. 1. Juli 1765 b. Heeren, henne S. 133.

6 ) 21 und 28 VII 75 ( III 159) .

7) 13 X 65 (I 23 ).

8) 17 VI 69, Werlhof an A. d. Haller ( 3tſchr. des hiſtor. D. f. N. S. 1891

S. 149 ).
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nahme für die Gräfin findet ſich doch grade in Brandes Briefen aus

dieſer Zeit der Ausſpruch : „Die eine Hälfte des Lebens geht damit

hin, ſich Patrone zu erwerben, und wenn man ſie gefunden, ſo iſt

die andere Hälfte tein Eigenthum mehr, und das vitae me reddo

priori ein Wunſch, der unerhört bleibt. " 1 )

Die Beziehung zu Brandes vererbte ſich von der Mutter auf

den Sohn. Der junge Wallmoden war nach kurzer Studienzeit,

während deren er gefährlich an den Blattern ertrantte, ſo daß der

Leibarzt Werlhof nach Göttingen gerufen wurde, 2) in das Heer ein

getreten und hatte ſich in den Kämpfen des 7jährigen Krieges ſo

bewährt, daß er an deſſen Ende zum Generalmajor aufgerüdt war.

Nach dem Kriege ging er auf Reiſen und ſammelte Kunſtſchäße, die

er in ſeinem Landhauſe, dem jezigen Palais im Georgengarten,

unterbrachte. Noch in meinen Kinderjahren hieß der obere Teil des

jeßigen Georgengartens Wallmodens Garten . Der Sinn für Kunſt

tnüpfte das ererbte Band zwiſchen Wallmoden und Brandes enger.

Als der General Wallmoden der Nachfolger Steinbergs in der Ges

ſandtſchaft zu Wien geworden war, ſuchte Brandes auch deſſen

Stellung zu Gunſten der Univerſität zu benußen. Beziehungen zu

Windelmann wurden durch ihn dermittelt. Seine Intervention , um

die Lehrbücher der Göttinger Profeſſoren gegen den Wiener Nach

druder Trattner zu ſchüßen, wurde allerdings vergebens angerufen,

da nach ſeinem Bericht die kaiſerlichen Bücherprivilegien nicht ein

mal in Oeſterreich reſpektiert wurden . ) Als der Geſandte, ſeit 1783

Reichsgraf von Wallmoden-Gimborn, in den achtziger Jahren nach

Hannover zurückehrte und als General der Kavallerie wieder in

militäriſche Stellung trat, konnte Brandes den perſönlichen Verkehr

mit ihm wieder aufnehmen . So viel Zeit er auch in Anſpruch nahm,

ſo fühlte er doch eine ihn tätiger machende geiſtige Kraft davon

ausgehen.)

5 .

Die Taten eines Beamten beſtehen in der täglichen Erfüllung

der Pflichten ſeines Amts . Don Brandes Taten würde nicht mehr

zu berichten ſein, wenn nicht die Natur des ihm vertrauten Amts

1

1) 6 1 66 (I 82 ).

%) 1754, pütter, Selbſtbiogr. I 264 und 278 .

3 ) 17 VIII, 4 X 72 ( II 46 und 61) .

4) 20 VIII 79 (V 120 ).

1

1
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ſeiner Pflichterfüllung einen beſonderen Inhalt gegeben hätte, und

die Erhaltung ſeiner Briefe es ermöglichte, die Art, wie er es erfüllte,

bis ins Einzelne zu verfolgen. Aus dem reichen Detail, das die

zehn Bände der Korreſpondenz mit ihren anderthalb tauſend Briefen

bergen, laſſen ſich hier nur einige Hauptzüge hervorheben.

Die Perſonalfragen nehmen, wie leicht erklärlich, einen breiten

Raum ein. Die Fürſorge für die Univerſitäts- Inſtitute, zu andern

Zeiten der die Tätigkeit der Kuratoren vorzugsweiſe in Anſpruch

nehmende Gegenſtand, trat weit dahinter zurüd, da die Lehrein :

richtungen für die mediziniſch - naturwiſſenſchaftlichen Fächer wie

hoſpitäler, chemiſches Laboratorium erſt eben im Entſtehen begriffen

waren. Nur ein Inſtitut machte eine Ausnahme, die Bibliothek, die

von vornherein Göttingen zur größten Auszeichnung gereichte. An

ihrer Verwaltung hatte obendrein die Zentralbehörde viel ſtärtern

Anteil als ſpäter. Die Auswahl und Beſtellung der Bücher geſchah

lange Zeit in Hannover, bis nach Münchhauſens Tode dieſe Funk.

tion auf Göttingen überging ; die Zahlungen leiſtete auch nachher

nur die Behörde in Hannover. Die Göttingiſchen gelehrten Anzeigen,

neben ihrer Hauptaufgabe, den Leſern einen Überblid über das un

geheuere Feld der ſchriftſtelleriſchen Gelehrſamkeit zu verſchaffen,

auch dazu beſtimmt, Kunde von den namentlich ausländiſchen Er

werbungen der Bibliothet zu geben, beſchäftigten das Kuratorium

unausgeſetzt. Brandes achtete darauf, daß alle Zweige der Litera=

tur ihre ſtändige Referenten hatten, und die Rezenſionen, wie es die

fortſchreitende Zeit verlangte, nicht blos Auszüge, ſondern Raiſon

nements gaben. Seine ſtändige Klage blieb nur, daß für gewiſſe

fächer die Größen Göttingens verſagten, da Deduktionen beſſer be

zahlt würden und Kompendien mehr Prozente brächten .')

Die Perſonalfragen verlangten umſomehr eingehende Erörte

rung und Einziehen von Erkundigungen, als ein Vorſchlagsrecht der

Fakultäten bei Vakanzen oder ſonſtigen Berufungen nicht beſtand.

Die Folge war, daß jeder Weggang oder jedes Abſterben eines Pro:

feſſors Ratſchläge, Bitten, fürſprachen, Forderungen erwedte, zu

denen alle Welt ſich berufen glaubte. Eine entſtehende Lüde wurde

ein Herd der Intriguen, ein Spiel der Cameraderieen . Brandes

hielt ſich an ſeinen Ratgeber Henne, aber neben ihm verſuchten ein .

1 ) 19 XI 78 (II 162), 28 II, 28 III 74 ( III 18 und 27 ). Dgl. auch

Minor, Weiße S. 818.
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zelne bei dem oder jenem Miniſter oder bei andern Perſonen in Han

nover, denen man Einfluß zutraute, ihren Wünſchen Eingang zu

verſchaffen.

Heyne wurde nicht blos bei Vakanzen ſeines eigenen Fachs oder

ſeiner Fakultät befragt, ſondern auch bei allen andern, ſo daß er

von ſich ſagen durfte, es gebe wenig Profeſſuren, bei denen er nicht

zu bevatter geſtanden habe. Brandes, obſchon um zehn Jahre

älter als Henne, hatte polles Verſtändnis für den Umſchwung, der

ſich auf faſt allen Wiſſensgebieten in der zweiten Hälfte des Jahr

hunderts vollzog. Die alten Größen Göttingens, die Pütter Mis

chaelis und Böhmer, wußte er in ihren Derdienſten zu ſchäßen, aber

ſie waren weder ihrem Charakter noch ihrer wiſſenſchaftlichen Rich

tung nach die Männer nach ſeinem Herzen. In ſeinen Beſtrebungen

für die Univerſität ſtanden ſie bei den Verbindungen, die ſie in

Hannover hatten, ihm oft genug im Wege. Am wenigſten galt das

von I. D. Michaelis, dem Vater der bibliſchen Philologie , manchem

heutigen Leſer beſſer als der Vater Carolinens bekannt, da er ſeinen

einſt großen Einfluß ſchon in den legten Jahren Münchhauſens

durch ſeinen Eigennuß, die Dorliebe für das ,,utilo “ und die krummen

Wege eingebüßt hatte. Pütter, der ſo viel zum Beſuch Göttingens

durch die vornehme Welt beitrug, hatte ſchon um deswillen bei den

regierenden Herren einen Stein im Brette, war aber außerdem eng

liiert mit ſeinem Jugendfreunde, dem wirklichen geheimen Sekretär

Jul. Melchior Strube und durch ihn mit ſeinem Dater, dem Direktor

der Iuſtiztanzlei in Hannover, Georg Davið Strube. Georg Ludwig

Böhmer, der Repräſentant des römiſchen Rechts in dem Göttingen

des 18. Jahrhunderts, hatte die ganze hannoverſche Juriſtenwelt

zu ſeinen Schülern, drei juriſtiſche Söhne, allerdings ſehr verſchiedenen

Kalibers, den jüngern Meiſter, Kriminaliſten und Pandettiſten, zum

Schwiegerſohne und war ſelbſt der Schwiegerſohn des wirklichen ge

heimen Sekretärs, des ſog. Londoner Ioh. Friedrich Mejer, der mit

ſeinem Bruder Ioh. Eberhard lange an der Spiße der Kanzleiſekre

täre ſtand. Die Familie Böhmer “ und ihre Prätenſionen ſpielten

in den Perſonalfragen der Korreſpondenz eine gewichtige Rolle.

Neben den alten Größen erſtand eine neue Generation mit dem

Ziviliſten Guſtav Hugo, dem Völkerrechtslehrer Martens, dem Hiſto

riter Spittler, dem Theologen Pland, dem Naturforſcher Blumen

bach : ſie ſind alle in Brandes Amtszeit nach Göttingen gekommen

oder durch ihn befördert worden . Er hatte alle Anſtrengungen ge

1
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macht, dieſen zelebren Namen noch den erlauchten Herders hinzuzu

fügen, aber der Widerſtand, dem die Kandidatur am Hofeund im

Konſiſtorium begegnete, war nicht zu überwinden. Da die Urtun

den über dieſen Gegenſtand und grade aus dem Brandesſchen Brief

wechſel von Herrn O. Ulrich in neuerer Zeit vollſtändig veröffent

licht ſind,! ) ſo bedarf es keines erneuten Eingehens auf dieſe Ver

handlungen.

Wertvoller für eine allgemeine Betrachtung iſt, den Geiſt kennen

zu lernen , in dem Brandes das meiſt ſehr mühſelige Geſchäft, neue

Kräfte für die Univerſität zu gewinnen , betrieb . Don einem Pro

feſſor forderte er in erſter Linie, daß er ein gelehrter brauchbarer

Kopf ſei. Das iſt ganz im Sinne ſeiner Zeit, die die Brauchbarkeit

zu ihrem Stichworte gemacht hatte, geſprochen. Der Profeſſor hatte

ſie zu erweiſen durch ſeine Lehrgabe, das donum proponendi, wie

Münchhauſen zu ſagen pflegte. Daneben mußte er von literariſcher

Zelebrität ſein . „ Wenn es bei einem Profeſſor doch auf einer Seite

fehlen ſoll , ſo kann man ehender ein wenig Charlatanerie als Ob

ſcurität zu gute halten . “ 2) Für die Erwerbung tüchtiger Perſönlich

keiten ſcheut er nicht die Mittel. „ Ich kaufe immer lieber das Beſte,

wenn ſchon theuer.“ Er tauft auch gern auf Dorrat, hütet ſich aber,

das Geld an mittelmäßige Leute zu wenden, ſo daß es fehlt, wenn

es auf „ rechtliche“ männer ankommt.) Sonſtige perſönliche Be

denken, Vorurteile, wie ſie die Zeit hegte, wogen bei ihmnicht ſchwer.

Gegen den Vorſchlag einen Katholiten in die mediziniſche Fakultät

zu berufen, hat er nichts einzuwenden, wenn er nur neben dem

Papſt und allen Heiligen auch den Hippokrates in ſeiner Litanei

hat. )

Brandes war nicht einſeitig für die Univerſitäten und die Art,

wie ſie die Wiſſenſchaft betrieben , eingenommen. Als Heyne er

trantte und über die Schwäche ſeiner Bruſt tlagte, ſchrieb er ihm :

„ Sie ſollten gar nicht leſen. Sie ſind für ein größeres , wenigſtens

für ein edleres publicum als das der Hörſäle, bald ſagte ich : der

Univerſitäten geſchaffen. Fahren Sie fort, den allgemeinen Ges

ichmad im Vaterlande auszubilden, und die hier und da auftreten

den Marktſchreier nicht durch Widerlegung denn das wäre ihnen
-

1) Hannoverſche Geſchichtsblätter 1899 nr. 88-52.

2 ) 1 V 72 (II 25).

9) 28 VIII 72 ( II 47) ; 15 III 79 (V 89 ).

4) 8 V 75 (III 187 ).

1911.
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zuviel Ehre ſondern nur durch Darſtellung des wahren ſchönen

echter Litteratur tennbar zu machen .“ 1 ) Eine großſinnige Auffaſſung,

die die Wiſſenſchaft um ihrer ſelbſt willen ſchäßt, auch ohne ſie an

die Schrante des Univerſitätsunterichts zu bannen, macht die auf

fallende Nachricht begreiflich, daß man in Hannover und Göttingen

daran dachte, Windelmann zu gewinnen. Brandes teilte den Wunſch

Hennes, gab aber dem Freunde zu bedenken : „wäre es nicht ein

Raub am publico, wenn dieſes Genie in einen ſolchen Wintel ge

ſtedt würde ? Ich geſtehe, daß mein patriotiſches Herke von allge

meinern Empfindung hierin faſt überwunden wird ." 2) Eine Der

bindung war dadurch geknüpft worden, daß die Geſellſchaft der

Wiſſenſchaften Windelmann auf Heynes Dorſchlag 1764 zum aus

wärtigen Mitgliede ernannt hatte, eine Ehrung, die ihn ſehr erfreute

und durch die Widmung ſeiner Schrift : Derſuch einer Allegorie bes

ſonders für die Kunſt (1766) erwiedert wurde.*) Der Briefwechſel

mit Heyne, der ſich ſeit der Anzeige jener Ehrung entſpann und an

alte zwiſchen ihnen ſeit der Dresdner Zeit beſtehende Beziehungen

antnüpfte, muß einzelne Andeutungen der Göttinger Wünſche ent

halten haben, gewiß nicht mehr, denn Windelmann ſpricht nur in

ganz allgemeinen Wendungen davon , wie ihm bei ſeinem glüdlichen

Leben in Italien nie einfallen werde, einem auswärtigen Rufe Ge

hör zu geben und wie er ſich kaum vorzuſtellen dermöge, daß man

an einem Orte wie Göttingen vergnügt leben könne.4) Auch Münch

hauſen, mit dem Windelmann durch Überſendung ſeiner Geſchichte

der Kunſt in Beziehung gekommen war, ſpielt nur von weitem dar

auf an, daß die Ehre und Anerkennung, die ihn an Rom felfele,

denen die Luſt benehme, welche die Begierde antommen könnte, dieſe

Ketten zu trennen.5)

Gerade die Eigenſchaften, die Brandes an einem Gelehrten am

höchſten ſchäşte, waren in Windelmann vereinigt. Als im Frühjahr

1768 ſeine Reiſe nach Deutſchland in Ausſicht ſtand, hoffte er ihn

kennen zu lernen. „Wenn er ein bloßer Gelehrter ohne Geſchmack

1

1

1

1) 14 X 68 (I 86). Die Briefſtelle iſt auch abgedrudt bei S. Leo, Henne

in der Feſtſchrift der Kgl. Geſellſd . der Wifl. (1901) S. 162 .

3) 21 III 65 (I 14 ).

5 ) Windelmann an henne 22 Dez. 1764 (Windelmanns Briefe hg. d. f.

Förſter II ( 1824) Nr. 302 S. 329 ).

4) Brief an Henne, 30. März 1765 (Bd. II Nr. 308 S. 353 u. 357.)

5) Münchhauſen an Windelmann , 20. Febr. 1768 (Bd. III S. 309 ).
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wäre, möchte es mir ziemlich gleichgültig ſein . Die Art iſt aber

überall und gewiß bei uns zu ſelten , um nicht begierig empfangen

zu werden . " 1) Bereits unterwegs tehrte Windelmann aus Widers

willen gegen ſein Vaterland um. Die Dorſtellungen Wallmodens

in Wien und die ſeines Begleiters, des Bildhauers Tavaceppi, der

nach Berlin berufen war, vermochten nichts. Am 7. Juni traf ihn in

Trieſt der Dolch des Meuchelmörders. Unter den Briefen, die man

bei ſeiner Leiche fand , war einer von Münchhauſer. Windelmann

hatte vor, auf ſeiner Reiſe den Vater und Erhalter der deutſchen

Wiſſenſchaften in Hannover aufzuſuchen und ihm die Hände zu

füſſen.2) Brandes begleitete die erſchütterndé Nachricht von ſeinem

Tode mit dem Ausruf : „welche Kloke, welche etle Ausſchmierer,

welche dreiſte Krititaſter werden dieſen Theil der Wiſſenſchaft nun

wieder in ſein altes Chaos, in ſeine verdriesliche Nacht zurüd

führen !“ 3) Don Windelmanns im Jahr zuvor erſchienenen Mo

numenti antichi war eine Anzahl Eremplare in Wallmodens Be

ſig geblieben . Zum Kauf ausgeboten, fanden ſie in Göttingen teine

Liebhaber. „ Ju Bibelüberſegungen und Deductionen braucht man

allerdings keine Litteratur und Geſchmad. Es iſt auch vortheilhafter:

virtus post nummos. Ob aber auf ſolche Weiſe eine wahre Gelehrs

ſamkeit bei uns erhalten und der Zweck einer Univerſität erreicht

werden tann, laſſe ich dahin geſtellt ſenn. Mir hat es die Erfahrung

anders gelehret." 4) Daran knüpft Brandes dann die früher S. 6

mitgeteilte Erzählung von ſeinem Aufenthalt in Leiden .

Die wahre Gelehrſamkeit und der echte Geſchmad ruhten bei

Brandes auf klaſſiſcher Grundlage. Er tann es nicht verwinden,

daß das Latein im akademiſchen Leben zurüdweicht. „Daß man

gar nicht mehr lateiniſch bei uns lieſt , iſt nicht nur für verſchiedene

Ausländer einAnſtoß , ſondernüberhaupt eine Nebenbahn zur Bar

barei. " 5) Er legt deshalb großen Wert auf die professio eloquen

tiae. „ Der Einfluß dieſer Profeſſion, ſo wie ſie jeſt ſtehet, iſt auf

den ganzen Ton der Litteratur und der Gelehrſamkeit ſo wirkſam ,

daß billig alles daran gewendet wird . " Die Äußerung iſt gelegent

m

1) 22 IV 68 (I 73 ).

2) Juſti, Windelmann II 2 , S. 425. Windelmann an Münchhauſen, Rom

30. März 1768 (Briefe III Nr. 468 S. 328 ).

5 ) 10 VII 68 ( I 80 ).

4 ) 27 X 68 (I 90 ).

5 ) 16 V 71 (1 187).

2*
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lich einer Vakanz in Halle getan. ^) Brandes hatte die Genugtuung,

in Göttingen dieſe Profeſſur aufs vollkommenſte durch Heyne befekt

zu ſehen. Er erfreut ſich an jedem neuen Programm, das aus ſeiner

unermüdlichen Feder hervorgeht. Alles was die Univerſität erlebt,

Freudiges wie Trauriges, begleiten Heynes beredte Worte, das Ge

dächtnis eines Fürſten oder eines Gelehrten ſo gut wie die Relegation

eines ungeberdigen Studenten.) Brandes ſelbſt lebt und webt in der

klaſſiſchen Literatur. Faſt in teinem ſeiner Briefe fehlt ein lateiniſches

Zitat. Er hat den Virgil zehnmal durchgeleſen, und henne hat in

ſeine Ausgabe manche Bemerkung von ihm aufgenommen , nament

lich der alten Kunſt entlehnte.3) Die Dorliebe machte ihn nicht vor

urteilsvoll. Er gibt Leſſing zu , daß der Virgil ihn noch nie gerührt

habe.4) Das Griechiſche iſt ihm nicht gleich dem Lateiniſchen ge

läufig. Er kann es nur mit Hilfsmitteln leſen. Aber die in der

holländiſchen Jugendzeit gefaßte Liebe zum Homer verließ ihn nicht.

Als Henne auf Begehren einer anſehnlichen Zahl Studierender im

Sommer 1775 eine Vorleſung über die Odnlſee antündigte und ſechs

zig Zuhörer fand, wünſchte er ſich der 61. ſein zu können, und meint,

es ſei gewiß in dieſem Jahrhundert das erſtemal, daß ein Kolleg

dieſer Art ſolchen Zuſpruch erlange. ) Oder zwei Jahre ſpäter :

,wenn Flügge und ich hier ganz abkommen könnten, müßten Sie

noch ein paar pläße auf Ihren Bänken ſchaffen .“ 6)

Die Pflichten der Aufſichtsbehörde gegenüber der Dorleſungs

tätigkeit der Profeſſoren faßte er mit vollem Ernſte auf. Zeigten

die indices lectionum Lücken, ſo drang er auf Abhülfe. Nach

Achenwalls Tode im Mai 1772 erſchien die Wiederbelegung des jus

naturae et gentium , inſofern ſolches praktiſch behandelt werden

muß, als die wichtigſte Aufgabe.?) Er tlagt, daß fich tein „recht

licher Mann “ dabeigeben will. Das philoſophiſche Naturrecht fes

ders und die Politik Schlözers tun der Sache kein Genüge. Das

1) 9 III 72 (II 13 ).

3) 10 VI 73 (II 123) : wenn Sie einmal Jhren catalogus scriptorum

veröffentlichen , vergeßen Sie die Relegationspatente nicht. Sie haben mir und

andern mehr Dergnügen gemacht als / der Murranden Geiſtesfrüchte. 20

XI 72 (II 72).

3) 7 V 71 (I 193 ).

4) 21 VII 66, Heeren, Henne S. 187,

5 ) 27 II 75 (III 118, 141).

6 ) 2 V 77 (IV 108 ).

7) 7 V 72 (II 28 ).
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Naturrecht als ein Stüc des juriſtiſchen Unterrichts, das jus belli ot

pacis sive publicum universale, wie er es einmal nennt, iſt ein

weſentliches Stüd für Männer von Geſchäften, ja eine Grundlage

des juris publici specialis. Die Mahnungen an Henne, dieſe Dor

leſung im Lektionsverzeichnis nicht zu vergeſſen, ziehen ſich durch

ein ganzes Jahrzehnt hin .) Er iſt erſt befriedigt, als ſich zu An

fang der achtziger Jahre in dem jungen Hamburger Georg Friedrich

Martens ein ſachkundiger und geſchidter Vertreter findet, der dann

auch raſch avanciert.a) Auch auf die Einrichtung der Vorleſungen,

wie ſie die Derzeichniſſe antündigen, achtete Brandes. Es verdrießt

ihn, wenn er eine auf zwei Semeſter verteilt findet : ,,ich ſtatuire

überall teine nugbare Tollegien von einem ganzen Jahre.“ 3)

Nicht weniger als den Lehrern ſchenkte Brandes ſeine Aufmerk

ſamkeit den Schülern. Er durchmuſterte gewiſſenhaft die damals und

noch bis 1817 nur ſchriftlich hergeſtellten, erſt ſeit 1820 veröffent

lichten Perſonalverzeichniſſe.-) Als im Sommer 1787 ein Graf

Schwerin unter den Theologen begegnete, fragte er nach der Richtigs

keit der Nachricht. Sie betraf einen Schwerin der ſchwediſchen Linie,

der dom Militär- zum geiſtlichen Stande übergegangen war und

1787 bei der Jubelfeier der Univerſität von der philoſophiſchen Fatul

tät promoviert wurde . ) Er verfolgt das Steigen und Fallen der fre

quenz ; ſchon die Durchzüge der Studierenden durch Hannover geben

ihm einen Maßſtab . ) Die Beſuchsziffern jener Zeit ſchwanten

1) 18 II 74 ( III 23 ), 27 III 75 ( III 126 ), 23 II und 16 III 81 ( VI 102

und 109 ).

2 ) 6 XI 86 (IX 88) : als Brandes hört, daß die Winterluſtbarkeiten wies

der in Bang ſeien und Dr. Martens die Piđenits übernommen habe : der Mann

wird uns doch immer nüßlicher, und da er ehedem geäußert, daß ihn die pro

fessio nominalis naturae et gentium , wie ſie ehedem Achenwall gehabt, vor:
züglich bei uns halten würde, ſo bin ich auf den Gedanken gekommen, ob man

ihn nicht anjeßt damit verbinden tönnte. Durch Reſkript vom 27 XI 1787 wurde

Martens, der 1780 promoviert hatte, 1783 außerordentlicher, 1784 ordentlicher

Profeffor geworden war , die Profeſſur des Natur- und Dilterrechts übertragen .

3) 16 XI 72 ( II 71) . Doran geht der Sag : ich ärgere mich immer, wenn

ich in dem Lectionscatalog eine Dogmatit für ein ganzes Jahr angekündigt fehe

und halte es ſo gut, als ob gar keine geleſen würde.

4) Pütter-Defterlen IV 47.

5) 11 VI 87 (IX 150). Pütter, Gelehrtengeſch . II 379. Graf Fredrit

Bogislaus v. Schwerin, 1764-1834. Gollmert, Geſchichte des Geſchlechts von

Schwerin (1878) S. 215.

5) 26 IV73 (II 111): nach den hieſigen Durchzügen werden Sie einen

ſchönen Zuwachs erhalten .
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zwiſchen 800 und 900 ; er hat die Freude im Jahre 1781 947, das

Maximum des Jahrhunderts , zu erleben . Die Frequenzangaben

werden getreulich nach London gemeldet, wo der König ſie mit be

ſonderem Intereſſe entgegen nimmt. Höher als die Quantität ſchäft

Brandes die Qualität der Studierenden . Sich von den Purſchens

univerſitäten, die Göttingen an Zahl überragten, zu unterſcheiden,

war ein alter Stolz. Der Zuzug aus Jena wird wenig geachtet,

um ſo mehr der aus Leipzig.-) Als im Sommer 1771 ſich einige

Herrenhuter unter den Antömmlingen finden, ſieht er darin ein

Zeugnis unſers allgemeinen Rufs und geſteht, daß ihm dieſe Leute

lieber ſeien als ſchwärmende wütende Orthodoxen.a) „ Studirende,

die nur Geld und Namen mit ſich bringen , ſind zwar cameraliſch be

trachtet ganz gut. Die fleißigen aber, welche bei uns geſammelte

Schäße nach Hauſe bringen , ſind für ſich und durch ihr Erempel be

ſtändige Werbeofficiere." Aber er fügt den bezeichnenden Wunſch

hinzu : wenn es nur möglich wäre das akademiſche Leben

überhaupt und beſonders unſer Göttingen etwas wohlfeiler zu

machen und zur alten Frugalität zurüd zu bringen ! 3) Der Jahres:

unterhalt eines Studenten wurde damals im Durchſchnitt auf 300—

400 Taler berechnet.4) Die Söhne höherer Stände verbrauchten aller

dings viel mehr. Als ein Herr von Steinberg 1772 Göttingen be:

ſuchen ſollte, wurde ein Voranſchlag auf 1200 Taler gemacht.“) Die

Derſuchung zu großen Geldausgaben muß in dem damaligen Göt

tingen ſtart geweſen ſein. Die Litörkneipen, das hazardſpiel, das

Klubweſen, das ſich immer mehr ausbreitete und die wunderlich

ſten Blüten trieb es gab unter andern einen Sauertohillub

- º) , wucherliche Geſchäfte der Juden, Schauſpieler, die in dem

1 ) 18 V 81 (VI 181).

3 ) 26 V 71 (1 189 ).

3) 31 X 77 (IV 142).

4) In der Zeit von 1750—60 rechnete man 300-350 Taler als den durch .

ſchnittlichen Bedarf eines Göttinger Studenteu . Michaelis, Raiſonnement I

( 1768) S. 4 und 14 ; Bericht des Studierenden Bärens aus Kopenhagen d. I.

1754, den ich im Jahrb. des Göttinger Geſchichtsvereins I ( 1908) S. 113 ders

öffentlicht habe. In dem Schlußband ſeines Werkes IV (1776) $. 517 ergänzt

Michaelis ſeine frühere Angabe : jekt rechnet man 400 Thaler für das

wenigſte; aber dies hält man ſchon für ſparſam zugemeſſen. Lichtenberg be.

ſtätigt das 1785 : Göttingen iſt ein ſehr theures Pflaſter (Briefe II S. 237).

5) 17 IX 72 ( II 55 ).

6) 80 VIII 76 (IV 60 ).
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helfiſchen Bodenden ihre Bühne aufſchlugen , bildeten eine ſtändige

Sorge der Univerſitäts- und Stadtbehörden. Die Handhabung der

Polizei war mangelhaft; die gelehrten Herren, die dabei mitzu

wirten hatten, verſchlimmerten den Zuſtand nur noch. Der alte Böh.

mer, dermöge ſeines Alters und Anſehens oft in die Ehrenämter der

Korporation gewählt, galt als der ſchwächſte ex docto corpore .)

Glaubte er doch in ſeinem Dünkel über die Polizeigeſeße der Stadt

erhaben zu ſein und mußte erſt von oben belehrt werden, daß ein

ordentlicher Profeſſor in Göttingen ebenſo wenig als ein Feldmar

ſchall oder Miniſter in Hannover das Waſſer aus ſeinem Hauſe be

liebig auf die Straße gießen dürfe. ) Die jungen Herren von der

Ariſtotratie parierten oft ſchlecht, ſo daß Brandes dazu auffordern

mußte, ohne Rüdſicht auf Stand und Namen mit gehöriger Autorität

zu derfahren. „ Ein Buſch darf, dort wenigſtens, teine Ausnahme

durchießen und verdient um deſto mehr kurz gehalten zu werden, da

er es ſich vielleicht einbilden möchte .“ 3) Hoffnungsvolle junge Leute

empfahl er hennes freundlicher Aufnahme. Als im Frühjahr 1786

der Konſiſtorialrat Joh. Adolf Schlegel, Prediger an der Martt- und

nachher an der Neuſtädter Kirche, aus ſeiner tinderreichen Familie

einen Sohn nach Göttingen entließ, bat er Heyne ſich ſeiner anzue

nehmen und, wenn er ſich einmal zum Seminariſten ſchide, auf ihn

zu denten.4) Auguſt Wilhelm Schlegel ſchlug alsbald vorzüglich ein

und errang jahon jung einen Namen weit über den Bereich des philo

logiſchen Seminars hinaus. ) Dem jungen Theologen Benjamin

Koppe aus Danzig bewilligte die Regierung im Frühjahr 1774, um

in der philoſophiſchen Fakultät promovieren zu können, ein Geſchent

von 30 Talern . Unmittelbar darauf erhielt er einen Ruf als Pro

feſſor der griechiſchen Sprache an das herzogliche Gymnaſium zu

Mitau. „Wir können etwas ſtolz darauf ſein, daß man aus unſern

Studenten ſchon Profeſſoren macht.“ 6) Zwei Jahre ſpäter rief man

ihn als Ordinarius der Theologie nach Göttingen zurüd. So kurz

das ihm beſchiedene Leben war, ſo wechſelvoll ſollte es ſich geſtalten.

1) 30 IV 87 ( IX 133 ).

% ) 4 X 78 (II 152).

3) 8 I 87 (IX 98 ).

4) 24 IV 86 (IX 39 ).

5) 18 V 87 (IX 141).

6) 7 III und 30 V 74 (III 21 und 44 ).
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6 .

Es hieße Brandes pertennen, wenn man in ihm den Mann der

Atten und Bücher erblidte, der ſeine Menſchenkenntnis zum höchſten

aus den Briefen unzufriedener Profeſſoren ſchöpfte. Der mittlern

Geſellſchaft, wie er ſie ſelbſt nennt, ') angehörig, ſtand er doch in

nahen Beziehungen zum erſten Zirkel, der Ariſtokratie. Sein Haus

zählte zu den glänzenden der Stadt. „Einen erfahrnen Geſchäfts:

mann, von vieler Weltflugheit, der die höchſten Kreiſe des geſelligen

und politiſchen Lebens gut kannte ," hat ihn ein Zeitgenoſſe, der in

ſeiner Umgebung aufwuchs, charakteriſiert.?) War das Hannover

jener Zeit auch teine große Stadt, ſo galten ſeine Bewohner doch gern

für die einer ſolchen .) Wohlſtand und geiſtige Bildung hoben ſie

nicht nur über Städte ihrer Größe hinaus. Sie fühlten ſich und waren

anſpruchsvoll und tritiſch. Man intereſſierte ſich lebhaft für die

ſchöne Literatur der Zeit und ſchriftſtellerte ſelbſt fleißig, allerdings

ſo, daß Brandes zitierte: „ scribimus indocti doctique; es muß

doch eine ſchöne Sache ſein, ſich gedrudt zu ſehen ." 4) Die Freude

war groß, wenn man einen berühmten Schriftſteller zu Geſichte be

fam. Die Stadt wurde von fremden gern aufgeſucht, ſei es um ihrer

Bewohner willen, ſei es weil ſie auf dem Wege nach Pyrmont lag,

dem beliebten Bade, in dem ſich die vornehmen und die gebildeten

Stände Deutſchlands alle Sommer zuſammenfanden. Wer von Ge

lehrten oder Schriftſtellern Hannover berührte, verſäumte es nicht,

fich Brandes vorzuſtellen . Als von dem nahen Büdeburg Herder

zu Anfang 1774 tam , zählte er ihn unter die Gelehrten, „ die ſich

dreiſte perſönlich bekannt machen können .“ 5) Im Frühjahr 1775

auf der Rüdtehr vom markgräflichen Hofe zu Karlsruhe nach Ham

burg beſuchte ihn Klopſtod , an deſſen Dichtungen er keinen über

mäßigen Gefallen fand.6) „Ich habe ihm keine Eicheln, auch nicht

einſt im Kaffee vorgeſeßt und weder von der Meſſiade noch minder

aber von der Gelehrtenrepublik mich mit ihm unterhalten. Wir

blieben unter dem Monde, in der Welt wie ſie iſt, und ich muß

}

1

1) Mai 1781 (VI 181) .

3) Rehberg in dem Nachruf für Ernſt Brandes. ( S. Schr. IV 408 ff .)

3 ) E. Brandes, über die geſellſchaftl. Dergnügungen in den vornehmſten

Städten des Churfürſtenthums (Annalen der Thurlande IV (1790) S. 82 ff .)

4 ) 4 V 72 ( II 27 ).

5) 31 I 74 (III 10 ).

16 VI 73 ( II 124).
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ſagen, daß ich ihn wie andere Menſchenkinder gefunden und desfals

um deſto lieber gewonnen habe. In dem Bremerſchen Hauſe

gemeint iſt das des Geh. Raths Benedir Bremer - hat er ein Ders

hör wie Sie, berichtet er henne, das leßtemal ausſtehen müßen,

und bald nachher iſt ein Theil unſerer empfindſamen Damen hinter

ihn hergelaufen, um nur den Saum ſeines Kleides zu berühren .“ 1 )

In Pyrmont traf Brandes bei wiederholten Beſuchen alte und neue

Bekannte. Auch manchen der Göttinger Profeſſoren , die, da es in

jenen fleißigen Zeiten noch keine Sommerferien gab, einige Juli

wochen zu ihrer Erholung ausſekten. Die gewiſſenhafteſten unter

ihnen wie Pütter ließen ihren Zuhörern Aufgaben zur ſchriftlichen

Bearbeitung zurüd . ) Im Sommer 1774 perlebte Brandes unter

den vielen Zerſtreuungen Pyrmonts manche ſokratiſche Nebenſtunden

mit Herder und Moſes Mendelsſohn. „Sie ſind freilich beide Men

chen ; ich ſuche aber nie an meinen Brüdern die ſchwache, ſondern

die vortheilhafte Seite, und hier habe ich allerdings viel ehr- und

bewundernswürdiges bemerkt.“ Mendelsſohn dermißte an Herder

den Philoſophen, „und wenn der Philoſoph im geflidten Mantel

beſteht, ſo hat ihn Moſes allerdings ganz voraus, und da er ſchon

auf eigenen Lorbeeren ruhen kann, ſo hält er mehr den Stolz zurüd,

der doch in der That bei ihm iſt. Wenn Mendelsſohn mit einem

Philoſophen wie dem Göttinger Feder außerordentlich zufrieden

war, ſo konnte er mit einem Philoſophen wie Herder nicht harmo

nieren.3) Gerade damals hatte ſich der Bruch zwiſchen Herder und

den Berliner Aufklärern, Nicolai an ihrer Spiße, vollzogen. Men

delsſohn konnte ihm die Angriffe und die rauhe Sprache, die er re

dete, nicht verzeihen; aber Brandes war doch verſichert, daß ſie ſich

beiderſeits hochſchäßten. Als er drei Jahre ſpäter Herder, der in:

zwiſchen auf Betreiben Goethes Generalſuperintendent und Ober

pfarrer an der Stadtkirche zu Weimar geworden war, wiederſah,

benahm er ſich ſo verändert, daß Brandes darüber hätte empfindlich

werden tönnen, wenn er ſich nicht längſt über Schwachheiten zu

lachen gewöhnt hätte. Da Herder ſah, daß es Brandes nicht rührte

und dieſer ihm bei einer Gelegenheit offenherzig über den Ausgang

der Göttinger Berufungsſache ſprach, ging er in ſich ; aber alle andern

U

1) 10 IV 75 (III 129 ).

2 ) Pütter, Selbſtbiogr. II 550.

3) 15 VIII 74 (III 56 ).
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1

Hannoveraner blieben unter ſeinem Jorn oder Verachtung, ſo wenig

fie es auch um ihn verdient hatten .“ 1)

7.

Seiner amtlichen Stellung nach war und blieb Brandes „ Er

pedient in Univerſitätsſachen ." Er hatte den Miniſter, der Miniſter

den König über ſich . Erſchwerte ſchon dieſe doppelte Unterordnung

zuſammen mit der Entfernung zwiſchen Hannover und London die

Derwaltung des Amtes, lo geſellten ſich zu den fachlichen noch per

ſönliche Hinderniſſe. Je länger er in der Welt lebte,deſto mehr tam

er zu der Einſicht, daß es nur wenige Herren gibt, die wert ſind ,

daß man ihnen diene.2) Nicht anders urteilte ſein Sohn Ernſt, als

er den Dater zeitweilig vertrat: mit ſolchen Männern, wie unſere

regierenden Großen ſind, handeln zu müßen, nimmtMuth und Luſt. 3)

Bei ihrer geringen Kenntniß von den Univerſitätsverhältniſſen laſſen

ſie ſich durch private 3uſchriften, Kannegießereien von Göttingen

aus beſtimmen, anſtatt den Rath der Berufenen aufzuſuchen oder

zu befolgen . Ihr Düntel hindert ſie, ſich den richtigen Weg zeigen

zu laſſen . Es iſt nicht perſönliche Abneigung gegen mich und Sie,

wie Brandes Henne verſichert, ſondern die eingebildete Erhabenheit

über alle unſers gleichen . Ich laſſe ſie ſtill hingehen und habe dann oft

Gelegenheit zu belachen, wenn man doch zu mir zurüdtehren muß .

Wie gern frug und beſprach ſich nicht der ſeelige Münchhauſen !

Doch, möchte nur dis der einzige Unterſchied lenn !" 4) Das iſt elf

Jahre nach dem Tode Münchhauſens geſchrieben. Zu ſeinen Leb

zeiten nannten ihn die Getreuen unter ſich : Maecenas. Brandes

ſagt herzlicher: unſer Dater Münchhauſen ,5) wie Hennes Gedentrede

ihn mit den Worten feierte: von jedermann geliebt, wie er jeder:

mann liebte; nicht unſer Herr, ſondern unſer Dater.6) Unter all den

wechſelnden Kuratoren , die Brandes erlebt, hört die Klage um ihn

1

2) 1 VIII 77 (IV 122).

3) 16 III 87 ( IX 119 ).

3 ) 16 VIII 87 (IX 169).

1) 15 I 81 (VI 91) .

5) Werlhoff an Haller (Btſchr. des hiſtor. D. f. n. S. 1891 S. 147 ff.) -

15 IV 76 (IV 37 ).

6) effecorat ut, quod paucis contigit, in summo dignitatis fastigio

constitutus amaretur cum ipse amaret, utnobis non domini, sed patris

loco esset ... ( p. XXI); in der deutſchen Überlegung von Glandorf S. 48 .

!

.
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nicht auf . Es fehlt allen die Feſtigteit im Handeln ; es wird viel

verſprochen und wenig überdacht. Ihre Schwäche iſt der Haupt

mangel, und man verſteht deshalb den Ausſpruch : „ ich tann mich

beſſer mit böſen als mit ſchwachen Leuten finden .“ Es wird viel

angefangen, nichts zu Ende gebracht. Man verſchiebt bis auf die

leßte Stunde und erlebt zu ſeinem Schaden, daß es zu ſpät iſt. Wenn

man etwas thut, verſteht man es nicht in der rechten Weiſe zu thun.

Münchhauſen that alles mit guter Manier, die man anißt bei uns

nicht mehr tennt. ) So ſehr man in Hannover auch Grund hatte,

auf Univerſitäten wie Erfurt, Kiel und andere herabzuſehen ,%) in

Herrn von Zedliß , der 1771 die Leitung des preußiſchen Unterrichts

weſens übernahm, erwuchs ein gefährlicher und wachſamer Rivale.

Ein Schreiben von ihm an henne beabſichtigte Brandes einem und

anderm der Miniſter zu leſen zu geben, ob es ihnen vielleicht zeigen

möchte, wie ein Miniſter für die Univerſität arbeiten und der

fahren ſoll.3)

Unter den Miniſtern war der bei des Königs Perſon weilende

denen in der Heimat dienſtlich nicht übergeordnet, er hatte aber das

Ohr des Regenten für ſich und ließ gelegentlich die Kollegen die

Gunſt ſeiner Stellung fühlen . Die landläufige Dorſtellung, als ob

ſich König Georg wenig um die innern Derhältniſſe ſeiner Heimat

gekümmert, ſondern alles ſeinen Räten überlaſſen habe, wird durch

jedes Blatt der Alten widerlegt. Nur daß der König zu wenig Kennt

nis von den deutſchen Verhältniſſen hatte und ſeinen guten Willen

zu fördern durch Übertragung engliſcher Einrichtungen glaubte be

tätigen zu tönnen . So kam er 1780 auf den Gedanten, den Schul

unterricht im Lateiniſchen und Griechiſchen durch Einführung der

Lehrbücher von Eaton und Weſtminſter zu heben und ließ Henne

zum Gutachten über deren Brauchbarkeit auffordern . „Mit aller

Ehrfurcht gegen die Abſicht und das Ihnen dabei ſo vorzüglich be

zeigte Vertrauen " --- ſchrieb Brandes werden Sie doch ſchwer

lich Ihre Meinung darüber recht von Herzen ſagen können, weil in

der That die Befolgungjener Methode uns wol mehr Nachtheil als

Segen bringen würde." )̂ Der Bericht Hennes, der auch in die

1) 6 XI 89 (X 91).

3) 28 X 73 ( II 155) , 17 I 77 (IV 89 ), 24 III 75 (III 125 ), 5 VII 76

(IV 58 ).

3) 15 IV 76 (IV 37) .

4) 25 VIII 80 (VI 57).
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Öffentlichteit tam , entſprach dem Ideal : „ es war eben nichts zu

lagen und man mußte doch etwas ſagen .“ 1) So war auch die dom

König ausgehende Stiftung der atademiſchen Preiſe im Jahre 1784,

die noch heute am Geburtstage Georgs III. verteilt werden , voraus

gefegt daß ſich Bewerber gefunden haben, eine Nachahmung eng=

Itſcher Einrichtungen, die beim Betanntwerden von ſachkundigen

Männern wie Brandes, Henne, Lichtenberg nichts weniger als freu

dig begrüßt wurde.2) , Die ſo ganz engliſchen Ideen hindern oder

ſchaffen doch nicht im Ganzen das Gute bei uns. Unbegreiflich iſt

es, daß die Deutſchen , die um den König ſind, ihm ſolches nicht ſagen

und ſeine gute Zuneigung nicht auf was beſſeres lenten mögen ."

Wie Lichtenberg fand, das Geld hätte viel nüßlicher angewendet

werden können, ſo urteilte auch Brandes : ,der König ſollte uns nur

Geld geben und machen laſſen, ſo wollten wir ſeine Größe von dieſer

Seite gewiß beſſer und ſicherer vermehren .“ 3) Das wiederholt auf

tauchende Gerücht, der König werde ſeine Erblande beſuchen, hätte

Brandes in frühern Jahren nicht ungern beſtätigt geſehen, weil er

von der perſönlichen Anweſenheit Georgs III. Bewilligungen er:

hoffte, die nur bei diretter Ertenntnis des Bedürfniſſes zu erlangen

waren, ſo namentlich zum Bau eines eigenen neuen Bibliothetsge

bäudes, während man fick jekt bei den notwendigen Erweiterungen

mit lauter Flidereien behelfen mußte. „Könnten wir den König

ſelber nur einmal bei uns und zu Göttingen ſehen ! er hat gewis in

dieſen Sachen Kenntniſſe, Geſchmad und Muth zur Ausführung.“ 4)

Als ſich nach der Geneſung des Königs von ſeiner geiſtigen Er

trantung im Sommer 1790 das alte Gerücht erneuerte, wünſchte

ihm Brandes allen Segen, aber in Windſor ! 6) Er wußte, welche

Bedenken jetzt der Reiſe entgegenſtanden, welche Schwierigkeiten der

Aufenthalt verurſachen würde. Wenn Glieder der königlichen fa

milie nach dem Kontinent kamen , lag Brandes immer daran, ob ſie

ihren Aufenthalt benugten , um die Derhältniſſe des Landes tennen

zu lernen , und wenn ſie Göttingen aufſuchten, welchen Eindrud ſie

1) 19 I 81 (VI 92 ). Heqne in Lichtenberg und Forſters, Götting. Magazin

I St. 6 (1780 ). Lichtenberg, Briefe I 370.

2) 25 VI 84 ( VIII 64 ).

3) Lichtenberg, Briefe II 259. m. Aufſat : Die engl. Prinzen in Göt

tingen " ( 3tichr. des hiſt. V. f. Niederſachſen 1906 ) S. 492.

4 ) 8 II 1771 ( I 173 ).

5 ) 1 III 90 ( X 122 ).
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von der Univerſität mitnahmen und wie ſie an den König darüber

berichteten . Am längſten verweilte der zweite Sohn des Königs,

Herzog Friedrich von Yort, ſeit ſeinem erſten Lebensjahre Biſchof

von Osnabrüd, in den Erblanden ; eine Zeitlang reſidierte er in

Hannover, wo die Friedrichsſtraße noch heute an ihn erinnert. Bran

des nennt ihn einen wohlgebildeten muntern Herrn, der, wie man

ſagt, des Vaters Ebenbild lei. „ Geſtern hatte ich einen faſt drei

ſtündigen Beſuch von unſerm Biſchof und einer ganzen Suite, wo

mein Kabinet ſehr herumgeworfen iſt,“ berichtete Brandes am

3. Auguſt 1781.1) In Göttingen , wo er im Juni zuvor geweſen

war, hatte er ſeine Umgebung durch ein Gemiſch von Engliſch, Fran

zöſiſch und Plattdeutſch mit beſonderer Bevorzugung des lektern er:

freut und die loŋalen Herzen der jungen Damen , die einen leibhaf

tigen Prinzen, zumal einen jungen, noch nicht zu Geſicht bekommen

hatten, entzückt.2) Er hatte dieſelbe Erziehung wie ſein älteſter

Bruder, der Prinz von Wales, genoſſen . Das bedeutete aber, er

wußte ebenſo wenig wie jener von der deutſchen Sprache und Ver

faſſung, obſchon er zur Regierung eines deutſchen Landes, des Biss

tums Osnabrüd, berufen war. Brandes zieht aus dieſen Nachrichten

den leidigen Troſt: es wird mir immer wahrſcheinlicher, daß wir

alles, was nach London geht, dereinſt in franzöſiſch oder Engliſch

werden fallen müſſen, und ich halte es faſt für ein Glüd, wenn es

dazu kommt, weil alsdann der Herr uns doch verſtehen wird und

ſich nicht ſo ſchlechterdings auf ſeinen Dezier zu verlaſſen braucht,

wenn er anders will." 3) Nachdem der König erſt einen Sohn nach

dem Kontinent geſchidt hatte, kamen im Sommer 1786 ihrer drei,

und zwar um dauernd in Göttingen zu bleiben und zu ſtudieren .

Brandes, der den ſeit einiger Zeit immer üblicher werdenden Jug

der vornehmen Herren nach Göttingen mit dem Wunſche begleitet

hatte: möchten ſie nur gute Sitten und gute Hofmeiſter mitbringen,

war über die Ankündigung der drei engliſchen Prinzen erſt beruhigt,

als er erfuhr, daß ein vortrefflicher Führer für ſie in dem Oberſten

von Malortie gefunden ſei.4) In einem bei ihrem Abgange er

ſcheinenden Programm Hennes, das der junge Philologe Schlegel

ins Deutſche überſekte, waren die Vorzüge der Erziehung von Prinzen

1

1) 8 VIII 81 (VI 146 ).

) Die engliſchen Prinzen S. 427 und 442.

3 ) 29 I 1781 (VI 96).

4) Die engliſchen Prinzen $. 429.
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auf einer öffentlichen Lehranſtalt gegenüber der engliſchen Er:

ziehungsweiſe auseinander geſeßt. Brandes zweifelte ſehr an der

guten Aufnahme des Programms in England, da die Wahrheit

nicht überall und gewiß nicht dort allezeit Platz finde. )

Die Schwierigkeiten , die in den Perſonen und die in den Sachen

liegenden , haben Brandes in ſeinem Amte viel Mühe bereitet, aber

nicht überwältigt. Ja noch mehr. Blidt man zurüd auf die zwanzig

Jahre ſeiner Amtsführung, die Jahre von 1770 bis zum Ausbruch

der franzöſiſchen Revolution, ſo waren ſie die glänzendſten , die Göt

tingen im 18. Jahrhundert erlebt hat. Nicht nur die höchſte Stu

dentenzahl wurde erreicht; es war dant ſeinen Lehrern und ſeinen

Lehrmitteln die berühmteſte deutſche Univerſität geworden. Alle

Notabilitäten der Zeit, die des Krieges wie des Friedens, ſuchten ſie

auf, um ihre Einrichtungen und ihre Lehrer kennen zu lernen . *)

Brandes war ein beſcheidener Mann und liebte dieſe altfränkiſche

Tugend an andern, nicht blos jungen Profeſſoren. Als er Heynes

beſcheidene Dorrede zum dritten Teil des Dirgil erhielt, glaubte er

ſeinen alten hemſterhuis wieder reden zu hören.3) Es wäre nicht

in ſeinem Sinne gehandelt, wollte man ihm das Verdienſt jener Er

folge zuſchreiben, auch würde es der hiſtoriſchen Wahrheit nur zum

Teil entſprechen. Er hat ſelbſt über die Urſache jener Erfolge klar

zu werden geſucht und als Hauptſache den von Münchhauſen ge

legten guten Grund, den alten Segen , wie er es einmal ausdrüdt,

ertannt.4) Das Werk hatte ſeitdem ſeine eigenen Kräfte ; man durfte

ſeiner Weiterentwidlung und ſeiner Widerſtandsfähigkeit gegen An
griffe oder Gleichgültigkeit vertrauen. In den Zeiten unmittelbar

nach Münchhauſens Ableben ſcheinen bedrohliche Zuſtände einge

treten zu ſein ; denn grade dieſe gaben Brandes die Überzeugung

von der Dauerbarkeit der Anſtalt ein, die ſich gegen heftige Stöße

wenigſtens eine Zeitlang aufrecht erhalten tönne.5) Jeder fünftige

Kurator wird ein Verdienſt darin ſuchen , zu deren weiterm flor

etwas beitragen zu tönnen ; und unter der Ariſtokratie immer der

eine oder andere vorhanden ſein, der den Wert der Wiſſenſchaft

ſchäßt, den Einfluß der Univerſität empfindet und diejenigen, welche

1) Die engliſchen Pringen S. 464 .

2 ) Daſ. S. 452.

3) 22 V 75 ( III 148 ).

4) 30 VIII 73 ( II 139), 18 V 74 (III 89 ).

5 ) 2 I 72 ( II 2 ), 7 V 72 ( II 28 ), 27 XI 72 ( II 74 ).
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kaltſinnig dabei ſein möchten, mit ſich gehen heißt.') Beſeelt ſie

nicht die Liebe, die ihr Schöpfer für die Anſtalt hegte, ſo doch die

Rüdſicht auf das Land. Es gehört zu ſeiner Ehre, die Schöpfung,

die ihm ſo viel gute Meinung in der Welt eingetragen hat, nicht

ſinken zu laſſen. Sich ſelbſt vindiziert Brandes dabei das Verdienſt

den Zuſammenhaug aufrecht erhalten zu haben. „ Der erſte Miniſter

trieb mich, den andern mußte ich im Wege halten, “ ſchrieb er nach

dem Tode des Kurators v. Behr, „ und den dritten werde ich wohl

leiten und wieder treiben müſſen. Doch will ich gern tragen, was

meine Schultern vermögen und mein Beſtes thun, um auch in tem

poribus dubiis rectus erfunden zu werden .“ 2) „ Ich habe den

Zeitpunkt erlebt, da die Univerſität in Gefahr zu ſein ſchien, weil

die väterlichen Empfindungen erloſchen waren . Ich habe dagegen

allgemeinere eingepflanzet, und dieſe ſollen hoffentlich an der Dauer

gewinnen , was ſie an der Zärtlichkeit etwa verloren haben. “ 3)

Die Hauptſchwierigkeit für die Weiterführung der Univerſität

lag darin , ob ſich der allgemeine Sinn für die Wiſſenſchaft, in dem

ſie gegründet war, auch werde erhalten laſſen. Die Erfahrung, die

Brandes in Hannover geſammelt hatte, war wenig tröſtlich. „Man

weiß hier nichts als Dogmatit, Pandetten und jus publicum zu

ſchäßen .“ 4) Die Männer an der Spiße des Landes, als Juriſten er

zogen, betrieben die Regierungsangelegenheiten nach juriſtiſchen

Geſichtspuntten , ganz im Gegenſap zum Nachbarſtaate, wo der milia

täriſch -politiſche Geiſt des großen Königs die Geſchäfte und die Ges

ſchäftsmännerbeherrſchte. Die theologiſche Vorliebe in den regieren

den Kreiſen hatte ihre Dertreter an den beiden einflußreichen Strubes

( oben S. 16 ) und dem Geh. Rat v. d. Buſſche, der 1772 ins Miniſte

rium berufen, von 1783-89 das Amt des erſten Kurators betlei

dete. Während dieſer Zeit und ſchon vorher war Brandes mit ſeiner

Tätigkeit vorzugsweiſe auf ihn angewieſen. Buliche iſt wohl der

einzige unter den älteren hannoverſchen Miniſtern, dem ein lite

rariſches Dentmal zu Teil geworden iſt,“) und das von teinem Ge

ringern als Spittler, der ihm gleich nach dem Tode einen ſchönen

1) 80 VIII 78 ( II 189 ).

3) 2 I 72 ( II 2 ).

3 ) 30 VIII 78 ( II 139 ).

4) 14 IV 86 (IX 37) .

5) Meiners und Spittler, Götting. Hiſtor. Magazin V 8 (1789), wieder .

abgedrudt in Spittlers S. W. XI ( 1836 ) S. 567 ff.
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und inhaltreichen Nachruf widmete. Während ſeiner Kuratel war

die Univerſität um ſo wichtige Inſtitute, wie Entbindungshaus, chi

rurgiſches Hoſpital und chemiſches Laboratorium, bereichert worden.

Von den innern Kämpfen, die zwiſchen dem Miniſter und Brandes

ſpielten, wußte Spittler nichts oder wollte er nichts wiſſen. Der

Buſenfreund Koppe, der wenige Jahre zuvor von Gotha als Schloß

prediger und Konſiſtorialrat nach Hannover gerufen war und dem

Miniſter ſehr nahe ſtand,1) mochte dafür geſorgt haben, daß das

von Spittler entworfene Lebensbild ein Gemälde ohne Schatten

wurde. Die Gegenſäße zwiſchen Brandes und dem Miniſter ſtamm

ten ſchon aus der Zeit, da Bulſche dem Konſiſtorium präſidierte.

Bei der Berufung herders hatte das Konſiſtorium mitzuſprechen, da

es ſich nicht blos um eine Profeſſur der Theologie, ſondern zugleich

um die Stelle eines Generalſuperintendenten handelte. Das Kons

fiſtorium war eine durchaus ſelbſtändige Behörde, der das Miniſte

rium keine Vorſchriften zu machen hatte, wenn auch das Wort eines

energiſchen Miniſters ſeinen Eindruck auf die Mitglieder nicht ver

fehlt haben würde, aber ein ſolcher Miniſter war nicht vorhanden.?)

Die erſte Forderung war Orthodoxie nach dem Maßſtabe des Kon

fiſtoriums, dem zu Zeiten ſelbſt ein Leß nicht genügte. „ Unſer Kon

fiſtorium “, ſchrieb Brandes 1777, „ hat Herrn Leſſen , dieſem treuen

Dorfechter und Keķermacher ſelbſt die Orthodoxie abſprechen

wollen . “ 3) „ Uns beide, ſagte Brandes von ſich und Heyne, die wir

vielleicht nach dem alten Syſtem rechtgläubiger ſind als andere, hält

man für heterodox, weil wir auf Gelehrſamteit für einen Professor

theologiae ordinarius beſtehen. " 4) Das iſt in den Kämpfen um

die Ergänzung der theologiſchen Fakultät zu Ende der achtziger

Jahre geäußert, in denen es Koppe gelang, unbedeutende Leute

nach Göttingen zu ſeken, wie den Landpfarrer Schrage, der ſelbſt

nach zwei Jahren zu ſeinem früheren Stande zurüđzukehren vorzog. ")

Unter Derhältniſſen wie dieſen konnte das Gerücht, die Univerſität

Helmſtedt ſolle nach Wolfenbüttel verlegt werden, Brandes beſorg

lich machen : „für uns ein empfindlicher Stoß, beſonders wegen der

Theologie, da ſie hierin , wenn ich Pland ausnehme, uns offenbar

1) Heeren, Henne S. 823 und 245 .

2) 28 III 78 ( II 105 ), 26 III 72 ( II 18 ).

3 ) 24 I 77 (IV 91) .

4 ) 18 XI 89 ( X : 93 ).

5 ) Heeren, Henne S. 324.
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ſehr überlegen ſind. “ 1 ) Das Intriguenſtüc, das ein Jahrzehnt früher

ſpielte, ſchloß Brandes, als Herder den Ruf nach Weimar annahm,

mit den Worten : Lugeto Musae, um dieſen Schatz hat uns doch

die fromme Kalumnie geholfen . ) Die Kämpfe, die in das Ende

ſeines Lebens fielen, zwangen ihm wohl den Seufzer ab : sit modus

lasso ! ), aber doch auch den tapfern Entſchluß: „ ich gedenke meinen

Stand, ſo lange ich da bin , zu behaupten, und die Thorheiten

mancher Anſchläge werden ſich hoffentlich ſchon bald von ſelbſt ent

deđen, auch ſonſt von mir nicht ungerügt bleiben, damit man miss

trauiſcher werde und ſich nicht zu weit herausreißen laſſe. Ein defens

ſider Krieg iſt zwar ſelten glänzend, aber oft nothwendig und als

dann don ficherm Vortheil, wenn man mit einem unbeſonnenen

innerlich ſchwachen Gegner zu thun hat.“ 4) Dieſe für uns dunkeln

Worte waren für Heyne verſtändlich genug. Sie zielten auf Koppe.

Schon vor Jahren , als er von Göttingen aus zu einer Gaſtpredigt

nach Hannover gekommen war, hatte er großen und allgemeinen

Beifall gefunden, auch bei Brandes, der vorher empfohlen hatte :

„ nicht ganz ohne Dogmatit, aber doch mehr Moral, weil unſer

Haufen Weiber in langen und kurzen Röden iſt." 5) Als Koppe 1788

in neuer Eigenſchaft in das hannoverſche Land zurüdtehrte (f . S. 32),

wirkte er nicht blos als Prediger, ſondern auch im Kirchenregiment

und darüber hinaus, überall auf Deränderungen bedacht, naments

lich auch für die Univerſität, deren Kanzler er werden ſollte mit

einem zwiſchen Göttingen und Hannover halbjährlich wechſelnden

Wohnſit. „ Und ſo hätte denn zu einem proteſtantiſchen Pabſte für

einen Theil Deutſchlands nicht viel gefehlt .“ 6) Sein frühzeitiger

Tod machte all den ehrgeizigen plänen, bei denen er durch die Frei

maurerlogen unterſtüßt wurde, ein Ende. Er ſtarb den 12. februar

1791, 41 Jahr alt. Brandes, der ihn um ſieben Monate überlebte,

berichtete über die Senſation, die ſein Tod hervorrief. Seine Raſt

loſigkeit hat ihn gewiß aufgerieben, und dieſe hatte ſchäßbare, aber

auch verwerfliche Seiten .“ „ Sein Begräbniß war gar feierlich, aber

1) 4 XI 89 ( X 91).

3) 4 III 76 (III 19 ).

3 ) 22 I 90 ( X 107).

4 ) 3 I 90 (X 103 ).

5) 18 II 80 ( VI 12); vgl. auch VI 23 ff.

6) Hugo über Spittler S. 41. Dgl. auch Heeren, Spittler (S. W. VI) S. 524.

Rehberg S. W. IV 414. Die theologijden Biographieen wiſſen nichts von der

politiſchen Seite in Koppes Leben.

n
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doch nicht völlig ſo, wie ſeine Verehrer und Maurerbrüder es ges

wünſcht hatten. Etwa wie Fontenelle von Leibniz ſchreibt: toute

la cour fut invitée, mais personne n'y parut. Der Hof iſt alſo

bei uns ſeinen Grundſäßen getreuer als die andern Claſſen, die vom

Winde hin und her bewegt werden . “ 1)

Den Männern der hannoverſchen Staatsleitung, die in der jus

riſtiſchen Behandlung ihres Amts aufgingen , ſtand Brandes als Ver

treter einer Richtung gegenüber, die Schule und Univerſität in

humaniſtiſchem Geiſte zu lenken ſtrebte. Er hatte die Pflege der

flaſſiſchen Sprachen und ihrer Literatur als die koſtbarſte Grundlage

des öffentlichen Unterrichts erkannt; ſie zu bewahren, galt ihm als

die wichtigſte Aufgabe ſeines Amtes und ſeines Lebens. Er mußte

zufrieden ſein unter den ſpätern Kuratoren von dem alten Geiſt ſo

viel aufrecht zu erhalten, daß die Univerſität vor Einſeitigkeit bes

wahrt blieb. Man lieſt allerdings nicht ſelten, die Abſicht Münch

hauſens bei der Gründung Göttingens ſei lediglich die geweſen , der

Rechtsſtellung eines evangeliſchen Kurfürſten die nötige Vertretung

und das geiſtige Rüſtzeug zu verſchaffen ,?) eine Auffaſſung, die in

einem Ausſpruch hennes gewiſſermaßen eine offizielle Unterſtüßung

findet. ) Schon die Namen der beiden männer, die an der Wiege

der Univerſität ſtanden, Albrecht von Haller und Ioh. Matthias

Gesner widerlegen fie. Ihre Lehrgebiete, die Naturwiſſenſchaften

und die klaſſiſche Philologie, waren von ſo univerſalem Charakter,

daß es von vornherein klar war : hier iſt nichts partitulares, nichts

von blos braunſchweig-lüneburgiſchem Intereſſe zu ſchaffen beab

ſichtigt, ſondern, wenn auch in einer kleinen Stadt, eine große Unis

derſität. Die uns erhaltenen Denkſchriften der Gründungszeit laſſen

teine ſolche Beſchränkung erkennen. Die große Rolle, die das jus

publicum in Göttingen ſpielte, begann erſt mit den reifern Jahren

1) 14 II 91 4. f. (X 197).

2) 3. B. Gödete, Elf Bücher I 725.

3) Gutachten hennes vom Jahre 1811 , auf Aufforderung der Berliner

Akademie über das Derhältnis von Univerſität und Sozietät der Wiſſenſchaften

erſtattet, das von Henne, heeren S. 109 ff. bruchſtüdmeiſe, vollſtändig von f.

Leo, Feſtſchrift der Kgl. Geſellſchaft der Wiſſ. 1901 S. 205 ff. nach dem Berliner

Original mitgeteilt iſt. Gleich im Eingang, wo der Verfaſſer die anfängliche

Beſchränkung der Sozietät auf bisher weniger gepflegte Univerſitätsdisziplinen

wie Botanit und Anatomie angeben will, jetzt er ihr als Parallele an die Seite

die eingeſchränkte Abſicht Münchhauſens bei Anlegung der Univerſität auf

das deutſche Staatsrecht für die evangeliſche Partei auf dem Reichstage."

01
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Pütters, eine Generation nach der Inauguration . Jene Außerung

Hennes, aus ſeinem lekten Lebensjahr ſtammend, iſt eine hiſtoriſche

Konſtruktion , die ſich aus den Zuſtänden ſpäterer Zeit die des Ans

fangs zurecht legte. Er hat ſelbſt früher anders darüber gedacht.

In ſeiner Gedentrede auf Münchhauſen iſt nichts von ſolchem Sons

derzwed angedeutet, vielmehr Münchhauſens Ablicht darein geſekt,

die Gelehrſamkeit immer mehr gleichſam aus der Mönchszelle herauss

zuziehen, ſie zur Tätigkeit im bürgerlichen Leben zu erweden und

gemeinnüßig zu machen. Umdieſes Ziels der Brauchbarkeit willen

mußte der Unterrichtfür die Ämter des bürgerlichen Lebens als die

Aufgabe der Univerſität, die „ Rechtsgelahrtheit in allen ihren Thei

len “ als eins ihrer wichtigſten Stüde bezeichnet werden. “) Das war

aber doch grundverſchieden von jener politiſchen Tendenz, die man

nachträglich als das die Gründung der neuen Univerſität beſtim

mende motiv ertennen wollte.

In dem univerſalen Sinne Münchhauſens hat auch Georg Bran

des ſeine Aufgabe erfaßt und ſeinem Sohne überliefert. Die Taten,

die das Leben von Brandes erfüllten, waren, was er für die Uni

verſität leiſtete. Seine Fürſorge für Göttingen ſchloß ſich nicht blos

zeitlich an die Münchhauſens an, ſondern war auch ihre ebenbürtige

Fortſetzung.

8.

Um nach dem Leben und den Taten auch von Brandes Meis

nungen zu berichten, ſo beziehen ſich die zahlreich in ſeinen Briefen

zerſtreuten Bemerkungen, Urteile, Stimmungsäußerungen überwie

gend auf die Literatur ſeiner Zeit. Das politiſche Leben wird ſelten

berührt, und wenn, ſo rafft ſich der Briefſchreiber noch ſeltener zu

einem Urteil auf. Es bewährt ſich aufs neue, wie ſehr die deutſche

Geſellſchaft in den Jahrzehnten vor der franzöſiſchen Revolution von

literariſchen Intereſſen beherrſcht wurde. Die Literatur der Zeit

war aber ſo reich an Erſcheinungen und Erſcheinungen von hohem

und höchſtem Wert, daß nur eine Ausleſe in dem Gedantenaustauſch

zwiſchen den beiden Korreſpondenten zur Sprache tommen konnte.

Es iſt aber für die Charaktere der beiden Männer und ihre Stellung

zur zeitgenöſſiſchen Literatur ſchon von Wert zu beobachten, was

ſie aus der Fülle des Stoffs berückſichtigten, was ſie mit Stillſchwei

1) S. 16 und 21 ff. der deutſchen Überſepung.

go
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gen übergingen. Stammten beide auch aus der erſten Hälfte ihres

Jahrhunderts, ſo waren ſie doch noch jung und aufnahmefähig ges

nug, als ſich in der zweiten Hälfte ein Umſchwung auf allen Ge

bieten des Geiſtes vollzog. Brandes ſchrieb ſchon 1766 : die Redo

lution ſeit zwanzig Jahren iſt erſtaunend ; wenn wir ſo fortfahren ,

können wir auch bald in unſerm Daterlande ein ſchönes Säculum

erleben .") Wie andere nach ihm läßt er alſo die literariſche Um=

wälzung von demſelben Zeitpunkte beginnen, der auch in der poli

tiſchen Entwiďlung einen Einſchnitt machte.2) Wer ſich aber von

dem, was in den erſten Jahrzehnten nach 1740 herportrat, ſo be

friedigt fühlte, war noch nicht dem geneigt, was in den ſiebziger

und achtziger Jahren folgte und auf den Namen einer Revolution

ſtörtern Anſpruch machen konnte. Das zeigen ſchon die drei Namen

aus der ſchönen Literatur, deren der Briefwechſel Henne-Brandes

vorwiegend gedentt: Leiſing , Wieland und Weiße, und das Schwei

gen, mit dem er an faſt allen andern literariſchen Erſcheinungen

vorüberging.

Als Leſlings Laokoon 1766 erſchien , las ihn Brandes auf einer

Reiſe, die er mit General von Wallmoden nach Medlenburg machte,

mit größtem Dergnügen und wahrer Bewunderung. „ Wie ſelten

findet ſich bei Kunſtrichtern das feine Gefühl, der Geſchmack, welchen

Leſſing überall zu Tage legt und der ihn hauptſächlich geführt hat. “ 3)

Henne hatte das Erſcheinen des Buches begrüßt: „ Deutſchland hat

lange kein Werk von dem feinen Geſchmack hervorgebracht, wie

Leſſings Laotoon " und Leſſing über Windelmann geſtellt, weil er

die urkundlichen Schriften der Alten in ihrer Grundſprache mit for

îchenden Augen geleſen habe.“) Das läßt Brandes nicht gelten ; er

glaubt nicht, daß Lelling die Alten mehr geleſen habe als Windel

mann, aber einen Vorzug Leſſings erkennt auch er an : ſeine Er

ziehung, ſein beſtändiger Aufenthalt in der größern Welt habe ihm

die Fähiakeit gegeben, die Lektüre mit mehrerem Geſchmad, mit

feinerer Empfindung zu betreiben als Windelmann. Das Leben in

1) 17 III 66 (1 37) .

2 ) Wadernagel, tl. Schriften II 439 .

3 ) 21 VII 66 (I 39).

4 ) Gött. gel. Anz. 1766 20. Sept. S. 908. Mag man hennes Kritit mit

Juſti I[2 S. 230 ff. der Kleinmeiſterei zeihen, daß nicht der Neid auf Windels

manns Ruhm (daſ. S. 232) dabei mitſpielte, zeigt der Gedanke Heynes ( . S. 18.) .

ihn nach Göttingen zu ziehen .
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der größern Welt, worauf er hier und auch ſonſt hohen Wert legt ,

meint mehr als in vornehmen das in weitern Kreiſen, im Gegenſatz

zur Enge der Schule und der Studierſtube, den Umgang mitMen

ſchen, qui quid sit pulcrum , quid turpe, quid utile quid non

thm recht vor Augen ſtellen können . Außerdem hat Leſſing den

Dichter voraus . Will Brandes „ dieſe Herren “ auch in den ſchönen

Wiſſenſchaften nicht obenan ſtellen , ſo bleiben doch bei ihrer Art zu

empfinden, bei ihrem Enthuſiasmus gewiſſe Vorzüge, die ſich in allen

andern Fächern merklich machen .") Die literariſchen Klopffechtereien

ſind nicht nach Brandes Geſchmack. Wie fein weiß das Journal des

savants Tadel und Lob zu erteilen ! Anſtatt ſich mit Herrn Klok

abzugeben, wünſcht er, Lelling ſchriebe den zweiten Teil des Laotoon .”)

Obſchon nicht immer mit ſeiner Manier einverſtanden , muß er dock

ſeine Kunſt anerkennen , auch aus dem verworfenſten Zeug was zu

machen ; 3 ) und auch wo er Unrecht hat, ſeinen Scharfſinn und mei

ſterliche Dialektik bewundern . ) Er iſt voll menſchlicher Teilnahme

an ſeinen wechſelnden Schidſalen . Als er 1770 zur Ruhe kommt,

traut er Wolfenbüttel nicht die Kraft zu , ihn auf die Dauer zu

feſſeln.5) Ungeachtet der Nachbarſchaft und Anzeichen eines brieflichen

Verkehrs ſcheint doch keine perſönliche Bekanntſchaft zwiſchen ihnen

zu Stande gekommen zu ſein . ) Was ihn an Leſſing anzog, war

übrigens mehr der Kritiker als der Dichter. Don Minna von Barn .

helm , don Emilia Galotti iſt in den Briefen keine Rede ; allerdings

von Nathan. Er hat ihn inſofern mit Dergnügen geleſen , als es

die meiſterliche Behandlung eines dramatiſchen Stüđes betrifft, aber

er ſchreibt dem Verfaſſer eine andere Abſicht zu , als eine verwidelte

Begebenheit vorzuſtellen . Ich denke, fügt er ironiſch hinzu, wir

werden die Fortſeßung ſeiner Fragmente und Streitigkeiten mit den

Theologen nun in dramatiſchen Gedichten erhalten . ) Die theo

logiſchen Händel in Leſſings ſchriftſtelleriſcher Tätigkeit verfolgte er

1) 6 X 66 ( I 42 ).

2 ) 18 VII (I 82), 22 IV 68 (daſ, Bl. 74).

3 ) 24 X 74 (III 76).

4 ) 16 X 69 (I 121) .

5) 80 X 69 (I 122) ; 21 IV 75 (III 131) ; 24 I 77 (IV 91).

6) 7 IX 78 (V 52) : Leſſing hatte don Brandes die Schriften Whiſtons

verlangt, die er ihm durch henne aus Göttingen ſchi& t. 4 X 76 ( IV 70 ): als

ihn Ebert von Braunſchweig beſucht, lieber hätte ich Leſſing gehabt, den ich

auch nächſtens erwarte. “

7) 31 V 79 (V 106).
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mit regem Intereſſe. In dem erſten Beitrag zur Geſchichte und

Literatur ( 1773) düntt ihn das Stüd : Leibnit von den ewigen

Strafen das anziehendſte. „Er hat nicht von der Religion, ſondern

don der Orthodoxie ſeine eigene Denkungsart. Ein guter Freund,

der ihm über deren ſtrengſte Derſechtung ſein Bewundern und an

ſcheinenden Widerſpruch äußerte, erhielt zur Antwort, daß er in der

Orthodorie keinen einzigen Buchſtaben um alles weggeben könne,

wenn aber jemand den ganzen Plunder auf einmal verlange, er ihn

für nichts verſchenken wolle .“ 1) Seine Freude an der Dialektit er:

innert ihn an Bayle ;2) er verkennt ihn aber, wenn er, voreiligen

Zeitungsgerüchten über ſeinen Vertehr in Rom mit dem Kardinal

Alerander Albani und ſeine Abſicht dort zu bleiben trauend, meint :

„ der Religionswechſel wäre für ihn wol kein großer Schritt ." 8)

Der Zeitgeſchmac an theologiſchen Kontroverſen traf zuſammen

mit der chroniſchen Ergänzungsbedürftigkeit der Göttinger Theos

logenfakultät, um den Briefwechſel in ſteter Aufmerkſamkeit auf

dieſe Gegenſtände zu erhalten. Seitdem Herder zu berufen miß

lungen war, konnte ſie nicht zur Ruhe gelangen. Koppe, den es zu

gewinnen gelang (f . S. 22), hielt nur acht Jahre aus. Erſt als 1784

pland von Stuttgart berufen wurde, beſaß die Fakultät wieder eine

hervorragende Kraft (f. S. 32 ), aber ſie war dieeinzige. Im Übrigen

mußte man ſich mit ephemeren Berufungen hinhalten . Jede Do

tation erregte in Hannover ſchwere Kämpfe. Die erſte Forderung

war immer Orthodoxie; ſie allein ſchien ausreichend, auf Gelehrs

ſamkeit tam es weniger an. Literariſche Leiſtungen waren eher ein

Hindernis als eine Empfehlung. Als Probſt Hermes in Breslau ihm

genannt wurde, antwortete Brandes: unſer Konſiſtorium wird teinen

zum Generalſuperintendenten vorſchlagen, der einen Roman ge

chrieben hat - es handelte fich um den Derfaſſer von Sophiens

Reiſen von Memel nach Sachſen – wenn er gleich ein held in der

Orthodoxie wäre.*) Unter den praktiſchen Theologen, die er um ſich

ſah, ſtand es nicht beſſer. Den Konſiſtorialrat Ioh. Adolf Schlegel

in Hannover, den Vater der berühmten Brüder (f. S. 23), lobt er

mit der bedenklichen Klauſel: tein Chryſoſtomus, aber treu und ohne

1) 21 I 78 (II 86 ).

8) 24 X 74 (III 76 ).

8 ) 17 VII 75 (III 158 ). Leſſing war damals noch gar nicht in Rom, ſon

dern erſt ſeit dem September ( Erich Schmidt, Leffing II820).

4) 24 V 76 (IV 48 ).
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Falich, das man unter dem ſchwarzen Mantel jetzt ſo ſelten findet.")

Die Hamburger Streitigteiten, in deren Mitte der Senior boeze

ſtand, berührten die Kreiſe um Brandes nahe. Goezes theologiſche

Unterſuchungen über die Sittlichteit der heutigen Schaubühne (ham

burg 1770) waren in den Göttingiſchen Gelehrten Anzeigen von

Lefa) als ein Muſter der Mäßigung gelobt, obſchon ſie nach Brana

des Urteil , die einfältigſten ſchwärmeriſchen Säße “ enthielten. „Der

Mann iſt ein Feind des Dr. Seniler, folglich ein herrlicher Scri

bent. Solche Züge tönnen unſere Anzeigen unmöglich in Aufnahme

bringen .“ 3) Don den Hamburger Gegnern Goezes tannte Brandes

den Paſtor Alberti, der aus Hannover ſtammte, wie es ſcheint per

fönlich. Er bezweifelt nicht, daß Goeze ſeinen frühen Tod auf der

Seele hat . „ Alberti war etwas hißig , aber ein rechtichaffener Mann,

der gewiß Kenntniſſe und Genie hatte. “

Was Böſes iſt geſchehn, das nicht ein Prieſter that ?

Dies Zitat aus einer Ode hallers kommt ihm zweimal bei dieſer Fehde

in die Feder.“) Wie er andererſeits über die Männer der Berliner

Auftlärung dachte, zeigt die Äußerung: „In Berlin iſt man nur zu

ſehr geneigt, das Kind mit dem Bade auszuſchütten. Wird der Krieg

gegen die Orthodoxie nur eine kurze Zeit noch mit dem gleichen Er

folge geführt, ſo wird es mit dem Glauben gar bald aus ſein. Herr

Sad ſelber, der ſonſt gewis orthodor war, hat ſchon alles aufges

geben und iſt, wie gemeiniglich, wenn man von einer Seite zur

andern übergeht, der eifrigſte Indifferentiſt. So ſchwer iſt auch

hier die Mittelſtraße, und alſo nur die Frage, welches extremum

das minder gefährlichſte ſei. “ 5) Die rehte Mittelſtraße zu finden ,

iſt ihm hier wie auch ſonſt in Leben und Wiſſenſchaft das wichtigſte

Ziel. Das haupt der Berliner Aufklärung, Nicolai, findet deshalb

ſeinen Beifall, ſo weit er der „ Schwärmerei“ entgegentritt. Seinen

Roman Sebaldus Nothanter begleitet er gleich ſo vielen ſeiner Zeit

genoſſen, obenan Friedrich der Große, der ſonſt nicht leicht einem

deutſchen Buche Geſchmad abgewann, mit lebhaftem Beifall®), eben

11

m

1) 25 III 91 (X 204).

2 ) Gött. gel. Anz. d. 14. Okt. 1769 St. 128 S. 1105 .

) 80 X 69 (I 122).

4) 16 II und 80 III 72 (II 8 und 20). „über Vernunft, Aberglauben und

Unglauben“ bei Hirzel, A. v. Hallers Gedichte ( 1882 ) S. 53 und 319.

5 ) 18 V 73 ( II 116 ).

6) Mai 1775 (III 141 ff .) 17 V 76 (IV 42).
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ſo wie er auch von dem „ Liederalmanach des Herrn Nicolai“ urteilt :

Die Dorrede hat mir gefallen ; ich denke, daß das ridiculum acrë

auch in dieſer bis aufs höchſte gediehenen Schwärmerei ſeine vors

zügliche Wirkſamkeit beweiſen ſolle , “ ) wie ja der Herausgeber

ſelbſt mit ſeinem feqnen kleynen Almanach unſern leinwollenden

Genies, die allerlei Unfug treiben , einen kleinen Zwid in die Ohren

zu geben, zugleich aber auch Volkslieder, die wahre Naivität haben ,

aus der Dunkelheit hervorzuziehen beabſichtigte. )

Als ſich zu Anfang der ſiebziger Jahre von den Auftlärern ,

die alles blos durch den Verſtand zu erkennen trachteten , ein Ges

ſchlecht, das dem Gefühl und Glauben Eingang verſtattete, ges

trennt hatte , war Brandes zu alt und zu nüchtern, um ſich der neuen

Richtung anzuſchließen. Er war aber doch einjichtig genug, um die

guten Wirkungen ihres Auftretens zu erkennen . Die Frankfurter ge

lehrten Anzeigen, in denen Herder, Goethe und Genoſſen das Wort

führten, möchte er wohl ordentlich mit halten . „Es iſt zwar bis

weilen etwas Bosheit mit unter, doch ſticht Genie und Scharfſinn

herdurch .“ 3) zwei Jahre ſpäter, als jene Stimmführer ſich zurücs

gezogen hatten, fand er die Zeitung recht unerträglich elend. “) Als

die neue Richtung von der Kritik zu poſitiven Schöpfungen überging,

derſagte er ihr die Folge. Nicht durch lauten Tadel, ſondern durch

ſein Schweigen , ähnlich der Zeitſchrift Weißes, 5) die er ſchößte und

an der er ſelbſt mitarbeitete. Nur die Leiden des jungen Werther

beſchäftigten ihn ; Göß von Berlichingen, dem Pütter eine ſo ehren

volle Erwähnung, 6) Käſtner eine kleinmeiſternde Kritit, die den

Dichter darauf aufmerkſam machte, daß Gößens linke, nicht die rechte

Hand von Eiſen geweſen ſei,?) gewidmet hatten, wird nicht erwähnt.

Auf Werther kommt Brandes wiederholt zurüd. Der alte Böhmer,

1

W

1

1) 4 XI 76 (IV 76).

,, Nicolai an 3. Möſer, 16 X 76 (Möſer, S. W. X 165).

8 ) 19 III und 23 VIII 72 (II 14, 47).

4) 18 III 74 (III 23 ).

5 ) Minor, Weiße ( f. u .) S. 316.

6 ) Litteratur des deutſchen Staatsrechts I (1776 ) S. 88 .

7) Gött. gel. Anz. d. 6 XII 78, St. 146 S. 1246. Es iſt eine anſprechende

Vermutung Alb. Oppermanns in ſeinem ſonſt regt mangelhaften Buche, die

6ott. gelehrten Anzeigen (1844) S. 118 , daß Goethe, Dichtung und Wahrheit

III 121 (Löper) unter dem angeſehenen Geſchäftsmann, der ihn auf hiſtoriſche

Fehler ſeines Schauſpiels aufmertſam machte, den Göttinger Recenſenten gee

meint habe.

1
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der die Leiden des Herrn Baron von Werther geleſen und über das

ſchändliche suicidium alles andere vergeſſen hatte,1) mochte auch

ihm ein Lächeln abnötigen, aber er fand es doch moraliſch bedent

lich, den Selbſtmord rührend und wo nicht entſchuldigend, doch

ichonend abzubilden. Er vermutet jedoch, Goethes Abſicht ſei viel

leicht geweſen, den Gang eines von Ehre und Liebe ſchwindelnden

heiſtes zu dem traurigen Ausgange zu ſchildern. Nicolais „Freuden

des jungen Werthers“ taten ſeiner Meinung nach eine gute Wirkung

und tamen zur rechten Zeit. „ Es geht wirklich mit unſern empfind

ſamen Seelen zu weit, und ich wünſchte, daß Nicolai mal einen ems

pfindſamen Don Quixote ſchriebe, um die übeln Folgen und Thor

heiten recht anſchauend darzuſtellen. Er wäre gewiß der Mann .“ 2)

Brandes tennt von Goethe eine „Widerlegung ſeiner Wertherſchen

Beſtreiter“ , die er verſchiedenen von ihm ſelter in Holz geſchnittenen

Tieren in den Mund legt. Er zitiert den Anfang:

tans nit länger mehr anſehen ,

wie die Kerls mit dem Werther umgehen

Er nennt das Stüc grob genug, doch in der Tat närriſch. „ Freilich

haben ſie das Ding bis zum Etel zergliedert und aufgetiſcht. Ich

hoffe, daß es endlich damit zu Ende ſein wird. “ 8) Gemeint war die

Anfang März 1775 erſchienene Farce : Prometheus, Deutalion und

ſeine Rezenſenten , deren Prolog mit den zitierten Worten beginnt.

Ihr Verfaſſer war, wie Goethe, dem ſie vielfach zugeſchrieben wurde,

ſelbſt erklärte, Heinr. Leop. Wagner, aus Goethes Straßburgiſchem

und nachher Frankfurtiſchem Bekanntenkreis, der Autor des Trauer

ſpiels die Kindesmörderin.4) — Die Göttingiſchen gelehrten Anzeigen,

die ihr gelehrter Charakter ſonſt nicht an Beſprechung der ſchönen

Literatur hinderte, ſchwiegen über den Werther , aber nach einer

ſeltſamen Vorgeſchichte. A. 0. Haller, ein fleißiger Rezenſent des

Blattes auch im Gebiet der Romane, hatte eine Kritit eingeſandt,

die beanſtandet und durch eine von Feder erſekt wurde. Brandes,

der ſich die Hallerſche Rezenſion von Henne sub sigillo confessionis

erbeten hatte, meinte bei der Zurücſendung: er finde das Bedenken

1 ) Lichtenberg, Briefe I 359.

3) 81 X 74 ; 27 I, 3 II 75 (III 78, 106, 109 ).

3) 13 JII 75 (III 122).

4) Dichtung und Wahrheit III 192 und 449. Briefe Bd. II S. 265 .

bödete, Grundriß IV 305. Einen Neudrud veranſtaltete zuerſt: Dünger, zu

Goethes Jubelfeier (1849) S. 210 ff. und dazu S. 196 daſ.
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1nicht, warum ſie unterdrüđt worden . ,,Sie zeiget blos den Gang

der Geſchichte und thut dem Verfaſſer die Gerechtigkeit, die ihm jed

weder, der nicht müden ſeiget, zugeſtehen muß. Dielleicht aber

hätte das Urtheil eines Rigoriſten - wem man denn auch die Re

cenſion zuſchreiben wollen - Herrn Göthen und ſeine ſchwärme

riſchen Anhänger zu ſtoltz gemachet.“ 1) Der komiſche Ausgang war,

daß keine der beiden Kritiken zum Abdrud kam. Der ganze Handel

30g Brandes umſo mehr an, als er mit den dem Roman zu Grunde

liegenden Vorgängen und den beteiligten Perſonen vertraut war.

Wenige Tage nach dem Tode Jeruſalems ſchrieb er an Heyne : „Der

traurige Vorfall mit dem jungen Jeruſalem hat mich nicht nur, weil

ich ihn perſönlich gekant, ſondern hauptſächlich wegen des recht

Ichaffenen Vaters ſehr niedergeſchlagen. Er war etwas ſchwer

müthig, und der braunſchweigſche Subdelegatus, ein ſchlechter Mann ,

hat viel dazu beigetragen, ihn noch mehr außer Faſſung zu bringen.

Man ſaget hier, daß er dem Vater ſeinen Vorſatz ſelbſt eröffnet

habe. Welche Nachricht muß das für ihn geweſen ſein ! “ 2) Das

Urbild von Werthers Lotte, die Frau des Archivſekretärs 3oh .

Chriſtian Keſtner, der dem hannoverſchen Subdelegierten Falde als

Legationsſekretär beigegeben war, lebte ſeit Oſtern 1773 in ſeiner

nächſten Nähe ; einer der Kollegen von Brandes, Ludwig Mejer,

Sekretär im Kammerkollegium , und ſeine Frau waren 1774 auf

einer Badereiſe nach Ems mit Goethe bekannt geworden . ) Die

Mitglieder der hohen hannoverſchen Beamtenwelt, Falde, Dater

und Sohn, hatten die Weßlarer kritiſchen Zeiten mit durchlebt, der

Vater der führer der proteſtantiſchen Partei in dem politiſchen

Kampfe, den die Kammergerichtsviſitation entfeſſelte, der Sohn ein

Mitglied der Tafelrunde, die Goethe in Dichtung und Wahrheit

verewigt hat.“) An einem jungen Menſchen in ſeiner Umgebung

hatte Brandes Gelegenheit, die Wirkungen des Romans zu beobs

achten . Rehberg, ein naher freund von Ernſt Brandes, hat

in ſeinem Alter ſelbſt erzählt, wie er, 17 Jahr bei dem Erſcheinen

Werthers alt, ſich vier Wochen in Tränen gebadet, nicht über die

1) 8 V 75 (III 137) vgl. mit Bl. 180 und 184 dal.

3 ) 9 XI 72 (II 70 ). Der bei der Viſitation des Reichstammergerichts bes

teiligte Braunſchweigſche Subdelegierte, deſſen Sekretär Jeruſalem war, hieß.

von Höfler.

5 ) Goethes Briefe II 166 , 191. Dichtung und Wahrheit IV 330. m .

Abhdlg. in Götting. Nachr. 1899 S. 6.

4) m. Art. in Allg. D. Biogr. 6, 543 .
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Liebe und das Schidſal Werthers, ſondern in dem demütigen Bes

wußtſein, daß er nicht ſo ſein könne wie Werther .")

Die von Göttingen ausgehende junge Dichtung errang ſich bei

den Autoritäten in Hannover und Göttingen nur zögernd Aners

tennung. Dichten tönnen , derſitizieren, wie man gern ſagte, galt

als ein geringer Ruhm . Mit Bezug auf Gleim äußerte Brandes

einmal: wer nur derſifizieren kann , deſſen Werth wird allemal ſehr

ungewiß und zweideutig ſein.2) Käſtner fertigte in der Anzeige des

Muſenalmanachs auf das Jahr 1774 Bürgers Lenore mit der Ins

haltsangabe ab : ein Mädchen verzweifelt, weil ihr Liebſter, ein

Kriegsmann, ihr nicht geſchrieben hat, und nannte das Ganze ein

Ammenmärchen . ) Brandes dankte Heyne, den er für den Recen

ſenten hielt, daß er den Minneſängern die Wahrheit geſagt habe.

„Die Affectation des Original-Genies fällt bei uns gar zu ſehr in

das Lächerliche." 4) Als aber der muſenalmanach in Deutſchland

Anſehen gewann, fing man an von unſerm Almanach zu ſprechen,

wie auch die Poeten unter unſern gelehrten Mitbürgern ſchäkenswert

erſchienen und zur Ausbreitung des Göttinger Namens das ihrige

beitrugen. Man erinnerte ſich, daß die Univerſität mit Albrecht v .

Haller, dem Dichter der Alpen, ihre Laufbahn begonnen hatte und

Männer wie Käſtner und Lichtenberg, die auch in der ſchönen Lite

ratur einen Namen hatten, zu ihren Mitgliedern zählte. So fühl

Brandes den Gliedern des Hainbundes gegenüber geſtanden hatte,

ſo ließ er ſich doch herbei, als eine Schwierigkeit in der Fortführung

des Muſenalmanachs entſtand, ſich auf Bitte des Derlegers Diete

rich um die Übernahme der Redattion bei Bürger in einem ſehr der.

bindlichen Briefe, in dem auch das Intereſſe der Univerſität nicht

vergeſſen war, zu verwenden . Bürger nahm darauf hin ſeine an

fängliche Weigerung zurück ") und führte von 1779 bis zu ſeinem

Code die Redaktion . ) Bürger ſtand zur Zeit dieſer Korreſpondenz

noch in keinem Verhältnis zur Univerſität. Erſt im Sommer 1784,

als er das Amt eines Juſtitiars der Freiherren d. Uslar-Gleichen in

1) Lenz, geſammelte Schriften hg. d. Tied Bd . I ( 1828 ), Epilog der Ein

leitung d. Rehberg S. CXXIX .

%) 30 VI 71 ( I 191).

3) 6. 6 A. 1774 Janr. 4 , St. 1 .

4) 21 I 74 (III 6 ).

5 ) Brandes an Bürger, 24 X 77 ; Bürger an Brandes 6 XI 77 (Strodt

mann, Briefe von und an Bürger II 169, 184 ).

5) Gödete, Elf Bücher I 724 ff. und Grundriß IV 361 ff.



44

Gelliehauſen aufgegeben hatte, begann er mit dem halten von Dors

leſungen, wozu ihm henne, Lichtenberg und Käſtner den Weg ge

bahnt hatten . ' ) Seine gleichzeitige Bewerbung um den Profeſſors

titel war erfolglos ; Brandes fand, er müſſe ſich dazu erſt beſſer als

durch Derſe legitimieren . Die mancherlei Klagen über Bürgers

frühere Amtsverwaltung und neuerliche Meldungen über unter

nommene , aber nicht zu Ende geführte Vorleſungen, auch wohl un

firchlicheÄußerungenſtanden ſeiner Beförderung entgegen, ſo daß

ihm trotz Hennes und anderer Derwendung ) erſt im Oktober 1789

ein Extraordinariat in der philoſophiſchen Fakultät zu Teil wurde.

Ein Gehalt war nicht damit verbunden und Heyne vom Miniſterium

beauftragt, ihn zur Behutſamkeit in der öffentlichen Kundgebung

religiöſer Meinungen anzuweiſen.4)

Der Wolluſtſänger, der Sittenverderber, dem die Barden ihr

Pereat riefen, aus deſſen Schriften ſie die Fidibus zum Anzünden

ihrer Pfeifen drehten , galt denen um Heyne als der erſte Dichter

der Zeit. Er ſpricht ſchlechthin von Wieland unſerm Lieblings

dichter,5) Zimmermann, der junge Brandes, Rehberg huldigen ihm

in begeiſterten Wendungen. In Hannover, wo auf den deutſchen

Merkur 150 Exemplare ſubſtribiert waren, wurde das Erſcheinen

des erſten Stückes im Frühjahr 1773 von den ſchönen Geiſtern bei

derlei Geſchlechts ſehnlichſt erwartet. Brandes, der den erſten Teil

dem Mercure de France, ſeinem ältern Bruder, faſt zu ähnlich

fand, 6) ſagte der zweite mehr zu, namentlich weil er den jungen

1) Strodtmann , Briefe III Nr. 674-678, 680 , 681. E. Ebſtein , Bürgers

atad. Lehrthätigkt. ( 3tſchr. f. d . deutſchen Unterricht hg. v . Lyon 3g. 16 (1902]

S. 745).

2) 7 V 84 (VIII 50 ).

3) Heeren, Henne S. 246. Lichtenberg, Briefe II S. 307.

4) 12. Okt. 89 (8 86 ): „Daß nun endlich mit Ihrem Bürger alles zum

Schluß gediehen ſei, wird Ihnen das heute abgehende Refcript beweiſen. Es

gab dabei noch viele Seufzer über ſeinen Unglauben, und daß er ſogar ſeine

atheiſtiſchen Meinungen öffentlich in Geſellſchaften äußere. Ich ſoll alſo Ihnen

aufgeben, ihm darüber einen Dorhalt zu thun und ihn wenigſtens zur Behut

ſamkeit anzuweiſen. Dieſe hat er in aller Rüdſicht nöthig, weil nicht nur unſere

jungen Herren ihr Geſchwät über ihn treiben, ſondern mir auch vermuthlich

wird, daß es dort Männer gebe, die ihm nicht wol wollen und in ihren Briefen

etwas nachtheiliges geſagt haben. Da er Ihnen lediglich ſein Glüd , wie es auch

ſein mag, zu danten hat, ſo wird er ja hoffentlich Ihren Rath gern hören und

folgen ."

5 ) Gött. gel. Anz. 1785 v. 5. Dez. S. 1970.

6 ) 8 V 78 ( II 119 ).



45

Schwärmern auf dem deutſchen Parnaſ mäßigung predigte ) und,

da er von einem ſo aufgeklärten Richter kam, bei ihnen noch am

eheſten auf Beachtung rechnen durfte .?) Kann man von einem

nüchternen Beurteiler wie Brandes auch nicht Beifallsäußerungen

im Tone ſeiner Umgebung erwarten, ſo begleiteten doch ſeine Briefe

ede neue Schrift aus Wielands Feder mit ſteigendem Lobe. Der

neue Amadis iſt in ſeiner Art ein Meiſterſtüd ;:) der goldene Spiegel

nötigt ihm eine Anertennung ab, wie er ſie ſchon Leſſing gezollt

hatte (ſ. S. 37) : es iſt faſt unbegreiflich, wie der Mann in ſeinem

eingeſchloſſenen Zirtel den ton de la bonne compagnie fich ſo

eigen machen könne.4) Daſſelbe Erſtaunen wiederholte ſich , als er

im Herbſt 1772 einen Brief der Königin Charlotte an ihren in han

nover reſidierenden Bruder, den Prinzen von Medlenburg, zu leſen

bekam , in dem ſie, ſonſt nur als eine Freundin ernſter und älterer

Lettüre bekannt,') ihre Bewunderung für Wieland mit einem wahren

Enthuſiasmus bezeugte. „ In der That macht der Mann in dem

Tone der guten Geſellſchaft bei uns eine Epoche, dazu vor ihm noch

tein deutſcher Schriftſteller gelangt war, und es bleibt mir unbes

greiflich, wie er bei ſeiner Erziehung und erſten Lebensart ſich dieſe

Sprache eigen machen können ." 6) Der goldne Spiegel bahnte Wie.

land den Weg nach Weimar. Brandes erſcheint das nicht begreif

lich. „Das Schiđſal hat Herrn Wieland ſeltene Rollen zugetheilt.

Die als Profeſſor hatte ſchon viel beſonderes, aber zum Mentor hätte

ich ihn nie vorgeſchlagen. Die Herzogin von Weimar iſt außer

ordentlich von ihm eingenommen . Wenn er nur ſeinen Stand zu

behaupten vermögend iſt ?" 7) Eine ihm zu Ende 1773 zur Hand

gekommene Broſchüre gegen Wieland ſcheint die Sorge zu beſtätigen.

Die Schrift iſt weniger gegen den Schriftſteller als den courtisan

manqué gerichtet. Er ſoll ſeine Rolle mit Übermut ſpielen und des

1) Kritiſche Nachrichten vom gegenwärtigen Zuſtande des teutſchen Par.

naſſes II 2 und 8, Mai und Juni 1773.

3 ) 30 VIII 73 (II 139 ).

3 ) 2 und 16 V 71 ([ 185 , 187).

4) 21 V und 16 VI 72 (II 31 und 37).

5 ) Die engliſchen Prinzen S. 425 ff. Im Dezember 1783 beſtellte henne

bei Reich in Leipzig zwei Exemplare der jämtl. Werte Gellerts nach der beſten

Ausgabe, das eine für die Königin, das andere für die Kronprinzeſſin ( Gött.

Cod . ms. Henne 134 BI. 242 ).

6 ) 4 X 72 ( 11 61).

7) 31 VIII 72 ( LI 49 ).
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halb ſchon derächtlich geworden ſein . Doch er will ſich ſeine Freude

an dem Schriftſteller nicht ſtören laſſen. „Was gehet aber mir, der

ich außerhalb Weimar bin, dieſe Thorheit an ?" Er tlagt nur dars

über, daß Gelehrte auf ſolche Art öffentlich blos geſtellt werden

und meint, ſeit Klokens Tode ſei doch noch nicht viel gebeſſert.“)

Der Geſchmad , der Wieland ſo hoch ſtellte, fand auch Gefallen

an dem Dichter Chriſtian Felix Weiße, von dem man heute außer

halb des Kreiſes der Literaturkenner wenig mehr weiß, wenngleich

der Anfang eines ſeiner Kinderlieder : Morgen , morgen , nur nicht

heute ! ſprechen immer träge Leute, noch als Zitat umläuft. Der

Mann, der durch ſeine geſelligen Lieder wie : ohne Lieb' und ohne

Wein, was wär unſer Leben, und durch Singſpiele, von denen der

Dorfbarbier noch mitunter auf der heutigen Bühne erſcheint, das

deutſche Publikum des 18. Jahrhunderts erfreute, verdient vielleicht

ein beſſeres Andenken . Gödete hat es ihm zu verſchaffen geſucht ?)

und Minor ihm eine Monographie gewidmet.*) Er beſchäftigt die

Korreſpondenz ſehr oft. Brandes hat ſeine Freude daran, wie Reichs

Ausgabe von 1772 Weißens kleine lyriſche Gedichte ſo reizend ge

tleidet hat : „ lie verdienen es auch und werden ſich , wohin ſich auch

der Geſchmack noch derleiten läßt, allemal ihre Stelle behaupten ." 4)

Ihm galten aber auch Weißes theatraliſche Werke als eine Be

reicherung der deutſchen Literatur. ) Seinem Trauerſpiel: Atreus

und Thyeſt wünſchte er einen Garriď und eine Clairon zu Dar

ſtellern ; eine Reiſe von zwanzig Meilen ſollte ihm nicht zu weit

ſein , um ſolche Aufführung anzuſehen. Nur hätte er dem Meiſter

ſtück eine andere Dersart gewünſcht. ") Grade dieſe, den reimloſen

Jambus, anſtatt des bisher das Trauerſpiel beherrſchenden Alerans

driners auf die deutſche Bühne gebracht zu haben, iſt ein Verdienſt

Weißes, und um deswillen findet der Atreus noch heute Beachtung . )

1) 23 XII 73 (II 174 ). Man könnte an Goethes : 68tter Helden und

Wieland denken. Doch lag die Schrift zu der angegebenen Zeit noch nicht vor ;

außerdem paßt auf ſie nicht das Urteil, daß ſie nicht dem Schriftſteller, ſondern

dem Hofmann gelte.

2 ) Elf Bücher deutſcher Dichtung I 680 .

9) Chriſt. Felix Weiße und ſeine Beziehungen 3. deutſchen Litteratur.

Innsbr. 1880 .

4) 21 V 72 ( II 33 ).

5 ) 21 III 65 ( I 15).

6 ) 21 VII 66 (I 40).

7) Minor S. 230 , Gödeke a. a . 0.
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Auch der deutſche Herameter war dem Manne der alten Schule uns

ſympathiſch. Als er aber die Gedichte Oſſians in der Überſeßung

des Pater Denis in die Hand betam , las er ſie mit ſolchem Ders

gnügen, daß er dadurch mit Jeſuiten und unſern Herametern faſt

gänzlich ausgelöhnt wurde. " ) In Weißes Bibliothek der ſchönen

Wiſſenſchaften, die ſein Urteil über den Aufſchwung der deutſchen

Literatur ( 1. S. 36) mitbeſtimmt hatte und „ zur Beförderung des

Geſchmad's bei uns ſich beſtens verdient macht," %) ſandte Brandes

fleißig Artikel ein, die neue Kunſtpublitationen zumal über in Eng=

land erſchienene Kupferwerke betrafen. Denn zu den Vermittlern,

die die Kenntnis engliſcher Kunſt und Literatur in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts nach Deutſchland herüberleiteten, gehörte auch

Brandes. Er hatte in ſeiner Jugend England beſucht, und das Leben

in Hannover führte zu mancherlei perſönlichen Bekanntſchaften mit

Engländern. Nahe Beziehungen beſtanden zu dem Oberſt Sir Wil

liam Fawcett, der im ſiebenjährigen Kriege dem General Elliot als

Adjutant gedient und nachher längern Aufenthalt in Deutſchland

nahm, um die engliſchen Soldverträge mit Heſſen und Braunſchweig

abzuſchließen. Brandes nennt ihn ſeinen Herzensfreund, gegen den

er viele Verpflichtungen habe, und ſorgte für den Sohn, als er im

Herbſt 1767 nach Göttingen ging.S) Engliſche Literatur war ihm

von früh auf vertraut und ihre Entwidlung wird ſorgfältig beachtet.

Er war vielleicht einer der erſten Deutſchen, der des Biſchofs Tho

mas Percy Relicks of ancient English poetry (1764) zu be

ficht bekam . Er durchblätterte ſie mit dem Vergnügen, das das

uns Neuern faſt untennbare Naive und ein philoſophiſcher Blic auf

die alten Sitten allemal gewähren. " 4)

Die Verbindung zwiſchen Brandes und dem deutſchen Buch

handel tnüpfte der Inhaber der Weidmannſchen Handlung, Philipp

Reich in Leipzig. Brandes erwähnt ihn nie ohne ein rühmendes

Beiwort. „ Bei einem ſolchen Manne verſöhnt man ſich wieder mit

der Menſchheit ." 5) für Reich und ſeine. redlichen Mitbrüder er :

wirkte Brandes ein Verbot die Reutlinger Nachdruce deutſcher

1) 10 VII 68 ( I 81) .

2) 21 III 65 (I 15) .

3) 25 IX 67 (I 60 ff.) Heeren, Henne S. 125. D. Heinemann, Geſch . D.

Braunſchweig u. Hannover III (1892) S. 295.

4 ) 2 JX 65 (I 19) .

5) 20 VIII 79 (V 120 ).
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Schriftſteller im hannoverſchen Lande zu verbreiten .?) Engliſche

Bücher, die ihm ſein Buchhändler Nourse ſandte, ließ Brandes, ſo

weit er ſie nicht ſelbſt behalten mochte, an Reich weitergehen, der

durch deutſche Gelehrte davon überſeken ließ. ”) Chesterfield letters,

Home history of man , Robertſons Karl V. und ſeine amerikaniſche

Geſchichte ſind Beiſpiele.) Eins der früheſten Bücher dieſes Ju.

ſammenhangs war die in England ſeit 1764 erſcheinende Weltges

ſchichte von Guthrie und Gray. Für das deutſche Publikum war

nicht blos eine Überſekung, ſondern auch eine kritiſche Durchſicht ges

boten. Brandes hatte ſie Hennen nicht zumuten mögen, Heyne ſie

aber auf direttes Dringen des Verlegers Reich übernommen . Seine

Arbeit erſtredte ſich auf die Bände 1-4 und 6 und 7 , die Geſchichte

des Orients und die griechiſch -römiſche umfaſſend.4) Henne fürchtete,

als er ſie übernahm, in Hannover für einen Polygraphen gehalten

zu werden. Als Münchhauſen von Brandes ein Gutachten über das

Unternehmen verlangte, reichte ein Wort über die Umſtände, die

Heyne zu dieſer beſchwerlichen Arbeit bewogen , hin, um ihm den

geringen Reſt der Vorſchüſſe, die er bei Antritt ſeines Amts erhalten

hatte, zu erlaſſen . ) Die Art, wie Henne die Arbeit ausgeführt hatte,

lobte er als ein rechtes Gegenſtüc gegen die bisherigen deutſchen

Überſeker, die nicht beſſer ſeien als Maler, die ein gutes maſſives

Haus mit bunten Farben anſtreichen.)

Die Vertrautheit, die Brandes' Korreſpondenz mit einem großen

Teil der zeitgenöſſiſchen Literatur zeigt, ruft die Frage wach , wie

er zu dem Schriftentum geſtanden habe, das ihm nach ſeinem Bil

dungsgang und nach ſeinem Amt das nächſtliegende ſein mußte, dem

der Rechts- und Staatswiſſenſchaften und der Geſchichte ? Die Unic

verſität Göttingen glänzte in ſeiner Zeit grade in dieſen Fächern.

Im jus publicum bildete Pütter den ſtärkſten Anziehungspunkt.

Daß von den 800 Studenten der Zeit 150 zu ſeinen Füßen ſaßen,

war keine Seltenheit; daß er in Deutſchland als der erſte Publiziſt

galt, ſtand nicht in Frage. Seine hiſtoriſche Entwidlung der heutigen

Staatsverfaſſung des deutſchen Reichs, die er auf Wunſch der Kö

1) 8 IV 78 (V 25 ).

% ) 29 X 64 (I 4 ).

5) 6 VI 74 ( III 46 ), 24 X 77 (IV 141).

4) Heeren , Henne S. 86 , 142 .

5 ) 23 XI 66 (I 43).

8) 18 IX 65 (I 20 ) ..
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1

nigin von England verfaßte, bewies, daß er auch allgemein vers

ſtändlich und frei von Pedanterie zu ſchreiben verſtand. ) Bei alles

dem tein Mann nach Brandes Geſchmad. „Er hat ſeine Reputation

guten Theils erworben durch ſeine bei allen ſtaatsrechtlichen Dor

fällen fertige Feder .“ 2) Dem Vorwurf, der darin liegen ſoll, darf

man die Frage entgegenſtellen, ob denn ſolche Schlagfertigteit nicht

vielmehr ein Verdienſt ſei. Was Brandes gegen dieſe Art Schrift

ſtellerei einnahm, war das Geldintereſſe, das dabei mitſpielte, und

das Beſtreben, das weniger der Aufklärung der Sache galt, als ſich

ſelbſt höheren Ortes zu inſinuieren . Die Schrift Pütters über den

Nachdrud von 1774, einen Gegenſtand, der nicht aus dem deutſchen

Staatsrecht, ſondern aus allgemeinen Säßen zu behandeln war, ges

fiel ihm wenig. „ Ich weiß gewiß, daß man ſich in England ein Ver

dienſt mit dem Werte zu machen geſucht und die Gelegenheit, daß

dort die Sache agitirt worden iſt, ergriffen hat. Homines sumus.“ 3)

Dem jus publicum , wie es damals betrieben wurde, fehlte es nach

ſeiner Meinung an der rechten Wiſſenſchaftlichkeit. Als 1790 über

einen zu gewinnenden Publiziſten verhandelt wurde, gab er bei der

Beurteilung eines der Kandidaten zugleich das generelle Dotum ab :

„Die zum jure publico gehörige Doſis judicium mag er beſiken ;

denn was ich von dieſen Leuten lenne, vom erſten bis zum letzten ,

iſt nicht reichlich damit verſehen und ſpielt doch eine Rolle. Histo

ria legum , Gedächtnis und Routine ſind wol die hauptſächlichſten

Erforderniſſe .“ 4) Das Lob, das er den Juriſten bei der Beſetung

don Lehrſtühlen ihres Fachs im Gegenſaß zu den Theologen er

teilt, hat einen bitteren Beigeſchmad . „Mit den Juriſten hat man

inſofern weniger Noth , da hiebei von keiner Irrlehre oder Mens

ſchenverſtand die Frage iſt, ſondern es nur darauf ankommt, ob er

gute Schultern hat. " 5) Die bewährte Münchhauſenſche Tradition

für einen tüchtigen Nachwuchs zu ſorgen, hat Brandes nicht vers

laſſen. Das erfuhr der junge Brandis aus Hildesheim : „wenn er

außer der Fertigkeit eine Deduction zu machen, wirkliche Anlagen

zum Profeſſor hätte, wozu ich hier humaniora in gewiſſem Grade

1) 3 Thle. Gött. 1786–87. Pütter erhielt dafür ein anſehnliches Geld

geſchent. Brandes hatte auf Anfrage des Herzogs don Nort 50 Sterling dors

geſchlagen. 15 IX 86 (IX 73 ).

3) 16 IV 90 ( X 134).

3) 23 III und 15 IV 74 ( III 27, 29 ).

4 ) 14 VÌ 90 ( X 147).

5) 10 V 84 (VIII 51) .

1911
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9

und historiam medii aevi hauptſächlich rechne, ſo glaube ich es das

hin zu bringen, daß er würtlich angeſekt würde und subsidia zu

einer Reiſe nach Weßlar, Regensburg und Wien erhielte. Pütter

iſt ihm nicht entgegen, möchte ihn aber wol nicht gern zu früh emers

giren laſſen . “ 1) Brandis, 1785 zum Extraordinarius ernannt, machte

dann die über mehrere Jahre ſich ausdehnende publiziſtiſche Reiſe,

ſtarb aber taum zurüdgekehrt, noch nicht dreißig Jahre alt. Pütter

und in eingehender Würdigung Spittler legten Zeugnis ab von

ſeiner Bedeutung für die Wiſſenſchaft.2) Auch in Hannover wurde

der Derluſt lebhaft empfunden, nicht ohne eine zu ſpäte Reue über

Derſäumtes: „ virtutem incolumem odimus, sublatam quaeri

mus invidi. Der Verluſt iſt deſto mehr zu beklagen, da, falls man

nur ſeinen Kummer recht gewußt hätte, ihm vielleicht zu helfen ges

weſen wäre. “ 8) Was Brandes an der Wiſſenſchaft des Staatsrechts

vermißte, war wohl vorzugsweiſe die ausreichende Berüdſichtigung

des philoſophiſchen Elements . Er iſt ſchon ſeines Dringens auf die

Wiederbelegung der Profeſſur des Naturrechts gedacht (f. S. 20).

Ein Blid auf das Altern der Gebauer, der Ayrer, der Riccius flößte

ihm ſchon im Anfang ſeiner Amtsführung den Wunſch ein , die

juriſtiſche Fakultät zu ergänzen : „und dazu möchte ich wohl einen

rechten humaniſten wieder haben, wenn er zu finden wäre ; wir

werden ſonſt hier gar zu empiriſch werden. " 4)

An der hiſtoriſchen Univerſität, wie man Göttingen ſchon früh

ſchalt,“) machte ſich die Mißachtung der Philoſophie allzu bemert

lich, ſo daß Brandes gegen den Freund mit ſeinem Tadel nicht zu

rüdhielt. In ſeiner Gedenkrede hatte henne es unter die Derdienſte

Münchhauſens gezählt, der Peſt einer Philoſophie gewehrt zu haben,

die nur Worte, aber keine Sachen lehrte. Brandes monierte, die

Wolfſche Philoſophie trage nicht ſelbſt die Schuld an den nachtei

ligen Folgen, ſondern der Mißbrauch , den dumme Köpfe von ihr

machten und der zum Teil in unſerer damals ganz niederliegenden

Literatur ſeinen Grund hatte. ) Darauf ſcheint dann henne einges

1) 10 V 84 (VIII 51).

%) Pütter, Selbſtbiogr. II 794. Spittler, über den litterar. Bildungsgang

des Prof. Brandis : Hugos civiliſt. Magazin I 8 (1790 ) $ . 276 , wiederabgedr.

in Spittler, S. W. XI 582.

3 ) 10 und 14 V 90 ( X 140 ff) .

4) 13 XII 70 (1 161).

5) 3. M. Geſner, Iſagoge. I S. 437.

6 ) 24 I 71 (I 167).
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lenkt zu haben . Mit Ihrer letzten Ehrenerklärung gegen den immer

großen Wolf bin ich vollkommen dergnügt. Seine raſenden tleinen

Nachahmer in der Methode hatten Ihre Ahndung allerdings vers

dient. “ 1) Wie Brandes zu den einflußreichſten Philoſophen ſeiner

Zeit ſtand, verrät ſein Urteil über die Rezenſionen, die ihnen A. D.

Haller bis an ſein Ende in den Göttingiſchen Gelehrten Anzeigen

widmete : „wenn ich nur den Namen von Voltaire und Rouſſeau

ſehe, weiß ich ſchon, was tommen ſoll. Ich verabſcheue den mora

liſchen Charakter Doltaires und laſſe Rouſſeau ſeine beſondern

Meinungen alleine. Ihre große Gaben als Schriftſteller aber ver

dienen Gerechtigteit, und die ganze Welt, ſelbſt ihre Feinde haben

ſie ihnen nie abgeſprochen. Rouſſeau iſt auch beſonders ein tiefſinniger

philoſophiſcher Geiſt, der gewiß aus überzeugung ſchreibtund nie

den Wolſtand beleidigt hat ; ſein Ausdruď tann dabei nicht ſchöner,

nicht richtiger ſein.2)

Brandes iſt ein großer VerehrerMontesquieus, der manchem der

Göttinger nicht gelehrt genug war ; er hatte ihn 1767 ſchon viermal

geleſen.) In gleicher Zeit wurden ihm Stuart, political economy

und Ferguſon , on political societies betannt: „Die Schotten ſchreis

ben ſeit einiger Zeit herrliche Werte und ſind mehr als die Eng

länder mit fremden Sachen und Schriften bekannt." 4) Als ſich neun

Jahre ſpäter Adam Smith zu ihnen geſellte, wünſchte er ſich acht

Tage einſchließen zu können, um ſeinen Gedanken „ on the wealth

of nations," einen Gegenſtand, über den er ſelbſt früher nachger

dacht und zu einem kleinen Verſuche geſammelt hatte, weiter nach

zuhängen, zu vergleichen und zu lernen.5) Unter den ötonomiſchen

Problemen , die ſeine Zeit beſchäftigten, intereſſierten ihn beſonders

die der Bevölkerungslehre. Er haite für ſich Sammlungen veran

ſtaltet, die er Süßmilch zum Teil hatte zukommen laſſen, wie er

gelegentlich eines 1765 zum Prorettoratwechſel von Henne edierten

Programms : de publicis privatae frugalitatis utilitatibus er

wähnt.) Die Frage nach den richtigen Prinzipien zur Begründung

von Wittwenkaſſen hat er ſelbſttätig und tritiſch mitbearbeitet und

n

1) 17 II 71 ( 1 174).

2 ) 21 III 65 (I 14 ).

3) 23 XI 67 (I 65 ).

4) 23 XI 67 (I 65 ).

5 ) 21 VI 76 ( IV 47).

B) 2 IX 65 (I 18 ).
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war dadurch in eine Polemik mit I. D. Michaelis und deſſen Klien

ten, den Göttinger Kämmerer Kritter geraten .?)

Unter den Wiſſensgebieten, die den Aufſchwung der deutſchen

Literatur bekundeten, ſtand die Geſchichte zurüd. Der hiſtoriſche

Geiſt, der Engländer und franzoſen ſchon ſeit einem Jahrhundert

belebte,2) fehlte in Deutſchland bis in die zweite Hälfte des 18. Jahr

hunderts hinein. Erſt lekt begann er ſich zu regen. Thomas Abbt,

am Hofe des Grafen Wilhelm von Schaumburg, wurde Brandes

perſönlich bekannt, und ſeine Perſon wie ſeine Schriften fanden ſeinen

Beifall. ,, Er iſt von feinem Geſchmaď und ſchreibt wohl. Es war

vielleicht ein Glüd für ihn , daß er dem Katheder zeitig entzogen

wurde. “ Der hiſtoriſche Styl, der uns in Deutſchland noch fehlt,

muß notwendig in der großen Welt gebildet werden. Dabei ſprach

er die Hoffnung aus, Abbt werde der Treue eines inquiſitiven Leh :

rers nicht entſagen und ſich zu ſehr auf die franzöſiſche Geſchichtsart

lenten ." 8) Wenige Wochen nachdem dies geſchrieben war, waren

die Hoffnungen , die man allgemein auf Abbt geſeßt hatte, durch

ſeinen frühen Tod vernichtet.4) Was Brandes hier von dem Hiſtoriker

fordert, hat er , wie erinnerlich , von dem Schriftſteller überhaupt

verlangt (f. S. 36) . Er ſteht damit nicht allein. Lichtenberg der

tritt die Forderung in ſeiner unnachahmlichen Weiſe. So hoch er

die Geſchichte ſtellt, in Deutſchland findet er nichts von ihr. „ Das

Wort hat faſt ganz ſeine Bedeutung verloren. “ Auch er hält den

Profeſſor oder Stubenſißer ſollte ich vielmehr ſagen, unter allen

am wenigſten fähig, ein großer Geſchichtsſchreiber zu werden. “

Aufenthalt in großen Städten , einige Verbindung mit einem Hofe

gehören neben anderen zu den Dingen ,um einen Geſchichtſchreiber

zu bilden . „ Die Deutſchen haben bis jeßt noch keinen Geſchichts.

ſchreiber gehabt uud werden vielleicht noch nicht ſo bald einen be

tommen ." ) Es dauerte nicht lange, ſo lebte in ſeiner nächſten Nähe

ein Mann , der Geſchichte zu lehren und Geſchichte zu ſchreiben

verſtand.

m

1

1 ) Anfang 1767 (I 61). Über die Anfänge des Wittwencaſſe- Inſtituts

für Kalenberg Lehzen, Hannovers Staatshaushalt II 1 ( 1854 ) S. 65.

3 ) Spittler, S. W. XI 567.

3) 21 VII 66 (I 40 ).

4) 3. Nov. 1766.

5) Derm . Schriften I ( 1853) S 262 ff. aus der Zeit 1775—79, vgl. Leiß

mann, Lichtenbergs Aphorismen Heft 3 (1906) Nr. 16 und 19 S. 351 ff.
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Unter dem Einfluß Schlozers, ſeiner lehrenden wie ſeiner ſchrift

Itelleriſchen Tätigkeit, hatte ſich in Göttingen ein Nachwuchs ge

ſammelt, der ſich gleich ihm mit Geſchichte und Statiſtit beſchäftigte.

Ein junger Mann dieſes Kreiſes, Sprengel, nach Jena berufen, war

1778 , um ihn Göttingen zu erhalten, zum außerordentlichen Pro

feſſor befördert worden. Aber ſchon im Jahre darauf gewann ihn

Halle durch ein Ordinariat. Heyne verfiel ſofort auf den Gedanken ,

die Gelegenheit zu benußen , um einen jungen Tübinger Magiſter,

der ſich 1776 auf 77 einige Zeit in Göttingen aufgehalten hatte,

eine hiſtoriſche Profeſſur anzubieten. „ Ihr Gedante“ , ſchrieb Bran

des „ iſt fürtrefflich. Wenn wir Spittler für Sprengel erhalten, wird

Herr von Bedliß mit ſeiner Kaperei uns eine wahre Wohltat er

wieſen haben .“ 1) Die Gefahr, die von ihm drohte, war nicht über

trieben , hatte er doch in derſelben Zelt Schlözer Göttingen abſpenſtig

zu machen und für Halle zu gewinnen geſucht. ) Die Verhandlungen

mit Spittler, durch henne geführt, führten raſch zum Ziel. Im März

1779 hatte man ſeine Zuſage, zu Ende Juni trat er ſeine Stelle an.

Die Geheimen Räte betonten in ihrer Eingabe an den König,

Spittlers Hauptbeſchäftigung habe bisher die mittlere Hiſtorie, Kir

chengeſchichte, Canoniſches und allgemeines Staatsrecht gebildet.

Eben dieſe wichtigen Stüde der Gelehrſamkeit bedürften vielleicht

am erſten in Göttingen einer Ergänzung, zumal bei dem zunehmen

den Alter der berühmteſten Lehrer der Univerſität. ) Dabei war in

erſter Linie an den Dertreter der Kirchengeſchichte, zugleich aber

auch an die Lehrer der politiſchen Geſchichte gedacht. Spittlers Ent

widlung war dann die , daß er zwar mit firchenhiſtoriſchen Dor,

leſungen anfing, ſeit 1784 ſich aber ausſchließlich mit profan-hiſto

riſchen beſchäftigte, wenn er auch ſchriftſtelleriſch mit der Kirchen

geſchichte in Verbindung blieb . In weitern Kreiſen lief die Verſion

um, er habe ein großes Wert über Kirchengeſchichte unter Händen ,

leſe aber nicht über ſie, weil er dadurch für die ſchriftſtelleriſche Aus.

arbeitung ſtumpf zu werden fürchte.“) Es war nicht ungegründet,

wenn man bei ihm fortdauernde Anhänglichkeit an die Theologie

dorausſeşte. Er hat ſogar einmal in Göttingen gepredigt. Ein

1) 26 II und 29 III 79 (V 84 und 95 ).

3 m . Schrift:vonund über Schlöger (1909)S. 56.

3 März 1779 ( Akten des Kgl. Unid.- Curatoriums).

4) Rind, Studienreiſe hg . D. bener (1897) S. 206. Der Erzähler war im

Frühjahr 1784 in Göttingen .
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Zeitgenoſſe berichtet: „wie einſt Luther den Melanchthon beredete

in der Wittenbergſchen Univerſitätstirche zu predigen, ſo redete auch

Koppe unſerm Spittler ſo lange zu, bis er in der hieſigen Univers

ſitätskirche auftrat. Aber freilich, wie Philipp ſeinem Martin, ſo

erklärte auch Timotheus ſeinem Benjamin nach abgehaltener Pre

digt, daß er nie wieder die Kanzel betreten werde, wenngleich ſeine

Predigt bloß durch den ſchwäbiſchen Dialect mißfiel, dem Inhalte

nach aber Beifall fand. Sein Text und Thema blieben mir under

geßlich . “ 1) Als er ſich ſpäter einmal in eine von Leß angezettelte

theologiſche Intrigue hineinziehen ließ, äußerte ſich Brandes un

willig über ſolchen Rüdfall: „wir haben alles gethan, um ihm den

ſchwarzen Roc auszuziehen, und es war einmal drauf und dran,

um ihn in die juriſtiſche facultät zu bringen .“ 2) Der Gedante an

eine Verſekung in die juriſtiſche Fakultät konnte entſtehen , da Spitt

ler 1782 nach dem Abgange o . Selchows, der bis dahin mit Pütter

im Vortrage der Reichsgeſchichte alterniert, von der Regierung den

Auftrag erhalten hatte, ſtatt ſeiner die Vorleſung zu übernehmen. )

Durch Spittler und ſein Verbleiben in der philoſophiſchen Fakultät

ſollte die deutſche Geſchichte vor der Einſeitigkeit bewahrt werden,

lediglich als Einleitung in das geltende deutſche Staatsrecht zu dienen.

mit Spittler hatte Göttingen den erſten Hiſtoriker der Zeit gewonnen .

Beſtätigte ſich nun an ihm die Forderung, der Hiſtoriker müſſe in

der großen Welt gelebt haben, das Katheder ſei ein Hemmniß der

Entwidlung zu einem wahren Geſchichtſchreiber ? für Spittlers

Bildungsgang war nichts anders anzuführen als ſeine Erziehung

im Tübinger Stift in den Jahren 1771–75 und eine wiſſenſchaft

liche Reiſe in den beiden darauf folgenden Jahren. 27 Jahr alt,

hatte er die Profeſſur in Göttingen angetreten ; als Lehrer wie als

Schriftſteller ließ er ſeine Genoſſen, Gatterer und Schlözer, bald weit

hinter ſich ; nicht weil er den Kontakt mit der großen Welt für ſich

gehabt hätte, ſondern weil er ihnen an Durchdringung des geſchichts

lichen Stoffes, an anſchaulicher Darſtellung, quellenmäßiger Gelehr

ſamteit und vor allem an Geſchmad überlegen war : Vorzüge, die

* ) D. 3. Pott, Prof. der Theol. in Göttingen ſeit 1810, in einem undas

tterten Briefe an Hugo, der in das der Gött. Univ .-Bibl. gehörige Hugoíche

Eremplar der Schrift : Spittler, don Heeren und Hugo ( Berlin 1812) eingeklebt

iſt. Pott ſtudierte 1779—83 in Göttingen und war nachher theolog. Repetent,

bis er 1786 nach Helmſtedt berufen wurde.

2 ) 6 II 86 (IX 15).

8 ) Hugo, Spittler S. 55 .
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in ihm ſelbſt lagen und nicht erſt von außen her gewonnen zu werden

brauchten .

Brandes' Teilnahme für die Geſchichte erhellt auch aus der

Stellung, die er zu dem größten Manne ſeiner Zeit einnahm. Daß

er Friedrichs des Großen politiſche Grundſäße gebilligt hätte, wird

niemand erwarten . Aber ſie beſchäftigen ihn weniger als ſeine

Schriften. Gegen die Abhandlung: de la littérature allemande

zitierte er den engliſchen Spruch : authors before they write should

read, der für königliche Schriftſteller nicht weniger als für private

gelte.-) Als 1788 in den Oeuvres posthumes der größte Teil der

hiſtoriſchen Schriften des Königs zum erſtenmal zum Vorſchein tam,

ſtimmte er freudig in die allgemeine Begeiſterung ein, wie ſie 3. B.

auch Wieland ausſprach.2) „Die Oeuvres posthumes “, ſchrieb er

an Heyne, „haben mich ſehr unterrichtet und vergnügt, wiewol mein

Auge eben nicht gebeſſert. Es war mir aber unmöglich zu widers

ſtehen. Der Mann bleibt doch in allem der einzige, und auch hier

wird es ihm wie dem Täſar ergehen , daß die Nachwelt ſeine Kommen=

tarien faſt mehr als ſeine Thaten anführt und bewundert." 8) Das

Urteil iſt charakteriſtiſch für den Sohn eines literariſchen Zeitalters.

Ein anders geartetes Geſchlecht, das die politiſche Tat zu würdigen

gelernt hat, wird das Urteil weder für Täſar noch für Friedrich den

Großen gelten laſſen.

1) 15 I 81 (VI 91).

a) In einem eben bekannt werdenden Briefe von 1788 an die Herzogin

Amalie in Rom : ganz Deutſchland iſt dermalen in Begriff die 0. poſth. Ihres

großen Oheims zu verſchlingen (Tägliche Rundſchau v. 4. Ott, 1910 ).

8 ) 8 XLI 88 X 64 ).
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Die hiſtoriſche Geſtalt der Königin Luiſe.

Vortrag, gehalten im Hiſtoriſchen Verein für Niederſachſen zu

Hannover am 30. Nov. 1910

von Alwin Lonte.

--

Der freundlichen Aufforderung, vor Ihnen über Königin Luiſe

zu ſprechen und dadurch auch in Ihrem Kreiſe ſowohl der Sätular:

feier, wie der Enthüllung Ihres ſchönen Schweſternſtandbildes

noch vor Jahresſchluß gewiſſermaßen einen feſtepilog zu widmen,

bin ich aus äußeren wie inneren Gründen gern gefolgt.

Denn ich meine, jede Gelegenheit, die Dertreter geiſtiger Be

ſtrebungen in unſren Nachbarſtädten Hannover und Bremen ein

ander näher zu bringen, muß freudig ergriffen werden, und

vor allem dieſe Königin verdient, daß wir ihr Gedächtnis pflegen

und befeſtigen, daß wir ſie verehren und feiern.

So groß auch ihre Dolkstümlichkeit ſchon bei Lebzeiten ge

weſen ſein mag, ſo viel hunderte ſie auch entzüdt hat, die ſie ſchauen

oder gar ſprechen hören gedurft, erſt ihr früher Tod hat ihr

Bild ins Legendariſche, ins Sagenhafte zu ſteigern begonnen. Die

Jugend der Befreiungstriege empfand mit Körner : So ſoll dein

Bild auf unſern Fahnen ſchweben und ſoll uns leuchten durch die

Nacht zum Sieg. Luiſe ſei der Schußgeiſt deutſcher Sache, Luiſe ſei

das Loſungswort zurRache“ ; und als der greiſe Marſchall Vorwärts

am 30. März 1814 von den Höhen des Montmartre das ſtolze

Paris vor ſich liegen ſah , ſprach er in den Worten : „ Luiſe iſt ge

rächt,“ nur die allgemeine Auffaſſung aus. Denn ſie galt als

Preußens Genius , als ſeine Schußgöttin , als die Nationalheilige,

die von einem übermütig rohen Sieger zu Tode gepeinigt ſei ;

die reine Königsroſe, vor der Zeit geknidt und zertreten. Ihre

vertrauteſte Freundin, Frau Karoline Friederike von Berg, iſt auch

ihre erſte Biographin: 1814 erſchien ihre 7 Drudbogen umfaſſende

Schrift: „ Königin Luiſe" , worin ſie namentlich die Beziehungen

darzuſtellen unternahm die das Leben des Staats zu demLeben

der Königin vorzüglich in den leßten 4 bis 5 Jahren vor ihrem Das

N
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hinſcheiden hatte " ; das Wertchen, welches auch Briefe Luiſens ents

hielt , konnte und wollte dieſer Apotheoſe der Zeitgenoſſen nicht

entgegentreten.

In der Nacht der Reaktion ( an ſich gewiß ſo notwendig und

wohltuend, wie jede Nacht, die dem Tage folgt) verſtummte auch

die laute Begeiſterung für Preußens Köngin. Erſt 1851 erſchien

die 1. Auflage des bekannten Doltsbuches von Adami ; ſein Werk

beſtand und beſteht in einer großen Reihe „ don hoher Hand

erſchloſſenen echten Quellen ", die ihm Friedrich Wilhelm IV. eröffnet

hatte ; dem Könige iſt dasManuſkriptvorgeleſen worden, und er hatden

Verfaſſer „wichtiger Berichtigungen und Ergänzungen gewürdigt“.

hat auch dieſe - meiſt ungeordnete und unverarbeitete Materia

lienſammlung viel zur Kenntnis der Lebensdaten ihrer bald byzan=

tiniſch, bald im Märchenton geſchilderten Heldin beigetragen, ſo hat

doch erſt das Neue deutſche Reich und zwar ſeit der Mitte der

70er Jahre ihr Andenken in würdigſter Form allmählich wieder

erſtehen laſſen .

Und zwar waren es 3 Vorträge : Kludhohn ſprach zur Hundert

jahrfeier ihres Geburtstages am 22. März 1875 über ſie in Mün

chen und ließ ſeine Rede in erweiterter form in der „Sammlung

gemeinverſtändlicher wiſſenſchaftlicher Vorträge von Holgendorff“

erſcheinen , eine vortreffliche, wenn auch jeßt durch zahlreiche

Quellenpublikationen überholte Stizze. Im folgenden Jahre er:

ſchienen bei G. Reimer-Berlin 2 ſchwungvolle, glänzende Feſtreden ,

von H. d. Treitſchke und Thd. Mommſen, die ſchon um ihrer Ver

faſſer willen auch heute der Lektüre im höchſten Grade wert und

würdig ſind. Zwei Werke der bildenden Kunſt lentten wohl noch

in erhöhtem Maße die Aufmerkſamkeit weiteſter Kreiſe auf die

Mutter Kaiſer Wilhelms I.: das 1879 pollendete an ſich ſo

ſchöne, aber nach dem Urteil des Sohnes unähnliche - Ölbild von

Richter, und das 1880 enthüllte Marmorſtandbild von Enke im

Berliner Tiergarten. – 1883 folgte die ſtattliche Biographie von

Horn, mit unedierten Briefen und zum erſten Male in angemeſſener

bildlicher Ausſtattung; leider infolge des hohen Preiſes dauernd

auf einen kleinen Kreis kaufträftiger Leſer beſchränkt: Adamis Buch

(es iſt heute bereits zum 16. Male aufgelegt) bildet nach wie vor

die Hauptquelle zwar reichlichen, aber nicht ungetrübten Waſſers.

Seit 1896 in der Deutſchen Rundſchau und ſeit 1897 im hohen

zollernjahrbuch erſchienen dann die vortrefflichen Briefpublitationen

-

-

1
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und Auffäße des Geheimen Archivrats Dr. Paul Bailleu , die zus

ſammen mit den, von demſelben veröffentlichten Attenſtüden aus den

Kgl. Preußiſchen Staatsarchipen eine neue quellenmäßige Grunds

lage geſchaffen haben. – Unter ihrer Verwertung - ich folge den

Angaben in der , Quellenkunde zur deutſchen Geſchichte von Dahl

mann-Waiß verſuchte ich 1903 ein Lebensbild der Königin

(Derlag von E. A. Seemann -Leipzig) zu entwerfen , das unter

charfer Betonung ihres Anteils an der Politit und in gerechterer

Beurteilung von Napoleons Derhalten ihr gegenüber“ jeden Hof- und

Märchenſtil zu vermeiden ſtrebte. Im ſelben Jahre tam die äußerſt

anſprechende, turz und knapp gehaltene Biographie don Perterss

dorff heraus, der 1990 noch die von Knaate gefolgt iſt – trozdem

ein Jahr zuvor Bailleu im Derlage von Gieſeđe und Devrient ſeine

„ Königin Luiſe, ein Lebensbild“ hatte erſcheinen laſſen .

Sowohl der Name dieſes Forſchers wie die ihm – und nur ihm

- lich öffnenden Quellen verſprachen eine vollendete Leiſtung,

eine Erwartung, die ſich im Weſentlichen auch erfüllt hat, ohne daß

aber alles bisher Geſchriebene nun als gänzlich überflüſſig zu gelten

hätte. Mit höchſter Meiſterſchaft und Sachkunde legt Bailleu

namentlich alle Wendungen der hohen Politik dar ; eine Reihe

wichtiger, neuer, leider untontrollierbarer Quellen belebt die fein

entwidelte Charatterentfaltung der Königin. Aber anderes 3. B. ihr

Verhältnis zu Untergebenen und die Bülletins Napoleons, find

taum geſtreift; manches, freilich oft Erzählte, aber darum doch

nicht Entbehrliche fehlt. So ſehr man im ganzen ſeiner Auffaſſung

beiſtimmen wird, ich vermiſſe die weiche, um nicht zu ſagen, frauen

hafte Linienführung; das Gemälde iſt oft zu hart, zu männlich, gar

zu diplomatiſch pointiert gehalten ein Mangel, der durch eine

gelegentlich hervortretende Überſüße des Ausdrudes nur noch ver

ſtärkt wird. – Nahezu enttäuſcht aber hat mich die durch Seidel

beſorgte Illuſtrierung : Zwar die Bildniſſe der Königin ſind gut,

aber die 5 Tafeln mit je 9 Porträts erinnern an ,Martins Naturs

geſchichte für die Jugend beiderlei Geſchlechtes“ , ſo hübſch auch die

einzelnen Bildchen meiſt ſind und ſo neu die Technit dieſer Wieder

gabe ſein mag.- Warum von der Darſtellung der Örtlichteiten,,

an und in denen Luiſe gelebt, mit denen ihr fühlen und Empfinden

verwachſen war, warum gänzlich von deren Wiedergabe abgeſehen

iſt , vermag ich weder einzuſehn noch zu billigen , zumal die nur

dadurch zu erreichende Intimität der Geſamtſchilderung mir gerade
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eine Hauptaufgabe des Illuſtrators zu ſein ſcheint. Aber alles

in allem : Mit dieſem Buche belißen wir endlich eine Biographie

der Königin Luiſe, die alle vorhandenen erreichbaren Quellen benußt

und verwertet ; die wiſſenſchaftliche Erforſchung ihres Lebens begann

mit der Jahrhundertfeier ihrer Geburt und liegt mit der ihres Todes

relativ abgeſchloſſen vor uns da ; denn ſo ſehr auch neue Publi

tationen (z. B. die ihres vollſtändigen Briefwechſels mit Friedrich

Wilhelm III.) einzelne Züge ihres Weſens noch deutlicher hervor

treten laſſen werden , die Grundlinien liegen klar und erkennbar

vor aller Augen .

hat nun dieſe Frau all jene Verehrung und Liebe , dieſe

Anteilnahme und Mühe verdient – und womit ? Was war ſie ihrer

3eit – und was iſt ſie uns ?

Es tann teinem Zweifel unterliegen, daß Königin Luiſe ihre

Zeitgenoſſen vor allem durch ihre äußere Erſcheinung, durch die

Anmut, „ die unwiderſtehlich macht“, zur Bewunderung hinriß :

„ Niemals ſchrieb die Tochter des Prinzen Ferdinand über die

am 22. XII. 1794 in Berlin dem Hofe vorgeſtellte tronprinzliche

Braut - niemals ſah ich vorher und auch niemals nachher ein ſo

entzückendes Weſen, wie die Kronprinzeſſin. Don regelmäßiger und

edler Schönheit, verband ſie mit dem reizenden Antliß einen Ausdruď

von Sanftmut und Beſcheidenheit, der ihr aller Herzen gewann.

Ihre Schweſter (Friederite) war auch reizend, anmutig, elegant, ihre

Arme waren bewundernswert, ihre Farbe ſehr ſchön ; aber ihre

Zügewaren denen ihrer Schweſter nicht zu vergleichen . ... Friederite

erſchien ſicherer und gewandter im Auftreten und in der Unter

haltung, aber die Ältere, ſchön in ihrer einfachen Schönheit, hatte

eina ſchüchterne Miene, die ihren Reiz noch erhöhte. “ - Als Königin

hat ſie durch die vollendete Art des Repräſentierens jung und alt,

die einheimiſch-preußiſche Hofgeſellſchaft wie die fremden Geſandten

durch die völlig ungeſuchte Dereinigung feinſter formen mit höchſter

Natürlichkeit geradezu bezaubert : „Waren die Eingeladenen vers

ſammelt und aller Blide ſtill und erwartungsvoll nach der Flügel

tür, durch welche ſie tommen würde , gerichtet - leſen wir bei

Eylert - ſo war es, wenn ſie an der Seite des Königs eintrat, als

ob ein glänzendes mildes Licht den ganzen Saal erfüllte. Ihr

blaues, freundliches, ſeelenvolles Auge , ſchnell den ganzen Kreis

durchlaufend, hatte eine ſo eigentümliche heitere Lebendigteit und

dock dabei eine ſo vertrauende Innigteit und Ruhe, eine ſo herz
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gewinnende huld , daß alle hätten meinen können , jeder für ſich

habe nur allein den freundlichen Gruß Willkommen ! ' empfangen .

Daß dieſe Schilderung nichts Übertreibendes enthält, dürfen

wir wohl beſonders ſchließen aus Parandiers Bericht über den

Warſchauer Aufenthalt des Königspaares vom Juni 1798 ; der

Franzoſe meldete dem Pariſer Direktorium : der hinreißenden

Schönheit und Anmut der Königin iſt es gelungen , über die Ab

neigung der Polen zu triumphieren" . Aber nicht nur in ihrem

Preußen, auch im Reiche huldigte man ihr, Bailleu ſagt wie

einer deutſchen Kaiſerin. Göttinger Studenten haben geſchildert,

wie die ganze Univerſität am 8. Juni 1799 „in Hiße und Staub“

nach Kaſſel wanderte, angezogen von dem Magnet“ , von Königin

Luiſe. Alle Kollegien wurden geſchloſſen , denn nur Kranke oder

griesgrame Antiten “ waren zurüdgeblieben. „Die Landſtraße war

von Kutſchen , Reitern, Menſchen und Karren ſo bededt, daß man

hier einer Dölterwanderung oder Emigration beizuwohnen ſchien ."

Viele ſind in der Nacht vom 8. zum 9. Juni zu Fuß von Göttingen

nach Kaſſel gewandert und fühlten ſich glüdlich , am nächſten Tage

dort oder auf Wilhelmshöhe die Königin ſehn zu fönnen. „Ihre

Geſtalt “, ſchreibt ein Student dem Freunde, what etwas Aetheriſches ,

welches durch die ſehr dünne Kleidung ſehr unterſtüßt wird ; o des.

ſchönen Weibes, der Königin – hätteſt du ſie nur geſehen, wie ſie
mit einem holden Blid alle Herzen feſſelte." Nnd wie dieſer

Göttinger Student ſo haben alle geurteilt, - einſchließlich Napoleons,

der am Abend des 6. VII. 1807 zum Jaren geſprochen hat : ,, Dieſe

Königin von Preußen iſt eine entzüđende Frau, ihre Seele entſpricht

threm Äußeren ; auf Ehre, anſtatt ihr eine Kronezu nehmen, würde

man verſucht ſein, eine zweite ihr zu Füßen zu legen. “

freilich Luiſe war ſich der liegenden Macht ihrer anmutvollen

Schönheit auf die Herzen der Männer bewußt, vielleicht mancha

mal nur zu ſehr: „Sie war nichts weniger als gleichgültig gegen

Bewunderung und liebte den Putz mehr als nötig " –leſen wir bei-

d. der Marwiß, der die Eitelkeit das nennt, was an ihr zu tadeln

war. In der Einführung jener ſogenannten „ griechiſchen Kleidung“

ging die Königin voran ; Napoleon wikelte mit Bezug darauf im

17. Bülletin – mungefähr wie die Londoner Stiche Lady Hamilton

darſtellen ." Den General Ségur empfing ſie ,hingegoſſen auf ein

reiches Sopha, neben ihr ein goldener Dreifuß, einen Schleier von

orientaliſchem Purpur um die elegante und anmutige Taille .“

1
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In ſorgfältigſt ausgewählter, reicher Toilette trat ſie Napoleon

gegenüber; am Petersburger Hofe ſprach man von ihrer Gefall.

ſucht, ihrer Affettiertheit, ihrem Wunſche zu glänzen und bewundert

zu werden“ allerdings, als Luiſe im Januar 1809 in Petersburg

derweilte, bemerkten die Kaiſerinnen nichts von alledem und vers

ſtanden nicht, wie man jemals ſo von Preußens Königin habe

ſprechen tönnen.

Fraglos hatten böſe Jungen, Neid und Beſchränttheit den

ruſſiſchen Damen gegenüber die gewiß vorhandene, mehr naive als

tokette Freude Luiſens an Putz und Triumphen klatſchend übertrieben ,

aber, daß jene die Deranlaſſung zu ſolchem Gerede 1809 nicht

begreifen konnten, lag doch auch an der Aenderung in Luiſens Weſen

und ganzer Erſcheinung ſeit 1807. Ein Königsberger hat uns die

34jährige ſo beſchrieben : „Ihre Augen haben allerdings den früheren

Lebensglanz verloren, und man ſieht es ihnen an, daß ſie viel ge

weint haben und noch weinen .... die Blüten auf ihrem Angeſicht

ſind wohl verblüht, und eine ſanfte Bläſſe umgibt es, doch iſt es

noch ſchön und auf ihren Wangen wollen mir faſt noch mehr wie

früher die roten , ſo ießt die weißen Roſen gefallen. Um ihren

Mund , den ſonſt ein ſüßes , glüdliches Lächeln umſchwebte, ſieht

man jetzt von Zeit zu Zeit ein leiſes Beben der Lippen ; es liegt darin

wohl Schmerz, aber kein bitterer.“ Dieſes Bild der ſchönen

Dulderin hat ſich den Jünglingen , Männern und Greifen der Bes

freiungstriege eingeprägt; ihre Anmut gehört ebenſo untrennbar

zu ihrem Geſamtbilde, wie die Schönheit zu dem der Maria Stuart;

eine häßliche Königin Luiſe hätte trop all ihrer geiſtig - ſittlichen

Vorzüge — ich glaube – gar keine an Heiligenberehrung grenzende

Erinnerung hinterlaſſen ; ſie konnte nur darum eine hohe Zierde

ihres Geſchlechtes werden , weil ſie die erſte und wichtigſte Dor

bedingung von der Mutter Natur erhalten hatte – den Zaubergürtel

weiblicher Anmut.

Fragen wir uns, wie ſie denn nun eigentlich ausſah, ſo ſind

wir trotz der großen Zahl von Bildniſſen in Derlegenheit. Nach

Seidel beanſpruchen ihre Darſtellungen von Gottfried Schadow den

Vorrang vor allen andern ; das bekannte Bildnis der Vigée le

Brun nennt er ihr „ künſtleri'ch beſtes und anmutigſtes“ - ähn

lichſtes, ſagt er nicht. Friedrich Wilhelm III. aber verſicherte der

Zarin Eliſabeth im Januar 1811 auf ihre Bitte um ein Porträt der

Königin: ,,daß abſolut nicht ein einziges Bildnis der Verſtorbenen
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exiſtiert, das Ihre Erwartung würde erfüllen können , da es tein

einziges gibt, welches ſehr ähnlich iſt. Seit ihrem Hinſcheiden hat

man ſich alle erdenkbare Mühe gegeben, aus einer großen Zahl von

mehr als mittelmäßigen Originalen ein etwas erträgliches ensemble

zu formen. Indeſſen alle dieſe Verſuche ſind durchaus nicht glüds

licher geweſen als die vorhergehenden . Wir dürfen dem trau

ernden Witwer durchaus Glauben ſchenken, denn Anmut, deren Reiz

in der Bewegung beruht, hat ſich durch Meißel und Pinſel noch nie

vollkommen zur Darſtellung bringen laſſen ; auch der Anmut flicht

die Nachwelt teine Kränze, wenn es die Mitwelt verſäumt hat.

So ſehr wir nun dieſe Schönheit der Königin nachdrüdlich in

den Vordergrund gerüdt haben, 2 Momente ſind nicht minder ſcharf

dagegen zu betonen : Erſtens, ſo unzertrennlich ihr Einfluß und

ihre Wirkung tatſächlich von ihrem Aeußern war, ihre innere Größe

und das für uns Vorbildliche und Derehrungswürdige ihres Weſens

hat damit gar nichts zu tun. Und zweitens : Sie war nichts weniger

als nur eine liebreizende frau wie tauſend andere auch, ohne alle,

den guten Durchſchnitt überragende Gaben. Es iſt aber nicht nur

eine ultrademokratiſche, allem Höfiſchen borniert verſtändnislos und

darum grundläßlich ablehnend gegenüberſtehende Preſſe , die im

Gegenſatz zum Derhimmelungston der meiſten Doltsbücher dieſe

Auffaſſung dertritt, ſondern wir leſen bei dem hochkonſervatid

reaktionären märkiſchen Edelmann von der Marwiß das folgende

Geſamturteil: Don ihrer Dermählung bis zu ihrem Tode zeigte

ſich an der Kronprinzeſſin und Königin der nie alſo dageweſene

und nie wieder erlebte Triumph der Schönheit und Anmut. Sie

ward und blieb der Abgott des ganzen Dolfes , ungeachtet ſie nie in

den Fall getommen iſt, Taten zu verrichten, die ihr eine ſo übers

chwengliche Liebe und Derehrung hätten zuwenden tönnen ; ja, indem

fie durch das Leben , welches ſie zu leben gezwungen war, eigentlich

mit feinem Teile des Volkes jemals in Berührung getommen iſt,

anders als durch ihren bloßen Anblid , und vielleicht durch einzelne

Worte, die man von ihr hörte, – und dieſe waren teineswegs

geiſtreich, am wenigſten heroiſch, wie man hat fabeln wollen . Es

war die Güte, die aus ihren Augen ſtrahlte, und die unbeſchreibliche

huld und Anmut ihres ganzen Weſens , die ihr alle Herzen ge

wannen.“ – So ſchrieb Marwitz 25 Jahre nach dem Tode Luiſens;

er war in zweiter Ehe mit der Gräfin Charlotte Moltke vermählt,

die von 1797 bis 1809 Hofdame der Königin geweſen war und

-
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zwar - nach Bailleus Urteile -- die einzige unter ihnen, die ihrer

Herrin wirtlich näher geſtanden zu haben ſcheint. Weil daher dieſes

Mannes Urteil ſchwer in die Wagichale fällt , haben wir um ſo

ſorgfältiger die Gegengewichte zu prüfen ; daß ſie die ſtärkeren

ſind, ſcheint mir einwandfrei bewieſen werden zu tönnen .

Zunächſt war es das hohe Vorbild einer matellos reinen

Ehe , das ſie für ihre Zeit und alle Zukunft gegeben hat. Niemals

am Berliner Hofe, am wenigſten unter den mit der Königstrone

geſchmüdten Hohenzollern , hatte häusliches Glüd in des Wortes

eigenſtem und ſchönſten Sinne eine ſolche Stätte gefunden, wie

Luiſe und Friedrich Wilhelm ihm bereiteten . Unter einer , das

Königspaar mit ihren beiden Kindern 1798 darſtellenden , viel ver

bereiteten Lithographie ſtehn die zwar ſentimentalen, aber darum

nicht weniger caratteriſtiſchen Zeilen : „Sie wohnen alle Beide Ja

ſo gern noch ißt, wie vormals, Unter eines Hauſes Obdach; Sißen

gern an einem Tiſche Ikt, wie ſonſt noch alle Beide ; Gehen

Arm in Arm , und fahren Alle Beid in einem Wagen ; Sind mein

Mann" und „meine Frau“ noch, Sind , derVater “ und „die Mutter"

Ihrer Kinder noch, die Kinder noch ihr Stolz und ihre Freude. “

Hardenberg -Novalis hat die begeiſterten Worte geſchrieben : „In

unſern Zeiten haben ſich wahre Wunder der Wandlung ereignet.

Verwandelt ſich nicht ein Hof in eine Familie , ein Thron in ein

Heiligtum , eine tönigliche Dermählung in einen ewigen Herzensbund ?

Wer den ewigen Frieden jetzt ſehen und lieb gewinnen will, der

reiſe nach Berlin und ſehe die Königin. " Sachlich , aber vielleicht

doppelt beweisträftig, meldete anfangs 1800 der franzöſiſche Ge

ſandte ſeiner Regierung: „Um Ihnen eine endgültige Idee vom

König und der Königin zu geben, es iſt ein entzüdender haushalt

und das Muſter der Haushaltungen Europas." Dieſes Verhältnis

hat alles Unglück und alle Not nicht nur überdauert, ſondern gerade

durch das gemeinſam getragene Leid ſeine höchſte Vollendung und

Weihe erhalten.

Aber ohne Kampf und Gefahr iſt auch dieſer Sieg nicht er

rungen worden. „In den Briefen aus den erſten Monaten der Ehe"

ſchreibt Bailleu in ſeinem Lebensbild der Königin – gedenkt ſie„

des Gatten mit den üblichen Wendungen als eines trefflichen Mannes,

der ſie glüdlich mache; aber die Worte ſind ohne Wärme und ohne

Perſönlichkeitswert: Ihr Herz klingt dabei nicht mit. Der Gatte

hatte noch keine Herrſchaft über die Gattin gewonnen ; ſie empfing

1
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von ihm noch nicht das Geſet ihres Lebens.“ Ende März 1794 tam

es zu einer ernſten Kriſis ; die Hofgeſellſchaft zog ſich von ihr zurüd ,

und alle Welt war mit ihr unzufrieden : die taum 18jährige war

ihrer rheiniſchen Frohnatur auch am Berliner Hofe ungezwungen

gefolgt; ihre unerſättliche Tanzluſt erregte Anſtoß ; bei Einladungen

und Ausfahrten ließ ſie die Etitette außer Act; beſonders aber

verargte man ihr die Ferdinanderie“, den vertraulichen Verkehr

mit der Familie des Prinzen Ferdinand, vor allem mit ſeinem

Sohne Louis Ferdinand, ebenſo berühmt ob ſeiner Tapferkeit und

Begabung, wie wegen ſeiner Schulden und Liebeshändel verſchrieen.

Als der tronprinzliche Gatte ſich ſeiner Luiſe gegenüber als

machtlos erwies, ließ ihr der König mit ſeiner Ungnade drohen.

So wenig der Gemahl an Luiſens Tugend und Treue auch nur im

mindeſten zweifelte, es gab doch ſtürmiſche Scenen zwiſchen dem

jungen Paare, und reichlich ſind die Tränen der Frau Kronprinzeſſin

gefloſſen. Die Oberhofmeiſterin Gräfin Doß - eine ebenſo tluge,

wie darattervolle Dame, der Bailleu in ſeiner Luiſen -Biographie

nicht immer gerecht wird – riet in jenen ernſten Tagen ihrer

jungen Herrin immer wieder und wieder „ daß niemand ihr volles

Dertrauen beſigen, niemand ihr Ratgeber ſein dürfe, als ihr Ges

mahl. “ Und dieſem Rate iſt ſie gefolgt ! Der Gatte hat es ihr leicht

gemacht, mit ſeiner Liebe und Treue ; er verteidigte ſie gegen Dater

und Mutter, er wurde ihr Stüße und Stab ihr Beiſtand, ihr

Freund, ihr Rat.

Am 1. April ſiedelten die jungen Leute für einige Monate

nach Potsdam über – und dort haben ſich ihre Seelen ganz ges

funden , dort lernte Luiſe „ein Soldatenweib “ werden , die ihrem

Berufe nachgeht. „ Ich eſſe punkt 12, ich trinte Tee nach 5 und eſſe

zu Nacht Puntt 8. Ich gehe zu Bett mit den Hühnern , Küten und

Kiteritis und ſtehe mit höchſtdenenſelben wieder auf. Aber ich bin

beſſer als ſie, denn ich leſe Geſchichte, .. ſchreibe (Briefel und lebe

zum Dergnügen meines Mannes “. – Hinter dieſen ſcherzhaften

Worten verbirgt ſich die ernſte Tatſache, daß Luiſe ſich von nun ab

bis zu ihrem lekten Atemzuge ſtets bemüht hat, zu Gunſten des

Gatten ihren „eignen Geſchmad zu verleugnen und alles zu tun ,

was zu ſeinem Glüde beitragen tonnte ;" fie fand die Kraft Liebs

lingsideen und Gewohnheiten aufzuopfern , um ihn glüdlich zu

machen . Aber nicht nur der Gatte, auch Luiſe hat in dieſer Form“

der Ehe – ſo unſqmpathiſch ſie auch modernen Beſtrebungen ſein

.
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mag – indieſer völligenſeeliſchen Hingabeund Einordnung in des

Mannes Weſen und Willen ihr höchſtes Glüd gefunden, wie uns

zählige Briefſtellen beweiſen – bis zu jenen allerleßten Zeilen ihrer

hand an den Vater vom 28. Juni 1810 in Hohenzieriß : „ Ich bin

heute ſehr glüdlich , als Ihre Tochter und als die Gemahlin des

beſten der Gatten .“

Gewiß hat des Königs treue und tiefe Liebe an dieſer Ents

widlung einen großen Anteil, aber uns düntt, ihr Opfer war dock

das größere, weil fittlich oft gegen die innerſten Wünſche des

Herzens erkämpfte. Friedrich Wilhelms Eigenheiten waren oft

ſchwer zu tragen ; ja bei Hofe ſagte man geradezu, er behondle fie

neigentlich ziemlich ſchlecht ..., im Privatzirtel werde ihr beſtändig

kontrariiert, auch tüchtig übers Maul gefahren .“ Luiſe hat dieſe

humours des Gatttenmit lächelnder Heiterkeit tragen gelernt, denn

fie hatte die unerſchütterlich gegründete Gewißheit, daß ſein Herz

davon nichts wußte.

So hat dieſer Eheſtand eine ſchwere Belaſtungsprobe ſiegreich

beſtanden : Die Freundſchaft mit dem Jaren Alexander I. , die ſich im

Juni 1802 zu Memel in glüdlichen Tagen knüpfte ; Bailleu nennt

dieſe Begegnung mit einer gewiſſen Übertreibung nicht „ ein “ ſondern

das Erlebnis ihrer Frauenjahre.“ Der ruſſiſche Kaiſer erſchien ihr

als Ideal eines Mannes, ſchlicht und freu gleich ihrem Garten und

dazu voll ſchwungvoller Begeiſterung, die ſie bei ihrem rex völlig

vermißte. Bis zur Unvorſichtigteit ließ ſie ihren Freundſchafts

empfindungen freien Lauf, des hämiſchen Flüſterns kleiner Seelen

nicht achtend, zumal Friedrich Wilhelm in der an Dergötterung

grenzenden Verehrung des Freundes mit ihr völlig eines Sinnes

war. Hier hat es zwiſchen den Gatten nie die leiſeſte Derſtimmung

und ſtets die vollſte Offenheit gegeben, bis Luiſe unter den Qualen

ſchmerzlicher Enttäuſchung ſeit den Tilſiter Tagen den Glauben an

Alexanders ideale Größe allmählich verlor und ihre ſchwärmeriſche

freundſchaft für ihn langſam ertaltete ; der Freundesbund der

Männer hingegen ſchloß lich nur noch enger und bewährte ſich uns

zweideutig nach dem Tode der Königin in Taten .

Niemals im Zaren oder gar in irgend einem anderen Manne

hat Friedrich Wilhelm einen zu fürchtenden Nebenbuhler um den

Alleinbeſiß ſeiner Luiſe geſehn, eher noch in ihrerVertrauten, der ſchon

genannten Frau von Berg, einer Freundin Herders. Er fürchtete,

die ihm unbequeme tluge Dame tönne ſeine Gattin innerlich dadurch

m
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von ihm löſen, daß ſie ihr eine neue geiſtige Welt erſchließe, in die

er nicht folgen wollte und konnte. Doch ſeine Bemühungen , die

Berg fern zu halten, blieben erfolglos ; Luiſe hielt feſt an der

freundin , unverbrüchlich , buchſtäblich bis zum letzten Atemzuge,

den ſie an ihrer treuen Bruſt getan hat. Hier gab der Gatte ſchließ

lich nach, ohne aber ihr in die Welt der Modeliteratur“ zu folgen,

– und darum oft beſorgt, ſie würde ein geiſtiges Sonderleben

führen und ihm entgleiten. Das aber verhinderten bald die Stürme

des Lebens und noch mehr der Bund ihrer Herzen, der ihre Ehe

nicht nur nach dem äußeren Scheine, ſondern nach ihrem innerſten

Weſen zu einer idealen Lebensgemeinſchaft geſtaltet hat, deren vor

bildlicher Wert hoffentlich niemals unterſchäßt oder gar verſchmäht

werden wird .

Ein durchaus inmpathiſches Bild, ohne jedes Wenn und Aber

bietet uns Königin Luiſe als Mutter. Ihre Kinder zu brauchbaren ,

guten Menſchen zu erziehen, betrachtete ſie als die Hauptaufgabe

ihres Lebens; mit Stolz und Freude hat ſie ihre ganze Galerie "

dem Vater in einem herrlichen Briefe geſchildert. Aber ihre Liebe

iſt nie blind geweſen, beſonders hat ihr des Kronprinzen ercentriſches

Weſen viel Kummer und Sorge bereitet, ſo wenig ſie an der Rein

heit ſeines Wollens zweifelte und zu zweifeln Urſache hatte: „ Fritz

gibt die ſchönſten Hoffnungen, ſein Herz iſt gut und viel Geiſt und

Wißbegierde ; nur ſeine Manieren ſind noch abſcheulich (urteilte ſie

über den 12 jährigen ) und erfordern all meine Strenge und Auf

mertſamteit; denn das Aeußere hat gar zu viel Zuſammenhang mit

dem Inneren. Wer lieber mit dem Ellenbogen ſtößt als mit der

hand ſanft und höflich (nach Umſtänden) ſchiebt, um etwas hinweg

zu räumen oder jemand aufmerkſam zu machen , der hat etwas

Aehnliches in ſeinem Gemüt, welches eine ſchöne harmonie des Innern

ebenſo unangenehm ſtöret als ein Anſtoß der Grazie äußerlich das

Auge verleßt. Er muß früh lernen, Opfer, von anderen gebracht,

zu würdigen, damit der Entſchluß mit ihm wachſe und reife, auch

alles zu tun, was recht iſt." — Die Sorge um die rechte Wahl des“

kronprinzlichen Erziehers, dann um Delbrüds Erſatz durch Ancillon

im Juni 1810 – beides lag ihr ob und war, nach des Königs

Zeugnis, ihr Wert und Wunſch : Sie hat nicht - wie die meiſten

Damen der ſogenannten Geſellſchaft von damals und heute - die

Erziehung der Kinder einfach Bonnen und Hauslehrern überlaſſen ,

ſondern ſich ſelbſt mit Ernſt und Verſtändnis um dieſe heiligſte Auf

-
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gabe einer Mutter, bemüht. - Und doch hat dieſe Mutter, als die

Nachricht von Napoleons Verlobung mit der Tochter des Kaiſers

von Oeſterreich eintrof, die einer Cornelia, der Mutter der Gracchen ,

nicht unwürdigen Worte geſchrieben : „ Gott ſei ewig gelobt, daß

meine Tochter tot zur Welt tam. “

So loſe nun auch das Verhältnis der Königin zu ihrer eigenen

familie in Beziehung zu ihrer hiſtoriſchen Geſtalt ſteht, um des Ges

ſamtbildes (und zumal in dieſer, ihrer Geburtsſtadt) willen darf es

nicht umgangen werden : Denn alle liebenswürdigen, freundlich güti

gen Keime ihres Innern haben ſich nur in der warmen Sonne dieſes

Familienlebens, beſonders dieſer Geſchwiſterliebe voll entwideln

können . Dantbar und innig, voll reinſter Pietät und Ehrfurcht hat

Luiſe ſtets zu ihrem Vater emporgeblidt; ihre Briefe an ihn wird

niemand ohne tiefſte Rührung leſen. – Nicht minder dankbar, wenn

auch um einige Nüancen formeller, ſchlug ihr Herz der Großmuiter,

der Landgräfin Georg von Hellen-Darmſtadt ; nach dem Tode von

Mutter und Stiefmutter , ſeit der im Frühjahr 1786 endgültigen

Ueberſiedelung von Hannover nach Darmſtadt leitete die fromme,

aber lebensoffene Großmama die Erziehung der 6 verwaiſten

Kinder ; ſie hat Luiſens Schritte geleitet in den Frankfurter Der

lobungstagen ; in Glanz und Glüd, wie in der Todesſtunde ihr treu

zur Seite geſtanden : Nicht nur den rheiniſch - darmſtädter Dialett

verdankte Luiſe dem Geiſte des großmütterlichen Hauſes, ſondern vor

allem die Entwicklung ihres Sinnes für Familienglück und heitere

Lebensfreude im häuslichen Kreiſe. Ganz beſonders eng hat ſich

Luiſe an ihren Bruder Georg und an ihre um 2 Jahre jüngere

Schweſter Friederike angeſchloſſen. – 15 '/ Jahre alt wurde dieſe

gleichzeitig mit Luiſe vermählt ; aber ihre Ehe mit dem Prinzen

Louis, Friedrich Wilhelms Bruder, war von anfang an – nur durch

Schuld des Gattenatten - ohne Wärme und bald unglüdlich, zu größtem

Kummer der Kronprinzeſſin . Friederike – die Luiſe vielleicht an

ſchalkhafter Anmut um eben ſo viel übertraf, wie ſie an Charakter

größe hinter ihr zurüdblieb pflegte dennoch aufopfernd den

Katten bis zu ſeinem Ende 1796 erfolgenden Tode. Die 19jährige

Witwe ſah ſich bald umworben und ſah es gern ; während der

Huldigungsreiſe des Königspaares im Sommer 1798 gewann der

damals zur Garde verſeßte Prinz Friedrich von Solms-Braunfels

ihre Neigung. Um Weihnachten wurde das Verhältnis offenbar.

Siewurden ſchleunigſt miteinander vermählt undam 10. Januar 1799

1
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aus Berlin verwieſen : Friederite voll Hoffnung, jetzt das bisher

entbehrte Glück zu finden , Luiſe aufs tiefſte durch der Schweſter

Heimlichteit geträntt und von Abſchiedsſchmerz zerriſſen : „Sie iſt

fort, ja ſie iſt auf ewig von mir getrennt. Sie wird nun nicht mehr

die Gefährtin meines Lebens ſein. Dieſer Gedante, dieſe Gewißheit

umhüllen dermaßen meine Sinne, daß ich auch gar nichts weiteres

dente und fühle ... der Himmel allein weiß, was ich die Zeit über

litt, und wieviel Tränen heimlich des Nachts mein Lager nekten.

0 ! wie gern will ich dies Alles erduldet haben und mit Freuden

noch einmal ſoviel auf mich laden, hätte ich nur die Gewißheit, daß

ihre Zukunft heiter und glüdlich wäre. “ – Treue Schweſterliebe

hat kaum einen Stein auf Friederiten geworfen ; ſchon im nächſten

Jahr feierten ſie Wiederſehn und Derſöhnung, was man auch An

ſtößiges und Ungehöriges in dieſem ſchnellen Auslöſchen geſchehener

Dinge finden mochte und fand. Alljährlich faſt ſah man ſich im

traulichen Familientreiſe irgendwo im Reiche, bis der geſtrenge Rex

den Schweſtern 1805 ein Wiederſehn in Berlin erlaubte ; ſeit 1807

bald vom Gatten getrennt – nahm Friederike beim Vater in

Strelit dauernden Aufenthalt (und zwar bis zu ihrer im Mai 1815

erfolgenden Dermählung mit dem Prinzen Ernſt Auguſt, Herzog von

Cumberland). – Das Derhältnis zul Luiſe, die ſie häufig 3. B. in

Königsberg beſuchte, blieb bis zu ihrem Tode völlig ungetrübt; wie

von einem ſegnenden Schußgeiſt hat Friederike bis an ihr eigenes

Ende von Luiſe in ſchwärmeriſcher Verehrung geſprochen : „Das

liebſte, das beſte, was ich auf der Welt hatte, dazu meine Jugend

geſpielin , beſte Freundin, beſte Schweſter, mit einem Wort mein

Engel. " - Wenn Dentmäler eine Berechtigung haben, dann ziemt

es ſich wahrlich nicht minder, treue Schweſterliebe im Marmor zu

derherrlichen, wie großer Männer das Völterleben umwandelnde

Taten .

So ſympathiſch Königin Luiſe uns als Mutter, Tochter und

Schweſter auch erſcheinen muß, ſo ſehr dieſe im Glanze des Thrones

rein bewahrte, underfälſchte Herzlichteit den Blutsverwandten gegen

über wir ihr als Verdienſt anrechnen müſſen, -- ein Anlaß für ihre

Doltstümlichkeit tonnte darin nicht liegen : Dieſegründete ſich darauf,

daß die ſchöne Königin und treu liebende Gattin und Mutter als

ein Opfer der politit , ja geradezu als ein Opfer Napoleons, ge

fallen ſei. Aeltere Auffaſſung läßt die Königin ſich überhaupt nicht

um den Staat tümmern; , ſie hat - ſagt Mommſen - ſo wenig in
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Politit gemacht, wie ſie Gedichte hinterlaſſen oder Bilder gemalt

hat;^ daß es ſo geweſen ſei, rechnete man ihr zum höchſten Lobe an.

Aber dann machte man ihr aus dieſer vermeintlichen Gleichgültigteit

einen Vorwurf, und ſiehe dal man entdedte, daß ſie ſo häufig ihre

hand bei der hohen Politit im Spiele gehabt hatte, wie taum eine

Königin Preußens weder vorher noch ſeitdem .– Sie ſelbſt hat am

9. Ottober 1806 in Erfurt zu Friedrich von Genk die oft zitierten

Worte geſprochen : „ Gott weiß es, daß ich nie über öffentliche An .

gelegenheiten zu Rate gezogen worden bin und auch nie danac

geſtrebt habe.“ Aber in unleugbarem Widerſpruch mit dieſen, don

Gent, alſo immerhin aus zweiter Hand überlieferten Worten ſtehn

jene eignen Zeilen der Königin aus ihrem Briefe vom 1. April 1809

an ihren Bruder Georg: „Die Meinungen in der Politit ſind ſehr

geteilt, wie anno 5. Ich weiß, was ich will, doch es kommt nichts

mehr über meine Lippen, da mein Rat folche fürchterliche Folgen

gehabt. Ich weiß zwar wohl, daß ich nicht der Sache den Ausſchlag

gab, allein es wird mir doch vorgeſagt, als wäre es ſo.“ Sie hat

demnach in der Kriſis, die ſchließlich zum Kriege führte, fraglos eine

Rolle geſpielt - und nicht nur damals; freilich ich ſtimme durchaus

dem Rezenſenten des Bailleuſchen Buches in der Hiſt. Zeitſchrift bei,

daß auch trotz dieſer Biographie „überhaupt noch viel daran fehlt,

daß der Einfluß der Königin auf ihren Gemahl und auf den Gang

der preußiſchen Politik völlig tlargeſtellt wäre. “

3uerſt iſt die Königin - nach Bailleu - anfangs 1799 ,,etwasin

die Politit hineingezogen " ; der ruſſiſche Geſandte riet zu einem der

traulichen Briefwechſel zwiſchen der Jarin und ihr, um durch ſie auf

Friedrich Wilhelm III. Einfluß zu gewinnen. Aber aus dem Plane

wurde nichts, weil es ſich jenem zeigte, daß Luiſe „ teinen politiſchen

Einfluß habe und überhaupt zu einer politiſchen Rolle nicht geeignet

fei“ - ein in der Hauptſache geradezu erſtaunlich richtiges und ſichres

Urteil. – Jedoch ſeit dem Herbſt 1805 wendet ſie ſich der Politit ents

ſchieden zu und zwar, da der König im Grunde ſeines Herzens vom

Kriege nichts wiſſen wollte und am liebſten in unbedingterNeutralität

derblieben wäre, in einem gewiſſen Gegenſatz zu ihm , denn Luiſe iſt

für ein Zuſammengehn mit Rußland d. h . unter Umſtänden für

einenKrieg gegen Frantreich, was ſowohlder franzöſiſche Geſandte

wie Gneiſenau einwandfrei bezeugen; ſelbſt nach der Schlacht von

Auſterlik war ihre „ triegeriſche Stimmung noch teineswegs erloſchen,

und man erzählte ſich von lebhaften Auseinanderſegungen zwiſchen

H
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ihr und dem Könige ; " ſogar dem Pariſer Vertrage vom Februar

1806 wagte ſie. „ wie es ſcheint“ zu widerſprechen : Freilich mit

ſeiner, nach Lage der Dinge unvermeidlichen Annahme hatte Preußen

ſich gänzlich in das Schlepptau Frankreichs begeben, was Luiſe wie

Friedrich Wilhelm einmütig beklagten. Beſonders ſchwer litt die

Königin, „ der Gram ſoll an ihrer Geſundheit nagen , daß der Leib

arzt Hufeland ungemein für ſie fürchtet.“ Wegen dieſer ihrer

leidenſchaftlichen Teilnahme am Gange der Ereigniſſe glaubten die

Patrioten ſeit dem Frühjahre 1806 auf ſie als Geſinnungsgenoſſin

zählen zu können ; die Patrioten , d. h. alle die Männer , welche

eine antifranzöſiſche Politik und durchgreifendeReformen im Inneren

forderten. Im Mai überreichte daher Stein ihr ſeine ſcharfe Dents

ſchrift gegen die Kabinettsräte und Hauptratgeber des Königs, damit

ſie dieſe ihrem hatten einhändige.

Aber Luiſe hat dieſes Schriftſtück überhaupt nicht dem Könige

vorgelegt; hier - wie ſpäter hat ſie alſo die Erwartung jener

bitter enttäuſcht, die in ihr eine energiſche Fürſprecherin beim Könige

erbliden zu können meinten. Gewiß verbot ſchon ihre Auffaſſung

dom ehelichen Gehorſam, auf die Dauer ſich ernſtlich dem Gatten

zu widerſeken ; aber der Hauptgrund lag dock in ihr ſelbſt : Sie

war eben keine Diplomatin und gehörte nicht zu den intriganten

Frauencharatteren ; auch beſaß ſie für die Fragen der inneren Ders

waltung weder Verſtändnis, noch Sachkenntnis; die perſönlicha

teiten hardenberg gegen Haugwiß, Alexander gegen Napoleon

- ſtanden ihr im Vordergrunde und alle Zeit, niemand hat es je

beſtritten, ein lebhaftes Gefühl für die Ehre des Staates, deſſen

Krone ſie trug : „Man ſagt immer, man darf ſich nicht mit franks

reich überwerfen, mit dieſem Ungeheuer an Macht, und ich ant

worte : Man muß ganz ebenſo vorſichtig ſein, ſich ſeine Freunde

zu erhalten, die einzigen, die uns nüßen und als Stüße gegen dieſes

Ungeheuer dienen können , das teine Freunde tennt. Napoleon will

nur Stlaven als Werkzeuge ſeines Willens. Und ich bin überzeugt,

daß jeder Preuße lieber den lekten Blutstropfen hingeben , als ſich

zu der Infamie erniedrigen wird, Verbündeter oder Sklave

ſynonym iſt - der franzoſen zu werden .“-

Don Mitte Juni bis Ende Juli weilte ſie zur Kur in Pyrmont ;

8 Tage nach ihrer Rüdkehr erging der Befehl zur Mobilmachung:

Der nun folgenden endgültigen leßten Wendung zum Kriege ſtand

fiefern ,-ſoſehr der Entſchluß ihren Beifallhatte,wie dem franzöſiſchen

M 1
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Geſandten nicht verborgen blieb , noch verborgen bleiben ſollte. Sie

war voll Vertrauen zu der guten Sache und hoffte auf den Geiſt des

Heeres ; Haugwit ſoll dem Könige damals ſogar vorgeſchlagen haben,

liezuden politiſchen Beratungen heranzuziehen, wasaber nicht geſchah.

- Die Schlacht von Jena und Auerſtedt, die ſchmachvolle Uebers

gabe der Feſtungen, der jähe Zuſammenbruch ihres Preußen – hat

fie in tiefſter Seele erſchüttert, aber nicht gebeugt ; zu den zwei älte

ſten Söhnen ſoll ſie die Worte geſprochen haben : ,, Ich ſehe ein Gebäude

in einem Tage zerſtört, an deſſen Erhöhung große Männer zwei

Jahrhunderte hindurch gearbeitet haben. Es gibt teinen preußiſchen

Staat, teine preußiſche Armee, keinen Nationalruhm mehr. Ach,

meine Söhne, Ihr ſeid in dem Alter, wo Euer Derſtand die großen

Ereigniſſe, welche uns jeßt heimſuchen , fallen und fühlen kann !

Ruft fünftig, wenn Eure Mutter nicht mehr lebt, dieſe unglüdliche

Stunde in Euer Gedächtnis zurüd. Weinet meinem Andenken Tränen,

wie ich ſie in dieſem Augenblic dem Umſturz meines Vaterlandes

weine. – Aber begnügt Euch nicht mit Tränen allein ! handelt und

entwidelt Eure Kräfte ! Vielleicht läßt Preußens Schußgeiſt ſich auf

Euch nieder. Befreit dann Euer Volt von der Schande, dem Vorwurf

und der Erniedrigung, worin es ſchmachtet. Suchet den jeßt der

dunkelten Ruhm Eurer Vorfahren von Frankreich zurückzuerobern.

Werdet Männer, welche würdig des Namens von Prinzen und

Enkeln des großen Friedrich ſind. – Könnt ihr aber mit aller An

ſtrengung den niedergebeugten Staat nicht wieder aufrichten, ſo

ſucht den Tod, wie ihn Louis Ferdinand geſucht hat“ .

In dieſem Geiſte ſtrebte ſie auf den, übrigens zunächſt unglaubs

lich gleichmütigen Gemahl einzuwirken . Die Königin war gegen

einen Waffenſtillſtand mit Napoleon ; „Sie verſammelt ſchrieb

Heinrich von Kleiſt am 6. Dezember 1806 ſeiner Schweſter alle

unſere großen Männer, die der König vernachläſſigt, und von denen

uns doch nur allein Rettung tommen kann, um ſich ; ja ſie iſt es, die

das, was noch nicht zuſammenaeſtürzt iſt, hält.“ Der Waffenſtills

ſtand warð verworfen, die Flucht nach Königsberg fortgeſekt,

wie ſie es gewünſcht. Nur ein ſchweres Nervenfieber verhinderte

lie, zu Gunſten von Hardenberg und Stein einzugreifen ; beide ver :

ließen den Hof, Stein nach heftigem Streite mit dem König. - Dann

trat Stille in der hohen Politit ein ; ruſſiſche Truppen waren in Oſt=

preußen eingetroffen, und die Kanonen waren wieder die ultima

ratio regum . In Harren und hoffen, in Glauben und Bangen der
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gingen die Monate des neuen Jahres, bis Napoleon am 14. Juni

die Ruſſen vernichtend ſchlug - und Alexander mit ihm Waffenſtill.

ſtand und Bündnis ſchloß.

Friedrich Wilhelm III. , blieb gefaßt und ruhig; er hatte wenig

gehofft und darum wenig verloren “ ; die Königin aber war der:

zweifelt, von Zorn und Schmerz leidenſchaftlich zerriſſen ; ſie ſuchte

ſich mitdem Gedanten zu beruhigen, fein Spiel des Schidſals zu ſein

und mit Ehren unterzugehen : Umſonſt – Worte des Halles floſſen

aus ihrer Feder! Da erhielt ſie die Aufforderung, nach Tilfit zu

fahren, um perſönlich von Napoleon mildere Friedensbedingungen

zu erwirten . Keinen Augenblid ſchwantte ſie , was ihr zu tun obliege

für ihr Preußen, — für ihren Gemahl: „ Ich tomme, ich fliege nach

Tillit, wenn Du es wünſcheſt, wenn Du glaubſt, daß ich irgend was

Gutes tun tann . - Ich kann Dir teinen größeren Beweis meiner

Liebe und meiner Hingabe an das Land, dem ich angehöre, geben,

als indem ich dahin tomme, wo ich nicht begraben ſein möchte .“

Dieſe Begegnung der Königin mit Napoleon hat ſtets ein großes

- ich meine - gar zu großes Intereſſe erregt, und man tanndenen

nicht ganz Unrecht geben, die von einer „ zum heroiſchen Drama

aufgepukten Affäre“ reden ; auch Bailleus Schilderung will mir im

Tone nicht immer angemeſſen und inhaltlich nicht beſtimmt genug

erſcheinen . Der Hergang war folgender: Murat, der Preußen

ehrlich wohlgeſinnt war, hat zuerſt Kaltreuth gegenüber geäußert,

daß Napoleon mit der Königin verhandeln zu wollen ſcheine; zum

Zaren ſoll der Kaiſer geradezu geſagt haben : „ Ich bin gewiß, daß

die Königin die politiſchen Geſchäfte weit beſſer als ihr Gemahl be

handeln würde" . – Kaltreuth, Hardenberg, Golk, der Bar –. fie

alle glaubten, daß durch die Königin, und nur noch durch ſie, für

Preußen eine Milderung der Friedensbedingungen zu erreichen

wäre. - Am Spätnachmittage des 6. Juli hatdieKönigin faſt eine

Stunde mit Napoleon allein, ohne jeden Zeugen geſprochen ; am

Abend nach dem Souper zum zweiten Male. - Der wechſelſeitige

Eindruď iſt ein großer geweſen : Napoleon hat ſeitdem ſtets nur in

Worten höchſter Anerkennung von ihr geſchrieben und geredet ; Luiſe

war nach den Schilderungen ihres Gatten auf einen polternden Ples

bejer von gemeinem Ausſehen gefaßt und fand ſtaunend einen nicht

unſchönen , liebenswürdigen Täjar. – Seine Höflichteiten , ſeine

Fragen nach ihren Wünſchen, das Lächeln um ſeinen feinen Mund

- genügten für die, von einem lähmenden Alp befreite Königin,
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um daraus auf poſitive Zuſagen zu ſchließen, die nach teinem der

erhaltenen Berichte auch nur mit einer Silbe über ſeine Lippen

tamen . – Der 7. Juli ließ denn auch der Königin teinen Zweifel,.

daß ihre Miſſion mißglüdt ſei; am Vormittage hatte Napoleon ſeine

Forderungen in ungemilderter Härte erneuert; nach dem zweiten

gemeinſamen Mahle äußerte Luiſe daher beim Abſchiednehmen :

„ Sire, nach den Geſprächen , welche wir geſtern zuſammen gehabt

haben, nach allem, was Eure Majeſtät mir Liebenswürdiges und

Angenehmes geſagt haben, verließ ich Sie getröſtet ... Heute ſind

alle meine Hoffnungen zerſtört, und meine Empfindungen ſind ſehr

derſchieden von denen, mit welchen ich Sie verließ “. Und Napoleons

Jeßte Worte an ſie waren : „Glauben Sie Madame, daß ich alles

tun werde, was ich kann, um Ihnen das Intereſſe und die Achtung

zu beweiſen, die Sie mir eingeflößt haben“ . – In der Tat, an

Achtung hat er es nie in Jutunft mehr fehlen laſſen, wie während

der Kriegsjahre in ſeinen ſchmähenden Bülletins , – aber politiſche

Zugeſtändniſſe hatte er nicht verſprochen. War Königin Luiſe hier

getäuſcht, ſo lag die Schuld am Jaren, den Ratgebern des Königs,

dieſem und ihr ſelbſt ; aber Napoleon aus ihrer Enttäuſchung einen

Dorwurf zu machen, iſt ungerecht; ſein Benehmen ihr gegenüber

eine Brutalität zu nennen ,welche es nicht verſchmähte, dieſe Frau,

die zu beſiegen er nicht vermochte, wenigſtens zum Errőten und zu

Tränen der Scham zu zwingen " iſt abſurd. Nein ! Die Tage

in Tilſit bilden nicht den Höhepunkt im Leben der Königin ; ſie waren

für ſie im Grunde eine Niete und müſſen für den objettiven Beobs

achter eher eine peinliche als erhebende Wirkung auslöſen.

Nur noch 3 Jahre waren der Königin zu leben beſchieden

oder ſoll man ſagen - auferlegt ? Denn „ reich an Erfahrung, arm

an Glauben“ war ſie von Tilſit nach Memel, dem ihr entſetzlichen

Memel zurüdgetehrt und ſtatt des wundenheilenden Friedens folgten

die furchtbaren Jahre langſamer Erdroſſelung des beſiegten Preu

Bens. Und doch ſehen wir Luiſens Größe gerade darin, wie ſie dieſe

ſchwerſten Zeiten der Not und des Unglüds ertragen hat, – allmähs

lich ertragen lernte. Daß ſie die erſten Monate nach dem Frieden

alle Hoffnung zu verlieren drohte, daß ſie faſſungslos den ununter

brochen ſich folgenden Gewalttätigkeiten und forderungen Napo

leons gegenüberſtand darf uns nicht verwundern, zumal bei

ihrer zunehmenden törperlichen Schwäche. Aber es muß offen geſagt

werden - in dem leidenſchaftlichen Wunſche, Napoleon zur Räumung

-

-

-
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des Landes zu bewegen , ſchrieb ſie ihm am 4. November 1807 einen

geradezu würdeloſen Brief mit dem böſen Sake ,denn ich weiß aus

eigener Erfahrung und aus allen Ihren Äußerungen über mich, daß

Sie ſich für meine Perſon intereſſieren“ ; ſie wollte ſogar - freilich

Stein hat nicht grundſäßlich abgeraten perſönlich in Paris den

Kaiſer um Nachſicht für Preußen bitten . „Leben tun wir noch, und

dieſes Leben weniger unangenehm zu machen, kann jeßt unſre eins

zige Sorge ſein. Ein Klima zu ſuchen , was milder iſt und geſünder

als die Sümpfe Preußens, bleibt uns alſo noch übrig “ .

Aber dieſe zeitweiſen Stimmungen tiefſter Niedergeſchlagenheit

hat ſie überwunden . So viel auch an Sorge noch in Königsberg auf

ihr laſtete - don Mitte Januar 1808 bis Mitte Dezember 1809

währte der dortige Aufenthalt – hier rang ſie ſich durch zu jenem

Frieden Gottes, der höher iſt als alle Vernunft; aus ernſter Bes

ſchäftigung mit Geſchichte und mit Zeitbeſtrebungen ſchöpfte ſie

beruhigende und vertiefende Belehrung ; ſie lernte die Welt innerlich

überwinden und fand Troſt und Stärke, ja das Glüď ihrer Seele in

ſich ſelbſt : „ Es iſt eine ſchwere Zeit der Prüfung über uns aufges

gangen ... und nur die Ueberzeugung, daß wir nur durch Prüfung

veredelt und gebeſſert unſerer Beſtimmung entgegen reifen, kann

uns emporhalten in jeßiger Zeit ... Mein beſſeres Ich iſt auch nicht

untergegangen, und es iſt eine Ruhe in mir, die alles iſt. Der

moment des Unglüds, der Prüfung iſt immer fürchterlich : wenn

dann nur die Hilfe von innen nicht ausbleibt, um alles wieder in

Ordnung zu bringen ". - Mag auch der manchmal ſtart kirchliche

Einſchlag ihrer Empfindungs- und Ausdrudsweiſe nicht jedem innis

pathiſch oder vorbildlich ſein , es iſt der Sturz aus Glanz und Glüd

in Not und Niederlage nie würdiger getragen : Sie war der Stern ,

der voller Pracht erſt flimmert, wenn er durch finſtre Wetterwolken

bricht“. -- Mit Recht empfanden alle, die ihr nahten, daß ſie das

Unglüd Preußens wie ein ureigenſtes Erlebnis trug, daß ſie es mit

ſtolzer Seele trug, wenngleich ihr zarter Leib unter der Laſt zus

ſammenbrach

Auch ießt hat ſie nach ihren Kräften gehandelt ; nicht durch

Anteilnahme an den Beratungen über die großen Reformen , denen

ſie vielmehr völlig fern geſtanden zu haben ſcheint. Aber unermüd

lich war ſie, die Zögernden anzuſpornen und willig zu machen, die

Hadernden auszugleichen und zu verſöhnen ; Stein und beſonders

hardenberg dem Könige wieder zugeführt zu haben, war ihr lekter
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Dienſt, den ſie dem Staate und dem Gatten geleiſtet hat, – ihm,

der ohne ſie vergangen wäre in ſeinem Unglüd “. Sie nahm dieſe

Kraft aus der felſenfeſten Ueberzeugung, daß Napoleons Herrſchaft

nicht von Dauer ſein werde, denn er verkörperte ihr nicht das Gute :

„ Offenbar iſt er ein Wertzeug in des Allmächtigen Hand, um das

Alte zu begraben. Gewiß wird es beſſer werden, aber es tann nur

gut werden in der Welt durch die Guten. Feſt und ruhig iſt nur

allein Wahrheit und Gerechtigkeit,und er iſt nur politiſch, d. h. tlug.

Ich glaube feſt an Gott, alſo auch an ſittliche Weltordnung, deshalb

bin ich in der Hoffnung, daß auf die jetige böſe Zeit eine beſſere

folgen wird " . – Das iſt deutſcher Idealismus, um deſſetwillen wir

ihr dankbare Ehrfurcht zollen ; aus Unvollkommenheit und Schwäche,

aus Tändelet und Kleinmut fand ſie in der ernſten Schule des Lebens

den Weg zu der Höhe weltüberwindenden Glaubens an das Gute,

- ſie fand ihn, weil ſie in ihrem dunklen Drange nach ihm ſuchte

und rang. Ihre Schönheit und Güte ; ihre Liebe zum Gatten, zu

Kindern und Familie ; ihr lebhaftes Gefühl für Preußens Ehre, ihr

in ſtiller Hoffnung duldender Glaube - all dieſe Seiten ihres Wer

ſens ſind verbunden und zu einem herrlichen Ganzen dereinigt durch

die edle reine Menſchlichkeit. Je höher der Menſch im Leben geſtellt

iſt, deſto ſchwerer iſt es, dieſes Kleinod zu bewahren ; ſie hat es be

wahrt und, wenn ſich auch die goldne Königstrone in eine dornige

wandelte, Blumen der Liebe ſind ihr aus den Dornen erblüht,

undwerden einen unverweltlichen Kranz um dasBild dieſer Königin

winden, von der wahrlich auch das große, ſchlichte Goethewort gilt:

Denn ſie iſt ein Menſch geweſen

Und das heißt ein Kämpfer ſein .
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( Míſzellen

Gedichte und Briefe von Juſtinus Gobler.

mitgeteilt von Otto Clemen.

.

Don Juſtinus Gobler wiſſen wir nur wenig. Er wurde 1503

oder 1504 in St. Goar am Rhein geboren, ſtudierte Jurisprudenz,

trat dann nach einander in gräflich -naſſauiſche, biſchöflich -münſteriſche

und herzoglich - braunſchweigiſche Dienſte, wandte ſich ſpäter nach

Frankfurt a. M. und ſtarb daſelbſt am 21. April 1567 ; er hat mehres

res ediert, u. a. eine gute lateiniſche Überſeßung der Carolina –

das iſt ſo ziemlich alles, was der ihm gewidmete turze Artitel in der

„ Allgemeinen deutſchen Biographie“ (9, 301 ) zu berichten weiß.

Was wir ſonſt noch gelegentlich über ihn erfahren ,') genügt bei

weitem nicht, ein einigermaßen klares und vollſtändiges Bild von

ſeinem Leben und Wirten zu zeichnen. Darum werden zwei tleine

Beiträge zu ſeiner Biographie willtommen ſein.

1. In dem Quartſammelband 266 153 der Wiener Univerſi

tätsbibliothet fand ſich als Nr. 15 ein , wie es ſcheint, bisher unbes

tannter, nur aus zwei Blättern beſtehender Drud, der 1540 don

Henning Rüdem in Wolfenbüttel hergeſtellt worden iſt :3)

IN OBITVM ILLVS- / TRISS . PRINCIPIS AC / domini

D. Erici, senioris Ducis / Brunsuicen . & Luneburgen . & c. /

Epigramma /ET CARMEN AD VI- /atorem in munimentum

eiusdem / Erici seu arcem nouam Patten- / sen , Justini Gob

1) Tlallen , Jacob Micąllus, frankfurt a. M. 1859, S. 78. 163. 182 f.

muther , Aus dem Univerſitäts- u . Gelehrtenleben im Zeitalter der Reformas

tion. Erlangen 1-66, S. 464 f. Derf. , Jur Geſchichte der Rechtswiſſenſchaft u .

der Univerſitäten in Deutſchland, Jena 1876 , S. 158 f. 836. 348. Krauſe ,

Helius Eobanus Heſſus, Gotha 1879, S. 264. Förſtemann.oünther, Briefe

an Deſiderius Erasmus von Rotterdam , Leipzig 19 4, S 361. Scieß , Brief.

wechſel der Brüder Ambroſius und Thomas Blaurer II, Freiburg i. Br. 1910,

S. 409 f ., 426.

2) Geſchichte der Buchdrudereien in den Hannoverſchen und Braun .

ſchweigiſchen Landen von C. L. Grotefend, herausgeg. d. f .6.H. Culmann ,

Hannover 1840, Bl. Am C Va, 3 IVb.
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leri Licen- / tiati eiusdem consiliarij. / Titelbordüre.!) 2 ff. 4º.

26 weiß. 2 * unten : VVLFENBVTTEL EXOVDEBAT /Hen

ningus Rudem .

Der Druc enthält alſo zwei Gedichte von Iuſtinus Gobler, der

hier als Licentiat und Rat Herzog Erichs I. von Braunſchweig-Lünee

burg bezeichnet wird, das eine auf den Tod des Herzogs, der dars

nach am 30. (nicht 26.) Juli2) 1540 in Hagenau an der Ruhr

geſtorben iſt, das andere auf das von Erich neu befeſtigte Pattenſen.

Die beiden ziemlich kunſtloſen Gedichte, mit denen ſich Gobler zu.

gleich Erichs gleichnamigem Sohne und Nachfolger empfehlen wollte,

ſeien hier mitgeteilt:

In obitum illustrissimi principis ac domini D.

Erici senioris Ducis Brunguicensis et Luneburgen,

sis etc. Epigramma Justini Gobleri Licentiati , eius

dem consiliarij, Hagenoa e, penultima Julij. Anno

1540

Conditus hic ego sum , Brunsuigum fortis Ericus,

Dux clarus bello et Caesaris obsequio.

Inuidet-heu !-patriae Romanum Hagenoa secutum

Regem , sed tumulo mo capit illa suo.

Canus eram Princeps, egressus et amplius annos

Septuaginta, tamen corpore firmus eram .

Dum sequor inuictos terrestria numina fratres

Atque meum testor saedulus officium ,

Ecce procul patria, prole atque uxore remotum

Sustulit infelix morbus et aluus iners .

Mollibus ex oculis vestris nunc procidet humor,

Cum dicar rigido hoc decubnisse solo.

Sed nihil hic prosunt lachrymae luctusque sepulto,

Sic voluit fatum , nos quoque uelle decet.

Tale Deum numen tali mortalia nutu

Fallax momento temporis hora dedit .

1) Es iſt ein Nachſchnitt der bei A. o. Dommer, Lutherdrude auf der

Hamburger Stadtbibliothet, Leipzig 1808, S. 240 unter nr 79 beláriebenen

Titelbordüre mit den zwei großen Löwen unten in den Eden. Joh. Luther ,

Die Titeleinfaſſungen in der Reformationszeit Lief. 1 , Leipzig 1909, Tafel 13 ff.

tennt dieſen Tacidhnitt nicht.

2) C. Janide , Allgemeine deutſche Biographie 6 , 204 ( wantt zwiſchen

dem 26. und 30. Juli als Todestag des Herzogs.
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7

Ergo uxor sobolesque uale tuque unica, Erice,

Spes patriae annosi deliciumque patris !

Dispeream , si te fuerit mihi carior alter !

Alter enim quis te dulcior esse potest ?

Si meminisse uoles uerbi non degener aequi:

Pectus eras vere pectoris ipse mei.

Sed non plura! precor, longos feliciter annos

Viuas nec nostri non memor ess3 uelis.

Me tibi ethos una mecum, quos semper amaui

(Si quid de nostra promerui patria ),

Commendo, in primis uiduam matremque, sorores

Tres teneras, populum et publica iura . Vale !

In munimentum Erici seu arcem nouam Patten

sen Justini Gobleri Licentiati carmen,

Adviatorem.

Inclyta magnanimi sunt haec insignia Erici,

Brunsuig et Lunburg Principis atque Ducis,

Qui bene pro patria, pro Caesare Maximiliano

Austriacaque stetit fortiter usque domo.

Saepe quidem densos immisit corpus in hostes,

Horrida nec timuit tempora militiae.

Nunc duros Phrysios, nunc multa clade Bohemos

Vicit et e uictis magna Trophaea tulit .

Sed quid ego immensi memorem studia illa laboris,

Ipsa frequens rerum quae monimenta canunt ?

Ante Sigismundo fuerat quae nupta marito,

Saxonica Austriaco Dux Catharina Duci,

Huic prior est coniunx, deinde et coniuncta legali

Filia Marchionis Elisabetha thoro.

Ex qua recturus processit filius haeres,

Filius en patris nomina clara gerens.

Dum sequitur diuos pater inclyta numina fratres,

Atque suum constans exhibet officium ,

Profluuio uentris Hagenoae tollitur, annis

Mille et quingentis et quater adde decem.

Haec patriae uindex noua propugnacula genti

Struxit, ab hostili quae cecidere manu .
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Inceptum ( egressus annos fortissimus Haéros

Septuaginta unum ) morte reliquit opus.

Conradus studuit Werner absoluerere idemque

Justinus Gobler Carmine ferre. Vale !

2. Die Handſchrift A 399 der Herzoglichen Bibliotheť zu Gotha

enthält auf fol. 266 sq. abſchriftlich zwei Briefe Goblers an Johann

Lang in Erfurt, datiert Münden, 29. Januar u. 1. Juni 1542. In

der Unterſchrift nennt ſich Gobler Doctor und Rat und Hofrichter

Herzog Erichs II. Der Erfurter Buchdruder Melchior Sachſe ) war

in Münden eingetroffen zu Verhandlungen über die Drudlegung

der Kirchenordnung, die Antonius Corvinus im Auftrage der Her

zoginwitwe Eliſabeth , der Mitvormünderin für Herzog Erich II.

und Regentin des Landes, verfaßt hatte.) Gobler ergriff die des

legenheit, ſich nach ſeinem alten Lehrer Lang in Erfurt (wo er alſo

ſtudiert haben muß) zu erkundigen und ihm einen Brief zutommen

zu laſſen, in dem er dieſem ſchrieb, daß er zwar ſeit 20 Jahren ihn

nicht geſehen oder geſprochen , aber bei jeder ſich darbietenden Ges

legenheit nach ihm gefragt habe und ihm in treuer Dankbarteit er

geben bleibe. Auch den zweiten Brief hat Sachſe überbracht.

S. Cum fortuito seu casu iam huc venisset Melchior Sax

us, civis vestras, Ilustrissimi principis nostri nomine vocatus

ad ineundam rationem cum illo de ordinatione in Religionis

causa excudenda, subijt animum meum tui recordatio, utpote

praeceptoris mei clarissimi, Doctissime Lange. Itaque de te

primum cogitaui deque tua valetudine atque conditione quae

siui, quam tibi semper optaui prosperrimam atque foelicissi

mam , quemadmodum praeceptori discipulus optare debet. Iu

cundum autem fuit ea de re audire ex illo, quae cupiebam , to

videlicet et incolumem esse et bona frui valetudine atque for

tuna. Haec cum Doctor Megobachus ) nuper quoque declararet,

2) Vgl. über ihn J. Braun im Archiv für Geſchichte des deutſchen Buch

handels 10 ( 1886 ), S. 87 ff.

3 ) Dgl. p. Tchadert , Antonius Corpinus, Hannover u . Leipzig 1900 ,

S. 97 ff ., 6 O eiſenhof in der Zeitſchrift für niederſächliſche Kirchengeſchichte

5 (1900 ), S. 179 ff. Nr. 118 u. 119, endlich meinen kleinen Aufſat „Jur

Leiſtungsfähigkeit der Drucereien in der Reformationszeit“ im Börſenblatt

für den deutſchen Buchhandel 72 Nr. 2 (3. Januar 1905 ), S. 66 .

3) Medizinprofeſſor u. Leibarzt Landgraf Philipps. Dgl. Krauſe a. a.0.

1 284 f. u . 8.

>

1911.
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apad quem Cassellis fueras in causa quadam matrimoniali,')

ut ipse rettulit, occupatus, mirum est quam mihi ista indicatio

hominis placebat, idque non sine gratulatione aliqua coram

ipso testatus sum, Quandoquidem nulla mihi recordatio quam

bonorum ac praeceptorum et amicorum est iucundior. Sed te

mere facio, quod absque praefatione iam ad te de istis rebus

scribo, quae ante vigesimum annum nos coniunxerant, tua

doctrina, nostra auditio. Interim teneque videre neque com

pellare datam est, et ta de facie si forte me videres, non ag

nosceres ego tamen non desin3 apud communes amicos tui ut

praeceptoris mei nunquam poenitendi semper quam honorifi

centissime meminisse, at testes sunt mihi Megobachus, Euge

nius, patriae meae Goarinae concionator, et hic Melchior

Saxus, tuus optimus fautor atque consiuis, cui etiam hoc in

iunxi, ut to nostro nomine reuerenter atque amanter salutaret .

Datum Munda 29. Januarij Anno 1542.

Tuus ex animo discipulus

Justinus Gobler D.

et consiliarius Erici ducis Brunsnigensis

iudexque curiae eiusdem .

1

Priores literas tibi ... non ingratas fuisse ex Mels

chiore Typographo praesentium latore, cive vestrate, intellexi ,

idque ita quod cognorim valde gratum mini fuit, ex eoque

facile adductus sum , ut, etsi tu nihil ad priores rescripisti,

denuo tamen te meis verbis salutarem Porro nouae roi

iam hic nihil est, quod, si quid esset, lubens communicarem ,

nisi Hessorum principem aliosque hic vicinos suos milites

equites ad expeditionem illam contra Turcos colligere para

reque illo mittendos ... Cursim Munda die Jouis feriarum

pentecostes. Anno domini 1642.

Tuas ex animo Justinus Gobler D.

et consiliarius Ducis Erici.

1) Dazu vgl. aus einem Briefe Medbags an Lang, datiert Kaſſel, 20 .

Januar 1642, der in derſelben Gothaer Handſchrift fol. 260b ſteht: „ Archan

gelo nostro, imo et tibi ipsi mo excusa per me videlicet non stetisse,

quominus noui Troiani Hessiaticam Helenam abduceretis. Neque enim

ego illius procus sam ant unquam ero." mit „ Archangelus“ iſt Michael

Noſſen aus Grottau gemeint, der ſeiner Zeit mit Međbach u. a. zu dem Freundes.

treis des Dichtertonigs Eobanus Heffus in Erfurt gehörte. (Krauſe I 285 f.)
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noch ein Wort zur Frage: finden ich Spuren der

Slawen im mittleren und weſtlichen Hannover ?

Don P. Kühnel.

Mehrfache Beſprechungen meines unter obigem Titel erfgiene

nen Schriftchens, Beſprechungen in anderem Sinne als die der

nichtende“ Kritik von Prof. I. Kobliſchte an dieſer Stelle (Jahrg.

1909 S. 398-408) veranlaſſen mich zu der folgenden Erklärung:

So lange Prof. Kobliſchte die folgenden, in meiner Schrift unge.

zwungen aus dem Slawiſchen erklärten Orts- und Flurnamen nicht

einwandfrei als deutſche zu deuten oder durch andere deuten zu

laſſen die Güte hat, ſo lange werde ich an meiner Überzeugung lie

für ſlawiſch anzuſehen feſthalten, einer Überzeugung, diemir ſchwer

genug geworden iſt, und zu der mich weder Boguſlawski, noch an

dere, auch Kollege Mude nicht, „ derführt haben. Es ſind u . a.:

Breis (S. 7), Weſtſtriden (s. 7), Schmolen (S. 9), Schlente (S. 9 ),

Glüb (S. 10), gr. und tl. Pageritsberg (bei Fallingboſtel, S. 10),

motels (S. 13), plaf (S. 14), Lars (S. 15), Guſttamp (ib.), hai

döhren (ib. ) , Klethen (S. 17), Laas (S. 18), Bültau (S. 19), Dobrod

(ib.), Baltſee (1301 Bolic Se, ib. ) , Köhlen ( 14. Jh. Colne, S. 20 ),

Glinn -Wieſen , Glinn -Bruch (neben den Lehmkuhlhöfen, S. 22), die

Barne, das Barnefeld, die Mönchebarne (S. 28, 29, doch wohl

etwas anderes wie Bahrenbruck uſw. welche deutſch ſind : warum

verſchweigt Prof. Kobliſchte das mich leitende oder verleitende

polabiſche Barniß , Lüneb . 0.-N. Nr. 186, das ſeiner langatmigen

Ausführung von mehr als 20 Zeilen auf S. 406 über barn den

Todesſtoß verſetzt ?), Warbel (S. 30), Wabel (S. 32 ) , Wirch (16.),

Leeſtow (ib. ), Leeſte (S. 33) , Döhrel ( 1340 Durbele, S. 34 ), Labbus

(ib.), Großen Leſſen, Kleinen Leſſen (S. 35), Dedau (1520 Dede

kow , ib .), das Gart (S. 36 ), die Kreipa'i ( S. 39), Segeſte (ib.), Ør.

und Kl. Mahner ( troß Manderſcheid uſw., 1181 Mandero, S. 40 ).1
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Bücher- und Zeitſchriftenſchau

H. Bactold : Der norddeutſche Handel im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert.

(Abhandlungen zur mittleren und neueren Geſchichte, hrsg. von d. Below .

Finte-Meinede. Heft 21). Berlin und Leipzig, W. Rothſchild 1910.

814 S.

Norddeutſchland, die Tiefebene zwiſchen Schelde und Elbe, dem Mittel.

Gebirge und der Nordſee, erſcheint im 12. Jahrhundert als ein einheitliches

Verkehrsgebiet. Nur der Rhein, als einzige Verkehrsader, verbindet es mit

Oberdeutſchland. Zugleich bildet dieſer Strom die Zentrallinie, auf die alle Wege

von Weſten und Oſten, von Nordweſts und Nordoſteuropa auftreffen . An dem

Kreuzungspuntt dieſer Straßen , im Mittelpunkt des damaligen Norddeutſchland,

liegt Kðlu, der größte handelsplatz der Periode. Dieſer Platz vermittelt den

Handelsaustauſch zwiſchen den rechtsrheiniſchen Ländern und dem wirtſchaftlich

höher entwidelten Gebiet lints vom Rhcin, ſowie den Handelsverkehr mit dem

oberen Deutſchland. Die Metallſchäße des rechtsrheiniſchen Schiefergebirges und

des Harzes geben den Antrieb für Handelsbeziehungen zwiſchen Oſten und

Weſten . Weſtfäliſches Elfen ſowie Kupfer und Silber des Rammelsberges

wandern nach Köln, um dort verarbeitet zu werden, oder gehen über Köln

hinweg zur Fabrikation in die Induſtriepläße an der Maas und Schelde ( Dinant,

Hug, Lüttich ). Die Händler des Weſtens bezahlen dafür mit Tuck und Wein.

Der oftſächliche Teil des rechtsrheiniſchen Norddeutſchland, das Land

zwiſchen Weſer und Elbe, intereſſiert uns hier vor allen . Dies Land iſt im

Vergleich zu den übrigen Landſchaften , auch zu Weſtfalen, kommerziell am

wenigſten entwidelt. Unter den Binnenſtädten ſind es nur die Kaiſerpfalz Goslar

und die Biſchofsſtadt Hildesheim , für die wir Handelsbeziehungen nach dem

Weſten nachweiſen können. Auf dem Hellwege, über Dortmund und Soeſt, zogen

die Kaufleute des Weſtens zur Weſer, überſchritten ſie bei Hörter und wandtex

fick nach Goslar, oder aber verfolgten die nordwärts ſich abzweigende Straße

über Hameln nach Hildesheim . Die Fortſegung der legteren Straße über Braun .

ſchweig nach Magdeburg iſt nicht bezeugt, aber doch wohl anzunehmen. Es iſt

merkwürdig, daß die handelspolitiſche Tätigkeit dieſer ſpäter bedeutendſten

binnenjadiijden Städte auf der Oſtweſtlinie überhaupt nicht erkennbar iſt. Mit

Recht lehnt Df. es ab, das Bollprivileg Kaiſer Ottos II. für die Magdeburger

vom Jahre 975, worin dieſer ihre Zollfreiheit im ganzen Reiche, ausgenommen

zu Mainz, Tiel und Bardowiet feſtſtellt, als Beweis dafür heranzuziehen, daß

dieſelben nach den genannten Zollſtätten oder darüber hinaus Handelsfahrten

unternahmen.

Don Braunſchweig aus können wir einen nördlichen Weg nach Lüneburg

derfolgen , wo die Bürger jener Stadt Zollfreiheit genoſſen . Aber der ſtärkſte

Faden , an dem Braunſchweig im Handelsnetz hing, war die Weſerlinie. Nach

dem Braunſchweiger hagenrecht ſollen die Schiffe frei und unbeläſtigt don

Bremen bis Braunſchweig und wieder zu Tal fahren. Die Schiffahrt, mit Station

in Celle, war alſo damals ſchon im Gegenſatz zum ſpäteren Mittelalter

>
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Don Braundweig aus möglich. Die Urſache lag zwar nicht in dem größeren

Waſſerreichtum der Oder undder Flüſſe überhaupt, wie Df. annimmt - war

doch die periode der großen Waldrodungen im 12.Jahrhundert im allgemeinen

abgeſchloſſen – ſondern , wie ich vermute, in dem geringen Connengehalt der

Fahrzeuge, welcher in damaliger Zeit genügte. Der fachliche Annalift berichtet

zum Jahre 815 , daß die Schiffahrt der friefen ſich auf der Seine aufwärts his

Elze erſtredt habe. Es iſt aber zweifelhaft, ob ihm dabei nicht die Juftände des

12. Jahrhunderts, in dem er ſchreibt, vor Augen ſchweben. Bächtold würdigt

ferner die handelspolitiſche Lage der Weſerſtädte Hameln , minden und Bremen,

weld ' legterer plaß am Ende des 12. Jahrhunderts nachweisbar ein Zielpunt

reger Schiffahrt war. Ebenſo kann der Elbhandel Magdeburgs nicht unber

deutend geweſen ſein ,wenn man aus der Zahl der genannten Waſſerzollſtätten

auf die Höhe des Verkehrs Schlüſſe ziehen darf. Etwas mehr willen wir über

die märkiſchen Kaufleute, wenigſtens diejenigen von Salzwedel und Stendal, 3 #

ſagen . Sie treiben zwar nicht vor der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, aber

mindeſtens im Anfang des 13. Jahrhunderts ſelbſttätigen Handel nach Flandern

und anderen überſeeiſchen Ländern. Der 3olltarif Hamburgs von 1286, einer

Stadt, die erſt gegen Ende unſerer Periode plötzlich und dann raich aus dem

bisherigen Dunkel heraustritt, zeigt, daß die Märker nicht nur die Produkte ihrer

engeren Heimat, ſondern auch diejenigen entfernterer Gegenden, wie Kupfer,

wahrſcheinlich vom Harz, vertrieben und Tuche als Rüdfracht heimbrachten.

Im Verkehr mitFlandern erſcheinen alſo diemärkiſchenKaufleute als Träger

einer aktiven Handelspolitit. Dieſe Tatſache iſt um fo bemertenswerter, weil die

Flandrer in der Hauptſache noch ſelbſt den Handel mit Norddeutſchland ber

herrſchen . Im Handel mit Holland find es frieſiſche Schiffe, die fachliches Erz

Nach Utrecht bringen. Dagegen herrſcht auf den Schiffsrouten nach England

åberall der deutſche Kaufmann, voran des Kölner. Unter den Englandfahrern

fächſiſchen Stammes treten die Braunſchweiger hervor, die vermutlich Wolle für

die Tuhinduſtrie ihrer Stadt einholten. Sie erfreuten ſich des beſonderen Scuges

der mit dem welfiſchen Hauſe verſchwägerten Könige Englands.

Im Oſtſeehandel ſcheinen ſich die Städte im Dorland des Harzes erſt ver.

hältnismäßig ſpät undſchwach jelbſttätig beteiligt zu haben. Das Privileg des

Königs Waldemar II. von Dänemark aus dem Jahre 1228 für die Braun

fchweiger und vielleicht eine Notiz vom Ende des 12. Jahrhunderts, nach der

die Goslarer bei Artlenburg die Elbe zu überſchreiten pflegten, And die einziger

Nachrichten über ihre nordoſtwärts gerichtete Tätigkeit. Diel hervorragender

und geradezu epochemachend waren hier die Weſtfalen. Schon im 11. Jahr.

hundert ſind ſie über Bardowiek nach Schleswig und ins Oftfeegebiet als Händler

porgedrungen. In Wisby auf Gotland, in Novgorod, im Dünagebiet, überall

im baltiſchen Handel ſtehen ſie an erſter Stelle . Sie ſind die treibenden Kräfte.

Weſtfalen gründen im 12. Jahrhundert im Innerſten Wintel der Offee Lübed .

Heinrich der Löwe verſucht zwar zu Gunſten von Bardowiet, dem bisherigen

Umſálagsplat zwiſchen Deutſchen und Slapen, zunächſt, dieſe neue Entwidlung

aufzuhalten. Aber vergebens. Bardowiet und Schleswig, der alte Haupthafen

für die Oſtſeefahrer, verfielen .

Der Aufſchwung Lübeds leitet ſchon am Ende des 12. Jahrhunderts eine

neue Bewegung im deutſchen Handel ein. Erfolgte bis dahin der Handelsaus.

tauſch zwiſchen den Rheingegenden und Weſtfalen mit dem Oſtfeegebiet, wie
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mirannehmen dürfen, in der Hauptſache auf dem Feſtlandswege über Bardowiet

po vollzog er ſich nunmehr wenigſtens teilweiſe auf der Küſtenlinie. Dieſe Bes

wegung tritt zum großen Teil nicht mehr zum Rhein in Beziehung, ſondern

wächſt mächtig über ihn hinaus, gewinnt den bedeutungsvollen Anſchluß an

Flandern und macht die Küſtenlinie zur Adie des norddeutſch -nordeuropäiſchen

Dertehrsgebiets. -

Bächtold hat die innere Seite des Handels, ſeine Organiſation und Der.

faffung nicht berüdſichtigt. Er richtet, wie er im Dorwort bemerkt, ſein Augen

mert mehr auf den äußeren Verlauf der Warenzirkulation, ſucht die Bedeutung

der einzelnen Siedlungen und Landſchaften für den handel feſtzuſtellen, verfolgt

die Wege, durch welche dieſelben verbunden waren und will Einſicht in die

Warentransporte gewinnen, die dieſe Wege belebten . Aber in dieſer Be

Nahränkung zeigt er ſich als Meiſter. Die Beſonnenheit, mit der er die Ouellen,

Obe für dieſen Beitraum nur ſpärlich fließen , interpretiert und die ſichere Kritit,

mit der er manchen irrigen Auffaſſungen früherer Forſcher entgegentritt, wirkt

faft immer überzeugend. Dennoch lei es geſtattet, einige Meinungsäußerungen

hier vorzubringen. Wie ſchon von anderer Seite hervorgehoben worden iſt, hat

Df. die Politik und ihre ſo wichtige Wechſelwirtung mit dem Handel ganz aus

dem Spiele gelaſſen. Und doch würden ſich z. B. aus einer Betrachtung der

Handelspolitit Herzog Heinrichs des Löwen noch manche neue Zuſammenhänge

ergeben haben . Daß die Handelsverhältniſſe vor dem Jahre 1100 dem Df. un.

betannt ſind, iſt gewiß zu bedauern, weil dadurch die Wurzeln der ſpäteren

Entwidlung nicht aufgededt werden . Zu viel Aufhebens macht er meines Ers

achtens von der geographiſchen Bedingungen. Die Theſe, daß die Warentranss

porte den Nordrand des Mittelgebirges im Dergleich zu der eigentlichen Tief

ebene bevorzugten , läßt ſich nicht beweiſen . Sie iſt auch nicht einleuchtend. Waren

doch ſelbſt die Moors und Sandgegenden ſeit unvordentlicher Zeit von zahl

reichen Wegen , den ſogenannten Dollss oder Königswegen, durchzogen . So

werden auch z. B. die zur Oſtſee ziehenden Weſtfalen den über Minden nach

Bardowiet laufenden direkten Weg mehr benußt haben als die ſüdlicheren Ums

wege durch das weſtfäliſche und oftſächliche Hügelland. Es wäre überhaupt

wünſchenswert geweſen, daß Bächtold ſeinem Buche eine Karte der Handelswege

beigefügt hätte. Wenn auch die Straßen in dieſer Periode nicht immer in ihren

näheren Derlaufe derfolgt werden können, ſo würde es doch möglich geweſen

ſein, wenigſtens die generellen Richtungslinien in die Karte einzutragen. Trof

dieſer Bemerkungen hebe ich aber zum Schluß nochmals hervor, daß das por

liegende Wert eine ausgezeichnete Leiſtung darſtellt, für die dem Df. ganz

beſonderer Dantgebührt.
A. peters.

Karl Frölic : Die Gerichtsverfaſſung von Goslar im Mittelalter. (Unter.

ſuchungen zur deutſchen Staats- und Rechtsgeſchichte, herausgegeben von

Dr. Otto Vierte, Heft 103, Breslau, bei M. und H. Marcus 1910.)

Die Erwartung, daß das Goslarſche Urkundenwert, das bislang in vier

Bånden bis zum Jahre 1365 reicht, auch über die erſte Geſchichte der „ Kaiſers

ftadt“ Goslar ausreichendes Licht verbreiten werde, hat ſich nur in geringen

Maße erfüllt: teine einzige Urkunde iſt aufgefunden , die ein blühendes Stadts

weſen neben der Pfalz bezeugte, und ſo wird es wohl ſein Bewenden dabel
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behalten , daß das Clarissimum regni domicilium einzig auf die Pfalz Goslar

zu beziehen iſt. Dem entſpricht auch die Urkunde von 1219, in der Friedrich II.

der Goslarſchen Bürgerſchaft ihre alten Rechte erneuerte und erweiterte, indem

He lehrt, in wie beſcheidenen Anfängen damals noch das Stadtweſen in Goslar

stedte.

Obwohl Bode, der herausgeber des Urtundenbuches, fich dieſer Anſicht

don Ooslars erſter Stadtgeſchichte widerſekt und den Ruhm der alten Kaiſer

ſtadt“ zu retten ſucht, bleibt doch unvermindert ſein Derdienſt völlig beſtehen ,

daß er im übrigen zuerſt mit durchdringendem Verſtande, ſo viel es die leider

gar zu lüdenhafte Urkundenüberlieferung geſtattete, die Geſchichte Goslars von

der ihr anhaftenden Fabelei der Dorzeit befreit und das richtige, geklärte her

Schichtsbild zu Tage gefördert hat.

Seinen deutlichen Spuren folgend und mit ſeiner Unterſtüßung hat

nun türzlich der Landrichter Dr. jur. Karl Frölich in Braunſchweig den

dantenswerten Derſuch gemacht, zu prüfen, ob und in wie weit es möglich ſei,

mit den vorhandenen Urkunden und in Derbindung damit aus einer geſchichte

lichen Erklärung der 1. g . „ Goslarſchen Statuten “ die vielerörterte Gerichtss

verfaſſung von Goslar im Mittelalter verſtändlich zu machen. Wie der Verfaſſer

ſelbſt ſagt, iſt ihm dieſe Unterſuchung zugleich eine Probe auf Bodes Anſichten

von der Entwidlung des Goslarſchen Stadt- und Gerichtsweſens geweſen.

Was bei dieſer gründlichen Arbeit von Anfang an aufs angenehmſte be

rührt, iſt die liebenswürdige Beſcheidenheit, mit der die aus ſorgfältiger Prüfung

der Urkunden und der geſamten einſchlägigen Literatur gewonnenen, oft über.

raſchenden Ergebniſſe vorgetragen werden. Man merkt es allerorten, der Schüler

möchte nicht gern über dem Meiſter ſein und läßt doch den Meiſter nicht ſelten

hinter ſich zurüd. Dermutungen gelten ihm wenig, was er beweiſend nicht

widerlegen kann, läßt er beſtehen, alles kommt ihm darauf an, die Urkunden

in ihrem geſchichtlichen Zuſammenhange zu faſſen , zu deuten und auf die Sache

anzuwenden. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß das, was Bodes Scharf

finn herausgefunden hat, ein Fingerzeig ſei auch auf die richtige Auffaſſung

des Goslar'iden berichtsweſens, aber auch nicht mehr als ein fingerzeig, der

den Forſcher der gründlichen Nachprüfung der Ergebniſſe im einzelnen nicht

überhebe. (Einleitung Seite 1-7.)

In dem I. Abſchnitt, der von der Gerichtsverfaſſung der älteren Zeit handelt

(88 1-3, Seite 8—26 ), wird die Entſtehung der Reichsvogtei und ihre Eins

wirtung auf die Pfalzverwaltung turz abgetan, auch in der Beurteilung des

kaiſerlichen Gnadenbriefes von 1219 Bodes Auffaſſung wenig bemängelt und

für die Abſonderung des Marktgerichts teine neue Erklärung geſucht und ge

funden . In dem Weiteren, das die fortentwidlung des Stadtrechtes von der

Kataſtrophe des Jahres 1206 an bis zur Stadtorganiſation von 1290 darlegt,

Hätte vielleicht ſchärfer hervorgetan werden tonnen, daß die obrigteitliche

Dewalt des Dogtes neben dem Consilium burgensium nur als Scheingewalt

fortbeſtanden habe. Das Eingreifen von Burggrafen wird mit guten Gründen

abgewieſen .

In dem II. Abſchnitt, der das Auseinanderbrechen des Reichsvogtelbezirts

Goslar behandelt ( $ $ 4, 5, Seite 27 -- 44), iſt die Unterſuchung vor die

Entſcheidung der Frage geſiellt, auf welche Weiſe die Stadt in denBeſit der
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Oberhoheit in den umliegenden Dogteien, wie auch in dem Berggericht und

in der Waldmart gelangt ſei, und ohne Zögern wird die, auch von Bode ver .

pertretene alte welfiſche Behauptung, daß ſie vom Rate der Stadt mit ſchlauer,

Derſchleierter Politit erſchlichen ſei, als richtig angenomwen und in die urkunde

lide Ueberlieferung hineingetragen. Es iſt hier nicht Raum dafür, auch nicht

der Ort, die in dem Prozeß der Stadt gegen Herzog Heinrich den Jüngeren

und ſeine Räte, die Erfinder jener Behauptung, don Goslar vorgetragene und

von vielen Gelehrten begutachtete entgegengeſetzte Rechtsdarlegung auseina

anderzuſetzen , aber sine turze Anmerkung möge geſtattet ſein .

Als 1290 die Reichsvogtei an Goslar fiel, beſtanden unabhängig davor

rings um die Stadt Dogteien in größerer Anzahl ; nicht allein das eremte

Münſterſtift lag trans aquam in eigener Dogtei, ſondern auch die talſerlichen

Kloſter auf dem Peters. und Georgenberge, und behaupteten ſich Jahrhunderte

lang darin gegen die Stadt, teinerlei gerichtliches Eingreifen geſtattend ; dese

gleiden hielten die Kloſter Frankenberg und Riechenberg ihre eigene Gerichts

barteit aufrecht, und nur in der Dilla Romana des Kloſters Neuwert und in

den Reperſtraten des Kloſters zum Heiligen Grabe waren die Dogteirechte an

die Stadt abgetreten.

Don den weltlichen Herren übten die Grafen von Wernigerode auf dem

Sudmerberge, die Regenſteiner in dem Iudicium trans aquam am Rammels.

berge Dogteirechte aus, und auch der Steinberg tam erſt 1410 in des Rates

Gewalt. In ſo weit iſt es richtig, daß die 1290 vom Rate erworbene Reichs.

dogtei auf die Stadt Ooslar in ihren Mauern und zingeln beſchränkt war. Für

die Stadtverwaltuug war dieſe Einſchnürung ſehr unbequem und bei geſtörtem

frieden unerträglich. Daher war auch der Rat der Stadt als Träger der Reichss

dogtet ſeit 1290 darauf bedacht, die ehemalige territoriale Obergewalt in dem

ganzen Reichsbezirk Goslar wiederherzuſtellen und insbeſondere die unbequeme

Nachbarſchaft der weltlichen Herren zu entfernen . Nicht ohne Erfolg. Denn

jenen waren die Dogteien doch nur Werte, die ſie gern in bares Geld umſekten,

wobei der Dorbehalt der Wiedereinlöſung des Pfandobjektes zumeiſt nur formel

war. Es iſt nicht einzuſehen , weshalb der Rat der Stadt, nachdem er dem Regens

Steiner die tleine Vogtei am Berge abgekauft hatte, vor den Herzögen von

Braunſchweig ſeine Abſicht auf Erwerbung des Zehnten und des Gerichts am

Berge hätte derſchleiern ſollen : in ehrlichem Geſchäft wurde das Pfandſtüd

erworben, und wäre es ein für die Braunſchweiger ziemlich wertloſes Objekt

geblieben, wie es das beim Verkauf war, ſo hätten ſie es auch bei der Stadt

gelaſſen ; aber erſt als das Bergwert von der Stadt mit ſehr erheblichen Koſten

in Gang gebracht war und großen Gewinn brachte, beſannen ſie ſich wieder

auf ihre Oberhoheit und vertrieben die Stadt, da ſie mit ihrem Recht vor dem

Reich gericht nicht beſtanden, mit Gewalt aus allem Beſitz von Berg und Wald.

Dies iſt die durch die Urkundenüberlieferung bezeugte geſchichtliche Rechtslage, die

auch in der Gerichtsordnung der Stadt deutlich in die Erſcheinung tritt, und mir

iſt nicht recht verſtändlich, weshalb ſich der ſonſt ſo unparteiiſche und alles ruhig

abwägende Verfaſſer unſeres Buches dagegen verſchließt, um ſo weniger, als.

dies Parteipolitiſche mit der Sache nichts zu tun hat und an den ſonſt unzweifel.

haft richtigen Ergebniſſen ſeiner Forſchung bezüglich der Bildung ſelbſtändiger

berichtsbezirke in den Stadtvogteien , dem judicium trans aquam am Berge,
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auf der Reperſtraße und auf dem Hofe, worunter wohl an den Im Frage ges

zogenen Stellen der Siechenhof zu verſtehen iſt, wenig ändert.

In döllig überzeugendem Beweiſe legt der Verfaſſer aus den Statuten dar,

wie der Rat der Stadt ſowohl in den tleinen Gerichten , als auch in dem bald

nadher erworbenen Berggerichte und in der Waldmart ſeine beſonnene Politit

ununterbrochen darauf gerichtet hält, mit aller Schonung der beſtehenden

Rechtsverhältniſſe und damit im Zuſammenhang erft in allmählidem Der

Idwindenlaſſen des getrennten Gerichtsſtandesin der großen und kleinen Vogtei

die oberherrliche Gewalt der Stadt einzuführen und feſt zu begründen . Es

hätte noch darauf aufmerkſam gemacht werden tönnen , daß wahrſcheinlich die

nach dem Aufhören des getrennten Gerichtsſtandes noch durd, Jahrhunderte

hindurch beibehaltene Praxis in Goslar, dem fremden , der auf dem Rathaus

tein Recht annehmen will, vor der Stadt auf dem Hofe und in der Reperſtraße

(por Riedenberg) ein geſondertes Gericht zu hegen , noch auf das vormalige

Nebeneinanderbeſtehen der Großen und Kleinen Dogtei zurüdzuführen ſei.

In dem III. Abſchnitt, derdie Wiede: dereinigung der getrennten Gerichts

bezirte in der Hand der Stadt behandelt (S$ 6 - 9 Seite 46–65 ), wird zunächſt

das Urtundenmaterial über die Erwerbung der Reichsvogtet und der tleinen

Gerichte durch die Stadt geſchichtlich gemuſtert und geordnet, um zu zeigen'

in welder Derbindung die neue Gerichtshoheit in der tleinen Dogtei don fida

ſelbſt zu dem Streben nach dem Beſitz des Berggerichts geführt habe. Obwohl

der Derfaſſer nicht unterläßt, auch hierbei der Politit der Stadt ein hinters

liſtiges Derfahren zum Schaden der braunſchweigiſchen Oberhoheit unterzu

dieben, und überſieht, daß der Vorgang der Belehnung ganz in der bei ſolcher

Rechtsgeſchäften üblichen und durch die kaiſerlichen Privilegien beſtätigten Form

fich vollzieht, - zum Vergleich iſt an die Geſchichte der Erwerbung des Secas.

mannshauſes in Goslar zu erinnern, - ſo iſt dochim Übrigen der ſcharfſinnigen

Darlegung der Entſtehung und Entwidlung des Bergrechts und im Anjaluß

daran der Statuten durchaus beizuſtimmen. Dieſe bislang ſo untlare Materie

gründlichſt geläutert und damit die Urſache vieler Irrtümer in der goslarſchen

Rechtsgeſchichte entfernt zu haben, iſt als ein Hauptverdienst der Arbeit an.

zuſehen. Erſt nach Beſeitigung dieſer Schwierigkeit fonnte es gelingen, die

Aufſaugung der kleinen Gerichte und die enge Verbindung des Berggerichtes

mit den Stadtgerichten geſchichtlich klarzulegen und zu zeigen , wie der Rat in

beharrlicher Derfolgung ſeiner Politit das Ziel erreicht hat, die alte Reichse

dogtei in ihrem ganzen Umfang, auch durch die Erwerbung der Gerichtshoheit

in der Waldmart, nach dieſer Seite hin wiederherzuſtellen.

In dem IV. Abſchnitt, der die Gerichtsverfaſſung des Stadtbezirts und die

gerichtlichen Verhältniſſe in der kleinen Dogteidarlegt (&$ 10—16 Seite 66–113)

treten uns die Gerichtsgeſchäfte des Dogtes, des Schulzen , des Bättels und

fronen in lichter Klarheit näher und machen deutlich, in welcher Weiſe der Rat

der Stadt als oberſter Gerichtsherr nach und nach die Einheitlichkeit des Oes

richtsverfahrens in dem ganzen Territorialgebiet zu Wege gebracht hat. Auf

das Einzelne läßt ſich hier nicht eingehen , es iſt aber unbeſtreitbar, daß die

Arbeit in ſorgfältigſter Ausnüßung der Urkunden und mit lüđenloſer Bes

herrſchung der einſchlägigen Literatur, die überhaupt eine hervorſtechende

Eigenſchaft des Buches iſt,gerade in dieſem Teile die widerſtreitenden Anſichten

-
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dermittelnd richtig geftellt hat. Die Methode des Verfaſſers, die Urkunden in

ihrem geldichtlichen Zuſammenhange zu erfaſſen , hat hier ein überraſchendes

Ergebnis gehabt und der Rechtsgeſchichte Goslars erſt ihr deutliches Gepräge

gegeben. Dantenswert iſt es auch, daß die Ausforſchung der Gerichtsverfaſſung

bis ſo weit über die Statuten hinaus ausgedehnt wird, daß der Anſchluß an die

fpäteren Verhältniſſe klar erſichtlich iſt.

In dem V. Abſchnitt, der vom Berggericht und den forſtgedingen han .

delt (&$ 16—19, Seite 114-144 ), wird zunächſt geprüft, in welchem Zuſammens

hangedas Berggericht in den einzelnen Stadien ſeiner geſchichtlichen Entwidlung

mit der Stadtverwaltung geſtanden habe. Nach der Anſichtdes Verfaſſers iſt

das Berggericht ein aus der großen welfiſchen Waldmart abgetrennter befon .

derer Gerichtsbezirt, mit urſprünglich eigenem Bergrecht, und als ſolches von

den Herzögen von Braunſchweig an die Herrenv . d. Gowiſche verlehnt und an

die Sechsmannen des Berges, o i. die Korporation der Berg- und Hüttenherren

derafterlehnt. Dieſer Auffaſſung iſt beizuſtimmen, nur ſcheint der Juſammens

hang zwiſchen der erſten Ratsverfaſſung in Goslar und der Verwaltungsbe

hörde der Silvani und Montani ein etwas anderer geweſen zu ſein. Die An.

fangsgeſchichte des Rats iſt verſtändlicher, wenn die Korporation der Berg- und

Hüttenherren als eine mit kaiſerlichen Briefen ausgeſtattete, dem Reichsdogt

beigeordnete beſondere fistaliſche Verwaltungsbehörde aufgefaßt wird, die

unbeſchadet der welfiſchen Hoheitsrechte ſich ſo lange erhalten hat, bis der Rat

fie ſich unterordnete und allmählich beſeitigte. Dabei kann die anſprechende

Dermutung wohl beſtehen bleiben, daß die Organiſation des Berggerichts in

ihrer Verwaltung durch Sechsmannen für die erſte Ratsverwaltung vorbildlich

geweſen ſet. Nicht um das Regale, das unberührt blieb, ſondern um die Privilegien

und die Standesvorrechte der Genoſſenſchaft bewegte ſichder erbitterte Kampf,

der in dem neuen Stadtrecht von 1290 ſeinen Ausgleich fand. Bei ſolcher An .

nahme findet auch der Artikel 182 des Bergrechts am eheſten ſeine Erklärung,

und die Tatſache des inneren Zuſammenhanges von Stadt- und Bergrecht hat

wenig Befremdendes mehr.

Im Übrigen wird die Geſchichte des Berggerichts in der älteren Zeit und

dann nach den Beſtimmungen des Bergrechts, ſo wie auch die endliche Organic

ſation des Berggerichts nach ſeinem Anfall an die Stadt aus den Urkunden

Schritt für Schritt derfolgt, ſelbſtredend auch hier wieder mit Unterſchiebung

einer derſchleierten Politik des Rates zum Schaden der welfiſchen Oberhoheit,

und ebendies auch in bezug auf das Verhalten des Rates in den Forſtgedingen

in der Weiſe dargeſtellt, als ob die Stadt von Anfang darauf ausgegangen

fei, durch Geltendmachung eines dermeintlichen Reichslehnrechtes die Herzöge

aus aller Gerechtigkeit in der Waldmark zu verdrängen. So allgemein läßt

fich das aber nicht ſagen : ſondern der Streit bezog ſich nur auf die ſ . g . Kaiſers

forſt, in der die Stadt ältere Lehnrechte vom Reiche unabhängig von Brauns

chweig zu haben behauptete,

In einem Schlußwort (Seite 145-147) werden die Ergebniſſe der Unter

ſuchungen zuſammengefaßt. Darin ſagt der Verfaſſer: „ Alles in allem wird

man behaupten dürfen , daß das goslarſche Berichtsweſen im Mittelalter

eine durchaus eigentümliche Geſtaltung zeigt, die nur in beſchränktem Maße

geſtattet, die gerichtlichen Derhältniſſe in anderen Städten zur Vergleichung
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heranzuziehen . Es handelt ſich hier um eine Entwidlung, die durch ungewöhn

liche Momente wirtſd aftlicher und politiſcher Art bedingtiſt und die unter dem

Einfluß dieſer Momente einen Derlauf genommen hat, der es rechtfertigt, der

Stadt Goslar bei der Betrachtung der Gerichtsverfaſſung der deutſchen Städte

im Mitte !alter eine Stellung für ſich anzuweiſen ."

Ooslar. Q8lider.

Schreiber, Georg : Kurie und Kloſter im 19. Jahrhundert. Studien zur Privis

legierung, Derfaſſung und beſonders zum Eigenkirchenweſen der vors

franziskaniſchen Orden vornehmlich auf Grund der Papſturtunden von

Paſchalis II. bis auf Lucius III. (1099–1181.) Stuttgart, Ferdinand

Enke 1910. I. Bd. 8° XXXIV u. 296 S., II Bd. VI u. 463 S. ( Kirchen .

rechtliche Abhandlungen, hrsg. von Ulrich Stuß Heft 65/66 und 67/68 .)

Die niederſächliſche Kloſterforſchung liegt noch recht danieder. Man wird

das eindringlich beſtätigt finden, wenn man hoogewegs verdienſtliche kloſter.

legitaliſche Arbeit „ Derzeichnis der Stifter und Klöſter Niederſachſens vor der

Reformation “ (Hannover, Hahn, 1909 ) aufmerkſam durcſteht für Arbeiten

in bezeichneter Richtung wird es immer von Wichtigkeit ſein, die Beziehungen

zwiſchen den lokalen Eigentümlichkeiten des monaſtiſchen Inſtituts mit den

größeren allgemeineren 3uſammenhängen herauszuarbeiten, alſo die Fäden ,

die das Cồnobium mit dem Gründer wie mit dem Biſchof, mit dem Territorial.

herrn und auch mit dem eigenen Orden, nicht zum wenigſten auch mit Rom

derbanden . Ebenſoſehr wie auf chronologiſche, diplomatiſche und wirtſchafts.

geſichtliche Fragen wird auch auf die derfaſſungs- und rechtsgeſchichtliche Seite

der Nachdrud zulegen ſein. eine Aufgabe, die freilich durch das lebhafte Aufs

blühen der tirchlichen Verfaſſungsgeſchichte erleichtert wird. Es ſei heute auf

eine Neuerſcheinung aus der lektgenannten Disziplin aufmerkſam gemacht, die

bei monographiſchen Arbeiten zur Kloſtergeſchichte mit größtem Nugen heran.

gezogen werden kann, auf Schreibers großes Wert zur Kloſtergeſchichte, ein

tiefſchürfendes und ergebnisreiches Buch, das Michael Tangl gewidmet iſt.

Ich habe das Werk am geeigneten Ort einer eingehenden Analyſe unter :

3ogen !) und will mich darauf beſchränken, die Titel leiner lieben Abſchnitte

mitzuteilen : Schutz und Exemtion (I 6–115), die Beziehungen des Kloſters

zum Ordinarius ( 115-246 ), Klöſterliches Zehntweſen ( 246 - 295), Kurie und

tlöſterliche Eigenkirchen (II 1-214 ), Kurie und Kloſter in deffen weltlichen

Beziehungen, Dermogen, Dogtei, familia (214—291) , Kurie und die monachale

Organiſation und Disziplin ( 291-367 ), das äußere Wachstum des Privilegs

(367-379). Schon dieſe flüchtige Anführung mag andeuten, wie eindringlich

und umfaſſend die Stellung Klöſterlicher Inſtitute und Genoſſenſchaften im Dio.

3eſantörper, im päpſtlichen Schußinſtitut und die Beziehungen zu dem als Eigens

tirchenherrn auftretenden Laientum erörtert werden und ebenſoviel Licht fällt

auf die inneren Fragen der Kloſterdisziplin, ſo des Verhältniſſes von Abt und
Konvent.

4 Ogl. m inen Unfiag „ Karie, Epiitopat und Mönchtum im Mittela'ser, Stadlen und mits

tellungen zur Befdpicata des Benediktinerordens and joiner Zweige XXII, Salzburg 1911, S. 140 ff.
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Ein ausgezeichnetes Perſonen- Ort- und Sachregiſter macht das Buch zu

einem der wertvollften Nachfchlagewerte für jeden Bearbeiter lokaler Kloſter.

gefchichte.

Wendet lich das Wert auch den vorfranzistaniſchen Orden zu, ſo werden

doch auch bereits manche Probleme der Menditantenforſchung, unter anderem

die pfarrrechtlichen Streitigkeiten, geſtreift. Don niederſächſiſchen Kloſtern find

im Regiſter erwähnt: Berſenbrüd, Fiſchbed, fredelsloh, Gandersheim , St.

Godehard in Hildesheim , Lamſpringe, marienthal, Morittloſter auf demMorige

berg, Raſtede, Roſenfeld, Woltingerode.

Stade. Johannes Maring.

M

Bilder und Stizzen aus der Geſchichte von Nörten , Hardenberg und der

umliegenden ſüdhannoverſchen Landſchaft. Don Rudolf Edart. Neue

durchſehene und vermehrte Auflage. Kommiſſionsverlag don Ernſt bete

bel Hannover. 115 S. Preis 1.- Mr.

Wenn man das lange Derzeichnis der Schriften lieſt, die der Inſpektor des

Gräflich Hardenbergſchen Waiſenhauſes in Norten R. Edart zur Geſchichts- und

Literaturkunde Niederſachſens angehäuft hat - es mögen an die anderthalb

Dugend ſein – ſo kommt einem unwillkürlich der Platenſche Spottvers in den

Sinn „und war ein held an Fruchtbarkeit, gleich Calderon und Lope“. Jwar

ohne Derdienſt iſt die reiche Sammeltätigkeit Rudolf Edarts gewiß nicht. Was

er unter Rubriken wie „ Aus dem alten Niederſachſen. Eine Sammlungkulture

hiſtoriſcher Denkwürdigkeiten “ (1907), Wahlſprüche, Deviſen und Dentſprüche

der Welfenfürſten " (1901), „Welfiſche Fürſten als Pfleger der Künſte und

Wiſſenſchaften “, ,,Welfenanetdoten " .niederſächſiſche Sprachdenkmäler in über„ “,, „

lichtlicher Darſtellung “, „ Niederſächſiſches Dichterbuch “, „ Südhannoverſches

Sagenbuch “, „ Niederdeutſche Rätſel“ uſw. an Materialien emſig zuſammenges

tragen hat, wird ſicherlich dazu beitragen, den Zwed, „den Sinn für heimats

liche Geſchichte zu weden und neu zu beleben“ , zu erfüllen. Aber an die Wiſſens

Ichaft reicht das Gros von Edarts Schriften nicht heran ; manche von ihnen, wie

das „ Lexikon der niederſächſiſchen Schriftſteller“ (1891) , das ein unentbehr.

lichesHilfsmittel für weitere Kreiſe hätte werden können, wird ſelbſt der minder

anſpruchsvolle Benußer immer wieder ſeufzend beiſeite legen. Auch das dor

liegende Büchlein, das man gern als „ einen Beitrag zur Derbreitung der Kennte

nis der reichen Geſchichte unſerer heimatlichen Landſchaft " loben möchte, zeigt

noch in der zweiten vermehrten und verbeſſerten Auflage die Spuren einer all

zuhaſtigen und oberflächlichen Arbeitsweiſe. Jn der Hauptſache begnügt ſich

der Derfaſſer damit, die fchon 1799 erichienene „ Diplomatiſche Geſchichte des

Peters-Stiftes zu Mörten“ von dem dortigen Kanoniter Johann Wolf auszus

ldreiben. Ganze Abſchnitte der loſe zuſammengearbeiteten Bilder und Skizzen

find weſentlich Wolfſches Eigentum ; ſelbſt die Zitate Wolfs aus alten Chroniter

und Geſchichtswerken werden getreulich übernommen. In der neueren Literas

tur hat ſich Edart nur ganz flüchtig umgeſehen ; für ihn exiſtieren weder die

Monumenta Germaniae historica, noch Böhmers „Regesta espicoporum

Moguntinensium “ , weder das Urtundenbuch des Hochſtifts Hildesheim “, noch

die neuere Zeitſchriftenliteratur, aus der ihm 3 B. der wichtige Aufſatz über die

geiſtliche Jurisdiktion und Verwaltung des Erzſtifts Mainz von Kruſch ( Zeite

I
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Idhrift des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen J. 1897) entgangen ift, der

fpezielle Angaben über die kirchliche Einteilung des Archidiatonats Norten

bringt. Was E. anſtatt einer umſichtigen Heranziehung des geſicherten wiſſen

ſchaftlichen Materials außer Wolf an Leſefrüchten verwertet hat, muß oft redat

minderwertiger Natur geweſen ſein . Das zeigt ſich vor allem bei der Dar

ſtellung der frühmittelalterlichen Zeit, die von Irrtümern und ſchiefen , oft falſchen

Behauptungen ( troßt. Wer immer der Gewährsmann für E.'s Behauptung

fein mag, daß ſchon im 7. Jahrhundert ein deutſcher Gau feinen Namen von

der Leine geführt habe, fie iſt falſch; die früheſte Erwähnung des pagus Logni

oder Lagnese ſtammt erſt aus den Jahren 834 und 840. Daß das Kloſter

Corpen, wie wir bei E. leſen, von Karl dem Großen gegründet ſei, iſt wohl nur

ein Flüchtigkeitsfehler; bekanntlich iſt die Gründung erſt unter Ludwig dem

frommen durch deſſen Oheime Adalhard und Wala erfolgt. Underzeihlicher

iſt es, wenn E. landläufigen Darſtellungen nacherzählt: Karl der Große habe

verhältnismäßig nur wenig Bistümer unter den Sachſen gegründet, deſto mehr

Stiftungen von Klöſtern und Abteien ſeien un ſeinem Sohne Ludwig, der

deshalb den Beinamen der fromme erhielt, geſchehen. Tatſächlich wiſſen wir

wohl von der Transferierung einiger Kirchen und Stiftungen durch Ludwig

( Elze - Hildesheim , Bardowiet_Derden ), aber von teiner einzigen Neugründung

auf ſächſiſchem Boden. Die Aufzählung der Edartſchen Irrtümer ließe ſich noch

in infinitum ausdehnen. Im Grunde iſt alles, was E. über die Entſtehung von

Siedelungen und Dörfern, über Stand und Derhältniſſe der Grundbeſißer, über

die Stellung der Sachſen als Untertanen der Fräntiſchen Kaiſer, über Immuni

tät und Gerichtsbarkeit ausführt, über Bord zu werfen , mindeſtens aber bei

einer neuen Auflage an der Hand von Schroeder, Brunner und anderen zuver.

läſſigen Handbüchern ſorgſam zu revidieren. Dringend zu warnen iſt der Ders

faſſer dabei vor allen etymologiſchen Spielereien ; den Namen „Karoline" 3. B.

den ein vor dem Fleđen Nörten belegener Platz führt, mit dem Karolingiſchen

Recht erklären zu wollen , nach dem hier in den älteſten Zeiten die Gerichte ab

gehalten worden ſeien , iſt ein Unding ; weit eher tönnte man die Bezeichnung

von der Carolina, der berühmten peinlichen Gerichtsordnung Kaiſer Karls V,

dem erſten allgemeinen deutſchen Strafgeſebuch, ableiten . Doch bleibt auch das

eine Vermutung, mit der ernſthafte Hiſtoriker nicht ohne weiteres operieren

follten . Lieber als derartige beweisloſe Vermutungen ſähe man in dem Edarte

ſchen Büchlein nähere Ausführungen über die ſtiftiſche und die patrimoniale

Berichtsbarkeit in Nörten, über deren Ausübung und gegenſeitiges Verhältnis

doch leicht aus den Akten intereſſante Materialien beizubringen ſein möchten.

Es fehlt überhaupt noch viel daran, daß die Edartſche Darſtellung ſich zu einer

lüdenloſen Erzählung auch nur der wichtigeren Ereigniſſe zuſammenſchlöſſe.

Wie darf eiu Buch, das nach ausdrüdlicher Angabe der Dorrede auch einen

Einblid in die Schidjale des Orts zur Zeit des 30jährigen Krieges gewähren

will, unerwähnt laſſen, daß Herzog Chriſtian von Braunſchweig im Jahre 1626

Stadt und Stift Nörten niederbrennen ließ Auch die Aufhebung des St. Peters:

ſtifts im Jahre 1803 infolge der Säkulariſationen hätte nicht mit Stillſchweigen

übergangen werden dürfen. So bleibt für eine dritte Auflage des Büchleins

noch ſehr viel zu wünſchen übrig. Möge der Verfaſſer in der Folge mehr beo

herzigen, daß es auch in der Hiſtorie heißt non multa sed multum , daß es nicht

darauf ankommt, viel zu ſchreiben, ſondern das, wasman ſchreibt, bis zur höchſten

N
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Dollendung zu bringen , ſo wird fein emiliger Flett für die helmatliche Gefchichte

noch viele und reifere Früchte tragen . fr.ch

Oberdied, Aus der Geſchichte Suderburgs. Ülzen 1010, Drud von C. Beders

Buchdruderei, 192 S. 1.50 m .

Es iſt erfreulich, daß immer mehr Paſtoren zu der Erkenntnis kommen ,

daß fie die geborenen hiſtoriographen threr Gemeinden ſind. In den letzten

Jahren find ſo manche Kirchſpielgeſchichten erſchienen, die an innerem Gehalt

und außerer Ausſtattung als muſtergültig bezeichnet werden konnten und zur

Nacheiferung dienen ſollten ; es feien nur die ſtattliden Bücher pon Soltmann

über das Kirchſpiel Eikendorf bei Hona und von Kühnhold über Baſſe bei Neua

Hadta.R genannt. Ihnen reiht ſich neueſtens die Geſchichte Suderburgsvon Paſtor

Oberdied würdig an, jenes hübichen Kirchſpiels in der Lüneburger Heide, in

deſſen Bereich einſt die Lüneburger Landſtände jahrhundertelang ihre Gerichtss

und Landtagsverſammlungen auf dem Schotten bei hofferingen abhielten , und

das in neuerer Zeit fich durch einen Wieſenbau und ſeine Wiefenbauſcule

einen weithin geachteten Namen erworben hat. Man muß dem Fleiß und der

liebevollen Dertiefung,mit derOberdied ſeineGeſchichte des Kirchſpiels zuſammen

getragen hat, um ſo mehr Anerkennung zollen, als über den Geſchichtsquellen

Suderburgs im Lauf der Zeit ein eigenartiger Unſtern gewaltet hat. 3u be

dauern bleibt ja, daß dem Verfaſſer die Zeit gefehlt hat, die Akten des alten

Dogtgerichts Suderburg, welche bet der Verlegung des Amtes Bodenteid, nada

Oldenſtadt in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Hannover ges

tommen ſein dürften , aufzuſpüren, und daß er die Akten des Amtes Bodenteich

die an der Centralſtelle der Behörden ſelbſt, in hannover, erwachſen ſind und

im Kgl. Staatsarchio ruhen , nicht benußt hat. Aber was der Verfaſſer bei alles

dem in lokalen Quellen und Überlieferungen wie in der Litteratur an Bauſtele

nen zur Geſchichte Suderburgs gefunden hat, reicht immerhin aus, um ein leide

lich vollſtändiges und getreues Bild der inneren und außeren Entwidelung

einer Lüneburgiſchen Landgemeinde während des Laufs der Jahrhunderte zu

geben . Es iſt kein abgerundetes Bild geworden und konnte es bei dem ungleich

mäßigen Fluß der Quellen auch wohl nicht werden ; aber das derſchlagt nicht

viel ; man folgt der Darſtellung gern , und gerade da, wo ſie tief ins Detail führt,

wie bei der Schilderung der Streitigteiten, in denen der Paſtor franz Hausmann

(1673 1726) mit dem Amtmann in Bodenteid, und deſſen Dogt in Saderburg

einerſeits, mit ſeiner Gemeinde andererſeits lebte. In Tat fallen hier ſo

manche ergögliche und ernſte Schlaglichter auf die damaligen wirtſchaftlichen

und kulturellen Verhältniſſe der Landpaſtoren und der Landbevölkerung, daß fich

das nähere Eingehen verlohnt. mit beſonderem Intereſſe wird man die zue.

ſammenhängenden Darſtellungen lefen, die der Verfaſſer don dem tirdlichen ,

fittlichen und wirtſchaftlichen Leben Suderburgs giebt. moge ſein Büchlein

wieder für andere Amtsbrüder des Verfaſſers ein Anſporn werden, der Oes

ſchichte ihrer Gemeinden nachzugehen und deren Kenntnis ihren Gemeinder
gliedern zu erſchließen ; ſie werden dadurch der Heimatliebe den Boden neu

bereiten und das hiſtoriſche Derſtändnis in immer weitere Kreiſe des Doltes

tragen. Damit wird auch der Geſchichtswiſſenſchaft, neben dem unmittelbaren

Ertrag, den die liebevolle Behandlung der Lokalgeſchichte namentlich in tultur.

hiftoriſcher Hinſicht zu bringen pflegt, ein großer mittelbarer Dienſt geleiſtet.

St. Th .
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Berichtigung.

Wie herr Regierungsrat a. D. don Hedemann auf Deutſch -Nienhof

bei Weſtenſee i. Holſt. freundlichſt mitteilt, iſt der in dem Gebauerſchen

Aufſat, Jahrg. 1910 H. 3, S. 29 ), genannte Herr v. Hedemann nicht, wie

der Derfaſſer Anm . 16 annimmt, der betannte däniſche General, fondern

deffen Deiter Adolf v. Hedemann , Hammerherr, fiehe Bothaifes Taſchenbuch

des deutſchen Briefadels 1909, S. 305 .
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Zeitafiriftdes

Stilforildfren Vereins

für Tliederſacfilen

76. Jahrgang. 1911 . Heft 2–3.

Der überfall der Grafſchaft Schaumburg -Lippe durch

Landgraf Wilhelm IX. von Heſſen -Kaſſel.

Ein Zwiſchenſpiel tleinſtaatlicher Politik aus den letzten Zeiten des

alten deutſchen Reiches.

Nach archivaliſchen Quellen .

Don Theodor Hartwig.

1

Die im Folgenden dargeſtellten politiſchen Vorgänge bedeuten

vom Standpunkte der Weltgeſchichte aus betrachtet ſo gut wie

nichts, im Rahmen der deutſchen Geſchichte jener Zeit geſehen

etwas , für das Leben der beiden nächſtbeteiligten Einzelſtaaten

damals viel , für den einen von ihnen ſogar alles . Denn in dem

Streite der beiden Gemeinweſen handelte es ſich bei dem einen um

den Erwerb von Land und Leuten , bei dem anderen um ſein

Daſein. Daß der Konflikt bei ſeinem Ausbruch aber auch in weis

teren Kreiſen des deutſchen Dolkes recht ernſt genommen wurde, das

beweiſt ſchon ein Blick in die Zeitungen jener Tage und vornehm

lich das an manchen Stellen bis zur Aufregung ſich ſteigernde Ins

tereſſe, mit dem die maßgebenden Perſönlichkeiten an den deutſchen

Höfen die Entwidlung der Dinge verfolgten. Man beſorgte eine

Zeitlang, daß die Gewalttat des Kaſſeler Fürſten wie eine Brand

fadel wirken tönnte, die den im Reiche hochaufgeſchichteten Zünd

1911 7
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ſtoff in Flammen ſekte. Doch war dieſe Beſorgnis nicht von langer

Dauer. Denn auf allen Seiten war man mit Erfolg, freilich aus

ſehr verſchiedenen Motiven und mit recht ungleichen Mitteln, bes

müht, das Feuer im Entſtehen zu löſchen.

Wenn ſchon um der in der Sache ſelbſt liegenden Bedeutung

willen der zur Behandlung ſtehende Gegenſtand eines gewiſſen In

tereſſes für die Territorialgeſchichte nicht entbehrt, ſo muß dieſes doch

noch wachſen bei der Wahrnehmung, daß von der Betrachtung des

Einzelvorgangs aus ſich faſt ungeſucht ein Blic eröffnet in das

Wirrſal des im Derſinten begriffenen alten deutſchen Reiches, und

daß zum Teil recht helle Streiflichter auf die darin ringenden Kräfte

und die führenden Staatsmänner fallen. Ich werde deshalb die

Stimmen der mehr im Hintergrunde der Handlung ſtehenden Rat

geber neben denen der im Vordergrunde handelnden Perſonen in

den mir geboten erſcheinenden Grenzen möglichſt wortgetreu – außer

in den Beilagen - auch in der Erzählung ſelbſt und in den Ans

merkungen zu Gehör bringen.

Es muß auffallen, daß die in Aufdeđung der heimiſchen Der

gangenheit - namentlich in deren glanzvollen Partieen - ſo rührige

heffiſche Geſchichtsforſchung ſeither . 3. 1. mit abgeblendeten Lichtern

an dem im Marburger Staatsarchive niedergelegten reichen Atten

material über unſern Gegenſtand vorüber gegangen iſt. Der Grund

dieſer Abſtinenz dürfte m. E. hauptſächlich darin zu ſuchen ſein , daß

der für Helfen unerfreuliche Ausgang des Unternehmens und nament

lich das Verfahren des Landgrafen, das teinen Ruhmestitel in der

Geſchichte des in früheren Zeiten ſo hervorragenden heſſiſchen Res

gentenhauſes bildet und von vornherein allgemeiner Verurteilung

anheimfiel, an ſich tein verlođendes Thema für helliſche Geſchichts

ſchreibung abgibt.

Allein gegenüber einer ſolchen Zurüdhaltung ſei ſchon hier das

rauf hingewieſen, daß auch in dieſer ſchweren Probe die ſprich

wortliche Treue der Helſen neben ihren ſonſtigen rühmlich betannten

militäriſchen Eigenſchaften in allenbeteiligten Doltsſchichten ſich voll

bewährt hat, und daß — last not least– last not least – die Heldin und Siegerin

in dieſem Streite, der ein reicher Ehrentranz gebührt, ein Sproß aus

helliſchem Fürſtenſtamme war.

Die nachſtehende Darſtellung der Begebenheit iſt abgeſehen don

der Vorgeſchichte“, die ſich an frühere Veröffentlichungen anlehnt,
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faſt durchweg auf der Grundlage der Atten des Marburger Staats

archids und des Büđeburger Hausarchivs aufgebaut. Dieſe Urs

kunden ſind, ſoweit mir bekannt, ehe ſie mir zugänglich wurden , für

literariſche Behandlung nur aus Anlaß des jüngſten lippiſchen Erbs

folgeſtreits in den verſchiedenen Parteiſchriften und zwar, deren

Zweck entſprechend, faſt allein unter dem für unſere Aufgabe nicht

maßgebenden Geſichtspuntt ihres Wertes für Beurteilung der Rechts

fragen ausgenukt worden. Demgemäß iſt in dieſem Federtriege die

mich beſonders anziehende und auch für weitere Kreiſe wohl nicht

unintereſſante militäriſch -diplomatiſche Seite des Konfliktes nur im

Dorbeigehen geſtreift worden.

Am Schluſſe dieſes turzen Vorwortes erübrigt mir nur noch,

den Dorſtänden und Beamten der beiden genannten Archive für die

mir bei meiner Arbeit in liebenswürdiger Weiſe gewährte Unters

ſtüßung verbindlichit zu danten. Beſonderen Dant aber ſchulde ich

außerdem dem Herrn Staatsminiſter Freiherrn von Feilißich zu Büde

burg, der mir durch ſeine gütige Derwendung an dortiger höchſter

Stelle in Erweiterung der für Benußung des Fürſtlichen Hausarchios

ſonſt beſtehenden Schranken eine Verwertung der umfangs und in

haltreichen Büdeburger Alten an hieſigem Orte ermöglicht hat.

1. Dorgeſchichte des Konflikts .

Es war im Dorfrühling des Jahres 1787, als die politiſche

Welt Deutſchlands durch die Nachricht aufgeregt wurde, daß mitten

im Frieden mehrere Regimenter des Landgrafen von Heſſen -Kaſſel

in die Grafſchaft Schaumburg -Lippe eingerüdt ſeien und das Land

für ihren Herrn in Befiß genommen hätten . Die Erregung war um

ſo größer, je weniger man ſich den Dorgang, der allen Kabinetten

ganz unerwartet tam, zu deuten wußte, und je mehr man beſorgte,

daß bei den hochgeſpannten politiſchen Gegenſäßen im Reiche das

an ſich kleine Ereignis wie ein ins volle Pulverfaß gefallener Funte

wirten tönnte. Standen doch damals die deutichen Fürſten bis auf

die tleinen hinab in zwei Lagern einander feindlich gegenüber, und

ihre Politit treiſte faſt lediglich um die entgegengeſekten Pole von

7
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Wien und Berlin . Die weit ausgreifende ehrgeizige Politik des

Kaiſers, der den Schwerpunkt ſeiner Monarchie mehr nach Weſten

derlegen wollte und zu dem Ende fortgeſeßt ſein Abſehen auf die

Erwerbung Bayerns und die Belegung der Bistümer mit Verwandten

oder Klienten richtete, hatte die Mehrzahl der Reichſtände unter die

ſchirmenden Flügel des preußiſchen Adlers getrieben und in dem

Fürſtenbunde zur Abwehr gegen die gefährlichen Abſichten Ioſephs

geeinigt. Wohl ſchien im Jahre 1787 durch dieſen Schußwall die

drohende Überflutung abgedämmt, aber noch nicht abgeleitet, und

noch immer bildete der Gegenſatz zwiſchen beiden Strömungen den

leitenden Geſichtspunkt für die Beurteilung aller politiſchen Vor

tommniſſe im Reiche.

Je nach dem politiſchen Standpunkte lauteten denn auch nicht

nur die Urteile der Zeitgenoſſen über das Vorgehen des Landgrafen,

ſondern auch die Berichte über das Tatſächliche recht verſchieden .

Es war dies um ſo erklärlicher, als der heſſiſche Fürſt ſein Unter

nehmen in aller Stille vorbereitet hatte und über ſeine Beweggründe

und Abſichten dabei öffentlich nichts verlauten ließ . Der freis

ſchaffenden Phantaſie wurde daher großer Spielraum gelaſſen, und

die Tatſachen wurden von der Dichtung mit Parteigewebe vielfach

überſponnen. Insbeſondere war man auf kaiſerlicher Seite geneigt,

im Anſchluß an die lippiſcherſeits erhobenen lebhaften Beſchwerden

die Dinge zu übertreiben und den Fürſtenbund für die Übergriffe

des Landgrafen verantwortlich zu machen. Kaiſer Joſeph ſagte

laut : „da ſähe man die Früchte des Fürſtenbundes, die helliſche Bea

fißergreifung ſei eine Begebenheit aus der Zeit des fauſtrechts“ .

Am Kammergericht in Weßlar kurſierte das Gerücht und fand Glau

ben, die preußiſchen Truppen ſeien gleichzeitig mit den helliſchen im

Büdeburgiſchen eingerüđt. Auf ſeiten des Fürſtenbundes war man

von vornherein in Derlegenheit, wie man ſich das peinlich übers

raſchende Verfahren des heſſiſchen Bundesgenoſſen deuten ſolle, ehe

man von dieſem ſelbſt die unwillkommene Aufklärung erhielt. So

glaubte man in Hannover zuerſt, der Landgraf habe die Grafſchaft

ottupiert, um als Lehnsherr des Landes der Fürſtin Witwe, ſeiner

Verwandten, die Regentſchaft zu ſichern, oder man meinte, er habe

ſich durch ſeine Aktion für den Todesfall des jungen Fränklichen Erb

grafen ſeine Anſprüche auf die Nachfolge in dem eröffneten Lehen

mit gewaffneter Hand feſtſtellen wollen, und in den Kreiſen der

preußiſchen Regierung zu Minden, die ihre Informationen in der

1
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Sache direkt aus Berlin empfingen, hielt man es ſogar im Anfang

März noch für gewiß, „ daß Fürſt Kauniß den ganzen Vorfall diris

giert habe, um den Fürſtenbund in Verlegenheit zu ſeßen “ .1)

Gegenüber dieſen zumeiſt in der Luft ſchwebenden Angaben

und Erklärungsverſuchen ſoll im folgenden nun zunächſt der Verſuch

gemacht werden, durch eine turze Rüdſchau auf die Vorgeſchichte

der Invaſion und durch einen Blic auf die hier in Betracht kommen :

den Charaktereigenſchaften des Landgrafen Wilhelm IX. die nahe

liegende Frage zu beantworten : Was veranlaßte den helli

ſchen Fürſten zu einem Gewaltakte , der auch nach der

Anſicht ſeiner Freunde und Berater auf einem überaus

ſchwachen Rechtsboden ruhte und alle Welt, nicht am wenig

ſten auch ſeine Bundesgenoſſen befremden, ihn ſelbſt aber demgemäß

nach aller Vorausſicht in eine recht bedenkliche Lage bringen mußte ?

Die Beziehungen des Hauſes Heſſen zu der Grafſchaft Schaum

burg reichen bis in das Jahr 1518 zurüd2) , in welchem die beiden

Brüder Anton und Iohann, Grafen zu holſtein und Schaumburg

dem Landgrafen Philipp dem Großmütigen die zur Grafſchaft ge

hörigen Schlöſſer Rodenberg, Hagenburg und Arnsburg mit allem

Zubehör als Lehen auftrugen. In ein neues Stadium trat das Ders

hältnis mit dem Erlöſchen des Hauſes Schaumburg im Jahre 1640,

in welchem Otto VI. , der lekte ſeines Stammes, ſtarb. Da er kein

Teſtament hinterließ, ging die Erbſchaft, ſoweit ſie Allodium war ,

auf die Mutter Ottos, Eliſabeth , geb. Gräfin von der Lippe als Ins

teſtaterbin über, die durch Schenkung ihre Anſprüche auf ihren

jüngeren Bruder Philipp 3) übertrug . Außerdem erhoben aber lehns:

herrliche Anſprüche auf verſchiedene Landesteile des Nachlaſjes das

Hochſtift Minden, Braunſchweig -Lüneburg und das Bistum Paders

born . Nach längeren Verhandlungen, auf die einzugehen für uns

belanglos iſt, kam es nun unter Dermittelung des Grafen Orenſtierna

am 19. Juli 1647 zwiſchen der Landgräfin Amalie Eliſabeth und

dem Grafen Philipp zu einem Vergleiche, der in das Inſtrument

des Weſtfäliſchen Friedens aufgenommen wurde. Hiernaca erhielt

Heſſen die Ämter Schaumburg und Rodenberg, ſowie ein Stücdes

Amtes Sachſenhagen, Graf Philipp dagegenals heſſiſches Mann

lehen die Ämter Büdeburg, Hagenburg, Stadthagen und Arnsburg,

ſowie den übrigen Teil des Amtes Sachſenhagen. Außerdem wurde

den helliſchen Lehnsherrn die Abnahme der Lehnshuldigung bei

jedem Regentenwechſel und das jus aperturae (Heimfallsrecht)

.
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beim Ausſterben der legitimen männlichen Nachkommenſchaft zu.

geſprochen.

Auf Grund dieſes Abkommens herrſchte nun 100 Jahre lang

friede zwiſchen Kaſſel und Büđeburg. Die Belehnungen wurden

regelmäßig und ohne Dorbehalt von den Landgrafen den Regenten

aus der älteren Linie der Grafen von Lippe- Schaumburg einſchließs

lich der Agnaten aus der jüngeren Linie Lippe-Alderdiſſen erteilt.

Das änderte ſich aber mit dem Regierungsantritt des Grafen Wil

helm Fried. Ernſt, des bekannten Kriegsmanns aus der Zeit des

ſiebenjährigen Krieges und nachmaligen portugieſiſchen Feldmar

ſchalls, mit dem die ältere Linie erloſch. In dem Lehnsbriefe vom

Jahre 1749 wurde dem gen. Grafen zwar die Belehnung anſtands

los erteilt, obwohl ſeine Mutter, eine geb. d. Oeynhauſen, ihrer

Herkunft nach zum niederen Adel gehörte, ebenſo auch die Lehns

nachfolge des Grafen Friedrich Ernſt von Alderdiſſen anerkannt,

dagegen das Erbrecht ſeiner Nachkommen durch Einfügung des

Wortes „ſucceſſionsfähige “ vor „ Erben " eingeſchräntt. Dieſer

Zuſaß, der an ſich ja ganz unverfänglich erſcheinen konnte, da das

Wort ſelbſtverſtändlich, alſo eigentlich überflüſſig war, wirkte wie

eine Alarmglode auf das Haus Alderdiſſen , und das war kein Wun

der ; denn er bedeutete in dem Zuſammenhange nichts mehr und

nichts weniger als eine offenkundige Anfechtung der Erb

anſprüche der alderdiſſenſchen Linie auf die Nachfolge in der Graf

ſchaft Schaumburg -Lippe, und das ſollte er auch ſein . Der heſſiſche

Vorbehalt in dem Lehnbriefe findet ſeine Erklärung in dem Zweifel

an der Ebenbürtigkeit der am 27. 9. 1722 abgeſchloſſenen Ehe des

Grafen Friedrich Ernſt v . Alderdiſſen mit Philippine Eliſabeth

D. Frieſenhauſen , dem Sprößling einer alten, ritterbürtigen,

aber dem niederen Adel zugehörigen Familie.

Es tommt mir, dem Laien in der Rechtswiſſenſchaft, nicht in

den Sinn, in den dunklen Schacht der Frage nach der Ebenbürtigkeit

dieſer Adelsfamilie hinabſteigen zu wollen . ,, Der Fall Frieſenhauſen "

iſt im 18. Jahrhundert und neuerdings ſo oft und ausgiebig erörtert

worden, daß Neues nicht mehr darüber zu ſagen ſcheint. Ohnehin

betenne ich mich zu der Meinung Treitſchles, daß „ das Kapitel von

der Ebenbürtigkeit zu den jedem menſchlichen Scharfſinne unlösbaren

Kontroverſen gehört, woran das Fürſtenrecht ſo reich iſt “ .4)

Zur Erläuterung des in Rede ſtehenden Streitfalles mag hier

nur bemerkt werden , daß es an einer feſten Unterlage für die grund
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fäßliche Beurteilung des in den deutſchen Dynaſtien geltenden Rechts

der Ebenbürtigkeit fehlte, weil die hierfür maßgebenden kaiſerlichen

Wahlkapitulationen wohl die Deszendenz ,notoriſcher Mißheura

then“ von der Erbfolge ausſchloſſen, aber im Intereſſe der taiſer

lichen Machtvollkommenheit ungeachtet der wiederholten forde

rungen des Kurfürſtenkollegs eine Interpretation dieſer ſehr dehns

baren Formel unterließen . Insbeſondere fehlte eine Beſtimmung

darüber, ob die für die Reichsfürſten wenigſtens prinzipiell gelten

de ſtrenge Obſervanz auch für die Reichsgrafenhäuſer gültig ſei.

Ebenſowenig lieferte das ſchwantende Herkommen einen ſicheren

Maßſtab für die Praxis. So tonnte es geſchehen, daß zum Falle

Frieſenhauſen ſelbſt der ſonſt ſo zielbewußte und konſequente Lands

graf Wilhelm VIII. je nach den Umſtänden eine ungleiche Haltung

einnahm. Im Lehnbriefe von 1731 hatte er ohne weiteres die

ſchon lebenden „Manns-Leibes-Lehns-Erben" des Grafen Friedrich

Ernſt, alſo die Kinder der Frieſenhauſen, mitbelehnt und ſomit ihre

Succeſſionsfähigkeit, deren Verwertung freilich 3. 3. noch wegen

näherer Erben im weiten Felde lag , anerkannt. Im Laufe der

Jahre änderte er jedoch ſeine Stellung zu der Frage gänzlich unter

dem Einfluſſe ſeines Miniſters, des Geh. Rats d. Caldhoff, und des

Präſidenten der Büdeburger Regierung, d. Lehenner, der dank ſeiner

,,doppelten Moral " zwei ſehr verſchiedene Eiſen im Feuer hatte und

von diametral entgegengeſeßtenRechtsſtandpunkten aus Wilhelm und

Friedrich Ernſt mit entſprechend ungleichen Gutachten und Rat.

chlägen bediente.

In derſelben Zeit, in der Wilhelm zuerſt öffentlich ſeinen Pro.

teſt gegen die Erbfolge der Deszendenz Friedrich Ernſts in Bücke

burg durch die Lehnbrieftlauſel in Ausſicht ſtellte, erteilte er ins

geheim bereits unter dem 21. Juni 1749 Lehenner Dollmacht und

Auftrag, „nach Abſterben ſeiner jeßigen Herrſchaft die von uns zu

Lehen gehende halbe Graffichafft Schaumburg von Unſertwegen in

würtlichen Beſitz zu nehmen und vorerwehnte aus ungleicher Ehe

und Mißheurath erzeugte Kinder zu Alderdiſſen auf alle Weiſe das

von abzuhalten “.") Die auf den angegebenen Fall beſchränkte Er

mächtigung genügte aber Lehenner nochnicht, ſondern er riet wieder

holt im Jahre 1751 , ſofort „Truppen in Büdeburg einmar:

ſchieren zu laſſen und dann auch das ganze Land milis

täriſch zu beleben “, ein Ratſchlag, der jedoch bei dem heſſiſchen

Fürſten noch teine Gegenliebe fand.
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Während Lehenner in dieſer Weiſe den Kaſſeler hof, in der

Hoffnung auf baldige Anſtellung dort, zu tatkräftiger Wahrnehmung

ſeiner Intereſſen anſpornte, war er wie ſchon einige Jahre zuvor

eifrig bemüht, den Grafen Friedrich Ernſt zu überreden, durch Ges

ſuch an den Kaiſer um Standeserhöhung für ſeine Gemahlin ſich eine

feſtere Stellung zur Abwehr etwaiger Angriffe des Landgrafen auf

das Erbrecht ſeines Hauſes zu verſchaffen, und zwar nicht ohne

Erfolg.

Schon ſeit einiger Zeit fühlte man ſich in Alverdiſſen in ſeinen

Erbanſprüchen, die auch von den lippeſchen Agnaten früher ange

zweifelt worden waren, 6) nicht ſicher und fürchtete namentlich, daß

Heſſen etwas im Schilde führe. Als nun dieſe Beſorgniſſe durch die

erſchredende Klauſel im helliſchen Lehnsbriefe von 1749 eine auss

drüdliche Beſtätigung fanden, war man entſchloſſen , ſich nach Kräf

ten ſeiner Haut zu wehren. Ein bei dem Kaſſeler Lehnhof einges

legter Proteſt blieb ohne Wirkung. Infolgedeſſen öffnete Friedrich

Ernſt den erneuten Mahnungen Cehenners das Ohr und richtete

unter Zuſtimmung des regierenden Hauptes der Linie Schaumburg

Lippe ein Geſuch an den Kaiſer um Erhebung ſeiner Ge

mahlin in den Reichsgrafenſtand (24. 2. 1752). Dieſem Ges

ſuche wurde durch ein kaiſerliches Diplom vom 14. März willfahrt,

in welchem Philippine Eliſabeth in den Stand der Reichsgräfinnen

erhoben wurde, als wenn ſie von Gebuhrt aus eine rechtgebohrene

Reichsgräfin wäre mit aller Gleich- Doll- und Ebenbürtigkeit und

mit allen ſothanem Reichsgräflichen Stande anklebenden Privilegien

theilhaftig und empfänglich ". ?).

Durch dieſen großen Erfolg, der über die Stellung des Kaiſers

zu der Dollbürtigkeitsfrage keinen Zweifel ließ, ermutigt entſchloß

fich Friedrich Ernſt, neue Laufgräben gegen die poſition des Lande

grafen zu eröffnen. Mittelſt eines von ihm bei dem Reichshofrate

gegen den Landgrafen angeſtrengten Befikſtörungsprozeſſes erlangte

er ein obſiegendes Urteil vom 12. Juli 1753, durch welches dem

heſſiſchen Fürſten bei Strafe von 20 mart lötigen Goldes aufges

geben wurde, die Söhne eines unmittelbaren Reichsgrafen in pos

sessione nicht zu ſtören, die alte Form der Lehnsbriefe nicht ab=

zuändern, „auch fünftighin nicht via facti und eigens

mächtig zu verfahren, ſondern ſich an den ordentlichen

Weg Rechtes zu halten“ .

Die heſſiſcherſeits gegen dieſes Mandat erhobenen Einwen

1
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dungen wurden durch ein Reichshofratsconcluſum vom 9. Mai 1754

abgewieſen und nunmehr die von Friedrich Ernſt ſchon im Jahre

zuvor erbetene Manutenenztommiſſion , beſtehend aus den auss

ſchreibenden Fürſten des rheiniſch -weſtphäliſchen Kreiſes, „zur ſtarten

Handhabung des kaiſerlichen judicati “ eingeſeßt.

Dieſem Druđe wich der Landgraf zunächſt und ließ den Lehns

brief unter Weglaſſung der angefochtenen Klauſel ausfertigen , in

dem er ſich aber vorbehielt, von dem ihm frei gelaſſenen Petitorium

d . i. der Appellation an die Reichsgerichte Gebrauch zu machen.

Sein Nachfolger Friedrich II. jedoch, deſſen Weſen aus weicherem

Stoffe gebildet war als das ſeines willensſtarken Daters, unterließ

es ganz und gar, ſeinen Rechtstitel zur Geltung zu bringen und ers

teilte ſelbſt dem Grafen Philipp Ernſt, dem Sproſſen der nach

heffiſcher Behauptung nicht ebenbürtigen Ehe, bedingungslos

die nachgeſuchte Belehnung. ( 1778). Ja, als dieſer ſich in

zweiter Ehe mit der nahezu 40 Jahre jüngeren Prinzeſſin Juliane

von Heſſen - Philippsthal vermählte (1780) , um den dem Ver

dorren nahen Jweig ſeines Stammes zu neuem Treiben zu bringen,

beſtätigte Friedrich vorbehaltlos die Ehepatten , in denen

beim Ableben Friedrich Ernſts ſeine Witwe für den Fall, daß ein

minderjähriger Sohn aus der Ehe vorhanden wäre, bis zu deſſen

Volljährigkeit die Regierung im Lande führen ſolle.

Dieſe beiden Akte mußten, da ſie ganz unbedingt erfolgten,

allgemein als ein Derzicht des Landgrafen auf die Derfolgung ſeiner

Rechtsanſprüche gelten und wurden beim Wiederauflodern des Erb

ſtreites von der Büdeburger Seite entſprechend verwertet. Inſeinem

Inneren hatte jedoch Friedrich den bei ihm vorausgeſeßten Verzicht

nocht nicht geleiſtet. Das beweiſt die von ihm im Mai 1777 an

ſeinen Miniſter, den Reichstagsgeſandten Conr. fr. Ludwig o.

Wülteniß, gerichtete Aufforderung, ſich gutachtlich darüber zu äußern,

ob und wie weit es dermalen ratſam ſein möchte, die Frage der

Succeſſionsfähigkeit des Hauſes Alverdiſſen an den Reichstag zu

bringen . In ſeinem Gutachten (29. 5. 77) hatte nun Wülkenitz

nicht allein in eingehender Darlegung der in Betracht kommenden

Momente abgeraten, die Sache jekt an den Reichstag zu bringen,

ſondern es auch als ausſichtslos bezeichnet, beim Reichshofrat das

Petitorium anzuſtellen . )

Das Votum des in Reichsgeſchäften ſehr erfahrenen Staatse

manns, der heſſen-Kaſſel ſchon ſeit 1768 in Regensburg vertrat und
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bei ſeinem Herrn in hohem wohlverdientem Anſehen ſtand ; mußte

den ohnehin friedfertigen , jedem Streit abgeneigten fürſten in der

ſeither von ihm in der Angelegenheit beobachteten Reſerve um jo

mehr beſtärken, als das von dem Reichskammergericht in dem Pro

zeſſe zwiſchen Alderdiſſen und Detmold türzlish ( 1773) gefällte Ur

teil ebenſo wie die früheren Entſcheidungen des Reichshofrates die

Angriffe auf die Succeſſionsfähigkeit der Linie Alderdiſſen zurüdges

wieſen hatte. )

mag unter dieſen Umſtänden die Zurüdhaltung des Lands

grafen verſtändlich, ſogar ſein Entſchluß, den ausſichtsloſen Rechts

weg des Rekurſes zu meiden, verſtändig erſcheinen, ſo wird man es

doch unter dem Geſichtspunkte des Heſſiſchen Intereſſes als einen

ſchweren Unterlaſſungsfehler bezeichnen müſſen, daß er bei den

verſchiedenen Gelegenheiten ſeine Rechte nicht förmlich wahrte. Denn

zweifellos wurde durch das Unterlaſſen einer Rechtsverwahrung die

ſpätere Erneuerung der heſſiſchen Rechtsanſprüche weſentlich er

ſchwert. Sollten dieſe aber nicht völlig verjähren , ſo mußte der

Nachfolger Friedrichs ſie baldigſt nach ſeinem Regierungsantritt in

irgend einer Form wieder zum Ausdrud bringen .

2. Landgraf Wilhelm IX . und die Motive ſeiner

ſchaumburgiſchen politik .

Der erſte äußere Anlaß zur Wahrung der heſſiſchen Anſprüche

bot ſich Landgraf Wilhelm IX . bald , nachdem er – nach einund

zwanzigjähriger Regierung in der Grafſchaft Hanau die Herrs

ſchaft in Kaſſel (31. 10. 1785) übernommen hatte, als Graf Philipp

Ernſt infolge des Lehnrechtes das Mutungsgeſuch an den Kaſſeler

Lehnhof (4. 8. 1786) richtete. Don dieſer Gelegenheit, ſeine Rechtss

anſprüche aufs neue anzumelden, machte Landgraf Wilhelm nun

einen eigenartigen Gebrauch. Anſtatt offen die Belehnung zu ver

weigern oder ſie, wie das früher geſchehen war, unter Dorbehalt

des petitoriſchen Verfahrer.s zu erteilen, ließ er auf das Mutungs

ſchreiben zunächſt teine Antwort ergehen und dann auf Ers

innerung aus Büdeburg einfach den Eingang des Geluches be

scheinigen.
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Die weitere Entwidlung der Dinge, die nach aller Wahr

ſcheinlichkeit zu einer Beſchwerde Philipp Ernſts bei der Reichs

inſtanz geführt haben würde, wurde durch deſſen Tod gehemmt.

Schon ehe dieſer aber eintrat, hatte der Landgraf ſeine Maßnahmen

getroffen, um ſeine vermeintlichen Gerechtſame auch tatſächlich durch

zuſeßen .

Für dieſes Ziel tamen nur zwei Wege in Betracht, der Rechts

weg und die via facti. Der Rechtsweg tonnte beſchritten werden

durch Petitorium bei dem Reichshofrate und durch Recursus ad

comitia in Regensburg. Allein bei der notoriſchen Verſtimmung

der Hofburg gegen Heſſen-Kaſſel, die in der traditionellen Politik

dieſes Fürſtenhauſes ihre Haupturſache hatte, bot dieſer Weg - zumal

nach der Erhebung der Philippine Eliſabeth in den Reichsfürſten

ſtand und nach den berührten gegen Heſſen erlaſſenen Dekreten der

Reichsgerichte - zur Zeit teine Ausſicht.

Landgraf Wilhelm IX. tonnte ſich daher nicht entſchließen,

dieſen auf alle Fälle weit ausſehenden und faſt ausſichtsloſen Rechts

weg einzuſchlagen. Da er aber entſchloſſen war, ſein vermeintliches

Recht ſich keinesfalls verkürzen zu laſſen, ſo entſchied er ſich für den

anderen Weg, auf dem ihm freilich troß des ihm als Lehnsherrn

zuſtehenden Eröffnungsrechts, nachdem ausdrüdlich in dem Man

date von 1753 die via facti verſchloſſen worden war, in Wirt

lichkeit kein anderes Recht zur Seite ſtand als das Fauſtrecht.

Bei ruhiger allſeitiger Überlegung hätte der Landgraf fick

{agen müſſen, daß auch der Weg der Gewalt unter den damaligen

politiſchen Verhältniſſen kaum zum Ziele führen tönne, und daß bei

ſeinem gewagten Spiele der Einſatz größer ſei als der erhoffte Ge

winn . Allein eindringende tühle Berechnung aller in Betracht

tommenden Momente iſt da nie Sache dieſes Fürſten geweſen , wo

ſein eigenſtes perſönliches Intereſſe und ſeine Wünſche ins Spiel

tamen , und ein unglüdlicher Polititer iſt er deshalb zeitlebens

geblieben.

Es liegt außerhalb des Rahmens meiner Aufgabe, eine ein

gehende und umfaſſende Charakteriſtit dieſer eigenartigen und ſehr

komplizierten Herrſcherperſönlichkeit zu geben. Eine ſolche wäre

auch nur möglich bei einer mir nicht zu Gebote ſtehenden genauen

Kenntnis ſeiner in ihren Erfolgen ſehr ungleichen und an Wechſel
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fällen ſehr reichen, über mehr als ein halbes Jahrhundert – die

Hanauer Zeit und die Derbannungsjahre eingerechnet – ſich er

ſtredenden Regierung. Für unſeren Zweck wird es genügen, zur

Erklärung des Verfahrens des Landgrafen in dem Büdeburger

Streit auf diejenigen Charaktereigenſchaften hinzuweiſen, die los

zuſagen das konſtitutive Element ſeines Naturells ſchon von früher

Jugend an bildeten.10) Übergroßes Bewußtſein ſeiner Fürſten

ſtellung und lebhaftes Empfinden ſeiner eigenen perſönlichen Bez

deutung, weſentlich geſteigert noch durch die Erfolge einer zweis

undzwanzigjährigen Regententätigkeit, in der er unſtreitig ein nicht

gewöhnliches praktiſches Derwaltungstalent an den Tag gelegt

hatte , ließ ihn an die eigene Untehlbarkeit auch auf Gebieten glauben ,

die er nicht überſah, und verſchloß ſein Ohr für die Stimme ſach

verſtändigen wohlgemeinten Rates. Dazu tam , daß ſein oft in

wildem Jorn gegen jeden Widerſpruch aufloderndes Temperament

ſeine berufenen Ratgeber auch da, wo ſie ihren Herrn auf falſchem

Wege ſahen , verſtummen machte. Dieſer erleichterte ihnen freilich

dadurch ihre Zurüdhaltung, daß er beſonders dann, wenn er Ein =

wendungen ſeiner Miniſter gegen ſeine in autokratiſchem Selbſtbe

wußtſein getroffenen Entſcheidungen vorausſah, ihren Rat gar nicht

einholte. Stellten ſich dann die Schwierigkeiten bei dem Unternehmen

heraus, ſo wurde ihre Hülfe für deſſen Durchführung in Anſpruch

genommen oder ihnen wohl gar die undankbare Aufgabe geſtellt,

den durch fürſtliche Selbſtherrlichteit verfahrenen Karren wieder ins.

rechte Geleiſe zu bringen. Dieſen Verlauf nahmen die Dinge weniga

ſtens in dem uns beſchäftigenden Falle.

Ehe ich dies jedoch des nähern ausführe, erſcheint es mir ges

boten, zur Erklärung und teilweiſen Entſchuldigung für das Dor

gehen des Landgrafen einige Momente hervorzuheben, die ſeinen

vorſchnellen Entſchluß einigermaßen begreiflich machen.

Nach der feſten Verſicherung des Miniſters v. Schlieffen, der

ſeinen Fürſten genau tannte und deſſen Würdigung ſeines Weſens

und ſeines Wollens den Eindruck unbedingter Objektivität macht,

war es Wilhelm bei dieſem Unternehmen , „wie ſehr man auch

(darin) den ihm zugemeſſenen Bereicherungstrieb zu erkennen ver

meinte, mehr um den Ruhm , alte Rechtsanſprüche ſeiner Vorfahren

geltend gemacht zu haben , als um weſentlichen Nußen zu thun" .11) ,

Dieſes Zeugnis gewinnt noch an Glaubhaftigkeit durch die Wahrs

nehmung, daß der Landgraf während des ganzen Handels Gelds



13

I

opfer, die den damaligen Ertragswert des beanſpruchten Objekts

weit überſtiegen , nicht geſcheut hat. Auch darf man annehmen,

daß er nach der menſchlichen Neigung, ſich zu dem, was man ſich

wünſcht, auch für berechtigt zu halten, an ſein gutes Recht geglaubt

hat, obgleich oder richtiger weil er von der Entwidlung der Rechts

frage in ihren verſchiedenen Stadien wohl nur eine ſehr lückenhafte

und untiare Vorſtellung hatte. Über den naheliegenden und zu

erwartenden Einwand, daß von ſeinem Vater durch die der Linie

Alderdiſſen vorbehaltlos erteilte Belehnung und die ebenſo erfolgte

Beſtätigung der Ehepakten des Grafen Philipp Ernſt mit ſeiner zwei

ten Gemahlin Juliane von Heſſen -Philippsthal die Kaſſeler An

ſprüche verwirkt ſeien, meinte er durch Berufung auf die nach Be

kanntwerden ſeines Übertritts zum Katholizismus (1754) von ſeinem

Vater feierlich ausgeſtellte Verſicherungsurkunde (Aſſekurationsakte),

in der Friedrich (Art. 12) beſchworen hatte, „ von den heimfallenden

Landen und Unterthanen es ſey Lehn oder Erbe weder in perpe

tuum noch temporarie zu alieniren ", hinweg kommen zu tönnen .

In einem Schreiben an die Fürſtin Juliane vom 14. April,12)

das endlich die von ihr im Anfang der heſſiſchen Invaſion geſtellte

Frage nach den Urſachen dieſes Angriffs 18) beantwortet, führt ihr

Derwandter als Gründe ſeines Vorgehens an : „ a) die von mir nicht

anerkannt werdende Ebenbürtigkeit der Herren Grafen von Schaum

burg-Lippe, b) die aus dem Grunde von mir nicht erteilte Belehnung

bei meinem Regierungsantritt, c) die lehnsverfaſſungswidrig auf

das Lehn contrahirten beträchtlichen Schulden .“ Was es mit dem

bisjeßt noch nicht beſprochenen Schulden für eine Bewandtnis hat,

wird die ſpätere Unterſuchung klarlegen.

Entſcheidender als die drei aufgeführten Gründe war für die

gewalttätige Initiative des Briefſchreibers wohl die Befürchtung,

die er in einem Zuſake zu ihnen ausgedrüdt hat, daß er, „ da fich

alles auf den jungen Grafen beſchränke, durch Acquiescenz ſeinen

Gerechtſamen entſagen könne“ . Dieſe Beſorgnis entbehrte, wie

ſchon früher geſagt wurde, in der Tat der Berechtigung nicht. Es

fragt ſich nur, ob der Landgraf unter den damaligen Derhältniſſen

auch von ſeinem Standpunkte aus nicht politiſch flüger gehandelt

haben würde, wenn er, anſtatt plump zuzufaſſen , die Belehnung

unter formeller Wahrung der heſſiſchen Anſprüche erteilt, deren

praktiſche Durchführung aber auf eine günſtige Kons

junktur in der Zukunft verſchoben und vorläufig nur die
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mitoormundſchaft über den jungen Erbgrafen, auf die er als Lehnss

herr ein gewiſſes Anrecht hatte, angeſtrebt hätte. Allein ſolchen

tühlen Erwägungen war, wie geſagt, der leidenſchaftliche Sinn des

Landgrafen damals nicht zugänglich.

Daß ſein gewaltſames Einſchreiten ein Wagnis war, das vers

hehlte er ſich freilich ſelbſt nicht und gab es auch ſeinen Miniſtern

zu, das lektere allerdings erſt, als er ſie, weil er ihrer Widerrede

zuvorkommen wollte, vor die vollendete Tatſache der Marſchorder

an ſeine Truppen ſtellte. In der Überzeugung, daß er jeßt handeln

müſſe, wenn ſein Haus nicht für alle Zukunft ſeiner Rechte verluſtig

gehen ſolle, glaubte er das Wagnis nicht ſcheuen zu dürfen. Übers

dies hoffte er im Hinblic auf die politiſche Lage im Reiche und den

Stand der Dinge in Büđeburg, der Schwierigkeiten Herr zu werden .

Ein näheres Eingehen auf dieſe Geſichtspunkte muß ſpäterer Dar

ſtellung vorbehalten bleiben. Hier mag die Bemerkung genügen ,

daß der Landgraf für ſeine Gewaltpolitik auf die Unterſtüßung des

deutſchen Fürſtenbundes, dem er unmittelbar nach ſeinem Regierungs

antritte, wohl ſeiner Zukunftspläne gedenkend, beigetreten war,

zählte und in Büdeburg auf ein gütliches Abkommen mit ſeiner

Baſe Juliane für den zweifelhaften Fall, daß deren einziger tränt:

licher Sohn am Leben bleiben ſollte, rechnete. In beiden Beziehungen

ſollte die Zukunft ihn arg enttäuſchen .

Wenden wir nun unſeren Blid den Vorgängen bei der Beſits

nahme der Grafſchaft Schaumburg -Lippe zu, ſo möchte ich zum

voraus bemerken, daß ich nicht beabſichtige, eine ausführliche Ges

ſchichte der militäriſchen Ottupation hier zu geben. Eine ſolche würde

in ihren Einzelheiten nur geringem Intereſſe begegnen. Überdies

ſind die Tatſachen von ihren Zeitgenoſſen ſchon eingehend erzählt

worden. Mein Abſehen iſt vornehmlich darauf gerichtet, einen

Überblid über dieſe Geſchehniſſe im ganzen und großen zu eröffnen und

von Einzelheiten nur die Puntte zur Darſtellung heran zu ziehen,

die mir von Wichtigteit zu ſein ſcheinen, oder bei denen ich , ſei es

zur Berichtigung der feitherigen Angaben, ſei es zu deren Ergänzung

auf Grund der mir zu Gebote ſtehenden noch nicht benußten Quellen

etwas beitragen zu tönnen glaube.
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3. Beſitzergreifung der Graficaft.

Als am 14. februar 1787 in Kaſſel die Nachricht von dem Abs

leben des Grafen Philipp Ernſt, der tags zuvor nach kurzem Krant

ſein an einer Lungenentzündung geſtorben war, eintraf, berief der

Landgraf, wie ſein Miniſter, der General von Schlieffen erzählt,"4)

die Miniſter zu einer außerordentlichen Sißung zuſammen, machte

ihnen Eröffnung von der eingelaufenen Todesanzeige und teilte

ihnen mit, „ die helſiſchen Kriegsvölfer hätten ohne Zweifel ſchon

Beſitz vom Lippiſchen Antheile Schauenburgs genommen , indem er

dazu die nöthigen Vorſchriften auf ſeiner vor einigen Monaten nach

dem ihm zuſtändigen Antheil gemachten Reiſe in ſichern Händen ver

ſiegelt hinterlaſſen habe, mit Befehl, bei eintretendem Falle das

Verſiegelte zu erbrechen und zu vollziehen. Ihnen allen habe er

das Derfügte um deswillen verhelet, weil ihm einleuchte, ſie würden

den Schritt allzu gewagt finden, folglich widerrathen, jeßt aber, da

die Sache geſchehen ſei tomme es darauf an zu überlegen, was weiter

zu thun ſtehe. Das Angefangene durchzuleſen ſei er entſchloſſen , es

koſte was es wolle. Groß war die Verwunderung Aller, vornämlich

die des von der Malsburg, welcher den Fürſten auf ſeiner Reiſe bea

gleitet hatte, ohne deſſen getroffene Dorkehrungen im geringſten zu

argwöhnen ; noch größer aber die Beſorgnis Aller über die Folgen

eines Unterfangens gegen oberſtrichterliche und rechtsträftig ge

wordene Ausſprüche“.

Inwieweit dieſer für Beurteilung des landgräflichen Derfahrens

und für unſere Kenntnis der prinzipiellen Auffaſſung des Miniſte=

riums gleich intereſſante Bericht, der erſt lange Jahre nach dem

Vorgang von Schlieffen aus der Erinnerung niedergeſchrieben wurde,

in allen Einzelheiten den Tatſachen gerecht wird, vermag ich nicht

mit Sicherheit feſtzuſtellen, da in den vorliegenden Atten jene Mis

niſterialſiķung nicht erwähnt wird. Jn der Hauptſache wird man

aber, was beſonders die grundſäßliche Stellung der Miniſter zu dem

Vorgehen des Landesherrn anlangt, obige Darſtellung als zutreffend

bezeichnen dürfen . Auffallend iſt ja ein Widerſpruch, der ſich mit

der angeblichen Ausſage des Fürſten über die gelegentlich ſeiner

Reiſe in die altheſſiſche Grafſchaft Schaumburg erteilten geheimen

Befehle für die eintretenden Falles zu bewerkſtelligende Ottupation

der lippiſchen Grafſchaft aus den Atten ergibt.

Jene Reiſe, auf der der Landgraf auch dem Büdeburger Hofe
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einen Beſuch machte, fiel, wie wir wiſſen, in die Zeit vom 5. Seps

tember bis zum 2. Oktober.15) Die bei den Atten vorhandenen

Konzepte 16) zu den ſpäter auszugebenden geheimen Ordern ſind aber3

vom 20. und 22. November 1786 (vom Weißenſtein ) datiert. Eine

Bezugnahme auf frühere Befehle findet ſich nicht in ihnen. Für eine

Begleichung der Differenz mit dem Berichte Schlieffens fehlt ſomit

ein feſter Anhaltspunkt.17)

Wie dem nun auch ſein mag, der Gedanke an ein ſolches Prä

liminarverfahren war urſprünglich nicht dem Kopfe des Landgrafen

Wilhelm entſprungen, ſondern es war ſchon ſeinem Vater von dem

Vizekanzler Lennep vor der Geburt Georg Wilhelms geraten

worden, insgeheim den Befehl zur ſofortigen Belegung Büdeburgs

nach dem Hinſcheiden Philipp Ernſts bei der Regierung zu Rinteln

zu hinterlegen, um durch alsbaldige Beſißnahme ſeine Thronfolge

gegen den regierungsunfähigen, ſchwachſinnigen Bruder Ph. Ernſts

zu ſichern ,18) ein Ratſchlag, dem Landgraf Friedrich keine Folge

gab und der nun bei ganz anderer Sachlage von ſeinem Sohne

ausgeführt wurde.

Die einzige Perſönlichkeit unter den Kaſſeler Räten Landgraf

Wilhelms, die damals in ſeine Abſichten eingeweiht wurde, war,

ſoweit ſich das aus den vorliegenden Akten feſtſtellen läßt, der eh.

Landesſetretär Regierungsrat Ioh. frz. Kundel , ein Mann, der

ſeinem Fürſten und ſeinem Lande treulichſt ergeben war . Durch

ſeine hand liefen auch in dem ſpäteren Derlauf des Büđeburger

Streites alle Fäden der Verhandlung mit den heſſiſchen Vertretern

an den verſchiedenen Höfen. Dieſe behandelten Kundel in der leb

haft mit ihm geführten Privattorreſpondenz faſt durchweg als ihren

vertrauten Freund und ſuchten durch ſeinen Einfluß mäßigend und

hemmend auf das ungeſtüme Vorgehen des Landgrafen einzuwirken.

An gutem Willen dazu fehlte es Kundel durchaus nicht. Don

Anfang an hatte er die Schritte ſeines Herrn mit banger Sorge be

gleitet. Aber ſein Einfluß reichte nicht weit in der gewünſchten

Richtung. Mancher Stoßſeufzer entringt ſich deshalb dem gepreßten

Herzen des Getreuen . „ Sie kennen Sereniſſimum “, ſchreibt er am

8. März an Herrn von Deltheim, den heſſiſchen Geſandten in Berlin ,

„ und wiſſen, wie geſchwind Sie ſind, und können danach abnehmen,

wie man ſich verhalten muß. Meinerſeits empfinde ich ſoviel über

die Sache wie Sie und bin recht in Sorgen ... Sie kennen mich ja

theuerer Freund! Sie wiſſen daß ich den Gang der Unſchuld immer



17

.

$

wanderé, und das iſt die einzige Beruhigung in meinem mühſeligeri

Dienſt."

Wie Kundel zur ganzen Sache ſtand, zeigen deutlich zwei

Äußerungen ,die erkurz nach jenem Schreiben in Briefen an Delte

heim tat. „ Ich wollte ſehr wünſchen, Ihro hochfürſtliche Durch

laucht hätten den Schritt nicht unternommen ", und ſpäter: ,,Sie und

alle, die hier in der Sache gearbeitet, können nichts dazu und müſſen

da ſchreiben und bitten , vorſtellen und hilft es nicht, es dem Himmel

befehlen ." 20) – Man muß hiernach annehmen, daß Kundel ſeine

Bedenten, wenn auch in aller Vorſicht, dem Landgrafen tund ges

geben hat.

Ganz anders war die Haltung, die der zweite Vertrauensmann

Wilhelms, Amtsrat Pajor in Schaumburg, in dem Dorſtadium der

Entwidelung einnahm .

Am 27. November ging ihm durch Generalleutnant von Loß

berg, Gouverneur von Rinteln , ein von Kundel am 20. d. Mts.

ausgefertigter Befehl des Landesherrn zu, bei der Nachricht vom

Tode des Grafen Philipp Ernſt ſofort die beiden anliegenden ver

fiegelten Schreiben an den General d. Loßberg in Rinteln und den

dortigen Regierungs -Präſidenten d. Münchhauſen abzugeben ,

dieſen Befehl aber ſtrengſtens geheim zu halten. Seitdem ſandte

Paſor wiederholt unter der Adreſſe Kundels vertrauliche für den

Landgrafen beſtimmte Stimmungs- oder genauer Mißſtimmungs

berichte aus der Grafſchaft Büdeburg nach Kaſſel und meldete ge

treulich auch die minderwertigen Klatſchereien des gräflichen Hof

lebens. In dieſen Berichten war er undertennbar bemüht, die Re

gierung des lleinen Landes in ein recht ungünſtiges Licht zu ſeßen

und die lippiſche Frucht als reif zum Pflüden darzuſtellen. Als Quelle

feiner Nachrichten bezeichnet er einen ſehr vertrauten Mann in

Büdeburg, von dem er alle daſigen Geheimniſſe und Abſichten er

fahren tann ." 21) An einer anderen Stelle nennt er ihn einen

Mann, der ſich zu allem gebrauchen läſſet." 22) Don ihm erhielt er

durch Eilboten unter derſtelter abgeredeter Adreſſe“ am 13. fer

bruar Meldung vom Hinſcheiden des Grafen Philipp Ernſt das

wegen Abweſenheit der Fürſtin-Witwe don der Regierung geheim

gehalten wurde. Merkwürdiger Weiſe war dieſer „Mann“ tein

anderer als der Kaiſerliche Notar und Büdeburger Anwalt Rüding ,

der wenige Tage ſpäter im Namen und Auftrage der Fürſtin Juliane

feierlichen Proteſt gegen die Vergewaltigung des Landes durch den

3

1911
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Landgrafen einlegte . ) Er ſcheute ſich nicht, gleichzeitig zwei Herren

zu dienen und gefiel ſich nach Lehenners Dorgang in ſeiner Doppel.

rolle. Denn auch nachher bediente er ſeinen Freund Pafor noch mit

pertraulichen Mitteilungen über Büdeburger Vorkommniſſe. Leider

ſollte es ihm im weiteren Derlaufe der Handlung nicht an Kone

turrenten in dieſem Doppelſpiele fehlen.

Paſors Stimmungsberichte aus dem Büdeburgiſchen wurden

beſtätigt und ergänzt durch die Mitteilungen eines zweiten Ders

trauensmannes des Landgrafen in der altheſſiſchen Grafſchaft, des

Bergrats don Tölln in Obernkirchen . Auch er meldete von Mißs

helligkeiten zwiſchen Regierung und Regierten . 24)

In der Tat hatten die Untertanen Philipp Ernſts auch nach

anderweitigen Berichten reichlich Grund zur Klage über ſeine Rea

gierung vornehmlich wegen der Beſteuerung. Neben der ſeit 1693

beſtehenden „ ordinären Kontribution ", die einen Jahresertrag von

8000 Thi. lieferte, hatte Philipp Ernſt eine „extraordinäre Kontri

bution" don 10 Monaten jährlich ſeinen Untertanen auferlegt.

Eine Deputation der Aemter Büdeburg, Stadthagen und hagen.

burg, die ſich 1784 Beſchwerde führend an Landgraf Friedrich als

Oberlehnsherr gewandt hatte, wurde von dieſem wegen Intompes

tenz abgewieſen, die Supplikanten deshalb von ihrem Landesherrn

teils mit militäriſcher Eretution belegt, teils ins Gefängnis geworfen

und die Steuern rüdſichtslos eingetrieben. Eine Klage, welche die

Bedrängten hierauf bei dem Reichstammergericht anſtrengten, hatte

ſchließlich nach mehrjährigen Verhandlungen ein Mandat des Ges

richtshofes vom 29. Januar 1787 zur Folge, durch das dem re

gierenden Grafen anbefohlen wurde, von den ordnungswidrig aus:

geſchriebenen Steuern abzuſehen, und daneben dem KönigdonPreußen

derAuftrag erteilt wurde, dieDurchführung desDetretszuüberwachen .

Die „ Alteration “, die nach Paſors Bericht der für den Grafen una

glüdliche Ausgang des Prozeſſes ihm brachte, ſoll den Anſtoß zu

ſeiner Ertrantung gegeben haben . Sicher aber waren durch den

Streit die Beziehungen zwiſchen Herrſcher und Untertanen vergiftet.

Im Amte Hagenburg tam es ſogar in den beiden leßten Regierungs

jahren Philipp Ernſts zu Bauernrevolten.25) Gleichwohl aber war

es, wie ſich bald zeigen ſollte, eine ſtarte Übertreibung, wenn Paſor

meldete,26) daß die mehreſten Untertanen des Grafen gut heſſiſch

geſinnt ſeien. " Immerhin wurde der Landgraf natürlich durch ſolche

Nachrichten in ſeinen Annexionsgelüſten beſtärkt.

M
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Durch die bereits erwähnte Order des Landgrafen vom 20. No:

vember 1787 wurde Generalleutnant d. Loßberg angewieſen, mit

ſeinem Regiment (Altloßberg) nach Empfang dieſes Schreibens ,in

aller Stille und Geſchwindigteit“ nach Einziehung aller Beurlaubten in

der Nachbarſchaft das erledigte Territorium zu beſeken, das in der

Grafſchaft belegene Militär „ pflichtbar zu machen und alle Armas

tur in Gewahrſam zu nehmen.“ Ein entſprechender Befehl erging

gleichzeitig an den Kommandanten von Rinteln , General v . Bülow ,

mit ſeinem Garniſonregiment unter Loßbergs Kommando nach

Büđeburg zu marſchieren. Außerdem wurde ein geheimer Befehl

am 22. November an den Generalleutnant v. Boſe in hofgeismar

ausgeſtellt, nach deſſen Eingang mit ſeinem Regiment aufzubrechen

und, ohne Raſttag zu halten, ſchleunigſt nach Rinteln zu marſchieren,

von wo er mit den dortigen Truppen in das büđeburgiſche Gebiet

einzurüden habe. Endlich erhielt durch Order vom gleichen Tage der

Regierungspräſident Geh.Rato. Münchhauſen in Rinteln die Weiſung,

ſofort nach dem Tode Philipp Ernſts mit dem Gouverneur Derab

redung zu nehmen und mit ihm in der erledigten Grafſchaft wegen

Verpflichtung des Militärs, der Diener und ſämtlicher Üntertanen

das nötige zu verfügen.27)

Dieſe vorläufigen Anordnungen wurden nach Eintreffen der

durch Stafette nach Kaſſel beförderten Todesanzeige durch eine

Marſchorder des Landgrafen vom 13. februar ergänzt, die ſich auf

folgende Truppenteile erſtredte: 1 ) das Regiment Gens d'armes,

2) eine Schwadron Huſaren , 3) die Leib -Kompanie dom Jägerkorps,

4) das 3. Regiment Garde und 5) das Leib- füſilirregiment. Dieſe

Truppen, die der Führung des Generals v. Wurmb unterſtellt

wurden, erhielten die Weiſung, ſofort nach Einziehung der nächſten

Beurlaubten aufzubrechen und in 4 Tagen nach Rinteln zu mars

ſchieren . Das Regiment Boſe ſollte ſeinen Marſch in drei Tagen

vollenden. Eine genaue Marſchroutewar allen Teilen vorgeſchrie

ben . Trotz der durch das februarwetter aufgeweichten grundloſen

Wege rüdte das von General Wurmb geführte Korps, das am 15.

Februar aus ſeinen helſiſchen Quartieren aufgebrochen war, ſchon

am 18. in Rinteln ein , wo tags zuvor das Boſeſche Regiment ein.

getroffen war. Nur die der Infanterie zugeteilten ſechs Kanonen

langten erſt am 20. an ihrem Beſtimmungsort an , da ſie im Pader

borniſchen im Schmuße ſteden geblieben waren . Für die gute Dis

ziplin des damaligen helliſchen Militärs ſpricht die MeldungWurmbs,
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daß ſeine Infanterie beim Einmarſch keinen Maroden hatte. Aller :

dings betrug die Effettidſtärke des Wurmbſchen Korps nach dem

Rapport vom 17. Februar nur 875 Mann mit 174 Pferden .28)

Die nach dem Abmarſch der Haupttruppe eingezogenen Beurlaubtent

trafen unter dem Kommando des Oberſt d. Linſingen am 23. in

Büđeburg ein . Am 11. März belief ſich laut Rapport vom 12. die

Stärte des geſamten Ottupationstorps einſchließlich des aus dem

früher Schaumburgiſch -Lippiſchen Infanterie -Regimente neuformier

ten heſſiſchen Regiments Hanſtein (431 Mann) auf 2797 Mann.

Der Beſtand erhöhte ſich bis zum 1. April auf 3295 Mann, ein

Maximum , das aber ſchon in den nächſten Tagen durch Deſertion

der Büdeburger Soldaten aus dem Regiment Hanſtein bei deſſen Ders

legung nach Rinteln um 63 Mann gemindert wurde.

Die Mannszucht der heſſiſchen Truppen für die der Landgraf

die Offiziere beim Abmarſch ,reſponſabel“ machte, verdiente auch

während der ganzen Ottupationszeit alles Lob. In dem Entwurfe

zu einem für ein hamburgiſches Blatt geſchriebenen Artikel vom

21. März, der die Tendenz hatte, die Leiden der lippiſchen Bes

völkerung recht draſtiſch zu ſchildern, bemerkt die Fürſtin Juliane in

einem der vielen Juſäße, die ſie eigenhändig an den Rand des Kon

zeptes niederſchrieb : „ Es iſt leicht zu erachten, wie drüdend die Eins

quartierung ſo vieler Truppen den Einwohnern iſt, indeſſen läßt

ein jeder dem Herrn Generalleutnant d. Loßberg, einem Manne

don leutſeligem und rechtſchaffenem Karatter, wie auch den übrigen

heſſiſchen Generalen die Gerechtigkeit widerfahren, daß vermöge

ihrer Befehle bisher eine ſo gute Mannszucht unter den im Lande

befindlichen Truppen gehalten worden, daß ohngeachtet der ſo ſehr

gepreßten Einquartierung doch noch keine Beſchwerden über Erceſſe

vorgebracht ſind." 29) Dies ſchwerwiegende Urteil, das die Frau

welche es abgibt, ebenſo ehrt, wie die, denen es gilt, wird vollauf

beſtätigt durch die Ausſage eines franzöſiſchen Offiziers , der

in Berlin, wohin er zu den Revüen gekommen war, erzählte, „ daß

er durch das Schaumburgiſche gereiſt ſey und daß er die Bauern

und andere Einwohner gefragt habe, ob ſie nicht durch unſere Ein

quartierung litten, daß ihm aber an allen Orten einſtimmig wäre

geantwortet worden, daß die helliſchen Truppen vortrefflicheManns

zucht hielten, daß man über ſie nicht das Geringſte zu tlagen hätte

und ſich es alſo recht gut gefallen ließe, daß ſie bei ihnen waren “.50)

Man wird wohl nicht fehlgreifen mit der Annahme, daß die
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Äußerungen des franzöſiſchen Reporters von dem heffiſchen Der

treter in Berlin in ſeinem Berichte am Schluſſe in Rüdſicht auf

die Adreſſaten etwas ſtiliſiert oder richtiger appretiert worden ſind.

Denn wenn auch die Beſaßungstruppen in der Grafſchaft verteilt

waren und ihre Zahl an ſich ziemlich gering war, ſo mußte die Ein

quartierung trotz der vorzüglichen Mannszucht von der Bevölkerung

des tleinen Landes doch als eine drüdende Laſt empfunden werden .

Beſonderen Anlaß zur Beſchwerde hatte die Reſidenz Büdeburg.

Nach einer Eingabe des ſtädtiſchen Magiſtrats an den Landgrafen

vom 7. März waren nur 224 Bürgerhäuſer zur Unterbringung von

Truppen geeignet. Ein großer Teil davon hatte nur eine Wohn

ſtube, die mit6-8 Mann belegt war. Welche Belaſtung das für

die Führung des Haushaltes und den Betrieb der Profeſſion hatte,

bedarf teiner Ausführung. Das Geſuch um Derlegung eines Teils

der Truppen wurde von den heſſiſchen Kommiſſaren befürwortet,

von dem Landgrafen aber erſt am 29. März -- und zwar aus all.

gemeinen politiſchen Gründen - wenigſtens teilweiſe genehmigt.31)

Ehewir nun aber die Truppenbewegung mit unſeren Gedanken

weiter begleiten, ſcheint es mir geboten, zu dem Zeitpunkt des Eins

marſches in die lippiſche Grafſchaft zurüdzukehren und die daran

lich anſchließende Beſißergreifung mit den darauf folgenden Dor

gängen zu beſprechen. Wie bereits bemerkt, werde ich hierbei über

die aus früheren Darſtellungen 82) bekannten Tatſachen nur kurz

berichten, dagegen das bisher Unbetannte, ſowie den inneren 3u

ſammenhang der Dingeund die in Betracht kommenden pſychologiſchen

Momente ausführlicher behandeln .

Durch die Order des Landgrafen vom 20. November 1786, in

der Generalleutnant v. Loßberg angewieſen wurde, auf die Nach ,

richt vom Tode des Grafen Philipp Ernſt ,in aller Geſchwindig

teit“ die erledigte Grafſchaft zu beſeßen , war ihm dabei mitgeteilt

worden, daß noch ein nächſtgelegenes Regiment“ (das Boſeſche)

zum Einmarſche befehligt ſei . Erſt am 17. aber um 10 Uhr morgens

marſchierte er ausRinteln ab und rüdte um 1 Uhr in Büđeburg ein.33)

Weshalb Loßberg den ihm anbefohlenen Marſch erſt 4 Tage

nach Eingang der Todesnachricht antrat, alſo an dem Tage, für

den ihm die Antunft des Boſeichen Regiments in Rinteln angetüns

digt war, läßt ſich nicht mit Beſtimmtheit ſagen . Unſere Quellen

geben teine dirette Austunft. Der Gedanke an etwaigen Widerſtand

pon ſeiten des dortigen Militärs konnte ihn nicht ſchreden. Dię

1
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Büdeburger Truppen, die ſich unter der Regierung des Grafen

Wilhelm namentlich im ſiebenjährigen Kriege einen guten Namen

gemacht hatten, befanden ſich damals in trauriger Derfaſſung.

Während der zehnjährigen Regierung Philipp Ernſts hatte nur eine

Aushebung im Lande ( 1783) und teine gemeinſame Uebung ſtatt

gefunden. Abgeſehen von der im Steinhuder Meere gelegenen tleinen

Feſtung Wilhelmſtein, die eine Beſakung von 40 recht alten Soldaten

hatte, beſtand das ganze Kontingent aus dem in Büdeburg ſtehen

den, aber meiſt beurlaubten Infanterie-Bataillon , etwas Artillerie

und 17 Karabiniers, von denen 11 invalid waren. Dieſe Truppen

macht tonnte einem Manne wie Loßberg nicht imponieren, wenn er

ſelbſt auch nur an der Spiße eines ſchwachen Bataillons und der

drei Kompagnieen des Bülowſchen Landregiments ſeinen Marica

antrat. Immerhin hätte er ſich ſeinem Herrn gegenüber, der ihm

aus ſeinem ſpäten Aufbruch einen Dorwurf machte 34), darauf bes

rufen dürfen, daß es ihm erwünſcht geweſen ſei, zur Erhöhung des

Eindruds ſeiner in Büdeburg zu ſtellenden Forderungen auf den

Rüdhalt des in Rinteln eingetroffenen Boſeſchen Regiments, deſſen

Antunft in Büdeburg für den Abend erwartet wurde, hinweiſen zu

können . Stärter aber wirtte wohl ein anderes Imponderabile als

„ retardierendes Moment“ auf ſeinen Entſchluß ein . Der Feldzug

gegen eine wehrloſe Frau und ihren unmündigen Sohn war dem

alten Krieger am Schluſſe ſeiner ehrenvollen Laufbahn an ſich höchſt

unerfreulich,85) und er wurde das für ihn noch mehr durch ſeine

alten Beziehungen zu einer fürſtin aus dem Hauſe Helſen, deren

huldvolle Gaſtfreundſchaft er in den legten Jahren von dem nahen

Rinteln aus des öfteren genoſſen hatte,und die er ſehr verehrte.38)

Es tam hinzu, daß dieſelbe gerade in dieſen Tagen von Büdeburg

abweſend war und erſt am 15. ſpät dahin zurüdtehrte. Es mochte

ihrem Derehrer ſehr unritterlich erſcheinen, in ihrer Abweſenheit in

ihr Land einzubrechen, ihre Rechte zu vergewaltigen und ihr hab

und Gut in Beſchlag zu nehmen. Es begreift ſich leicht, daß eine ſo

naheliegende Empfindung ihm don vornherein die Schritte lähmte.

Auch nachher hätte er ſich gern von dem für ihn dornendollen Wege

zurüdgezogen. Als ſein Herr ihm Mitte März darüber Dorhalt

machte, daß er der Fürſtin (auf ihren Wunſch) ſtatt, wie befohlen,

zwei heſſiſcher Unteroffiziere zwei Büdeburger Karabiniers als

Ehrenwache gegeben habe, rechtfertigte er mit einem Anfluge ſol

datiſcher Derbheit ſein Verbrechen mit der ihm anbefohlenen
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Attention gegen die Fürſtin und der ſtarten Inanſpruchnahme ſeines

Regiments und fügte hinzu, er ſei 69 Jahre alt und ſeine Activi

tät nicht mehr ſo, als wie ſolche zu Sr. Hochfürſtlichen Drchl. hohem

Dienſte erfordert werde.“ 7) Der Wunſch Loßbergs fand indes tein

Gehör. Der Landgraf entſchuldigte ſich umgehend unter nachdrüds

licher Verſicherung ſeines vollen Vertrauens mit ſeiner Untenntnis

der Sachlage.88) Im übrigen führte Loßberg pünktlich die ihm zus

gegangenen Befehle aus und wahrte in den Verhandlungen mit der

Fürſtin durchaus das Intereſſe ſeines Fürſten ohne Scheu vor der

Ungnade ſeiner Freundin .

Zuſammen mit General von Loßberg traf Präſident von Münch .

hauſen , der zur Vornahme der Verpflichtung des lippiſchen Militärs,

der Zivilbehörden und Untertanen durch Order vom 22. November

ernannte heffiſche Prinzipal-Kommiſſar, ferner Amtsrat Paſor, dem

die Geſchäfte des Setretärs bei der Kommiſſion übertragen waren ,

und einige Beamte der Rinteler Regierung in Büdeburg ein .

Sowohl die Belegung der Stadt und des Schloſſes als auch die

pon Militär und Zivil abverlangte huldigung für den neuen Landes:

herrn fand außer in der Feſtung Wilhelmſtein teinen Widerſtand

im Lande.

Nachdem Major d. Altenbodum , den Loßberg alsbald nach

ſeiner Ankunft mit einem ſeiner Miſſion entſprechenden Auftrag an

die Fürſtin in das Schloß ſandte, den Beſcheid zurüdgebracht hatte,

daß ſie „proteſtiere, aber nicht vor Gewalt tönne“, machte Loßberg

ihr ſelbſt ſeine Aufwartung. Sie wiederholte ihm gegenüber ihren

Proteſt und behielt ihrem Sohne alle Rechte vor, bezeigte ſich im

übrigen aber ſehr leutſelig und als eine dernünftige Dame." $ )

Gewiß hatte Loßberg alle Urſache, das verſtändige Derhalten

der Fürſtin in den Tagen der heſſiſchen Beſikergreifung zu rühmen.

Denn dadurch daß ſie ſchon am 17. unter Vorbehalt der Rechte ihres

Sohnes das Militär - außer der Garniſon von Wilhelmſtein – und

alle Zivilbehörden, die ihrſoeben erſt als Vormünderin ihres Sohnes

und Landesregentin gehuldigt hatten, aus ihren Untertanpflichten

entließ, erſparte ſie nicht nur dem Lande vergebliche Kämpfe gegen

eine Übermacht und den Beamten ſchwere Gewiſſenstonflitte, ſon

dern ebnete auch zunächſt wenigſtens den Helfen die Wege für die

Ottupation. Um die Rechte ihrer Familie aber für die Zutunft in

allerform zu wahren , ließ ſie dem General d. Loßberg bei dem

Einrüden der Truppen in den Schloßhof und einige Stunden ſpäter

I
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dem Regierungspräſidenten von Münchhauſen eine ausführliche und

feierliche Proteſtertlärung mit Bezugnahme auf ihre Rechtstitel abs

geben .“ )

Dieſer Proteſt wurde mit ſtarter Emphaſe von demſelben Notar

Rüding vorgetragen, der durch Spionendienſte ſeit Monaten den

helliſchen Jäger auf die Fährte des Wildes hingewieſen hatte.

Der Mann erhielt nur turzen Beſcheid. Loßberg erklärte ihm ,

er ſei nicht getommen, Prozeſſe zu führen, ſondern habe ausdrüdliche

Order, das Reſidenzſchloß zu beſeßen ; er habe für ſeine Perſon zus

viel Hochachtung für dieverwitwete Fürſtin, auch zuviel Gutes in

Büdeburg genoſſen, als daß er für ſich das Mindeſte zum Derdruß

oder Kräntung der gnädigſten Dame unternehmen würde; übrigens

könne er an ſeine Proteſtationen ſich nicht tehren . So wenig er ihm

die Ausrichtung des höchſten Auftrags derdente, ſo nachdrüdlich und

ernſtlich wolle er ihm geraten haben, ſich mit ſeinen beiden Zeugen

zu retirieren .

Erheblich türzer und derber lautete die Antwort Münchhauſens.

Nachdem dieſer zuerſt Rüdings Notariatscharatter in Frage geſtellt

hatte, erklärte er, er tönne ſich jeßt mit Proteſtationen nicht benehmen,

daher er ihm nur wolle geraten haben, „ ſich mit beiden Gezeugen

alsbald fortzupaden. "

Schon am Tage der Beſikergreifung wurden von Herrn von

Münchhauſen in Büdeburg das Militär, die Staatsbehörden und

die hofdienerſchaft in Eid und Pflicht genommen . Das Infanterie

bataillon hatte vor der Huldigung „ die Obergewehre“ abgeben

müſſen. Am 21. Februar wurde es als neuſchaumburgiſches Regie

ment“ unter Oberſt von Hanſtein neu formiert. Nach Coßbergs

Bericht beſtand das Gros aus Tagelöhnern.41) Die Truppe zeigte

lich, obwohl ſie gleich im Anfang ein Gnadengeſchent von60 Louis

dor von dem Landgrafen erhielt, wenig zuverläſſig und wurde dese

halb am 1. April nach Rinteln verlegt. Die paar Karabiniers

wurden der Huſarenſchwadron einverleibt, die Artillerie einfach unter

Heſſiſches Kommando geſtellt.

Sämtliche Mitglieder der ſeitherigen Verwaltungsbehörden

huldigten, ſoweit ſie nicht derreiſt waren, ohne ein Wort der Einrede.

Pon den Hofbedienten wurden auf Retlamation der Fürſtin dreien ,

die ſie ſich für ihre perſönliche Dienſtleiſtung auserbeten hatte, dors

erſt die Vereidigung erlaſſen.12)

1
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Dom 19. - 23. wurde das Huldigungsgeſchäft, das neben den

Staatsdienern die ſtädtiſchen Magiſtrate, die - ſehr wenig zahls

reiche - Ritterſchaft, Kirche, Schuleund Untertanen umfaßte, in der

Hauptorten der 4 Ämter der lippiſchen Grafſchaft zu Ende geführt.

Die Patente wegen Antritts der vormundſchaftlichen Regierung

wurden überall entfernt und ſtatt ihrer die plakate betr. Beſißnahme

des Landes ſeitens des helfiſchen Landgrafen angeſchlagen . In dieſen

wurde allen Untertanen befohlen, teine Befehle anders als unter

der Unterſchrift der zur Direttion der Landesgeſchäfte derordneten

heſſiſchen Kommiſſion anzunehmen.

Der ganze Beſitzwechſel vollzog ſich ſoweit ohne Schwierigkeit.

Nur drei lutheriſche Geiſtliche (Paſtor Rauſchenbuſch zu Sülbed ,

Konſiſtorialrat Meier zu Delden und Oberprediger Helper in Stadtsน

hagen ) machten bei der Huldigung einen ſchwachen Anlauf zur Renis

tenz. Sie wurden aber durch die Verſicherung des Superintendenten

froriep zu Büdeburg, des Nachfolgers Herders, daß an dem tirch

lichen Bekenntnisſtande nichts geändert werden würde, über ihre

Bedenten hinausgebracht. Die Bevölterung ſchien den heſſiſchen Bes

richterſtattern mit der Umwandelung ganz zufrieden zu ſein . „Die

Untertanen “ heißt es in einem Berichte vom 21. Februar, „ ſind

alle herrlich und in Freuden über ihren neuen gnädigſten Landes:

fürſten, und in den Wirtshäuſern hört man unter dem größten

Freudengeſchrei betrunken und unbetrunten einen dem andern zu:

rufen : Bruder, ich bin nun auch ein Heſſe. “ Wie raſch dieſer

Freudenrauſch bei den Neuheſſen , wenn er überhaupt echt war, ver

fliegen ſollte, mußte der Landgraf zu ſeinem Leidweſen bald ges

wahr werden.

Den erſten ernſthaften Widerſtand ſeßte ſeinen Annerionsab =

lichten die kleine feſte Wilhelmſtein entgegen. Das Kommando

in der Feſtung führte Kapitän Rottmann , ein altersſchwacher

Mann, dem aber ſein Wille durch ſeine Fürſtin und ſeinen energiſchen

Fähnrich Windt, den einzigen Offizier in der Feſtung außer Rott

mann, geſtählt wurde.43) KapitänRottmann lehnte die Aufforderung

des Generals don Boſe zur Übergabe ab unter Hinweis auf ſeinen

beſonderen von ihm als Befehlshaber der Feſtung dem perſtorbenen

Grafen und „ der ganzen lippiſchen Nachtommenſchaft “ geleiſteten

Eid mit dem Hinzufügen , daß er ohne ausdrüdlichen Befeh!

der Regentin nicht tapitulieren werde. Bei dieſer Erklärung der:

harrte er ungeachtet aller Dorſtellungen von der Gegenſeite. Auf

1
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mündlicheVerhandlungen ließ er ſich nicht ein,44) und auf die Drohung

mit der höchſten Ungnade des Landgrafen erwiderte er, er fürchte

dieſe Ungnade nicht, er hoffe vielmehr, daß Se. Durchlaucht ſein

Derfahren billigen und daraus erſehen werde, daß er jederzeit mit

Treue ſeinem geleiſteten Eide nachtommen werde.45) Die Fürſtin

aber war nicht zu einem Übergabebefehle zu bewegen. Die dahin

gehenden perſönlichen Vorſtellungen Loßbergs wies ſie zurüd und

auf das ſchriftliche Erſuchen der heſſiſchen Regierungs-Kommiſſion

antwortete ſie ſarkaſtiſch: „Da in den von Fürſtlich Heſſiſcher Seite

angeſchlagenen Patenten allen Unterthanen des hieſigen Landes,

aus deſſen rechtmäßigem Beſit ich als Vormünderin meines Sohnes

gewaltthätiger Weiſe geſekt bin, befohlen wird, teine andere als

don erwehnter Commiſſion gegebene Befehle zu reſpecs

tiren, fo finde ich das ben mir vorgebrachte Verlangen, eine Ordre

zu ertheilen , deren Befolgung verbothen iſt, widerſprechend.“ 48)

Fürſtin Juliane durfte ſolche Antwort geben. Denn eine via

facti gab es für die Heſſen nicht durch das Steinhuder Meer zu den

Wällen der Feſtung. Nach Loßbergs Meinung war ſie auch mit

der größten Armee nicht zu nehmen.47) Sie lag nämlich außer

Schußweite der damaligen Artillerie. Die Beſaßung konnte auch

nicht ausgehungert werden. Denn ſie wurde von dem hannoverſchen

Ufer aus, dank der turbraunſchweigiſchen Regierung48), ausreichend

verproviantiert. Demgemäß wurde Loßberg auf ſeinen Bericht hin

vom Landgrafen am 26. februar angewieſen, „behutſam vorzu.

gehen, vorläufig teine Gewalt, wäre es auch thunlich, zu gebrauchen ,

ſondern fortwährend dahin bemühet zu ſenn, durch gütliche Derſuche

zum Zwed zu gelangen .“ Dieſe gütlichen Verſuche aber führten

nicht zum Ziele, ebenſowenig wie die übrigen Derhandlungen,

welche die heſſiſchen Kommiſſare mit der Fürſtin -Witwe zu führen

hatten.

Durch Erlaß vom 14. februar hatte der Landgraf zur Direk

tion der Landesregierung in dem ehemals lippiſchen Teile der

Grafſchaft Schaumburg “ eine Kommiſſion eingeſetzt, die aus dem

Dizepräſidenten Geh. Rat L. A. von Berner, 49) dem Regierungs

rate Joh. Daniel von Schmerfeld ,50) dem Präſidenten fr.

Siegm. Wait von Elchen") und dem Kriegs- und Domänen

rat K. Sieg m . Fulda beſtand. Die beiden erſten ſollten den Vor
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fiz im Regierungskolleg übernehmen , die beiden letzten wurden mit

der Leitung des Kammertollegs betraut. Die Kommiſſare trafen

am 17. februar in Büdeburg ein, und tags darauf wurde in

gemeinſamer Sitzung die neue Verwaltung organiſiert. Die ſeits

herige erſchien den heſſiſchen Kommiſſaren recht umſtändlich

und unpraktiſch und der Regierungsapparat viel zu groß. Auf

fallend iſt jedenfalls die Tatſache, daß an der Regierung 25 pers

fonen beſchäftigt waren , darunter außer dem Kanzler 6 Räte und

15 Kanzleibeamten. In der Juſtizkanzlei arbeiteten 2 Regierungs

räte und 4 Juſtizräte und im Kammerkolleg 12 Perſonen, darunter

5 Kammerräte.52) Welch ein Perſonal für die Adminiſtration eines

To tleinen Landes!

Nach dem Berichte der Kommiſſare ( 18. 2.) erklärte ein jeder

Beamte ſich willig, den Landgrafen als alleinigen Landesherrn ans

zuerkennen. Allein dieſe Anerkennung genügte der Mehrzahl der

Beamten nicht. Die Mitglieder der ſeitherigen BüđeburgerKollegien,

der Regierung, der Juſtiztanzlei und des Konſiſtoriums, an ihrer

Spiße der Kanzler von Springer , der in den vergangenen

Jahren der Schriftführer des Hauſes Alderdiſſen in ſeinem Kampfe

gegen die Angriffe auf ſeine Legitimität geweſen war, nunmehr aber

zum Lohne für ſeinen raſchen Frontwechſel zum heſſiſchen Geheimen

Rat ernannt wurde, unterzeichneten am 21. februar, alſo acht

Tage, nachdem ſie dem jungen Erbgrafen und ſeiner Mutter das

Gelöbnis der Treue abgelegt hatten , ein Huldigungsſchreiben an

den Landgrafen, in dem ſie ihn baten, „ ihre aus dem innerſten

Herzen kommenden Wünſche als treu gemeintes Opfer ihrer unter

thänigſten Devotion gnädigſt anzunehmen ." 58)

Die Kommiſſare hatten neben dem Auftrage der Geſchäftss

leitung bei ihrer Beſtallung von ihrem Fürſten den Befehl erhalten ,

die Archive in Gewahrſam zu nehmen. Die Fürſtin ſelbſt ſollten

fie mit allen ihrer Stellung gebührenden Ehren und Rüdlichten bes

handeln und ſie wiſſen laſſen , daß es dem Landgrafen ein beſont

deres Vergnügen machen werde, ihr und dem jungen Grafen auf

alle Weiſe gefällig zu ſein. Es werde ihm angenehm ſein, wenn

ſie ſich der ſeither inne gehabten Gemächer im Schloſſe bedienen

wolle. Wenn ſie aber nebſt ihren Kindern das Büdeburger Land

zu verlaſſen wünſche, ſo ſtehe ihr frei zu gehen, wohin ſie wolle.

Undertennbar war Wilhelm beſtrebt, Juliane durch ſein Entgegens

tommen für die bevorſtehenden Verhandlungen über einen Dergleich,
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auf deſſen Zuſtandekommen er den größten Wert legte, möglichſt

günſtig zu ſtimmen.

Der Empfang, den die Fürſtin den Kommiſſaren bereitete, war,

wie es ſcheint, ein gutes Teil weniger freundlich als der Loßbergs.

In dem Kommiſſionsberichte an den Landgrafen vom 18. februar

wird darüber nur geſagt : die Fürſtin ,war über den ganzen Vor

fall ſehr empfindlich und gab uns einige ſchwere Verdauungen,

welche wir jedoch mit der uns anempfohlenen Beſcheidenheit ſo bes

antworteten, daß wir glauben E. H. Durchl. ſo wenig als unſerer

Perſon etwas vergeben, ſondern alles Präjudiß abgehalten zu

haben. "

Den Kommiſſaren waren nur wenige Wochen zur Einrichtung

der helfiſchen Verwaltung vergönnt. Die Atten melden nichts über

etwaige von ihnen eingeführte Reformen und ſo gut wie nichts von

ihrer Leitung der Geſchäfte. Nur zwei von ihnen treten in ihrer

Perſon und ihrem Wirten hervor, von Berner und von Waiß, aber

nur in einer Richtung, nämlich in dem Beſtreben , ein den Wünſchen

des Landgrafen gemäßes Abkommen mit der Fürſtin zu erzielen .

The ich indes der Darſtellung dieſer Rolle näher trete, ſcheint es mir

geboten, die Trägerin des Gegenſpiels in dem Drama, die in den

ſeitherigen Ausführungen etwas zu kurz gekommen iſt, mehr in den

Vordergrund zu ſtellen.

4. Fürſtin Juliane und ihre Freunde.

Nie hat ein deutſcher Herrſcher oder eine deutſche Fürſtin, ſelbſt

wenn man Kleines mit Großem vergleichen darf, Maria Thereſia

nicht, die Regierung eines Landes unter gleich ſchwierigen Derhält:

niſſen angetreten wie die aus heſſiſchem Fürſtenſtamme entſproſſene

fünfundzwanzigjährige Witwe des Grafen Philipp Ernſt. Vier Tage

nach dem Hinſcheiden ihres Gemahls und der auf ihren und ihres

unmündigen Sohnes Namen geleiſteten Huldigung ihrer Untertanen,

zwei Tage nach ihrer Rüdtehr aus der alten Heimat ſah ſie ihr Land

bis auf ein kleines fort in fremdem Beſike, ſich ſelbſt widerſpruchse

los verlaſſen von allen Körperſchaften des ſtaatlichen und des Ge

meindelebens, ohne einen Berater und Freund in ihrer Nähe, ja

Mutter und Bruder54) in der für ſie wichtigſten Frage eines Ver

gleichs auf Seiten ihres Bedrängers. Wahrlich eine Lage, in
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der auch die mutigſte frau und treueſte Mutter zu verzagen und

jeden Widerſtand aufzugeben Grund genug hatte. Allein Juliane

derzagte nicht. Gegen einen Vertrauten hat ſie einmal geäußert,

es ſei ein Glüd, daß, während ihre Dienerſchaft bei der Huldigung

für den Landgrafenganz den Kopf verloren hätte, ſie den ihren be

halten habe und ſich helfen tönne. Und ſie hat ſich in der Tat vor

allem ſelber geholfen . Sie fand die beſten Hülfsquellen in der Klars

heit und Klugheit ihres ſcharfen Derſtandes und der Feſtigteit ihres

zielbewußten Willens. Beide Eigenſchaften ſind auch von ihren

Gegnern während der Konflittzeit voll gewürdigt worden. Dock

hat man ihr von dieſer Seite auch den Vorwurf der Falſchheit nicht

ganz erſpart, aber taum mit Recht. Gewiß, ſie hat in feiner Diplos

matie je nach Umſtänden geſchidt zu reden und zu ſchweigen ver

ſtanden und hat ihre leßten Gedanken und ihre endgültigen Abſichten

går manchmal in Schleier gehüllt. Aber durfte ſie ſich nicht im

Stande derNotwehr gegen eine, wie ſie überzeugt war, rechtswidrige

Übermacht und inWahrung ihrer Mutterpflicht, da ſie eine Löwen

haut nicht zur Verfügung hatte, mit dem Fuchspelze waffnen ?

Unter dem Beiſtande mächtiger Freunde, die ihr in ihrer Bedrängnis

in ganz Deutſchland zur Seite traten und unter der Gunſt der polie

tiſchen Lage im Reiche iſt ſie ſchließlich aller Widerwärtigteiten

Herrin geworden und hat allen Anfechtungen der Erbfolge ihrer

Nachtommen für immer ein Ende gemacht. Ihr alleiniges Werk

aber war es, daß ſie dieſe Hülfsträſte für ſich in Bewegung legte

und die politiſche Konjunktur für ihren Zweď ausnußte. In dem

großen Drana ihres Lebens, das ſich in dieſen wenigen Monaten

abſpielte, tam die Bedeutung ihrer perſönlichteit voll zur Geltung.

Auch für Juliane gilt das Wort, das für den inneren Gehalt edler

Naturen bezeichnend iſt: Sub pondere crescit. Sie hat die Be

laſtungsprobe in dieſer Zeit vorzüglich beſtanden. Man wird von

ihr zur Charatteriſtit ihrer Haltung in jener Zeit die Inſchrift heran

ziehen dürfen, die Friedrich der Große der großen Landgräfin Karos

line von Darmſtadt auf ihr Grabmal ſekte: Ingenio vir.

Naturgemäß traten ja damals in Julianens Weſen beſonders

die träftigen, mehr männlichen Züge hervor. Doch fehlt es in ihrem

Charatterbilde, ſoweit es aus den dürftigen vorliegenden Nach

richten 55) über ihren Entwidlungsgang und ihr Leben in Büdeburg

ſich gewinnen läßt, nicht an Zügen hoheitsvoller Anmut und großer

perſönlicher Liebenswürdigkeit. Unzweifelhaft war ſie eine geiſt
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volle, tunſtſinnige und hochgebildete Frau. Unter ihren Lehrern

werden außer einem Bremer Pfarrer Ewald beſonders hervorges

hoben der nachmalige Erzieher Čes Kurfürſten Wilhelm II, K. 0.

von der Malsburg , dem ſeine Schülerin „lebenslang ſeinen ans

regenden Umgang mit ausgezeichneter Achtung lohnte," und den ſie

während der helliſchen Invaſion ſehr gern als Spezialgeſandten

Wilhelms IX, gaſtlich bei ſich aufnahm , und der Hofmeiſter in

Philippstal 3. K. Engelbronner d'Aubigny , vormals Profeſſor

am Kollegium Karolinum zu Kaſſel. Für den Unterricht, den ſie

genoß, ſowie für ihre Befähigung ſpricht die Tatſache, daß ſie drei

fremde Sprachen beherrſchte und in den zweimal wöchentlich von

ihr veranſtalteten hoftonzerten oft ſelbſt die ſchwerſten Klavierſtüde

portrug. Ihr Schloß, wo ſie in aller Einfachheit weitgehende Gaſt

freundſchaft übte, ſuchte ſie zum Mittelpunkte feiner, edler Geſellig

teit zu machen und ſcheute ſich nicht, bei Aufführung franzöſiſcher

Luſtſpiele Hauptrollen zu übernehmen . Neben ſolchem Muſendienſte

aber verſäumte ſie nicht die ernſteren landesmütterlichen Pflichten .

Schon bei Lebzeiten ihres Gemahls förderte ſie mit eignen petuniåren

Opfern Landbau und Handwert, und als Regentin ſuchte ſie durch

vielſeitige Maßnahmen Wohlſtand und Kultur ihrer Untertanen zu

heben. Ja ſie ſtudierte, um die verſchiedenen Rechtsfragen, die zum

Austrag gebracht werden mußten, ſelbſt beurteilen zu können , das

preußiſche Geſetzbuch und deutſches Staatsrecht.

Aber nicht nur durch ihre Bildung und ihren Geiſt machte ſie

tiefen Eindruck auf alle, die ihr näher traten, ſondern auch durch

ihre äußere Erſcheinung. Schon vor ihrer Konfirmation fand ſich

ein Bewerber um ihre Hand. Später bewarb ſich ein franzöſiſcher

Prinz um ihre Gunſt. Sie lehnte den Antrag jedoch ab mit den

Worten : Monsieur, j'aime mieux dépendre d'un vieillard que

des caprices d'un jeune homme. Dieſer Erklärung entſprechend

reichte ſie dann im Alter von 19 Jahren als zweite frau dem 57

jährigen Grafen Philipp Ernſt die Hand, allem Vermuten nach in

der Hoffnung, an ſeiner Seite ein, wenn auch beſcheidenes aber ihr

zuſagendes Wirkungsfeld für Betätigung ihrer Waben zu finden.

An Gelegenheit, ihre Kraft zur Geltung zu bringen, ſollte es ihr

ſpäter nicht fehlen , vorerſt aber lentte ſie an dem tleinen Fürſten

hofe, wie ein Beobachter ſchreibt, „ durch edles großes Anſehen, eins

nehmendes Weſen und überaus ſchönen Anſtand “.57) die Blide aller

auf fica.

N
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Man ſieht aus alledem, um die verſtreuten Züge zuſammen zu

faſſen, Juliane war eine ungewöhnliche hochbedeutende Frau, eine

Zierde wohl auch, wie manche urteilsfähige Zeitgenoſſen meinten ,

eines höheren Thrones würdig, aber jedenfalls der großen heſſiſchen

Fürſten, aus deren Blut ſie ſtammte.57)

Zu den ſchlimmſten Tagen ihres Lebens rechnete Juliane, ges

wiß mit vollem Recht, allezeit die erſten nach der Meldung von dem

Tode ihres Gemahls. Sie war nicht lange nach der Geburt ihrer

zweiten Tochter (19. 11. 86) zu ihrer Erholung nach Kaſſel zu ihren

Eltern gereiſt und erhielt dort durch ein Schreiben des Kanzlers don

Springer vom 11. februar die erſte Nachricht von der Erkrankung

ihres Gatten und tags darauf einen auf Befehl des Grafen von Res

gierungsrat von Habicht abgefaßten Krantenbericht. Die Todes

nachricht empfing ſie auf der Rüdreiſe in Karlshafen, wohin ihr im

Auftrage der Büdeburger Regierung erſt 30 Stunden nach dem Hins

ſcheiden des Grafen der Kammerrat von Dandwerth entgegen ge

reiſt war. Am 15. Februar nachmittags 2 Uhr traf fie in ihrer

Reſidenz ein und fand daſelbſt alles in tiefſter Derwirrung. Sie

nahm die Zügel ſofort in feſte hand.

Die Kopfloſigkeit der Regierung belundete ſich ſchon in der ver

ſpäteten Abſendung der Todesbotſchaft an die Fürſtin. Man ent

ſchuldigte ſich recht ſchwach mit der Ausrede, daß man geglaubt

habe, die fürſtin ſei infolge des Krankheitsberichtes ſchon auf der

Rüdreiſe.

Bis zum Tage der Abreiſe Dandwerths hatte man allerdings

in den Büdeburger Regierungstreiſen noch teine Ahnung von den

Gefahren, die das tleine Land und ſein Herrſcherhaus bedrohten ,

In einer Sißung der Regierung am 12. Februar, in der man über

die für den Fall des Todes des Grafen Philipp Ernſt zu treffenden

Maßnahmen beriet, wurden wohl Beſorgniſſe laut vor einem Eine

fall des Grafen von Lippe-Detmold in die von ihm im Rechtsſtreit

beanſpruchten Alverdiſſenſchen Ämter Blomberg und Schieder, aber

eine helſiſche Invaſion fürchtete man nicht.58) Dagegen liefen am

14. mehrfache auch durch Nachfragen beſtätigte Nachrichten aus dem

heſſiſchen Anteil der Grafſchaft Schaumburg ein, daß die dort ſtehens

den Truppen ſich marſchfertig zu halten hätten, um in die diesſeitige

Grafſchaft einzurüden.58)

Nachdem die Fürſtin noda am Tage ihrer Antunft in Büdeburg

durch einen Erlaß die Regierung angetreten und ſich perſönlich von
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den Badeburger Zivil- und Militärbehörden durch Handſchlag das

Gel8bnis der Treue hatte ablegen laſſen, traf ſie ihre Anſtalten zum

Empfange der ungeladenen Gäſte. Einige Räte rieten ihr, die Re

gierung in Minden zu bitten, ein Militärdetachement zu ihrem

Schußenach Büdeburg zu ſchiden. Sie lehnte dies jedoch ab, weil,

ſelbſt wenn man gegen Erwarten in Minden darauf einginge, die

Beſaßung den Heſſen doch teinen Widerſtand leiſten tönne und Graf

Wolded , der Befehlshaber der preußiſchen Truppen in Mindeni,

in große Derdrießlichteiten dadurch kommen tönne." b) Beſtärkt

mußte ſie in dieſer Ablehnung noch durch die inzwiſchen aus Kaſſel

ihr zugegangene Nachricht von dem Abmarſche der dortigeu Regi.

menter werden. Mehr geneigt war ſie, dem durch Eilbrief über

mittelten Rate ihrer Mutter zu folgen, die ihr empfahl, „die Poſſes :

fion im Schloß zu behaupten und die notwendigſten Papiere zu ſal

viren ." 61) Im Eintlange mit dieſem Ratſchlage ließ ſie die auf den

Prozeß mit Heſſen-Kaſſel bezüglichen Atten, ſowie auch eine große

der Kammertaſſe entnommene Geldſumme (21650 Rtl .) und ihre

Wertſachen durch den Regierungsrat v. Habicht und Hauptmann

v. Kellel am 16. februar nach Minden ſchaffen und bei der preußi

fchen Regierung in Derwahrung geben. Wie wenig Vertrauen ſie

in die loyale Geſinnung ihres Kaſſeler Vetters ſegte, iſt daraus ers

ſichtlich, daß ſie an demſelben Tage auch ihr träntliches, der Mutter

pflege ſehr bedürftiges, Söhnchen ebendahin in Sicherheit zu bringen

für geboten hielt. Es fand in der Familie des Kammerpräſidenten

von Breidenbauch Aufnahme.

Nach dieſen Dorſichtsmaßregeln und nach Feſtſtellung des gegen

die heſſiſche Gewalttat einzulegenden Proteſtes ſah die Fürſtin den

tommenden Dingen mit gefaßter Ruhe entgegen. Noch am Morgen

des 17. turz vor dem Einmarſch der heſſiſchen Truppen ſchreibt ſie

in dem angeführten Briefe an Habicht: „ Ich habe mich nunmehr

ganz beruhiget und ich hoffe mit Gott, daß Sie das auch gethan

haben. Es iſt eine Schidung von Gott und wer weiß, ob nicht dieſer

Zufall ſelbſt meinem Sohne dereinſt eine glüdlichere Regierung ver

ſpricht, als er vielleicht ohnedas gehabt hätte. Sie wiſſen, in welcher

tritiſchen Lage unſere Umſtände waren; 62) durch die Behandlung,

die wir jekt zuerwarten haben, betommt alles eine andere Wendung
und, wie ich ſage, ich bin feft überzeugt, daß die Dorſehung dieſes

alles zum wahren Wohl meines Sohnes zugibt . Es iſt noch

alles ſtill, die Regimenter ſind erſt am Donnerstag aus Kaſſel mar
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Ichirt, und die Commiſſarien werden ſich , ohne geſchükt zu ſeyn, der

Antwort auf ein folches Compliment nicht erponiren, nemlich zur

Treppe hinunter geworfen zu werden . Ich erwarte fie ganz ruhig

und werde mich ganz kaltblütig daben derhalten “ u. l. 2.

Die Ruhe Julianes wurde noch an demſelben Tage auf eine

fchwere Probe geſtellt, aber nicht durch das Einrücken der heſſiſchen

Truppen und durch das Auftreten der Kommiſſare, ſondern durch

die Felonie ihrer Beamten, die ohne Zögern von der ihrer Fürſtin

abgedrungenen Dienſtentlaſſung Gebrauch machten und an dem

Tage des Einmarſches faſt ausnahmslos 63) dem neuen Herrn hul

digten . Wenige Tage ſpäter folgte ihrem Beiſpiele Regierungsrat

v. Habicht.

Dieſer, ein Heſſe von Geburt, hatte 18Jahre inDienſten Philipp

Ernſts geſtanden und war bis zu deffen Tode ſein vertrautefter und

einflußreichſter Berater geweſen , wiederholt auch zu wichtigen Mij

fionen verwandt worden . Während des Interregnums war wegen

ſeiner nahen Beziehungen zur Regentin ſeine Meinung im Regie

rungskolleg für die Beſchlußfaſſung maßgebend geweſen , und nach

ihrer Rückkehr hatte er vorſeiner Abfahrt nach Minden ihr münd

lich verſprochen, „ ſie und ihren Sohn nicht zu verlaſſen .“ In den

erſten Tagen ſeines dortigen Aufenthalts war ſein brieflicher Der

kehr mit der Fürſtin ſehr lebhaft. Er wurde von ihr über alle Dor

gänge auf dem laufenden erhalten und um ſeine Anſicht befragt.

Wie eng Juliane ihn fich verbunden erachtete, kann man daraus

erſehen, daß ſie ihn (18. 2.) aufforderte, walle Titulaturen aus ſeinen

Briefen an ſie wegzulaſſen. “ Aber Herr von Habicht hielt es nicht

mehr an der Zeit, von dieſem Gnadenbeweiſe ſeiner Fürſtin Ge

brauch zu machen. Am 20. februar, an welchem Tage Juliane in

einem von ihm ſelbſt entworfenen Schreiben um Genehmigung ſeiner

Dienſtleiſtung bei ihr die beſliſchen Kommiſſare erſuchte, meldete

der bisherige Favorit und erſte Staatsminiſter des verſtorbenen

Grafen “ ſich ſchriftlich zur Huldigung64) und erklärte in einer

Eingabe an die Kommiſſion am Tage darauf, daß er in heſſiſche

Dienſte einzutreten wünſche, da er Bedenken dabei finde, im Dienſte

der Fürſtin zu bleiben . " Er hielt es indes nicht für geboten, ſofort

ſeiner ſeitherigen Herrin von dieſem unerwarteten Schritte mit

teilung zu machen, ſondern zeigte ihr erſt am 26. februar auf ihre

direkte Anfrage nach ſeiner Entſchließung an, daß er in den Dienſt

des Landgrafen genommen ſei – es war dies durch Erlaß vom 23.

W

M

M
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geſchehen und „ unmöglich davon zurückgehen könne. " 65) Man

wird es hiernach verſtehen, daß Juliane bei der Neuordnung der

Regierung nach Abzug der heſſiſchen Truppen auf erneute dienſt

liche Verwendung des Herrn v. Habicht verzichtete, trozdem er nicht

verſäumte, ſeineVerdienſte um das Gräfliche Haus in möglichſt helles

Licht zu rücken.

An ſeiner Stelle wurde der frühere Bückeburgər Kanzleirat

König auf ſein Geſuch vom 6. März durch Erlaß des Landgrafen

vom 13. d. m. unter Verabſchiedung aus heſſiſchen Dienſten als

Berater der Fürſtin genehmigt. Während der ganzen Konfliktzeit

hat er ſeiner Herrin ſeitdem mit klugem , ſachverſtändigem Rate treu

und erfolgreich beigeſtanden.66) Außer ihm leiſtete in der Zeit

Kammerrat v . Danckwerth , früher hannoverſcher Offizier, der.

bei dem allgemeinen Sattelwechſel der Bückeburger Beamtenſchaft

zur Seite getreten und ſich treu geblieben war, durch ſeine intimen

Beziehungen zu dem hannoverſchen Adel und ſeine dahin gehenden

Ratſchläge der Fürſtin wertvolle Dienſte.

Die Hülfe, welche der Fürſtin in der Not und Verlaſſenheit der

erſten Tage im eignen Lande verſagt blieb, ſollte ſie auswärts in

reichem Maße teils bei einzelnen Perſonen, teils bei fürſtlichen Kas

binetten finden.

Don hohem Werte für ſie war es ſchon , daß die öffentliche

Meinung in ganz Deutſchland – natürlich außerhalb Heſſen -Kaſſels

– ſoweit ſich das aus den in den beiderſeitigen Akten zahlreich fick

vorfindenden Zeitungsblättern jener Tage erſehen läßt, einmütig

für ihr Recht Partei nahm.

Schnelle und entſchloſſene Helfer, die ſich mit Rat und Tat für

ſie einſekten, und mit denen ſie ſchon ſeit Jahr und Tag in freund

nachbarlicher Verbindungſtand, fand ſie in ihrer Bedrängnis zuerſt

in Minden. Es waren dies Regierungspräſident o. Arnim , Geh.

Rat v. Redecker 67) und Kammerpräſident v. Breitenbauch, die

nicht allein ihr eine Zufluchtsſtätte für alle Fälle boten, ſondern auch

für ihren Verkehr mit anderen auswärtigen Freunden eine Brücke

ſchlugen und ſelbſt in Berlin ihre Sache warm vertraten. Auch einen

legalen Rechtsbeiſtand gewann ſie in Minden an dem preußiſchen

Kriegsrate v. Hüllesheim , der von dem König von Preußen aus

drücklich als ihr Konſulent anerkannt wurde.68) Sein Beiſtand ver

lor aber dadurch weſentlich an Wert für ſie, daß er im Intereſſe des

Landgrafen durch ſeinen Schwiegerſohn den Regierungsrat Goeds
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dăus in Rinteln beeinflußt wurde 69) und nach den Verſicherungen

der heſſiſchen Kommiſſare ſeine Anſichten und Ratſchläge den ihm

von der Gegenpartei zufließenden Geldſpenden anzupaſſen liebte.70)

Mit dieſer Eigenart mag es wohl zuſammenhängen, daß Juliane

bei den Verhandlungen mit dem Landgrafen ſeine Dienſtleiſtungen

ſpäter ſeltener in Anſpruch nahm.

Ein anderer Berater der Fürſtin, in den ſie unbedingtes Ver

trauen ſekte, – jie nennt ihn in ihrem Schreiben an ihn vom 28.

Febr.,' ) in dem ſie ſeinen Rat für dieVerhandlungen mit dem Land

grafen erbittet, l'homme le plus honnête, le plus juste et le plus

posé, que je connaisse entre les personnes impartiales dans

l'affaire dont est question und verſichert ihn , daß ſie ſeinen Rat

pünktlich befolgen werde – war der Freund Philipp Ernſts, der

Koadjutor des Kapitels von Hildesheim und Paderborn frz. Egon

d. Fürſtenberg.72)

Unter den perſönlichen Freunden Julianens verdient endlich

noch Erwähnung der Domdechant v. Vincke zu Minden, der Dater

des berühmten weſtfäliſchen Oberpräſidenten. Er diente ihr während

der Okkupation mit ſeinen Ratſchlägen und vermittelte ſpäter ihren

Vergleich mit dem Landgrafen über Entſchädigung wegen der dem

Lande aus der Beſiknahme erwachſenen Unkoſten. Für dieſe Ver

mittlerrolle war er durch ſeine Bekanntſchaft mit dem Landgrafen

infolge ſeiner Verheiratung mit einem Fräulein von Buttlar aus

der heſſiſchen Familie beſonders geeignet.73)

Die einflußreichen Freunde und Fürſprecher, welche Juliane

an den deutſchen Fürſtenhöfen beſaß, werden bei den Verhandlungen

mit den verſchiedenen Kabinetten Erwähnung finden .

In der verzweifelten Lage, in der ſich die Fürſtin, vorab in

jenen kritiſchen erſten Tagen, in denen die wichtigſten Entſcheidungen

getroffen werden mußten, befand, tat ſachverſtändiger, wohlges

meinterRat, das liegt am Tage, ihr bitter not. Sie war ja im ganzen

feſt entſchloſſen, das Intereſſe ihrer Familie insbeſondere das ihres

Sohnes nach Möglichkeit zu wahren. Aber wie konnte dies am

ſicherſten geſchehen ? Im Wege Rechtens oder durch Eingehen auf

die Vergleichsanträge des Landgrafen ? Das war die große Frage,

über die fie ſchlüſſig werden mußte. Beide Möglichkeiten fanden

ihre Fürſprecher unter ihren Ratgebern ſchon in jenen Tagen.

Man " (der ſchon genannte LeutnantKaas?) „rät mir,“ ſchreibt

Juliane am 18. Febr. an d. Habicht, „ Stafetten nach Berlin und Hans

1
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nover zu ſchicken und ſelbſt nach Wien zu gehen. “ Sie beauftragt ihn3

dann, die Schreiben nach Berlin und Hannover zu entwerfen . Wenn

ſie nach Wien gehe, wolle ſie nur ihn mitnehmen. Habicht aber – es

iſt das bezeichnend für ſeine perſönliche Stellungnahme in der Frage

empfahl ſchon am 17. Februar „ein Accommodement mit Heſſen

unter Wahrung aller Rechte“ und widerriet am 18. die Abſendung

von Eilboten nach Hannover und Berlin, riet dagegen jeßt „den

Weg Rechtens zu Wien “ an. Allein die Fürſtin hatte gegen die

Reiſe nach Wien vorerſt Bedenken. „ Ich kann mich noch gar nicht

entſchließen, von hier wegzugehen. Der Landgraf wünſcht, daß ich

weggienge, deswegen möchte ich nun juſt hierbleiben ,“ ſchreibt ſie

den 19. Februar an Habicht. Sie mochte ſich außerdem wohl nicht

derhehlen , daß ſie bei der damaligen Spannung zwiſchen der hof

burg und dem preußiſchen Kabinette durch die Wiener Reiſe ſich

Steine auf den Weg nach Berlin, wo ſie an erſter Stelle Hülfe ſuchen

wollte, werfen würde.

Politiſche Erwägungen waren es auch, die für die Behandlung

der Dergleichsvorſchläge des Landgrafen ſeitens der Fürſtin in die

Wagſchale fielen und ſie zu dilatoriſchem Verfahren mitveranlaßten.

5. Derhandlungen, bis zur Räumung der Grafichaft.

a. Zwiſchen Landgraf Wilhelm und Fürſtin Juliane.

Es iſt ſchon früher darauf hingewieſen worden, daß der Land

graf großen Wert auf eine Verſtändigung mit ſeiner Baſe in Bücke

burg legte. Beſonders aber war ihm an raichem Abſchluß eines

Vergleichs viel gelegen. Denn er vermeinte, mit Proklamierung

der vollendeten Tatſache allen ſonſt zu befürchtenden Weiterungen

und namentlich der bedenklichen Einmiſchung der Reichsgerichte in

den Streit nach dem Grundſaß : Wo kein Kläger, da auch kein

Richter - am beſten begegnen zu können . Er ließ deshalb alle

Minen ſpringen. Seinen Vertretern in Bückeburg machte er rück

ſichtsvollſte Behandlung der Fürſtin und Entgegenkommen gegen

ihre perſönlichen Wünſche zur Pflicht und forderte ſie wiederholt zur

Betreibung eines Abſchluſſes auf. In den in raſcher Folge erneuten

und ſich ſteigernden Angeboten war – zur Derwunderung der Für

ſtin ſelber keine Spur von der tief im Grunde ſeines Weſens

wurzelnden und oft bis zur Knauſerei ſich auswachſenden Sparſam =
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keit zu entdecken. Die Kommiſſare ſuchten ſelbſt dieſer Überſtürzung

der Anträge Einhalt zu tun in der gewiß nicht grundloſen Beſorg

nis, daß der Übereifer als Zeichen der Schwäche gedeutet und ſo der

Fürſtin das Rückgrat geſtärkt werden würde. Allein ihr Herr ließ

fick durch ihre beſcheidenen Vorſtellungen im Tempo ſeines Dor

gehens nicht hemmen. Als die Herren von Waiß und von Berner,

die, wie ſchon erwähnt, die Verhandlung zuerſt zu führen hatten,

dem Landgrafen nicht raſch genug zum Ziele kamen , veranlaßte er

den früheren Lehrer und Freund Julianes, den Geh. Rat X. Otto

von der Malsburg zu längerem Beſuche bei ihr. Malsburg führte

fich am 1. März mit dem Vorgeben ein, daß er „ für ſich nur aus

Anhänglichkeit an ſie und zum Zwecke der Verſöhnung gekommen

ſei.“ Er fand die huldvollſte Aufnahme, und auf dringende Ein =

ladung nahm er Wohnung im Schloſſe. Indes vermochte er, obwohl

er Tag für Tag ſeiner Freundin lebhaft zuredete , ebenſowenig wie

die beidenKommiſſare ſie zum endgültigen Eingehen auf dieWünſche

ſeines Fürſten zu beſtimmen.74)

Außer dieſen eigentlichen Wortführern ſuchte Landgraf Wil

helm aber insgeheim noch andere Hülfskräfte ſeiner Sache dienſtbar

zu machen. Zu Anfang März wurden die Kommiſſare angewieſen,

dem Leutnant Kaas , dem Fräulein von Landsberg und Herrn

von hüllesheim gewiſſe Offerten zu machen .“ Es geſchah dies,

wie ſchon bemerkt wurde, mit Erfolg bei dem Konſulenten der

Fürſtin, Herrn von Hüllesheim , der nach ihrer eigenen Verſicherung

ihr ſtets zu einem Abkommen mit ihrem Detter riet.75) Ebenſo

bemühte man ſich nicht erfolglos um Fräulein von Landsberg.

Dieſe Dame, die Tochter des Schloßhauptmanns zu Bückeburg, war

Seniorin unter den Stiftsdamen zu Obernkirchen . Ihre Bundess

genoſſenſchaft erſchien dem Landgrafen wertvoll, weil ſie nach einer

Bemerkung des Herrn von Waiß, der ſie ſeit langen Jahren kannte,

„ neben viel Neigung zu negociiren auch der Fürſtin vorzügliches

Vertrauen beſaß ." 76) Ihr Beiſtand wurde noch höher bewertet,

ſeitdem ſie während des längeren Urlaubs, den ſie damals in ihrer

Heimat verlebte, auf Wunſch der Fürſtin zu ihr ins Schloß gezogen

war. Ihre Hülfsbereitſchaft ſuchte man dadurch noch zu erhöhen,

daßihr Ausſichten aufdie Aebtiſſinnenſtelle zu Obernkirchen, auf

Präſente und auf eine Jahrespenſion eröffnet wurden . In der Tat

ließ ſie es an Bereitwilligkeit, den helfiſchen Emiſſären bei ihren

Bemühungen um Abſchließung eines Vertrags zu ſekundieren ; nicht
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fehlen. Ja ihr Eifer ging ſoweit, daß fie Herrn von Waik die

vertraulichſten Äußerungen Julianes, ſogar wenn ſich ihre Spike

gegen ihn ſelbſt richtete, übermittelte. Moraliſche Bedenken ſcheinen

der Dame über die zweideutige oder richtiger eindeutige Rolle, die

ſie in dem Handel ſpielte, nicht gekommen zu ſein.

An Leutnant Kaas, der der Fürſtin ſehr nahe ſtand , wagte

man ſich, ſoweit unſere Quellen dies erkennen laſſen, mit „Offerten “

nicht heran. Wait meinte, die Sache müſſe mit äußerſter Vorſicht an

gegriffen werden, wenn man ſich nicht mehrſchaden als nüßen wolle.??)

Endlich gelang es dem Landgrafen auch die eigene Mutter

Julianes für eine Intervention zu ſeinen Gunſten zu bewegen. Sie

entſchloß ſich dazu im Widerſpruch mit den Mahnungen und Wars

nungen, die ſie unmittelbar vor der Belegung Bückeburgs an ihre

Tochter gerichtet hatte. Zweifellos war die Rückſicht auf das In

tereſſe ihres Hauſes und das der Familie, der ſie durch ihre Geburt

angehörte, das treibende Motiv für ihren Parteiwechſel. Land

gräfin Ulrike Eleonore don helen-philippsthal war eine

geborene Prinzeſſin von Barchfeld . In den Dergleichsanträgen, die

Landgraf Wilhelm der Fürſtin Juliane machte, war nun, wie wir

ſehen werden, kluger Weiſe eine Verdoppelung der ſeither den beiden

Linien des Hauſes Heſſen -Philippsthal von dem Stammhauſe ges

zahlten Apanage in Dorſchlag gebracht. Aus dieſen für die beiden

eines Zuſchuſſes recht bedürftigen - Linien ſich eröffnenden Auss

fichten hatte der Landgraf natürlich ſeiner Coujine bei der Unter:

redung, die er mit ihr kurz nach der Belegung Bückeburgs in Kaſſel

hatte, 78) kein Hehl gemacht und dadurch ihr Intereſſe für das Ju

ſtandekommen des gewünſchten Vertrags ins Spiel gezogen. Un

mittelbar darauf reiſte Ulrike Eleonore nach Bückeburg, um auf

ihre Tochter im Sinne des Landgrafen einzuwirken. Sie fand aber

dort wenig Gehör. Denn ſo ſehr auch Juliane ihre Mutter liebte,

ſie wollte neben ihr begraben ſein unter der gemeinſamen In

ſchrift: hier ruhen zwei Freundinnen 79) war ihr doch deren

Einmiſchung in ihren Zwiſt mit dem Landgrafen ſehr wenig will

kommen , weil ſie mit Grund überzeugt war, daß jene ſich in ihren

Ratſchlägen lediglich von ihren Privatintereſſen leiten laſſe.80) Die

Landgräfin hatte demgemäß ihrem Kaſſeler Detter nichts von ihren

Erfolgen zu berichten.81) Die heſſiſchen Kommiſſare ſprachen ſogar

die Anſicht aus, daß die Anweſenheit der Landgräfin mehr ſchade

als fruchte.84)

-

-
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1

Juliane erhielt zuerſt offiziell Kenntnis von dem auf einen

Dergleich gerichteten Wunſche des Landgrafen am 25. Februar in

einer Audienz durch ein Schreiben desſelben, das der Prinzipal

kommiſſar von Berner ihr überreichte. Sie erſuchte des weiteren

um Vorlegung der Bedingungen, bemerkte aber dabei, „daß alle

Conditiones denen Rechtenihres Sohnes unbeſchadet ſenn müßten .“ 83)

Auf dieſem prinzipiellen Standpunkte iſt ſie ſeitdem in allen Phaſen

der Derhandlung unentwegt ſtehen geblieben.

Kurz nach dieſem Schreiben wurden ihr die Dorſchläge unters

breitet. Der Landgraf bot darin der Fürſtin gegen Überlaſſung des

lippiſchen Anteils der Grafſchaft Schaumburg 1. für ſie ſelbſt eine

Derdoppelung des in den Ehepakten ihr zugeſicherten Wittums don

6000 Rtlr. , 2. für ihren Sohn ein Jahrgeld von 6000 Rtlr. und

ein heſſiſches Regiment, 3. für jede Tochter 1000 Rtlr. jährliches

Erziehungsgeld, 4. den Linien Heſſen -Philippsthal und Barchfeld

die Erhöhung ihres Apanagiums auf 4000 und 2000 Rtlr.84) Die

Tendenz des an leßter Stelle aufgeführten Anerbietens war, wie

ſchon geſagt, durchſichtig genug und hatte wenigſtens nach der einen

Selte den gewünſchten Erfolg.

Schon acht Tage nach der erſten Offerte wurden durch Herrn

von der Malsburg, der inzwiſchen wohl den Schleier ſeines offiziell

diplomatiſchen Inkognitos etwas gelüftet hatte, neue Anträge ſeines

Herrn vorgelegt. Obſchon Malsburg ſie zunächſt im wohlverſtan

denen Intereſſe ſeines Auftrages nicht in ihrem ganzen Umfange

bekannt gab, ſo gehen ſie auch in dieſer Einſchränkung über das

erſte Anerbieten erheblich hinaus. Nicht nur, daß die Abfindungs

fummen beträchtlich erhöht werden , ſondern es wird auch das wich

tige Zugeſtändnis gemacht, daß der Dergleich nur bis zur Dolls

jährigkeit des Erbgrafen beſtehen und deſſen etwaige Gerechtſame

bis dahin in suspenso laſſen ſoll.85)

für den Zweck unſerer Darſtellung iſt es nicht von Belang und

würde gewiß auch nur geringem Intereſſe begegnen, wenn ich den

Gang der Dergleichsverhandlungen, die doch nicht zu dem von

Landgraf Wilhelm gedachten Ziele führten, durch die einzelnen

Etappen geleiten wollte. Es erſcheint mir nur erforderlich, daß ich

zur Charakteriſtik des Landgrafen und zum Beweiſe ſeiner Bereit

willigkeit, für Erfüllung ſeines damaligen Lieblingswunſches wirk

lich große Opfer zu bringen , die lekten Vorſchläge, die er durch

Herrn von der Malsburg bei deſſen zweiter Sendung Mitte Mai
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des Jahres 1787 in Bückeburg machen ließ, zur Kenntnis bringe,

hinſichtlich der vorausgegangenen Verhandlungen aber nur die ſchon

früher gemachte Bemerkung über die raſche Steigerung in den Ans

erbietungen dahin ergänze, daß wenige Tage vor der Räumung

der Grafſchaft durch die heſſiſchen Truppen ein neues erhöhtes Ant

gebot von Herrn von Waiß im Namen des Landgrafen vorgetragen

wurde, das ſeines Eindruckes auf die Fürſtin nicht verfehlte.88)

In dem Schlußangebot vom Mai wurde gegen Einräumung

des „ antichretiſchen “ ( pfandweiſen) Beſikes der Grafichaft der für:

ftin dorgeſchlagen :

1. Übernahme der auf der Grafſchaft haftenden Schulden vont

500,000 Rtlr. 87)

2. wolle der Landgraf darüber hinweggehen, daß dieſe Schul

den ( teilweiſe) ohne Konſens des Lehnsherrn gemacht ſeien ;

3. dem jungen Grafen jährlich 20,000 Rtlr. zahlen laſſen und

ein Regiment zuſichern.

4. Die gleiche Zahlung ſolle auf die eheliche männliche Descens

denz übergehen.

5. Der Fürſtin -Witwe ſollten jährlich 12,000 Rtlr. auch für

den Fall, daß ſie eine andere Ehe eingehe, gezahlt werden,

6. für jede der beiden Gräfinnen -Töchter zur Erziehung und

Unterhalt jährlich 3000 Rtlr. und

7. bei eintretender Vermählung einer jeden 20,000 Gldn. zur

Ausſtattung gewährt werden .

8. ſolle der geiſtesſchwache Graf Wilhelm (der Bruder Phis

lipp Ernſts) ein Jahrgeld von 3800 Rtlr. erhalten.88)

9. wird dem jungen Grafen ausdrücklich das Recht vorbehalten ,

nach Erreichung der Mündigkeit gegenAbtrag der Schulden (500.000

Rtlr.) die Grafſchaft wieder zu übernehmen . 9)

Nachträglich erbot ſich der Landgraf, den zuleßt zugeſagten

Rechtsanſpruch des Erbgrafen unter die Garantie der drei Kreis

direktoren zu ſtellen .

Es läßt ſich nicht verkennen , daß der heffiſche Fürſt bereit ge

weſen iſt, ſich die vorläufige Befignahme der Grafſchaft Bückeburg

etwas koſten zu laſſen. Eine Vergleichung der von ihm gebotenen

Summen mitdem Etat der Grafſchaft im Jahre 178790) wird dies

noch klarer ſtellen. Die Jahreseinnahme betrug 75,082 Rtlr ., die

Ausgaben 53,547 Rtlr., der Einnahme-Überſchuß demnac 21,535

Rift ., dagegen die neben dem Betrage der Ausſteuer der Gräfinnert
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zu zahlenden Jahrgelder zuſammen 41,800 Rtir. Bringt man von

dieſen auch die aus derBückeburgerKaſſe etatsmäßig an die Regentin

und den Grafen Wilhelm zu zahlenden Apanagen von 6100 und

3170 Rtir. in Abzug, ſo bleibt doch noch ein von dem Landgrafen

an Jahrgeldern über den Bückeburger Einnahmeſaldo hinaus zu

zahlendes Mehr von 10,495 Rtlr., ganz abgeſehen von der Erhöhung

der Apanagen der beiden Philippsthaler Linien und den ſonſtigen

aus der Okkupation erwachſenden hohen Unkoſten .

Sehen wir uns nun einmal etwas näher die Urſachen an, aus

denen es ſich erklärt, daß die Dergleichswünſche des Landgrafen

trotz der von ihm nicht geſcheuten Geldopfer und einer eifrig be

triebenen Werbung nicht in Erfüllung gingen.

Soviel erſcheint mir unbeſtreitbar, daß die heſſiſchen Unter

händler nicht für das Mißlingen ihres Auftrages verantwortlich

zu machen waren . Allen dreien hat es wahrlich an feſtem Willen,

die ihnen geſtellte Aufgabe raſch zum guten Ende zu führen, nicht

gefehlt. Zwei von ihnen , Waik und Malsburg, die wegen ihrer

alten perſönlichen Beziehungen zu Juliane zur Vermittelung einer

Übereinkunft beſonders berufen waren, haben, wie ihre ausführ

lichen Berichte erweiſen , alles aufgeboten, um die Fürſtin für eine

Derſtändigung zu gewinnen. Auch in ihrem ſpäteren Leben haben

beide auf dem Felde der Diplomatie ihren Befähigungsnachweis

überzeugend erbracht. Das Vertrauen ihres Fürſten ſtellte ſie in

folge deſſen wiederholt vor die wichtigſtenſtaatsmänniſchen Geſchäfte.

So hatte v. Waiß die Verhandlungen Heſſens mit Frankreich über

den Abſchluß des Baſeler Friedens zu führen , und o. der Malsburg

war in der kritiſchen Zeit von 1806 heſſiſcher Geſandter in Paris.

In geringerem Maße eignete ſich von Berner für diplomatiſche Ver

wendung. Er war, ſcheint es , zu ſehr in den Vorſtellungen ſeines

juriſtiſchenBerufes befangen, außerdem zu peſſimiſtiſcherBeurteilung

der Dinge und Menſchen, mit denen er ſich zu befaſſen hatte, geneigt

und ſpeziell den Hintergedanken und Abſichten der Fürſtin gegen

über von Anfang an poll Mißtrauen, das wohl nicht ganz unbes

rechtigt war . Er verſtand es dabei durchaus nicht, ſeine eignen Ems

pfindungen in Worten und Mienen zu verſchleiern. Kein Wunder

alſo, daß der Fürſtin ſehr bald die Unterhandlung mit ihm der :

leidet wurde. Schon am 28. februar ſchrieb Waitz an Kunckel,

daß die Fürſtin nicht mit Berner verhandeln wolle, ſondern nur

mit ihm , und derſprochen habe, ihm alle ihr zugehenden Schriftſtücke
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vorzulegen . Am 16. März meldet er ebendemſelben : „ Es iſt eine

perſonelle Pique zwiſchen der Fürſtin und Herrn von Berner. Sie

will durchaus nichts mit Berner zu thun haben. “ 91 ) Die Folge dieſes

Verhältniſſes war, daß Berner von ſeinem diplomatiſchen Auftrage

entbunden und zu Anfang April nach Kaſſel zurückberufen wurde.

Die Unterhandlung lag ießt ganz in den Händen der der Fürſtin

bis zuleßt ſympathiſchen Herren von Waiß und von der Malsburg.

Wenn man auf helſiſcher Seite eine Urſache für das Scheitern

der Verhandlungen finden will, ſo wird man ſie in erſter Linie in

dem Verfahren des Landgrafen ſelbſt zu ſuchen haben . Auf die

fehlerhafte raſche Steigerung der Entſchädigungsangebote, in der

die Schwäche der heſſiſchen Anſprüche augenfällig zu Tage trat, iſt

ſchon hingewieſen worden. Schlimmer aber war, daß der Landgraf

eine Woche nach der Beſeßung Bückeburgs verſtreichen ließ, ehe er

ſeine Dergleichsanträge der Fürſtin zur Kenntnis brachte. Nach dem

Berichte Malsburgs an ſeinen Herrn vom 9. März ſagte Juliane

ihm, ſie würde ſich auf einen Vergleich eingelaſſen haben ,

wenn man vom erſten Tage an mit ihr verhandelt hätte.92)

Man wird dieſem Selbſturteile, obwohl es ſich mit der Meinung der

Kommiſſare deckte,93) etwas ſkeptiſch gegenüber ſtehen , wenn man

an die geſamte Haltung Julianes in jenen erſten Tagen, an ihren

hartnäckigen Widerſtand gegen das Verlangen der Räumung des

Wilhelmſteins und an die ihrer Grundanſchauung über die den un

veräußerlichen Rechten ihres Sohnes nicht gemäßen erſten Anträge

des Landgrafen denkt. Gleichwohl aber wird zugegeben werden

müſſen, daß nie eine Zeit wiederkehrte, in der das Eiſen ihrer

Feſtigkeit in ſo heißer Eſſe lag , wie in den erſten Tagen, da alles

auf ſie einſtürmte, ſie von allen verlaſſen war und Widerſtreben

gegen die Übermacht ihr ausſichtslos erſcheinen konnte. Möglich,

daß der Landgraf, wenn er ihr damals unter ausdrücklicher Wah

rung der Rechte des Erbgrafen ein annehmbares Angebot gemacht

hätte, zu einem Abſchluß mit ihr gelangt wäre. Sehr fraglich aber

bleibt, ob Kaiſer Joſeph in ſeiner gereizten Stimmung gegen die

Mitglieder des deutſchen Fürſtenbundes und inſonderheit gegen das

Haus Heſſen -Kaſſel nicht kraft ſeines kaiſerlichen Obervormunds

Ichaftsrechtes Einſpruch gegen ein Abkommen erhoben haben würde,

dasder Standeserhöhung der Gräfin Philippine Eliſabeth und den

Entſcheidungen der Reichsgerichte zugunſten der Erbfolge der Linie

Alderdiſſen ſo wenig Rechnung trug. Nach der unzweideutigen
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Stellung, die der Kaiſer von vornherein in dem Streite einnahm,

wird man die Frage wohl mit einem entſchiedenen Nein beant

worten dürfen.

In die Beurteilung der Vergleichsfrage ſeitens der Fürſtin

Juliane auf Grund des erſten Antrages des Landgrafen gewinnt

man einen klaren Einblick durch ihr ſchon (S. 35) angeführtes

Schreiben an den Koadjutor von Fürſtenberg dom 28. Februar, in

dem ſie ihn um ſeinen maßgebenden Rat bittet und die für und

gegen einen Vertrag in Betracht kommenden Gründe antithetiſch

gegenüber ſtellt. Es verlohnt ſich daher wohl, die einzelnen von

ihr aufgeführten Momente in kurzer Faſſung hier vorzulegen. An

die Spiße ſtellt ſie bezeichnender Weiſe wieder den Saß, daß ſie als

Dormünderin ihres Sohnes dieſem kein Recht vergeben dürfe, das

er nach Erreichung der Dolljährigkeit nicht zur Geltung bringen

könne.

Gründe für einen Vertrag:

1. Man nehme an, daß der Landgraf einwilligen werde, einen

Artikel in den Vergleich aufzunehmen, daß alle Verabredungen den

Rechten ihres Sohnes nicht vorgreifen ſollten .

2. Die aus einem Abſchluſſe für die engere und weitere Familie

zu erwartenden Vorteile.94)

3. Der Landgraf werde ſich dazu verſtehen, die Landesſchulden ,

von denen 180,000 Rtir. (von Hannover) gekündigt ſeien, zu übers

nehmen.

4. Die Möglichkeit eines frühen Todes des Erbgrafen ſei zu

erwägen.

5. Es ſei wenig Verlaß auf die Unterſtüßung der Fürſtenhöfe

trop der höflichſten Antworten.

Gegengründe:

1. Schwierigkeit für den Erbgrafen , nach 22 Jahren den Pros

zeß gegen den Landgrafen zu gewinnen und in den Beſit ſeines

Landes zu kommen .

2. Die Mitglieder des Fürſtenbundes ſeien ießt bemüht, den

Derdacht zu beſeitigen, daß ſie es auf Unterdrückung der Nachbarn

abgeſehen hätten. Anderſeits werde jeßt der Kaiſerliche Hof ihr

ficher gegen die Ungerechtigkeit eines Mitgliedes des Fürſtenbundes

beiſtehen. Jedenfalls aber werde ihr Sohn viel eingebüßt haben,

wenn der Landgraf 22 Jahre ruhig in Beſit ſeines Raubes ges

blieben ſei.
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3. Ob es für ſie ſtatthaft ſei, ihrem Sohne den geringſten Klacha

teil zum Vorteile ſeiner Schweſtern zuzufügen ?

4. Ob man nach Recht und Gerechtigkeit Arrangements zu

ſtimmen dürfe, die ſich nur durch den Tod ihres Sohnes rechtfer

tigen würden ?

5) Ohne Zweifel werde ihr Sohn, vorausgeſekt daß er wie ſie

geſimt ſei, glücklicher und freier ſein, wenn er gut verſorgt wäre

und das Land nicht beſäße. Wer aber bürge ihr dafür, daß er einſt

ebenſo denken werde wie sie, und ſei es im Gegenteil nicht eins

leuchtend, daß die Art, wie er ſein Land verloren habe, mit Recht

es ihn bedauern laſſen werde, daß er es verloren habe, zumal da

er die Sorge und den Kummer nicht kennen werde, welche die Res

gierung eines Landes mit ſich bringe ?

Das Gewicht der Gegengründe verſtärkt Juliane noch durch

Kundgebung ihres Mißtrauens gegen den Landgrafen, der ſpäter

vielleicht unter Vorwänden von ſeinen vertragsmäßigen Pflichten

ſich dispenſieren werde.

Obwohl die Fürſtin am Schluſſe dieſer offenbar ihr tief aus.

der Seele kommenden vertraulichen Ausführungen verſichert, daß

ſie die Entſcheidung für ihr Handeln ganz von dem Rate des Freundes.

abhängig machen werde, ſo kann man bei der Art, wie ſie das für

und Wider formuliert, kaum darüber im Zweifel ſein, daß für ſie

der Schwerpunkt der Alternative in dem Wider lag. Die wirkſamſte

Triebfeder für ihre Entſchließung bildete die in ihrer Gewiſſens

haftigkeit feſt wurzelnde Sorge, daß ſie ihre Mutterpflichten

gegen den einzigen Sohn verleßen und dieſer ihr daraus

dereinſt einen ſchweren Vorwurf machen könne. Daneben

aber wirkte in ihr die auf Erwägung der geſpannten politiſchen

Lage im Reiche beruhende Hoffnung , daß ſie in ihrem Wider

ſtande gegen die Maßnahmen des Landgrafen einen Rückhalt

bei den deutſchen Dormächten finden werde. Sie entſchloß

ſich deshalb, die heſſiſchen Anträge mit freundlicher Miene entgegen

zu nehmen, die Derhandlungen aber hinzuziehen, bis ſie ſich über

die Stellung der maßgebenden Fürſtenhöfe Aufklärung verſchafft

habe.

In dieſer haltung wurde ſie beſtärkt durch den Rat ihrer

Mindener Freunde und durch das in Beantwortung ihrer Anfrage

erft am 19. März erſtattete Gutachten des Herrn von Fürſtenberg,

der, wie es ſcheint, eine Zeit lang in Zweifel war, welchen Rat er
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erteilen ſolle, dann aber zu dem Ergebnis kam , daß ein Dergleich

nicht ratſam ſei.95)

Nach Lage der Dinge mußte das Abſehen der Fürſtin vor allem

darauf gerichtet ſein , eine Zurückziehung der heſſiſchen Truppen aus

ihrem Lande zu erwirken . Denn unter dem Drucke der Okkupation

war eine freie Entſchließung nicht möglich. Sie war aber bei ihrer

Kenntnis des Landgrafen keinen Augenblick im Zweifel darüber,

daß dieſer aus freien Stücken nimmermehr ſeine Beute fahren

laffen werde, und Wilhelm ließ auch nachher in ihr keinen Zweifel

darüber aufkommen ." ) Es blieb ihr daher kein anderer Ausweg

als der Appell an die höhere Inſtanz. Nur darüber war ſie anfangs

nicht im klaren, ob ſie ſich mit ihrem Hülfegefuche zuerſt uach Wien

oder nach Berlin wenden ſolle.

b. Derhandlungen der ſtreitenden Parteien mit

deutſchen Höfen.

.

Bei der ſtarken politiſchen Spannung und der Eiferſucht, die

damals zwiſchen den beiden deutſchen Machtzentren beſtand, mußte

Juliane fürchten, mit einem falſchen Schritte dem einen oder dem

anderen Rivalen auf den Fuß zu treten . Es iſt ſchon erwähnt worden ,

daß ſie in den erſten Tagen mit dem Gedanken umging, in eigener

Perſon in Wien ihre Sache zu betreiben . Sie kam jedoch von dieſer

Idee bald wieder ab, weil ſie, wie wir ſahen, Bedenken trug, ihre

Reſidenz zu verlaſſen, und weil bald darauf Kurfürſt Maximilian

don Köln , der Bruder des Kaiſers, den ſie für den Fall dieſer

Reiſe um ſeine Empfehlung in Wien gebeten hatte, ihr mit Rückſicht

auf den bevorſtehenden Beſuch Joſephs bei der Kaiſerin Katharina

von der Ausführung des Planes abriet.97) Auch ſchriftlich wandte

ſie ſich zunächſtnicht mit einer Beſchwerde nach Wien, wohl in der

Beſorgnis, in Berlin damitAnſtoß zu erregen. Sie war der Meinung,

daß ihr und ihres Sohnes Geſchick hauptſächlich von der Haltung

Preußens, in deſſen Machtbereich ihr kleines Ländchen lag, abs

hängig ſei. Schon am 22. Februar ſandte ſie ein eigenhändiges

Hülfegeſuch über Minden an den König98) und unter Bezugnahme

auf dieſes Schreiben einen kurzen Notſchrei an den Grafen Herz

berg. Ausführlicher ſchrieb ſie an dieſen am 25. d. Mts. und an

demſelben Tage an Herzog Karl Auguſt don Weimar , den
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Freund Friedrich Wilhelms, ſowie an den „Liebling Friedrichs des

Großen ,“ den herzog Friedrich von Braunſdweig ,99) der

auch bei deſſen Nachfolger in hohem Anſehen ſtand, und bat ſie um

ihre Fürſprache bei dem König. Alle dieſe Schriftſtücke waren in

ſcharfem Tone gegen den Landgrafen gehalten , im übrigen aber

geſchickt dem Charakter und der Stimmung der Adreſſaten ange

paßt. In dem Schreiben an den König appellierte Juliane an ſein

ſtets lebendiges Rechtsgefühl und an ſeine alzeit ritterliche Ge

ſinnung gegen Witwen und Waiſen. Herzberg, den Gründer, und

Karl Auguſt, den „ Kurier des Fürſtenbundes,“ ſucht fie durch Bes

rufung auf dieſe zum Schuße der Schwachen ins Leben gerufene

Dereinigung zu gewinnen.100)

Sie durfte mit dem Erfolge ihrer Bemühungen zufrieden ſein.

Am 26. Februar erließ Friedrich Wilhelm ein Schreiben an ſie, das

ihr durch die Hand des Präſidenten von Arnim zuging, worin er

ihr eröffnete, daß er den Landgrafen „ ernſtlich erſucht habe, don

ſeinem Dornehmen abzuſtehen, ſeine Truppen zurück zu ziehen und

alles wieder in den vorigen Stand zu verſeken .“ 101 ) Außerdem

bot er ihr ſeine Vermittelung für eine Vergleichsverhandlung an ,

ein Anerbieten, das die Fürſtin mit Freuden annahm, 109) da es ihr

die willkommene Möglichkeit bot, ſich hinter ihm gegen das Drängen

des Landgrafen auf ein Privatabkommen zu verſchanzen. Die Wirs

kung des königlichen Schreibens machte ſich bald bemerklich. Die

heſliſchen Geſandten in Bückeburg klagten in ihren Berichten nach

Kaſſel bitter über die infolgedeſſen eingetretene Erſchwerung der

Verhandlungen.

Weniger Anklang als mit ihrer erſten Bitte um Schuß fand.

die Fürſtin in Berlin mit dem am 4. März an herkberg gerichteten

Erſuchen, den König zu veranlaſſen, daß er von ſeinen Rechten als

Kreisdirektor Gebrauch mache und einige Truppen zu ihrem

direkten Beiſtande marſchieren laſſe , obgleich ſie ihr Geſuch

mit der in kluger Berückſichtigung der Stimmung des Berliner Ka

binetts gemachten Bemerkung zu ſtüßen verſucht hatte, daß ſie bei

Gewährung der direkten Hülfe nicht nötig habe, ſich an das Reichs

gericht zu wenden, ein Schritt, zu dem ſie ſich ganz allein auf Bes

fehl des Königs verſtehen werde.

Auf dieſes Anliegen erwiderte der König in einem Kabinetts

ſchreiben an Juliane vom 9. März, „ er werde tun , was er nach der

Reichsverfaſſung zu tun ſchuldig ſei.“ Nur werden Ewr. Abd., heißt.
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es weiter, „ leicht erachten , daß dieſes nicht ſo ſchleunig als Sie es

wohl wünſchen, geſchehen kann, und daß die ordnungsmäßige Ab

machungen, wie auch Rückſprache mit den an deren Treysaus

ſchreibenden Fürſten vorhergehen müſſen, welches freylich einige

Zeit wegnimmt. Ich hoffe auch , daß Ewr. Lbd. wenn Sie nur den

Hauptendzweck der Reſtitution des Landes erlangen, Sich ſolche ers

trägliche und anſtändige Auskunftsmittel werden gefallen laſſen,

durch welche das Anſehen des Herrn Landgrafen werde geſchonet

und derſelbe deſto eher zu einem gütlichen Vergleich disponirt

werden kann. In ſolcher billigen Erwartung verbleibe ich “ u. ſ. w.

Wenn dieſe ziemlich kühle Abſage an die Fürſtin ſie in der

Hoffnung auf Erfüllung ihres recht weitgehenden Anſinnens zu

enttäuſchen geeignet war, ſo wurde ſie doch geradezu betroffen durch

einen Vermittelungsvorſchlag, den Herzberg ihr durch Herrn von

Breitenbauch in einem Schreiben an dieſen vom 6. März hatte vor

legen laſſen. Allem Dermuten nach iſt dies Projekt unter die , er

träglichen Auskunftsmittel“ zu rechnen, die am Schluſſe des wahrs

ſcheinlich von Herberg entworfenen königlichen Schreibens ange

kündigt werden. Herkberg ſchlug vor, den Landgrafen als

Lehnsherrn und nächſten Succeſſor einigen Theil an der

Dormundſchaft des jungen Grafen nehmen zu laſſen und

ihm zu geſtatten an irgend einem Orte der Grafſchaft

einige Mannſchaft ſtehen zu laſſen , um in derſelben wegen

ſeiner eventuellen Succeſſion einen Fuß zu behalten. Es ſei dies

aber nur ſeine partikuliere Meinung, welche er noch niemand er

öffnet habe und worauf er nur gekommen ſei, weil er vorausſehe,

daß der Landgraf ſeinen Schritt nicht ſo ſtark zurückthuen wolle,

daß er nicht wenigſtens einigen Schein Rechtens auf ſeiner Seite bes

halte .“ Durch ein Schreiben des heffiſchen Geſandten in Berlin vom

10. März wurde der gleiche Vorſchlag auch dem Landgrafen unter

breitet. Er fand aber bei ihm ſo wenig Beifall wie bei der Fürſtin

Witwe. Dieſe wies die verfehlte Idee in aller Entſchiedenheit mit

der Erklärung zurück, daß ſie als rechtmäßig beſtellte Vormünderin

und Regentin es gegen ihren Sohn und das Land nicht verant

worten könne, dem Landgrafen Anteil an der vormundſchaftlichen

Regierung zu gewähren.105) Noch nachdrücklicher war die Ablehnung

des Planes durch Juliane, als herkberg ihn nochmals durch Breiten

bauch zur Annahme empfehlen ließ. „Es iſt rechtlich unmöglich."

ſchreibt ſie am 21. März an Breitenbauch, daß jemand Dormund

H
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von dem iſt, auf deſſen Dermögen er Anſprüche erhebt, unmöglick

auch, daß ein Dormund Prozeß mit ſeinem Mündelführt, unddas

würde ſicher der Fall ſein, ſobald der Landgraf ſeine Truppen aus

dem Lande meines Sohnes zurück ziehen muß ... Ich kann mich

einfürallemal nicht dazu entſchließen , meinen Sohn vergewaltigen

zu laſſen , und laſſe mir lieber von ihm den Vorwurf machen, alles

verloren als ihn zum Sklaven ſeines Feindes gemacht zu haben .“ 104)

Die weitere Entwicklung der Dinge ſollte einen Ausgleich auf

dieſer Grundlage bald ganz ausſichtslos machen . Der ganze An

ſchlag war nichts als einDerlegenheitsprodukt Herzbergs,entſprungen

aus dem Wunſche ſeines Urhebers, dem Kaſſeler Bundesgenoſſen

aus der Sackgaſſe, in die er ſich unbedachterweiſe verrannt hatte,

einen halbwegs anſtändigen Rückzug zu ermöglichen . Es kann,

wie wir ſehen werden, kein Zweifel darüber walten , daß Herzberg

wie ſein königlicher Herr dem Landgrafen gern die arge Demütis

gung eines erzwungenen Rückzugs erſpart hätte. Aber dieſer Wunſch

war, wie die Dinge ſich geſtaltet hatten , unerfüllbar, wenn nicht

das Recht gebeugt und das preußiſche Staatsintereſſe ſchwer ges

fährdet werden ſollte.

Der Landgraf hatte ſeinerſeits nichts verſäumt, um ſeinem von

vornherein verlorenen Spiele in Berlin möglichſt gute Ausſichten

zu ſichern.

Auf die erſte Nachricht vom Tode Philipp Ernſts ſandte er

tags darauf den Geh. Rat und deutſchen Ordenskomtur fr. Wilh.

don Deltheim , einen Mann ſeines Vertrauens, nach Berlin mit

einem Handſchreiben an den König, worin er ihn unter Hinweis

auf eine kurze Darlegung ſeiner Rechtsanſprüche auf die erledigte

Grafſchaft bat, ihn , in feinen teuerſten Intereſſen zu unterſtüßen .“

Außerdemhatte Deltheim die Weiſung, mit den Miniſtern zu ver

handeln.105)

Der Empfang, der ihm von den Miniſtern, die von minden

aus über die tatſächlichen Vorgänge bei der Okkupation ſchon

unterrichtet waren ,108) in der erſten Konferenz am 22. Febr. zuteil

wurde, war anders als er ihn erhofft hatte und wünſchte. „ Sie

ſtellen ſich nicht vor, beſter Freund ,“ ſchreibt er am 27. Februar

vertraulich an Kunckel, „wie groß die erſte Senſation war, die unſer

Schritt hier gemacht hat. Man ſprach don Brechung des Land

friedenis und war würklich etwas heftig.“ Daneben iſter aber poll

Anerkennung für das Wohlwollen der Miniſter, die wie der König

M
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herzlich wünſchen Sermo.nüßlich zu ſeyn und unſere zu erweiſende

Praetenſionen nach beſten Kräften zu unterſtüßen. Man will aber

nicht in Verlegenheit gegen Kayſer und Reich dadurch kommen.

Man fürchtet, daß der Wiener Hof Gelegenheit nehmen möge, nach

theilige Conſequenzen gegen den Fürſtenbund zu verbreiten. " Hert

berg behaupte, „die Vergleichsanträge des Landgrafen ſeyen nur

Temporaria, welche man gegen den Verluſt an Land und Leuten

nicht in die Waagſchale legen könne. “ Kunckel möge nur dahin

wirken , daß die Truppen zurückgezogen und die angebotene Mie

diation des Königs angenommen werde. man werde ſich ſchlechter

dings in Berlin auf nichts einlaſſen, wenn Heſſen nicht mit der Zu

rückziehung der Truppen anfange und die Sache durch bloße Ne

gociation auszumachen ſuche.“ „Helfen Sie beſter Freund ,“ heißt

es dann weiter, „daß denen würcklich freundſchaftlichen Vorſtellungen

des hieſigen Hofes geneigtes Gehör gegeben werde. Sie ſind wahr:

lich gut gemeint und verdienen alle mögliche Achtung.“

Die vorſtehenden Erklärungen des Berliner Kabinetts ent

halten ſ. 3. ſ . in nuce das in dem Handel ſtreng durchgeführte Pro

gramm der preußiſchen Politik. In größeren Linien und in ſchär

feren Umriſſen iſt der Standpunkt der preußiſchen Regierung in dem

Schreiben des Königs an den Landgrafen vom 26. Februar ge

zeichnet. In dieſem Schreiben wird aber ebenſowenig wie in den

gleichzeitigen mündlichen Äußerungen der Miniſter auf die Erb

folgefrage eingegangen, dagegen die gewaltſameBelegung der Graf

ſchaft als ein Rechtsbruch gekennzeichnet, der zudem ganz unver

einbar ſei mit den Saßungen des Fürſtenbundes. Es wird deshalb

ſchleunige Zurückziehung der Truppen verlangt. Wenn dieſe er

folgt ſei, werde der König gern bereit ſein, ein gütliches Abkommen

mit der Fürſtin zu vermitteln . Als Grundlage für eine ſolche Über:

einkunft wurden indes die vom Landgrafen zuerſt in Bückeburg ge

machten Anträge, die eine endgültige Abtretung der Grafſchaft be

zweckten, nicht angeſehen . 107)

Die Berliner Kundgebungen waren bei aller Höflichkeit in der

Form doch in ſo ernſter und entſchiedener Sprache gehalten, daß

man über ihre Tragweite in Kaſſel nicht in Zweifel ſein konnte.

Es iſt leicht verſtändlich, daß der Landgraf durch ſie arg verſtimmt

wurde. Er hatte die Hoffnung gehegt, daß die in Krieg und Frieden

erprobten, Jahrhunderte alten , guten Beziehungen ſeines Hauſes

zu den Hohenzollern, die, wie er meinte, durch ſeine perſönliche
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freundſchaft mit Friedrich Wilhelm und ſeinen Beitritt zum Fürſten

bunde erneut und feſter geknüpft waren , ihm in dem Kabinette des

Königs die Begünſtigung, jedenfalls aber nicht die Bekämpfung

ſeiner Abſichten eintragen würden.108) Bis znr Blindheit befangen

in ſeinen Wünſchen und in der Selbſtſicherheit des Autokraten

konnte oder wollte er nicht verſtehen, daß man in Berlin noch andere

Rückſichten als auf ihn zu nehmen hatte, und daß gerade ſeine Zus

gehörigkeit zum Fürſtenbunde ein Stein des Anſtoßes auf ſeinem

Wege werden mußte.

Dieles wirkte ja, wie ich in dem angezogenen Aufſake zu

zeigen verſucht habe, zuſammen, um in Berlin für die FürſtinJuliane

und ihre zahlreichen warm für ſie eintretenden Freunde Stimmung

zu machen.109) Entſcheidend aber war vornehmlich zweierlei: 1. die

feſte Überzeugung von der Rechtswidrigkeit des vom Landgrafen

beliebten Verfahrens und 2. die Beſorgnis, den Fürſtenbund durch

eine auch nur ſcheinbare Begünſtigung des heſſiſchen Fürſten zu

ſchädigen . Dieſe Befürchtung wurde noch erheblich geſteigert durch

die Meldungen über die Haltung Kaiſer Joſephs und ſeine den

Fürſtenbund verdächtigenden Äußerungen.110)

Das Verhalten des Landgrafen in dieſer Zeit war dagegen

wenig dazu angetan, die Staatslenker in Berlin für ſeine Sache zu

erwärmen . Schon die hinausſchiebung der Antwort auf das Schreis

ben des Königs vom 26. Februar, die aus dem Wunſche des Lands

grafen entſprang, ſich auf ein mit der Fürſtin -Witwe zuſtande gee

brachtes Privatabkommen berufen zu können, verſtimmte. Noch

weit mehr aber tat dies das unter dem 11. März erlaſſene Ante

wortſchreiben des heſſiſchen Fürſten ſelbſt. Das gewaltſame Dors

gehen des Landgrafen wurde darin gar nicht, die Rechtsanſprüche

mit ganz unzulänglichen Gründen zu rechtfertigen verſucht und die

angebotene Dermittelung nur in der Form angenommen, daß die

Mitwirkung des Königs zu dem auf der Baſis der heſſiſchen Vor

ſchläge „ unter ſeinem Beytritt“ zu vereinbarenden und von ihm zu

beſtätigenden Vergleiche erbeten wurde. Das im königlichen Schrei

ben aber in den Vordergrund geſtellte Verlangen der ſofortigen Zus

rückziehung der heſſiſchen Truppen wurde mit der kurzen nebenbei

gemachten Erklärung abgetan, daß bis zum Abſchluſſe eines ſolchen

Vergleiches , es ſo nöthig als erforderlich iſt, in dem dermahligen

Zuſtandt keinerley Abänderung zu machen ." 111)

Kein Wunder, daß dieſes Schreiben im Rate des Königs nur
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eine dem Gefühle der Befriedigung entgegen geſetzte Empfindung

auszulöſen vermochte.

Dazu kam, daß Landgraf Wilhelm den damals an ihn heran

gebrachten gut gemeinten, aber unglücklichen Herzbergſchen Vors

ſchlag einer Mitvormundſchaft, den er ſpäter ſehr gern ins Werk

gefekt hätte, trok Deltheims dringender Empfehlung entſchieden

ablehnte, und daß gerade in jenen Tagen die in Beziehung auf den

Bückeburger Vorfall gegen den Grafen von Lippe-Bieſterfeld ge

machten ſcharfen Äußerungen Kaiſer Joſephs über den Fürſtenbund
verlauteten.

Alles das hatte zur Folge , daß man in Berlin vorerſt den Ges

danken einer offiziellen Vermittelung zwiſchen den ſtreitenden Par

teien ganz fallen ließ und ſich entſchloß, im Einverſtändnis mit den

Kreis-Kondirektoren ,den reichsconſtitutionsmäßigen Weg einzus

ſchlagen .“ In Gemäßheit dieſes Beſchluſſes wies der König ſeinen

Direktorialgeſandtenin Köln, d . Dohm , an, die beiden Mitdirek

toren zu einem nachdrücklichen Dehortatorium an den Landgrafen

aufzufordern, und ließ durch Herrn von Boehmer , den preußiſchen

Kreisgeſandten in Mainz und Frankfurt, eine Note vom 22. März

in Kaſſel übergeben, die zwar ebenfalls mit Freundſchaftsverſiche

rungen verbrämt war, inhaltlich aber eine volle Zurückweiſung der

heſſiſchen Politik bedeutete und dem Landgrafen das Einſchreiten

des Kreisdirektoriums ankündigte. 112)

Unter dem gleichen Datum richtete der König ein Schreiben

an die Fürſtin, in deſſen Eingang er in Beantwortung ihres Schreis

bens dom 15. März, in welchem ſie lebhaft gegen einen Anteil des

Landgrafen an der Dormundſchaft proteſtiert hatte, bemerkt, daß

die Fürſtin ,nach ſeinen Grundſäßen keine Gefahr bei ſeiner Ver

mittelung laufen und die ruhige Dormundſchaft und Regierung

wieder bekommen würde," dann aber fortfährt: „ Es kann aber

dieſe Vermittelung anjeko von ſelbſt keinen Fortgang haben, da

des Herrn L. Dahl. ſie auch nicht anders als auf die Art annehmen

wollen, daß Ihnen der Beſik der Grafſchaft gelaſſen und das Gräfl.

haus Lippe mit Penſionen abgefunden werde, wozu Wir ſelbſt nicht

rathen noch die Hände bieten können. Ben dieſen Umſtänden bleibt

Uns nichts übrig, als den reichsconſtitutionsmäßigen obwohl etwas

langſamen Weg einzuſchlagen .“ Schließlich ſtellt der König es in

das Ermeſſen der Fürſtin, „ ob ſie ihres Orts nun noch mehrere

rechtliche Wege einſchlagen und beſonders bei dem Kreisdirektorium

N
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und, wo ſie ſonſt dienlich und nötig finde, zur Beſchleunigung der

Rettungsmittel das Erforderliche vorſtellen wolle .“ 113)

Juliane hatte den in den Schlußworten ihr gegebenen Wink

nicht abgewartet, ſondern ſchon vorher andere Wege geſucht, um zu

ihrem Rechte zu kommen. Zuerſt hatte ſie ſich, wie wir ſchon ſahen,

an den ihr befreundeten Kurfürſten von Köln , den Parteigänger

ſeines Bruders im Reiche, gewendet und ihn um Fürſprache beim

Kaiſer gebeten . Er ſtellte dann auch ſeinen ganzen Einfluß in den

Dienſt ihrer Sache. Insbeſondere drang er auf Grund des Manu:

tenenzdekretes vom Jahre 1754 bei den beiden anderen Direktoren,

namentlich aber in Berlin , auf raſches Einſchreiten des Kreisvors

ſtandes gegen den Landgrafen. Das hartnäckige Mißtrauen, das

der Erzbiſchof anfangs in die Geneigtheit der preußiſchen Regierung

ſekte, der Fürſtin zu ihrem Rechte zu verhelfen, ſchwand allmählich

angeſichts des Eifers, den der preußiſche Direktorialgeſandte von

Dohm in Köln troß ſeiner alten perſönlichen Bekanntſchaft mit

den heſſiſchen Miniſtern – er war vor ſeiner Berufung in den Dienſt

Friedrichs des Großen vier Jahre hindurch Lehrer an dem Tollegium

Carolinum in Kaſſel – zugunſten der Fürſtin Juliane in der Streit

ſache betätigte.114)

Eine kühlere Aufnahme als bei dem Kurfürſten Mar fand das

Hülfegeſuch, das die Fürſtin am 8. März an den Kurfürſten zu

Pfalz - Baiern Karl Theodor richtete,115) da ihm die alther

kömmlichen Beziehungen des Pfälzer Fürſtenhauſes zu dem Hauſe

Heſſen-Kaſſel gewiſſe Rückſichten dem Landgrafen gegenüber nahe

legten. Immerhin zeigte auch er ſich ohne weiteres bereit, an den

gemeinſamen Schritten des Kreisdirektoriums zum Schuße der ent

thronten lippiſchen Grafen mitzuwirken . Am 31. März erließen

die Kreisdirektorialräte das erſte Abmahnungsſchreiben

an den Landgrafen mit dem Erſuchen , „ durch ungeſäumte Abziehung

Dero Truppen und völlige Räumung der Grafſchaft Schaumburg,

Lippeſchen Antheils, das Vorgefallenen baldmöglichſt zu redreſſiren,

und die hinterlaſſne Wittwe ſamt dem jungen Grafen in den vor:

her gehabten ruhigen Beſit wieder einzuſetzen und darin ungeſtört

zu laſſen. "

Als dieſe Aufforderung nicht die erwartete volle Wirkung tat,

erging von derſelben Stelle aus ſchon am 12. April ein dehorta

1
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torium arctius an den Landgrafen unter Drohung der Erekution

„mit vereinten Kräften und manu forti , “ wenn nicht binnen

14 Tagen die Herſtellung des gewaltſamerweiſe geſtörten Beliz

ſtandes erfolgt ſei.116 )

Dieſes mit der damaligen Gepflogenheit der Reichsverwaltung

ſcheinbar ganz unvereinbare , unerhört raſche Vorgehen war un

zweifelhaft die Folge der von der Fürſtin und ihrem Dertreter in

Wien getanen Schritte.

Juliane war anfangs in Zweifel geweſen , an welcher Stelle

und in welcher Form ſie in Wien - wohin ſie neben den offiziellen

auch die von ihrem Gemahl auf ſeinen Reiſen geknüpften perſön=

lichen Verbindungen wieſen — ihr Recht ſuchen ſollte. Nachdem ſie

den Gedanken, ſelbſt dahin zu reiſen, aufgegeben hatte, beauftragte

ſie ihren Rechtskonſulenten von Hillesheim mit der „ Aufſeßung

einer vorläufigen Klage bei dem Reichshofamt.“ 117) Aus Rückſicht

auf den preußiſchen Hof ſchob ſie jedoch zunächſt die Einreichung

einer förmlichen Klage hinaus. Statt deſſen bat ſie am 6. März

in eigenhändigen Schreiben die Fürſten von Kauniß und von

Tolloredo unter ausführlicher Schilderung ihrer Notlage und mit

Beifügung eines detaillierten Berichtes über die Invaſion um ihre

Protektion und Fürſprache bei dem Kaiſer.118) Bei dieſem ſelbſt

wurde ſie vorſtellig am 10. März. Sie entſchuldigte ſich wegen

Verſpätung ihrer Inanſpruchnahme der kaiſerlichen Hülfe mit der

„ Conſternation “, in die ſie durch den unerwarteten Überfall verſekt

ſei , legte im einzelnen mit ſtark aufgetragenen Farben die großen

Schäden dar, die ihr und dem Lande aus dem ungerechten und

grauſamen Verfahren“ des Landgrafen erwüchſen, und erklärte,

daß es ihr, ohne Beiſtand und ohne Berater, wie ſie wäre, noch

nicht möglich geweſen ſei, das Material für eine Klagſchrift bei dem

Reichshofrate zuſammen zu bringen.

An demſelben Tage wandte fie fich, einem Rate des Kur

braunſchweigiſchen Miniſteriums folgend, an den Göttinger Staats

rechtslehrer Pütter und erſuchte ihn, für ſie eine Klageſchrift zur

Einreichung bei dem Reichshofrate zu entwerfen und eine ausführ:

liche Denkſchrift zur Begründung ihrer Klage , ſowie zur Verbreitung

in dem Publikum auszuarbeiten . Obgleich Pütter mit Abfaſſung

der beiden Schriftſtücke, von denen das Rechtsgutachten ſehr aus

führlich war, 119) ſich ſo beeilte, daß er ſie ſchon am 22. März nach

!
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Bückeburg abgehen laſſen konnte, 120) ſo waren doch ſchon vor ihrer

Einreichung in Wien die Dinge dort in Fluß gekommen.

Am 19. März hatte nämlich der Reichshofratsagent Joach.

Chr. von Haffner , der ſchon ſeit 25 Jahren die Geſchäfte des

Grafen Philipp Ernſt in Wien beſorgt hatte, „ohne Auftrag , von

dortigen Freunden beraten ," bei dem kaiſerlichen Tribunal im

Namen der Fürſtin eine Klage eingereicht,121) weil er es für not

wendig hielt, vor der Abreiſe des Kaiſers nach Kiev den Stein ins

Rollen zu bringen. Den Hauptanſtoß zn dieſer Beſchleunigung gab

vermutlich der Reichshofrat Graf von Lippe - Bieſterfeld , der

ſich in dieſer Kriſis ſeiner Bückeburger Verwandten warm annahm.

Schon zu Anfang hatte er der Fürſtin dringend geraten , bei den

Reichsgerichten gegen die Gewalttat des Landgrafen vorſtellig zu

werden, und dem Kaiſer in den nächſten Wochen wiederholt in

Audienz Mitteilung über das Attentat des heſſiſchen Fürſten ge

macht. 122)

Neben dem Grafen Lippe ſtand der Reichshofrats -Agent von

Ditterich – dieſe Schreibung in unſeren Atten - der den Kurfürſten

von Köln in Wien vertrat, Haffner in ſeinen Bemühungen für die

Fürſtin zur Seite und berichtete dieſer ſelbſt in der Sache mehrfach.

Die auf den Namen der Schaumburg- Lippiſchen Regierung

lautende Eingabe Haffners vom 16. März hatte zur Unterlage die

Mitteilungen des Grafen Lippe, Nachrichten aus Münſter und zum

Teil wahrheitswidrige Zeitungsberichte. Demgemäß ſind die Aus

führungen aus Wahrheit und Dichtung gemiſcht. Sie enthalten

Übertreibungen und direkt falſche Angaben, wie das von der Für

ſtin Herrn von Waiß auf ſeinen Dorhalt zugegeben 123) und in einem

Schreiben an Haffner vom 1. April gerügt wurde. Als irrtümlich

bezeichnet ſie in dieſem Erlaß die Behauptung, 1. „ daß der ver

ſtorbene Graf „nur kümmerlich habe begraben werden können, da

die heſſiſchen Commiſſarien ſich entſchuldigt hätten zu der Beerdigung

keine Ordre zu haben, “ und 2. daß „nach der Feſtung (Wilhelms

ſtein ) Kanonen und Geſchüß abgeführt wäre, um ſolche mit Gewalt

zu erobern .“ Troß dieſen Ausſtellungen dankte ſie haffner für ſein

Vorgehen .

Der Reichshofrat nahm ſich keine Zeit, die „ Supplication '

auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Die in den Wiener maßgebenden

Kreiſen herrſchende Stimmung 124) drang auf raſche Arbeit, allen

poran der Kaiſer. Er ſah in dem Gewaltakte des Landgrafen
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eine naturgemäße Lebensäußerung des ihm tief in der Seele der:

haßten Fürſtenbundes und lieh ſeiner Entrüſtung wiederholt ſcharfen,

temperamentvollen Ausdruck . Nach einem in Berlin aus Wien ein

gelaufenen Berichte ſagte der Kaiſer laut : In dem Bückeburger

Vorfalle ſehe man die Früchte des Fürſtenbundes und der daraus

entſtandenen neuen Verfaſſung des deutſchen Reichs. Die Beſiger:

greifung ſei eine Begebenheit aus der Zeit des fauſtrechts Er wäre

bereit ſeine Pflicht zu erfüllen , doch müſſe er abwarten, ob die Kreis

direktoren die ihrige täten.125)

Der Fürſtin Juliane ſprach er in Beantwortung ihres Hülfe

geſuchs vom 10. März in eigenhändigem Schreiben vom 27. d. Mts.,

ſeine aufrichtige Teilnahme an ihrer unangenehmen Lage aus und

verſicherte ſie, daß er mit Freuden bei allem mitwirken werde, was

ihr angenehm ſein könne. Wenn ſie bei den Reichsgeſeken noch

keinen Schuß gefunden habe, ſo erkläre ſich das allein daraus, daß

ſie ihre Klagen nicht ( früher) vor den Reichshofrat gebracht habe.126)

Die gleiche Stimmung wie in der Hofburg herrſchte auch in

der Staatskanzlei. Für ſeine Politik war dem Fürſten Kaunis

der Übergriff des Kaſſeler Landgrafen gewiß nicht unwillkommen .

Haßte er doch den Fürſtenbund nicht minder als ſein Herr, und er

hatte nun ein geeignetes Stichblatt für ſeine Angriffe auf jene feind

liche Vereinigung. Natürlich war er gern bereit, der Fürſtin mit

ſeinem weit reichenden Einfluſſe beizuſpringen . Er ſchreibt ihr am

9. April, er würde den größten Eifer, ſich durch Unterſtüßung ihrer

Sache beim Kaiſer ihr Wohlwollen zu verdienen , bewieſen haben,

wenn nicht der Monarch durch ſein unausgeſekt eifriges Bemühen,

die Gerechtigkeit walten zu laſſen, ihm ſchon zuvorgekommen wäre.

Sie dürfe wohl vollkommen befriedigt ſein durch die Art, wie für

ihre Intereſſen von dem Kaiſer durch Vermittelung (par le canal)

des Reichshofrats Fürſorge getroffen ſei. 127)

In der Tat hatte der genannte hohe Gerichtshof unter den

Auſpizien des Kaiſers ſehr raſchen Prozeß gemacht. Schon am

21. März wurden in einer Sißung die Referenten über die von

Haffner am 19. eingereichte Klage ernannt. Am 26. d. Mts. kam

das „Concluſum“ zuſtande, am 29. wurde es dem Kaiſer überreicht

und am 2. April von ihm vollzogen.

Zufolge dieſes Konkluſums wurden an genanntem Tage von

dem Kaiſer vier Dekrete erlaſſen : 1. ein Reſkript an den Land

grafen, 2. ein Mandat an das niederrheiniſch -weſtphäliſche Kreiss
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direktorium , „ zur Gelebung der Kaiſerlichen rechtskräftigen Ver

ordnungen und unter heutigem Dato erlaſſenen Befehle mit verein

ten Kräften und manu forti und zwar auf des Landgrafen Liebden

Koſten , denſelben anzuhalten, ihn in die Schranken eines gehor

ſamen Standes des Reichs zurückzuführen " u. l. w. 3. ein nach

Anweiſung des Kreisdirektoriums im Schaumburgiſch -Lippiſchen zu

„ adfigirendes Patent,“ worin die geſamte Bürgerſchaft und Unter

tanen des Landes von dem durch Landfriedbrüchige Gewalt ihnen

abgedrungenen des Landgrafen von Heſſen-Taſſel Lbd. nichtig ge

leiſteten Eide gänzlich entbunden , und zu anderweiten der Ver

wittweten Gräfin zu Lippe-Schaumburg als Dormünderin ihres

minderjährigen Sohnes zu leiſtenden Huldigung und Dienſtpflicht,

auch zu dem gedachter Wittwe Dormünderin als Eurer alleinigen

Obrigkeit gebührenden Gehorſam“ angewieſen werden. 128) 4. eine

Ercitation des Reichs-fiscals gegen den Landgrafen (puncto ar

matae invasionis pacifragae ).

Unter den vier hier aufgeführten Kaiſerlichen Erlaſſen iſt von

grundlegender und entſcheidender Bedeutung das Reſkript an den

Landgrafen. Was die Form des Beſcheides angeht, ſo wird man

bis auf die Zeit der Religionskriege zurückgehen müſſen, wenn man

eine Manifeſtation des Reichsoberhauptes gegen einen „nicht un

bedeutenden " Reichsfürſten finden will, die in gleich ſcharfem Tone

gehalten wäre wie die vorliegende. Der ſeit den Tagen der Re

formation aufgeſammelte Groll des Hauſes Habsburg gegen die

Kaſſeler Politik, der durch die vor einem Menſchenalter in Wien

erlebte und bitter empfundene Enttäuſchung in den auf den Über

tritt des Erbprinzen Friedrich zum Katholizismus geſekten Hoff

nungen eines politiſchen Syſtemwechſels und durch den kürzlich er

folgten Beitritt der heſſiſchen Fürſten zum Fürſtenbunde bis zum

Üeberfließen geſteigert war, fand in dem Beſcheide einen Abfluß.

Es dürfte Joſeph ein willkommener Anlaß geweſen ſein, von der

Baſis einer unangreifbaren Rechtslage aus ſeinen Zorn gerade über

dieſes Mitglied des Fürſtenbundes ausſtrömen zu laſſen .

In dem Eingange wird dem Landgrafen eine Rechtsbelehrung

erteilt mit Berufung auf die wegen Ebenbürtigkeitder Kinder des

Grafen Friedrich Ernſt ergangenen Kaiſerlichen Erkenntniſſe und

die von ſeinen Vorfahren erfolgten Belehnungen und tatſächliche

Anerkennung des Grafen Philipp Ernſt, ſowie auf die von ihm

ſelbſt nach ſeinem Regierungsantritt unbeanſtandet gelaſſene Re



- 57

gierung des lektgenannten Grafen. Der Kaiſer habe daher ,miß

fälligſt zu vernehmen gehabt, “ daß der Landgraf „ſich nicht ent

ſehen, in Unſerm und des ganzen Reichs Angeſichte ... mit ſträf

licher Überſchreitung des Land- und Weſtphäliſchen Friedens die

verwittwete Gräfin mit Mannſchaft und ſchwerem Geſchüß zu über

fallen , die Feſte Wilhelmſtein zu berennen “ und ſich ihren ſonſtigen

geſamten Beſiß an Land und Leuten, Kaſſen und Archiv mit e

walt zuzueignen. Er, der Kaiſer, „ habe ein ſolch ungerechtes und

landfriedensbrüchiges Verfahren unmöglich dulden können und

wolle alles, was der Landgraf in dem Lippe-Schaumburgiſchen ver

fügt ... hiermit annulliret caſſiret und aufgehoben haben .“ Er bes

fehle demnach demLandgrafen ernſtlich, .ſogleich beiEmpfang dieſes

... nebſt Erſtattung aller verurſachten Schaden und Koſten

alles in den Stand , wie es vor dem 17. februar geweſen ,

um ſo gewiſſer zu ſeken ,“ als ſonſt die ausſchreibenden

Fürſten des Kreiſes mit vereinten Kräften ihn in die

Schranken eines gehorſamen Reichsſtandes auf ſeine

Koſten zurück führen würden.

Man kann ſich leicht vorſtellen, mit welch verſchiedenen Em

pfindungen dieſe Allerhöchſte Kundgebung von den nächſt Beteiligten

aufgenommen wurde. Der Fürſtin -Witwe erſchien ſie wie der Licht

glanz eines Leuchtturms einem Seemanne, der nach ſtürmiſcher

Fahrt dem Hafen ſich nähert und dadurch die frohe Gewißheit ge

winnt, daß er bald geborgen ſein werde. Auf den Landgrafen

wirkte ſie wie ein heftiger Donnerſchlag, der einen Mann für den

Augenblick wohl erſchreckt, aber in der begonnenen Arbeit doch

fortfahren läßt.

Juliane erhielt am 11. April durch Eilboten eine Abſchrift des

Mandats an die Kreisausſchreibenden Fürſten von dem Kurfürſten

von Köln mit einem Glückwunſchſchreiben. Über den Eindruck, den

dieſe Botſchaft machte, berichtete Fräulein von Landsberg Herrn

von Waiſ, „das Mandat habe der Fürſtin eine ſolche Freude ver

urſacht, daß der Kopf ganz herumzugehen ſchien. Sie hätte ihr ge

ſagt, nun könne Herr von Waiß mit ſeinen Vergleichsvorſchlägen

abreiſen. In acht Tagen wären alle Heſſen aus dem Lande."

mittags und abends wurde tags darauf das Ereignis mit großen

Feſten am Hofe“ gefeiert, zu denen Freunde aus Minden geladen

waren. 129)
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Die von der Färſtin gehegte Hoffnung auf baldigen Abzug der

heſſiſchen Truppen ſollte ſich nicht ſo raſch erfüllen, wie ſie es wünſchte.

In einem Schreiben des Königs von Preußen vom 9. April, das

ihre unter dem 29. März gemachte Mitteilung von den Schritten,

die ſie bei dem Kaiſer und den Kreisdirektoren getan hatte, und

ihre abermalige Bitte um baldige Hülfe beantwortete, wurde ihr

bedeutet, daß die Dinge ihren reichsverfaſſungsmäßigen Lauf

nehmen müßten, wiewohl das „ für ſie unangenehmen Zeitverluſt

erfordere.“ 130) Obgleich das Schreiben in ſehr freundlichem Tone

gehalten war, verargte die etwas ungeduldige Fürſtin dem König

den Aufſchub der erwarteten Erekution doch einigermaßen. Wie

herr von Waiß nach Kaſſel meldet, wurde ſie , mißtrauiſch auf die

preußiſche Hülfe, zumal da der Münſteriſche Geheimrat von Kettler

ihr geſagt hatte : „je crois que l'assistance du roi de Prusse sera

bien mince .“ 181) Inſofern war dies Mißtrauen nicht ganz unbe

rechtigt, als der König und Graf Herkberg in der Tat nur äußerſt

ungern Gewalt gegen ihren Verbündeten gebrauchten und gern

ihm die Brücke zum Rückzug geſchlagen hätten.

Über den Eindruck des Kaiſerlichen Reſkriptes vom 2. April

auf den Landgrafen, dem es gleichzeitig mit dem zweiten Ab

mahnungsſchreiben des Kreisvorſtandes zuging, liegen uns keine

direkten Zeugniſſe vor. Daß der Eindruck aber ein ſtarker war,

wird ſich ſchon wegen des Inhalts und der Form des Schriftſtücks

nicht bezweifeln laſſen . Über die Stellung des Kaiſers zu dem

ſchwebenden Streite mußte dem Landgrafen jeßt der Reſt von

Illuſionen , den ihm die Berichte ſeiner Vertreter in Berlin und

Wien gelaſſen hatten, von Grund aus ſchwinden. Merkwürdig an

ſich, daß er in ſeiner Lage ſich ſolchen Juuſionen hatte hingeben

können. Im März hatte das unerwartete Eintreffen des Kaiſer

lichen Kreis - Geſandten Grafen Trautmannsdorf in Kaſſel die

Hoffnung in ihm geweckt, daß er die Unterſtüßung , die ihm in

Berlin verſagt wurde, in Wien finden könne. 182) Die Miſſion des

kaiſerlichen Bevollmächtigten konnte freilich, da ſie durch den

Bückeburger Erbſtreit nicht veranlaßt war, 183) jene Hoffnung nicht

beleben. Immerhin ließen die Derſicherungen „ perſönlicher Hoch

ſchäßung und Zuneigung," die Trautmannsdorf im Namen des

Kaiſers demLandgrafen gegenüber nicht ſparte, ſie noch nicht ganz

abſterben . Erſt die Note vom 2. April brachte ſie zur Gruft. Gleich

wohl aber wurde der völlige Umſchwung in dem Unternehmen
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Landgraf Wilhelms durch ſie nicht herbeigeführt. Dieſer kam aus

Berlin. Vorher war ſchon eine halbe Wendung in der Politik des

Landgrafen eingetreten. Auch dieſe ging von Berlin aus.

Das oben erwähnte Schreiben des Königs vom 22. März übte

mit ſeinen eindringlichen Mahnungen auf die Entſchließung des

Landgrafen keine unmittelbar durchſchlagende Wirkung aus, der

ſtärkte aber die in ſeiner Seele wurzelnde Derſtimmung in dem

Maße, daß er ihr in ſeiner Antwort vom 28. März underhüllten,

ſcharfen Ausdruck lieh.134) Allein den beabſichtigten Eindruck konn

ten die ernſten Mahnungen des Königs auf den Fürſten doch

nicht ganz verfehlen . Dieſer Eindruck wurde geſteigert durch die

ſchroff ablehnende Haltung, die der engliſche Hof und das hanno

verſche Miniſterium von Anfang an zu dem Beginnen des Lands

grafen einnahm, ferner durch die dringlichen Dorſtellungen des

preußiſchen Geſandten von Böhmer, der ſeit dem 11. März im Auf

trage Herzbergs in Kaſſel weilte, um auf die „ Annehmung der

preußiſchen Mediation und die Abführung der Truppen “ hinzu:

wirken ,185) endlich durch die Berichte Deltheims aus Berlin, 186) die

keinen Zweifel darüber ließen, daß die Ausführungen des könig

lichen Schreibens ernſt gemeint ſeien und daß den Worten die Taten

folgen würden .

Alles das begann den harten Sinn des Landgrafen zu erweichen ,

und er gewann es über ſich, den größeren Teil ſeiner Truppen in

den altheſſiſchen Teil der Grafſchaft zurück zu ziehen. Am 2. April

erging der entſprechende Befehl an Loßberg , und am 5. wurde er

ausgeführt. Nur das Regiment Alt-Loßberg blieb mit etwas Ar

tillerie als Beſaßung in Bückeburg zurück . Das neue Regiment

Hanſtein war ſchon am 1. April nach Rinteln verlegt worden , weil

die in zunehmender Deſertion ſich kundgebende Stimmung der in

das Regiment eingereihten früheren Bückeburger Soldaten die Eins

quartierung jenſeits der Grenze ratſam machte.

Auch in der Stimmung der Zivilbevölkerung der annektierten

Grafſchaft hatte ſich ſeit den erſten Tagen der Okkupation zu un

gunſten des neuen Landesherrn je länger je mehr ein großer

Wechſel vollzogen. Den Grund dazu hatte das Auftreten der

Fürſtin gelegt. „Soviel iſt gewiß“ ſchreibt Loßberg am 26. März

in einem Berichte an ſeinen Herrn, „ daß ſeit der Zeit Ihro Dahl.

die Fürſtin in tiefer Trauer ſpațiren gehen und fahren, eine große

Deränderung in den Gemüthern der hieſigen Unterthanen vorges
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gangen iſt. “ 137) Dieſe „ Veränderung “ wurde durch mancherlei

weſentlich gefördert, einmal durch die Ankündigung einer Truppen

aushebung, auf die dann freilich der Landgraf verzichtete, ſodann

durch die von dem Bückeburger Schloſſe aus durch verſchiedene

Kanäle im Lande verbreitete Meinung, daß das neue Regiment

nicht von langer Dauer ſein werde und daß ein Einmarſch preußiſcher

Truppen von Minden aus ihm bald ein Ende machen werde. 138)

Dieſes Gerücht hatte ſogar Loßberg in der lekten Märzwoche

Anlaß gegeben , eine Verteidigungsſtellung auf dem Berge Harl bei

Bückeburg mit ſeinem Corps unter gleichzeitiger Beſeßung des

Schloſſes Arensburg vorzubereiten. Kanonen wurden in Bückeburg

auf den Schloßwall gebracht, Falkonettkugeln gegoſſen u. a. dergl. 189)

Es hält ſchwer, an die Ernſthaftigkeit dieſer Kriegsvorbereitungen

zu glauben, 140) wenn man erfährt, daß die heſſiſchen Bevollmäch

tigten und Offiziere mit den Mitgliedern der Regierung in Minden

und den dortigen Militärs Beſuche austauſchten, und daß beſonders

General von Loßberg mit Herrn von Breitenbauch in nahem ver

wandtſchaftlichem Verkehre ſtand. Am 28. März machte General

von Woldeck dem Kriegsſpiele mit der Erklärung ein Ende, daß

er noch keine Order habe gegen die Heſſen zu marſchieren.141)

Auf die Volksſtimmung in Lippe-Schaumburg werfen die Dor

kommniſſe in den Ämtern Hagenburg und Sachſenhagen in den

Tagen nach dem Abmarſche des Regiments von Boſe helles Licht.

Am 5. April zogen dieſe Truppen, welche jene Ämter beſeißt

gehalten und Wilhelmſtein auf der Schaumburger Seite blockiert

hatten, ab, und unmittelbar darauf begannen die Freudenfeſte in

beiden Ämtern, in denen am 30. März noch die Herren von Berner

und von Waiß auf einer Viſitationsreiſe „ alles in Ordnung“ ge

funden hatten. Kommandant Rottmann gab das Signal dazu durch

eine Salve mit ſämtlichen Feſtungsgeſchüßen und legte ein kleines

Kommando in das nahe Städtchen Hagenburg. Die heſſiſchen Be

lißnahme-Patente wurden abgeriſſen.142) Der Jubel war indeſſen

etwas verfrüht. Denn General von Loßberg ließ auf die Nachricht

von jenen Vorgängen ſofort wieder Truppen in die eben geräumten

Ortſchaften einrücken und das Bückeburger Kommando verſchwand

ſchon am 6. wieder hinter den Mauern der Seefeſte. Doch auch der

Heſſen Verbleiben war nur von kurzer Dauer.

Der Landgraf glaubte, daß er durch das ihm ſo ſchwere Opfer
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der Zurücknahme des größeren Teils der Truppen ſeine Ausſichten

auf erfolgreichen Austrag des Zwiſtes weſentlich verbeſſern werde.

Hatte doch Herkberg im März Veltheim erklärt ,143) „ es ſen das

Beſte, wenn Ser. Sich entſchließen wolle in die Duen des Königs

durch Zurückberufung eines Theils Dero Truppen zu entriren ,

wozu man ja allenfals vorerſt mit der Verſicherung ſich be

gnügen wolle . “ Des weiteren hatte Herzberg geſagt , er ſtehe bei

teilweiſer Zurückziehung der Truppen für einen Vergleich, der des

Landgrafen volle Zufriedenheit erlange, ein Derſprechen, deſſen Eins

löſung herſberg beim beſten Willen 144) hätte recht ſchwer werden

dürfen . Die Probe darauf blieb ihm erſpart, da Landgraf Wilhelm

die geſtellte Bedingung damals nicht erfüllte. Jeßt aber, nachdem

der Kaiſer ſeinen Spruch gefällt hatte und die Reichsmaſchine in

Gang geſeßt worden war, konnte dem Landgrafen der Rückſchritt

mit dem einen Beine nichts mehr helfen. Es war zu ſpät, und das

3uſpät tönte ihm auch aus Berlin entgegen. Als Deltheim dem

Grafen Finckenſtein vorhielt, „ daß der Königliche Hof ſich anfangs

damit zu begnügen geſchienen , daß der größte Theil der heſſiſchen

Truppen aus der Grafſchaft gezogen werde," erhielt er die Antwort,

„daß ſich damahls dieſes ſo verhalten habe , daßaber durch die Da

zwiſchenkunft des Reichshofrats der König in die Nothwendigkeit

verſekt ſei, ſchlechterdings auf die gänzliche Zurücknahme aller

Truppen zu dringen. " 145) Dieſen Standpunkt des Berliner Kabi

netts vermochte auch Graf Schlieffen mit ſeiner außerordentlichen

Botſchaft an den König nicht mehr zu verrücken .

Der Landgraf hatte Schlieffen für dieſe wichtige und ſchwierige

Sendung eigens wegen ſeiner oft bewährten diplomatiſchen Ge

ſchicklichkeit und ſeiner alten vertrauten Beziehungen zu einfluß

reichen Perſönlichkeiten in Berlin 146) ausgewählt. Er fand auch

perſönlich in Berlin die beſte Aufnahme, und der König ließ es

außerdem nicht an Beteuerungen der Freundſchaft für den Land

grafen fehlen. Aber für den Antrag auf Unterſtüßung eines Ab

kommens mit der Fürſtin auf Grund des ,, antichretiſchen “ (pfands

weiſen) Beſiges der Grafſchaft gegen Übernahme aller Schulden

fand er Tür und Tor verſchloſſen. Don einer preußiſchen Der

mittelung, ſagte man ihm aller Orten, könne unter den vorliegenden

Verhältniſſen erſt nach völliger Räumung der Grafſchaft

die Rede ſein. Auch Herkberg, der durch das Auftreten des Kaiſers

eingeſchüchtert war, hatte für den Vorſchlag Schlieffens kein Ohr.
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So verließ dieſer dann nach achttägigen Aufenthalte Berlin am

8. April mit leeren Händen.147)

Der König legte an dem Tage, an dem er Schlieffen in Schloß

Sansſouci in Audienz empfing (4. 4.) , in einem Handſchreiben dem

Landgrafen, das deſſen Vorwürfe vom 28. März entkräften ſollte,

die politiſchen Verhältniſſe dar, die ihm ſeine Stellungnahme in

dem Streite zur Pflicht machten, und empfahl wiederholt dringend

die Zurückziehung der Truppen.148)

Allein auch dieſer Appell an ſeine Einſicht überzeugte den Lands

grafen ebenſo wenig wie die Abmahnungsſchreiben des Kreisvors

ſtandes von der Notwendigkeit eines Sinneswechſels und einer for

fortigen Zurückziehung der gewaffneten hand, die er auf das Land

feiner Sehnſucht gelegt hatte.

Es würde ja ein uns fremder Zug in dem Charakterbilde des

Landgrafen ſein , wenn er widerſtandslos den Nacken por den

Mahnungen der Reichsbehörden gebeugt hätte. Erſt am 23. März

hatte er den beiden Kreisausſchreibenden Fürſten zu Bonn und

München eine formelle Notifikation von der Okkupation der Grafs

ſchaft zugehen laſſen und die Verſpätung der Anzeige mit den Ders

gleichsverhandlungen entſchuldigt. Zur Rechtfertigung ſeines Dor

gehens berief er ſich darauf, daß er ſo gehandelt habe „um nicht

durch eine Acquiescenz in dem dermahligen Falle die diesſeitige

Befugniſſe Selbſten zu benachtheiligen." 149) Die Antworten der

beiden Fürſten vom 30. März und vom 1. April waren verſchieden

abgetönt, ſchärfer in dem Schreiben des Kölner Erzbiſchofs, milder

in dem Karl Theodors. Sachlich aber ſtimmten beide überein in

der Derurteilung der Invaſion. Gleichzeitig mit ihnen lief das erſte

Dehortatorium der „ſubdelegirten Direktorialräte “ in Kaſſel ein.

Gegen dieſes Einſchreiten der Kreisbehörde erhob der Landgraf am

4. AprilProteſt unterHinweis auf die angeordnete teilweiſeRäumung,

des okkupierten Landesteils in einem Schreiben an die Direktorials

räte und in Rückantwort von gleichem Datum auf die Zuſchriften

der Kurfürſten. In Erörterung der Rechtslage ſuchte er für ſein

Verfahren Deckung hinter der von ihm oft wiederholten, aber wenig

ſtichhaltigen Behauptung, daß das reichsgerichtliche Manutenenzs

Mandat vom 9. mai 1754 ſich nur aufWeglaſſung der Belehnungs

klauſel bezogen habe.150)

Dieſer Derſuch, der Reichsjuſtiz in den Arm zu fallen , blieb,

wie hon erwähnt wurde, fruchtlos. Am 12. April erließen die

H
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Direktorialräte im Auftrage ihrer „ Prinzipale“ das dehortatorium

arctius an den Landgrafen mit ſcharfer Erekutionsdrohung unter

14tägiger Friſtſekung und an die Kaſſeler Geheimräte die Erklärung,

daß es mit Zurückziehung eines Teils der Truppen nicht getan ſei.

Obgleich die aus Berlin und Bückeburg ſchon vor Eintreffen

dieſer Schreiben eingegangenen Nachrichten den Ernſt jener Eyes

kutionsdrohung vollinhaltlich beſtätigten und die bevorſtehende Zus

ſammenziehung eines aus Truppenteilen der dirigierenden Kreis

fürſten kombinierten Korps von 14 000 mann in Minden unter

dem Oberbefehle des preußiſchen Generals von Gaudì anküns

digten , und obwohl die Räte des Landgrafen ihn zum Nachgeben zu

beſtimmen ſuchten , auch die Haltung aller deutſchen Fürſtenhöfer

insbeſondere des hannoverſchen in der gleichen Richtung auf ihn

wirken mußte, ſo war doch alles das noch nicht imſtande, ſeinen

Sinn völlig zu brechen .

Noch am 16. April mußte das Kaſſeler Miniſterium zwei

Schreiben an den heſſiſchen Reichshofratsagenten Bittner inWien und

an die Direktorialgeſandten in Köln zur Poſt geben, in denen unter

Hinweis auf die mit der Fürſtin ſchwebenden Unterhandlungen um

Erſtreckung der Friſt für vollſtändige Räumung der Grafſchaft ges

beten wird. Aber noch an demſelben Tage wurden dieſe Depeſchen,

dienachKunckels Mitteilungan Bittner „nur zufolge höheren Bes

fehls erlaſſen waren ,“ vor ihrem Abgange von der Poſt zurück

geholt.151)

In die Stunden zwiſchen die beiden Poſtaufträge fällt dem

nach der endgültige Entſchluß des Landgrafen zur Umkehr auf

dem ſeither verfolgten Wege. Gewiß iſt derſelbe gereift in der

Überzeugung, daß ein Widerſtand gegen die drohende Erekution

ein Akt des Wahnſinns ſein würde, und in der Scheu vor den

Koſten, welche dem Lande durch eine feindliche Überziehung ders

urſacht würden. Aber durchſchlagend war doch für dieſe Peripetie,
wenn wir den eigenen Worten des Fürſten glauben dürfen und

wir haben keinen Grund, ihnen nicht zu glauben 152) der Brief

Friedrich Wilhelms vom 13. April, der im Einklang mit Deltheims

Berichten ihm keinen Zweifel darüber ließ, daß er auf eine Ums

ſtimmung der Berliner Kabinetts nicht mehr hoffen dürfe.

Am 16. April zeigte der Landgraf dem König an, daß er

„ auf das ſoeben ihm zugekommene höchſte Schreiben des Königs

vom 13ten d, m. nach Abmaß des darin enthaltenen wiederholten
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Anſinnens“ an den General von Loßberg die Order habe ergehen

laſſen , ſofort aus dem okkupierten Teile der Grafſchaft Schaum

burg unter Vorbehalt aller Rechte die noch da befindlichen Trup

pen zurückzuziehen.153) Die Annahme liegt nahe, daß das könig

liche Schreiben vom 13. April dem Landgrafen an dem kritiſchen

16. April kurz nach Abſendung der beſprochenen Geſuche nach Wien

und Köln zugeſtellt worden iſt und ſo zu dem Wendepunkt ge

führt hat.154)

Neben den bisher dargelegten Verhandlungen der ſtreitenden

Teile mit deutſchen Höfen war von nicht zu unterſchäßendem Eins

fluſſe auf den Verlauf der Dinge die Haltung, welche das von

beiden Seiten umworbene Kurbraunſchweig zu dem Streite

einnahm.

Den erſten Schritt in dieſer Richtung tat der Landgraf. Gleich

zeitig mit der Sendung von Veltheims nach Berlin erfolgte (15. 2.)

die des Oberappellationsrats von Steube an das Königliche und

Kurfürſtliche Miniſterium zu Hannover, und an demſelben Tage

ging ein vom 14. 2. datiertes Handſchreiben des Landgrafen an

König Georg III. ab , 155) in dem Wilhelm unter Berufung auf

ein - dem in Berlin überreichten gleichlautendes kurzes „ hiſto

riſches Memorial“ den König „ um Unterſtüßung ſeiner Rechte auf

einen Teil der Grafſchaft Schaumburg“ bat. An beiden Stellen

ſtieß ſein Begehren auf entſchiedenen Widerſpruch.

Am 27. Februar traf Steube 156) in Hannover ein und über

reichte am nächſten Tage dem Senior unter den 5 kurbraunſchweig

iſchen Miniſtern , Herrn von Wenckſtern , ſein Kreditiv. Der

Miniſter, der von dem tags zuvor erfolgten Einrücken der Heſſen

in Bückeburg ſchon benachrichtigt war, zeigte ſich von den Ur

ſachen der Beſikergreifung außerordentlich überraſcht.“ Er hatte ,

wie er ſagte, geglaubt, ſie ſei im Namen der Fürſtin geſchehen, um

ihr die Vormundſchaft zu ſichern. Gegen die Begründung aber , die

Steube dem Vorgehen ſeines Fürſten lieh , machte er nachdrückliche

Bedenken geltend.157) Dieſe wurden zwei Tage ſpäter in einem

Promemoria des hannoverſchen Miniſteriums an Steube des nähern

dargelegt. Es wurde darin ausgeführt : 158) 1. Die Standesmäßig

keit der Dermählung des Grafen Friedrich Ernſt mit der von

Frieſenhauſen und die Succeſſionsfähigkeit der Deszendenz ſei durch

.
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wiederholte kaiſerliche judicata beſtätigt. 2. Graf Philipp Ernſt

ſei bei ſeinem Regierungsantritte von allen maßgebenden Stellen ,

ſelbſt vom Kaſſeler Hofe als regierender Graf anertannt worden.

3. Für Anfechtung der Rechtmäßigkeit ſtänden dem Landgrafen

reichs- und ſakungsmäßige Mittel zu Gebote. Er dürfe den wirk

lich beſtehenden Beſitz nicht mit der Tat alterieren. 4. Tätliche

Maßregeln ſeien nach Lage der Dinge mit ſehr nahem Nachteile

und ungemein beſorglichen Folgen für den helſen -Kaſſelſchen Hof

verknüpft. 5. „Das Verhältnis der Aſſociation (des Fürſtenbundes)

bringe hierunter ſowohl eine unumgängliche Rüdſicht auf deren all

gemeinen Zwed und auf das Ganze als neue Obliegenheit hervor.“

In den Verhandlungen mit Steube wurden dieſe Ausführungen

noch ergänzt und verſchärft durch Betonung der aus Artitel 7

des Fürſtenbundvertrags dem Mitgliedern erwachſenden Verpflich

tungen 159) und durch Ausbrüche der Beſorgnis vor dem Kaiſer, der

den Bund öffentlich angreifen werde, wenn die Höfe zu Berlin und

Hannover das zu erwartende mandatum de abducendo milite

ablehnen ſollten . Man ſei , bemerkt dazu Steube, geradezu , in

paniſcher Furcht vor dem kaiſerlichen Hofe. “ Demgemäß nennt er

den Geſichtspuntt des Fürſtenbundes, deſſen Angreifung man als

Hauptpolitik des Wiener Hofes anſieht, als Haupturſache der Be

dentlichkeiten der Miniſter .“ Einen Privatvergleich mit der Fürſtin

auf Grund der Abtretung der Grafſchaft halte man für unmöglich.

Denn „wenn dieſelbe einen eingehen mögte, ſo werde der Kaiſer als

Oberſtvormund ſich unangerufen in die Sache miſchen und einen

Adminiſtrator der Grafſchaft ernennen, den Vergleich aber an

nulliren . " 160)

Man ſieht, es iſt dies dasſelbe, aus Rückſichten der hohen Politik

entſprungene, Bedenten, das auch in Berlin ſich den Wünſchen des

Landgrafen von vornherein in den Weg ſtellte. Nur zeigt die

hannoverſche Ausprägung noch ſchärfere Umriſſe. Das Bewußtſein ,

in dieſer Frage mit dem Berliner Hofe, der nach Steubes Bemers

tung „ die Richtſchnur für den hannoverſchen feſtſtellte ,“ Hand in

Hand zu gehen, verſteifte natürlich noch die Haltung des turbraun

ſchweigiſchen Miniſteriums. Die Fühlung zwiſchen beiden Kabi

netten war eine ſehr enge. „ Faſt täglich gehen, “ ſagt Steube,

Touriers zwiſchen hier und Berlin. “ Selbſtverſtändlich blieb bei

dieſem regen Verkehr die Wendung, die in Berlin im lekten Drittel

des März infolge der tatſächlichen Ablehnung der preußiſchen Me

!!

11

1911
11



66

LE

to

I

K

BE

o

diation ſeitens des Landgrafen eintrat, in Hannover nicht unbe

achtet und wirkte ungünſtig auf Steubes Bemühungen.

Ein weit ſchwererer Schlag aber hatte ſchon vorher die Sache

des Landgrafen, auch hinſichtlich ihrer Vertretung in Hannover, durch

die entſchiedene Abſage getroffen, die von St. James aus über

Hannover durch das Miniſterium dem heſſiſchen Fürſten auf ſeint

Unterſtüßungsgeſuch vom 14. Februar zuging. Am 13. März ſchrieb

König Georg ſeinem Detter,161) ,,er ſei durch deſſen Schreiben ,

wie er frei geſtehen müſſe , in nicht geringe Derlegenheit

verſeßt worden. Denn ſo ſehr er wünſche, ihm von ſeiner

Freundſchaft die thätigſten Proben zu geben, ſo ſehr habe er es be

dauern müſſen, ſich dazu in Gefolg einer Entſchließung aufgefordert

zu finden, die er mit ſeinen bekannten Reichsſtändigen

Principiis keineswegs zu vereinbaren wille , don deren

Rechtmäßigkeit er ſich nicht zu überführen vermöge und

von der er mithin die bedenklichſten Folgen vorausſehe.

Er würde es ſich zum Vorwurf zu machen haben, wenn er einem

Fürſten, mit dem er in ſo engen Verwandt- und Freundſchafts-Der

bindungen ſtehe, und der ſich mit ihm und ſovielen anderen patrios

tiſchen Fürſten des Reichs zum Schuß und zur Aufrechterhaltung

deſſen geſekmäßiger Derfaſſung dereinigt habe, aus dieſer ſeiner

Meinung ein Geheel machen wolle.“ 163)

Einen, jeden Zweifel an der Auffaſſung des kurfürſtlichen

Miniſteriums tilgenden, Kommentar zu dem Schreiben des Königs

lieferte das Promemoria, das die Geheimen Räte unter dem 21. März

an Steube richteten. U. a. heißt es darin : „ S. Kgl. Majeſtät

wünſche gar ſehr, daß derjenige widrige Eindrud, den der Dorgang

erwedet hat, alſobald gehoben und die unausbleibliche Verlegenheit

abgewendet werden möge, die ſonſt nicht anders als nothwendig

und unmittelbar darauf würde erfolgen können . "

Nach den Informationen , die Steube ſchon turz nach ſeiner

Antunft in Hannover zuteil wurden, 163) hatte die von vornherein ents

ſchieden abgünſtige Haltung, welche die Geheimen Räte zu dem Be

ginnen des Landgrafen einnahmen, neben den ſachlichen Gründen

auch einen perſönlichen Hintergrund. Schon in ſeinem Berichte vom

18. februar bemerkt Steube : „Die größte Schwierigkeit dürfte

wohl bei den Herren Miniſters in Hannover die in Streit gezogene

Ebenbürtigteit einer vom Adel mit einem Reichsgrafen ausmachen ,

da ihnen dieſes nach ihrer Art zu denken äußerſt empfindlich ſeyn.

1
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wird und umſomehr in dem gegenwärtigen Fall, als die von Frieſen

hauſeniche Familie eine hannoverſche und vielleicht ſogar von der

Derwandtſchaft eines hieſigen Miniſters iſt.“ Wenige Tage ſpäter

(22. 2. ) ergänzt Steube dieſe Äußerung durch die Mitteilung, daß

Eliſabeth von Frieſenhauſen ,mit den angeſehenſten und mehrſten

Familien verwandt und Großtante der bekannten frau von Walls

moden , geborenen d. Hardenberg, nachmaligen Gräfin Yarmuth 164)

geweſen ſei. “

Außer dieſem gewiß nicht unwirkſamen Stimmungsmomente

tam bei den Miniſtern endlich noch ein hannoveriſch -partikulars

Intereſſe in Betracht. Die alten intimen Beziehungen, die zwiſchen

Kurbraunſchweig und dem Schaumburgiſch -Lippiſchen Fürſtenhauſe

beſtanden und unter der Regierung des Grafen Wilhelm durch deſſen

hervorragende Leiſtungen in dem gemeinſamen Waffengange des

ſiebenjährigen Krieges noch inniger geworden waren, hatten ſchon

unter Albrecht Wolfgang, dem Vater Wilhelms, auch ein metallenes

Band erhalten durch eine Anleihe von 400 000 Tlr. , die ihm aus

der Königlichen Kammerkaſſe zu Hannover, gegen Verpfändung

mehrerer Landesteile, derwilligt wurde. Graf Wilhelm hatte dieſe

Schuld bis auf 180 000 Rtr. zurückgezahlt, die von ſeinem Nach

folger Philipp Ernſt gegen weiter gehende Derpfändung der Ämter

Blomberg und Schieder, die der Linie Alverdiſſen aus der Erbſchaft

der 1709 ausgeſtorbenen Bratiſchen Linie des Hauſes zugefallen

waren , und des ſchaumburgiſchen Amtes Hagenburg übernommen

wurden . Dieſe Summe war nun Philipp Ernſt wenige Jahre vor

ſeinem Tode wohl infolge von „ Irrungen “ , 165) in die er mit der

hannoverſchen Regierung geraten war, gekündigt worden, wodurch

ihm in ſeiner finanziell bedrängten Lage — ſein Kredit im eigenen

Lande war durch zahlreiche, auch kleine Anlehen, die er bei ſeinen

Untertanen gemacht hatte, erſchöpft arge Verlegenheiten er :

wuchſen .

Die Vermutung iſt nicht ganz abzuweiſen, daß die hannoverſche

Regierung die Geldnot in dem Nachbarländchen gern benußt hätte,

um ſich das eine oder andere verpfändete Amt anzugliedern. Die

Zurüdnahme der Kündigung durch den König auf direktes Anſuchen

der Fürſtin, die als Akt des Großmutes in der veränderten Lage

der Dinge ausreichende Erklärung finden würde, beſeitigt dieſe Der

mutung nicht. Für ſie ſpricht die ſcharfe Betonung der Anſprüche

Hannovers, die wiederholt in den Verhandlungen der Miniſter mit

-
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Steube zum Ausdruc tam. Jedenfalls aber war auch unter dieſem

Geſichtspunkte die helſiſche Ottupation den Herren in Hannover

wenig nach Wunſch. Ihre Derſtimmung wurde dadurch noch erhöht,

daß Juliane ihnen zu melden nicht unterließ, „beſonderen Nach

richten zufolge ſen der Landgraf Willens , auf die Ämter Blomberg

und Schieder ſich Hypotheken cediren zu laſſen, um ſo ſich mittelſt

derſelben nicht nur hypothetariſche Rechte darauf zu verſchaffen ,

ſondern auch ſofort den Beſitz derſelben ſich anzumaßen. “ 166) Daß

dieſe Mitteilung nicht aus der Luft gegriffen war, ſondern daß in

der Tat dieſer Plan wenigſtens in Erwägung gezogen wurde, zeigen

die Büđeburger Berichte der heſſiſchen Kommiſſare.

Daß unter dieſen Umſtänden Steube mit ſeinen ohnehin auf

ſehr ſchwachem Rechtsboden ruhenden Vorſtellungen in Hannover

wenig Eindruck machte und von einer Umſtimmung des Miniſteriums

nichts zu verſpüren war , kann uns nicht Wunder nehmen. Sehr

raſch ſank ihm der Mut. Schon am 25. Februar, alſo acht Tage

nach ſeiner Ankunft, klagte er in ſeinem Berichte, daß er alle Hoff

nung aufgeben müſſe, das Miniſterium von dem vollgültigen Rechte

des Landgrafen zur Befißnahme der Grafſchaft zu überzeugen, und

am 2. März meldete er ſeinem Herrn, daß die Zurüdhaltung des

Miniſteriums wohl infolge der Nachrichten aus Berlin ſich bis zur

Kälte geſteigert habe. Er bat deshalb um ſeine Abberufung. Nach

dem dann das Miniſterium in dem erwähnten Promemoria dom

21. März die Erklärung abgegeben hatte, daß ein Vergleich mit der

Fürſtin auf der Grundlage einer Abtretung der Grafſchaft unzu=

läſſig ſei , dieſe als Mutter und Dormünderin über den Beſik ihres

Sohnes überhaupt nicht verhandeln tönne, vielmehr verpflichtet ſei,

die Sache bei dem Reichshofrate zu ungeſäumter Remedur zur Sprache

zu bringen, und als dann dieſe miniſterielle Erklärung durch eine

Depeſche aus Berlin über die gerade damals dort gefaßten Beſchlüſſe

noch größere Tragweite bekommen hatte, 167) entſchloß ſich der Land

graf am 25. März, ſeinen Bevollmächtigten aus Hannover zurück

zuberufen .

Ein zum Teil noch ſchärferes Licht werfen die Akten des Büde

burger Archivs auf die Stellung des hannoverſchen Hofes in dieſem

Streite.

Am 23. Februar hatte ſich Juliane an das Miniſterium in

Hannover mit der Bitte um ſeinen Beiſtand gegen den Reichsges

ſekwidrigen Landfriedensbruch und gewaltſames Spolium, das ſeit

11
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200 Jahren ſeines gleichen nicht hat, “ gewandt, zugleich auch erſucht,

dem Könige ſchleunigſt den Dorgang anzuzeigen. An dieſen ſelbſt,

den Paten ihres Sohnes, und an ſeine Gemahlin Charlotte , geb.

Prinzeſſin von Medlenburg-Streliß , ſchrieb ſie am 2. März undbat

unter draſtiſcher Schilderung ihrer Bedrängniſſe um Protettion.168)

Eine ſehr wirkſame Unterſtüßung lieh ihr der 2. Sohn des Königs

paares, Herzog Friedrich von Nort zu Hannover , der ſich auf Bitten

der Fürſtin vom 23. Februar ihrer Sache ſehr warm annahm.169)

Aus der Antwort des Miniſteriums vom 3. März iſt erſichtlich ,

daß dieſes ſchon damals entſchieden Stellung für die Fürſtin ge

nommen hatte; denn es verſicherte ihr, daß wider das geſchehene

Unrecht ihr „ der vollkommenſte und kräftigſte Schuß der Geſeke und

der Reichsverfaſſung angedeihen müſſe und unfehlbar angedeihen

werde. “ Die Lage erfordere es aufs ſchleunigſte, daß die Fürſtin

den Weg an den Reichshofrat beſchreite und eine entſprechende

Kaiſerliche Verfügung erwirke. 170)

Kaum weniger deutlich als dieſe Erklärungen lauteten die Ant

worten, die der Fürſtin unter dem 23. März von den britiſchen

Majeſtäten zugingen . Der König ſchrieb ihr : „ Ich werde mir nichts

ſo ſehr und ſo ernſtlich angelegen ſenn laſſen , als dazu, ſoviel von

mir abhänget, mit benzutragen, daß die unſtreitigen Gerechtſame

des jungen Erbgrafen und Ewr. Lbdn. vormundſchaftliche Befug

niſſe aufrecht erhalten und zu deren Schmälerung und Nachtheil

nichts behauptet und durchgeſekt werden möge, “ und die Königin

dazu ergänzend in ihrem ſehr teilnahmevoll und freundſchaftlich

gehalteñen Antwortsſchreiben : „ Ich vertraue auch und habe alle

Urſache zu hoffen, daß ein baldiges vergnügliches Ende Dero jeßigen

Unruhen und Beſorgniſſen einen Theil derjenigen Erſprießlichkeiten

mitausmachen werde, die Ich Ewr. Lbdn. don Grund des Herzens

... aufrichtigſt erwünſche“ u . 1. w.

Den autoritativen Kundgebungen der maßgebenden Perſonen

in Hannover und St. James entſprachen die vertraulichen Ratſchläge,

die der Fürſtin von den hannoverſchen „ Excellenzen “ hauptſächlich

durch die „ Vertrauensperſon “, den Superintendenten Grupen 171)

zu Neuſtadt (am Rübenberg) teils perſönlich bei ſeinen Beſuchen in

Büdeburg teils in vertraulichen Schreiben übermittelt wurden, und

die tatſächliche Unterſtüßung, die durch Derproviantierung der

Feſtung Wilhelmſtein auf miniſterielle Anordnung durch

turbraunſchweigiſche Beamte aus dem an das Steinhuder
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Meer angrenzenden Amte Neuſtadt und dem benachbarten Rehburg

unter perſönlicher, mit eigenen Geldopfern verbundener, Beteiligung

des Herzogs don Nort172) geleiſtet wurde.

Unter den Ratſchlägen, die der Fürſtin durch Grupens Ders

mittelung von den Miniſtern erteilt wurden, 178) ſind für die An

ſchauungen , wie ſie ſich ſchon frühzeitig gebildet hatten, folgende

wohl in beſonderem Maße bezeichnend: 1. Schleunige Fertigſtellung

der Schrift an den Reichshofrat. Geheimrat Pütter wird für Ab

faſſung der Deduttion empfohlen. 2. Die Fürſtin ſolle ſtandhaft

bleiben. Sie dürfe nichts für ihren Sohn verſchenken. Sie riskiere

ſonſt Verluſt der Vormundſchaft. 3. Sie möge den Erbgrafen in

Minden laſſen und 4. den Offizieren in Wilhelmſtein befehlen, auf

teinen Fall zu kapitulieren.

Auch in den nachherigen miniſteriellen Erklärungen 174) wird

immer aufs neue als Hauptſache der Fürſtin ſchleunige Bes

Ichwerde in Wien ans Herz gelegt, deren Beiſeiteſeßung dem

nächſt in der Entſtehung einer anderen Remedur Eure Durchlaucht

am Kaiſerlichen Hofe ſelbſt verantwortlich machen dürfte."

Dagegen wird der Herzbergſche Kompromißvorſchlag, dem

Landgrafen eine Ehrendormundſchaft, die durch einen der Regierung

beizugebenden Rat zu führen wäre, als ganz unzuläſſig bezeichnet.

Eine Dergleichsverhandlung, die natürlich erſt nach Zurüdziehung

der Truppen ſtatt finden tönne, habe ſich auf weiter nichts als die

entzogenen Nußungen und gehabten Schäden und Koſten “ zu er

ſtreden . Außerdem müſſe vor jeder Derhandlung das behufliche

Kaiſerliche Erkenntnis ausgebracht ſein. “

Soviel geht aus all den Erklärungen und Ratſchlägen der hans

növeriſchen Staatslenker offenſichtlich hervor, daß ſie gegen den

Annexionsverſuch des Landgrafen – allem Anſcheine nach aus ge

miſchten Motiven durchweg noch entſchiedener front machten

als das Berliner Kabinett. Die unterſchiedliche Stellungnahme beider

Regierungen kommt in der Sache ſelbſt beſonders in zwei Punkten

zum Dorſchein. 1. In Berlin ſuchte man dem heſſiſchen Derbüns

deten trop ſcharfer prinzipieller Verurteilung ſeines gewalttätigen

Derfahrens ſachlich durch Vergleichsvorſchläge zu einem leidlichen

Abtommen mit der Gegnerin zu verhelfen und ließ dieſen Derſuch

erſt fallen, als der Landgraf eigenſinnig jede Derhandlung auf

anderer Grundlage als der ſeiner Forderungen abwies. Jn hans

nover lehnte man von vornherein jedes Eingehen auf die ſachlichen
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Wünſche des Landgrafen ab. 2. In Berlin war man bemüht, das

für den Landgrafen gefährliche Eingreifen der Reichsinſtanz ſo lange

als möglich hinauszuſchieben, und ließ der Fürſtin den Weg erſt frei,

als Wilhelm ſich allen Wünſchen und Ratſchlägen des Königs ver

ſagte. In Hannover drängte man die Fürſtin von Anfang an dazu,

den Weg nach Wien zu betreten .

Trotz dieſer Verſchiedenheit in dem Ausmaß der Abweiſung,

die dem Landgrafen von beiden Seiten begegnete, iſt es doch uns

ſchwer verſtändlich, daß auf ihn die zwar entſchiedene, aber rüd

fichtsvolle Haltung des mächtigen Preußens tieferen Eindrud machte

als die feindſelige Kälte der turbraunſchweigiſchen Regierung und

in ihm mehr als anderes den Entſchluß zu vorläufiger Räumung

des beſekten Landes zeitigte.

6. Nachſpiel und Schlußverhandlungen .

Der an dem kritiſchen 16. April erlaſſene Abzugsbefehl er :

reichte den General von Loßberg ſchon am Abend des nächſten

Tages. Er nahm dem alten verdienten General eine Laſt von der

Seele. Denn er befreite ihn aus einer militäriſch unhaltbaren und

ihm perſönlich ſehr unangenehmen Lage. Bereits am 18. führte

er ſämtliche noch in der Grafſchaft zurüdgebliebenen Truppen über

die heſſiſche Grenze. Die Fürſtin hatte zuvor in der Abſchieds

audienz , wie er an ſeinen Herrn noch an demſelben Tage aus Rin

teln berichtet, 175) „ ſich ſehr gnädig und freundlich bezeigt und daben

verſichert, Sie würden alles entriren was Sr. Hochfürſtlichen Durchl.

angenehm ſenn tönte, aber nunmehro ſenen Ihnen die Hände ge

bunden . “

Ganz ungebunden aber zeigten ihre Untertanen ſich in der

Nacht nach dem Abmarſche der Hellen. Sie fühlten in der Reſidenz

ihren Mut an den „ helfiſch geſinnten “ früheren Räten der Fürſtin .

Nach Mitternacht 30g eine Schar don Tumultanten nach Verabredung

in einer Wirtſchaft vor die Wohnungen der „Derräter“ , zertrümmerte

die Läden und Fenſter, ſchleuderte Steine in das Innere und gab

durch Schmähungen ihrem Empfinden entſprechenden Ausdrud. 176)

Die am meiſten Bedrohten, Geheimrat von Springer und Regierungsa

rat Schmid, hatten ſich tags zuvor durch Flucht nach Rinteln in

Sicherheit gebracht. Die Fürſtin, die den nächtlichen Scenen durch
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Begleitung ihrer Mutter nach Rinteln bei deren Abreiſe aus dem

Wege gegangen war, mißbilligte zwar in einem Schreiben an

Springer vom 19. April 177) auf deſſen Beſchwerde die Dorkomms

niſſe, indem ſie erklärte, daß ſie nach ihrer Rüdkehr „ ungern und

mit Widerwillen “ von dem an ſeinem und anderen Häuſern auss

geübten unerlaubten fredel vernommen und demgemäß Befehle an

den Magiſtrat erteilt habe. Daß ſie im Grunde aber das Doitsems

pfinden teilte, ergibt ſich aus ihrer entſchiedenen Ablehnung der Ges

ſuche der betroffenen Herren um Wiederanſtellung. Es waren dies

außer Springer und Schmid Regierungsrat Trämer, Juſtizrat Kreß

und der Advocatus fisci Kemerer. Außer Springer war ihr nach

Bericht des Herrn von Waitz vom 18. April Regierungsrat Schmid

wegen Auslieferung des Archivs an die heffiſchen Kommiſſare ,ganz

verhaßt. “ Die Ablehnung der Wiederanſtellungsgeſuche, welche ſich

mit der den Büđeburger Beamten vor ihrem Eintritt in heſſiſche

Dienſte erteilten Zuſicherung der Wiederaufnahme formell kaum

vereinbaren ließ, wurde mit „höchſtnotwendigen Einſchränkungen “

begründet. 178)

Auf Order des Landgrafen vom 19. April traten die aus dem

heſſiſchen Stammlande zur Teilnahme an der Ottupation herange=

3ogenen Truppen am 25. unter dem Kommando des Generals von

Boſe den Rüdmarſch in ihre alten Quartiere an. Laut derſelben

Order wurde den Offizieren und Gemeinen des Regiments von

hanſtein und der 3. Kompagnie der Artillerie, ſoweit ſie früher in

Büđeburger Dienſten geſtanden hatten, freigeſtellt, in den früheren

Dienſt zurüdzukehren. Von dieſer Erlaubnis machten von den Offi

zieren im ganzen 6, von den Unteroffizieren weitaus die meiſten und

die Gemeinen ausnahmslos Gebrauch . Am 22. marſchierten die Ents

laſſenen während einer Audienz des Herrn von Waiß im Schloßhofe

zu Büdeburg auf.

Die Zurüdziehung der Truppen bedeutete aber für den Lands

grafen keineswegs die Zurüdſtellung ſeiner Abſichten auf Erwerbung

des Büdeburger Landes.

Aus der früheren Erzählung iſt bekannt, daß wenige Tage vor

der Räumung der Grafſchaft Herr von Waiß der Fürſtin neue Ders

gleichsvorſchläge unterbreitete, daß ſie aber ebenſowenig Erfolg

hatten wie die noch günſtigeren Anträge des Herrn von der Malss

burg im Mai. Wait hatte nach dem Abzuge der Heſſen zur Forts

führung der Verhandlungen in Rinteln zurüd bleiben müſſen. Nach
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ſeinen optimiſtiſch gehaltenen Berichten 179) war die Fürſtin damals

mehr als je ſeit den erſten Tagen der Ottupation geneigt, ſich auf

ein Abkommen , das ihr auch durch ein Schreiben des Landgrafen

dom 14. dringend ans Herz gelegt wurde,180) einzulaſſen . Nach ihren

eignen aus jenen Tagen uns vorliegenden ſchriftlichen Äußerungen

machten die für ſie perſönlich ſehr annehmbaren Anerbietungen in

der Tat ſtarten Eindrud auf ſie, zumal der Landgraf ihr ſagen ließ ,

ſie dürfe die Rechte ihres Sohnes durch die Nachbarmächte garan

tieren laſſen. Sie machte ihre endgültige Einwilligung jedoch

von der Zuſtimmung der befreundeten höfe, beſonders des preußi

ſchen, abhängig. Auf dieſe war nun freilich, wie Juliane fich

nicht verhehlen konnte, nach dem Dorausgegangenen wenig Aus

ſicht vorhanden. Durch das Eingreifen des Kaiſers, namentlich durch

deſſen Verlangen, daß ein Mitoormund beſtellt werde, war ein pri

vates Arrangement zwiſchen den beiden Nächſtbeteiligten weſentlich

erſchwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden. Dieſer Lage ent

ſprechend fielen denn auch die eingeholten Gutachten der Regierungen

ſachlich übereinſtimmend ablehnend aus. In der Entſchiedenheit der

Ablehnung machte ſich aber die ſchon früher gekennzeichnete und

begründete Abſtufung in der Parteinahme der beiden Nachbarhöfe,

wie wir mit Intereſſe wahrnehmen, aufs neue bemerklich.

An erſter Stelle wandte ſich Juliane mit Ihrer Anfrage, ſchon

am 15. April , dem Tage, an dem ihr Waiß ſeine Anträge über

mittelte, an den Herzog von Yort und die hannöverſche

Regierung.181) Neben den ſympathiſchen Kundgebungen, die ihr

pon beiden Stellen aus in Wort und Tat während des Konflikts

bisher zu teil geworden waren, hatte ſie noch beſonderen Anlaß,

ſich mit ihrer Anfrage zuerſt nach Hannover zu wenden. Sie hatte

infolge der auf Beſtellung eines Mitvormundes gerichteten Forderung

des Kaiſers fish entſchloſſen, den König von England um Übers

nahme dieſes Ehrenamtes bei ſeinem Paten zu bitten wohl in der

Erwartung, daß ſie von London aus am wenigſten Einmiſchung in

ihre Regentſchaft zu gewärtigen habe.

Die Antworten aus Hannover auf die Anfragen der Fürſtin

laſſen deutlich erkennen, daß die den heſſiſchen Anträgen feindliche

Stimmung der dortigen maßgebenden Perſönlichkeiten, wie ſie in

den Erklärungen der beiden vorausgehenden Monate hervorgetreten

war, durch die Räumung der Grafſchaft nicht abgeſchwächt wurde.

Friedrich von York hebt in ſeiner Antwort vom 20. April hervor,
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daß die angeblich neuen Anträge des Landgrafen teine anderen

ſeien als die, welche Schlieffen in Berlin ohne Erfolg vertreten habe.

Im übrigen empfiehlt er der Fürſtin dringend, ſich der Meinung

der hannoverſchen Miniſter anzuſchließen.

Dieſe hatten ſich in ihrem Schreiben vom 18. dahin geäußert,

daß keine Art der Einräumung des Beſikes an den Landgrafen

irgendwie ſtatthaben könne und daß ,,eine Tedierung der vormund

ſchaftlichen Regierung an ihn noch weit weniger als die vorge

ſchlagene Überlaſſung einer Ehrenvormundſchaft tunlich ſein könne.“

Dann heißt es in dem Schreiben weiter : „ Wir nehmen keinen Ans

ſtand freimüthig hinzu zu fügen, daß bei einer ſo klaren und völlig

ausgemachten Sache, als dieſe Succeſſions - Angelegenheit iſt, für

deren Gerechtigkeit ſich die größeſten Höfe bisher intereſſirt haben,

ſelbſt eine ſolche Vergleichshandlung Eurer Dchl. Dignität und

hohem Charakter nicht angemeſſen ſeyn würde. Überdies aber iſt

voraus zu ſehen , daß der Reichshofrat ſelbige keineswegs genehmigen

kann noch wird, ſondern daß im Gegentheil ſolche Derfügungen, die

Höchſtdieſelben in Verlegenheit ſeßen und erponiren, darüber er

laſſen werden dürften .“

Dieſe Darlegungen wirkten auf die in der Fürſtin aufgetauchte

Geneigtheit, mit ihrem Detter zu pattieren, wie ein kalter Waſſerſtrahl.

In einem Schreiben an die hannoverſchen Miniſter vom 21 .

April erklärte ſie, ſie habe ſich mit dem Landgrafen bisher in keine

Vergleichsverhandlungen eingelaſſen und habe, „ inſofern die Rechte

ihres Sohnes nur im geringſten darunter leiden könnten, niemals

die geringſte Neigung dazu gehabt. Auf den Rat der Miniſter habe

jie nun den feſten Entſchluß gefaßt, ſich in gar teine Dergleichsvers

handlungen einzulaſſen und den dabei für ihre Familie ſich ergeben:

den Vorteil in gar keine Betrachtung zu ziehen. “

In dieſem Entſchluſſe konnte die Fürſtin nur befeſtigt werden

durch die Antworten , die ſie aus Köln und Berlin auf ihre an

beide Stellen am 17. April gerichteten Anfragen erhielt.

Der Kölner Kurfürſt ſchreibt ihr am 21. April, daß ſeiner

privaten Anſicht nach die ſcheinbar einleuchtenden (trés speciouces

en apparence) Dorſchläge des Landgrafen taum annehmbar ſeien,

da die Fürſtin ohne Befragung des Mitvormundes und ohne Bes

ſtätigung des Reichshofrates bindende Erklärungen nicht abgeben

dürfe.

Von weit größerer Bedeutung als dieſe turfürſtliche Äußerung

w
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war ſelbſtverſtändlich für die Fürſtin das Gutachten des preußis

ſchen Kabinetts über die Anträge des Landgrafen. Sie hatte

am 17. in beſonderen Schreiben dem König und dem Grafen Herfs

berg von ihnen Kenntnis gegeben. Herzberg gegenüber bezeichnet

ſie dieſelben als recht anſehnlich (très considérables) und ſpricht

ihre Überzeugung aus, daß derLandgraf allem zuſtimmen werde,

was ſie hinzufügen könne, um die Rechte ihres Sohnes zu wahren.

Sie werde aber teinesfalls auf die Vorſchläge eingehen ohne die

Zuſtimmung des Königs. Dieſem ſchreibt ſie — wohl, um die etwas

ſpäte Dorlegung des helſiſchen Anerbietens in Berlin zu entſchuldi

gen, 182) — ſie ſende die Dorſchläge auf Verlangen des Landgrafen

ein , da ſie ſonſt befürchten müſſe, S. Dchl. durch Unterlaſſung zu be.

leidigen. Sie nehme an, daß, wenn die Offerten ,, Sr. Majeſtät Bei

fall und Genehmigung hätten, ihr ſolche auf Allerhöchſte Deran

laſſung und Befehl von dem Miniſterium würden mitgeteilt worden

ſeyn.

Das Antwortſchreiben des Königs vom 21. April, 183) das auch

die Unterſchrift der beiden Miniſter trägt, läßt deutlich die Ver

legenheit erkennen , in die das Kabinett durch die Anfrage der Fürſtin

verſeßt wurde. In ſeinem Schreiben an den Landgrafen vom 19.

d. m. hatte Friedrich Wilhelm in ſeiner lebhaften Freude über die

infolge ſeiner dringenden Dorſtellungen angeordnete Zurüdziehung

der heſſiſchen Truppen, die auch der preußiſchen Politik den Ausweg

aus einer heikelen Situation eröffnete, ſeinem Derbündeten aufs

neue verſprochen , „ ſich möglichſt zu verwenden, um einen benden

Theilen anſtändigen Vergleich zu vermitteln . " 184) Und nun wurde

der König durch die Anträge des Landgrafen vor die Frage geſtellt,

ob er aus Rüdlicht für dieſen einem Abkommen zuſtimmen ſolle,

das weder mit den früheren Erklärungen der Regierung ſich der

einbaren ließ noch auch nach der Intervention der Reichsregierung

irgend nennenswerte Ausſicht auf Durchſeßung bot. Aus dieſer Lage

heraus iſt das Schreiben zu deuten, das von Berlin an die Fürſtin

erging.

Nachdem zu Anfang des Schriftſtücs erklärt iſt, daß die völlige

Räumung und Wiederherſtellung der Grafſchaft in ihren vorigen

Stand vorausgehen müſſe, ehe an weitere Verhandlung gedacht

werden könne, wird zu den Vergleichsanträgen des Landgrafen be

merkt, daß es nicht leicht ſei, einen zuverläſſigen Rat darüber zu

erteilen. Einesteils ſchienen dieſelben ja für die Fürſtin und ihr
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Haus vorteilhaft zu ſein. Andernteils ſei aber der Beſitz einer reichs

unmittelbaren anſehnlichen Grafſchaft von faſt unſchäßbarem Werte ,

und man vermöge nicht abzuſehen, wie die Fürſtin als Vormünderin

ſelbige ohne Einwilligung des Reichshofrates und des Mitvormundes.

veräußeren fönne. Es ſtehe aber dahin, ob ſie ſolche Einwilligung

erhalten werde. Der König ſtelle ihr deshalb anheim, ſich die Sache

noch einmal reiflich zu überlegen und eventuell zu verſuchen , ſich der

Zuſtimmung des Mitvormundes und des Reichshofrates zu ver

ſichern . Im Falle des Gelingens ſei der König in der Lage, vielleicht

näheren Rat zu erteilen .

Man wird verſtehen, daß Juliane zwiſchen den Zeilen dieſer

auf Schrauben geſtellten Antwort ein deutliches Nein zu leſen glaubte,

zumal da herkberg in ſeinem Privatbriefe an ſie von dem gleichen

Tage ihr – gewiß mit gutem Grunde – ſchrieb, er glaube nicht,

daß ſie auf die fragliche Einwilligung der maßgebenden Stellen

werde hoffen tönnen.185)

Die Fürſtin teilte daher unter Hinweis auf das in Abſchrift

übermittelte Schreiben des Königs dem Landgrafen in Antwort auf

ſeine Zuſchrift vom 14. April am 29. d. M. mit, nach dem Beſcheide

aus Berlin werde er ,,von ſelbſt billigſt ermeſſen , daß ſie in der Ders

gleichsſache nichts weiter ohne Zuſtimmung des Mitvormundes unter

nehmen tönne.

Landgraf Wilhelm erklärte zwar der Fürſtin am 3. Mai, daß:

er das Schreiben des Königs nicht ſo anſehe, wie ſie es auszulegen

für gut finde, und er verſtehe nicht, daß ſie aus dieſem Grunde Ans:

ſtand nehme, „ lich auf ſeine ſo anſehnlichen Anerbietungen einzu =:

laſſen .“ Wie er aber in Wirklichkeit jenen Erlaß auffaßte, das be

weiſt die Äußerung Herzbergs in einem Schreiben an die Fürſtin

vom 8. Mai, daß man in Kaſſel glaube, er habe in den von ihm

im Namen des Königs entworfenen Schreiben und in ſeinem eigenen

widerraten, ſich mit dem Landgrafen zu vergleichen.186)

Iuliane, die noch am 23. April Herrn von Waiß, allerdings

im Widerſpruch mit ihrer am 21. dem hannoverſchen Miniſterium

abgegebenen Erklärung, verſichert hatte, 187) daß ſie ihre Entſchließung

von der Antwort aus Berlin abhängig mache, und die Abſicht ge

äußert hatte, wenn man dort zu einem Vergleiche riete, eine Zeit:

lang ſich Münſter zum Aufenthaltsorte zu wählen, „um keine Zeugin

der erſten Bewegungen zu ſeyn, “ brach die Unterhandlung infolge

der ihr von den drei befreundeten Höfen zugegangenen , in der Sache

u
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übereinſtimmenden Noten ab, und Waitz reiſte am 5. Mai von

Rinteln nach Kaſſel zurück. 188)

Obgleich alle Derſuche des Landgrafen, durch Derhandlung

mit ſeiner Couſine in den Beſit ihres Landes zu gelangen , bisher

fehlgeſchlagen waren, ſo entſchloß er ſich doch noch zu einem neuen

Dorſtoß in der gleichen Richtung. Am 14. Mai ſandte er abermals

den Lehrer Julianes, Otto von der Malsburg in beſonderer

Miſſion nach Büdeburg und ließ durch ſeine eh. Räte die Mis

niſterien in Berlin und Hannover um Befürwortung ſeiner Ans

träge bitten.

In der ſehr ausführlichen Inſtruktion, die Malsburg für die

Unterhandlung erhielt, wurde er angewieſen, falls ein antichretiſcher

Beſit nicht zu erreichen ſei, ſein ganzes Bemühen dahin zu richten ,

daß dem Landgrafen wenigſtens die Mitvormundſchaft zuteil werde.

Der Herkbergſche Vermittlungsvorſchlag, der früher von dem Land.

grafen entſchieden zurüdgewieſen worden war, hatte demnach doch

ſeine Wirkung auf ihn nicht verfehlt. Jeßt aber, nachdem der Kaiſer

ſeinen Spruch gefällt hatte, fehlte jede Möglichkeit ihn zu ver- ,

wirklichen.

Juliane nahm ihren Freund zwar auch diesmal gütig auf, ließ

ihm aber ſchon bei der erſten Beſprechung keinen Zweifel darüber,

daß ſie nicht in der Lage ſei, ſeinen Anträgen Gehör zu ſchenken .

Jede Art der Ceſſion an den Landgrafen widerſtreite nach ihrer

Überzeugung ihren Vormundſchaftspflichten. Eine Mitvormund.

ſchaft aber könne ſie nicht zulaſſen. Am liebſten möchte ſie die Dor

mundſchaft allein führen. Wenn aber der Reichshofrat auf dem

Vorſchlag eines Mitvormundes ihrerſeits beſtehe, „ ſo würde ſie

immer nur einen ſolchen vorſchlagen, von dem ſie verſichert ſen, daß

er ſich in die Landes- und Regierungsangelegenheiten nicht miſche

noch ihr Derdrus mache." 189)

Sie zeigte hierauf Malsburg ihre Antwort vom 17. Mai an

Herkberg, auf deſſen Schreiben vom 8., „ worin ſie ungefähr die

ſelben Grundſäße äußerte. “

In der Tat war dieſe Antwort 180) ſo energiſch gehalten, daß

man in Berlin darauf verzichtete, fortan noch nach einem Ausgleiche

der ſtreitenden Intereſſen in der Teſſions- und Vormundſchaftsfrage

zu ſuchen. Don dieſem Entſchluſſe gab Herberg am 2. Juni beiden

Teilen Kenntnis. In der an das Kaſſeler Miniſterium in Beant

wortung des Schreibens vom 14. Mai ergangenen Erklärung wurde
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bemertt, die Gründe der Fürſtin gegen Überlaſſung der Grafſchaft

an den Landgrafen ſeien unwiderleglich, weitere Dorſtellungen daher

nuklos. Die früher in Berlin befürwortete Mitvormundſchaft des

Landgrafen, die dieſer damals abgelehnt habe, ſei nach der Ein =

miſchung des Reichshofrats nicht mehr möglich. Der einzige Der :

handlungsgegenſtand ſei jeßt noch die Ablehnung der

Koſten-Liquidation , und hierin werde der König vermitteln .

Entſprechend dieſer Kundgebung hob Herzberg in dem Schreis

ben an die Fürſtin , nachdem er vorausgeschiđt hatte, daß er ſie in =

folge ihrer Zuſchrift vom 17. Mai nicht mehr mit Ratſchlägen über

eine zeitweiſe Abtretung der Grafſchaft beläſtigen wolle , hervor,

daß es dem Könige ſehr lieb ſein werde, wenn die Fürſtin die An

ſprüche auf Entſchädigung wegen der Ottupation gegen ihren

Verwandten, den Oberlehnsherrn der Grafſchaft, nicht weiter

verfolge. Denn die Durchſeßung ſolcher Forderungen, die nach

Verſicherungen aus Kaſſel nicht begründet ſeien, werde beſtenfalls

nur nach einem langwierigen Rechtsſtreite möglich ſein, der Eins

reden und Verdrießlichkeiten von seiten des Landgrafen ihr bringen
würde.

Das Eintreffen des Berliner Schreibens in Kaſſel hatte zur

nächſten Folge die Abberufung Malsburgs, die am 10. Juni unter

Hinweis auf die am 17. Mai von der Fürſtin nach Berlin ergangene

Weigerung, ſich auf einen Vergleich einzulaſſen, von dem Landgrafen

vollzogen wurde. 191)

Als einziges poſitives Ergebnis ſeiner Sendung bezeichnet

Malsburg, daß er durch ſein Jureden die Fürſtin zu einer Eingabe

nach Wien veranlaßt habe, in der ſie bat, von Beſtellung eines

Mitvormundes abzuſehen. Dieſer Erfolg war freilich von ſehr

geringem Werte. Denn, wenn auch die Fürſtin in dem Wunſche, in

ihrer Regentſchaft ſich von fremden Einflüſſen möglichſt frei zu

halten , dem Rate Malsburgs gern Raum gab und den Grafen zur

Lippe in Wien um ſeine Unterſtüßung ihres Geſuches bitten ließ, ſo

mußte ſie ſich doch ſelbſt ſagen, daß bei der Stimmung der Hofburg

ſo gut wie keine Ausſicht auf Gewährung ihrer Bitte vorhanden ſei.

In Derfolg des Konkluſums des Reichshofrates vom 26. März,

iu dem die Dormundſchaft der Fürſtin beſtätigt, ihr dabei aber aufs

gegeben wurde, binnen zwei Monaten einen Mitvormund in Dor

ſchlag zu bringen, hatte Juliane dem König von England als paten

ihres Sohnes, mit dem ſchon Graf Philipp Ernſt ohne Vorwiſſen
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ſeiner Gemahlin in der Sache verhandelt hatte, um Ubernahme der

Mitvormundſchaft, die nach Lage der Dinge nur eine der Regentin

ganz bequeme Ehrenvormundſchaft ſein konnte, gebeten und die han=

növerſchen Geheimen Räte, ſowie den Herzog von York um ihre

Fürſprache bei dem Könige angegangen.192) König Georg lehnte

aber, wie die Miniſter aus Hannover der fürſtin am 9. Mai mit

teilten, in Betracht ſeiner eigenen Verhältniſſe und „ aus aufrichtiger

Wohlmeinung für die Fürſtin und das Gräfliche Haus“ die Bitte ab.

Statt ſeiner empfahl das Miniſterium, „ein nach Denkungsart ge

eignetes Subjekt, das dem Kaiſer und den anderen Höfen angenehm

ſei, nicht aus einem mächtigeren hofe, ſondern etwa reichsgräflichen

Standes zu wählen. “ Man erklärte ſich dabei bereit, auf Wunſch

der Fürſtin „ lich wegen der Wahl eines nüßlichen Subjekts auszu=

laſſen. “ Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Herren ſchon damals

den ſpäter direkt von ihnen im Auftrage des Königs vorgeſchlagenen

Grafen Ludwig von Wallmoden-Gimborn hierbei im Auge hatten .

Sie durften ſchon wegen ſeiner nahen Verwandtſchaft mit König

Georg 193) erwarten, daß durch ſeine Wahl der hannoverſche Einfluß

in Büdeburg noch wachſen werde, und daß Wallmoden auch in Wien ,

wo er als turbraunſchweigiſcher Geſandter ſich ſehr beliebt gemacht

hatte, als Mitoormund willkommen geheißen würde.

Zunächſt aber 30g die Fürſtin dieſer Kandidatur den Verſuch,

ihre Unabhängigkeit zu behaupten, vor. Um der Erfüllung dieſes

Wunſches in Wien den Boden zu bereiten, bat ſie den Grafen zur

Lippe, die dortigen Staatslenker zu verſtändigen, daß, wenn man

ſie mit dem Vorſchlage eines Mitvormundes verſchone, ſie es fich

gern gefallen laſſen werde, wenn ihr Abtretung des ſchaumburgiſchen

Landes verboten würde. 194)

Allein, ehe dieſes etwas ſeltſame Angebot an ſein Ziel gelangte,

waren dort ſchon die Würfel gefallen. Am 26. Juni war ein neues

Konkluſum des Reichshofrats in der Sache zu ſtande gekommen, das

der Fürſtin ankündigte, wenn ſie nicht binnen zwei Monaten einen

Mitvormund vorſchlage, ſo werde der Kaiſer nach Ablauf der Friſt

einen ſolchen beſtellen. Dieſes Dekret machte ihren Selbſtändigkeits

wünſchen ein Ende. Am 5. September brachte ſie den ihr „von dem

König empfohlenen " Grafen von Wallmoden - Gimborn als mit

vormund in Dorſchlag, 195) und am 20. November erfolgte die Ge=

nehmigung dieſes Vorſchlags durch den Kaiſer. 196)

Am 3. Auguſt hatte die Fürſtin den Landgrafen von dem Reichss
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hofratstonkluſum in Kenntnis geſetzt und daran die Mitteilung ges

knüpft, daß fie es nunmehr für unmöglich halte, einen Vergleich

mit ihm auf Grund der gepflogenen Derhandlungen abzuſchließen,

da eine Beſtätigung durch das kaiſerliche Tribunal nicht in Ausſicht

ſtehe. Der Landgraf antwortete in einem eiſigen Schreiben vom

18. Auguſt, in dem er zu erkennen gab, daß er die geltend gemachte

Unmöglichkeit eines Abkommens für vorgeſchüßt halte, und die Bes

ſchreitung des Rechtsweges im petitoriſchen Verfahren anmeldete. 197)

Wie ſchwer es dem Landgrafen trok aller ſeitherigen Fehl

ſchläge wurde, auf ſeinen Herzenswunſch der Erwerbung des Büdes

burger Landes zu verzichten , beweiſt die Tatſache, daß er zwei

Jahre ſpäter ihn noch einmal in anderer Form durchzuſeßen ver

ſuchte. Als Domdechant von Dinde im Mai 1789 zu Beſuch in

Kaſſel ſich aufhielt, erſuchte ihn Landgraf Wilhelm, der Fürſtin neben

Dorſchlägen für ein Entſchädigungsabtommen noch ein anderes

„ Projekt“ vorzulegen.198)

Nach der von Herrn von Dinde mit beiden Teilen geführten

Korreſpondenz lief dieſes Projekt auf nichts anderes hinaus als auf

einen Tauſch der Grafſchaft Büdeburg gegen eine von dem helliſchen

Fürſten erſt noch zu erwerbende Beſikung. Als Erſakſtüđe wurde

u. a . eine Herrſchaft in Weſtfalen und das Land Jever in Olden

burg 199) in Erwägung gezogen . Ernſt wurde das geplante Tauſch

geſchäft wohl von niemand als dem Urheber ſelbſt genommen.200)

Die Fürſtin wies den phantaſtiſchen Plan, wie mir ſcheint, lediglich

deshalb nicht von Anfang an zurüd, weil er im Gefolge anderer

wichtigerer Vergleichsvorſchläge ihr nahe gebracht wurde 201) und ſie

ihrem Detter die Stimmung für eine ihr vorteilhafte Verhandlung

nicht rauben wollte. Nachdem dieſe zum Abſchluß gekommen war,

findet ſich in dem Briefwechſel keine Spur mehr von dem Austauſch.

Einen weit feſteren Untergrund als die in der Luft ſchweben .

den Verhandlungen über einen ganz unausführbaren Plan hatten

diejenigen , die dor, mit und nach ihnen über die Entſchädigungss

Forderungen der Fürſtin geführt wurden.

In der „Resolutio Caesarea“ vom 2. April 1787 war dem

Landgrafen ,, Erſtattung aller verurſachten Schäden und Koſten" an

die Fürſtin auferlegt worden, und der Kaiſer hatte am 19. April

auf ſeiner Reiſe nach Rußland von Lemberg aus die niederrheiniſchen
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Kreisdirektoren dringend ermahnt, res nicht an raſcher Dollſtredung

ſeiner Erlaſſe vom 2. April ermangeln zu laſſen. “ 202) Infolge deſſen

richteten dieſe am 20. Mai an die Fürſtin die Aufforderung, die

Schäden- und Koſtendeſignation an ſie einzureichen.203) Man ging

nun in Büdeburg an die Arbeit, mit der drei „zur vormundſchaft

lichen Regierung verordnete Regierungsräte," unter denen König

die treibende Kraft war, beauftragt wurden . Don Herberg wurde

der Fürſtin wiederholt, aber erfolglos geraten, aus „Menagement

gegen ihren Verwandten und Oberlehnsherrn ,“ nach deſſen Er

klärung zudem alle durch dieEinquartierung dem Lande erwachſenen

Ausgaben baar bezahlt worden ſeien, von Einreichung einer Koſten

rechnung bei dem Kreisdirektorium abzuſtehen ,204) und beiden Teilen

die Dienſte des preußiſchen Kabinetts für gütliche Verhandlung ans

geboten . Die hannoverſchen Miniſter bezeichneten es dagegen

als unerläßlich, „den Weg Rechtens zu proſequiren . Allenfalls könne

zugleich die Neigung zu einer gütlichen Auskunft zu erkennen ge

geben werden .“ 205) Nach dieſem Ratſchlage richtete Juliane ihr

Derhalten ein.

Als der Abſchluß der Rechnung ſich indeſſen infolge der mannig

fachen erforderlichen Umfragen und Erhebungen noch Monate lang

verzögerte, erging am 20. November ein neues Concluſum des

Reichshofrates an die Fürſtin mit der Auflage, die Schaden- und

Koſtenrechnung, wie nach der ſchon am 20. Maivon den Kreisaus

ſchreibenden Fürſten an ſie gerichteten Aufforderung „ hätte ge

ſchehen können und ſollen ,“ ohne Derzug dem Kreisausſchreibeamt

einzureichen.206)

Die verlangte Einreichung erfolgte am 31. Januar des nächſten

Jahres. Aber infolge der Ertrantung des Münſterſchen Geſandten

waren erſt am 11. September die drei Direktorialräte in der Lage,

dem Landgrafen die Koſtentabelle vorzulegen . Die in ihr gemachten

Anfäße fanden in Kaſſel wenig Beifall. Herr von Wait, dem das

umfängliche Schriftſtück zur Prüfung zugeſtellt wurde, nannte es in

ſeinem Gutachten „eine wahre Apotheterrechnung“ und nicht mit

Unrecht. Die Geſamtforderung belief ſich auf 123 763 Tlr. 8 Mgr.

Als Rechnungsprobe mag unter den Hauptpoſten nur die Forderung

von 50 000 Tlr. für Schädigung des Kredits des Landes und von

43 900 Tlr. für 143 „ entwichene Soldaten “ hier angeführt werden,

wozu bemerkt werden muß, daß ein großer Teil der Büdeburger

Miliz damals regelmäßig im Frühjahr nachholland zu ziehen pflegte,

1911 12
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um ſich dort lohnende Arbeit zu ſuchen und im Herbſte wieder in

die Heimat zurüdzutehren.207)

Es ſcheint, daß Regierungsrat König, deſſen Werk in der Haupts

ſache der in Rede ſtehende Entſchädigungsnachweis war, nach dem

Grundſake derfuhr, den er ſich nach einer Äußerung Julianes gegen

Malsburg für ſeine Verhandlungen mit dem Landgrafen zur Richts

ſchnur nahm : Iniqua petimus, ut aequa obtineamus.208) Juliane

hatte ſelbſt während der Arbeit der Entſchädigungskommiſſion deren

urſprüngliche Anſäße erheblich ermäßigt. Aber auch die ſchließlich

den Direktorialräten vorgelegte Liquidation betrachtete ſie nur als

eine Maximalforderung und war zur Verhandlung darüber gern

bereit. Schon am 19. April 1787 hatte ſie ihrem Agenten von Haff

ner in Wien geſchrieben , daß es ihr lieber wäre, ſich über Schaden

erſaß mit dem Landgrafen zu vergleichen als einen Rechtsſtreit zu

führen.209)

Dieſe Bereitwilligkeit hatte teilweiſe ihre Wurzel in den Rüds

ſichten, die ſie auf das Haupt ihres Stammhauſes und den Lehns

herrn 210) zu nehmen hatte, den ſie auch im Intereſſe ihrer Familie

nicht ohne Not aufs äußerſte reizen durfte. Zum großen Teile

war ihre perſöhnliche Haltung in der Entſchädigungsfrage aber auch

die Wirkung der übereinſtimmenden Ratſchläge, die ihr von der

Kreisdirettoren und beſonders von dem Könige von Preußen in der

Sache erteilt wurden .

Es ſteht außer Zweifel, daß Preußen in dieſem Stadium der

Verhandlungen ſeinen Einfluß auch in Köln bei den Direktorialge

ſandten für Dermittelung eines Dergleichs zugunſten des Landgrafen

einſekte, und daß infolge dieſer Anregungdas Kreisdirettorium der

dormundſchaftlichen Regierung in Büdeburg in einem Schreiben vom

27. Mai 1789 den Wunſch ausſprach , den Streit durch gütliche Der

mittelung beigelegt zu ſehen.311)

Natürlich wurde hierdurch Herrn von Dinde für ſeine aus

gleichende Tätigkeit der Weg ſehr geebnet. Nach längerem Hin und

her durfte der Unterhändler dem Landgrafen , der ſich wie öſters

im Sommer nach Bad Nenndorf zur Kur begeben hatte, melden , daß

ſeine Couſine ſich dazu herbeigelaſſen habe, 2 :2) in die Herabſeßung

der Entſchädigungsſumme auf 55 000 Tlr. einzuwilligen .

Infolge der großen Nachgiebigkeit der Fürſtin chien ſich eine

Ausſöhnung der beiden heſſiſchen Familienglieder anzubahnen.215),

Am 20. Auguſt machte Juliane und Graf Wallmoden dem Land
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grafen auf ſeine Einladung ihren Beſuch in Rodenberg. Unter leb

hafter „Bezeigung ſeines Vergnügens“ über den Abſchluß des Der

gleichs verſprach der Landgraf hierbei, daß die Auszahlung der auss

bedungenen Summe ohne Aufſchub nach Unterzeichnung des Ver

trages erfolgen ſolle. Zunächſt aber verzögerte er die Genehmigung

des im September auf Grund der mündlichen Verabredung ihm vor

gelegten Entwurfs aus formellen Gründen, und als dann nach Er

ledigung aller ſeiner Ausſtellungen und mit Annahme ſeines Ent

wurfs die von beiden Dormündern im Januar vollzogene Dertrags

urkunde, in der Zahlung der Summe binnen 14 Tagen nach Dolls

ziehung feſtgeſekt war, ihm vorgelegt wurde, ſchob er die Unter

zeichnung ſeinerſeits noch drei Monate hinaus, bis endlich der vor

mundſchaftlichen Regierung der Geduldsfaden riß , – ſie drohte, den

Dertrag, von deſſen Abſchluß das Kreisdirektorium ſchon längſt in

Kenntnis gelegt war, für ungültig zu erklären – und Herr von

Dinde ſeinem Auftraggeber ( 16. 4. ) ankündigte, daß er „ſelbſt ge

zwungen ſein werde, um ſeine eigene Ehre zu retten, die BriefeŚr.

Durchlaucht ſämmtlich vidimirt mitzutheilen, wie ſolches der Graf

von Wallmoden ſchon öfters von ihm verlangt habe. " 214)

In dieſer Gefahr entſchloß ſich Landgraf Wilhelm endlich,

ſeiner „ temporiſierenden " Methode zu entſagen , die hauptſächlich

wohl aus ſeiner in kritiſchen Momenten ſeines Lebens wiederholt

bewieſenen Unentſchloſſenheit entſprang , zum Teil auch in der Scheu,

ſich von ſeinen Schäßen zu trennen , wurzelte und vielleicht ſogar in

der törichten Hoffnung einen Grund hatte, durch ſein Hinhalten

einen Drud auf Juliane zur Förderung der Ende 1789 eröffneten

Verhandlungen über ein Abkommen , in Betreff der noch obwalten

den Irrungen und Prozeſſe“ 215) üben zu können. Er ließ die von

ihm unterzeichnete Dertragsurkunde der Vormundſchaft zuſtellen und

erteilte am 20. d. mts. dem Kriegskollegium den Zahlungsbefehl.

Doch erſt am 10. Mai wurde die Summe von dem Kaſſeler Hof

agenten Feidel David in Büdeburg entrichtet.

Zum „Beweiſe ihrer Dankbarkeit und Freundſchaft “ erbot fick

die Fürſtin , um den Beſuch des (1786) neu angelegten Bades zu

„Hohen Enddorf“ (Nenndorf) von Minden aus zu fördern, eine

Steinſtraße durch die Grafſchaft Schaumburg bis zur Grenze über

Büdeburg und Hagenburg bauen zu laſſen und für die Fortſegung

bis Nenndorf die Steine unentgeldlich zu liefern.316)

Trotz dieſer Bekundung dankbarer Geſinnung begreift es ſich

19 *
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aber leicht, daß Juliane nach den Erfahrungen, die ſie bei den Der

handlungen mit dem Haupte ihres Stammhauſes gemacht hatte,

keine Neigung zeigte, mit ihm direkt über einen Vertrag zu ver

handeln.

Als der Fürſtin im Jahre 1792 daran gelegen war, mit dem

Landgrafen ein Abkommen zu treffen für den Fall , daß ihr Sohn

vor ſeiner Mündigkeit ſterben ſollte, ſchrieb ſie an Graf Wall

moden am 22. März : Ich bin innerlich überzeugt, daß es nicht

möglich iſt, eine Verhandlung unmittelbar mit dem Landgrafen zu

Ende zu führen (directement terminer), und daß immer eine Ver

mittelung nötig iſt. Wenn er zum Abſchluſſe bereit iſt, ſo erfaßt ihn

die Reue, er zieht andere Leute zu Rate und bricht die Verhandlung

ab ; wie kann man dann den Faden wieder anknüpfen, wenn keine

dritte Perſon ſich ins Mittel legt ?

Als Mittelsperſon diente auch bei dieſen Verhandlungen Dom

dechant von Dinde, der zuerſt der fürſtin die Übernahme dieſer

Rolle vermutlich in dem Bewußtſein abgeſchlagen hatte, daß ſein

Vertrauensverhältnis zum Landgrafen durch das Vorausgegangene

empfindlich geſtört ſei,217) dann aber auf Bitten Julianes ſich doch

dazu verſtand , nachdem er im Herbſte 1791 in Nenndorf mit dem

heſſiſchen Fürſten eine Beſprechung gehabt hatte. Der Schwerpunkt

der Verhandlung lag, ſoweit ſich das aus den über den Gegenſtand

recht lüdenhaften Berichten der Büđeburger Atten 218) erſehen läßt,

in der Frage der finanziellen Sicherſtellung der Fürſtin und ihrer

Töchter bei dem Tode ihres Sohnes und einer Entſchädigung für den

Grafen Wilhelm gegen Derzicht auf ſeine Erbfolge. Auch dieſe Ders

handlungen zogen ſich Jahre lang hin. Wie es ſcheint, wurden ſie

durch eine beſondere Sendung des Präſidenten von Waiß nach Büde

burg im Jahre 1794 weſentlich gefördert, und es kam zu einem

Eventualvertrage. Nach einem Protokolle der Büđeburger Regierung

dom 17. April 1795 hatte der Landgraf eintretenden Falls im 1 .

Termime 36 000 Tlr. der Fürſtin zu zahlen .

Noch weit länger als dieſer handel um eine Möglichkeit, die

nicht zu einer Wirklichkeit ſich auswuchs Graf Georg ſtarb als

unabhängiger Fürſt ſeines Landes im Jahre 1860 – dauerte

das dreiattige gerichtliche Nachſpiel, das der Beſigergreifung des

Landes durch Heſſen vor dem Reichshofrate folgte. Es gehört nicht

zu unſerer Aufgabe, dem Rechtsgang in ſeinen einzelnen Entwid
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lungsſtufen nachzugehen, und es kann das um ſo weniger unſere

Abſicht ſein, als er in ſeinen Hauptwendungen bereits in den aus

Anlaß des jüngſt geführten lippiſchen Erbfolgeſtreits erſchienenen

Parteiſchriften ſeine attenmäßige Darſtellung gefunden hat.219) Ich

werde mich deshalb auf folgende kurze Bemerkungen beſchränken .

Das durch „ Resolutio Caesarea “ vom 2. April 1787 gegen

den Landgrafen wegen Landfriedenbruchs verhängte Strafverfahren

fand ſeinen Abſchluß durch das Endurteil des Reichshofrats vom

27. Juni 1797, in dem der Landgraf zur Zahlung von 2000 Mart

lötigen Goldes - gemäß dem durch den Landfrieden von 1548

beſtimmten Strafſake - verurteilt wurde.

Der Ende 1787 von dem Landgrafen gegen die Linie Schaum

burg - Lippe- Alverdiſſen angeſtrengte Prozeß in petitorio,220) in

welchem der heſſiſche Rechtsſtandpunkt in der Erbfolgefrage durch

die von Profeſſor von Selchow zu Marburg entworfene und im

Mai 1787 in Kaſſel eingereichte, von Regierungsrat Konr. Wilh.

Ledderhoſe auftragsweiſe221) mehrfach geänderte und ergänzte auss

führliche Drudſchrift vertreten wurde, erledigte ſich, nachdem von

beiden Seiten noch Repliken und Dupliken eingereicht worden waren ,

in einem zwiſchen den ſtreitenden Teilen 1797 zu Stande gebrachten

und vom Kaiſer am 6. November 1800 beſtätigten Friedensvertrage.

Dieſer Vereinbarung zufolge verzichtete die ſchaumburgiſche

Vormundſchaft auf die von ihr erhobene und in mehreren Rechts

gången verfolgte Privationstlage, in der als zivilrechtliche Wirkung

des Gewaltſtreiches des Landgrafen die Aufhebung der heſſiſchen

Lehnsrechte gefordert wurde. Gegen dieſen Verzicht erkannte Heſſen

die Nachkommenſchaft Friedrich Ernſts und der Philippine Eliſabeth

als erbberechtigt an und ſagte die Belehnung Georg Wilhelms zu.

Fürſtin Juliane erlebte die kaiſerliche Genehmigung dieſes

Friedens, der dem langen hader mit dem Haupte ihres angeſtammten

Hauſes ein Ende machte, nicht mehr. faſt genau ein Jahr zuvor

(9. Nov. 1799) hatte ſie nach vierzehntägiger Krankheit die Augen

im Tode geſchloſſen . Allein die Freude über ihren unſtreitigen Sieg,

den ſie an erſter Stelle ihrer eignen Klugheit und Standhaftigkeit

verdankte, hatte ſie in vollem Maße ſchon im voraus genießen

dürfen.

Die politiſche Welt nahm von dem endgültigen Austrage des

Streites, der kurze Zeit hindurch den Frieden im deutſchen Reiche

bedroht und die Kabinette in Atem gehalten hatte, kaum noch Notiz.
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Andere und größere Sorgen hatten die Erinnerung an den Sturm

im Glaſe Waſſer aus ihrem Bewußtſein verdrängt.

Landgraf Wilhelm aber wird, wie wir ihn tennen gelernt haben ,

zeit ſeines Lebens den Stachel des Schmerzes über ſeine erſte große

Niederlage auf dem Felde der auswärtigen Politit in der Seele ders

ſpürt haben. Leider hat er aus den Fehlern, die er damals, als er

ein Land gewinnen wollte , beging, nichts gelernt. Denn den

gleichen Mangel an Umlicht und politiſchem Fernblid, ſowie an

Entſchlußfähigkeit betätigte er zum Schaden ſeines treuen Doltes

noch zwanzig Jahre nach ſeinem erſten Auftreten auf der Bühne der

auswärtigen Politit, als er nun ſelber das eigene Land gegen

die Ländergier und die Tüđen eines übermächtigen Dess

poten zu ſchüßen die Pflicht hatte. Und als er dann dant

fremdem Derdienſt aus achtjähriger Derbannung in das Land ſeiner

Ahnen unter dem Jubel des treuen Voltes wieder eingezogen war,

da bewies er zu gleicher Zeit wie die Bourbonen, daß auch er in der

Trübſal nichts gelernt und nichts vergeſſen hatte.

Anmerkungen .

1 ) Nachweiſe für die mitgeteilten Äußerungen folgen weiter unten .

2) Die folgenden Angaben nach der Darſtellung in der heffiſchen anonnm

erſchienenen Dentſchrift (don Selchow -Ledderhoſe) „Kurzgefaßte Darlegung

der Urſachen , aus welchen Seine des regierenden Herrn Landgrafen zu heffens

Taſſel hochfürſtl. Durchl. den som verſtorbenen Herrn Grafen Philipp Ernſt

beſeſſenen Theil der Grafſchaft Schaumburg als eröffnetes Lehn .... zu bes

trachten ſich berechtigt glauben.” Caſſel 1787. S. 6 ff. Dgl. Ph. Loſch, Der

erſte lippiſche Erbfolgetrieg. Melſungen 1905. S. 5 ff.

5) Dgt, die Stammbaumſtizze Ant. 1 .

4) Deutſche Geſch. im 19. Jahrh. 6. Aufl. 2 $. 360 – Einer eingehen

den Prüfung iſt aus Anlaß des neulichen Büdeburger Erbfolgeftreits die Rechtss

frage in den beiderſeitigen Streitſchriften unterzogen worden. Zur Kenntnis

der einander gegenüberſtehenden Anſichten verweiſe ich vornehmlich auf : Dr.

Gerh. Anſchüb. Der Fall Frieſenhauſen. Tübingen und Leipzig 1904 und Dr.

Paul Schoen, Das taiſerl. Standeserhöhnngsrecht und der Fall Frieſenhauſen .

Berlin 1905 .

5 ) Anſchüß a. a . 0. S. 175.

6 ) Schoen a. a. 0. S. 46.

7) Das taiſerliche Detret mit dem Kreationsdiplom iſt abgedrudt bei :

Arnold Freiherr von Wen he- Eimte, die rechtmäßigen Ehen des hohen Adels

des Heil. Röm . Reichs deutſcher Nation . Prag 1895. S. 166 ff.
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8 ) Abgedrudt bei Anſchüß a . a. 0. S. 190 ff. – über Waltenit ſelbſt

ogl. Strieder, Helf. Gelehrtengeſchichte 7 S. 277. In Regensburg war er als

Vertreter Heſſens der Nachfolger ſeines Detters Auguſt Ludwig von W.

9) Anſchüß a. a. O. S. 51 u. Schoen a . a . 0. S. 88 f.

10) Dr. Erich Mener, Maria, Landgräfin von helfen . Ootha 1894, S. 80 f.

89 ff. 104 f. 107, 210 ff. 3ur Charatteriſtit des Landgrafen vgl. Einige Betreff

niſſe und Erlebungen Martin Ernſts von Schlieffen . 1. Berlin 1830. S. 210 ff.

u. Chr. Rommel, Wilhelm I. Kurfürſt von Helfen. Kaſſel 1822. S. 9 ff., der

ſeine Eigenſchaften und ſeine Derdienſte in die denkbar günſtigſte Beleuchtung

Tüdt, ſeine Mißerfolge dagegen mit dem Schleier des Hofhiſtoriographen be.

deđt. Ganz anders urteilen über ihn v. Treitſchke a. a. 0. 3,5. Aufl. S. 521 ff.

u. h . u . Petersdorff, Allgem . Deutſche Biographie 43 S. 64 ff.

11) v . Schlieffen a . a. 0. 1 S. 286 .

12) Fürſtliches Hausarchio in Büdeburg. Atten betr. die heffiſche Occus

pation. 4 Vol. V.

18) Ju der Frage war ſie vermutlich durch einen helfiſchen Kommiſſar er .

mutigt worden.

14) A. a. 0. S. 233.

15) C. S. Wigand, Kleine Heſſiſche Chronit. Caſſel 1792. S. 333.

16 ) Marburger Staatsarchiv XII . Schaumburg Geh . Acta. Heliſche Ottu

pation der Grafſchaft Schaumburg. Dol. I.

17) Wohl möglich iſt ja, daß der Landgraf auf der gedachten Reiſe ſeine

Vertrauensmänner für die Rolle, die ſie in dem Dorſpiel des Dramas über.

nehmen ſollten , insgeheim vorerſt mündlich inſtruierte und ihnen nachher von

Kaſſel aus die beſtimmten ſchriftlichen Weiſungen mit den dazugehörigen Sørei.

ben zugehen ließ. Bei dieſer Annahme liegt die Dermutung nahe, daß die

Mitteilungen des Landgrafen über beide beſchehniſſe ſpäter in der Erinnerung

Schlieffens zuſammengefloſſen ſind.

18) Gutachten Lenneps vom 18. 9. 1783. Marb. Archiv Schaumb. Atten

Vol. IV . Auch Wülteniß empfahl damals die Beſeßung , oveniente casa . “

19) Die Schreibung des Namens iſt in den Atten ungleich : Kunkel, Küntel,

Kundel. Im Staatshandbuch (1787) : Kunkel. Er ſelbſt unterzeichnet: Kundell.

20) Schr. vom 28. 3. Marb . Arch. Schaumburger Atten . Vol. II.

31) Paſor an Kundel, Schaumburg den 30. 11. 86. m. Arch. Dol. I.

23) Paſor an Kunkel 1. 12. 85 u. 2. 2. 87. M. Arch. Dol. I.

23) Fürſtin Juliane ſchreibt am 18. februar an Regierungsrat v . Habicht,

fie wiſſe gewiß, daß Advokat Rüding die Nachricht vom Tode ihres Gemahls an

Amtsrat Paſor erteilt habe, vielleicht ohne böſe Abſicht, Büdeburger Ard . Helf.

Occupation 4 Vol. I.

34) v. Colin an Kundel, Schaumburg den 2. Dezember 1787: „ Der in .

folente Bauer läſtert in den Wirthshäuſern ſo, daß ſelbſt heffiſche Unterthanen

fich darüber ärgeren. Sie ſehen ihn (Philipp Ernſt) als fremden an , der nur

don ohngefehr ins Land getommen " u . 1. w. Marb. Archio Schaumburger

Aten . Dol. IV.

25) Paſor an Kundel 4. 2. 87. Marb. Arch . Sch. A. Dol. I.

26) Paſor an kuntel 80. 11. 86 .
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27) Die Entwürfe zu den Ordern. M. Arch. Vol. I.

28) Jur Organiſation und Truppenſtärke des helfen -taſſelſchen Militārs

zu Anfang der Regierung Wilhelms IX . vgl. Mar. von Ditfurth, die heffen in

den Feldzügen in der Champagne u . l. w. Marburg 1881 S. 8 ff.

29) Büd . Arch. 4 Dol. IV.

80) v. Deltheim an Kunđel. Berlin den 5. April, Marb. Arch. Sch. A. Vol. II.

81) Marb. Arch. Sc. A. Vol. IV.

82) Genaueres über die Dorkommniſſe iſt zu finden in : J. St. Pütter,

Auser leſene Rechtsfälle. Göttingen 1791. S. 856 ff u . 878 ff. 3. Aug. Reuß,

Teutſche Staatskanzley. Ulm 1788 S. 9 ff. u. Ph. Lolch a . a. 0. S. 26 ff.

38) Bericht Loßbergs an den Landgrafen, Büdeburg d. 17. Febr. m . Ar.

Sch. A. Dol I.

84) Erlaß des Landgrafen an Loßberg vom 17. 2.

85) Am 7. Mai 1787 ſchreibt Loßberg aus Rinteln der Fürſtin : Dieu le

scait, j'ai été avec bien du chagrin l'instrument qui a du causer bien

des déplaisirs à Vôtre A. S.; passe je à l'avenir le reparerpar des

forfaits qui ne tendent qu'au bonheur et à la prosperité de votre Alt.

8. – Juliane antwortet ihm darauf noch an demſelben Tage : Quant à la

Commission dont Vous étiés chargé, mon General, je suis assurée quelle

Vous étoit bien desagreable etc. Original des erſten und Kopie des zweiten

Schreibens Büd. Ard . 4 Dol. V.

36) In einem Berichte Loßbergs an den Landgrafen vom 21. 2. heißt es :

„Die Fürſtin , welche in allem Betracht meine Bewunderung und respectueuse

Derehrung verdienen ."

87) Wilhelm IX . an Loßberg 19. März und Antwortſchreiben Loßbergs

vom 22. 3. m . Arch. Sch . At. Dol. I.

88) Wilhelm IX . an Loßberg 26. 3. Der Landgraf „ bezeugt ſeine höchſte

Zufriedenheit über das bei jeder Gelegenheit darlegende (sic) vorſichtige Be

nehmen und approbirt alle Verfügungen, welche derſelbe zum Beſten des Dien

ſtes zu treffen für gut findet."

39) Bericht Loßbergs an den Landgr. dom 17. 2.

40) Abgedrudt bei Pütter a . a . O S. 881 f.

41) 0. Loßberg an den Landgr. 16. 3. 1787.

12) Über die geſamte Huldigung liegt ein ausführliches Prototol Münc

hauſens por. Marb. Arch. Sch. A. VOL. I.

43) Er war Dizełommandant. Der nominelle Kommandant Egner, ein

73jähr. Mann, lebte in der Nähe von Rinteln .

44) Er gewährte teinem helliſchen Offizier Zutritt zur Feſtung. Auch Oberſt

leutnant von Colſon, der ſeitherige Befehlshaber des Büdeburger Bataillons

der nach ſeinem übertritt in heſſiſche Dienſte zum Oberſt ernannt war, wurde
abgewieſen .

45 ) Rottmann an Pr. d. Mündhauſen am 28. februar in Beantwortung

einer Zuſchrift vom vorhergehenden Tage. - In dem Aprilheft und dem Juni.

hefte 1910 der Monats drift „Hannoverland (Hannover Dig. v. E. Geibel)

finden ſich Mitteilungen über die Belagerung des Wilhelmſteins. Der Erzählung

des erſten Artikels (von H. Tiemann) gegenüber muß feſtgeſtellt werden , daß eine

-
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Beſchießung der Zitadelle durch die helfen nie ſtattgefunden hat. In dem 2 .

Artikel (von W. Wöbling -Büden ) iſt von beſonderem Intereſſe der Bericht über

das Freundſchaftsverhältnis zwiſchen Fähnrich Wind und Scharnhorſt, die ge

meinſam ihre erſte militäriſche Ausbildung auf der Kriegsſchule im Wilhelms

ſtein erhielten . Scharnhorſt beſuchte ſeinen Freund während der heſſiſchen Blodade

in der Feſtung und unterſtüßte ihn bei der Verteidigung, wie der Bericht lautet,

mit ſeinem Rate. — Die in dem 2. Auflage von dem alten ziemlich verkommenen

Major Rottmann gegebene Charakteriſtit entſpricht nach unſeren Quellen der

Wirklichkeit weit mehr als das in dem 1. Artikel gezeichnete Idealbild.

46) Juliane an die helf. Regierungskommiſſion, Büdeburg, den 24. 2 .

Entwurf. Büd . Ard . Hell. Occup. 4 Dol. I. Daß ſich die Fürſtin aber trot

dieſer entſchiedenen Ablehnung in der Sache nicht ganz ſicher fühlte, beweiſt

eine an demſelben Tag an ihren Mindener Anwalt Herrn von Hüllesheim , ges

richtete Mitteilung, daß ſie die ihr abverlangte Order zur Übergabe, falls man

ſie durch Gewalt dazu zwinge, nach beiliegendem Konzept erteilen wolle.

4 Vol. IV.

47) Bericht vom 24. 2. an den Landgrafen .

48) Das Steinhuder Meer war turbraunſchweigiſches Lehn.

49) Strieder, hell. Gel. Geld . 6, 488 u. 9, 396 .

50) Strieder, a, a . 0. 11, 224 u. 13, 366 u. von Buttlar, Stammbuch der

helliſchen Ritterſchaft. Wolfhagen 1888.

51) Strieder a. a . 0. 16, 410.

52) Bericht der Kommiſſare vom 18. 2. Die Fürſtin Juliane ließ ſofort

nad Übernahme der Regierung dura Entlaſſung mehrerer Beamten , die durch

ihr Verhalten während der Occupation ihr mißfallen erregt hatten, eine Eins

dränkung des Beſtandes eintreten.

58) In einem beſonderen Schreiben vom 21. 2. beteuerten die vormaligen

Büdeburger Regierungsräte dem neuen Herrn „nach erfolgtem beglüdtem

Regierungsantritt" ihre underbrüchlichſte Treue und verſprachen : „ Wir werden

durch Gehorſam und Dienſteifer nach äußerſten Kräften Ewre höchſte Gnade

zu verdienen uns beſtreben .“ Das Benehmen der Büdeburger Beamten ers

regte bei den Freunden des Landes ſtartes Befremden. Der Kammergerichtss

prokurator Greß zu Weßlar ſchreibt am 27. 2. der Fürſtin, er könneamwenigſten

das Stillſchweigen des Kanzlers von Springer begreifen, der die Sache mit

Lippe-Detmold in Weßlar anhängig gemacht habe. Er habe anfangs über die

Nachricht als eine unglaubliche Fabel nur gelacht, jeßt „ärgere er ſich darüber

von Grund der Seele als über eine durchaus ohnjuſtifizirliche Geſchichte.“

Der preußiſche Geheimrat von Dohm bemerkt in einem Privatbriefe an Kanzlei

rat König, „ den einzigen , der ſich nicht gleich den Tieren des Feldes habe wege

nehmen laſſen. Ich geſtehe Ihnen, daß mit ſowie vielen anderen es äußerſt be

fremdlich geweſen iſt, wie unter allen Cipil- und Militairbedienten auch nicht

einer dort daran zu denken ſchien , daß Diener eines Staates nicht eine res ſen,

quae cedit occupanti. Ich dachte hierbei beſonders an Sie und Herrn von

Springer ," Büd. Arch. Hell. Occ. 4. Dol. V.

54) Prinz Karl, derſelbe, der einer am 2. Dez. 1792 bei der Erſtürmung

Frantfurts rühmlich empfangenen Wunde am 2. Januar 1793 erlag. Er bes
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ſuchte 1787 während der Kriſis wiederholt von Rinteln aus ſeine Schweſter und

berichtete dem Landgrafen über die dortigen Verhältniſſe.

55 ) Über das Leben der Fürſtin Juliane auch in den Akten wird fie

als heffiſche Prinzeſſin faſt ausnahmslos „ Fürſtin " tituliert – ſind, ſoweit mir

betannt, im Drud nur zwei Deröffentlichungen erſchienen : 1. Der biographiſche

Nachruf in dem „Weſtphäliſchen Taſchenbuch " von 1801 von dem Hofprediger

Horſtig zu Büdeburg und 2. der Artikel von B. Roeſe in Erſch. u . Gruber

Allgem. Encyklop. Set. 27, 1851, S. 216 ff. Die Kenntnisnahme des erſteren

Auffages verdanke ich der gütigen Zuſendung des Weſtph. T.s" , das im Buch .

handel vergriffen und auch auf Bibliotheken taum noch zu bekommen iſt, durch

Herrn Hofbibliothekar Prof. fr. haberjang in Büdeburg. Der recht panegyriſch

gehaltene Nachruf bringt genauere Mitteilungen über Leben und Sterben der

Fürſtin, dagegen ſehr wenig über die Ereigniſſe d. Js. 1787. Ganz übergangen

werden dieſemerkwürdiger Weiſe von Roeſe. Dafür gibt er eine eingehende

Darſtellung der Regierung Julianens in Berüdſichtigung ihrer die verſchiedenen

Lebensgebiete ihres Ländchens umfaſſenden Fürſorge.

56) Privatbrief des Büdeburger Juſtizrates Reiche an ſeinen Lehrer Pro

feſſor Pütter in Göttingen vom 17. 2. 87. B. Arch. 4 Dol. III. Im Anſchluß

an die oben angeführten Worte heißt es von der Fürſtin weiter : „Sie iſt von

aller Pracht und Eitelkeit weit entfernt, und doch würde man unter dem ganzen

perſammelten Dolt, ohne ſie zu kennen, ſagen : Das iſt die Fürſtin ! Sie hat bei

vieler Weltfenntniß den ausgebildetſten Geſchmad, ausgebreitete Kenntniß und

Beleſenheit; fie ſpricht engliſh, italiäniſch und franzöſiſc . Eine Lieblingsdete

gnügung für ſie iſt die Muſit ; ſie ſpielt zuweilen öffentlich im Concert, welches

die Woche zweymal im Schloß gehalten wird und wo jedermann Zutritt hat,

auf dem Clapier die ſchwerſten Concerte. Schon während der legteren Regierung

hat ſie ſich um das Land ein großes Derdienſt erworben. Sie hat für ihre eigene

Rechnung eine Menge Flachs auftaufen , denſelben unter piele in Sonderhait

arme Leute zum Spinnen austheilen, das erhaltene Garn wohl bezahlen, das.

ſelbe färben , bleichen , weben laſſen und daraus folche Leinwand erhalten , welche

man von ſeidenen 3euchen taum unterſcheiden kann . Die jungen verheiratheten

frauenzimmer, welche ſie dann und wann zu ſich tommen läßt, ſuchet fie durch

Vorlegung ſolcher Arbeiten zur Nacheiferung aufzumuntern “ u . ſ. w.

57) Zur Ergänzung obiger Charakteriſtik mag auf ein von Pütter (Auserl

Rechtsfälle III 4 S. 1009) zum Abdrud gebrachtes eigenhändiges Schreiben der

Fürſtin aus Genf an Reg. Rat Koenig vom 17. 12. 87 verwieſen werden , in dem

ſie ihrer Sinnesart ein glänzendes Denkmal geſekt hat, und das für ihre Bes

urteilung beſonders wertvoll iſt, da das Schriftſtüd , das ſie fern von ihren

Räten entworfen hat, ein authentiſches Bild ihres Weſens gibt. Pütter ſagt

meiner Anſicht nach nicht zuviel, wenn er dazu bemerkt : „Wer tann dieſes

Schreiben leſen , ohne die darin herrſchende Beurtheilungskraft und Ernſt und

Milde, Standhaftigkeit und Weichheit vereinigende Dentungsart zu bewundern !

DieKundgebung Julianes war durch den tonfeſſionellen Fanatismus lutheriſcher

Geiſtlicher vor allen des Superintendenten froriep deranlaßt worden , die im

Widerſpruche mit Hertommen und Kirchenrecht des Landes nicht zugeben wollten ,

daß Reformierte auf Lutheriſchen Friedhöfen beerdigt würden, und das Dolt

gegen die Regierung aufhegten. - Die an Froriep gerichteten Mahnungen
-



- 91

der ſelbſt reformierten Fürſtin hatten nur vorübergehenden Erfolg. Die Agi.

tation der Eiferer nahm einen ſolchen Charatter an, daß ſie aus ihren Stellen

entfernt und, nachdem ſie eine Zeitlang auf dem Wilhelmſtein in Haft geweſen

waren , 1792 über die Grenze gebracht wurden. Übrigens hatte froriep, der

pon dem an dieſen Unruhen nicht beteiligten Domdechanten von Dinde zu

Minden als ein äußerſt orthodoxer, eifriger, unruhiger und zäntiſcher Mann

geſchildert wird, ſchon in ſeiner früheren Stellung als Profeſſor an der Univers

fität Erfurt ſich duro Unduldſamkeit und Streitſucht unmöglich gemacht. Er

war auch die Urſache, daß Salzmann, der berühmte Gründer der Erziehungs

anſtalt zu Schnepfenthal, ſeine Pfarrſtelle in Erfurt im Jahre 1781 niederlegte

und fich pådagogiſche Tätigkeit zur Lebensaufgabe machte. v. Dinde an den

Landgrafen 20. 1. 90. und Paſor an die Regierung zu Rinteln 25. 4. 92. m . Ar.

Scy. At. Vol. (IV).

58) Sigungsprotokoll der Büdeburger Regierung vom 12. 2. B. Ar. Hell.

Occup. Vol. I.

59) Protokoll vom 14. u. 15. 2.

60 ) Schreiben der Fürſtin vom 17. 2. an Regierungsrat . Habicht 3. 3t.

in Minden. Büd. At. 4 Vol. I.

61) d. Springer an die Fürſtin. Bidebg. den 6. 5. 1787. B. Ar. 4 Dol. V.

62) Sie dachte hierbei wohl vornehmlich an die bei den Reichsgerichten

Rohwebenden Prozeſſe, an die bei den Untertanen infolge der Belaſtung mit Ab.

gaben herrſchende zeitweiſe bis zur Empörung geſteigerte Derſtimmung und an

die Kündigung des von Kurbraunſchweig entliehenen Kapitals (180000 Rtl.)

83) An der Huldigung nahmen nicht teil Regierungsrat d. Habicht, der in

Minden war, und Kammerrat v. Dandwerth der ſich Bedentzeit erbat.

64) Bericht der Kommiſſare vom 21. 2. an den Landgrafen.

66) Die Korreſpondenz der Fürſtin mit RR . D. Habicht. B. Ar. 4 Dol, L

66 ) An Prokurator Oreß zu Weßlar, welcher der Fürſtin zur Gewinnung

eines Mannes wie Koenig ſeiner vorzüglichen Geſchidlichkeit, Emſigkeit und

Erfahrung halber “ Glüd gewünſcht hatte, ſchreibt ſie am 7. April: Mit Recht

gratuliren Sie mir dazu , daß ich Kanzleirat Koenig, einen geſchidten und recht.

fdgaffenen Mann, in meine Dienſte betommen habe. – Dor Koenigs Annahme

war der Fürſtin, wie gelegentliche Notizen in den Aktenſtüden vermuten laſſen ,

der damals an ihrem Hofe lebende Heſſen -Philippsthaler Hofmeiſter Jordan

bei ihrer ausgebreiteten Korreſpondenz behülflich. Als Berater diente ihr der

zu ihrem Hofſtaate gehörige Leutnant Kaas. Dieſer hatte früher im Dienſte des

Biſchofs von Münſter geſtanden und war, nachdem er dem Grafen Philipp

Ernſt in einem unangenehmen Streitfalle mit einem Herrn von Monſter hülf

reich zur Seite geſtanden hatte, in Büdeburger Dienſte getreten.

67) Im Berichte des Geheimen Rats von der Malsburg vom 1. März, der

mit Herrn von Rededer im Beiſein der Fürſtin an dieſem Tage eine Beſprechung

über die mit dem Landgrafen ſchwebende Streitfrage hatte, erſcheint er als

„ Hauptratgeber " Julianes und wird daratteriſiert als geſcheuter und ſchlauer

Kopf, aber diffiziler Mann .“ M. Arch. Sch. At. Dol. (X.)

68) Schreiben Friedrich Wilhelms II. an die Fürſtin vom 26. 2. Siehe

Anlage 2b.

N 11
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69) In einem Privatſchreiben des RR . Goeddaeus vom 3. März 1787 ant

Kundel, in dem der Schreiber von einer unter 4 Augen ſtattgehabten Unters

redung mit ſeinem Schwiegervater Mitteilung macht, heißt es : „ Ich habe Ur

ſache zu glauben, daß die Sache jeßt auf gutem Wege ſen. Mein Schw. iſt der

Fürſtin zwar a consiliis, wahrſcheinlich aber waren dies noch die beſten Hände ,

worinnen die Sache noch geraten konnte. Nachdem ich fondiret, ob nicht die

Sache durch eine gütliche Vermittelung beyzulegen möglich ſey, war ſeine erſte

Erwiderung, wie er das allerdings vermenne, und daß er in dieſer Abjicht ein

zig und allein der Sache ſich unterzogen. . . . Er werde gegenwärtig mit ges

doppelten Kräften dazu mitwürfen, um meinen Wünſchen zu genügen“ u. 1. w.

M. Arch. Sch. A. Vol. IV . - In verwandtem Sinne berichtete d. h. im weiteren

Verlaufe der Verhandlung wiederholt an ſeinen Schwiegerſohn.

70) GR. v. Waitz ſchreibt am 5. 3. an Kunđel, Hüllesheim „habe ſchon

mehrmals gezeigt, daß er, wenn er Geld ſehe, ebenſogern die Gegenpartei er

greife“ und v. d. Malsburg an denſelben am 8. 3.: „ Ich habe Herrn Hülless

heim idon etwas von der ertäntlichkeit unſeres gnädigſten Herrn vorgeſagt."

71) B. Ar. H. Occ. 4 Vol. V.

72) über dieſen „ lekten der deutſchen Fürſtbiſchöfe ,“ den Bewunderer

Friedrichs des Großen und Anhänger des Fürſtenbundes, vgl. den Artikel vonta

Mejer in der Allg. D. Biogr. 7 $. 306 ff.

73) Vgl. über ihn Allg. D. Biogr. 39 S. 736 .

74) v . d . Malsburg berichtet über die von ihm geführten Verhandlungen

in ausführlichen Promemorias teilweiſe in der Form des Dialogs mit der Fürſtin

an den Landgrafen und in Privatbriefen an Kundel. M. Ard. Sch . A. Dol ( X ),

75) v. Waiß an Kundel. 18. 4. M. Ar. Dol. IV.

76) v. Waiß an Kundel. 24. 2. ebenda.

77) v. Wait an Kundel. 13. 3.

78) v. Wait an den Landgrafen. 28. 2. Vol. (X) .

79) Weſtphal. Taſchenb. a. a. O. S. 73 .

80) „Die Frau Landgräfin von Philippsthal war hier gar nicht wille

tommen , weil die Fürſtin glaubte, fie würde hier mehr wegen ihrer Privat

intereſſen als zu ihrem Beſten rathen .“

81) o. Waiß an Kundel. 5. 3. Dol. (X). Die Haltung der Landgräfin:

während ihrer Anweſenheit in Büdeburg wird abgeſehen von den Berichten

der Kommiſſare ins Licht gefekt durch ihre eigenhändigen Schreiben an den :

Landgrafen turz nach ihrer Ankunft. In dem Briefe vom 1. März heißt es

Monseigneur. Je suis arrivée ici Mardi vers le soir, je me suis aquittée

de la commission que Votre Altesse a bien voulu me confier, et m'en

remets auxdetails que Lui en fera Monsieurde Malsbourg. J'ai d'abord

insisté sur le retour de mon petit fils qui a eu lieu aujourdhui. L'arrivée

de Monsieur de Malsbourg afait grand plaisir a mafille, et j'espere

que cela contribura (sic) a l'arrangement que V. A. desire etc. Dor

ihrer Abreiſe aus Büdeburg, die gleichzeitig mit dem Abmarſche des heffiſchen

Militärs erfolgte, richtete ſie an den Landgrafen am 17. 4. ein Schreiben, in

dem fie folgende für das Motiv ihres Verhaltens bezeichnende Bemertung

macht: „ La tournure subito que vient de prendre l'affaire du Comté

N
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de Sch . ... me semble eloigner de plus en plus l'accomodement que

Votre Altesse desiroit et qui auroit été si lucratif pour ma famille .“

Beide Schreiben m . Ar. Dol. ( X ).

82) v . Berner an Kundel. 21. 3. und v . Wait an denſelben. 22. 3.

Dol. IV.

83) v . Berner an den Landgrafen. 25. 3. Dol. ( X ).

84) Kundel an den hell. Geh. Rat. von Deltheim in Berlin . 28. 2. m.

Ar. Vol. II.

85) Promemoria Malsburgs an den Landgr. Büdeburg d. 5.3. m .

Ar. Vol. V.

86) v. Waiß an den Landgr. 16. 4. M. Ar, Dol. IV . Auf die Verhands

lung über dies Anerbieten werde ich ſpäter zurüdtommen.

87) Nach dem Etatsberichte der Kommiſſare vom 21. 2. an den Lands

grafen (M Ar. Dol. VII) betrugen die Kammerſchulden genau 468 490 RtIr.

88) Graf Wilhelm verurſachte abgeſehen von der ihm in obigem Ders

gleichsvorſchlage in Ausſicht geſtellten verhältnismäßig unbedeutenden Ers

höhung der für ihn in dem Büdeburger Etat ausgeworfenen Apanage von

3170 Rtl. auf 3800 Rtl. dem Landgrafen tatſächliche größere Geldopfer in

Rüdlicht auf etwaige Rechtsanſprüche auf Erbfolge für ſeine Nachtommen.

Er ſelbſt war infolge ſeines Geiſteszuſtandes notoriſch unfähig zur Übernahme

der Regierung . Nach den von Landgraf Wilhelm über ihn eingezogenen Bes

richten und den Äußerungen ſeiner Schwägerin litt er an idiotiſcher Geiſtes

ſchwäche. Troß aller mit ihm vorgenommenen Bildungsverſuche hatte er kaum

ſeinen Namen zu ſchreiben gelernt. Auf gleichem Tiefftande befand ſich ſeine

durch Trunkſucht beeinflußte Moral. Troßdem war es ſeinem Bcuder Philipp

Ernſt, der nach dem Tode ſeines Sohnes aus erſter Ehe um ſutzeſſionsfähige

Descendenz ſeines Hauſes in Sorgen war, nach mehreren vergeblichen Wer

bungen an kleinen Fürſtenhöfen gelungen, eine Gemahlin im Jahre 1783 für

ſeinen damals 48jährigen Bruder Joh. Wilhelm zu , choisiren ". Es war

dies Karol. Louiſe, die Tochter des Erbgrafen Joh. Carl Ludwig von Löwens

ſtein -Wertheim und ſeiner Gemahlin Dorothea Marie, einer geborenen prin

zeſſin von Philippsthal-Barchfeld, der Tante Julianes. Allein die Hoffnungen

Philipp Ernſts auf mehrung des Nachwuchſes in ſeiner Familie erfüllten ſich

nicht. Die Ehe löſte ſich bald. Es war natürlich keine Liebesheirat, nicht eins

mal eine Vernunftehe. Zwei Jahre nach der Hochzeit verließ die Gräfin mit

ihrer Mutter ohne Abſchied den ihr aufgedrungenen, nicht heiratsfähigen

batten böswillig im Zwiſt mit ihrem Schwager,den ſie bitter haßte, und reiſte,

nerdentrant, „um unangenehmer bemüthsbewegung zu entgehen, " im Herbſte

1785 in ihr Daterhaus zurüd. Allen Aufforderungen des Grafen Wilhelm

zur Rüdtehr gab ſie keine Folge. Eine von dieſem auf Drängen ſeines Bruders

wegen malitiosa desertio gegen ſie angeſtrengte Klage wurde in der Bes

rufungsinſtanz des Reichs.Kammergerichts zu ihren Gunſten entſchieden und

dem verlaſſenen Gemahl u . a. die Zahlung von 900 Gid. Suſtentationsgelder
auferlegt.

Landgraf Wilhelm ſuchte nun dieſes Divortium in der Abſicht, eine

feine Anſprüche gefährdende neue Kreszenz in dem Hauſe Schaumburg - Lippe

zu verhüten, nach Möglichkeit für ſeine Büdeburger pläne auszunußen. Nach
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langen in Dollmacht des Landgrafen von dem Hanauer Konſiſtorialrat Berg

ſträßer mit der Gräfin Wilhelm und ihren Eltern geführten Derhandlungen,

über deren Einzelheiten ich hinweg gehe, kam unter dem 10. Auguſt 1787 ein

Geheimpertrag zu Stande, in dem die Gräfin derſpracy,

1. ſich nie wieder ehelich mit dem Grafen zu vereinigen noch in eine

gänzliche Eheſcheidung zu willigen , ſondern die ſeitherige Trennung fortzuſeßen ,

2. den Prozeß mit ihrem Gemahl wegen der Alimentationsgelder auf

Koſten des Landgrafen weiter zu führen, aber die von dem Grafen auf Ehes

dheidung oder eheliche Vereinigung gerichtete Forderung durchaus dilatorija

zu behandeln und ſich nie mit ihm auf ein Abkommen darüber einzulaſſen ,

wogegen der Landgraf fich für ſich und ſeine Nachfolger verpflichtete,

1. mſo lange dieſe Verfaſſung dauere," jährlich 2500 61d . dom 3. Quartal

( des Dertragsjahres ) ab dierteljährig zu zahlen mit dem Vorbehalte, die von

dem Kammergerichte dem Grafen Wilhelm auferlegten Suſtentationsgelder

davon abzuziehen,

2. für den Fall, daß der Graf während des Prozeſſes ſterbe, der Grafir .

Witwe, ſo lange ſie im Witwenſtande bleibe, die volle Summe von 2500 fl.

als Leibrente zu zahlen.

Ferner wurde feſtgeſeßt, daß der Vertrag außer Kraft treten ſolle, wenn

wider Erwarten die Ehe gerichtlich geſchieden würde .

Dieſes gewiß recht ſeltſame Abtommen blieb in Geltung bis zum erſtent

Quartal d. Is. 1791, während deſſen ( 10. 2.) die Gräfin gegen Zahlung der

beſcheidenen Rente don 300 Rtl. , ſicherlich, um ihre Hand für eine neue Ehe

frei zu machen , die von ihrem Gatten beantragte Scheidung annahm.

Die Quelle für dieſen Abriß ſind die in Dol. II der Sch . Att. des Marb.

Ar. vereinigten Schriftſtüde. Fürſtin Juliane ſprach ſich gegen eine Wieders

verheiratung ihres Schwagers entſchieden aus. Schreiben an den Grafen von

Wallmoden, den 22. 8. 1792 : Quant au C. Guillaume je ne puis conseiller

de lo marior; sa tête commence a se deranger davantage et je crains

qu'il devienne tout a fait fou, ce serait donc rendre une femme mal.

heureuse avec peu ou point d'espoir de succession . . . Je Vous avoue

rai donc que je crois que ce mariage n'est qu'un épouvantail pour.

hater la négociation etc. Büd. Arch. Hell. Ot. 4 Dol. V.

89) Der Miniſter Conr. Friedr d. d. Malsburg an den Staatsminiſter

Grafen A. P. von Bernſtorff in Kopenhagen , der 4. Juni 1787. M. Arch

Sch. A. Dol. V.

90) Bericht der 4 Kommiſſare an den Landgr. dom 4. 3. M. A. Dol. VII .

91) m. Arch. Vol. IV.

92) m. Arch. Dol. ( X ).

88) Auch beneral D. Loßberg lagt in ſeinem Schreiben an den Landgrafen

dom 26. III. (M. Ar. Dol. I): „Die hieſige verwittibte frau fürſtin Dahl.

würden in den erſten 4 Tagen in Dieles gewilligt haben , was Sie nachher

durch ihre Conſulenten und Briefe von verſchiedenen Orten zu verweigern

deinen .

94) „On ajoute à cola qu'il est à present dans un moment de

generosité et de consentement sur sa conquête qu'il me feroit des con

ditions aux quellos personne ne se seroit attenda. “

.

N
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95 ) Neben den don Juliane aufgeführten Gründen gegen eine Verſtändi.

gung mit dem £ . macht er noch drei andere geltend :

1. Eine Veräußerung wichtiger Erbſtüđe ſei mit den Pflichten eines Dor.

mundes nicht vereinbar. Dem Erbgrafen werde durch das in Rede ſtehende

Abkommen eine Beſißnahme ſeines Landes , faſt unmöglich gemacht.“

2. Die Ehre der Fürſtin werde bei dem Publikum Einbuße erleiden.

3. Es ſtehe zu hoffen , daß der Fürſtin bei den guten Neigungen der

Nachbarn " und der klaren Rechtslage die Wiedererlangung des Landes nicht

ſchwer falle. B. Arch. 4 Dol. V.

In einem Schreiben an die Fürſtin vom 29. 3. in dem ſein Schwanker

deutlich hervortritt, erklärt er im Widerſpruch zu ſeinem Gutachten vom 19. 3 .

ſchließlich, „ ein Vergleich ſei wohl der Klugheit gemäßer“. Wie die Dinge ſich

jedoch inzwiſchen entwidelt hatten, konnte dieſer Widerruf ſeines erſten Dotums

auf Juliane keinen Eindrud mehr machen.

96) Am 5. 3. richtete der Landgraf ein oſtenſibeles Schreiben an die Lands

gräfin von Philippsthal in Büdeburg , das dieſe ihrer Tochter vorzuzeigen

nicht verfehlte. Darin heißt es : V. Alt. connoit ma fermeté. Elle est iné

branlable et le Comté de Schaumbourg restera réuni coute qui coute.
B. Ar. 4 Vol. V.

97) Der Kurfürſt von Köln an die Fürſtin . Bonn den 7. März. B. Ar.

4. Vol. II.

98) S. Anlage 2 a . Die Korreſpondenz zwiſchen Berlin und Büdeburg.

B. Arch. Hell. Otk. 4 Vol. I.

9) Die Entwürfe zu den Schreiben an beide Fürſten . B. Ar, a. a. 0.

100) C'est à Vous, ſchreibt ſie an Herzberg, Monsieur le Comte, que

l'Empire doit un pacte qui fait honneur à notre siècle et assure à

un chacun le maintien et la possession tranquile de ses droits. C'est

donc à Vous Monsieur le Comte que je m'adresse alors qu'un des

membres de cette confederation respectable la viole ouvertement ra

vissant pp. und an Carl Auguſt : Jo fondo mon seul espoir sur cette

puissanteassistance (de l'alliance respectable) et sur la justice de ma

cause osant me flatter avec droit ... qu'un Prince aussi juste que

V. A. ne refusera pas sa protection à mon fils.

101) S. Anlage 2 b.

102) In einem Schreiben vom 4. März.

103) Die Fürſtin an Breitenbauch den 11. März (Entw .): ... Quant a la

tutelle de mon fils le L. ne peutjamais la partager, je suis nommée tutrice

et regente avec l'assistance de la régence et mon devoir en cette qualité

m'oblige egalement envers mon fils et son país de ne consentir a rien

qui pourroit etre nuisible a l'un ou a l'autre ; comment pourrois je on

répondre envers de mon fils si je consentois remettre ses interets et

' a faire partager cette tutelle au L., qui a declaré hautement avoir des

droits de proprieté sur le Comté de Sch. et qui ne peat pas (par) con

sequent selon les loix etro lo tuteur de celui qu'il veut dépouiller ?

Comment pourrois jo en repondre envers le païs, si je remettois son

gouvernement pendant la minorité de mon fils a un Prince qui a

déjà trop manifesté ses vues interessées ?
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104) In ähnlicher Weiſe ſpricht ſich Juliane in einem Briefe vom 25. 3.

an den Herzog Friedrich von Braunſchweig, den ſie nochmals dringend um

feine Fürſprache beim König bittet, über den Vormundſchaftsgedanken aus :

Je n'espère pas que 8. M. a pris en mauvaise part que j'ai suplié que

le L. n'aie l'avenir aucun droit de tutelle sur les biens qu'il veut usurper,

il en abuseroit assurement, et coment on peut devenir le tuteur de

celui qu'on veut depouiller ? etc.

105 ) Die Verhandlungen zwiſchen Berlin und Kaſſel über die helliſche

Oltupation und die Urſachen ihres Mißlingens ſind eingehender von mir in

dem Artikel „ Heſſen und Preußen im Frühjahr 1787 " in den Forſchungen

zur Brandenburgiſchen und Preußiſchen Geſchichte “ 22, I (1909) behandelt

worden. Darin ſind auch die Nachweiſe der von mir benugten archivaliſchen

und literariſchen Quellen gegeben. – Obige Darſtellung bringt in der Haupts

fache nur ein Reſümee jener Ausführungen. Doch ſind dieſe durch einige

charakteriſtiſche Zuſäße aus den Akten und durch Beigabe der Hauptaktenſtüđe

vervollſtändigt worden .

106) Am 23. 2. ſchreibt Herr v. Hüllesheim der Fürſtin , in einem ihm

dorgezeigten Kabinettsſchreiben befehle der König der Regierung in Minden

genau auf alle Dorkehrungen des Landgrafen zu achten und ihm von Zeit zu

3eit Anzeige zu machen. B. Ar. 4 Vol. IV.

107) Anlage 3a. Das Schreiben iſt ſchon von Pütter a. a. 0. S. 887 ff.

veröffentlicht, wegen ſeiner grundſäglichen Bedeutung aber hier nochmals zum
Abdrud gebracht.

108) „Niemals würde, " heißt es in einem Briefe Deltheims an Kundel

vom 23. 2. „ Serm . den Schritt gethan haben, wenn ihn nicht die Gewißheit

der preußiſchen Unterſtüßung dazu gereizt hätte."

109 ) nach dem Berichte Deltheims vom 17. März hätten die preußiſchen

Miniſter folgende Entſcheidungsgründe in den drei legten Konferenzen geltend

gemacht:

1. Der König müſſe die Partei der Fürſtin nehmen, weil dieſe um Pro

tettion gebeten habe.

2. Der Kläger ſei vorhanden und der Kreisdirektor müſſe ſeine Schuldigs

teit tun .

3. Ein Dergleich auf Grund der Ceſſion der Grafiqaft würde die Kaiſerl.

Ober-Dormundſchaftliche Animadverſion nach ſich ziehen .

4. „Der Hauptpunkt der Forderungen, der der Ehe des Grafen Friedrich

Ernſt, ſen noch nicht hinlänglich erörtert.“

5. Die Fürſtin habe in Wien um Schuß gebeten .

6. Der Kurfürſt von Köln habe gegen von Dohm die Vermutung ges

äußert, daß Serm . don dem Könige geſchüßt werde.

7. Wenn auch ( der taiſerl. Geſandte) von Trautmannsdorff in Kaffel dem

Landgrafen mit Dorſchlägen in der Sache entgegenkomme, ſo werde man dod

um des Anſehens des Fürſtenbundes willen nicht von ſeinen Principiis abgehen.

8. Durch den Vorſchlag der Mitregentſaft ſei die Ehre des Landgrafen

gerettet.

110) Vgl. oben S. 5 und 55 .

H
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111) S. Anlage 3b.

112) Die note iſt ihrem Hauptinhalte nach wiedergegeben in dem ange

führten Aufſaße in Forſchungen zur Br. u. Pr. Geſch. S. 157.

113) B. Ar. Hell. Occ. 4 Dol I.

114) Graf Fr. W. 3. Lippe an v. Hüllesheim, Cleve den 21. 4. „Der

Kurfürſt (von Köln) iſt ſehr froh über den preußiſchen Patriotismus. Anfangs

glaubte er es ſen eine abgeredete Sache. Bei dem fürtrefflichen Herrn v. Dohm

mußten in voriger Woche die Dames ganze Nächte durch Copiten helfen .“

B. Ar. 4 Vol. IV. – D. Dohm entwarf die beiden Abmahnungsſchreiben des
Kreisdirektoriums.

115) B. Ar. 4 Vol. II.

116) Beide Dehortatorien ſind abgedrudt Reuß a. a. 0. S. 43 ff. u. 57 ff.

117) Fürſtin an u. Hüllesheim 23. 2. 1787. Acta v. Hüllesheim B. Ar.

4 Vol. IV .

118) B. Ar. Korreſpondenz nach Wien . 4 Vol. I. Das Schreiben an Kaunit

abgedrudt bei v. Wenhe - Eimte, die rechtmäßigen Ehen des hohen Adels.

Prag 1895 S. 184 f. Schon am 16. 2. hatte Juliane unter Hinweis auf

ſeine „ jeder Zeit bewieſene freundichaftliche Denkungsart“ Kauniß den Tod ihres

Gemahls angezeigt.

118) Es iſt unter der Überſchrift: Deductio für Schaumburg-Lippe gegen

Helfen - Caſſel puncto armatae invasionis pacifragae, abgedrudt p. Rechts .

fälle III 4 S. 851-891. Pütter der prinzipiell die Ebenbürtigkeit der Ehe

Friedrich Ernſts mit El. von Frieſenhauſen beſtritt (vgl. 1. Mißheiraten " S.263),

behandelte in dem Gutachten nur den helliſchen Friedensbruch.

120) v. Haffner in Wien an die Fürſtin 3. 3. Korreſpondenz mit Pütter.
B. Ar. 4 Vol. III.

121) Im Auszuge bei v. Weyhe-Eimte a. a. 0. S. 180 ff.

122) Korreſpondenz mit Reichshofrats ,Agenten Kanzleirat v. Haffner

in Wien. B. Arch. 4. Dol. IV.

123) v . Waiß an Kundel 15. April M. Ar. Dol. IV . Die Fürſtin erklärte

in der Unterredung mit Waik die Jrrtümer damit, daß Haffner die Klage

ohne ihr Wiſſen übergeben habe. ,, Er möchte wohl die mehreſten Umſtände

aus der Zeitung entnommen haben.“

124) Bereits am 7. März berichtete der heſſiſche Agent bei dem Reichs

hofrat aus Wien an Kundel : „ Durch Zeitungen und ſonſtige Correſpondenz

iſt die Nachricht von der Hochfürſtlichen Beſignehmung des Schaumburgiſchs

Lippeſchen Antheils hierher gekommen und macht erſtaunliches Aufſehen .

man will es als eine Folge des Fürſtenbundes hier anſehen , welches ebenſo

viel heißt : als es wird dieſer Sdiritt außerordentlich gemißbilligt ." In einem

Berichte Matolans, des 2. helſiſchen Agenten in Wien, an Kundel vom 4. 4.

heißt es : „Hier find alle gegen Ser. äußerſt eingenommen. “ M. Ar. Dol. V.

125 ) v. Deltheim an Kundel. Berlin d. 23. März und an den Lands

grafen d. 31. 3. M. Ar. Vol. II.

126) S. Anlage 4.

127) Abgedrudt bei Weghe - Eimke a. a . 0. S. 187 f.

11

1911 13
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128) Die drei Erlaſſe in Druck bei Reuß a . a . O. S. 50 - 57. Das Reſkript

an den Landgrafen neuerdings gedruckt bei Weyhe Emkea. a. 0. S. 192 f.

im Auszug bei Loſch a. a. 0. S. 33 f. und in genauer Wiedergabe bei Ans
ſüß a. a. O. S. 198 f. Wegen ſeiner Tragweite für den Austrag des Streites

und ſeiner die Joſephiniſche Politik kennzeichnenden form habe ich es noche

mals nach dem Originale zum Abdruck gebracht. Anlage 5 .

129) von Waiß an Kuncel d. 12. 4. M. Ar. Vol. IV.

130) B. Ar. 4 Dol. I. S. Anlage 6.

151) v. Waiß an Kunckel den 15. 4.

132) Der Landgraf an d . Veltheim 5. 3. Trautmannsdorf war vont

14. – 17. März in Kaſſel.

133) Nach den der Fürſtin Juliane - vermutlich aus Wien zugegangenen

Nachrichten hatte Trautmannsdorf mit dem Landgrafen über die von ihm bes

gehrte Kurwürde zu verhandeln . Juliane an v. Breitenbauch d . 21. 3. B. Ar.
4 Vol. 1 .

134) Dgl. den Auszug in den Forſch. 3. Br. u. Pr. Geſch. a. a. 0. S. 158.

195) Nach einer Mitteilung o. Dohms in einem Schreiben an einen nicht

genannten hannoverſchen Staatsmann vom 24. 3. B. Ar. 4 Vol. II. Genaueres

über die Unterhandlungen Boehmers in Kaſſel kann ich nicht angeben, da die

von mir eingeſehenen Akten ſchweigen.

136) vom 6. 10. 11. 20. 23. 24. 31. März.

137) M. Ar. Vol. I.

138) von Berner an Kunckel d. 27. 3. u. 2. 4. M. Ar. Dol. IV .

189) v. Loßberg an den Landgrafen d. 18. u. 26. 3. m. Ar. Juliane an

Präſident v. Arnim in Minden d. 29. 3. B. Ar. 4 Vol. I.

140) Am 1. 4. ſagt Juliane in einem Schreiben an Herberg über die Ders

teidigungsmaßnahmen der Heſſen : Jo ne doute pas que V. E. ne pourra

s'empecher de rire. B. Ar. a. a. 0.

141) Die Kommiſſare an den Landgrafen, d. 2. 4. M. Ar. Vol. VII.

142) v. Loßberg an den Landgrafen d. 6. 4. M. Ar. Dol. I. u. Rottmann

an die Fürſtin . B. Ar. 4 Vol. III.

143) v . Deltheim an Kunckel und den Landgrafen d. 11. 3.

144) Nach Veltheims Überzeugung war dieſer damals in hohem Maße dors

handen . In dem Schreiben an K. heißt es im Anſchluß an die Erklärung herts

bergs: ,, Er meint es gut, das verſichere ich Ihnen heylig. Nehmen wir einigers

maßen ſeine Vorſchläge an, ſo feuern wir ihn an mehr für uns zu thun und er

bekommt eine Art von Superioritaet über ſeine hieſigen Rivals, die immer

Strenge wollen . “

145) v. Deltheim an den Landgrafen d. 14. 4.

146) 3u dieſen gehörten an erſter Stelle Herzog Karl Ferdinand von

Braunſa weig und General v. Moellendorff , damals Stadtkommandant

von Berlin . Mit Karl Ferdinand verhandelte Schlieffen auf der Reiſe nach Bers

lin in ſeinem Hotel zu Braunſchweig, wo ihn der Herzog zuerſt aufſuchte, mit

Moellendorff in Berlin. Beide machten ihm ungeachtet ihrer Bereitwilligkeit

zur Fürſprache von vornherein wenig Hoffnung auf Erfolg. Berichte an den

Landgrafen vom 3. u. 6. April. m . Ar. Vol. II.



99 -

147) Vgl. Forſch. 3. Br. u. Pr. Geſch. a. a. 0. S. 164 ff., ſowie v. Schlieffen

a. a. 0. S. 238 f. u. daſelbſt S. 265 den Brief Moellendorffs an Schlieffen.

148) Inhaltsangabe : Forſchungen a. a. 0. S. 158.

149 ) Notifikation an die Ausſchreibenden (Fürſten) des Weſtph. Kreiſes.

M. Ar. Vol. II.

150) An dem nämlichen Tage erging ein Schreiben mit gleicher Rechtsbes

gründung an den König von Preußen.

151) Beide im m. Ar. Vol. V. aufbewahrte verſiegelte Schreiben wurden

von mir zuerſt geöffnet.

153) In einem Schreiben an Friedrich Wilhelm vom 19. 4. (B. Ar. 4.

Dol. V) bemerkt Juliane, daß Herr v. Wait ihr am 17. auf Befehl des Lands

grafen die Räumung des Landes angekündigt habe, da der König auf Eva

kuierung beſtände.

158) Anlage 7 a mit der Antwort des Königs vom 19. 4. Anlage 7 b.

154) Das Schreiben fehlt leider bei unſeren Akten . Eine kurze Inhalts:

angabe finden wir bei Reuß a. a. 0. S. 27 f.

155) Kopie Acta des Landgr. betr. Abſendung des 0. 6. R. d. Steube an

das Miniſterium zu Hannover. M. Ar. Dol. II.

156) Die Schreibung des Namens iſt die ſeiner eignen Unterſchrift. In

den Akten und dem Adreſkalender findet ſich daneben die Form Steuben .

Vgl. über dieſe Differenz Strieder H. 6. 6. 15 S. 313.

157) Steube an den Landgrafen den 18. 2.

158) M. Ar. Vol. II.

159) Der angezogene Artikel verpflichtete die Mitglieder des Fürſtens

bundes, auch die nicht zu ihm gehörigen Reichsſtände ,bei ihren Gerechtſamen

nach dem Weſtphäliſchen Frieden Art. 8 § 1. 2. durchaus zu erhalten und ſie

gegen ungegründete Prätenſionen, Drohungen oder Thätlichkeiten " zu ſchüßen.

160) Berichte Steubes vom 22. 2. und 3. 3.

161) Wilhelm IX . war als Sohn der Maria don England Neffe des

prinzen Friedrich Ludwig von Wales , des Vaters Georgs III.

162) Nach dem Original m. Ar. Vol. II.

163) Dermutlich durch den Geh. Kabinetts - Sekretär des Miniſteriums

Geh. Juſtizrat Rudloff , mit dem Steube nach ſeiner Ankunft in Verbindung

getreten war. Nach Steubes Meinung machte er die Seele des Miniſteriums

aus. “ Bericht vom 18. 2. Mit mehr Recht nennt er ſpäter den Miniſter d.

Beulwit , den Mitbegründer des Fürſtenbundes, den wichtigſten Mann im

Geh. Rath .“ Dgl. über dieſen L. v. Ranke, Sämmtl. Werke. Bd. 31 u . 32

S. 162 ff., Goedeke, hannovers Anteil an der Stiftung des deutſchen Fürſtens

bundes, Archiv des hiſt. Ds. für Niederſachſen . S. 84 ff. u. d. Dohm, Denks

würdigkeiten III S. 76 ff.

164) Maitreſſe Georgs II. und durch ihn Mutter des Grafen Joh. Lud

wig von Walmoden- Gimborn , des nachmaligen Mitvormundes des Erbs

grafen Georg Wilhelm von Schaumburg -Lippe. Vgl. A. D. B. 40. S. 756 .

165) Welcher Art dieſe „ Irrungen “ waren , vermag ich aus dem mir zu

Gebote ftehenden Materiale nicht zu ergründen . Es iſt zudem für unſere Auf

gabe unweſentlich. - Der Landgraf wies Steube bet deffen Abreiſe nach

3

18
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Hannover an, ſeine Bereitwilligkeit auszuſprechen „die zwiſchen dem Hauſe

Braunſchweig -Lüneburg und dem verſtorbenen Grafen obgeſchwebte Irrungen

zu vermitteln . “

166) Juliane an das Kurbr. Miniſterium . 8. 3. Korreſpondenz mit dem

Min. B. Ar. 4 Dol. II.

167) Steube an den Landgrafen den 23. 3.

168) In dem Briefe an den König ſchreibt die Fürſtin nach Erwähnung

der Patenſchaft: je crois donc qu'il est de mon devoir de vous instruire

Sire de cette demarche inconcevable et de l'Etat cruel auquel je mo

trouve reduite ; supliant Votre M. de prendre Sou fillout sous Sa

genereuse protection et de ne pas soufrir (sic ) qu'on profite de sa

Minorité pour lui ravir son legitimo heritage. Kopie.

169) Während des ganzen Verlaufes des Konfliktes beriet er die Fürſtin

in ſehr lebhaft mit ihr geführtem Briefwechſel zu ungunſten der helfiſchen

Anträge.

170) Anlage 8.

171) Er bekleidete vor ſeiner Berufung in Hannoverſchen Kirchendienſt

eine Pfarrei in der Grafichaft Schaumburg -Lippe.

172) Am 20. 4. ſchreibt v. Waiß aus Rinteln an Kunckel, der Herzog

von Nork habe bisher 20 Mann von der Wilhelmſteiner Garniſon mit Geld

und Lebensmitteln unterhalten. m. Ar. Dol. IV.

178) Dertrauliches Schreiben Grupens an Kriegsrat . Hüllesheim , Neu

ftadt den 3. März, der Fürſtin überſandt am 6. 3.

174) Hannoveriſhes Miniſterium on die Fürſtin, 23. u. 30. 3 .

175) Marb. Arch. Vol. I.

176) 0. Loßberg an den Landgrafen d. 20. 4. Herr d. Waiß, der am 21 .

in Bückeburg mit der Fürſtin verhandelte, berichtet am 23. an Kunckel : Die

Deſtruction an den Häuſern des GR. d. Springer und des RR. Schmid iſt

abſcheulich .

177) Bück . A. 4 Dol. II.

178) v. Springer wurde nach langem vergeblichem Bewerbenum Aufnahme

in die heſſiſche Regierung Profeſſor in Rinteln . Wiederholt ſtellte er dem Lands

grafen ſeine feile Feder für den Rechtsſtreit in der Bückeburger Sache zur Ver

fügung und lieferte dafür freiwillige Beiträge. Sie fanden indes wenig Beifall.

Regierungsrat Ledderhoſe bezeichnete ſeine Aufſtellungen in einem Gutachten

(27.11.1787) als unwichtig oder unrichtig," und Profeſſor d . Selchow erklärte

in einem Schreiben an Kunckel vom 27. 5. 87 : „ Ich überlaſſe meine Deduktion

der Prüfung aller Kenner gern , nur wünſche ich nicht den Herrn v. Springer

darunter zu ſehen . Perſönliche und Sachkenntniß machen es, daß ich ihn nicht

als juge competent hier erkennen kann .“ M. Ar. ( X.) Dgl. Strieder h. 6.

G. 15, S. 178 ff. u. beſonders 190 ff. - .Reg . Rat Schmid, der in den nächſten

Jahren , wie es ſcheint, keine Anſtellung fand, war 1790 juriſtiſcher Berater der

aufſtändigen Gräft. Schaumburger Bauern.

179) vom 15. u. 16. April aus Bückeburg, vom 18. 20. 22. u. 23. d. M. aus

Rinteln . m. Ar. Vol. IV u. ( X ). Die Fürſtin, ſchreibt Wait u. a ., ſei ,,Od

chantirt“ von den neuen Anträgen, ſie fände kein Bedenken auf „die genes

M

1
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reuſen Anerbietungen zu entriren .“ Er glaube an dem guten Erfolg der Res

gotiationen nicht zweifeln zu dürfen .

180) M. Ar. Dol. V.

181) Auch dieſe Korreſpondenz der Fürſtin mit den befreundeten Höfen:

B. Ar. 4 Vol. I. u. II. Juliane bemerkt in dem Briefe an den Herzog von

York : Je crois qu'elles (les propositions du L.) meritent que je les pese

murement puisque le L. ne veut que sauver son honnour et regner

pendant quelque tems et comme ce n'est pas mon ambition , je crois

que je pourrois profiter de ces disposition et lui ceder cet plaisir si

mon fils a sa majorité n'y perd rien et que je puis assurer a mes filles

des avantages considerables même au cas que j'aurois le malheur de

perdre mon fils. (Entw .)

182) In ihrem Schreiben an Herberg vom 17. 4. motiviert die Fürſtin

die ſchon am 15. nach Hannover gerichtete Mitteilung der Kaſſeler Dorſchläge

mit der Rückſicht auf die erbetene Mitvormundſchaft König Georgs. Dieſe Er

klärung verdient allerdings mehr Glauben als die dem Könige gemachten Ans

gaben zur Begründung der Überreichung der Kaſſeler Anträge.

189) Anlage 9.

184) S. Anlage 7 b.

185) „ Los Conditions que le L. offre à Vôtre Altesse Ser. par

oissent sans doute considorables et suros vû l'incertitude de la vie de

son fils, mais je ne vois pas , comment Vôtre Alt. S. pourra aliener un

Comte même aux Conditions les plus avantageuses sans le Consente

ment du Conseil aulique et celui du Co -tuteur ni qu'Elle pourra esperor

ce Consentement. "

186) Bück. Ar. 4 Dol. V. Herkberg beſtreitet zwar in dem Aktenſtück, das

er in Abſchrift auch nach Kaſſel ſandte, der Fürſtin von einer Verſtändigung

mit ihrem Detter abgeraten zu haben, da er ja ausdrücklich die ihr und ihrem

Sohne angebotenen Dorteile als ſolche anerkannt habe, derrät aber durch dieſe

Ableugnung nur, daß er aus Gründen der höheren Politik ſich veranlaßt ſah.

in dem Dilemma auf zwei Schultern zu tragen .

187) v. Wait an (Kunckel). Rinteln d . 23. 4. Marb. Ar. Dol. ( X ).

188) v. Waiß an die Fürſtin Rinteln den 5. 5. B. Ar. 4 Dol. V.

189) v. d. Malsburg an den Landgrafen. Bückeburg den 17. V. Marb.

Ar. Vol. ( X ).

190) Die Fürſtin an Herzberg 17. 5. B. Ar. 4 Vol. I. Den für die Bes

ziehungen der Fürſtin zum Landgrafen charakteriſtiſchen Abſchnitt des Schrei

bens und die die preußiſche Politik kennzeichnende Antwort Herzbergs vom
2. 6. l. Anl. 10 a u. b.

191) Landgr. an die Fürſtin. Wabern 10. 4. m. Ar. Dol. V.

192) Schreiben der Fürſtin an die han. Exzellenzen vom 8. 4. und an den

Herzog von Nork vom 12. 4. Bück. Ar. 4 Vol. II. Korreſpondenz mit dem han
Ministerio .

188) S. Anm . 164.

194) Juliane an Herrn v. hüllesheim den 28. 6. B. Ar. 4 Vol. IV.

195) B. Ar. 4 Vol. I.
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196) M. Ar. Vol. V.

197) Beide Schreiben M. Ar. a. a. 0.

198) v. Dincke an die Fürſtin , Eiſenach den 3. 6. 1789. B. Ar. 4 Dol. V.

199) Zever gehörte damals dem lekten Fürſten der Linie Anhalt-Zerbſt

( † 1793 ).

200) Der Landgraf nennt in einem Schreiben an Dincke vom 5. 7. den

Tauſch ſein „ hauptanliegen ."

201) Juliane ſchreibt an Dincke am 12. 7.: Quant à la seconde propo

sition Vous sentes bien, que tout reponse decisive est absolument im

possible tant que l'objet est indeterminé. Il faut un objet decidament

avantageux pour mon fils .... cettes avantages doivent etre reels et

indubitableset toutes les difficultes applanis par Mgr. le L. (Cop.) B.

Ar a. a. 0. u. M. Ar. Dol. V.

202) B. Ar. 4 Vol. V.

203) m. Ar. Vol. VI.

204) Herzberg an Schlieffen den 20. 5. 1788. M. Ar. Vol. IX. von Delts

heim an Kunckel d. 22. 5. 1787. Vgl. auch Anlage 10 b.

205) Die hannoverſchen Miniſter an die Fürſtin den 20. 4. u. 9. 5. B. Ar.

4 Vol. II.

206) Bericht des helf. Agenten Bittner aus Wiend.28.11 . 87. M. Ar. Vol. VI.

207) Kulturhiſtoriſch nicht ohne Intereſſe dürfte auch in dem Gutachten

des Herrn u . Waiß vom 13. 5. 89 (M. Ar. Vol. IX.) die Bemerkung ſein, daß

als Einquartierungkoſten für den Gemeinen täglich zuerſt 4 Ogr. – dann auf

2 ermäßigt – angeſetzt waren, während in Heſſen 6 Heller für den Tag ange

wieſen wurden und daß für den General 1 Tlr. täglich berechnet war, in Bücke

burg aber das beſte Haus noch nicht 80 Tlr. Jahresmiete einbrachte.

208) v. d . Malsburg an den Landgrafen d. 19. 6. 1787. M. Ar. Vol. V.

209) B. Ar. 4 Vol. V.

219) Am 25. 4. 87 ſchreibt die Fürſtin an ihren Konſulenten Herrn von

Hüllesheim , (B. Ar. 4 Vol.IV) : „ Ewr. Hochwohlgeboren können wohl ver

fichert lenn, daß ich (wie von Anfang dieſes Vorgangs bis jeßt gewiß von

meiner Seite geſchehen iſt) ſehr geneigt bin, mich in Güte mit dem Herrn Lands

grafen über alle die hier angerichtete Confuſion zu ſetzen und ſeinerzu ſchonen,

da er ohnehin genug gedemütiget iſt; ich wage aber nicht zu hoffen , daß es

möglich ſeyn wird ."

211) v. Finckenſtein u. v. Hertzberg an die Kaſſeler Geheimenräte 4. 6. 1789

m. Ar. Vol. IX u. Juliane an Herrn v. Dincke 18. 6. B. Ar. 4 Vol. V. Nach

dem Schreiben aus Berlin wurden ſchon 1788 an den Kreisdirektorialgeſandten

(v. Dohm ) Befehle zur Förderung eines Ausgleichs erlaſſen und am 4. 6. 89

erneuert, zugleich ein Schreiben an die Fürſtin gerichtet, um ſie zu Geſinnungen

der Billigkeit und Annahme eines angemeſſenen Vergleichs möglichſt zu dis

poniren . "

212) Juliane an v. Dincke den 16. 8. 89.

213) Das folgende nach einem Promemoria des Regierungsrats Koenig

aus dem April 1790 (B. Ar. 4 Dol. V ), das durch die heſſiſchen Akten vollins

haltlich beſtätigt wird .
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a

214) M. Ar. Dol. IX.

215) Gutachten der Regierung zu Kaſſel vom 24. 10. 89 über den von

Herrn v . Vincke vorgelegten Entwurf zu einem Vergleiche mit der ſchaumb.

lipp. Dormundſchaft. m . Ar. Dol. IX .

216) v . Vincke an den Landgrafen 14. 5.

217) In dem oben angeführten vertraulichen Briefe Julianes an Wau

moden vom 22. 3. 92 heißt es : Je sais bien que le L. n'a plus de confi

dence à Mr. de Vincke, mais je sais aussi qu'il le craint et qu'il n'oso se

brouiller avec lui puisqu'il lui a fait trop de confidence .

218) B. Ar. 4 Vol. V.

219) Vgl. von Wenhe-Eimke a. a. 0. S. 198 - 200, Anſchüß a. a. 0. 5.58

--60 , Schoen a . a. 0. S. 114-119 u. Lolch a. a. 0. S. 35 – 39.

220) Die auf die helfiſche Prozeßführung jich beziehenden Schriftſtücke

finden ſich m. Ar. Dol. ( X ).

221) Jufolge Gutachtens der Kaſſeler Regierung vom 28. 6. wurde Ledders

hoje am 3. 8. von dem Landgrafen mit der Drucklegung der abgeänderten

Selchowſchen Schrift: Kurzgefaßte Darlegung der Urſachen aus welchen Seine

des regierenden Herrn Landgrafen zu Heſſen-Taſſel Hochfürſtliche Durchlaucht

11. . w. beauftragt.

Anlagen .

3

1 .

Stammtafel der Grafen von Lippe- Schaumburg .

Philipp † 1681

(Erbe ſeiner Schweſter Eliſabeth † 1746 ).

a. Linie Büdeburg : b . Linie Alverdiſſen :

Friedrich Chriſtian † 1728 Philipp Ernſt 4 1723

1

Albrecht Wolfgang † 1748 Friedrich Ernſt, verzichtet 1749

† 1777

Wilhelm Friedrich Ernſt + 1777. (Gem . Eliſabeth v . Frieſenhauſen )

Philipp Ernſt f 1787 Joh. Wilhelm

(Gem. 1.1756 Erneſtined. (Gem . 1783 Louiſe

Sachſen ,Weimar,† 1769 v.Löwenſtein Wert

2. 1780 Juliane o . Helfen heim geſch. 1791 ).

Philippsthal † 1799 )

1

Georg Wilhelm

geb. 19. 11. 1784

† 1860 .
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2a.

Sürſtin Juliane an König Friedrich Wilhelm II. von Preußent .

1787 Februar 22. (Auszug.)

Büdeburg, Hausarchiv . Acta betr. die helf. Occupation.

4. Dol. I. Entwurf. (Vgl. oben S. 45.)

Da dieſes gewaltſame und ſeit Aufhebung des Fauftrechtes unerhörte

Derfahren alles erwarten ließ, lo fand ich unter dieſen Umſtänden nötig, noch

an eben dieſem Tage, Meinen Sohn den Erbgraf nach Minden bringen zu

laſſen, um denſelben unter Ew . (Majeſtät) höchſtem Schuße in Sicherheit zu

leben, da zudem dem ſicheren Gerüchte nach, außer vorerwähnten dreien

Infanterie -Regimentern noch das dritte Bataillon Garde, die Gens d'armes,

eine Esquadron Huſaren und die Jäger nebſt eiuem anſehnlichen Train

artillerie, welche lettere jedoch im Paderborniſchen bei dortigen ſchlechten

Wegen ſteden geblieben iſt, im Anzuge waren und auch nachher wirklich ein

gerügt ſind.

Eure Königliche Majeſtät erſehen aus dieſem wahren Vorgange, auf der

einen Seite meine unausſprechliche Verlegenheit und auf der andern Seite, wie

offenbar und reichsgeſekwidrig dadura der öffentliche Landfriede gebrochen,

und welch ein gewaltſames Spolium , das ſeit zwei Jahrhundert ſeines gleichen

nicht hat, begangen iſt, da ich und mein Sohn durch gewaltſamen bewaffneten

Überzug aus dem ruhigen Beſit des denſelben zuſtehenden Landes geworfen bin .

Eure Königliche Majeſtät ſind Kreisausſchreibender Fürſt in Weſtfalen ,

und werden hoffentlich unmöglich zugeben, daß auf eine ſo dreiſte Art der durch

die heiligſten Reichsgrundgeſeke geſtiftete Landfriede gebrochen uud Fauſtrecht

und Befehdung wieder eingeführt wurde.

Meines Sohnes Land iſt mit fremden Kriegsföldnern überzogen, derſelbe

gewaltſamer Weiſe spoliiret, aus ſeinem Beſige geworfen, alle ſeine Räte und

Bediente ſind ihm genommen. Die landgräflichen Commiſſarien haben ſich aller

Kalfen bemeiſtert und mich in folche bedrängte Umſtände geſtürzt, daß ſie nicht

härter in einem Lande erdacht werden können, wo der öffentliche Landfriede

dergleichen willkührliches Verfahren verbietet und verabſcheuet, in dieſer Mei

ner Not muß ich mich auf Eurer Königlichen Majeſtät Gnade und Mächtigſten

Beiſtand verlaſſen, Höchſtdero Schuß erbitten, und darauf untertänigſt antragen ,

mich und meinen Sohn, den Erbgrafen zu retten, uns zu unſerm Rechte und

ruhigen Wiederbelit des Landes in höchſten Gnaden zu verhelfen, und den

Herrn Landgrafen zu gerechteren Entſchlüſſen , zur Abführung aller ſeiner

Truppen, Commiffarien und Bedienten, und Erſtattung aller durch dieſes un .

erhörte Derfahren verurſachten Schäden und Koſten zu vermögen. Da 3d

auch jekt teinen Menſchen wehr habe, mit dem ich Rats pflegen tann, weil

miralle Räte und Bediente mit der Landesregierung gewaltſamer Weiſe gee

nommen ſind, ſo bitte zugleich ſubmiſfeſt, daß der Kriegs- und Domainen -Rat

von hülſesheim in Minden, in fo ferne Euer Königlichen Majeſtät Dienſt es

verſtattet, mir als Conſulent allergnädigſt zugegeben, und überhaupt mir,

meinem Sohn und Unſern effecten die nötige Aufnahme und der ohnentbehre

1
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liche Schuß im Fürſtentum Minden bis zur Reſtitution des Landes nicht verſagt

werden möge, zu welchem Ende Eure Königliche Majeſtät die nötigen Ders

fügungen in Höchſten Gnaden treffen zu laſſen geruhen wollen .

Ich erſterbe ehrfurchtsvoll

Eurer Königlichen

Majeſtät

untertänigſte Dienerin

3. W. f. zu Sch. £.

Au Roi à Berlin .

Büdeburg 22 februar 1787.

2b.

König Friedrich Wilhelm II. an Fürſtin Juliane.

1787 Februar 26. Berlin ,

Büdeburg, Hausarchiv. Acta betr. die helf. Occupation .

4. Vol. I. Orig. (Vgl. oben S. 46.)

hochgebohrne Fürſtin, freundlich liebe Muhme.

Es iſt uns ſo unangenehm als unerwartet aus Ew. Liebd. wohlerhaltenen

Schreiben vom 22. Febr. und ſonſten zu vernehmen geweſen, daß des Herrn

Landgrafen zu helfen -Caſſel Durchl. die Grafſchafft Lippe Büdeburg durch Ihre

Cruppen occupiren laſſen, und Ew. Liebd. und Ihren jungen Sohn gänzlich aus

dem Beſit geleßt, weshalb Ew . Liebd . in obgedachten Schreiben Unſern Schut

und Beyſtand nachſuchen wollen. Da nun des Herrn Landgrafen Durchl. zu.

gleich Ihren geheimen Rath von Deltheim an Uns abgeſchidt, um uns von

Ihrer Entſchließung und Ihren dazu gehabten Bewegungsgründen Eröfnung

zu thun , ſo haben Wir gleich darauf ein nachdrüdliches Schreiben an Sie er

gehen laſſen, und Sie darin mit Anführung aller nur erſinnlichen Gründe ſo

ernſtlich als wohlmeinend erſucht von dieſem Dornehmen abzuſtehen, Ihre

Truppen zurüd zu ziehen und alles wieder in den vorigen Stand zu legen .

woben wir auch unſre Dermittelung angeboten, wenn Se. Durchl. Sich mit Ew .

Liebd. in eine Vergleichs Unterhandlung über die Haupts und Neben Sache

einlaſſen wolten , welches aber den Rüdzug der Truppen nicht hindern müſte.

Wir hoffen , daß Ew . Liebd. Sich auch eine ſolche Dergleichs Unterhandlung.

unter Unſerer Vermittelung nicht zuwieder ſeqn laſſen werden . Wir laſſen.

übrigends gern geſchehen , daß Unſer Kriegs Rath pon Hütlesheim Ew . Liebd.

als Ihro Conſulent bediene und Ew . Liebd. ſowohl als Ihr Sohn und Ihre

Effecten werden in unſerm Fürſtenthum Minden den verlangten Auffenthalt

und Schutz finden.

Wir wünſchen , daß dieſer unangenehme Dorfall bald geendiget ſeyn

möge und verbleiben mit Freundſchafft und hochachtung

Ew. Liebd.

freundwilliger Vetter

Berlin den 26. februar 1787. fr. Wilhelm
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3a.

König Sriedrich Wilhelm II. an Landgraf Wilhelm IX .

1787 Februar 26. Berlin.

Marburg, Staatsarchiv Schaumburg -Lippe. Att. betr. Occup .

der Grafich. Dol. II. Orig. (Vgl. oben S. 49.)

Durchlauchtigſter Fürſt, freundlich lieber Vetter.

So angenehm es uns geweſen, daß Ew. Durchl. Dero Geheimenrath von

Veltheim mit einem pertraulichen Auftrage eigends an uns abfertigen wollen,

ſo ungern und wieder alle Erwartung haben wir aus ſeinem mündlichen Vors

trage ſowohl als aus dem von ihm ſchriftlich übergebenen Pro Memoria ver

nommen, daß Ew. Durchl. gut gefunden haben, gleich nach dem Abſterben des

Grafen von Lippe Büdeburg den gräflich Lippeſchen Antheil der Grafſchaft

Schaumburg als ein dem fürſtlichen Hauſe Heſſen eröffnetes Lehn, durch eine

nahmhafte Anzahl Truppen in Beſig nehmen zu laſſen, und den jungen minder .

jährigen Grafen derſelben zu entſeßen , weil ſie die legtern Grafen von der

Lippe als aus einer ungleichen Ehe von einer von Frieſenhauſen entſproßen

nicht für Lehns- und Succeſſionsfähig halten , das Fürſtl. Hauß helfen gegen

die wider daſſelbe ergangene Reichsgerichtliche Urtheile Recursum ad comitia

genommen, und die von Ew. Durchl. Vorfahren geſchehene Anerkennung der

Gräfl. Lippeſchen Succeſſion als ohne Dero Wiſſen und Beqwürdung geſchehen ,

Sie nicht binden könten. Ew. Durchlaucht geruhen von uns die Derſicherung

anzunehmen, daß Wir Deroſelben als einem nahen freunde und Bundsver

wandten jeden rechtmäßigen Dortheil und Zuwachs von Ländern und Befißungen

gerne gönnen und uns darüber freuen würden ; Wir mögen aber Ew. Durchl.

nach unſeren ſo freundſchaftlichen als gerechten Geſinnungen nicht verhalten,

daß wir den gegenwärtigen Fall dazu gar nicht geeignetfinden. Denn wenn

Wir auch Unſere Meynung nicht über die Frage : ob die Heirath eines Grafen

mit einer Perſon von niederm Adel für ungleich zu halten ? anführen wollen ,

fo iſt dieſer Streit doch ſchon für den Grafen von Lippe Alverdiffen gegen das

Fürſtl. Hauß Heßen Tafel bekanntermaßen durch ein im Jahr 1753 ergangenes

Urtheil des Reichshofraths entſchieden, und dem Niederrhein weſtphäliſchen

Creiß directorio die Manutenenz Commiſſion darüber aufgetragen worden.

Wenn auch Ew . Durchl. hohe Dorfahren davon Recursum ad comitia ges

nommen, ſo haben ſie doch den benden vorigen Grafen von der Lippe den Be.

fit dieſer Grafſchaft Schaumburg gelaſſen, und ſolchen ſelbſt durch die von ihnen

geſchehene Beleihung gedachter Grafen anertannt und beſtättigt, welches Ew.

Durchl. nicht wohl wiederrufen tönnen da Sie ſchuldig ſind die rechtliche Hands

lungen und Derbindungen Ihrer Vorfahren zu halten und zu erfüllen . Wenn

Sie aber glaubten davon abgehen zu können, ſo müßte und könte dieſes nicht

durch eigenmächtige und gewaltſame, ſondern durd rechtliche und conſtitutions.

mäßige Mittel geſchehen. Ew . Durchl. geruhen Selbſt erleuchtet zu ermeſſen,

wasfür einen Vorwurf es nicht allein Ihnen ſondern auch demganzenteutſchen

Fürſtenbunde, welcher zur Aufrechterhaltung der Ruhe und des Befitſtandes

eines jeden Mitgliedes des teutſchen Reichs geſchloſſen worden, zuziehen würde,

wenn Sie ein ſounerhörtes Benſpiel geben wolten, einen jungen unmündigen
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órafen und Mitſtand des Reichs, wieder ergangene rechtliche Ausſprüche und

wider die Anerkenntniſſe und Beleihungen Ihrer Vorfahren, ohne den Weg

Rechtens durch offene Gewalt nnd Übermacht aus dem Beſit tande ſeines alt

väterlichen Erblandes zu ſehen. Es würden bald Kanſerl. und Reichsgerichts

liche ſcharfe Mandate gegen Sie ergehen, und Wir würden uns in der größten

Derlegenheit, doch aber in der conſtitutionsmäßig und rechtlichen Verbindlich.

teit und Obliegenheit befinden, nebſt den mit ausſchreibendenHerren Fürſten

des Weſtphäliſchen Creiſes, die ſchon subsistirende und noch erfolgende Reichss

gerichtliche Sentenzen und Manutenenz Mandate gegen Ew. Durchlaucht zur

Ausübung und Vollfiređung zu bringen, und den jungen Grafen von der Lippe

wider in dem Beſiß ſeines Erblandes zu legen. Wir erſuchen und ermahnen

alſo Ew . Durchl. lo inſtändig als freundſchaftlich, daß Sie allen ſolchen Der .

fügungen der Reichsgerichte und des Creqß Directorii welche nicht anders als

unangenehm für Sie lenn , jedoch nicht ausbleiben können, zuvorkommen , Ihre

Truppen aus der Grafſchaft Lippe Büdeburg zurüdziehen , und alles wieder

in den vorigen Stand feßen. Wäre es Ew. Durchl. gefällig mit der Gräfl.

Lippeſchen Wittwe und Dormünderin ſowohl über die Hauptſache als dieſen

Vorfall und über die Forderungen , die daraus Gräfl. Lippeſcher Seits gemacht

werden möchten, in eine gütliche Verhandlung zu treten ; Wäre Unſere Ders

mittelung Ihnen anſtändig, ſo ſind Wir bereit und willig , ſelbige auf das

Thleunigſte und würdjamſte anzuwenden und haben Unſern Geheimen Creis

Directorial Rath von Dohm zu Cölln bereits inſtruirt, ſich dazu fertig zu halten

und ſich auf die erſte Nachricht da wo es nötig einzufinden. Dieſe Dergleichs ,

unterhandlung aber würde den Abzug der Truppen nicht aufhalten , ſondern

dieſer vorhergehen , und ohne Anſtand erfolgen müſſen . Wir müſſen als ein

wahrer Freund und Bundsverwandter an Ew. Durchl. unſern obſtehenden Rath

und inſtändiges Erſuchen hierdurch wiederholen ; Wir erwarten zuverſichtlich

pon Ihrer hohen Einſicht, Großmut und echten Geſinnungen eines teutſchen

Fürſten, daß Sie unſerer Hofnung und Unſern wohlgemeinten Bitten hierunter

nicht entſtehen werden, welches Uns zu einem neuen Bewegungsgrunde dienen

wird, ben dieſer und jeder andern Gelegenheit die wahre Freundſchaft und

Hochachtung zu zeigen , mit welcher Wir ſind und derbleiben

Ew. Durchl.

freundwilliger Detter

fr. Wilhelm .

Findenſtein d. Herberg

Berlin den 26. Febr. 1787.

3b.

Landgraf Wilhelm IX . an König Friedrich Wilhelm II.

( Antwort auf das Schreiben vom 26. 2.) 1787 März 11. Kaſſel.

Marburg, Staatsarchid . Schaumb. -Lippe. Att. betr. Occup.

der Grafſchaft. Dol. II. Abſchrift. ( Dgl. oben S. 50.)

Euer Königl. Majeſtät haben uns bisher fo viele Merkmahle und Jus

Hicherungen von Hochdero gnädigen Zuneigung, Freundſchaft und hohen Wohl
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wollen gegeben, daß wir in deren dandverbundenſten Anerkennung dasjenige

Schreiben verehren, was Hochdieſelben an Ans unterm 26. vorigen Monaths

zu erlaßen geruhet haben, und das Unſer an Ewer Königl. Majeſtät eigens abe

geſendete Geheime Rath von Deltheim, Uns gehörig zugefertiget hat. Der Ins

halt betrift einen uns ſehr angelegenen Gegenſtandt, nemlich die nach dem Abs

leben des lezten Grafen Philipp Ernſt zu Lippe geſchehene Occupation des

lehnbaren und bisher abgeſondert geweſenen Antheil der Grafſchaft Schaum

burg, welche zu Aufrechthaltung derer Uns und unſerem Fürſtl. Hauße darauf

zuſtehenden Gerechtſamen, ſo nöthig als erforderlich war. Gewiß erkenner

Wir hierben durchgängig die erhaben große Abſicht, um uns in dieſer Lage

der Sache durch eine gütliche Benlegung derſelben von der Beſchwerlichkeit des

Rechtsganges zu befreyen, und alle unangenehme Weiterungen zu vermeņden.

Wir ſind hierzu Unſers Orts ſo willig als bereit, und die der Frau Fürſtine

wittwe in der Rüdſicht bereits vorgeſchlagene portheilhafte Bedingungen ,

welche oben Eingangs benannter Unſer Abgeordneter beſonders einzureichen

die Gnade haben wird, ſind davon die auffallendſten Beweiſe, eben ſolche legen

aber auch klar vor, wie bereit wir ſind, die von Ewer Königl. Majeſtät Uns

gnädigſt an handen gegebene Abthuung anzunehmen, und dieſe, allen fonft

für Uns ſprechenden Dortheilen vorgehen zu laßen. – Solten aber die Frau

Fürſtin ferneren Anſtand nehmen , Unſern Bemühungen hierunter gleich ben .

zutreten, ſo ſind Wir, nach denen für uns habenden gnädigſten Anleitungen

vergewißert, Ewer Königl. Majeſtät werden hierunter die Wege einſdlagen

zu laßen, geruhen, damit durch eine ſolche hohe mitwürdung der Zwed bald

möglichſt erreichet werde.

Der legt verſtorbene Graf hat durch ſein Reichs und Land kundiges Bes

nehmen, durch ſeinen Hang zum Proceſſiren , durch ſein unwirthſchaftliches Ju .

werdegehen, mit Inbegrif etwas ererbter Paſſivpoſten gegen 500 - m Rtl. Schulden

auf das Land contrahiret, und den von Unſerm Fürſtlichen Hauße zu Lehr

gehenden Theil der Grafſchaft Schaumburg, damit unbefugtſamer Weiſe be.

laſtet; einfolglich auch dadurch eines offenbahren Lehnfehlers fich theilhaftig

gemachet, indem ohne lehnsherrlichen Consens dergleichen fürſchritte nicht

nach zu geben ſtehen . — Im übrigen aber glauben wir immer, an demjenigen

nicht Antheil nehmen zu dürfen, was unter den vorigen Regierungen Unſers

Fürſtlichen Haußes durch Nachgebung geſchehen, da keinerlen Genehmigung

von Uns vorlieget, vielmehr Wir gleich bey Unſerm Regierungsantritt, dem

lezt verſtorbenen Grafen die Belehnung nicht nur nicht ertheilet, ſondern vollends

auch den Muthíchein verſagen laßen, wie dann Wir alles dieſes, und mehrere

Uns das Wortredende Gründe, beſonders ausgeführt darzulegen, Uns unter

thänigſt vorbehalten, und nur noch beruhen, daß der in demHöchſten Erlaß

bemeldete ehemahlige Rechtsſtreit, nur lediglich die in dem Lehnbrief dero

Beit eingerüdte Clausul, teineswegs aber den erſt lange hernach eingetretenen

Succeſſionsfall ſelbſt zum Gegenſtandt gehabt, mithin die von Unſers in Gott

ruhenden Großherrnvaters Gnaden, unter gehörigerund ausdrüdlicher Reser

vation ſeiner Gerechtſamen zugelaſene Übergehung derſelben , auf dieſen letzten

in feinen Betracht gezogen werden kann. So wie aber allgemein Unſere vore

nehmſte Sorge in jedem Fall es iſt, alle Schwierigkeit, und was ſolche erregen

tönnte zu vermenden ; ſo gehen wir auch hier gernevon allen für Uns haben

den vorgedachten, und theils noch zurüdhaltenden Gründen ab, und ſind bereit,

-
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den Wohlſtand der Fürſtin und deren Sohn, des jungen Grafens, ſowie auch

Ihre Gräfin Töchtern , zu begründen, welches dadurch um ſo mehr befeſtiget

wird, da die von uns allon perwilligte Abfindungen ſo beträchtlich ſind,

daß der junge Oraf dadurch ein weit mehreres erhält, als Ihme von denen

Eintünften der occupirten Ämtern übrig bleiben würde, wenn man die Schulden

und ſonſtige darauf haftende Abgiften in Abzug bringet.

Ben dieſen Umſtänden läßet uns das in Ewer Königl. Majeſtät Hohes

Wohlwollen geſette gegründete Dertrauen, teinen Zweifel übrig, daß hoch

dieſelben zu Beförderung einer allen Theilen jo portheilhaften gütlichen Über.

einkunft, beytragen werden, daß die hierüber mit der Frau Fürſtin allfchon

angefangene Unterhandlungen mit derſelben unmittelbar fortgeſeget, und zum

Schluß befördert, der Dergleich ſodann unter Ewer Königl. Majeſtät Hohen

Bentritt geſchloßen, und von Hochdenenſelben beſtättiget werde, woben es denn

po nöthig als erforderlich iſt, bis dahin in dem dermahligen Zuſtandt teinerlen

Abänderung zu machen .

Wir wiederhohlen alſo in Rüdjicht auf die oor die Sache porwaltende

Gründe, auf unſre über alle Maaßen vortheilhafte Ertlärung, die unters

thänigſte Bitte, daß Ewer Königliche Majeſtät Hochdero fünftige Mitwirtung

auf vorſtehende Art Uns angedeyhen zu laßen , gnädigſt geruhen wollen . Die
Wir pp .

3 c.

König Friedrich Wilhelm II . an Candgraf Wilhelm IX .

1787 März 22. Berlin .

Marburg Staatsarchiv. Schaumb.-Lippe Att. betr, Occ.

d. Grafſch. Dol. II . Or. (Dgl. oben S.51.)

Durchlauchtigſter Fürſt, freundlich lieber Detter. Wieder alle Unſere

Erwartung erſehen wir aus dem Antwortſchreiben , welches Ew . Durdl. unterm

11. Mart. an Uns erlaßen , und aus dem von Dero Geheimen Rath von Delts

heim an Unſer Miniſterium übergebenen Pro memoria, daß Sie zwar Unſere

Dermittelung in der über die Grafſchafft Lippe Schaumburg entſtandenen

Streitigkeit annehmen wollen , aber daben zum Grunde legen, daß Sie den Bes

fit derGrafſchafft behalten, und die Gräflich -Lippeſche Familie mit einer Penſion

abfinden wollen . Wir mögen Ew . Durchl. darauf in freundſchafftlicher Rüd.

antwort nicht verhalten, daß ſo ſehr wir Ihnen alles gutes gönnen, und dazu

gerne, in ſo weit es auf Recht und Billigkeit gegründet, beytragen würden,

Wir uns doch auf die von Ihnen beabſichtigte Art von Dermittelung und vor .

geſchlagene Dergleichsbedingungen nicht einlaßen, noch daran Antheil nehmen

tönnen , ſondern vielmehr den graden Reichsverfaßungsmäßigen Weg gehen

müſſen. Die Dergleichsvorſchläge, welche Ew. Durchl. der Gräflichen Wittwe

thun laßen , ob Sie gleich ihr und ihrem Sohn perſönlich vortheilhafft deinen

möchten, ſind ſo beſchaffen, daß gedachte Frau Gräfin, da ſie blos Dormünderin

iſt, da Ihr minderjähriger Sohn, und ein allezeit Succeßionsfähiger Lehnsfolger

vorhanden iſt, da es auf eine gäntliche Veräußerung einer wichtigen Graf

fchafft antommen würde, ſelbige Unſeres Erachtens auf eine verbindliche Art
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nicht annehmen noch eingehen könnte. Da nun wie ſchon erwehnet, noch zwen

Grafen von der Lippe Schaumburg vorhanden ſind, die ſich ben dem Abſterben

des lettern Grafen in dem natürlichen und civilen Beſitz der Grafſchafft be

funden ; da Ihre Vorfahren von Ew. Durchl. Dorgängern damit, obgleich unter

gewißen Reſervationen , beliehen ſind ; da dieſer Linie der Grafen von der Lippe

durch die Reichs.hofraths- Sentenz vom 9. May 1754 nicht allein ihr gräflicher

und ebenbürtiger Geburtsſtand, ſondern auch die Beleihung mit der Grafichafft

gegen alle Änderung und folglich auch die Grafſchafft ſelbſt in possessorio

zuerkannt iſt; da dem weſtphäliſchen Trenb-Directorio die Manutenenz dieſes

Urtheils fenerlich und öffentlich aufgetragen iſt ; da Ew. Durchl. hohe Dors

gånger dagegen blos Recursum ad Comitia genommen, welches ihre etwaige

Befugniße wohl zu Ausführung eines Petitorii wahren, aber Sie nicht zu

Unterbredung des Beſitſtandes berechtigen können ; ſo ſehen wir nicht den ge.

ringſten nur ſcheinbaren Grund, daß Ew. Durchl. ohne den rechtlichen Weg

zu gehen , ſich eigenmächtig mit gewafneter hand in den Beſit der Grafſchafft

LippeSchaumburg oder Büdeburg ſeken, und hiernächſt die Gräflich -Lippeſche

Familie zu einem Vergleich, welcher die Abtretung der Grafichafft zum Grunde

hätte, nöthigen können. Dielmehr wird der von Ew. Durchl. gethane Schritt

faſt durchgehends im Reich für einen Landfriedensbruch angeſehen , und es

würde Uns, dem weſtphäliſchen Treis-Directorio und der ganzen geſekaus.

übenden Macht des Teutſchen Reichs, zum beſtändigen Vorwurf gereichen ,

wenn man dergleichen Verfahren geſtatten oder auf eine oder andere Art be

günſtigen wolte. Selbſt der ſo ehrwürdige Fürſtenbund, welchen Ew . Durchl.

mit eingegangen , und deßen vornehmſte Grundlage darauf gerichtet iſt, einen

jeden auch nicht dazu gehörigen und zumahl ſchwächern Reichsſtand, ben ſeinen

rechtlichen Befißungen zu erhalten , würde durch einige nadicht ben einem

Dorfall dieſer Art ſo wohl bey den übrigen Reichsſtänden als in ganz Europa

in den nicht ungegründeten Derdacht gerathen, daß man ben dem Fürſtenbunde

nicht ächt patriotiſche Abſichten habe, ſondern nur deßen Mitglieder zu bes

günſtigen ſuche, welches aber von Unſerer Dentungsart gant entfernt iſt. Ben

allen dieſen wohlerwogenen Umſtänden, ſind wir nunmehr feſt entſchloßen ,

mit Unſern Herrn Condirectoren des weſtphäliſchen Crenſes den reichsconftitus

tionsmäßigen Weg in dieſer Sache einzuſchlagen, und ohne alle Nebenabſicht

auszuführen, werden uns auch mit keiner andern Vergleichsunterhandlung abs

geben, als in lo fern Ew. Durchl. Sich entſchließen , Ihro Truppen aus der

Grafſchafft Büđeburg zurüdzuziehen, und alles wieder in den vorigen Stand

zu leben , alsdann wir wohl glaubten, Ew . Durchl. anſtändige Dergleichsbes

dingungen zu verſchaffen . Wir erſuchen und ermahnen Ew. Durchlaucht noch .

mals als ein wahrer Freund und Bundesverwandter, Unſern wohlgemeinten

Rath hierunter anzunehmen, und die gefährliche folgen, welche aus der uns

veränderlichen Behauptung des erſten Schritts für Sie und Ihr hochfürſtliches

Haus entſtehen tönnen und müßen, reiflich zu erwägen ; vor allen Dingen aber

bitten wir Sie, doch bis zu ausgemachter Sade nicht ſolche weſentliche Ver.

änderungen in der Landesregierung der Grafichafft Schaumburg, mit Ders

anderung der Bedienten, der Truppen , der Archive und dergleichen vorzu

nehmen, indem Sie von Selbſt leicht erachten werden, daß, wenn Sie hiernächſt

die Grafſchafft reſtituiren müßten , daraus eine um ſo viel größere Schadens

forderung und Erſegung folgen würde. Wir magen Uns noch einige Hofnung
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von den billigen, rechtichaffenen und großmüthigen Geſinnungen, welche wir

Ew . Durchl. zutrauen , daß Sie dieſe Unſere gewiß aufrichtig gemeinte Dors

ſtellungen in reifliche Erwägung ziehen, ihnen behör geben , und uns dadurch

in Stand legen werden , werkthätig zu zeigen , daß wir mit ſo vieler Freunds

dafft als hochachtung ſind und verharren

Ew . Durchl.

freundwilliger Wetter

fr. Wilhelm .

Berlin, den 22. Mart. 1787.

4.

Kaffer Joſeph II . an die Fürſtin Juliane.

1787 März 27. Wien.

Büdeburg, Hausarchiv Acta betr. d . hell. Occupation. 4 Vol. I

Orig. (Vgl. ob. S. 55.)

Vienne, le 27. Mars 1787.

Madame la Princesse : Je viens de recevoir la lettro que Votre

Altesse m'a ecrite sur l'entrée des troupes Hessoises dans le Comté de

Schaumbourg. Les détails dont Elle me fait mention etoient dejà par

venus a ma Conoissance et j'ai pris une vraie part a la situation facheuse

dans laquelle vous vous trouvés. Si vous n'avés pas encore ressenti

les effets des Loix, ce n'etoit que parceque vous ne les aviós point

oncore reclamées en portant vos plaintes par devant le Conseil aulique

de l'Empire, et vous pouvés être persuadée, Madame, que la Justice

impartiale vous s'y sera rendue et que je contribuerai avec plaisir &

tout ce qui peut vous être agréable, ce dont je vous prie d'etre con

vaincue ainsi que des Sentiments de Consideration avec lesquels je suis .

Madame la Princesse

Votre tres affectioné

Joseph.

5.

Kaifer Joſeph Il. an Landgraf Wilhelm IX .

1787. April 2. Wien.

Marburg, Staatsarchiv Schaumb.- Lippe. Act, betr. Ott.

d. Grafich. Dol. V. Orig. ( Dgl. ob. S. 56.)

Dr. Liebden muß noch wohl betannt ſeyn , was für Kaiſerliche Urthel und

Erkänntnüße, wegen Ebenbürtigteit der Kinder des Grafen Friederich Ernſt zur

Lippe Alderdißenin den Jahren Siebenzehenhundert dren und fünfzig, Sieben .

zehenhundert vier und fünfzig, Siebenzehenhundert Sechs und fünfzig , und

Siebenzehenhundert Sieben und fünfzig, in possessorio, mit Vorbehalt des

bei Uns, als alleinigem kompetenten Richter, ansund auszuführenden petitorii,

ergangen , und die Kraft Rechtens beſchritten haben, wie dann auch deshalb auf
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die ausſchreibenden Fürſten des Niederrheiniſch Weſtphäliſchen Kreiſes die

Executions und Manutenenz Commiſſion erkannt worden ; eben ſo bekannt

muß Dr. Liebden ſenn, wie hierauf Dero Dorfahren die Veränderung des Lehne

briefes durch Hinweglaßung der anfänglich inſerirten Klauſel abgeſtellet, den

Sohn des Grafen FriederichErnſt, Grafen Philipp Ernſt zur Lippe-Alverdigen

ohne Anſtand beliehen, nach Abſterben der Büdeburgiſchen Linie, im Jahre

Siebenzehenhundert Sieben und Siebenzig denſelben in die Lippe Schaums

burgiſche Lande ruhig ſuccediren laßen, dieſes gedachten Grafen Philipp Ernſt

Ehe-pacta, worinn die jeßige Implorantin , verwittwete Gräfinn zur Lippe

Schaumburg, zur Vormünderinn und Regentinn namentlich der Schaumbur

giſchen Lande beſtellet worden, in Anno Siebenzehenhundert achtzig confirmirt,

endlich Dero Liebden ſelbſt mehrgedachten Grafen Philipp Ernſt bis zu ſeinem

am dreizehenden Februarius a . C. erfolgten Tode, zu gehorſamſter Befolgung

der Kaiſerlichen Judicatorum , in dem Lippe Schaumburgiſchen Landesantheile

ruhig haben ſiken laßen ; deſto unerwarteter und auffallender haben wir die

bei Uns beſchehene Anzeige gefunden , und mißfälligſt daraus zu vernehmen

gehabt, daß Dr. Liebden ſich nicht entfehen, in Unſerm und des ganzen Reiches

Angeſicht, mit Hindanſebung aller den Kreisausſchreibenden Fürſten des Nieder.

rheiniſch Weſtphäliſchen Kreiſes gebührenden Achtung, und mit ſträflicher Über.

îgreitung des Land- und Weſtphäliſchen Friedens, die verwittwete Gräfin zur

Lippe Schaumburg am Siebenzehenden Februarij Landfriedbrüchig mit Manns

ſchafft und ſchwerem Geſchüße zu überfallen, ihre Städte und Dörfer einzu

nehmen , ihrer Mannſchafft ſich zu bemächtigen, den Unterthanen und Dienern

die huldigung und Pflichten gegen den ihr bereits geleiſteten Eid abzudringen,

alle Kaßen nebſt dem Archive fich mit Gewalt zuzueignen, und die Feſte Wils

helmſtein zu berennen, wie dieſes aus dem imploratiſchen hier angeſchloßenen

Exhibito de praesentato neunzehenden März a. c. des mehreren zu ents

nehmen iſt.

Wie nun wir ein ſolch ungerechtes, jadicatwidriges und landfriedens

brüchiges Verfahren Dero Libden unmöglich dulden, ſondern zu Feſthaltung

des Land- und Weſtphäliſchen Friedens, den ergangenen judicatis Kraft zu

geben, uns nicht entbrechen können ; als wollen wir alles, was Dero Libden

hierunter gethan, und in dem Lippe Schaumburgiſchen verfügt, als Reichsgeleze

Land- und Weſtphäliſchen Friedens widrig, hiemit annuliret, cassirt, und auf

gehoben haben ; befehlen demnach Dero Libden ernſtlich, ſogleich , bei Empfang

dieſes, die von denenſelben angeſchlagenen Patentes wieder abzunehmen und

einzuziehen, dero Mannſchaft und beſchüß aus dem Lippe Schaumburgiſchen

ſofort zurüdzuziehen, das Archiv integraliter, und alle Kaßen, nebſt allen

etwa indeßen erhobenen Geldern, an die verwittwete Gräfin zur Lippe Schaum

burg, als Dormünderin, getreulich zu restituiren, und nebſt Erſtattung aller

verurſachten Schäden und Koſten , alles in den Stand , wie es vor dem Sieben .

zehenden Februarij a. c. geweſen, um ſo gewißer zu ſeken, als anſonſt unter

heutigem Dato die ausſchreibenden Fürſten des Niederrheiniſch -Weſtphählichen

Kreiſes vor neuem authorisiret ſind, Dr. Liebden, auf Dero Koſten, mit vers

einter Macht, zu belebung der taiſerlichen Judicatorum , anzuhalten, dieſelbe

in die Schranken eines gehorſamen Reichsſtandes zurüdzuführen, und dem

Kreiſe die zeithero unterbrochen geweſene Ruhe wieder zu geben.

Gegeben zu Wien den 2. April 1787.
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6.

König Friedrich Wilhelm Il. an die Fürſtin Juliane.

1787 April 9. Berlin .

Marburg, Staatsarchiv Schaumb -Lippe. Att. betr. Occ.

d. Ørafſd . Vol. II. Abſchr. ( Vgl. oben S. 58 )

Berlin den 9. April 1787.

hochgebohrne Fürſtin, freundlich liebe Muhme.

Aus Ew. Liebd. mir wohl zugetommenen Schreiben vom 29. Mart. habe

ich erſehen, welche anderweitige Schritte Sie ſowohlbey dem Condirectorio des

Weſtphäliſchen Trenſes als ben dem Reichshofrath zu Wien gethan , um die

Befrenung der Grafſchafft LippeSchaumburg zu bewürden und was Sie darunter

von mir erwarten . Ew. Liebd. wollen verſichert ſenn, daß Ida in dieſer unan .

genehmen Sache gleichfalls alles gethan habe, was die Umſtände und Reichs.

verfaſſung nur einigermaßen erlauben . Das aus dem Weſtphäl. Crens-Direcs

torio auf meine Deranlaſſung ergangene Dehortatorium muß zu Caſſel bereits

angetommen ſeyn. Wenn annoch ein zweytes und die würdliche Execution

gefordert werden ſolte, ſoll es auch meines Orts nicht ermangeln , wiewohl

dieſes alles einen für Ew. Liebd. unangenehmen Zeitverluſt erfordert. Ich

habe indeffen auch directe ben des Herrn Landgrafen Liebd. alle zweddienlide

Vorſtellungen gethan, um die Räumung der Grafſchaft zu bewürden , und ich

habe noch nicht alle hofnung verloren darunter zu reuſſiren . Ew . Liebd. lehen

wenigſtens hieraus, daß ich alles erſinnliche thue, um Ihnen die gebührende

Befriedigung zu verſchaffen und daß ich mit ſovieler Dienſtgefliſſenheit als

Hochachtung bin

Ew . Liebd . freundwilliger Detter

fr. Wilhelm .

Findenſtein Herkberg.

7a.

Landgraf Wilhelm ix. an König Friedrich Wilhelm II.

1787 April 16. Weißenſtein .

Marburg, Staatsarchio , Schaumb.-Lippe Act. betr. Occ. der

Grafica. Vol. II. Abichr. (Dgl. oben S. 63.)

Auf das ſoeben von Ewr. K. M. mir zugekommene höchſte Schreiben vom

13. d . m. habe nach Abmaß des darinnen enthaltenen wiederholten Anfinnens,

an meinen General-Lieutenant v. Lossberg die Ordre ergehen laſſen , ſofort aus

dem occapirten abgetheilten Antheil der Grafſchaft Schaumburg unter Dor .

behalt aller mir zukommenden Rechte, die noch da befindlichen Truppen fämt

lich zurüdzuziehen .

Ich entſtehe derowegen nicht Ewr. K. M. ſolches hierdurch zu benachrichti

gen und werde demnach erwarthen, was die hohe Dermittelung Ewr. K. M.

im weiteren hierunter erwürden werden.

Der ich mit pp.

Wilhelm .

Weißenſtein den 16. April 1787.

1911 14
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7b.

König Friedrich Wilhelm II. an Landgraf Wilhelm IX.

1787 April 19. Berlin .

Marburg, Staatsarchiv, Schaumb.- Lippe Act. betr. Occ. der

Grafich. Dol. II . Orig (Vgl. S. 75 )

Eure Durchlaucht hätten mir nicht leicht eine angenehmere Nachricht geben

können, als da Sie mir durch Dero Schreiben vom 16. d. gemeldet haben, daß

Sie ſogleich auf Erhaltung meines vorigen Schreibens vom 18. d. Ihrem Generals

lieutenant Loßberg den Befehl ertheilet, ſofort aus dem occupirten abgetheilten

Antheil der Grafſchafft Schaumburg, unter Dorbehalt aller Ihnen zukommene

den Rechte, die noch da befindlichen Truppen zurüd zu ziehen .

Já ertenne dieſe Entſchließung als ein Zeichen don dem freundſchaftliche

Vertrauen, welches Sie meinem Ihnen ertheilten Rat gönnen wollen, und

zweifle nicht, daß Sie die erſprießlichſten Würtungen davon empfinden werden .

Ich werde nicht ermangeln meinen Herrn Mitdirettoren des Weſtphal. Treiſes

davon ſogleich nachricht zu geben und mich auch möglichſt verwenden, um

zwiſchen Ewr. Durchl. und dem Gräfl. Hauſe Lippe-Schaumburg einen beyden

Theilen anſtändigen Vergleich zu vermitteln, indem ich nichts mehr wünſche als

werkthätig zu zeigen, daß ich mit wahrer Freundſchaft und Hochachtung bin

Euer Durchlaucht

freundwilliger Petter

fr, Wilhelm

Finkenſtein Herkberg.

Berlin den 19. Apri! 1787.

2

8.

Kurfürſtlich Hannoverſches Miniſterium an die Fürſtin Juliane .

1787 März 3. Hannover. ( Auszug.)

Büđeburg, Fürſtl. Hausarchio , Act, betr. die helf. Occ. 4 Vol.

II. Orig. (Vgl. ob . S. 64 ).

Die Nachricht von dem Anſpruch , den des Herrn Landgrafen von Heſſens

Taſſel Durchlaucht auf die Lippe Büđeb. Ämter der Grafſchaft Schaumburg zu

machen dermeinen , iſt uns ſo wie die Art der Ausführung deſſelben etwas auss

nehmend unerwartetes geweſen. Wir nehmen überall keinen Anſtand Eurer

Durchlaucht hierdurch zu erklären , daß wir die Rechtmäßigteit des Beſitzes,

worin gegen dieſen Anſpruch das gegenwärtige Gräfliche Haus Lippe-Büdes

burg von der Grafichaft Sch. L. fich durch Urteil und Reat ſowohl als durch

die That ſelbſt befindet, welcher Befiß auf den jungen Herrn Erbgrafen una

mittelbar devolvirt, auch zum Überfluß von Hochdenſelben ergriffen worden

iſt, aufs vollkommenſte anerkennen, und den mindeſten Zweifel nicht hegen, daß

hierunter und wider die eingetretene Thathandlungen Euer Durchlaucht der

polltommenſte und träftigſte Schuß der Gelege und der Reichsverfaſſung ange

deihen müſſe und unfehlbar angedeihen werde ..... Das notwendigſte und

weſentlichſte iſt jedoch vor allen Dingen , daß von Eurer Durchlaucht der Weg,

1
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an den Reichshofrat ergriffen und bei ſelbigem die behufige Kaiſerliche Ders

ftigung ausgebracht werde. Es erfordert die Lage und das Beſte der Sade

ſolches unumgänglich und aufs ſchleunigſte ..... Daß ein gedeihliches und

träftiges Kaiſerliches Erkenntnis erfolgen wird, leidet unſeres Ermeſſens feinert

Zweifel u . l. w.

9.

König Friedrich Wilhelm Il . an die Fürſtin Juliane.

1787 April 21. Berlin (Auszug.)

Büdeburg, Hausardid , Act. betr. d . helf. Occ. 4 Dol, I.

Orig. (Vgl. o S. 75.)

Was nun die neuen Dergleichsanträge betrifft, welche der Herr Landgraf

Ew . Lbd. gethan, ſo iſt es nicht leicht, Ihnen einen zuverläſſigen Rath darüber

zu ertheilen . Einestheils ſcheinen dieſelben Ihnen und Ihrem Hauſe vortheil

hafft zu ſeyn, und Ihnen große und ſichere Dortheile zu gewähren , da Ihre

Grafſchafft ſo ſehr verſchuldet ſenn ſoll, und Sie auf das Leben Ihres jungen

Sohnes bis zu ſeiner Dolljährigkeit nicht gewiß rechnen tönnen, da dann alles

für Sie und Ihr Haus verloren ſenn würde. Hingegen iſt auch der Beſit don

einer unmittelbaren anſehnlichen Grafſchafft von großem faſt unſchäfbarem

Werth und ich ſehe nicht wohl ab, wie Ew. Lbd . als Dormünderin ſelbige ohne

Einwilligung des Reichshofraths und des Mit-Dormundes ; wenn Sie einen

nach Dero mir gethanen Eröfnung erhalten werden veräußern können, und es

ſtehet bahin , ob Sie folche Einwilligung erhalten werden . Ich muß alſo Em .

Liebd. anheimſtellen , ob Sie die Sache weiter und reifer überlegen, und vor

allen Dingen verſuchen wollen ſich den Benrath und die Einwilligung des

erwählten Dormundes, wie auch des Reichshofraths zu verſichern. Wenn ich

von deßen Erfolg Nachricht habe, ſo werde ich meine Mennung und Rath

vielleicht näher ertheilen können. Ich verbleibe mit aller Hochachtung und

Freundſchafft

Ew. Liebd.

freundwilliger Detter

fr. Wilhelm

Berlin den 21. April 1787.

10 a.

Sürftin Juliane an Graf Hertzberg .

1787 mai 17. Büdeburg . ( Auszug.)

Büdeburg , Hausarchiv , Act . betr. d. hell. Occ. 4 Dol. I. Ente

wurf. (Dgl. oben S. 77. )

Après tout ce que mes puissants voisins et protecteurs,

ont fait pour défendre ma cause, comment puis-je à présent codor un

pais qui ne m'apartient pas contre la promesse d'uno reluition,

toujours incertaine ? D'ailleurs je ne m'exposorois pas, pour tout au

monde, d'être entrée dans une négociation pareille sans pouvoir la

14*
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conclure ot voild surement quel seroit le cas, car ni le Cotuteur ni le

Conseil aulique noconsentiront a une aliénation pareille et jo risquerois

toujours ce refus de leur part.

D'ailleurs tout ce que j'aurois pu faire eat até pour sauvor

l'honneur du Chef de la maison, mais à présent que je suis libre et

qu'il a oté obligé de rétrograder, je ne trouve pas d'excuse qui pourroit

me justifier un jour aux yeux de mon fils d'avoir vendu son païs.

Jo soplie d'ailleurs Votre Excellence de relire la lettre do 14. Mars

quo j'ai eu l'honneur de lui ecrire et elle trouvera que los ofres que lo

Landgrave veut faire passer pour si avantagenses pour les Comtos

de la Lippo ne sont rien moins que cela et n'ont d'avantages que

pourma personne et pour mes filles ce qui ne sauroit rien deci

der dans cette affaire. Je me flate do paier les dettes du païs dans

dix ans, il en reste encor autant avant la majorité de mon fils pour faire

dos aquisitions et amelioriatious et j'espère lui romettre son pais,

libre avec cent mille écus de rente; je domande a Votre Excellenco si

l'on peut troquer tous ces avantages là contre un rovenu annuel de

vingt mille écus et si ce serois remplirmes devoirs de tatrice ? D'ailleurs

Mons. le Landgrave que je n'ai jamais offensé, continuo encor toujours

ses mauvais procedés a mon égard et sa façon d'agir despotique, ce

qui me persuadera difficolement a uno cession volontairo.

Votre Excellence me permettra d'ailleurs de lui dire que comme

je n'ai rien fait pour perdre, la bienveillance de Mons. le Landgrave je

ne saurois sacrifier mes dovoirs pour la régagner et que je continue

à mettre mon espoir dans l'appui de mos genereux protecteurs, contre

les chagrins que Mons. le Landgrave me prepare sans doute, que je n'ai

pas meritės, mais auxquels je me suis attendu.

6

10 b.

Graf Herberg an Sürftin Juliane.

1787 Juni 2. Berlin .

Büdeburg, Hausarchio , Act. betr. d. hell . Occ. 4 Vol. I. Orig.

(Dgl. ob. S. 78.)

Madame.

Msgr. lo L. de Hesse - Cassel nous a fait part de ce qu'il avoit de

pats Mr. le Consr. privé de Malsburg pour traiter ulterieuremont

avec Votre Altesse Serenissime sur la cession temporaire de la Comté

de Lippe-Schaumbourg et nous a réquis de faire appuyer cette négo

ciation de la part du Roi. Ayant vû par la lettre, que Votre A. 8. m'a

écriteen date du 17 de Mai, quels sont ses sentiments là dossus; je ne

veux L. on importuner davantage, mais je crois pourtant pouvoir Lai

dire, que le Roi sera bien aise, que Vôtre A. 8. ne poursuive pas les

pretentions pour deponses et dommages contre 8. A. 8. le Landgrave.

Il est son parent, il ost Seigneur -Suzerain de la Comté et il meritea cos

titres d'être menagé. On assure d'ailleurs à Cassel que lo tout a été

rostitué dans le Comté; que les trouppes ont tenu bonne discipline et
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ont tout payé argent comptant, de sorte que la pretention ne pourra

pas être importante, et il faudroit pourtant qu'elle soit liquides ot de

cidée par le Conseil aulique avant que les Directeurs du cercle puissent

qrocéder à l'exécution , ce qui causseroit tous jours un procés, des

exceptions et des aigreurs de la part de la Cour de Cassel.

Jéspère que Vôtre Altesse Serenissimo no attribuera qu'à mos

bonnes intentions pour les interêts des deux parties, la liberté que je

prends, de dire mon sentimont là dessus.

J'ai l'honneur M. oto.
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Kurfürft Moritz von Sadien vor Verden .

Dezember 1550 Januar 1551.

Don Major 3. D. Roſcher.

Für immer wird Verden genannt als die Stätte, wo der große

Frankenkaiſer ſeiner Rache freien, ungezügelten Lauf ließ und in

einem furchtbaren Sühneopfer die Blüte des ſächſiſchen Adels das

hinſchlachtete. ) Sonſt tritt Derden, wie überhaupt Niederſachſen ,

wenig in der Geſchichte hervor. Den wichtigen dort ſich abſpielen

den Ereigniſſen zuzurechnen iſt ohne Zweifel die Begebenheit, auf

welche wir in Folgendem näher eingehen. Wurde doch auch bei

dieſer der Akt vorbereitet, der in entſcheidender, einſchneidender

Weiſe auf die öffentlichen Verhältniſſe des geſamten deutſchen Dolkes

einwirkte, die Beſtätigung der völligen Wandlung und Umgeſtal

tung der beſtehenden Ordnung der Dinge auf religiöſem Gebiete

herbeiführte, den Proteſtanten den Sieg brachte, ihnen die Gleich

berechtigung mit den Katholiken gewährleiſtete. Auch über Verden

führte der Weg nach Paſſau.

Es war dem Kaiſer Carl V. lange Zeit gelungen, die pro

teſtantiſchen Stände immer wieder zu beſchwichtigen. Auf Juge

{tändniſſe hin, die nur immer für den Augenblick galten und gelten

follten, waren dieſe dazu bewogen, Carl V. bei ſeinen vielfachen

Kriegszügen zu unterſtüßen. Die deutſche Treue war eben zu groß,

um dem Kaiſer die Heeresfolge zu verſagen. Dank wurde den

Proteſtanten nicht zu Teil. Im ſchmalkaldiſchen Kriege holte TarlV.

zum vernichtendenSchlage aus. Er ging daraus als Sieger hervor.

Die Unentſchloſſenheit, Uneinigkeit ſeiner Gegner war es haupt

fächlich, die ihm neben ſeiner überlegenen, ränkevollen Politik den

Sieg verſchaffte. Er hatte es verſtanden, Moriß von Sachſen auf

ſeine Seite zu ziehen. Damit war der unheilbringende Keil in das

ichmalkaldiſche Bündniß getrieben . )

1 ) J. 6. Kohl, Nordweſtdeutſche Stizzen I, 33 .

2) Georg Weber, Lehrbuch der Weltgeſchichte II, 67.
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Mächtiger denn je ſtand der Kaiſer in den deutſchen Landen

da. Ohne alle Rückſicht konnte er jeßt der Verwirklichung ſeiner

lange erwogenen Pläne nähertreten. Dieſe zielten darauf hin, der

getrennten Kirche und dem vielgegliederten deutſchen Reichskörper

die verlorene Einheit zurückzugeben .“) Die durch das Augsburger

Interim eingeleiteten Verſuche, die Kirche wieder zu einer einheit

lichen zu machen, fanden ſowohl beim Papſte, als auch bei den Pro

teſtanten den entſchiedenſten Widerſtand. Zu ſehr trat die Abſicht

des Kaiſers hervor, das Karolingiſche Kaiſertum mit ſeiner Schuß

vogtei wieder aufleben zu laſſen, um nicht den päpſtlichen Stuhl zu

deranlaſſen, mit allen Mitteln dieſem Streben nach Einſchränkung

der hierarchiſchen Übermacht entgegenzuwirken. Auch die Pro

teſtanten konnten ſich der Einſicht nicht verſchließen, daß ſie auf dem

dom Katholizismus abführenden Wege ſchon zu weit gegangen,

daß ſich die beſtehenden Gegenſäße ſchon zu ſehr verſchärft hatten.

Dem Plane, der kaiſerlichen Macht die Kraft und Fülle der längſt

dahingeſchwundenen Vorzeit zurückzugeben, konnten ebenſo die

Fürſten unmöglich ihre Zuſtimmung geben. Ihre durch die goldene

Bulle und die weitere Entwicklung des deutſchen Reiches zum Wahls

reich erworbenen Rechte waren damit in Frage geſtellt. Das Bec

ſtreben des Kaiſers, die deutſchen Stämme unter Einſchränkung der

macht ihrer Fürſten zu einem einheitlicheren Ganzen zu verſchmel=

zen , hat gewiß für uns Deutſche etwas Anſprechendes. Und doch iſt

es gut, daß es nicht dazu gekommen. Es wäre nicht zum Heile des

deutſchen Volkes geweſen. Carl V. war kein nationaler Kaiſer, er

wurde wohl semper augustus genannt, er war aber kein „ allzeit

Mehrer des Reichs." Die Intereſſen des deutſchen Reiches, des

deutſchen Dolkes kamen bei ihm erſt in zweiter Linie nach denen

ſeiner vielen anderen Reiche und Beſißungen in Frage. Er, der

Sproß einer ihrer erſten Familien, ſtand den Deutſchen fremd gegen

über, er ſah geringſchäßend auf ſie herab, kannte nicht ihr Weſen,

ihre Sprache, hatte kein Derſtändniß für ihr Geiſtesleben. )

Nach dem ſchmalkaldiſchen Kriege traf die Überwundenen die

Rache des Siegers. Den reichen Städten Ober- oder Süddeutſch

lands wurden neben der Übergabe ihres Geſchüßes Kriegsſteuern

M

1

1) Weber II, 33. d. Langenn, Morit Herzog und Churfürſt zu Sachſene

I, 407.

2) v . Ranke, Deutſche Geſchichte im Zeitalter der Reformation III, 325

u. V , 62. Wiedemann , Geſchichte des Herzogthums Bremen II, 53.

!
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auferlegt. Es waren dieſes Summen , die, in viel geringerer Höhe

zur Führung des Krieges verwandt, genügt hätten, dieſem eine bei

weitem andere Wendung zu geben . Die Verfaſſung der unter :

legenen Reichsſtädte wurde in dem dem Kaiſer genehmen Sinne

geändert. Dem gefangenen Kurfürſten Johann Friedrich wurde der

Kurhut und ein Teil ſeines Landes genommen ; er ſelbſt in ſtrenger

haft gehalten. Welche Liſt und Tücke wandte Carl V. an, den

andern führer des ſchmalkaldiſchen Bundes, den Landgrafen Philipp

von Heſſen, in ſeine Gewalt zu bringen und, nachdem ihm dieſes

gelungen, in ſeiner Gewalt zu behalten. Größere Treuloſigkeit hat

es wohl kaum je gegeben. Der Druck, unter dem das deutſche Volk

ſeufzte, ſteigerte ſich mehr und mehr. Die Derſtimmung, die Unzu

friedenheit erfaßte weite Kreiſe. Auch die Katholiken konnten ſich

dieſen Empfindungen nicht entziehen, wenn ſie ſahen, wie die meiſt

aus fremden beſtehende Umgebung des Kaiſers als Herren in deuts

ſchen Landen ſchaltete und waltete, wenn ſie ſahen, mit welcher

Härte und Grauſamkeit die fremden, die italieniſchen und ſpaniſchen

Truppen das deutſche Dolk bedrückten .“) Die Befürchtung, daß

Deutſchland zur ſpaniſchen Provinz gemacht werden ſollte, nahm

mehr und mehr zu.) Beſonders war dieſes der Fall, als der Plan

Carl's V. bekannt wurde, ſeinem Sohne, dem finſteren ſpaniſchen

Philipp die Nachfolge zu verſchaffen und damit die Erblichkeit der

deutſchen Kaiſerkrone in ſeiner Familie, dem burgundiſchen Zweige

der Habsburger, anzubahnen.3) Am ſchwerſten lag die hand des.

Kaiſers auf den Proteſtanten. Sie mußten das Interim über ſich

ergehen laſſen. Hiervon wurde beſonders Süddeutſchland betroffen .

Die proteſtantiſchen Geiſtlichen wurden verfolgt, verjagt. Sie wands

ten ſich dem der kaiſerlichen Macht ſich weniger beugenden Norden

zu und fanden hauptſächlich in Magdeburg Zuflucht. Des Reiches

Acht und Aberacht ließ Carl V. über Magdeburg verhängen und

den Kurfürſt Morik von Sachſen mit deren Vollziehung beaufs

tragen.

In dieſem Fürſten glaubte der Kaiſer ein gefügiges Werkzeug

gewonnen zu haben, das er durch die Verleihung der ſeinem Detter

genommenen Kurwürde dauernd an ſich und ſeine Politik gefeſſelt.

Moriß von Sachſen war ein anderer Mann, als ihn der Kaiſer ſich

1) v. Langenn I, 367 u . 468 .

2) Weber II, 73.

3) v. Ranke V, 143. . Langenn I, 420 u. 459.

1
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vorſtellte. Carl's V. Anſicht ging dahin, daß kein Deutſcher im

Stande ſei, ihn, den in ſpaniſchen und italieniſchen Ränken geübten ,

wohlerfahrenen Diplomaten zu täuſchen und zu überliſten .") Durch

Moriß ſollte der Kaiſer eines Anderen belehrt werden. In ihm

ſollte der Meiſter einen ihm gleichwertigen, vielleicht überlegenen

Schüler finden . Dankbarkeit war Moriſ völlig fremd. Die Ver

leihung des Kurhutes ſah er lediglich als das ihm gebührende Ent=

gelt für die im ſchmalkaldiſchen Kriege geleiſteten Dienſte an. Die

allgemeine Stimmung des Dolkes, beſonders des evangeliſchen zu

beachten und ihr viel Gewicht beizulegen, lag nicht in der Natur von

Moriß. Er mußte ihr aber größere Bedeutung zugeſtehen, als er

fah, wie ſehr die Mißſtimmung gegen das kaiſerliche Regiment

immer mehr um ſich griff. Schon das perſönliche Intereſſe, eine der

Haupttriebfedern des Handelns don Moriß, erforderte es. Dazu kam ,

daß er in hohem Maße die Treuloſigkeit des Kaiſers an ſich ſelbſt

erfahren. Moritz und der Kurfürſt Ioachim von Brandenburg

hatten dem Landgrafen Philipp von Heſſen für den Fall ſeiner Unter

werfung auf Deranlaſſen des Kaiſers ,freies, ſicheres, ehrliches, uns

gefährliches Geleit“ verbürgt. ) Hierauf bauend ſtellte ſich Philipp

dem Kaiſer in Halle. Dieſer ließ den Landgrafen trok des Widers

ſpruchs beider Kurfürſten , die ſich auf die ihnen gemachten Juge

ſtändniſſe beriefen , gefangen ſeken . Auch die von Moriß mehrfach

wiederholten Bitten, ſeinen Schwiegervater aus der Haft zu ents

laſſen, waren dergeblich. Unter den nichtigſten Erwiderungen er :

folgte jedes Mal darauf die kaiſerliche Abſage. Kurfürſt Morit

war damit in arger Weiſe blosgeſtellt, ſein Wort, ſeine Ehre war

verpfändet. Er konnte ſich der Einſicht nicht verſchließen, daß ihm

die Zukunft noch Schweres bringen würde. Welchen Gefahren und

Bedrängniſſen ging er nicht bei des Kaiſers Treuloſigkeit entgegen !

Das Dertrauen ſeiner Mitfürſten und des deutſchen Dolkes, das

ſeiner Unterthanen nicht ausgeſchloſſen, hatte Moriß mehr oder

weniger eingebüßt. Seine Stellung war eine äußerſt ſchwierige,

fie entbehrte nahezu jeden ſichern Haltes ) ; er hatte ſich, wie man

zu ſagen pflegt, zwiſchen zwei Stühle geſetzt. Um ſich aus dieſer

gefährlichen Lage zu befreien , reifte allmählig in Moriß der Ents

fchluß, die Sache des Kaiſers zu verlaſſen und ſich wieder den Pro

1 ) Weber II, 74.

2 Weber II, 71 .

3) Wiedemann II, 114.

1

1
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teſtanten zuzuwenden. Wir wiſſen nicht, wann dieſer Entſchluß feſte

Geſtalt angenommen . Bei dem bedächtigen, nichts übereilenden,

alles wohl erwägenden Charakter von Moriß iſt zweifellos längere

Zeit darüber hingegangen, ehe er ſich zur vollen Reife ent
wickelt hatte.

Es mußte den Kurfürſten Moriß mit großer Freude erfüllen, daß

ihm der Dolzug der über Magdeburg verhängten Acht übertragen

wurde. Hierdurch war ihm die Möglichkeit zur Bildung einer feſt

gegliederten Kriegsmacht, die für alle Fälle ſchwer in die Wagſchale

fiel,gegeben. Es erleichterte die Sache weſentlich, daß dieſes auf

Reichskoſten geſchehen durfte. Ende September 1550 begannen die

Feindſeligkeiten gegen Magdeburg. Der Ausgang des November's

ſah die Stadt völlig eingeſchloſſen und berannt. Wir müſſen es uns

verſagen auf dieſe Kriegsbegebenheit näher einzugehen. In ſeinem

Werke „ Unſers Herrgotts Tanzlei“ giebt uns Altmeiſter Raabe

eine treffliche, packende Schilderung davon. In glänzenden Farben

zaubert er uns ein großartiges, getreues Bild dieſer der gewaltigen

Zeit der Reformation angehörenden Begebenheit vor die Seele.

„ Die Zeit iſt ein großartiger Keſſel, darin wird jeßo eine wunder

liche Suppen gekocht und es iſt nicht zu verwundern, daß es ſiedet,

brodelt, überkocht und ſolch wunderliche Blaſen wirft.“ 1) Treffen

dere Worte ſind wohl kaum zu finden. Magdeburg verteidigte ſich

mit großem Heldenmute. Wenn es auch dem Gegner gelang, rich

der Neuſtadt zu bemächtigen, wenn auch die Sudenburg aufgegeben

werden mußte und die Altſtadt eng eingeſchloſſen wurde, die Der

teidiger verzagten nicht, ſie vertrauten auf Gott und ihre gerechte

Sache. Überall in deutſchen, proteſtantiſchen Landen richteten fick

die Blicke auf „ Unſers Herrgotts Tanzlei. “ Hier war die freiſtätte

aller derer, die um des reinen Wortes Gottes verfolgt, hier fanden

fich zuſammen alle, welche entſchloſſen waren , des Kaiſers Tyrannei

nicht über ſich Herr werden zu laſſen, hier wurde entfaltet und hoch

gehalten das Panier, das Banner deutſcher Gedankenfreiheit. Nicht

umſonſt ſah ſich Magdeburg in der Stunde der Gefahr nach Hülfe

und Beiſtand um. Treu hielten zu ihr die verwandten Städte des

Nordens, die Hanſeſtädte. Auch in den Reihen der Fürſten fand die

bedrängte Stadt warme Anhänger. Das gemeinſame Beſtreben,

dem Kaiſer zu widerſtehen mußte dieſe auf die Seite Magdeburg's

ziehen. In dem Markgrafen Johann von Cuſtrin und den Herzögen

1) With . Raabe, Unſers Herrgotts Canzlei S. 55 .
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von Mecklenburg erſtanden Carl V. entſchiedene Gegner.') Im

tiefſten Geheimniß fanden ſie ſich mit anderen gleichgeſinnten Fürſten ,

im tiefſten Geheimniß wurdenRüſtungen vorgenommen , Werbungen

veranſtaltet. Die beiden Grafen Dolrad und Iohann Mansfeld,

Söhne des geächteten Grafen Albrecht, und der ebenfalls geächtete

Johann von Heideck ließen in den Elbmarſchen, beſonders im Altens

lande die Werbetrommel rühren . In kurzem waren 16 Fähnlein

Fußvolk und 2 Geſchwader Reiter zuſammen. Es fehlte an be

ſchüß. Um dieſem Mangel abzuhelfen, ſandte Herzog Heinrich von

Mecklenburg 10 Stück . Er gebrauchte dabei die Vorſicht, die

Wappen abzufeilen .?) Es ſollte nicht erkannt werden, woher fie

kamen. ,, Die vergadderten Knechte “ rühmten ſich, „ mit denen vor.

Magdeburg die Martinsgans eſſen zu wollen .“ 3) Dem Kurfürſten

Moriß kam dieſes zu Ohren. Das Gerücht vergrößerte die Stärke:

des Kriegsvolks. Der Kaiſer wurde aufmerkſam . Auch bei Mori ;

wurde der Verdacht und Argwohn rege. Sollte vielleicht, ihm zum

Schaden, eine fremde Macht die Hand im Spiele haben ? Der vom

Kurfürſten gemachte Verſuch, dieſes zuſammengezogene Dolk in

ſeinen Sold zu nehmen, ſchlug fehl. Die hinter dieſem ſtehenden

Fürſten waren alle vom tiefſten Mißtrauen gegen ihn beſeelt. Es:

blieb Moriß, wollte er nicht ernſter Gefahr entgegengehen, nichts.

anders übrig, als dieſe drohende Wetterwolke zu zerſtreuen . Dieſes

konnte nur dadurch geſchehen, daß er dieſer Kriegsmacht die Spitze

bot und ſie zwang, ſich aufzulöſen .

Im Namen von Kaiſer und Reich, das er vor Magdeburg

vertrat, rückte der Kurfürſt am 13. Dez. 1550 gegen Verden vor.

Hierhin hatte ſich der Kriegshaufen aus den Elbmarſchen gewandt..

Es war für Moriß die Stunde gekommen , ſich vom Kaiſer loszu=

ſagen . Im allertiefſten Geheimniſ ließ er Johann von Cüſtrin und

den Herzögen von Mecklenburg die Verſicherung zugehen, daß dieſer

Zug gegen Verden nicht zum Unheile von Magdeburg unternommen

würde.4) Auch ſonſt ſuchte Moriß das ihm entgegengebrachte Miſs

trauen zu zerſtreuen. Er trat aus ſeiner Reſerve heraus. In einem

an Johann Albrecht von Mecklenburg gerichteten Briefe ging er von

ſeiner ſonſtigen Gewohnheit, ſich einer möglichſt dunkelen Ause
)

1) Wiedemann II, 112. d. Ranke V, 144 u. 146.

2 ) Spangenberg Chronica der Biſchöfe des Stifts Derden S. 198.

3) v. Langenn I, 452.

4) d. Langenn I, 453. Pfannkuce, Beſchichte des Bisthums Verden II, 43 ..
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drucksweiſe zu bedienen, ab. Er ſchrieb : „ Ich finde in dem Werke"

(was darunter gemeint, war nicht geſagt , aber verſtändlich) nichts

Beſchwerlicheres, als das große Mißtrauen. Wird nun dem nicht

geholfen , ſo wollte ich wohl ſagen, Gott gebe unſerm Deutſchland

gute Nacht.“ Ferner ſind ſeine Worte „wird man mir nicht trauen ,

ſo bin ich nicht viel nüß bei der Sache.“ 1) Es war Moriß tatſäch

lich mehr darum zu tun, fich den Gegnern des Kaiſers zunähern ,

mit ihnen in Derbindung zu treten , als den bei Derden ſtehenden

Kriegshaufen zu zerſtreuen . Ein gemeinſames Bündniß gegen

Tarl V. ſollte aus dieſen Unterhandlungen hervorgehen.

An dem Zuge gegen Derden nahm von Magdeburg aus Teil

Markgraf Albrecht von Brandenburg -Kulmbach, in der Gegend von

Telle ſchloß ſich ihm Herzog Heinrich der Jüngere von Braunſchweig

mit ſeinem Bruder Chriſtoph, Erzbiſchof von Bremen und Biſchof

von Derden , an.) Dieſe beiden waren entſchiedene Gegner der Re

formation. Beſonders Chriſtoph hat während ſeiner langen Re

gierung alles getan, der neuen Geiſtesrichtung entgegenzuarbeiten .

Eine beträchtliche Heeresmacht ſtand unter der Führung des Kur

fürſten Morik. Über Walsrode ging der Marſch. Montag nach

Weihnachten waren die Dörfer Wittlohe, Stemmen, Hohenaver

bergen , Nedderaverbergen, Armſen und Luttum erreicht. Am Tage

darauf rückte des Heer „ hinter den Mohrhöfen " auf Borſtel zu .

Vor dieſem Dorfe ſtellte es ſich in folgender Ordnung auf: :) „ als

erſtlich zehen Fähnlein Knechte in eine vierkante Schlacht-Ordnung,

auf benden Seiten zwo Flügel, darinnen wohl viermahl ſo viel

Dolck, als in dem erſten rechten Hauffen von eitel Schüßen , beneben

den Flügeln auf der Seiten drey Geſchwade Reuter und ein ſtarck

Geſchwade Reuter vor der Schlacht-Ordnung wie auch eins der

gleichen hinter der Schlacht-Ordnung.“ D. Langenn gibt uns don

der Schlachtordnung des auf Derden vorrückenden Heeres folgende

Schilderung : 4) „ Zuerſt bewegten ſich die Leichtbewaffneten, dann

der gewaltige Haufe, auf der rechten Seite das Geſchüß, links das

Landvolk. " Dieſem Vorrücken ſtellten ſich von dem in Verden

ſtehenden Kriegshaufen entgegen zwei Geſchwader Reiter und die

Hälfte von den Hakenſchüßen der die Stadt belegt haltenden 16

1) Wiedemann II, 115. d. Ranke V, 149.

2) Pfannkuche II, 43.

3) Spangenberg S. 199.

4) v. Langenn I, 453.
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Fähnlein Knechte. Dieſe Macht erwies ſich als zu ſchwach, um dem

Anrücken der feindlichen Übermacht erfolgreich entgegentreten zu.

können. Auch der Verſuch, ſich in den vor der Stadtmauer liegen =

den Gärten zu halten, war nicht von langer Dauer. Der Rückzug

in die Stadt mußte angetreten werden. Ein weiterer Angriff auf

Derden fandnicht ſtatt. Der Kampf wurde nur durch gegenſeitiges:

Geſchüßfeuer fortgeſeßt, er dauerte bis zum Anbrechen der Dunkel

heit. Kurfürſt Moriß lagerte ſich mit ſeiner Macht vor der Stadt.

Er ſelbſt und die mit ihm gekommenen Fürſten quartierten ſich in

Daulſen ein. Am anderen Tage verſuchte der Kurfürſt die Aller

zu überbrücken . Zimmerleute traten in Tätigkeit, die Breite des

Stromes zu meſſen, Schiffe und Holz zum Brückenbau wurden herbei

geſchafft. Gegen dieſe vorbereitenden Arbeiten ließen die den Kriegs

haufen führenden Grafen von Mansfeld Geſchüß auffahren. Morit

ſtand in Folge deſſen von ſeinem Vorhaben, eine Brücke zu ſchlagen ,

ab. Nach Spangenberg " ) war er dazu auch deshalb gezwungen ,

weil „ darauf des anderen Tages das Waſſer alſo gewuchſen, daß.

es unmöglich geweſen, mit den Brücken weiters fort zu kommen. “

Wenn man die verſchiedenen Darſtellungen dieſer Kriegsbes

gebenheit aufmerkſam lieſt, ſo muß man die Anſicht berechtigt finden ,

daß der Kurfürſt bei weitem tatkräftiger hätte handeln können . )

Es wäre ihm dann wohl ein Leichtes geweſen, Herr über den Kriegs

haufen zu werden . Es iſt auffallend, daß der Brückenſchlag über

die Aller mit ſo wenig Ernſt betrieben wurde. Dem Widerſtand,

den er in dem Auffahren des Geſchüßes fand, hätte wohl erfolgreich

entgegengewirkt werden können. Auch das Steigen des Fluſſes

kann nicht als ein ſo bedeutender , nicht zu überwältigender Hindes

rungsgrund angeſehen werden . “ Es drängt ſich auch unwillkürlich

die Frage auf, weshalb wurde der Brückenſchlag nicht auch noch

an einer anderen Stelle verſucht und ausgeführt. Wie leicht hätte

dann ein Teil der Truppen auf die andere Allerſeite geſchafft,Verden

auch von der Marſch aus bedrängen und ſo völlig einſchließen können .

Der Kriegshaufen hätte ſich in dem ,dürren, hungrigen Städtlein ,“ 3);

wie es ein Annaliſt der damaligen Zeit nennt, nicht lange halten

können. Moriß war von großer Kriegserfahrung, er hatte vielfach

Beweiſe ſeines Feldherrntalentes gegeben. Es iſt klar, abſichtlich

1 ) Spangenberg S. 200 .

2) Pfannkuche II, 44.

3) Wiedemann II, 116.
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wurde hier von ihm ſo wenig energiſch vorgegangen. Er wollte

den Gegner nicht vernichten, ſondern ſchonen und zu ſich hinüber

ziehen.

Der Kriegszuſtand vor Derden war nicht von langer Dauer.

Schon mit Beginn des neuen Jahres 1551 trat Waffenſtillſtand ein .

Verhandlungen zwiſchen beiden Parteien wurden eingeleitet, fie

fcheinen eifrig betrieben worden zu ſein. „Des einen Tages haben

die Fürſten ihre Geſandten in die Stadt geſchicket - des anderen

Tages der Graff die Seinigen in's Lager. “ An dieſen Unterhand

lungen nahmen, wie man ſieht, auch Herzog Heinrich der Jüngere

und der Erzbiſchof Chriſtoph, die eifrigen Katholiken, Teil. Am

10. Januar fanden die Verhandlungen ihren Abſchluß. Hiernach

wurde den Grafen v. Mansfeld der Abzug unter ſicherem Geleit

aufLüneburg „mit ihrem Kriegsvolck, Haab und Gut“ zugeſtanden.

Der Kurfürſt durfte ſich von den 16 Fähnlein 5 fähnlein ausſuchen

und in ſeine Dienſte nehmen. Dieſem Vertrage gemäß rückte am

14. Januar der Kriegshaufe zuerſt die Reiter, dieſen folgend

die Knechte durch das Oſterthor aus Derden. Auf dem Felde

vor der Stadt ſtellten ſich die Fähnlein geſondert auf. Der Kurfürſt

umritt, beſichtigte ſie und wählte ſich dann, wie ihm vertragsmäßig

zukam, 5 Fähnlein, die ſein Gefallen gefunden, aus. Dieſe wurden

ihm durch Eidſchwur verpflichtet und traten damit in ſeinen Sold.

Die anderen mußten ihre Fahnen niederreißen und ſich zerſtreuen.

Das Geſchüß, - es waren die vom Herzog Heinrich von Mecklens

burg ſtammenden 10 Stück ging ebenfalls in den Beſitz von

Moriß über. Nach dieſer Übergabe hielten die Fürſten, der Kur

fürſt Moriß, Herzog Heinrich der Jüngere von Braunſchweig mit

ſeinen Söhnen Carl Victor und Philipp Magnus, Chriſtoph Erz

biſchof von Bremen, Biſchof von Derden, Markgraf Albrecht von

Brandenburg -Kulmbach, GrafAnton von Oldenburg ihren feierlichen

Einzug in die bezwungene Stadt. ')

Moriß wollte die Stadtmauer von Derden niederreißen laſſen.

Es unterblieb dieſes auf das flehentliche Bitten von Chriſtoph, der

angab, daß er in der Stadt ſein ſtändiges hoflager habe. Chriſtoph

ſah ſich in ſeinen Hoffnungen , die er auf dieſen Kriegszug geſekt,

ſehr getäuſcht. Die der vergeblichen Belagerung von Bremen fols

genden Ereigniſſe, beſonders der Sieg der Proteſtanten bei Draken

burg – es war dieſes der einzige Erfolg, deſſen ſich dieſe im ſchmale

1) Spangenberg S. 200 .

-

-
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kaldiſchen Kriege rühmen konnten hatten den Erzbiſchof zur

Flucht aus ſeinen Landen gezwungen . Die Grafen von Mansfeld

bemächteten ſich ihrer als leichte Beute, ſchalteten und walteten darin

als Herren. Es mußte Chriſtoph mit Ingrimm erfüllen, wenn er

ſah, welche große Milde dieſen, ſeinen Feinden, zu Teil wurde.

Rachſüchtig, wie er war, vergriff er ſich an deren Eigentum , er ließ

ihnen durch ſeine Dienerſchaft mehrere Packen Tuch wegnehmen

und auch einen ihrer Wagen plündern . Dieſe dem abgeſchloſſenen

Vertrage zuwiderlaufene Gewalttätigkeit ſollte noch über Bremen

und Derden ſchweres Ungemach bringen. Dieſe Landſchaften traf

dafür die Rache der Grafen in nicht allzu ferner Zeit.“)

Durch den Zug nach Derden und deſſen Ergebniß hatte ſich

Moriß die Zufriedenheit Tarl's V. in hohem Maße erworben . Er

hatte damit auch den Beifall der im Rate des Kaiſers vielver

mögenden Spanier gefunden .“ „Duca Mauritio ," ſo äußerten ſie

fich, „ ſen der beſte und nüßlichſte Diener, den Kaiſer und Reich

hätten .“ 2) In welchem anderen, dieſem entgegengeſetzten Sinne

war doch Morik tätig! Für ihn handelte es ſich hierbei nur darum ,

auf dem ſchon ſeit längerer Zeit eingeſchlagenen Wege der An

näherung an die Gegner des Kaiſers weiter zu kommen. Ihm war

es in der Hauptſache darum zu tun, ſich mit dieſen in einem gemein

ſamen , feſten Bunde gegen Carl V. zu vereinen .

An den Derhandlungen , welche die Auflöſung des Kriegshau

fens bei Verden zur Folge hatten, waren die dem Katholizismus

ergebenen Fürſten Herzog Heinrich d. I. und Erzbiſchof Chriſtoph

beteiligt. Im tiefſten Geheimniß vor dieſen unterhandelte Kurfürſt

Moriß für ſich allein mit den Gegnern des Kaiſers. Geheime, dem

Auge des Uneingeweihten völlig verborgene, unſichtbare Fäden

wurden geſponnen . Moritz beſaß eine unerreichbare Meiſterſchaft

in ſolchem verſchwiegenen geheimniſvollen Tun, eine Meiſterſchaft,

die man bei einem Deutſchen bisher noch nicht gefunden hatte.3)

Die größten Schwierigkeiten ſtellten ſich ihm dabei entgegen , das

Mißtrauen gegen ſeine Perſon zu zerſtreuen. Es war dieſes auch

wohl zu natürlich. Es war ſchwer, ihm Vertrauen zu ſchenken, einem

Manne, der durch ſeinen Abfall, ſeinen Derrat die proteſtantiſche

Sache dem Derderben entgegengeführt, der aus der Hand des Siegers

1) Pfannkuche II, 44 .

2) v . Langenn II, 460.

3) v. Ranke V, 170.
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als Lohn dafür die ſeinem Detter aus der älteren erneſtiniſchen

Linie des Hauſes Wettin genommene Kurwürde erhalten, der ſich

dazu gebrauchen ließ, die Acht an „Unſers Herrgotts Tanzlei " zu

vollziehen. Und doch, wenn es auch ſchwer war, die Leiter der

gegen Tarl V. gerichteten Bewegung mußten die Annäherungvon

Moriß mit Wohlwollen anſehen, ſie mußten ſich zwingen, ihm trotz

der vielen Bedenken vertrauensvolles Entgegenkommen zu zeigen .

Ihre Kräfte allein genügten in keiner Weiſe, ſich mit dem Kaiſer

im Kampfe zu meſſen. Der Kampf verſprach nur dann einen Er

folg, wenn der Kurfürſt Moriß mit ſeiner bedeutenden Kriegsmacht

und ſeinen hervorragenden geiſtigen Fähigkeiten als Feldherr und

Diplomat ihnen zur Seite ſtand.

Zu denen , welche ſich hiervon mehr und mehr überzeugt hatten ,

gehörte Johann von Heideck.') Er hatte ſich im ſchmalkaldiſchen

Kriege rühmlichſt hervorgetan. Auch über ihn verhängte deshalb

der Kaiſer des Reiches Acht. In Magdeburg war er bei den Be

feſtigungsarbeiten hervorragend tätig geweſen . ) Dann hatte ſich

dieſer underſöhnliche Gegner des Kaiſers nach den Hanſeſtädten be

geben, um für die bedrängte Stadt zu werben. Neben den beiden

jungen Grafen Mansfeld ſtand er mit an der Spiße des Kriegs

haufens bei Derden. Mit Moriſ trat heideck bei den Verhandlungen,

beſonders bei den insgeheim betriebenen in Verbindung. Beide

Männer ſcheinen bald großen Gefallen an einander gefunden zu

haben. Dielleicht erkannte Moritz in ihm den für ſeineZwecke und

Pläne hervorragend brauchbaren Mann. Er zeigte ihm gegenüber

eine Offenheit, die wir ſonſt bei dem Kurfürſten vergeblich ſuchen .

Er geſtattete ihm völligen Einblick in ſeine Pläne und Hoffnungen,

er ſchenkte ihm volles Vertrauen . Heideck blickte in die tiefſten

1) Wiedemann II 115. Johann v. Heideck befehligte im ſchmalkaldiſchen

Kriege mit großer Auszeichnung die württembergiſchen Truppen . Er errang im

Anfang des Krieges zuſammen mit dem ebenſo kriegserfahrenen Schärtlin von

Burtenbach, dem Feldherrn der oberländiſchen Städte, bedeutende Vorteile über

den Kaiſer. Wenn dieſe ausgenugt wären , ſo würde der Ausgang des Krieges

unzweifelhaft ein anderer geworden ſein . Die Leiter des Bundes trugen aber

Bedenken, es zu tun. In Folge deſſen gewann Carl V. die Oberhand. Herzog.

Ulrich von Württemberg mußte ſich dem Kaiſer unterwerfen. Heideck wanderte

in die Verbannung. Heideck hatte ſich in den früheren Kriegen gegen Frankreich

und die Türken ſo ſehr ausgezeichnet, daß Tarl V. ihn in ſeine Dienſte ziehen

wollte, er bot ihm die Feldmarſchallswürde an. Heideck nahm dieſes Anerbieten

nicht an .

2) v. Ranke V, 132 .

1
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Tiefen der Seele von Moriſ, er erkannte, daß es ihm heiliger Ernſt

war, ſich ihnen anzuſchließen, daß er in der Hauptſache ihr Bundes

genoſſe war. ") Damit war der Erfolg der Verhandlungen geſichert.

Mit leichter Mühe bewog Heideck die Grafen Mansfeld zu der ſchon

vorhin geſchilderten Übergabe. Ohne Zweifel werden ſich auch ges

wiß die vertragsmäßig ſich verlaufenden Knechte bald wieder unter

dem kurfürſtlichen Banner zuſammengefunden haben. Dafür wird.

Heideck ſchon Sorge getragen haben . Wir zweifeln nicht daran,

weil er ſelbſt in den Dienſt des Kurfürſten übertrat. ) Dieſer Über

tritt iſt freilich, um den Argwohn des Kaiſers nicht zu erregen ,

öffentlich nicht vor ſich gegangen. Der Gewinn dieſes Mannes war

für Moriß von der größten Bedeutung und Wichtigkeit. In ihm

fand der Kurfürſt eine Kraft, die hervorragend befähigt war, die

Derſtändigung , den Ausgleich zwiſchen ihm und den Mitgliedern des

gegen den Kaiſer gebildeten Geheimbundes herbeizuführen. Glühen

der haß gegen den Kaiſer und deſſen Politik war die Haupttrieb

feder des Handelns bei Heideck. Er hatte viele Verbindungen an

geknüpft, von denen er mit großer Gewandtheit Gebrauch machte.

Er beſaß großen Einfluß auf die Leiter der gegen Carl V.gerichteten

Bewegung, auf den Markgrafen Iohann von Tüſtrin und den Herzog

Johann Albrecht von Mecklenburg . Bei den Magdeburgern genoß

Heideck großes Anſehen, ſie hatten ſeine Klugheit und Einſicht kennen

und ſchäßen gelernt ; bei der Befeſtigung ihrer Stadt hatte er ſolche

hervorragende Dienſte geleiſtet, daß einem neuerbauten Bollwerk

ihm zu Ehren ſein Name gegeben ward. ) Bei dem Verſuch, magde

burg Hülfe zu verſchaffen , war Heideck ebenſo den Hanſeſtädten

nahe getreten und hatte in dortigen Kreiſen vielfach Verbindungen

geſucht und gefunden .

Schon unmittelbar nach dem Übertritt zu Moriß finden wir

Heideck in deſſen und des Geheimbunds Intereſſe tätig. Erbemühte

jich, eine Zuſammenkunft des Kurfürſten mit Markgraf Iohann von

Tüſtrin zu ermöglichen. Dieſe fand im Februar 1551 in Dresden

ſtatt.4) Beide Fürſten näherten ſich dabei einander, ſie verſtändigten

fich, über ein gemeinſames Vorgehen gegen den Kaiſer. Wenn

dieſes auch, da es auf des Markgrafen Betreiben nur als ein rein

1) v. Ranke V, 150.

2) ebenda. Pfannkuce II, 44 .

3) v. Ranke V, 132.

4) v. Ranke V, 150. d. Langenn 1 , 467.1
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defenſives verabredet war, nicht ganz den Beifall des Kurfürſten fin

den konnte, ſo war doch der Grund gelegt, auf dem ein erfolgreicher

Weiterbau möglich. Johann von Tüſtrin war bei dieſem eifrig

bemüht. Schon im Mai trafen in Torgau Kurfürſt Moriß, Herzog

Johann Albrecht von Mecklenburg, Markgraf Iohann und Land

graf Wilhelm, der älteſte Sohn des gefangenen Philipp von Heſſen ,

zuſammen . ) Der gemeinſame Bund nahm ſchon eine Form von

größerer Beſtimmtheit und Feſtigkeit an, auch trat der Gedanke,

ſich dem Kaiſer gegenüber nur defenſiv zu verhalten, ſchon mehr in

den Hintergrund. Unzweifelhaft iſt dieſes auf Veranlaſſung von

Moriß geſchehen , deſſen Einfluß und Geltung im Steigen begriffen.

Bei demMangel an Geldmitteln waren die Fürſten gezwungen , ſich

um Hülfe, beſonders um Geldunterſtüßung an das Ausland, vor

nehmlich an die Könige von Frankreich und England zu wenden .

Don England kam ausweichende Antwort. Die Verhandlungen

mit König Heinrich II. von Frankreich wurden fortgeſeßt. Johann

von Heideck ſpielte dabei dank ſeiner ausgezeichneten Verbindungen

am franzöſiſchen Hofe eine nicht unbedeutende Rolle . ) Auf dem

einſamen Jagdſchloß Friedewald in Heſſen und auf dem Jagdſchloß

Lochau ”) unweit des Mühlberger Schlachtfeldes fanden im Oktober

Beſprechungen ſtatt. Auf dem lektgenannten Schlosſe wurde zwiſchen

dem franzöſiſchen Geſandten und dem Kurfürſten Moriß , Herzog Jo

hann Albrecht von Mecklenburg, dem jungen Landgrafen von Heſſen

ein Schuß- und Trußbündnis in die Wege geleitet. Arnold , ein Ver

trauter Heideck's, der mit dieſem zuſammen bei Verden in den Dienſt

des Kurfürſten getreten, leiſtete dabei gute Dienſte . Ganz im Sinne

von Moriß und gewiß auch im Einverſtändnis mit Heideck, viel

leicht auf deſſen Betreiben wies Arnold darauf hin, daß nur

ein tatkräftiges, unvermutetes, überraſchendes Vorgehen den er

wünſchten Erfolg bringen könnte. Dementſprechend wurde der

defenſive Gedanke völlig fallen gelaſſen und die entſchiedene Offens

ſive gegen den Kaiſer verabredet. Moriſ hatte damit die ſeiner

geiſtigenBedeutung entſprechende Stellung im Geheimbunde erlangt,

mehr und mehr hatte er die Führung übernommen. Die beteiligten

Fürſten beugten ſich ſeiner Autorität. Nur Markgraf Johann von

Tüſtrin allein beharrte eigenſinnig auf der Durchführung der früher

1

1) v . Ranke V, 155. v. Langenn I, 474.

2) v. Langenn I, 483.

3) v . Ranke V, 160. D. Langenn 1, 484.

I

16*
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beſchloſſenen Defenſive und ritt erzürnt von dannen. Wir finden

wieder Heideck ſpäter bei dem Derſuche tätig, eine Verſöhnung

zwiſchen dem Markgrafen und Moriß herbeizuführen.") Junächſt

harrte ſeiner eine andere Aufgabe. Es galt Magdeburg, das

während dieſer ganzen Zeit weiter belagert war, auf die Seite der

gegen Carl V. gerichteten Bewegung hinüberzuziehen. Auch hierbei

ſollte es ſich zeigen, von welcher großen Bedeutung für Moriß der

Gewinn Heidecks war. Dieſer und der ihm naheſtehende Arnold

waren oft zu Unterhandlungen in der belagerten Stadt. Der Kur

fürſt verpflichtete ſich feierlichſt, alles heilig zu halten , was Heideck

insgeheim verabreden würde. ?) Die Bemühungen Heidecks waren

erfolgreich. Die Magdeburger wurden durch die Fürſprache des

ihnen befreundeten Mannes davon überzeugt, daß ſie ungefährdet

auf die von Moriß geſtellten Bedingungen eingehen konnten . Am

9. November 1551 huldigte Magdeburg dem Kurfürſten. Es ſchloß

ſich damit dem Geheimbunde gegen den Kaiſer an. Am 15. Januar

1552 beſtätigte auf dem Jagdſchloſſe Chambord König Heinrich II .

von Frankreich das in Lochau eingeleitete Bündnis. Er beſchwor

es in Gegenwart des Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Kulm

bach. Dieſer beſchwor es im Namen der deutſchen Fürſten, er ſelbſt

trat jedoch dem Bunde nicht bei.

Es iſt zu natürlich, daß dieſe Vorgänge dem Kaiſer nicht ganz

verborgen bleiben konnten. Dunkle Gerüchte davon drangen ihm

zu Ohren. Wenn auch von Seiten des Kurfürſten und der beteiligten

Fürſten mit großer Sorgfalt alles vermieden wurde, was irgendwie

den Verdacht erregen konnte, wenn auch über alles der Schleier des

tiefſten Geheimniſſes ausgebreitet wurde, es ließ ſich doch nicht ver

meiden, daß Einzelheiten durchſickerten. Bei Tarl V. regte ſich trok

dem kein Argwohn. Er blieb dabei, daß die Deutſchen zu einfältig

ſeien, ihn zu überliſten. Dem ihm warnenden Herzog vonAlba ent

gegnete er, „ die tollen und vollen Deutſchen beſiken kein Geſchick zu

ſolchen liſtigen Ränken ." ) Granvella der Jüngere, Biſchof von

Arras, der Leiter der Politik des Kaiſers, fühlte ſich ſogar bewogen ,

den Verdachtsäußerungen energiſch entgegenzutreten. Der ſchlaue

Prälat wollte damit verhindern, daß der Kurfürſt nicht auf einen

ſolchen gefährlichen Plan, der ſeiner Seele völlig fremd, gebracht

1) v. Langenn I, 485 .

2) v . Ranke V, 165

3) d. Langenn I, 491 .

1
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würde. Dieſe beim Kaiſer und deſſen maßgebenden Ratgeber herr

ſchende Auffaſſung trug ſehr zur Erleichterung des kühnen, ſchwie

rigen Unternehmens bei. Den größten Anteil an dem Gelingen des

Werks hat ohne Zweifel Moriß ſelbſt. Er zeigte eine unerreich

bare Meiſterſchaft in der Kunſt ſich zu verſtellen . Den ihm vor

Magdeburg beigegebenen Lazarus Schwendi wußte er völlig für

ſich einzunehmen, er verſtand es, ihn vollſtändig zu täuſchen. Der

kaiſerliche Kommiſſar berichtete ſtets und bei allen Gelegenheiten

nur Günſtiges über Stimmung und Abſichten des Kurfürſten.

Völlig überraſchend, unerwartet von dem, welchem er galt,

brach der Sturm los. Ende März 1552 warf Moriß die Maske

ab, die er vielleicht länger, als man vermutet, getragen . Mit ihm

ſagten ſich die Fürſten des Geheimbundes vom Kaiſer los. Mani

feſte kündigten dem deutſchen Volke an, weshalb es geſchehen . Eine

kürzere , beſtimmtere Erklärung gab Morit ſeiner Gemahlin Agnes :

ſie wollten nicht den Pfaffen und Spaniern zu Füßen liegen. ' )

Moriß war die Seele des Ganzen. Mit unheimlicher Schnelle und

Wucht brauſte der Kriegsſturm durch die Lande. Es gab kein Zau

dern, kein Schwanken, wie im ſchmalkaldiſchen Kriege. Frei und

offen lag das Ziel vor Augen. Zielbewußteres Handeln iſt wohl

kaum zu finden . Ohne Raſt, ohne Ruh gegen den Kaiſer, war die

Loſung. Wenig fehlte, daß Carl V. nach der Erſtürmung der Ehren

berger Klauſe als Gefangener in die Hände des Kurfürſten gefallen

wäre. Niedergedrücktvon der Gewalt, von derWucht des über ihn ein

brechenden Wetters, dem er ſich machtlos, ohne Geld, ohne Truppen

ausgeſekt ſah, blieb Carl V. nichts als die Annahme der Bedin

gungen des ſiegreichen Gegners übrig. Morik forderte uneinge

ſchränkte Religionsfreiheit für die Bekenner der Augsburger Kon

feſſion , Loslaſſung des gefangen gehaltenen Landgrafen Philipp

von helfen , Abſtellung der Beſchwerden über die ſeitherige Regies

rung des Reiches. Nach längeren Verhandlungen wurde dieſes von

Carl V. im Vertrage von Paſſau zugeſtanden. Ein demnächſt ſtatt

findender Reichstag hatte über die Abſtellung der Beſchwerden

wegen der gewaltſamen Eingriffe in die Reichsverfaſſung und über

die Religionsangelegenheiten zu verhandeln. Dollkommen unbe

rührt von dem Ausgange dieſer Verhandlungen ſollte, auch wenn

ein Ausgleich nicht erreicht wurde, der jeßt vertragsmäßig beſiegelte

Frieden beſtehen bleiben.

1) o. Langenn I, 520.
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Die Proteſtanten waren frei, ledig der Feſſeln, in denen ſie

des Kaiſers und Roms Politik ſo lange Zeit gehalten. Sie hatten

die ſtaatsrechtliche Anerkennung gefunden, die Gleichberechtigung

mit den Katholiken erlangt. Unzweifelhaft fällt das Hauptverdienſt

dafür, daß dieſes erreicht, dem Kurfürſten Moritz zu. Seine Ein

ſicht, ſeine Klugheit hat die proteſtantiſche Sache zum Siege geführt.

Er war es, der dem furor teutonicus die Bahn, den Weg gewieſen,

auf dem die Befreiung, die Säuberung des vaterländiſchen Bodens

von Fremdem, von Verhaftem ermöglicht wurde.

Von dem Standpunkte der Moral können wir der Art und

Weiſe, wie Moritz vorging, unſere Billigung, unſere Zuſtimmung

nicht geben. Den Abfall, den Verrat an der proteſtantiſchen Sache

im ſchmalkaldiſchen Kriege hat er durch ſein ſpäteres Auftreten für

die Proteſtanten zu fühnen geſucht und vielleicht auch geſühnt. Er

wurde ihr hort, ihr Retter. Es liegt eine gewiſſe Tragik darin, daß

er damit wieder dem Kaiſer die Treue gebrochen . Zu verteidigen

iſt dieſer, wie überhaupt jeder Treubruch nicht, er war aber eine

Notwendigkeit, ſollte das, was zum Heile des geſamten deutſchen,

nicht allein des proteſtantiſchen Volkes geſchehen muße, ausgeführt

werden. Hervorzuheben iſt, freilich nicht als eine Entſchuldigung,

daß Moriß Tarl V. gegenüber ſich derſelben Waffe bediente, die

dieſer gegen ihn und das deutſche Volk verwandte. Treuloſigkeit

trat gegen Treuloſigkeit in die Schranken. Überaus ſchmerzlich für

uns Deutſche iſt der Vorwurf, der dem Kurfürſten nicht erſpart

werden kann, der Vorwurf, daß durch ihn und die ihm verbündeten

Fürſten Frankreich zum erſten Male in die inneren deutſchen An

gelegenheiten hineingezogen iſt. Auf dem Schloſſe zu Lochau wurde

dem franzöſiſchen Könige die Beſeßung von Mets, Toul und Derdun

zugeſtanden . Damit war der Anfang einer langen Kette unſäga

lichen Jammers und Elends über das deutſche Dolk heraufbe

ſchworen. Der Not gehorchend mußte ſich Moritz zu dieſem ver

hängnisvollen Schritte entſchließen. Nur auf dieſes Zugeſtändnis

hin waren die zu dem Unternehmen gegen den Kaiſer ſo dringend

erforderlichen Geldmittel von König Heinrich II von Frankreich

zu erhalten. Anderen übertriebenen franzöſiſchen Forderungen ſeşte

der Kurfürſt den entſchiedenſten Widerſtand entgegen. Ju früh für

das deutſche Dolk erlag Moriß im Juli 1553 auf dem Gefilde von

Sievershauſen der Todeswunde in der Blüte ſeiner Jahre, im kräf

tigſten Mannesalter von 32 Jahren ſank er dahin. „Unberechen

.
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bare Möglichkeiten hatte dieſer mächtige und geiſtreiche Menſch

noch vor ſich " ſind Ranke's Worte.') iſt die Anſicht zu vermeſſen ,

daß dieſer unternehmende, tatkräftige Charakter, dem alle An

wandlung von Treue und perſönlicher Rückſicht fremd, der erfor

derlichenfalls die Bande eines Bündniſſes nicht unſchwer abſtreifte,

in der Folge, wenn ihm ein längeres Daſein beſchieden, auch

die deutſche Sache vor welſcher, franzöſiſcher habgier geſchüßt und

ſicher geſtellt hätte !

Wir haben unſerer Betrachtung mehrfach Wiedemann's Ge

ſchichte des Herzogtums Bremen zu Grunde gelegt. In einem Punkte

ſind wir ihr nicht gefolgt. Nach Wiedemann ?) iſt ſchon vor dem

Juge nach Verden durch Iohann von Heideck eine völlige Einigung

zwiſchen dem Kurfürſten Moriß und den Gegnern des Kaiſers her

geſtellt. Die Ereigniſſe vor Verden ſollen ſich der vorher getroffenen

Verabredung gemäß abgeſpielt haben. Es ſoll nur ſcheinbar Krieg

geführt, nur ſcheinbar unterhandelt worden ſein, um die Uneinge=

weihten über das ſchon beſtehende Einverſtändnis hinwegzutäuſchen .

Wir haben nicht ergründen können, ob dieſe Darſtellung, die ſich auf

por noch nicht langer Zeit im Königsberger Archiv aufgefundene

Urkunden ſtüßt, der Wirklichkeit entſpricht. Unſerer Überzeugung

nach iſt dieſe Frage auch nebenſächlich. Der große Wert der Tage,

die der Kurfürſt vor Verden verbrachte, bleibt beſtehen. In dieſer

kurzen Spanne Zeit, die kaum 3 Wochen umfaßt, ereigneten ſich

Dinge von hoher geſchichtlicher Bedeutung. In dieſen Tagen ſagte

ſich Moriß von Sachſen, wenn auch noch nicht offen, ſo doch mit aller

Beſtimmtheit von Kaiſer Carl V. los In dieſen Tagen wurde das

Einverſtändnis, der Bund zwiſchen dem Kurfürſten und den Gegnern

des Kaiſers angebahnt. In dieſen Tagen gewann Moriſ in Iohann

von Heideck den Mann, der ihm bei der Durchführung des kühnen

Werkes ſo unſchäßbare Dienſte leiſtete. Die kleine alte Allerſtadt

Verden hat den Ruhm, daß ſich damit vor ihren Mauern ein be

deutungsvolles Stück Weltgeſchichte abgeſpielt hat.

1) v. Ranke V, 236 .

2) Wiedemann II, 116.
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Die hannoverſchen Abgeordneten zur Nationals

verſammlung 1848 |49.

Don Dr. Niebour.

Die frankfurterNationalverſammlung war eine Verſammlung,

„,welche von keiner früheren oder ſpäteren in Deutſchland an Geiſt

und Talent, an Wiſſen und Beredſamkeit, an idealem Streben und

edlem Patriotismus übertroffen worden iſt. “ Dieſe Beurteilung.

Heinrich von Sybels iſt wohl heute allgemein anerkannt, und es

darf wohl hinzugefügt werden, keine der ſpäteren Volksvertretungen

hat aus ſich heraus ſoviel grundlegende Arbeiten geſchaffen, ſoviel

Wiſſen und Können in tief durchdachten Geſegesvorlagen nieder

gelegt und das alles im Verlauf eines einzigen Jahres.

Wie alle deutſchen Staaten hat damals auch das Königreich

Hannover ſeine beſten Männer entſandt, und es dürfte von allges

meinem Intereſſe ſein, die Lebensſchickſale dieſerMännerzu verfolgen .

Hannover war in 26 Kreiſe eingeteilt, ſeine 36 Abgeordneten

verteilen ſich auf dieſe Kreiſe wie folgt :

Kreis Kreis

1. Nicol 14. Winter

2. Wachsmut, ſpäter hoppens 15. Schmidt, ſpäter v. Quintus

ſtedt, dann Brackebuſch 16. Freudentheil

3. d. Bothmer 17. Lang, ſpäter v . d. Horſt

4. Dammers, ſpäter Behncke 18. Droege, ſpäter Meier

5. Wedekind 19. Plaß

6. Zachariae 20. Breuſing

7. Hugo 21. Detmold

8. Lüngel, ſpäter Oberg 22. zum Sande

9. Ahrens 23. Denmann

10. v. Reden 24. Groß

11. Albrecht, ſpät. Gravenhorſt 25. Brons

12. Grumbrecht 26. Roeben

13. Theod. Meyer, ſpät. Mer

kel, dann Lodemann
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Dem Berufe nach war die weit überwiegende Mehrheit der

hannoverſchen Abgeordneten, nämlich 28 von 36 Juriſten . Unter

dieſen waren3 Univerſitätsprofeſſoren (Ahrens, Albrecht, Zachariä ),

9 Richter (v .Bothmer,Dammers, Groß, Hugo, Lang, Meyer, Oberg,

Wedekind, Winter), 6 Derwaltungsbeamte ( Denmann, Hoppenſtedt,

Lodemann, Merkel, v. Quintus-Icilius, v. Reden) und 10 Rechts

anwälte (Behncke, Detmold, Freudentheil,Grumbrecht, v. d . Horſt,

Lünßel, Nicol, Roeben, 3. Sande, Wachsmuth ). Neben den 28 Ju

riſten waren 2 Gymnaſiallehrer (Gravenhorſt und Plaß ), 1 Guts

beſiker ( Schmidt) und 5 Kaufleute (Brackebuſch, Breuſing, Brons,

Droege, meier) in die Nationalverſammlung entſandt.

Bezüglich der Parteiſtellung können beſtimmte Angaben nur

über 26 Abgeordnete gemacht werden, von den anderen haben die

meiſten nur kurze Zeit der Verſammlung angehört. Einer beſtimmten

Partei traten nicht bei die beiden katholiſchen Abgeordneten Den

mann und zum Sande und der Abgeordnete Winter. Der äußerſten

Rechten (dem Cafe Milani) ſchloſſen ſich v. Bothmer und Detmold

an, zum Caſino (der Gagernſchen Partei) gehörten Brons, Droege,

Hugo, Zachariä. Beſonders bevorzugt von den Hannoveranern war

die Partei Landsberg (das rechte Centrum ). In dieſer Partei finden

wir 10 Hannoveraner : Breuſing , Dammers, Groß , Lang, Lünßel,

Merkel, v. Quintus, Roeben, Wachsmuth , Wedekind. Dem linken

Centrum (dem Württemberger Hof) waren Grumbrecht und plaß

beigetreten, während der gemäßigten Linken (der Weſtendhalle)

die Abgeordneten Ahrens, Freudentheil, Gravenhorſt, Nicol und

d. Reden angehörten. Der eigentlichen Linken (dem deutſchen Hof,

dem Nürnberger Hof und dem Donnersberg) hat ſich nach dem von

Eiſenmann aufgeſtellten Derzeichniß kein einziger Hannoveraner

angeſchloſſen . Dermutlich iſt v. d . Horſt einer dieſer Parteien zuzu-.

rechnen er war der einzige Hannoveraner, der am Stuttgarter

Rumpfparlament teil nahm.

Der älteſte der hannoverſchen Abgeordneten war Lang, der

auch die erſten Sißungen der Nationalverſammlung als Alters

präſident leitete. Er ſtand 1848 im 70. Lebensjahre , während der

jüngſte Hannoveraner v. d. Horſt das 25. Lebensjahr eben volls

endet hatte. Im ganzen waren nur 9 Abgeordnete vor 1800 ge

boren. Die meiſten hannoverſchen Vertreter waren in Hannover

geboren und haben hier auch ſpäter gelebt. Eigentliche „Ausländer"

waren nur die beiden Bremer Droege und H. H. Meier ; und mehr
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vorübergehend in Hannover tätig waren außerdem der aus Elbing

ſtammende Profeſſor Albrecht und der bekannte Statiſtiker d. Reden,

der in Lippe-Detmold geboren iſt. Der Braunſchweiger Graven :

horſt war in den leßten zwanzig Jahren ſeines Lebens wieder in

ſeiner Heimat tätig . Nicht in Hannover geboren waren außerdem

Zachariä (Gotha) , v . Quintus- Icilius (Berlin) , Nicol (Hersfeld) und

Lang (Lübeck ).

Nachſtehend werden die Lebensſchickſale der Abgeordneten (in

alphabetiſcher Reihenfolge) beſprochen . Die Angaben beruhen ganz

überwiegend auf Mitteilungen von Verwandten der Abgeordneten.

Daß bei Detmold, Albrecht und v . Reden die Allgemeine deutſche

Biographie mit benußt wurde, verſteht ſich von ſelbſt.

Heinrich Ahrens war 1808 in Knieſtedt bei Salzgitter ge

boren, ſtudierte Jura und ließ ſich als Privatdozent der Rechte in

Göttingen nieder, mußte aber 1831 fliehen, da er an dem Göttinger

Aufſtande beteiligt war. Er ging nach Brüſſel, dann nach Paris, wo

er ſich für die Beſtrebungen St. Simons intereſſierte , auch Vor

leſungen hielt über Philoſophie und Pinchologie. 1834 wurde er

Profeſſor der Philoſophie in Brüſſel und wirkte hier bis 1848. In

Frankfurt war er Mitglied der gemäßigten Linken (Weſtendhalle)

und Großdeutſcher ; an den Arbeiten des Verfaſſungsausſchuſſes

nahm er tätigen Anteil. Ahrens wurde 1850 Profeſſor der Philo

ſophie und Staatswiſſenſchaften in Graz, 1860 kam er als Pro

feſſor der Staatswiſſenſchaften nach Leipzig und 1874 ſtarb er in

ſeiner Heimat Salzgitter. Er iſt Verfaſſer verſchiedener juriſtiſcher

Werke.

Wilhelm Albrecht war am 4. März 1800 zu Elbing als

Sohn eines Kaufmanns geboren. Er ſtudierte Jura in Königsberg,

Göttingen und Berlin und habilitierte ſich 1824 in Königsberg,

fchon 1825 wurde er hier Profeſſor des deutſchen Rechts. Don 1829

ab lehrte Albrecht als Profeſſor des deutſchen Staats- und Kirchen

rechts in Göttingen bis zum 11. Dezember 1837, wo er als einer

der „Göttinger Sieben“ ohne Unterſuchung abgeſetzt wurde. Alb

recht begründete damals ſeine Stellungnahme leidenſchaftslos und

ausführlich und wurde wie ſeine Kollegen Dahlmann, Grimm ,

Gervinus etc. in ganz Deutſcủland gefeiert. Die Üniverſität

Königsberg ernannte Albrecht damals zum Ehrendoktor und ſeine

Elbinger Mitbürger ſprachen ihm ihre bewundernde Zuſtimmung

aus, weshalb ſie eine Verwarnung von dem Miniſter Rochow er
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hielten , in der zum erſten Mal der Paſſus von „beſchränktem Unter:

tanenverſtand“ ſich findet. Albrecht wurde durch ſeinen Freund

Dahlmann nach Leipzig gezogen, hier genoß er bald großes An

ſehen und erwarb ſich durch ſeine gründlichen wiſſenſchaftlichen

(wenn auch trockenen ) Vorleſungen einen großen Zuhörerkreis. Er

hat ſpäter alle Berufungen an andere Univerſitäten abgelehnt und

hat bis zum Tode in Leipzig gewirkt. In Frankfurt war Albrecht

zunächſt Vertreter Oldenburgs beim Bundesrat, dann Mitglied der

Nationalverſammlung für Harburg. Er wohnte mit Dahlmann zu

ſammen und hat wohl den Hauptanteil an Dahlmanns Entwurf

des Reichsgrundgeſeges. Im Übrigen iſt er in der Verſammlung

gar nicht hervorgetreten. Als Redner war er nicht veranlagt und

auch ſonſt war ſein kritiſcher und kühler Verſtand ohne Begeiſte

rungsfähigkeit hier wenig am Plaße. Am 17. Auguſt 1848 ſchon

trat er aus und widmete ſich wieder ganz ſeiner Lehrtätigkeit. 1850

trat er nochmals hervor, als der König von Sachſen das 1848 ge

ſchaffene Staatsgrundgeſetz einfach aufhob. Sein wieder ſehr ein

gehend begründeter Proteſt trug ihm einen Verweis ein . 1868 gab

Albrecht ſeine Vorleſungen auf und lebte ganz zurückgezogen . 1869

wurde er Mitglied der Erſten Kammer, nahm aber faſt nie an den

Sißungen teil. Er ſtarb am 22. Mai 1876. Sein bedeutendes Werk

„ Die Gewere als Grundlage des älteſten deutſchen Sachenrechts“

wurde 1828 geſchrieben ; es iſt ſein einziges Werk geblieben.

Heinrich Wilhelm Behncke war geboren am 9. Februar

1809 in Nienburg , ſtudierte Jura und war 1837–40 als Juſtiz

kanzleiaſſeſſor in Hildesheim und Haſelünne tätig. Dann kam er

nach Hannover und wurde als Nachfolger Dammers' im Februar

1849 nach Frankfurt entſandt. Hier gehörte er der erbkaiſerlichen

Partei an, ſtimmte für den preußiſchen Kaiſer und nahm auch am

Gothaer Nachparlament teil. 1852 kam Behncke als Obergerichts

Vice-Direktor nach Nienburg und 1853 als Oberappellationsrat

nach Celle. 1864 wurde er Mitglied der zweiten hannoverſchen

Kammer. 1867 trat Behncke in preußiſche Dienſte über und kam

als Oberappellationsgerichtsrat nach Berlin, wo er ſpäter Ober

tribunalsrat wurde und bis 1875 tätig war. Dann trat er in den

Ruheſtand und ſtarb am 31. März 1880 in Berlin.

Carl Friedrich Ernſt Auguſt v. Bothmer war 1796 ge

boren, ſtudierte Jura in Göttingen und Heidelberg und wurde Juſtiz

rat dann Ober-Appellationsrat in Celle, ſpäter Direktor der dortigen
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Juſtizkanzlei. Die vielgeleſene Angabe, daß er infolge des Staats

ſtreichs von 1837 ſeine Ämter niedergelegt und ſich nach Pommern

zurückgezogen habe, wo er das Gut Carow gekauft habe, beruht

auf einer Verwechslung mit dem Juſtizrat Carl Friedrich Ferdis

nand Dincent von Bothmer aus Göttingen . Aber der Namen Both

mer hatte ſeither im Lande guten Klang, und ſo wurde der Kanzleis

direktor von Bothmer von mehreren Kreiſen in die Nationalvers

ſammlung gewählt. In der Nationalverſammlung gehörte d. Both

mer, der zugleich Vertreter der hannoverſchen Regierung in Franks

furt war, der äußerſten Rechten an ; als Großdeutſcher ſtimmte er

gegen den preußiſchen Erbkaiſer. v. Bothmer genoß auch ſpäter

das Vertrauen des Königs von Hannover. Unter dem Miniſterium

Schele - Windthorſt war er hannoverſcher Bevollmächtigter zum

Bundesrat, unter Borries 1855 wurde er Kultusminiſter. Er iſt

1861 geſtorben und hat ein bedeutendes Werk über hannoverſches

Kriminalrecht geſchrieben.

Georg Friedrich Brackebuſch war am 20. Juni 1799 als.

der Sohn eines Kaufmanns in Hannover geboren. Er gründete in

Hannover ein Manufakturgeſchäft, ſpäter eine Tapetenfabrik, die

er zu hohem Anſehen zu bringen wußte. Der Nationalverſammlung

hat er nur ganz kurze Zeit von Anfang Mai 1849 ab angehört, am

Gothaer Nachparlament nahm er auch teil. Brackebuſch hat bis

zuleßt ſeinem Geſchäft vorgeſtanden und iſt am 20. Juni 1883

geſtorben.

Carl Breuſing war 1789 in Osnabrück geboren. Er war

Bankier und Altermann der Stadt Osnabrück und längere Zeit

Mitglied der Zweiten hannoverſchen Kammer, wo er mit Stüve zur

liberalen Oppoſition gehörte. Breuſing trat ſtets ſchon vor 1848)

energiſch ein für die Intereſſen des Bürgerſtandes, deſſen Rechte zu

wahren ihm als vornehmſte Pflicht galt. In der Nationalver :

ſammlung trat er dem rechten Centrum (dem Landsberg) bei ; er

ſtimmte für den preußiſchen Erbkaiſer und hat auch am Nachparla

ment in Gotha teilgenommen. Breuſing iſt 1867 in Osnabrück

geſtorben .

Iſaac Brons , 1802 in Emden geboren, etablierte ſich hier

1826 als Kaufmann und wurde nach einigen Jahren engliſcher

Konſul. Er ſtand in Emden bald in großem Anſehen, 1838 wurde

er in die Ständeverſammlung gewählt, aber nicht beſtätigt, da er

Mennonit war. 1840 wurde er Dorſikender der erſten oſtfrieſiſchen
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Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft und beſorgte in Holland die erſten Em

dener Dampfſchiffe. Nach Frankfurt wurde Brons beinahe ein

ſtimmig gewählt ; er ſchloß ſich wie der zweite Mennonit des Par

laments Beckerath der Caſinopartei an, ſtimmte auch für den preußi

ſchen Erbkaiſer und wirkte ſonſt hauptſächlich in der Marine

kommiſſion mit. Brons trat im Februar 1849 auch in die hanno

verſche Ständeverſammlung ein, er war auch Mitglied des Gothaer

Nachparlaments, dann kehrte er nach Emden zurück, wo er hervor

ragend gemeinnükig tätig war. 1861 trat er, der Aufforderung

Bennigſens folgend, dem Nationalverein bei, gründete auch einen

Flottenverein,der die Bildung einer Marine unter PreußensFührung

erſtrebte. Durch dieſe ſeine Beſtrebungen bei der hannoverſchen

Regierung mißliebig, wurde ſeine Wahl als Ratsherr in Emden

nicht beſtätigt. 1867 gehörte er dem Reichstag des norddeutſchen

Bundes an , ſpätere Wahlen lehnte er ab. 1869 wohnte Kaiſer

Wilhelm gelegentlich ſeines erſten Beſuches in Emden bei Brons.

Dieſer erhielt den Titel Kommerzienrat. Er lebte in den letzten

Jahren ganz zurückgezogen und iſt am 12. März 1886 geſtorben.

Ein Lebensbild des verdienten Mannes, geſchrieben von ſeiner

Wittwe iſt im chriſtlichen Gemeinde- Kalender der ſüdweſtdeutſchen

Mennonitengemeinden“ 1900 abgedruckt.

Carl Otto Dammers war 1811 in Ülzen geboren, ſtudierte

1830 - 33 in Göttingen und wurde zunächſt Advokat. 1840'wurde

er Stadtſekretär und 1846 kam er als Stadtgerichtsaſſeſſor nach

Nienburg. Don hier aus in die Nationalverſammlung gewählt,

ſchloß er ſich dem rechten Centrum (Landsberg) an, trat aber zu

Anfang des Jahres 1849 aus. Er nahm ſpäter am Gothaer Nach

parlament teil. Dammers war ſpäter in Nienburg Amtsrichter,

kam 1852 in gleicher Stellung nach Syke und iſt hier 1858 geſtorben.

Johann Hermann Detmold war 1807 in Hannovrr ge

boren, entſtammte einer jüdiſchen Familie, wurde 1830 Rechtsan

walt in Hannover, intereſſierte ſich aber lebhaft für Kunſt, war

auch als geſchäßter Zeichner bekannt und als Kunſtkritiker lite

rariſch ſehr tätig. 1837–38 trat er im Landtage zu Hannover

lebhaft für das Staatsgrundgeſetz ein, war aber ein ungewandter

Redner und wirkte hauptſächlich durch ſcharfe Zeitungsartikel für

die Oppoſition. 1839 wurde er unter Polizeiaufſicht geſtellt, ſo daß

er die Stadt Hannover nur in Begleitung eines Poliziſten verlaſſen

durfte, hatte auch eine kurze Gefängnisſtrafe durchzumachen . In
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Frankfurt ſchloß er ſich der äußerſten Rechten an, trat redneriſch

wenig hervor, war dagegen durch ſeine Karrikaturen und beißen=

den Bemerkungen rechts und links gefürchtet und wenig beliebt.

Er ſchrieb damals die berühmt gewordene Satire „ Thaten und

Meinungen des Herrn Piepmaner, Abgeordneter zur conſtituirenden

Derſammlung, die mit großem Geſchick das Bild eines ewig

ſchwankenden, hohlen und eitlen Parlamentariers ſchildert, wie es

deren ja auch in Frankfurt gab. Detmolds ſchroffe Feindſchaft

gegen Preußen, der er oft Ausdruck gab, brachte ihn der hanno

verſchen Regierung wieder näher, und er galt ſpäter als einer der

Vertrauensperſonen des Miniſters Stüve . Am 16. mai 1849 wurde

er nach Abgang Gagern in das Miniſterium Grävell berufen und

harrte hier bis zum Schluß aus trotz der allſeitigen Mißachtung,

die dieſem lekten Miniſterium entgegengebracht wurde. Nach dem

Rücktritt des Reichsverweſers wurde Detmold Bevollmächtigter

Hannovers beim Bundesrat. Er trat hier ganz im öſterreichiſchen

Sinne auf, wurde aber 1851 , als eine neue Regierung in Hanno

per zur Herrſchaft kam, zur Dispoſition geſtellt. Er iſt am 17.

März 1856 in Hannover geſtorben als Legationsrat a. D. Detmolds

zerſekender Spott ſpricht ſich auch in der Eintragung aus, die er in

das Parlamentsalbum machte. Er ſchrieb: „Je unnatürlicher der

Rauſch, deſto natürlicher der Kaßenjammer, " eine Bemerkung, die

ſich übrigens ſchon in einem Brief Detmolds an Stüve vom 28.

Juli 1848 findet. Der „ Briefwechſel zwiſchen Stüde und Detmold.

in den Jahren 1848–50“ iſt 1903 veröffentlicht und gibt inter

eſſante Aufſchlüſſe über den unzweifelhaft bedeutenden Mann.

Matthias Denmann war am 17. Januar 1799 zu Weſume
D

bei Meppen als der Sohn eines Kaufmanns geboren. Er ſtudierte

in Göttingen Jura und ließ ſich in den 20er Jahren als Advokat

in Meppen nieder. Um 1835 wurde er vom Herzog von Arenberg

als Juſtitiar angeſtellt und bald danach zum Rentkammerrat er

nannt. Deymann war in Frankfurt Vertreter des Herzogtums

Arenberg -Meppen, er hat ſich keiner Partei angeſchloſſen, war aber

Großdeutſcher und ſtimmte gegen den preußiſchen Erbkaiſer. 1849

wurde er zum Regierungsrat des herzogtums ernannt, in den 50er

Jahren war er Mitglied der hannoverſchen Ständeverſammlung.

Deymann war ſtrenger Katholik, er hat bis zuleßt in Meppen ge

wohnt, 1871 iſt er in Neuenahr geſtorben.

John Albert Dröge war am 21. mai 1805 in Lankenau
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bei Bremen geboren . Er kam zur geſchäftlichen Ausbildung nach

Bremen und von da nach Meriko. Hier gründete er unter ſehr

ſchwierigen Verhältniſſen aus kleinen Anfängen ein raſch aufblühen

des Geſchäft mit einer ſpäteren Zweigniederlaſſung in Bremen.

Dröge zog ſeine jüngeren Brüder nach Meriko herüber ; er ſelbſt

kehrte etwa 1835 nach Bremen zurück. Durch ſeinen langen Aufent

halt im Auslande unter ſchwierigen Verhältniſſen hatte er ſich einen

weiten Blick verſchafft und ſein warmes Intereſſe an dem Aufblühen

des deutſchen Vaterlandes betätigte er durch ſeine Beſtrebungen zur

Schaffung einer deutſchen Flotte und einer feſten überſeeiſchen

Schiffsverbindung. In dieſen Beſtrebungen wurde er unterſtüßt

durch ſeinen Freund Gedekoht, der ſpäter mit ihm zuſammen in

Frankfurt war und durch h. H. Meier, der 1849 im Parlament

ſein Nachfolger wurde. Dröge war ein ideal angelegter Menſch,

der unermüdlich für das Allgemeinwohl arbeitete. Er war auch

britiſcher Konſul. In der Nationalverſammlung gehörte er dem

Caſino an, ſtimmte für den preußiſchen Erbkaiſer und hat auch an

dem Gothaer Nachparlament teilgenommen. Dröge iſt ſchon am

21. Dezember 1854 in Bremen geſtorben.

Gottlieb Wilhelm Freudentheil war am 24. September

1792 in Stade geboren, ſtudierte Jura in Göttingen und ließ ſich

1817 als Rechtsanwalt in ſeiner Heimatſtadt Stade nieder. Hier

hat er bis zum Tode 1869 gelebt. In Stade ſtand er bald in hohem

Anſehen. Schon 1819 wurde er Konſulent der Bürgerſchaft und

1831 wurde er in die Ständeverſammlung entſandt, wo er als einer

der liberalen Wortführer hervortrat. Nach dem Staatsſtreich 1837

nahm er eine Neuwahl nicht an und trat erſt 1848 als einer der

führer der Volksbewegung wieder in den Vordergrund. In der

Stadt Hannover wurde er Dorſigender der vom 26. März 1848 ab

tagenden Verſammlung der Condeputierten. Freudentheil gehörte

dem Dorparlament und dem 50er Ausſchuß an und war in Frank

furt Mitglied der gemäßigten Linken, der Weſtendhalle. Er ſtimmte

für das preußiſche Erbkaiſertum und gehörte auch der Kaiſerdepu

tation an . Freudentheil vertrat auch ſpäter bis zum Tode liberale

Grundſäße, auch war er mit Erfolg tätig für Hebung des Anwalt

ſtandes. Er hat verſchiedene juriſtiſche Arbeiten geſchrieben , auch

einen Band Gedichte herausgegeben .

Karl Theodor Gravenhorſt war 1810 in Braunſchweig

als der Sohn eines höheren Beamten geboren. Er ſtudierte Philo
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logie und Geſchichte in Leipzig und Göttingen , wurde Gymnaſial

lehrer und wirkte als ſolcher in Göttingen und Lüneburg. Als

Gymnaſialprofeſſor in Lüneburg wurde er an Albrechts Stelle im

September 1848 nach Frankfurt geſandt. Er vertrat hier freiſinnige

Grundſäße, ſchloß ſich der Linken (der Weſtendhalle) an, ſtimmte für

den preußiſchen Erbkaiſer. An den ſpäteren Beratungen in Gotha

und Erfurt hat er nicht teil genommen. Gravenhorſt kam 1849

nach Hildesheim, 1857 wurde er Direktor der Gelehrtenſchule in

Bremen und 1866 Schulrat in Braunſchweig, wo er ſich große Der

dienſte um die Ausgeſtaltung des höheren Schulweſens erworben

hat. Er ſchrieb vielerlei Übertragungen altgriechiſcher Klaſſiker.

1881 trat Gravenhorſt in den Ruheſtand und 1886 iſt er in Braun

ſchweig geſtorben.

Carl Groß war am 5. Auguſt 1800 in Leer geboren, ſtudierte

in Lauſanne, Heidelberg , Berlin und Göttingen und trat 1823 in

den hannoverſchen Staatsdienſt, wurde ſpäter Amtsaſſeſſor in Leer.

1834 – 1837 war Groß liberales Mitglied der zweiten Kammer,

dann (nach dem Staatsſtreich ) lehnte er eine Wiederwahl ab. Groß

gehörte in Frankfurt dem rechten Centrum (dem Landsberg) an ;

er ſtimmte für den preußiſchen Erbkaiſer und nahm auch am Nach

parlament in Gotha teil. Nach ſeiner Rückkehr erhielt er für ſein

Feſthalten an der Reichsverfaſſung eine Derwarnung von der Re

gierung und nahm deshalb ſeinen Abſchied. Er lebte als Privat

mann weiter in Leer, war noch 10 Jahre liberales Mitglied der

hannoverſchen Kammer und trat ſpäter politiſch nicht mehr hervor.

Groß iſt 1873 in Leer geſtorben.

Auguſt Grumbrecht war am 21. Juni 1811 in Goslar ge

boren. Er ſtudierte Jura in Göttingen, wo er in Folge des Göts

tinger Aufſtandes auf ein halbes Jahr ausgewieſen wurde, das er

in Marburg zubrachte. 1835 wurde er Advokat in Fallingboſtel,

1847 kam er in gleicher Stellung nach Lüneburg. Grumbrecht war

in Frankfurt Mitglied des linken Centrums (Württemberger Hof),

ſtimmte „mit ſchwerem Herzen ", wie er ſelbſt ſagte, für den

preußiſchen Erbkaiſer und iſt hier und ſpäter ſtets für bürgerliche

Freiheit eingetreten. 1850 - 52 war Grumbrecht Mitglied der

Zweiten hannoverſchen Kammer und 1855 wurde er zum Bürger

meiſter von Harburg gewählt. Als ſolcher war er ſehr verdienſtool

bis zu ſeinem 1883 erfolgten Tode tätig . Politiſch trat er als Mitbe

gründer des Nationalvereins hervor und gehörte ſpäter der national

n
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liberalen Partei an ; als ſolcher war er 1864 - 66 Mitglied der han=

noverſchen Kammer, 1867 - 70 und 1879 - 82 Mitglied des preußi

Ichen Abgeordnetenhauſes und 1867 – 78 Mitglied des Reichstages

Tarl Ludwig Rudolph Hoppenſtedt war am 10. Okto.

ber 1800 in Harburg als Sohn eines Paſtors, ſpäteren Abts von

Loccum geboren. Er beſuchte das Gymnaſium zu Hamburg, dann

die Kloſterſchule in Pforta, der er bis in ſein hohes Alter große Ans

hänglichkeit bewahrte. Hoppenſtedt ſtudierte Jura in Göttingen ,

kam dann als Hülfsarbeiter an die Landdroſtei in Hildesheim und

wurde 1832 als portragender Rat in das Miniſterium des Innern

nach Hannover berufen , wo er bis 1849 gewirkt hat. Ende 48 trat

er an Obergs Stelle in die Nationalverſammlung ein. Er ſchloß fich

hier der Gagernſchen Richtung an, ſtimmte auch für den preußiſchen

Erbkaiſer und geriet deshalb nach der Rückkehr bei dem Miniſte

rium in Ungnade. Junächſt wurde er an die Statthalterſchaft des

Herzogtums Lauenburg geſandt zur Ausarbeitung wichtiger Lauen

burgiſcher Gefeße. Dann kam er 1850 an das Amt Wöltingerode

bei Dienenburg. Hier hat er, ſpäter als Amts- und Kreishauptmann

19 Jahre mit großem Fleiß und ſchöpferiſcher Kraft gewirkt. Oft

wurde er noch ſpäter bei geſeßgeberiſchen Arbeiten zugezogen. Am

1. Oktober 1869 trat Hoppenſtedt in den Ruheſtand. Er nahm

ſeinen Wohnſitz in Hannover und iſt hier am 5. November 1883

als Geheimer Regierungsrat geſtorben. Er ruht auf dem Friedhofe

in Dienenburg .

Erdwin von der Horſt war am 3. Juni 1823 als der Sohn

eines liberalen Advokaten in Rotenburg bei Verden geboren . Er

ſtudierte Jura und trat 1848 als Führer des Volksvereins in Rotens

burg hervor. Im Februar 1849 wurde er an Langs Stelle nach

Frankfurt gewählt. Er gehörte zur erbkaiſerlichen Partei, ſtimmte

auch für Friedrich Wilhelm IV . als Kaiſer und nahm als einziger

Hannoveraner am Stuttgarter Rumpfparlament teil. Nach der

Rückkehr ließ ſich v . d . Horſt als Rechtsanwalt in Rotenburg nieder

und wurde 1849 von Verden in die hannoverſche Kammer geſchickt.

Hier war er tätig bis 1856 und wurde wiederholt mit dem Ehren

amt eines Generalſyndikus betraut. Er war eifrig bemüht die

Verfaſſung zu verteidigen und nach dem Verfaſſungsbruch 1855 trat

er gegen die Regierung auf, der er öffentlich ihr Verfahren als ein

Unrecht vorwarf. Die neue(reaktionäre) Kammer erklärte ihn des

halb ſeines Mandates verluſtig. o. d. Horſt, der inzwiſchen Rechts

1911 16
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anwalt in Derden geworden war, war ießt lebhaft publiziſtiſch

tätig als Mitredakteur der , Zeitung für Norddeutſchland “ und lebte

meiſtens in Hannover. Als die Regierung ihm aufgab ſtändig in

Derden zu amtieren , legte er die Anwaltſchaft nieder, 30g ganz nach

Hannover und wurde hier mit Freuden von der Bürgerſchaft auf

genommen. Er wurde ſogleich Stadtverordneter (Bürgervorſteher )

und 1863 Wortführer des Bürgervorſteherkollegs. 1864, nach dem

Sturze des Miniſteriums Borries trat er wieder als Vertreter der

Stadt Hannover in die zweite Kammer der Ständeverſammlung

ein. Politiſch hatte er ſich ſchon vorher bei der Bildung des

Nationalvereins betätigt und ſpäter war er ein treuer Anhänger der

nationalliberalen Partei. 1866 war v. d. Horſt vergeblich bemüht,

die Regierung zu einem Anſchluß an Preußen zu bewegen. 1867

wurde er Vertreter Hannovers im Abgeordnetenhaus, aber ſchon

1868 legte er ſein Mandat wegen eines Augenleidens nieder. Don

1869–73 war er Senator in Hannover, dann trat er aus Geſunds

heitsrückſichten zurück und beſchränkte ſich ſeitdem auf die Aus

übung des Notariats, das er einige Jahre vorher erhalten hatte.

Wegen ſeines lauteren Charakters und ſeiner Uneigennüßigkeit

erfreute er ſich allgemeiner Beliebtheit. Er iſt am 18. April 1884

in Hannover geſtorben.

Ämil Hugo war am 19. februar 1802 in Göttingen geboren,

ſein Vater war der bekannte Profeſſor der Rechte Guſtav Hugo. Er

ſtudierte in Göttingen und Berlin, war bis 1828 Auditor beim Amt

in Münden und in Celle und kam dann als Aſſeſſor, ſpäter als Rat

in die Iuſtizkanzlei nach Göttingen. 1838 gehörte er kurze Zeit

der hannoverſchen Ständekammer an und trat als liberaler Führer

hervor. Dann lehnte er eine Wiederwahl ab. In der National

verſammlung trat er der Caſinopartei bei, ſtimmte aber als Groß=

deutſcher gegen den preußiſchen Erbkaiſer. Hugo lebte ſpäter auch

in Göttingen , trat früh von ſeinem Amte zurück und iſt 27. Dezember

1860 als Juſtizrat a. D. geſtorben.

Friedrich Lang war am 24. Januar 1778 in Lübeck ges

boren, ſtudierte 1796–98 in Göttingen die Rechte, lebte dann aber

bis 1807 auf einem ererbten holſteiniſchen Gute, deſſen Bewirts

ſchaftung er ſich ausſchließlich widmete. 1807 kam er nach Verden

als Syndikus des Magiſtrats, in der franzöſiſchen Zeit lebte er

einige Jahre als Advokat in Bremen , wo er die einheimiſche

Bevölkerung kräftig und erfolgreich in Schuß nahm gegen die fran =
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zöſiſche Derwaltung. Lang kehrte im Herbſt 1813 als Syndikus

nach Derden zurück und hat dieſe Stelle bis 1849 verwaltet. In

dieſem Jahre wurden bei der Reorganiſation die Syndikusſtellen,

mit denen das Stadtrichteramt verbunden war, eingezogen. 1833

wurde Lang Mitglied der zweiten Kammer ; er trat hier ſtets für

freiſinnige Reformen ein und war bis 1837 einer der angeſehenſten

Führer der Liberalen , einige Jahre hindurch auch Präſident der

Kammer. Nach dem Staatsſtreich 1837 nahm er eine Wiederwahl

nicht an. Im März 1848 trat er unter den Führern der Volksbe

wegung hervor. In Frankfurt leitete er als Alterspräſident die erſte

und einen Teil der zweiten Sißung. Er ſchloß ſich dem rechten Ten

trum (Landsberg) an, trat aber ſchon im September 1848 aus und

ging nach Hannover, wo er wieder zum Präſidenten der Kammer

gewählt war. 1848 feierte er unter großer Beteiligung der Han=

noveraner ſein 50jähriges Amtsjubiläum und wurde Ehrenbürger

von Verden. Bei der Reorganiſation 1849 wurde er Oberamts

richter, und war auch noch mehrere Jahre Mitglied der Kammer,

trat aber wenig mehr hervor und lebte in den leßten Jahren ganz

zurückgezogen. Lang iſt 1859 in Verden geſtorben.

Chriſtian Lodemann war am 13. Januar 1805 zu Burtes

hude geboren als Sohn des dortigen Amtmanns. Er beſuchte das

Gymnaſium zu Danzig, ſtudierte Iura in Göttingen und trat 1826

bei dem Amt Ilten in den Staatsdienſt. Als Regierungsrat bei der

Landdroſtei Lüneburg wurde er in die Nationalverſammlung ge

wählt und trat Ende November an Merkels Stelle ein . Er ſtimmte

für den preußiſchen Erbkaiſer und ſchrieb ſich in das Parlaments :

album mit den Worten ein :

Wohl mancher ſprach ſich heiſer,

Bis man gewählt den Kaiſer.

Sind wir damit am Ziele ?

Ich glaub - und mit mir Diele

Jeßt iſt die Zeit gekommen ,

Wo Deutſchland Männer braucht.

Lodemann iſt ſpäter politiſch gar nicht mehr tätig geweſen. Er er.

hielt 1855 die Leitung des Amtes Lingen als Kreishauptmann und

Geheimer Regierungsrat. Als ſolcher iſt er am 1. februar 1878 in

Lingen geſtorben.

Hermann Adolf Lünfel , namhafter Hiſtoriker, war am

15. Januar 1799 in Hildesheim geboren als der Sohn des dortigen

1

16 *
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Bürgermeiſters. Er ſtudierte Jura in Göttingen und wurde Juſtiz

rat in Hildesheim. Über die Geſchichte der Stadt und des Stiftes

Hildesheim hat er viele ſtreng hiſtoriſche, wertvolle Arbeiten ver

öffentlicht. Auch ſonſt hat er viel für ſeine Daterſtadt getan. In der

hannoverſchen Kammer gehörte er zur liberalen Oppoſition. Ein

längjähriges ſchweres Augenleiden zwang ihn früh ſein Amt nieder

zulegen, ſeine hiſtoriſchen Forſchungen ſette er aber bis zum Tode

fort. Lünkel gehörte in Frankfurt dem rechten Centrum (Landsberg)

an ; er trat im März 1849 aus und iſt ſchon 1850 am 20. November

in Hildesheim geſtorben.

Hermann Henrich meier , einer der verdienteſten

Bürger Bremens, war am 16. Oktober 1809 als Sohn eines Kauf

manns in Bremen geboren. Nach ſehr gründlicher Schulbildung

wurde er 6 Jahre lang Vertreter ſeines väterlichen Geſchäftes in

England und Amerika und machte dann noch ausgedehnte Reiſen.

Zurüdgekehrt, wurde er Mitglied der Bürgerſchaft und der Bremer

Handelskammer und war mit Dröge, Gevekoht, Dudwig u. A. un

abläſlig bemüht den Bremer Handel zu heben. In die National

derſammlung kam er als Nachfolger Dröges im März 1849. Er

gehörte zur Erbtaiſerpartei und hat auch am Nachparlament in

Gotha teilgenommen. Meier erwarb ſich ſpäter eminente Verdienſte

um Bremen. Er war Präſident des Norddeutſchen Llonds, der deut

ſchen Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger, der Bremer Bant, des

deutſchen Handelstages etc. Meier war überzeugter freihändler

und hat ſeinen politiſchen Anſichten als Mitglied der nationallibes

ralen Partei auch ſpäter oft Ausdruck gegeben. Er war Mitglied

des tonſtituierenden und des erſten Norddeutſchen Reichstages, ſpäter

auch des deutſchen Reichstages für Schaumburg- Lippe. Erſt 1887

trat er zurück. 1898 am 17. November iſt er in Bremen geſtorben .

Merkel hat ſich als Generalſekretär der zweiten hannover

ſchen Kammer einen Namen gemacht und war in ſeiner langen

parlamentariſchen Tätigkeit ſtets eine treue Stüße aller liberalen

Beſtrebungen. Er hatte Jura ſtudiert und lebte als Schaßrat in

Hannover. Gleich nach 1866 wurde er Regierungsrat und Mitglied

der Finanz-Direktion in Hannover und hat als ſolcher bis zum Tode

(1877) gewirkt. In der Nationalverſammlung ſchloß fich Mertel

mit Breuſing, Groß, Dammers, Lang, Lünßel, v . Quintus, Röben,

Wachsmuth, Wedetind dem rechten Centrum an, ſchon Mitte Nos

vember 1848 trat er aus.
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(Georg) Theodor Meyer war 1797 in Lüneburg geboren,

ſtudierte die Rechte und wurde Advokat in ſeiner Heimat. 1831 in

die zweite Kammer gewählt, nahm er ſofort tätigen Anteil an den

Kommiſſionsarbeiten, namentlich bei Ausarbeitung des Staatsgrund

geſekes. 1837 beim Verfaſſungsbruch trat er in Oppoſition zur Re

gierung, 1841 wurde er trodem zum Präſidenten der Kammer ge

wählt, die aber weſentlich aus dieſem Grunde der Auflöſung ver

fiel. 1846 wurde er Syndikus in Lüneburg. Der Nationalvers

ſammlung hat Mener nur einige Wochen angehört ; er wurde Ans

fang Juni 1848 zum Landdroſten in Hildesheim ernannt und legte

deshalb ſein Mandat nieder. 1850 wurde Meyer Kultusminiſter

in dem neuen Miniſterium , aber 1851 bei dem Regierungsantritt

des neuen Königs entlaſſen. Er blieb Kammermitglied und Gegner

der Reaktion, bis er 1857 keinen Urlaub mehr erhielt. Er war ein

charakterooller, dabei aber anſpruchslos beſcheidener Menſch, der

ſich überall größter Hochachtung erfreute. Er ſtarb am 12. Sep

tember 1870 in Lüneburg.

Karl Nicol war am 28. April 1808 zu Hersfeld geboren,

ſtudierte Jura in Göttingen und wurde 1830 Auditor in Lüneburg.

1840 wurde er Advokat in Hannover und war in dieſer Stellung

(ſpäter als Juſtizrat) bis zu ſeinem 1880 erfolgten Tode tätig .

Hameln fandte ihn in die Nationalverſammlung , wo er der ge

mäßigten Linten (der Weſtendhalle) angehörte, auch für den preußis

îchen Erbkaiſer ſtimmte. Später war Nicol einer der Mitbegründer

des Nationalvereins unter Bennigſens Dorſitz und danach Führer

der hannoverſchen Nationalliberalen.

Auguſt Heinrich Oberg entſtammte einer alten Celler Bür

gerfamilie und wurde hier am 22. Juni 1809 geboren. Er ſtudierte

Jura in Göttingen , war Auditor in Reinhauſen, Aſſeſſor in Stade

und kam 1846 als Juſtizrat nach Hildesheim . Als ſolcher trat er im

März 1849 an Lünzels Stelle in die Nationalverſammlung ein ,

ſchloß ſich der Gagernſchen Pariei an, ſtimmte für den preußiſchen

Erbkaiſer und nahm auch am Gothaer Nachparlament teil. 1852

wurde Oberg Vicedirettor des neuen Obergerichts in Oſterode, 1855

kam er in gleicher Eigenſchaft nach Stade und 1867 wurde er als

Vicepräſident an das Appellationsgericht Ratibor berufen, der erſte

hannoverſche Juſtizbeamte der eine Stelle in den alten Provinzen

erhielt. Bei Errichtung des Ober -Appellationsgerichis für die neuen

Provinzen 1867 in Berlin wurde Oberg zweiter, Leonhardt erſter
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Präſident und als Leonhardt bald darauf Juſtizminiſter wurde, er

hielt Oberg die Leitung des Gerichts, die er bis zu ſeinem Tode

am 13. März 1872 geführt hat.

Chriſtian Heinrich plaß wurde 1812 zu Verden als Sohn

eines Kaufmanns geboren. Er ſtudierte Theologie und Philologie

in Halle, Jena und Göttingen, machte 1833 ſein Staatseramen und

war bis 1835 Lehrer an einer Privatſchule in Wandsbed, don da

aber ununterbrochen bis zum Tode Gymnaſiallehrer in Stade. In

der Nationalverſammlung gehörte er dem linken Centrum , dem

Württemberger Hof an ; er ſtimmte für den preußiſchen Erbtaiſer

und nahm auch am Nachparlament in Gotha teil. Plaß wurde 1851

Direktor des Stader Gymnaſiums Er hat die Schule erheblich er

weitert, war auch Dorſtandsmitglied des Vereins für Geſchichte und

Altertümer der Herzogtümer Bremen und Derden, Kirchenvorſteher

und Mitglied der Bezirksſynode. Er iſt am 6. Juni 1878 in Stade

geſtorben

Heinrich Guichard v . Quintus - Icilius , geboren 1798,

war ein Enkel des gelehrten Offiziers und Lieblings Friedrichs des

Großen, der eigentlich Guichard hieß, zuerſt Theologie und Philos

logie ſtudierte, dann Offizier wurde und von Friedrich d. Gr. den

Namen Quintus-Icilius erhielt. Deſſen Sohn fiel als ſehr junger

Offizier im Duell 1799, und da die Mutter ſchon gleich bei der Ges

burt des ſpäteren frankfurter Abgeordneten geſtorben war, wuchs

dieſer als elternloſe Waiſe heran. Die Verwandten mütterlicher

ſeits, die in Hannover lebten, nahmen ſich ſeiner an und ſo trat er

auch in den hannoverſchen Untertanenverband. Studiert hat er Jura

in Berlin . Später wurde er Aſſeſſor in Schnađenburg und 1831 kam

er als Amtmann nach Fallingboſtel, wo er von da ab, ſpäter als

Oberamtmann, bis zum Tode gelebt hat. In die Nationalverſamm

lung trat er Ende Auguſt an Stelle ſeines Freundes Schmidt ein, er

gehörte dem rechten Centrum an, ſtimmte u. a . für Aufhebung des

Adels und für das preußiſche Erbtaiſertum. d. Quintus-Icilius hat

ſich um ſeinen Kreis ſehr verdient gemacht, mit Schmidt zuſammen

gründete er die Sparkaſſe, die eine der erſten ihrer Art war. Er er

freute ſich denn auch größten Anſehens, und es iſt ihm nach ſeinem

Tode ein lebensgroßes Standbild in Fallingboſtel errichtet worden.

Er ſtarb 1861 .

Friedrich Freiherr von Reden , betannter Statiſtiker, war

am 11. Februar 1804 auf dem Familiengute Wendlinghauſen in
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Lippe- Detmold geboren. Sein Vater war Offizier, ſeine Mutter eine

Tochter des bekannten Schriftſtellers frh. v. Knigge. Er ſtudierte

Jura in Göttingen und trat 1824 in den hannoverſchen Staatsdienſt.

Seit 1832 Mitglied der Erſten Kammer, war er an den geſekgebe

riſchen Arbeiten dieſer Jahre erheblich beteiligt. Nachdem er noch

einige längere Reiſen unternommen hatte, wurde er 1834 General

ſekretär des hannoverſchen Gewerbevereins, den er mit begründet

hatte. 1837 trat er gegen den Verfaſſungsbruch auf und trat aus

dem Staatsdienſt aus. Er ſchrieb jetzt verſchiedene, bedeutende

ſtatiſtiſche Arbeiten, lebte auf Reiſen oder auf ſeinem Gute bis er

1841 als Direttor der Berlin - Stettiner Bahn nach Berlin tam . 1843

wurde er als Regierungsrat in das preußiſche Miniſterium berufen

und erhielt das Referat für induſtrielle und Handelsangelegenheiten.

In Frankfurt ſchloß ſich v . Reden der gemäßigten Linken (der Weſts

endhalle) an, er arbeitete auch im voltswirtſchaftlichen Ausſchuß

mit, ſtimmte für das preußiſche Erbkaiſertum, gehörte aber zugleich

der hannoverſchen Kammer an und war hierdurch verſchiedentlich

längere Zeit von Frankfurt fern gehalten. Gleichwohl hat er damals

in der Kommiſſion wertvolle Beiträge über Handelsfragen, 3olle

fragen etc. geliefert. Da Reden auch nach der Ablehnung der Kaiſer

trone durch Friedrich Wilhelm mit Feſtigkeit weiter tämpfte für

Durchführung der in Frankfurt feſtgelegten Verfaſſung, wurde er in

Preußen als Regierungsrat auf Wartegeld geſeßt. Er lebte in

Frankfurt und ſeit 1854 in Wien, ſchrieb noch verſchiedene be

deutende ſtatiſtiſche Arbeiten und ſtarb in Wien am 12. Dezem=

ber 1857.

Johann Gerhard Röben war 1813 in Norden geboren,

er ſtudierte Jura und war Advokat in Dornum, als er in die National

verſammlung gewählt wurde. Hier trat er dem rechten Centrum

(dem Landsberg) bei, ſtimmte für den preußiſchen Erbtaiſer und

nahm auch am Gothaer Nachparlament teil . In das Parlaments:

album trug er ſich ein mit den Worten : „ In einem geſunden Staat

darf den Gewalthabern der Schuß der Freiheit und dem Dolte die

Handhabung der Ordnung anvertraut werden. In der ſicheren

Hoffnung, daß unſerm herrlichen Daterlande dieſe Zukunft bevor

ſtehe, ſchrieb dies zur Erinnerung für ſeine Freunde Röben.“

Röben iſt auch ſpäter noch längere Jahre politiſch tätig geweſen.

Er war 1849–1855 Mitglied der Hannoverſchen zweiten Kammer,

1868–1870 nationalliberales Reichstagsmitglied. Er war ſpäter

H
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Amtsrichter geworden und iſt 1881 als Oberamtsrichter a. D. in

Aurich geſtorben .

Iohann Lambert zum Sande wurde 1802 in Aſchendorf

als Sohn des fürſtbiſchöflich münſterſchen Richters zum Sande ges

boren. Er ſtudierte in Göttingen Jura, trat zunächſt in den preußis

ſchen Staatsdienſt, ſiedelte dann aber als Advokat und Notar nach

Lingen über, wo ſein Vater inzwiſchen Oberamtmann geworden war .

zum Sande iſt ſtets in Lingen geblieben und hier auch 1878 ges

ſtorben. Er wurde ſpäter Kgl. Rat und war lange Jahre auch

Senator der Stadt Lingen. In Frankfurt ſtimmte er als Groß

deutſcher gegen den preußiſchen Erbkaiſer.

Friedrich Schmidt war am 27. Oktober 1804 in Falling =

boſtel geboren als Sohn eines dortigen Gaſtwirts und iſt hier auch

geſtorben am 24. November 1869. Schmidt war hochgeachtet als

Gutsbefißer und Menſch, er war lange Jahre liberales Mitglied der

Zweiten hannoverſchen Kammer und gründete mit dem Amtmann

Quintus.Jcilius die erſte ländliche Sparkaſſe in Hannover, die er bis

zum Tode als Mitglied des Ausſchuſſes mit verwaltet hat. Der

Nationalverſammlung hat er nur bis zum Auguſt 1848 angehört.

Friedrich Wachsmuth war am 18. Juni 1803 als Sohn

eines Gerichtsſchreibers in Hannover geboren. Er ſtudierte Jura und

wurde Advokat in Hannover, zugleich hatte er hier die Stellung eines

Syndikus des Konſiſtoriums. In Frantfurt ſchloß er ſich dem rechten

Centrum (Landsberg) an, im März 1849 legte er ſein Mandat

nieder, nahm aber am Nachparlament in Gotha wieder teil. Wachs

muth wurde 1850 Oberappellationsrat in Celle und lebte hier bis

1866. Dann ließ er ſich penſionieren, zog nach Hannover zurüd, iſt

hier aber ſchon am 3. Januar 1868 geſtorben. Er hat verſchiedene

kleinere juriſtiſche Auffäße geſchrieben.

Eduard Wedekind war am 16. Auguſt 1805 in Osnabrück

geboren, ſtudierte Jura in Göttingen und Berlin, trat in den han=

noverſchen Staatsdienſt, wurde aber 1833 zum Bürgermeiſter von

Eſens gewählt. Eſens ſandte ihn 1841 in die hannoverſche Zweite

Kammer, wo er als Mitglied des Finanzausſchuſſes der Regierung

lebhaft entgegentrat, auch ſonſt für liberale Forderungen ſich erhob.

Er wurde zur Strafe von Eſens auf das Eichsfeld verſekt. Erſt als

er bald nachher eine Berufung an die Handelshochſchule in St. Peters

burg erhielt, entſchloß ſich die Regierung ihm eine beſſere Stelle als

Aſſeſſor in Bruchhauſen anzubieten. Dieſe nahm er an und wurde



153

als ſolcher Mitglied des Dorparlaments und der Nationalverſamm

lung. Hier gehörte er dem linken Centrum (dem Württemberger

Hof) an ; er gibt in den ,,Umriſſen " als ſein Ideal eine konſtitutionelle

Monarchie auf freieſter Grundlage und Oeſterreich als erblichen

Kaiſer an, hat aber ſpäter für den preußiſchen Erbtaiſer geſtimmt.

Wedekind, der an der Verfaſſung feſthielt, iſt nach 1849 ganz aus

dem Staatsdienſt ausgeſchieden . Er lebte lange Jahre als Advokat

und Notar in Uslar und iſt 1885 als Juſtizrat in Bernſtadt geſtorben.

Er iſt auch als Dichter hervorgetreten, hat mehrere Trauerſpiele und

Novellen geſchrieben .

Auguſt Winter war am 5. Oktober 1815 in Hannover ges

boren, wo ſein Vater ein heute noch florierendes Eiſenwarengeſchäft

begründet hatte. Er ſtudierte Jura in Göttingen und wurde Aſſeſſor

in Liebenburg. In Frankfurt hat er ſich einer beſtimmten Partei

nicht angeſchloſſen, war aber Großdeutſcher. Nach der Rüdkehr

nahm er den Abſchied, da er an der neu geſchaffenen Verfaſſung, der

hannoverſchen Regierung entgegen, feſthielt. Er zog nach Göttingen,

wo er eifrig wiſſenſchaftliche Studien trieb, auch ein Wert über

Staatsverfaſſung publizierte und mancherlei Gutachten zu fertigen

hatte. Später war er nervenleidend und mußte ſich von anhaltens

der Arbeit fern halten. Winter war unverheiratet, er war ein hoch

begabter Menſch, den alle, die ihn tannten , wegen ſeines ehrlichen,

graden Weſens derehrten. Er iſt in Göttingen geſtorben am 31 .

Mai 1876.

Heinrich Albert Zachariä war am 20. November 1806

in Herbsleben bei Gotha geboren . Er ſtudierte Jura in Göttingen

und habilitierte ſich hier 1829. Nach der Entlaſſung der Sieben er

hielt er in Göttingen eine Profeſſur für Rechtswiſſenſchaft, die er

bis ungefähr zum Tode verſehen hat und deren Annahme ihm zu

nächſt ſehr verdacht worden iſt. Er war ſehr vielſeitig und hatte

tiefe Kenntniſſe. Den nationalen Vertretungen in Deutſchland hat

er vom Dorparlament ( einſchließlich des 50er Ausſchuſſes) bis zum

erſten Reichstag des norddeutſchen Bundes angehört. In Frankfurt

ſchloß er ſich der Caſinopartei an, war Schriftführer des völler

rechtlichen Ausſchuſſes und Mitglied der Kaiſerdeputation. Am 26.

Mai 1849 ſchied er aus und übernahm wieder ſein Lehramt. Er

ſchrieb vielerlei Werte über Rechts- und Verfaſſungsfragen, ohne

einer Parteianſchauung ſich zu fügen und war zeitweiſe bei der hans

noverſchen Regierung ſehr ſchlecht angeſchrieben. Erſt von 1864 an
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fanden ſeine Arbeiten auch bei der Regierung Anerkennung. 1867

wurde Zachariä gegen Miquel als welfiſcher Kandidat zum nords

deutſchen Reichstag gewählt. Er hat ſich hier zwar als Mußpreuße,

nie aber als partikulariſt gezeigt, vielmehr ehrlich mitgearbeitet für

eine liberale Ausgeſtaltung der Verfaſſung des norddeutſchen Bundes.

1868 wurde er Vertreter der Univerſität im Herrenhaus und hielt

hier gleichfalls zur liberalen Partei. Stets hat er ehrlich und ohne

Doreingenommenheit gearbeitet. 1873 wurde der anerkannt tüchtige

Juriſt auch Mitglied der Kommiſſion zur Ausarbeitung der Reichs

Strafprozeßordnung. Zachariä ſtarb 1875 in Tannſtadt.
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Bücher -und Zeitſchriftenſchau

.

1

Die Offiziale der Biſchöfe von Halberſtadtim Mittelalter von Nikos

laus Hilling , Dr. theol. jur. utr. , phil . , a. o . Profeſſor der Univers

ſität Bonn. Stuttgart, Enke 1910. 80 XII 134 S. (Kirchenrechtliche

Abhandlungen, Heft 72.)

In vorliegender Unterſuchung bietet uns der Derfaſſer, dem wir ſchon

mehrere bedeutſame Forſchungen auf dem Gebiete der geiſtlichen Verfaſſungs

geſchichte des Mittelalters verdanken, nicht blos einen wertvollen Beitrag zur

Halberſtädter Bistumsgeſchichte, ſondern für die Geſchichte des wichtigen In

ftituts der Offiziale überhaupt. Denn nicht nur die Halberſtädter Diözeſe, ſona

dern auch ſämtliche Bistümer des alten Sachſenlandes einſchließlich Magdeburg

und Merſeburg find , um der Spezialunterſuchung eine breitere Grundlage zu

geben , eingehend durchforſcht worden .

Die biſchöflichen Offiziale, die H. definiert als „dom Biſchofe durch Übers

tragung eines Amtsmandats eingeſepte Gehilfen, die nach den durch Geſet oder

Gewohnheit beſtimmten Normen die biſchöft.Jurisdiktion in derſelben Inſtanz

wie der Biſchof ausüben , ſowohl bezüglich ihrer Amtsführung wie der Amtss

dauer jederzeit vom Biſchof abhängig ſind und für ihre Amtsverwaltung ein

vom Biſchof feſtgelegtes Gehalt beziehen" haben von Frankreich ihren Weg

nach Deutſchland genommen. 1221 finden wir ſie zuerſt in Trier und gegen

Ende des Jahrhunderts in allen Bistümern des alten Sachſenlandes, 1291 zum

erſten Mal in Halberſtadt. Die Einführung dieſes Inſtituts fällt in eine Zeit,

die auf ſtaatlichem wie kirchlichem Gebiete einen entſcheidenden Wendepunkt

bedeutet, das 13. Jahrhundert zeitigt einen vollſtändigen Bruch mit der bis

herigen Theorie des Lehens- und Benefizialweſens. Bis dahin waren alle

öffentlichen Ämter mehr oder weniger feudaliſiert, iegt ging man daran , zu :

nächſt in den weltlichen Territorien die alten Lehensbeamten zu verdrängen

und abhängige Beamte an ihre Stelle zu legen. In der erſten Hälfte des 13.

Jahrhunderts war in den weltlichen Gebieten dieſer Umwandlungsprozeß volls

zogen. Die Kirche, die mit dem weltlichen Lebensweſen in ihrem Benefizial

weſen gleichen Schritt gehalten , folgte dem Beiſpiel, wobei ihr zuſtatten kam ,

daß viele Biſchöfe zugleich Inhaber der oberſten geiſtlichen Gewalt und welts

liche Territorialherren waren. Die geradezu unerträglich gewordene Lage der

biſchöflichen Gewalt gegenüber den Archidiakonen mußte ſie förmlich dazu

zwingen, durch Einführung biſchöflicher Beamter d . i . der Offiziale die un

geſunde Machtſtellung dieſer hervorragendſten Benefiziaten zu brechen . Die

biſchöflichen Offiziale ſind alſo nach Analogie der weltlichen Beamten ins Leben

gerufen, im bewußten Gegenſatz zu den Benefiziaten . Dieſe Feſtſtellung möchten

wir mit dem Derfaſſer als wertvollſtes Ergebnis ſeiner Unterſuchung bezeichnen .

Die Einführung neuer Beamten entſprach aber auch einem wirklichen Bedürf

nis , zumal die raſche Ausbildung und Derbreitung des kanoniſchen Rechts ver

langte die Anſtellung von rechtsgelehrten Berufsrichtern.

Nach den grundlegenden Erörterungen über Urſprung und rechtsgeſchichte
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liche Bedeutung der Offiziale im allgemeinen und beſonders in Halberſtadt

und den benachbarten Bistümern wendet ſich der Verfaſſer eingehend den Pers

ſönlichkeiten der Halberſtädter Offiziale zu. 49 werden für den Zeitraum 1297 –

1568 namhaft gemacht. Die äußere Lage der Offiziale, Weihegrad und Ges

burtsſtand, Titulatur, Ehrenbezeichnung und Rang, rechtliche Stellung als

biſchöfliche Beamte, amtliche Tätigkeit in der Ausübung der Gerichtsbarkeit

und Verwaltung, ferner die Organiſation der Offizialatsbehörde (notare, Ads

vokaten, Prokuratoren und niedere Beamte) werden ausführlich behandelt.

Ich nenne nur Stichworte, die aber andeuten mögen, wie umfaſſend und eins

gehend der Verfaſſer die materie in Angriff genommen hat. Ein ausführliches.

Autoren-, Sach- und Ortsregiſter iſt beigegeben. Der weiteren Fortſegung der

vom Derfaſſer im Jahre 1902 mit der Abhandlung „die Halberſtädter Archi

diakonate im Mittelalter begonnenen Studien zur Verfaſſungs- und Verwal

tungsgeſchichte des Bistums Halberſtadt im M.-A. ſehen wir mit Intereſſe:

entgegen.

Stade. Johannes Maring.

R. herzig , Königlicher Baurat, Der Dom zu Hildesheim und ſeine

Kunſtich äße. Hildesheim , Laç 1911. 106 S. (mit 66 Abbildungen

im Tert und 1 Tafel). 8º.

Der an der Königlichen Regierung zu Hildesheim als bautechniſches Mits

glied beſchäftigte Herr Verfaſſer iſt ſeit einer Reihe von Jahren amtlich mit

der Unterhaltung der ehrwürdigen Domkirche zu Hildesheim betraut und hat

deshalb eine ausnahmsweiſe Gelegenheit gehabt, in die Einzelnheiten des

Baues einzudringen, wobei es ihm namentlich zu ſtatten kam, daß er verſchie:

dene Ausbeſſerungsarbeiten zu leiten hatte, die ihm Einblick in jedem Anderen

verſchloſſene Stellen gewährten. Mit Rückſicht darauf nun, daß die einzige

vorhandene Einzelſchrift über den Dom von Krak längſt veraltet iſt, hat es

der Derfaſſer in dankenswerter Weiſe unternommen, das vorliegende ausführ

liche, überſichtliche und reizend ausgeſtattete Buch zu veröffentlichen . Er erzählt

in den erſten Abſchnitten die Geſchichte des Domes, mit der Gründung des

Bistums beginnend und die einzelnen Bauperioden von Biſchof hezilo an,

durch die verſchiedenen Jahrhunderte hindurch bis zum heutigen Tage ders

folgend , in ausgiebiger und feſſelnder Weiſe, wobei er durch ſeine erwähnte

berufliche Tätigkeit in die Lage geſetzt iſt , Einzelheiteu zu beſchreiben und

bildlich darzuſtellen, die jedem Andern derſchloſſen ſind. Auf die Beſchreibung

des Domes mit ſeinen Nebengebäuden im Außern und Innern folgt eine hochs.

intereſſante Erörterung der dort vorhandenen Kunſtſchäße, 3. B.der eiſernen

Türen und der Chriſtusſäule von Bernward , des großen bronzenen Tauf

beckens, des von Bernward begonnenen, von hezilo vollendeten Rad

leuchters, des herrlichen Lettners u. ſ. w. , und den Schluß bildet eine ausführ

liche, ſoweit möglich mit Abbildungen erläuterte Beſchreibung der reichen und

prächtigen Kunſtwerke des Domſchakes, die dem Beſucher vollſtändig als

Führer durch die Menge der dort aufbewahrten Gegenſtände dienen kann .

Man könnte ja, was wohl ſelbſtverſtändlich iſt, bezüglich einzelner Auss

führungen des Verfaſſers von deffen Anſichten abweichen , immerhin lieſt man

ſeine feſſelnd geſchriebenen Darſtellungen mit größtem Intereſſe und Nuken ,
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so daß das Buch jedem, der ſich für Hildesheims Geſchichte und Kunſtſchäße

intereſſiert, nur auf das wärmſte empfohlen werden kann.

Hildesheim. Otto Oerland.

Quellenbuch zur Geſchichte des alten Erzſtifts Bremen und

Niederſachſens von Dr. Hermann Strunk. halle , без

bauer - Schwetſchke 1911. 80. ( Beiträge zur Heimatkunde des

Regb 3. Stade hrsg. d . dem Heimatbunde der Männer vom Morgen

ſtern u. dem Stader Verein f. Geſchichte u. Altertümer der Herzogtümer

Bremen u. Derden u. des Landes Hadeln. Bd. II .)

Der etwas umſtändliche Titel erklärt ſich aus der Natur der Sache; be

ſonders in den älteren Zeiten ſind die erzſtiftiſchen Geſchichtsquellen von denen

des Herzogtums Sachſens nicht reinlich zu trennen ; erſt nach der Zeit Hein

richs des Löwen beſchränkt ſich das Quellenbuch auf das Erzſtift und ſeine

Städte und Landſchaften .

Die Auswahl aus den allgemein ſächſiſchen Quellen der älteren Zeit iſt ſo

getroffen, daß das Erzſtift ſtets den Mittelpunkt bildet. Was an Abbildungen

vorgeſchichtlicher Altertümer geboten wird, entſtammt dem Arbeitsgebiet der

Männer vom Morgenſtern ; Die Abſchnitte II und III (Römerzeit undWande

rungen ) berückſichtigen in erſter Linie die Nordſeeſtämme der Chauken und

Frieſen und der leefahrenden Sachſen. Im Abſchnitt IV (Die Herrſchaft Karls

d. Großen und die Einführung des Chriſtentums) tritt die Gründung des Erz

ſtifts Hamburg-Bremen gebührend in den Vordergrund. Unter den Quellen zu

den Sachſenkriegen Karls vermiſſe ich eine erſchöpfende Zuſammenſtellung aller

Nachrichten über Karls Unternehmungen in unſerm Bezirk .. Die allgemeine

Kriegsgeſchichte Einhards kann meines Erachtens hier nicht genügen, weil

ſie das charakteriſtiſche Vorgehen Karls gerade in unſeren Gegenden nicht ſcharf

genug hervorhebt. In Abſchnitt V u. VI (Die Blütezeit des deutſchen König

tums und die Lehnsherrſchaft; Heinrich der Löwe) erſcheint mir die Auswahl

der Quellenſtellen hinwieder durchaus berechtigt.

Die legten dier Abſchnitte bewegen ſich ganz in unſerm Territorium : Die

Landeshoheit des Erzſtifts, das Aufſteigen und Blühen der Städte, der ſelbſts

bewußte Trotz der Küſtenlandſchaften und das wirre, alles ergreifende und

durchrüttelnde Fehdeweſen, das indeſſen dem kräftigen Gedeihen des Lebens

immer nur vorübergehend Abbruch tut – alle dieſe Erſcheinungen, die für das

ausgehende deutſche Mittelalter bezeichnend ſind, werden gebührend beleuchtet

durch Quellenſtellen, die ſo gut wie ausſchließlich aus dem Bereich des Erzs

ſtifts ſtammen .

Wie in dieſen Abſchnitten ſo wird auch ſchon in den früheren ſehr ſtark

das weite, etwas unbeſtimmte Gebiet der „ Kulturgeſchichte “ neben der poli

tiſchen Entwicklung berückſichtigt. Sächſiſches Heidentum , mittelalterliches

Kirchentum , altdeutſches Recht, Raubritter, See- und Strandräuber, das ehr:

ſame handwerk , die alt- und mitteldeutſche Dichtung u. ſ.w. au dieſer bunten

Mannigfaltigkeit wird das Quellenbuch gerecht, am wenigſten vielleicht, wie

ſchon von anderer Seite betont iſt, dem Bauernleben des Mittelalters. Mit

einer einzigen Ausnahme (69, II), die in einer Anmerkung gerechtfertigt wird ,

find nur mittelalterliche Quellen geboten. Dadurch unterſcheidet das Buch ſich

-
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zu ſeinem Vorteil von dem in Jahrgang 1909, S. 413 beſprochenen Quellens

leſebuch zur Geſchichte der Provinz Hannover“ von Tecklenburg und Dage

förde. Die lateiniſchen Originale ſind überlegt - nicht immer ganz befries

digend (3. B. S. 24 unter 56 iſt ſtatt „ Graben “ Grube zu regen ; S. 25 iſt 3. T.

wenig glücklich ſtiliſiert ); auch die ſprachlich ſchwierigen Stücke aus dem

Sachſenſpiegel ſind ins hochdeutſche übertragen ; ſonſt erſcheinen in der zweiten

Hälfte des Buches vorwiegend mittelniederdeutſche Stücke (mit den notwens

digen Überſetzungshilfen in Fußnoten). So wendet das Quellenbuch ſich an

einen weiten Leſerkreis; neben den Dolksſchullehrern und reiferen Schülern

und Schülerinnen höherer Lehranſtalten möchte ich doch auch an die vielen

Freunde geſchichtlicher Darſtellungen denken, die ſich mehr und mehr aus allen

Lebenskreiſen zuſammenfinden . Ihnen allen kann das Buch warm empfohlen

werden. Und wenn jemand durch dasſelbe dazu angeregt werden ſollte, tiefer

in dieſe oder jene Zeit einzudringen, ſo geben die Anmerkungen (S. 178–210)

ihm dabei die erſte, notdürftige, aber wohl ausreichende Anleitung.

Ich kann von dem Buche nicht ſcheiden , ohne dem Derleger ein Wort der

Anerkennung zu ſagen. Das Quellenbuch iſt 218 Seiten ſtark, iſt mit guten,

klaren Lettern auf anſtändigem Papier gedruckt, bietet als Anlagen drei Lichts

drucktafeln, ferner drei prähiſtoriſche Tafeln und etwa zwei Dußend anſpruchs

loſer, durchweg erfreulicher und dem Ganzen entſprechender Tertbilder– und

das alles in feſtem Ganzleinwandband für 2,80 m. Es wäre zu wünſchen, daß

das Publikum dieſe gute Gelegenheit, zu zeigen, daß es für ein derartiges

Entgegenkommen nicht undankbar iſt, und zugleich ein gutes Buch zu erwerben ,

nicht unbenutzt ließe.

-

Dr. von der Oſten.

1

heimatkunde des Regierungsbezirks Stade. Bd. I. Allgemeine

Landesc und Volkskunde. Herausgegeben im Auftrage des

Lehrervereins für beeſtemünde, Lehe und Umgegend von Lehrer fr.

plettke. – Niederſachſen -Verlag Carl Schünemann, Bremen 1909 .

Der vorliegende Band der Stader Heimatkunde, dem ein zweiter, geſchichts

licher, und eventl. ein dritter, topographiſcher, Teil folgen ſollen, nimmt in der

heute fo blühenden Forſchung und Darſtellung auf dem Gebiete der Landese

und Volkskunde nicht den erſten Rang mit ein. Büchern, wie der heſſiſchen

Landes- und Dolkskunde von Heßler, 2 Bde. (Marburg 1904 u. 1906) oder der

auf 5 Bände berechneten Landeskunde der Provinz Brandenburg. Berlin

Bd. I 1909, Bd. II 1910 kann die Heimatkunde eines einzelnen kleinen Res

gierungsbezirks nicht an die Seite geſtellt werden. Ja, es fragt ſich , ob ein

ſolches Buch überhaupt eine innere Berechtigung habe, ob es ſich nicht richtiger

als Unterabteilung in den größeren Rahmen einer hannoverſchen Landeskunde

hätte einordnen ſollen . Indeſſen, es iſt wiederholt ausgeſprochen worden, daß

die Bewohner der bremiſchen Landſchaften dem übrigen Hannover gegenüber

fich recht ſelbſtändig fühlen - nur der Oſtfrieſe übertrifft ſie darin -; unſere;

Sympathien gehören eher dem Oldenburger und Holſteiner als dem Kalenberger

oder Hildesheimer; unſere Heimat iſt nicht Hannover, ſondern Stade. Daher

kann unſer Bezirk mit vollem Rechte Gegenſtand einer ſelbſtändigen Heimats

kunde ſein.

Die äußere Möglichkeit einer ſolchen in dem geplanten Umfang iſt gegeben



159

in dem überaus regen wiſſenſchaftlichen Intereſſe, das in unſerm Bezirk 3. 3t.

lebendig iſt. So iſt es dem Herausgeber ohne Schwierigkeit gelungen, nicht

nur eine große Anzahl von Fachleuten für die Bearbeitung der einzelnen Abs

ſchnitte zu gewinnen, ſondern auch die finanzielle Grundlage zu ſchaffen für ein

ſo umfaſſendes Unternehmen , dem eine öffentliche Unterſtüßung nicht zu teil

geworden iſt.

Das Buch iſt nicht ohne Dorgånger. Unter dieſe iſt auch zu rechnen hers

mann Guthe , Die Lande Braunſchweig und Hannover (Hannover

1867). Guthe ſtand ſeiner Zeit auf der Höhe geographiſcher und ethnogra

phiſcher Bildung, und ſein Werk behält dauernd ſeinen Wert ; beſonders ſeine

Betrachtungen über den Naturzuſammenhang der Städte mit ihrer näheren und

weiteren Umgebung ſind immer noch höchſt beachtenswert .. Sonſt iſt das Buch

naturgemäß veraltet, vor allem die geologiſchen Darlegungen über das nords

deutſche Tiefland entſprechen nicht dem heutigen Stande der Forſchung.

Ferner , Die provinz hannover in Geſchichtss, Kultur- und

Landſchaftsbildern “ von Johannes Meyer (2. Aufl. Hannover 1888) ;

Der Regbz. Stade, bearbeitet von Diercke, wird auf 130 Halbſeiten erledigt:

für Ortsgeſchichte vielleicht noch von Wert, ſonſt zu wenig eindringend.

Diel näher berührt die Heimatkunde fich mit der Feſtichrift des

Provinzial- Landwirtſchafts -Dereins zu Bremervörde (Regb3.

Stade ) - Stade 1885/6 . Der zweite Band, vornehmlich ſtatiſtiſcher Art,

kommt weniger in Betracht, dagegen der erſte behandelt im ganzen und großen

dasſelbe wie der erſte Band der Heimatkunde, aber ſeiner Veranlaſſung und

ſeinem Zweck entſprechend unter beſonders ſtarker Betonung der landwirts

ſchaftlichen Fragen (S. 225 - 583) . So muß auch in dieſer dankenswerten Ders

öffentlichung die ſonſtige Landes- und Volkskunde ſich mit einem beſcheidenen

Raum begnügen ; der geſchichtliche Teil vollends iſt ganz und gar unzulänglich.

Aus dieſen Darlegungen ergibt ſich auch den Vorgängern gegenüber die

Berechtigung einer neuen Darſtellung unſerer Heimatkunde. Über den Wert

des vorliegenden Bandes mich zu äußern, iſt mir – als einem Mitarbeiter,,

wenn auch nur an beſcheidener Stelle nicht ganz leicht. Doch darf ich mir

geſtatten hinzuweiſen auf die Kapitel über Bodenkunde (S. 18–117), in denen

neben dem ſeit langem wohlbekannten Dr. W.O. Focke die jüngeren Erforſcher

unſerer Geeſten, Moore und Marſchen, Dr. Schlucht von der geologiſchen Lan

desanſtalt und Dr. Weber von der Moorverſuchsſtation die Ergebniſſe ihrer

langjährigen Unterſuchungen darlegen.

Ganz ohne Vorläufer ſind auch die Ausführungen über Dolkskrankheiten ,

hngiene, Dolksmedizin (Dr. med. Bulle); ferner ein eindringlicher Derſuch

über die Mundart des Bezirks (Oberlehrer Jahrenhusen ); fo behandelt

Fiſchereiinſpektor Duge die Küſten- und Seefiſcherei, Dr. Proſt, früher Syndis

kus der Handelskammer in Geeſtemünde, Handel und Derkehr, Gewerbe und

Induſtrie. Aus der Feder von Paſtor Rüther bringt der Band eine dankens

werte Abhandlung über eingegangene Ortſchaften und alte Burgſtätten, über

Hausmarken und Bauernwappen und nicht zuleßt über das Kirchentum im
Bezirk, u. . w.

Der Band bietet außerdem neben einer Karte des Bezirks über fünfzig

Tertbilder und -ſkizzen und zwölf Tafeln ; vornehmlich die Abſchnitte „Land
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und Leute in Dichtung und bildender Kunſt“ (Lehrer u. Borſtel ), „Bau- und

Kunſtdenkmäler“ (Amtsrichter Wiebalck ) und „die Dolkstracht und deren

Schmuck " (Schriftſteller Müller -Brauel) ſind der Natur der Sache gemäß reicher

mit bildlichen Darſtellungen ausgeſtattet. Es wäre gewiß unrecht, dieſen Bilder

ſchmuck ernſtlich zu bemängeln ; aber an dieſer Stelle zeigt ſich doch, daß das

Unternehmen gehalten iſt, mit ſeinen Mitteln ſparſamzu rechnen.

Dr. von der Oſt e n.

Familien - Chronik der herren , Freiherren und Grafen von

Kielman segg. Herausgegeben von Erich Grafen von Kiels

mansegg. Zweite erg. u. verb. Aufl. mit 46 Jluſtrationen. Wien,

manziche hof- Derlags- u . Univ .-Buchhandlung. 1910.

Schon der bloß äußerliche Dergleich der 1872 erſchienenen erſten Auflage

dieſer Familienchronik mit der nun vorliegenden zweiten von 1910 zeigt die

lettere als ein bedeutend umfangreicheres Werk, das auch hinſichtlich der Beis

gaben an Illuſtrationen und Stammtafeln weſentlich bereichert ward. Im

Eindringen in den Text – wobei ein ſehr genau ausgeführtes Nachſchlages

verzeichnis vortreffliche Dienſte leiſtet, eröffnet ſich eine wahre Fundgrube an

Beiträgen zur hiſtoriſchen Forſchung, beſonders der Hannoverſchen Lande.

Denn Sproſſen des Geſchlechtes der dem Holſteinſchen Zweige der Kielmanseggs

entſtammenden Grafen von Kielmansegg haben durch Generationen hin , in

naher Beziehung zur regierenden Herrſchaft, im Hofs Militär- und Staatss

dienſt Hannovers geſtanden . Mit einer von ſolcher Tradition getragenen Ge

jinnnung ſind ſie auch nach dem wechſelvollen Geſchicke, das die Verhältniſſe

ihres Vaterlandes umgeſtaltete, dem angeſtammten Königshauſe in dienſt

williger und opferbereiter Dajallentreue ergeben geblieben . Daß dieſe Ges

ſinnung in der Chronik ihrer Familie, wo der von dem verwandten Kreiſe dazu

Berufene zu den Seinen redet, bewußt zum Ausdruck kommt, darf den nicht

befremden, der als Außenſtehender in dieſe Familiengeſchichte blickt, und wenn

er da und dort auf den Ausdruck von Anſchauungen trifft, die nicht die ſeinen

find, ſo wird ihn das nicht an der gerechten Würdigung des gehaltvollen

Sammelwerkes hindern , er die mit ſtrenger Sachlichkeit und liebevollem Fleiße

durchgeführte Arbeit rückhaltlos anerkennen .

Sie zerfällt in drei Abteilungen . In der erſten ſind die früheſten nac

richten über das weitverzweigte Geſchlecht zuſammengeſtellt. Sie betreffen die

Kielman von Kielmansegg in Württemberg und Öſterreich. Ab

teilung II. handelt von den Freiherrn von Kielman segg in Nieders

öſterreich. Mit fachgelehrter Unterſtüßung bietet der um die Regelung des

ſtaatlichen Archivweſens in Öſterreich hochverdiente Herausgeber ſchäßens.

werte Beiträge zur Geſchichte jener Länder, in denen ſich Sproſſen ſeines des

ſchlechtes Geltung zu verſchaffen verſtanden. Die lebendige und anſchauliche

Darſtellung ergänzen intereſſante Beilagen . In buntem Wechſel ziehen Mens

ſchenſchickſale an uns vorüber. Da iſt Andreas Kielman von Kielmansegg.

Er erbaut als Oberſter Feldzeugmeiſter, dem das geſamte Befeſtigungsweſen

in allen kaiſerlichen Erblanden unterſtellt iſt, das Militärzeughaus in der

Renngaſſe zu Wien (1585). Im direkten Auftrage des Kaiſers organiſierte er

die Verteidigung der öſterreichiſchen ( ungariſchen) Grenzen gegen die Türken .
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Ein Johannes von Kielmansegg fungiert als württembergiſcher Staatsmann .

heinrich Kielman von und zu Kielmansegg wirkt auf finanzwirtſchaftlichem

Gebiete. Er wird von Kaiſer Ferdinand II. 1652 in den Freiherrnſtand ders

left, vermehrt beträchtlich ſeinen Grundbeſitz und legt auf der Landſtraße zu

Wien den Kielmansegggarten an , jene um ihrer Schönheit und Pracht weltbes

rühmte Kunſtſchöpfung, die mit ,,Gallerien , Bundwerk, ſtattlichen Lutthäuſern,

Fontainen, Jimmern und Gemälden auf italieniſche Art erbauet und gezieret"

war. Eine Reproduktion der von Merian gegebenen Abbildung dieſes Gars

tens findet ſich unter den Beilagen zu Abteilung II. der Familienchronik.

Während der zweiten Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1683

zeichnete ſich Heinrich Friedrich , Freiherr von Kielmansegg hervorragend

aus. Er war nicht nur ein ſicherer Schüße, deſſen Treffſchüſſe auf die Türken

bald in aller Mund waren, er iſt es auch geweſen, der die „ hiſtoriſchen Raketen "

mit eigener hand anzündete und ſteigen ließ, durch die vom Stephansturme

aus Rüdiger von Starhemberg dem Herzoge von Lothringen feurige Zeichen

gab, damit er der bedrängten Stadt zu Hilfe eile. Ein erfinderiſcher Kopf,

wußte dieſer Kielmansegg dem allmählich ſich bemerklich machenden Mangel

an Munition abzuhelfen, indem er handgranaten von erprobter Wirkſamkeit

erfand. Er leitete eine von ihm ſelbſt erbaute Pulverſtampfe, ſowie die Feuer:

werkmeiſterei auf dem Stephansturme.

Reicheſte Ausbeute für den Geſchichtsfreund bietet die an Umfang bedeu

tendſte dritte Abteilung der Kielmanseggichen Familienchronik. Hier iſt

der Stoff ſo mannigfach ; mehr noch als zu den beiden erſten Abteilungen

konnten verſchiedene Familienarchive der mit den Kielmanseggs verwandten

Adelsgeſchlechter benußt werden. Immer eröffnen ſich aus dem Gang der ans

ſchaulichen Erzählung bedeutſame Ausblicke in die Weltgeſchichte, iſt das es

ſchick des Einzelnen in Beziehung zur Allgemeinheit. Denn „Die Grafen

Don Kielman segg aus Holſtein“ , unter welcher überſchrift die dritte

Abteilung der Chronik zuſammengefaßt iſt, haben vielfach handelnd einges

griffen in bewegter 3eit.

Gleich unter den erſten aus dem Holſteinſchen zweige der Kielmanseggs

ſteht die energiſche Perſönlichkeit des , bedeutendſten Dorfahren" des gräflichen

Geſchlechtes, des gottorfſchen Kanzlers Johann Adolf Kielman , meines„

der größeſten Staatsmänner ſeiner Zeit“ . Im Gegenſaße zu der Darſtellung

ſeines Lebens in der Erſtausgabe der Kielmanseggichen Familienchronik konnte

jeßt mit größerer Ausführlichkeit über das wechſelvolle Schickſal des Kanzlers

berichtet werden , da die Forſchungsarbeit des Hiſtoriographen Dr. Louis Bobé

aus Kopenhagen zur Benußung dargeboten ward. Ein von Johann Adolf

eigenhändig geſchriebener ,kurzer Bericht ſeines Lebenslaufes “ bildet gleich

ſam den Leitfaden zu der von dem geſchichtskundigen Herausgeber zuſammens

geſtellten Biographie ſeines großen Ahnherrn, dem er ,, unzweifelhaft das auss

ſchließliche Verdienſt“ zuſpricht , die Kieler Univerſität gegründet und mit den

ausgezeichnetften Profeſſoren der damaligen Zeit beſetzt zu haben .

Aus dem ſtaatlichen Gebiete in das der ſchönen Literatur weiſt der Leßte

der Kielmanseggs aus der älteren, der freiherrlichen Linie, Chriſtian Albs

recht. Während ſeiner Göttinger Studentenzeit mit Bürger und Bieſter be

freundet, geht er im Jahre 1772 nach Wetzlar,um ſeinen Prozeß zu ſollizitieren.

1911 17
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Die dortige flotte Tafelrunde der jungen Juriſten im Kronprinzen “ führt

ihn mit Goethe zuſammen, der ſeiner in Dichtung und Wahrheit“ (III, 12)

noch anerkennend gedachte und dem „ ernſten und tiefdenkenden " Edelmann ,

als den Keſtner den Freiherrn bezeichnet, auch über die Weßlarer Tage hinaus,

Anteilnahme bezeigte.

Inzwiſchen haben Sproſſen der jüngeren (gräflichen ) Linie der Kielmans .

eggs aus Holſtein im Dienſte Hannovers ſich hier heimiſch gemacht. Aus dert .

Beilagen zur Lebensgeſchichte Johann Adolf (VI.) Freiherrn von Kielmanss

egg, der als Oberſtallmeiſter König Georgs I. von England 1717 ſtarb, inters

effieren beſonders die Briefe, die er gelegentlich einer Reiſe nach England und

Frankreich im Jahre 1698 an ſeinen zukünftigen Schwiegervater, den Reichss

grafen Franz Ernſt von Platen -Hallermund in Hannover gerichtet hat. Sie

ſind dem Gräflich Platenſchen Archiv in Weißenhaus entnommen und wie die

ſeinerzeit von dem herausgeber der Familienchronik, dem Grafen E. v. Kiels

mansegg, veröffentlichten Briefe des Herzogs Ernſt Auguſt von Braunſchweig

Lüneburg an den Obriſten von Wendt (Hannover und Leipzig. 1902) ein

wertvoller Beitrag zur Geſchichte des Kurfürſtentums Hannover.

Der zweite Sohn des Oberſtallmeiſters Johann Adolf, der kurfürſtlich

braunſchweig -lüneburgiſche General der Infanterie Georg Ludwig iſt der.

erſte der Grafen von Kielmansegg und zugleich der einzige von Johann

Adolfs Söhnen, welcher Nachkommen hatte. Spielte ſich das Daſein des Vaters

porzugsweiſe im Rahmen eines glanzvollen, von überſchäumendem Lebenss

genuffe erfüüten höfiſchen Treibensab, ſo führt ſein militäriſcher Beruf den Sohn

auf die wechſelnden Schaupläge einer von den Kämpfen des öſterreichiſchen

Erbfolge- und des ſiebenjährigen Krieges erſchütterten Zeit. Sein der Familien .

chronik eingefügtes Portrait zeigt ihn in der Allongeperücke, die er nach

ſpezifiſch hannoverſcher Art, die herabwallenden Haare in ihren untern Enden .

in einen Knoten “ zuſammengeſchloſſen trug.

Sehr wirkungsvoll illuſtrieren überhaupt die zahlreichen fein ausgeführten

Bildniſfe den anregenden Tert. Sie geben förmlich Typen jener Zeit von der

dieſer handelt. Die Damenportraits erläutern gleichzeitig die Familienbes

ziehungen des Geſchlechtes, wie ſie ſehr nahe 3. B. durch Friederike Gräfin .

von Kielmansegg zu dem Feldmarſchall Ludwig Grafen von Wallmoden -him

born, deſſen Tochter jene war , beſtanden, oder über Thereſe Gräfin von Kiel

mansegg, geborene freiin vom und zum Stein auf den berühmten Reorganis

ſator Preußens führen. - Wie aus der Frauentracht im Bilde jeweilens auf

die Zeit geſchloſſen werden kann der die Perſönlichkeit angehörte, ſo beeins

flußt auch das Portrait der Männer der Geſchmack derzeitiger Mode. Wohl.

friſiert, mit Spißenjabot und Manſchetten , ein Muſikinſtrument in den feinen

händen, der Cavalier des Rokkoko, Friedrich Graf von Kielmansegg, aber

auch ein tüchtiger Staatsbeamter, der als Landroſt des Herzogtums Lauenburg

wirkte und in ſeinem Hauſe einer zahlreichen Kinderſchaar gebot. Seine

tapferen Söhne bewährten in hart bedrängter Zeit mit Mut und Opferwillig.

keit ihre tiefe Liebe zur hannoverſchen Heimat. In der Geſchichte des Kiels

manseggſchen Feldjäger-Korps lebt die Erinnerung daran fort. Wie der Chef

desſelben , Graf Friedrich Otto Gotthard , jo beteiligte ſich auch ſein .

älterer Bruder, der ſpätere königlich hannoverſche Oberſtallmeiſter, Ludwig

-

1
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( I.) Graf von Kielmansegg an den auf Befreiung von der Fremdherrſchaft abs

zielenden Unternehmungen . Welche bedeutende Rolle er dabei ſpielte, hat die

Kriegsgeſchichte längſt anerkannt. Daß gerade er dazu ,wie geſchaffen war,

lag in der vorzüglichen Erziehung, die er genoſſen, und in ſeiner von glühends

ſter Daterlandsliebe getriebenen Willensſtärke, endlich auch in ſeinen Familiens

beziehungen. Sein einer Schwager war der Miniſter Freiherr dom und zum

Stein , der andere Graf Ludwig Wallmoden , der Befehlshaber der ruffiſchs

deutſchen Legion. Im Einvernehmen mit dieſen Patrioten ging er vor. " Nicht

an vaterländiſcher Begeiſterung nach ſtand ihm ein anderer feiner Brüder,

Ferdinand Graf von Kielmansegg. „ Glühender deutſcher Patriot“, der er

war, geriet er dadurch in ſcharfen Gegenſat zu ſeiner Gattin Auguſte Chars

lotte von Schönberg, deren weitgehende Sympathie für die Napoleoniden, ein

Hauptgrund zur Scheidung des ungleichgeſinnten Paares ward. Dieſe und

manche andere romantiſche Neigung der ſpäterhin als Einſiedlerin im Waſſers

palais“ an der Weißerit bei Dresden verſtorbenen egentriſchen Frau hat es

deranlaßt, daß fich dortfelbſt , ein ganzer Sagenkreis" über ihre Abſonderlich .

keiten und ihren bewegten Lebensgang verbreitet hat.

Bis in die periode der Geſchichte, in der tiefgreifend verändernd und um .

geſtaltend unſre neuzeitlichen Staatsverhältniſſe geſchaffen wurden, führt im

Lebensbilde der daran beteiligten Perſönlichkeiten die Kielmanseggiche fac

milienchronik hirein. Intereſſant wie felten ein Lebenslauf iſt der des Grafen

Eduard von Kielmansegg, hannoverſchen Miniſters von 1855 – 62, über den

er, deſſen Familienſinn durch die Erſtausgabe der Chronik ſeines Geſchlechtes

ſichtbarlich zum Ausdruck kam , eigenhändige Aufzeichnungen gemacht hat.

Denn ſo meinte er jeder Familienvater ſollte den Seinigen eine Lebensges

ſchichte hinterlaſſen, da abgeſehen von dem Intereſſe, welches die Nachkommen

an den Geſchicken der Doreltern in der Regel nehmen werden, poſitive Dorteile

damit verbunden ſeien, wenn ein Dater ſeinen Kindern Rede und Antwort

ſtehe, von dem, was er getan oder unterlaſſen habe.“ Seine früheſten Jugends

erinnerungen gingen auf das Jahr 1809 zurück, wo der fünfjährige Knabe

ſtaunenden Auges den Durchzug des Herzogs Wilhelm von Braunſchweig -Oels

mit ſeiner ſchwarzen Reiterſchar durch Hannover ſah. Von dieſem erſten ges

waltigen Eindruck bis zu dem, den er ein Jahr vor ſeinem Ende in Paris em

pfängt, da er an dem Totenlager ſeines Königs , Georg V. , ſtand – welch ein

ereignißreicher Lebensweg ! - -

Und in der Darſtellung deſſelben, ſei es , daß der Miniſter ſelbſt aus ſeinen

„ vita mea" betitelten Aufzeichnungen ſpricht oder der Herausgeber das Wort

hat, hier wie überall wird der Geſinnung Ausdruck gegeben, die leitend war

bei Zuſammenſtellung der großen mühes und wertvollen Arbeit dieſer Chronik ,

welcheberuht auf „ regem Intereffe" und „ aufrichtiger Liebe für die Familie.

Anna Wendland.

1
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Nachrichten

Ernſt von Meier t.

Mit dem am 21. April ds. Js. erfolgten Tode des Geheimen Ober-Regie.

rungsrats Dr. jur. et phil. Ernſt von Meier, ehemaligen Kurators der Unis

verſität Göttingen, iſt eine der charaktervollſten Perſönlichkeiten der Gelehrten

welt aus dem Leben geſchieden. Als Verfaſſer eines fundamentalen Wertes

zur Hannoverſchen Geſchichte und als langjähriges Mitglied des Hiſtoriſchen

Dereins für Niederſachſen hat er Anſpruch darauf, daß ſein Gedächtnis auch bei

uns gepflegt wird, und das um ſo mehr, als in den heimiſchen Kreiſen nicht

Viele Gelegenheit gefunden haben, dieſe lebens- und geiſtvolle Perſönlichkeit

näher kennen zu lernen .

Ludwig Arnold Ernſt Meier, geboren zu Braunſchweig am 12. Oktober

1832 entſtammte einem alten Hildesheimer Patriziergeſchlecht, das ſeinen

Urſprung auf Godefridus Dillicus, 1806 Bürgermeiſter der Neuſtadt Hils

desheim, zurüdführt. Mehrere Generationen der Familie gehörten dem geiſt

lichen Stande an. Der Vater Ernits hatte erſt als Rittmeiſter in hannos

verſchen Dienſten geſtanden , ſpäter lebte er als Advokat und Stadtrat in

Braunſchweig. Nach Abſolvierung des Gymnaſiums ſeiner Daterſtadt bes

ſuchte Ernſt 1832 - 1855 die Univerſitäten Heidelberg, wo ihn u. a. auch

der berühmte Hiſtoriker Gervinus feſſelte , und Berlin, beſtand im Mai 1855

das erſte juriſtiſche Eramen in Wolfenbüttel und trat unmittelbar nachher

in den Vorbereitungsdienſt bei dem Herzoglichen Amtsgericht Riddagshauſen

ein . Aber ſeine Neigungen galten der gelehrten Laufbahn. Nachdem er im

März 1856 in Berlin promoviert hatte, habilitierte er ſich im Oktober 1857 in

der juriſtiſchen Fakultät der Univerſität Göttingen . Die akademiſchen Anfänge

wurden ihm nicht leicht gemacht. Don Haus aus eine ſelbſtändige. audi wohl

ſelbſtbewußte Perſönlichkeit, hat Ernſt Meier aus ſeiner innerſten Überzeugung

nie ein Hehl gemacht, einerlei ob dieſe opportun war oder nicht. So warf er in

ſeiner 1861 erſchienenen, dem großen Berliner Kirchenrechtslehrer L. Aemilius

Richter gewidmeten Schrift „Die Rechtsbildung in Staat und Kirche“, die eine

vollſtändige Theorie der kirchlichen und ſtaatlichen Rechtsbildung, insbeſondere

des tirchlichen Gewohnheitsrechts verſuchte, der ſogen . hiſtoriſchen Schule, die

auch in der Göttinger juriſtiſchen Fakultät dominierte, den Fehdehandſchuh hin.

Er machte auch kein Hehl daraus, wie wenig ihn die kleinſtaatlichen Derhälts

niſſe, die den Hintergrund Göttingens bildeten , zu befriedigen vermochten.

Wenn die Staatsrechtslehrer Zacharia und Pernice die Bedeutung der deutſchen
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Mittelſtaaten prieſen , fo hielt Meier, durch und durch ein Mann der Realitäten ,

es innerlich mit der Großmacht Preußen, von der allein er eine Conſolidierung

der deutſchen Derhältniſſe erwartete. Kein Wunder, daß er in Göttingen, obs

wohl er unter den jungen Dozenten der Fakultät den meiſten Erfolg hatte,

nicht avancierte. So kam er ſchließlich dazu, den hannoverſchen Verhältniſſen

den Rüden zu kehren und ſich im Januar 1866 in Berlin zu habilitieren. Der

bald darauf erfolgende Untergang des Königreichs Hannover erſchien ihm als

eine hiſtoriſche Notwendigkeit ; unmittelbar nach der Kapitulation von Langen

ſalza bezeichnete er ſchon eine Reſtauration als nicht mehr denkbar.

Auch in Berlin ( chien es anfänglich meier mit der akademiſchen Laufbahn

nicht glüden zu wollen , und ſo entſchloß er ſich , für alle Fälle das p.eußiſche

Aſſeſſoreramen abzulegen. Zu dieſem Zwede trat er 1967 als Regierungs

referendar bei der Regierung in Stettin ein . Indeſſen wurde er bereits im

Juni 1868 durch dieErnennungzum außerordentlichen Profeſſor in der juriſti

ſchen Fakultät der Univerſität Halle wieder dem Univerſitätsleben zurückge

geben . Kurz darauf erſchien ſeine Bearbeitung des Verwaltungsrechts in don

Holgendorffs Enzyklopädie, noch heute, inzwiſchen in 6. Auflage erſchienen , eine

der beſten Bearbeitungen dieſes Faches. Von der Höhe der Staatsgeſinnung

Meiers zeugt es , daß er bei dem Kriegsausbruch 1870, obgleich er, ohne je ge.

dient zu haben, ſchon das 37. Lebensjahr überſchritten hatte, ſich als Kriegs

freiwilliger meldete. Schon nach ſechswöchentlicher militäriſcher Ausbildung

mit dem erſten Nachſchub auf den Kriegsſchauplaß geſandt, konnte er an der

Belagerung von Paris faſt von Anfang an teilnehmen ; noch vor Paris wurde

er zum Offizier befördert. Nach dem Kriege nahm er ſeine Lehrtätigkeit in

Halle wieder auf, ſeit 1871 ordentlicher Profeſſor, ſeit 1883 Geheimer Juſtizrat .

1874 verheiratete er ſich mit Wally von Beurmann, Tochter des verſtorbenen

Oberpräſidenten der Provinz Poſen und Kurators der Univerſität Halle Karl

Moriß von Beurmann . In demſelben Jahre veröffentlichte er eine Schrift „Über

den Abſchlußvon Staatsverträgen “ ; 1881 folgte das klaſſiſche Wert über „Die

Reform der Verwaltungsorganiſation unter Stein und Hardenberg“ , das heute

noch, nachdem inzwiſchen die Epoche der Reformzeit von der Geſchichtswiſſens

ſchaft ſo intenſid wie wenige andere bearbeitet worden iſt, ſeinen vollen wiſſen

jóaftlichen Wert behauptet und , längſt vergriffen, hoffentlich bald in neuer

Auflage erſcheinen wird . Neben der akademiſchen Tätigkeit wandte Meier ſeine

Intereſſen auch den öffentlichen und kommunalen Angelegenheiten zu ; leit

Einführung der neuen Derwaltungs-Organiſation war er ſtellvertretendes Mit

glied des Bezirksrates, ſpäter des Bezirksausſchuſſes zu Merſeburg und ſeit

Februar 1883 Mitglied der Halleſchen Stadtverordneten -Derſammlung. Bald

ſollte ſeiner in die Augen fallenden organiſatoriſchen Befähigung ein größe:

res Feld eingeräumt werden. Am 16. Juni 1886 wurde er unter Derleihung

des Charakters als Geheimer Regierungsrat zum Kurator der Univerſität

Marburg ernannt. Im Februar 1888 in gleicher Eigenſchaft nach Göttingen

verſekt, erhielt er bei der Thronbeſteigung Kaiſer Friedrichs III. den erblichen

Adel und 1892 den Charakter als Geheimer Ober-Regierungsrat. Als Uni

verſitätsturator hat ſich Ernſt von Meier große Derdienſte erworben, naments

lich in Göttingen iſt durch ihn unendlich viel für die Hebung der Univerſitäts

inſtitute geſchehen . Unter ihm tamen die großen kliniſchen Bauten, die Innere

>
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Klinit, die Chirurgiſche Klinit, das Pathologiſche Inſtitut, ſämtlich feierlich ers

öffnet am 25. April 1891, zur Ausführung . Auch die Neuordnung der Königt

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften, wie ſie durch die Statuten vom 21. Juni 1893

zu Stande tam , iſt durch Ernſt von Meier ganz weſentlich gefördert worden.

für die Selbſtändigkeit der Univerſitäten iſt er, ſelbſt eine innerlich freie und

unabhängige Perſönlichkeit, ſtets nach Kräften eingetreten . Eben darum ders

mochte er ſich mit dem Dezernenten für Univerſitätsſachen im Kultusminiſte

rium , Geheimrat Althoff, deſſen zentraliſtiſche Neigungen er nicht billigte, nicht

durchaus zu ſtellen. Welch'ein Gegenſatz ſchon äußerlich zwiſchen beidenMännern :

Althoff eine maſlige, faſt plumpe Erſcheinung, bequem und läſſig in ſeinen

Bewegungen, jovial, oft burſchifos in ſeinem Auftreten, Meier von ausgepräg

ter Formoollendung und ſtraffſter Haltung. Wenn aber Ernſt von Meier am

1. Juli 1894 ſeinen Abſchied als Kurator nahm, ſo war neben den Differenzen

mit Althoff vor allem wohl der Wunſch maßgebend , ſich ganz ſeinen literariſchen

plänen widmen zu können. Er hatte ſchon während ſeiner Göttinger Amts

zeit umfaſſende archivaliſche Studien zur Hannoverſchen Derfaſſungs- und Der

waltungsgeſchichte getrieben, auf ſie konzentrierte er ſich ganz in Berlin, wohin

er nach ſeinem Ausſcheiden aus dem Staatsdienſt ſeinen Wohnſit verlegte.

1898 erſchien der erſte und ſchon im folgenden Jahre der zweite Band ſeiner

Hannovecjchen Derfaſſungs- und Derwaltungsgeſchichte von 1680—1866 . Ohne

alle frage iſt das Buch eine bewundernswerte Leiſtung, gleich ausgezeichnet

durch die völlige Durchdringung des Stoffes , die Überſichtlichkeit der Gruppies

rung, die Reife, Sicherheit und Unbefangenheit des Urteils, die Friſche der

Schreibweiſe. Freilich darf man von dem Buche, das weſentlich die Entwidlung

der verfaſſungs- und verwaltungsrechtlichen Inſtitutionen verfolgt, teine ein

gehende Betrachtung hiſtoriſcher Ereigniſſe und Perſönlichkeiten erwarten ;

wer hier etwa eine Darſtellung der hannoverſchen Derfaſſungskämpfe im 19.

Jahrhundert ſuchen ſollte, würde ſich getäuſcht ſehen. Den Hauptinhalt des

Buches bildet wie geſagt die Darſtellung der verfaſſungs- und verwaltungss

rechtlichen Zuſtände des Landes. Ausführlich werden die Beziehungen des

Landes und des Herrſcherhauſes, des Landesherrn zur oberſten Landesregierung

und zu den Landſtänden und die Elemente des Staatsdienſtes dargelegt ; neben

der Zentralverwaltung wird auch ſehr eingehend die Lotalverwaltung behan

delt, während die Mittelbehörden etwas kurz gekommen, die techniſchen Be

hörden ganz vernachläſſigt ſind. Ein beſonderer Dorzug des Buches liegt darin ,

daß der Verfaſſer beſtändig die Einrichtungen und Zuſtände der anderen deut

ſchen Territorien und zumal des preußiſchen Staates zur Vergleichung herans

zieht. Freilich verhehlt der Verfaſſer auch nirgends, daß ſeine innere Neigung

nicht dem Stillleben kleinſtaatlicher Organismen gilt. Bereits in der Dorrede

zu dem erſten Bande ſpricht er davon, daß es Hannover gänzlich an jener Energie

gemangelt habe, welche Preußen zum europäiſchen Großſtaate emporſteigen

ließ . Wieder und wieder klingt bei Ernſt von Meiers Beurteilung der hannos

deriHen Derhältniſſe Ironie und Spott durch. Mit den landläufigen Werts

urteilen ſekt er ſich -- nidht anders übrigens wie in der preußiſch -deutſchen Ge

ſchichte, wo er 3 B. ſchon früh vor dem mit dem Freiherrn vom Stein getries

benen ,finnloſen Perſonentultus" gewarnt hat – ſehr häufig in Widerſpruch .“

Dielgerühmte hannoverſche Staatsmänner wie Rehberg und Stüde finden

wenig Gnade vor ſeinen Augen. Natürlich ſind den Angriffen von Meiers gegen

-
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über Verteidiger entſtanden, Stüde in dem von dem Neffen und Biographen

desſelben , Regierungspräſidenten a. D. 6. Stüde inſpirierten Osnabrüder

Staatsarchivar Mar Bär, jekt Archivdirektor in Danzig, Rehberg in dem

Blankenburger Gymnaſialprofeſſor Mollenhauer. neben ihnen hat noch der

Oberbürgermeiſter a. D. Brüning zu Göttingen in einem erſt vor Jahresfriſt

erſchienenen Artikel ( Hannoverſcher Courier 1910, 18. februar morgens) ſehr

nachdrüdlich gegen die herableßenden Urteile Ernſt von Meiers über die

tommunalen Zuſtände der hannoverſchen Städte nach den Freiheitskriegen pro .

teſtiert. Mit Grund, inſofern E. d. Meier tatſächlich manche Irrtümer gerade

bei der Darſtellung der ſtädtiſchen Verhältniſſe untergelaufen ſind. Aber eins

zelne Irrtümer, wie ſie in einem Buche, das raſch entſtanden iſt und deſſen Ur.

teile nicht ängſtlich abgewogen ſind , ſtets undermeidlich bleiben, dürfen von einer

intenſiven Beſchäftigung mit dem Werke Ernſt von Meiers, das längſt nicht ges

nügend beachtet worden iſt, nicht zurüdſchrecken. Gerade gegenüber der Neigung

der Hannoveraner, an den überkommenen Urteilen zähe feſt zu halten und die

eigenen Zuſtände zu ſehr im Lichte des Dollkommenen zu betrachten, bleibt ein

Buch wie die Hannoverſche Derfaſſungs- und Verwaltungsgeſchichte eine Nots

wendigkeit. Ernſt von Meier ſelbſt hat ſich durch die Angriffe auf ſein Buch

nicht einen Augenblid in der Überzeugung irre machen laſſen, gegenüber den

hannoverſchen Derhältniſſen den rechten Standpunkt eingenommen zu haben.

Er hat ſich wohl mit der Abſicht getragen, ſein Urteil über Stüve, das er ebens

10 wie das über Rehberg für ein wohlfundiertes anſah , in einem eigenen Buche

näher zu begründen. Aber auf die Dauer vermochten ihn doch die hannover

ſchen Verhältniſſe und Perſönlichkeiten, an denen er das Criterium der Größe

permißte, nicht zu felſein, und ſo blieb die angefangene Arbeit liegen.

Inzwiſchen hatte der bald 75jährige Mann, beffen Alter jo friſch wie

greiſender Wein blühte, den plan zu einem neuen großen Wert gefaßt, das

ihn wieder in ſeine Lieblingsepoche, die preußiſche Reformzeit der Jahre 1806

1813, zurücführte. Er wollte jeßt die franzöſiſchen Einflüſſe auf die Staats

und Rechtsentwidlung Preußens im 19. Jahrhundert zur Darſtellung bringen.

Die Anregung dazu gab ihm der zweite Band der großen Biographie des freis

herrn vom Stein von May Lehmann, dem Göttinger Hiſtoriker, der den Einfluß

der franzöſiſchen Revolution auf Stein aufs höchſte bewertet und die Reforms

geſeßgebung der Jahre 1807--1813 zum guten Teile als eine Nachahmung der

Revolutionsgeſetze hingeſtellt hatte , und der mit dieſer überraſchenden Theſe

ſo gut wie ganz durchgedrungen war. Ihr mit einem konzentriſchen Angriffe

entgegenzutreten, war von allen Hiſtorikern von Rang wohl nur der eine Ernſt

von Meier im Stande, der von je ſeinen Stolz darin gefunden hatte, furchtlos

und gerade heraus ſeine innerſte Meinung zu ſagen . 1907 erſchien der erſte

Band der „ Franzöſiſchen Einflüſſe auf die Staats- und Rechtsentwidlung

Preußens im 19. Jahrhundert, Prolegomena" betitelt, der die Einrichtungen

der franzöſiſchen Revolution und des Napoleonismus zur Darſtellung brachte,

im folgenden Jahre der zweite Band, der die große Auseinanderſekung mit

Lehmann enthielt. Ernſt von Meier wollte von einem Einfluß der franzöſiſchen

Revolution auf die Steinſche Reform nichts, aber auch gar nichts wiſſen. „ Aus
dem ureignen deutſchen Geiſte“ , ſo faßte er ſeine Anſicht zuſammen, wiſt die

Steinſche Reform hervorgegangen, deren Keime ſchon im Boden lagen ; man

wollte ſich gleich dem Großen Kurfürſten im Prinzen von Homburg auf mär
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tiſche Weiſe faſſen . “ Dieſe völlige Regierung der Lehmannſchen Reſultate

führte zu einer großen literariſchen Fehde zwiſchen beiden Gelehrten, die niet

Aufſehen hervorgerufen und weitere Kreiſe der Gelehrtenwelt ergriffen hat.

Auf einen fulminanten Angriff Lehmanns im Maiheft der Preußiſchen Jahrs

bücher" (1908 ) antwortete von Meier in einer eigenen Streitſchrift. 3u jenem

traten von namhaften Hiſtorikern hans Delbrüd und Georg Kaufmann, zu

dieſem u. a . Otto Hinke, Otto Gierke, Adalbert Wahl, Georg Küngel. Wer

von beiden in dieſer Fehde, bei der Ernſt von Meier jedenfals Sachlichkeit

und Ruhe bewahrt hat, ſich für den Sieger halten durfte, mag hier dahingeſtellt

bleiben ,genug daß der Kampf der Wiſſenſchaft den fruchtbaren Anſtoß gegeben

hat , die Frage nach dem inneren geiſtigen Gehalt der Reforinperiode und ſeiner

Herkunft weit ſtärker zu durchleuchten, als es bisher geſchehen war, und daß er

weiterhin den Anſtoß hinterläßt, die Taten der Reformer, vor allem Steins,

den die deutſche Geſchichtswiſſenſchaft bisher zu ſehr im Sinne Carlyleſcher

heldenverehrung aufgefaßt hat, ſchärfer unter die Lupe zu nehmen .

Es war Ernſt von Meier nicht vergönnt, auch den dritten Band ſeines

Werkes zum Abſchluß zu bringen, der den großen Einfluß darſtellen ſollte, der

infolge des Jahres 1848 von der Rheinprovinz her mit ihren auf franzöſiſchen

Rechtsnormen beruhenden Einrichtungen auf das preußiſche Staatsweſen auss

geübt iſt. Mit jugendlichem Elan hatte er ſich von der Auseinanderſetung mit

Lehmann in die Arbeit am dritten Bande geſtürzt, aber inmitten der Arbeit

vecſagten dem hochbetagten die Kräfte. Als er mit der ihm eigenen Klarheit

des Geiſtes erkannte, daß Kräfte und Leben zur Neige gingen, hat er das halb

wegs fertiggeſtellte Manuskript in dem ſtolzen Gefühl, daß es doch niemand

anders in ſeinem Sinne zu Ende führen könne, den Flammen überantwortet.

Ein gelaſſener Heroismus noch im Sterben, der zur Bewunderung zwingt, ſo

ſehr der Verluſt für die Wiſſenſchaft zu bedauern bleibt !

Am 21. April 1911 hat Ernſt von Meier, 79 Jahre alt, die endlich doch

müde gewordenen Augen geſchloſſen. Fern von der alten niederſächiijchen

Heimat, der er innerlich entwachſen war, und die ihm doch die Hauptzüge

ſeines Weſens auf den Weg gegeben hatte : den geſunden Realismus, mit dem

er den Dingen auf den Grund ging, die furchtloſigkeit und Unerſchrodenheit,

mit der er unbekümmert um Leid, Neid und Haß ſeiner Überzeugung folgte , die

Dornehmheit der Geſinnung , die er auch im Kampf bewährte. Für ihn hätte

es der Nobilitierung nicht bedurft, er hatte den Adel der Geſinnung, und dieſen

hat er allezeit bewährt, als Menſch wie als Gelehrter, im Leben wie im

Sterben. Friedrich Thimme.

Siebente Tagung des Nordweſtdeutſchen Verbandes für

Altertumsforfdung .

Der Nordweſtdeutſche Verband hatte heuer zur Oſterzeit in Wernigerode,

der bunten Stadt am Harze, Aufnahme gefunden. Die Verſammlung war dies

mal nicht ſo gut beſucht, wie bei früheren Gelegenheiten ; ſie ſtand im Schatten

des gleichzeitig in Braunſchweig zuſammengetretenen hiſtorikertages.

Am Dienſtag fand die erſte Sißung in der Aula des fürſtlichen Gymnas

ſiums ſtatt. Nachdem die Anweſenden des Verbandes durch Vertreter des Orts

ausſchuſſes, der Stadt und des Harzvereins begrüßt worden waren, wurden die
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Verhandlungen vom Dorſigenden Prof. Schuchhardt-Berlin mit der Erſtattung

des Jahresberichts eröffnet. Daraus iſt folgendes zu erwähnen : der erſte Halbs

band des Urnenfriedhofwerkes erſcheint demnächſt; der Atlas vorgeſchichtlicher

Befeſtigungen in Niederſachſen kommt im Sommer zum Abſchluß; in Weſtfalen

und in Heſſen wird ein Atlas der vorgeſchichtlichen Befeſtigungen nach dem

Muſter des unſrigen vorbereitet; das Hannoverſche Provinzialmuſeum hat ein

Werk über die Stein- und Bronzezeit in Angriff genommen. Den erſten Dor:

trag hielt Prof. Höfer über Frühgeſchichtliches aus dem Harz. Die früheſte Bes

ſiedelung des harzes iſt in karolingiſcher Zeit, nicht erſt, wie man angenommen

hat, unter Heinrich I. erfolgt. Als Karl. d. 6. die Sachſen unterwarf, wurde

der unbenüßte Wald des Harzes als Königsgut nach fränkiſchem Rechte einbe

zogen und in Forſt verwandelt, d . h . umgrenzt und unter Aufſicht geſtellt. Die

Auflicht wurde von Jagdhäuſern ausgeübt, die zugleich, wie die andern könig

lichen Wirtſchaftshöfe (curtes) beſtimmte Erzeugniſſe des Waldes, Wild, holz

kohle, Eiſen, für die Hofhaltung des Königs und für das Heer liefern mußten.

Eine Beglaubigung über ſolche Forſt- und Jagdhöfe durch Urkunden oder

gleichzeitige Geſchichtsquellen fehlt. Die erſte Kunde von Siedlungen im Harz

findet ſich in der vita der heiligen Liutbirg, einer frommen Klausnerin , die

um 869 ſtarb. Sie lebte in einer Zelle vor dem Volkmarsteller, einer Höhle

zwiſchen Wernigerode und Blankenburg. Über der Höhle war ſchon eine Kirche

errichtet, deren Grundmauern noch vorhanden ſind , und nicht weit davon hat

ein Jagdhof gelegen, von dem wir Reſte wahrſcheinlich in den aufgedeckten

Ruinen des Jagdhauſes Ertefelde vor uns haben.

An zweiter Stelle behandelte Hofmeiſter -Lübeck eine neolithiſche Siedlung

bei Kaſſel, die im vorigen herbſt teilweis aufgegraben iſt. Die Bedeutung der

Entdeckung liegt darin, daß dieſe neolithiſcheStation das Mittel- und Bindes

glied zwiſchen den neolithiſchen Siedlungen ſüdlich des Maines und denen bei

Göttingen darſtellt. Horſtartig ſcheinen Gruben über eine große Fläche im

Lehmboden verbreitet zu liegen. Vollſtändig zu Tage getreten iſt erſt eine

Grube von 20 m Länge. Darin iſt ein langer Gang wohl als Zugang und ein

tiefer in die Erde gehender Teil mit einer Erdbank auf einer Seite alsWohnung

aufzufaſſen . Die andern angeſchnittenen Gruben haben charakteriſtiſch den:

ſelben langen Zugang. Merkwürdig iſt die meterdicke Anhäufung von Abfällen

und Unrat in dieſen Räumen. Auch eine Grube don ovaler Form iſt aufges

deckt, die als Abfallgrube gedient haben mag. Zwiſchen den Gruben ſind

Gräben, deren Zweck noch unklar iſt. Zahlreiche Funde ſind auf dem Aus

grabungsgebiet gemacht: Steinmanufakte, Mahlſteine, Feuerſteine. Beſonders

bedeutungsvoll iſt die Keramik ; ſie zeigt Bombeform und die Verzierung der

Bandkeramik, genau wie in Göttingen . Abweichend iſt die Anlage der Göt

tinger Gruben von den Kaſſelern inſofern, als hier der Zugang zu den Wohn

gruben von Nordweſten, dort von Südoſten, d. h . der Weſttorſeite abgekehrt

iſt. Manches erſcheint noch zweifelhaft; ein abſchließendes Urteil wird erſt ge

fält werden können, wenn die Grabung vollſtändig ausgeführt iſt.

Dann folgte Langewieſche-Bünde mit einem Berichte über ſeine Aus

grabungen auf der Hünenburg bei Bielefeld.1) Etwas Neues hat ſich nicht ers

geben. Die Anlage iſt in vorſächſiſcher Zeit gemacht und hat wohl in den

) Vgl. Utlas vorgeſch. Befeft. in Niederſachſ. 6. VII .
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Kämpfen zwiſchen Römern und Germanen zur Abwehr eines von Weſten her

anrückenden Feindes gedient.

Den legten Vortrag am Vormittag hielt Schuchhardt über die Beziehungen

zwiſchen Oſt- und Weſtgermanen . Die Lauſiß und die jüdliche Mark ſind die

Stätte einer beſonderen Kultur vor der ſlawiſchen Zeit geweſen. Das beweiſen

die Ringwälle und die eigenartige Keramik mit ſpißbauchiger Form und hori

zontaler Riefelung, die man daher auch als Lauſiger Keramik ſchlechthin be

zeichnet. Dieſe Kultur ſtrahlte von der Lauſit nach allen Richtungen aus. Don

hier drangen die Ringwälle die Elbe hinab in ſächſiſches Gebiet hinein, wo mit

ihnen zugleich das Eiſen und der Beginn der Gräberfelder erſcheint. Die Slaven

haben jene Art der Befeſtigung von hier übernommen .?) Don hier hat die

Keramik den beſtimmenden Einfluß nach Süd -Oſten ausgeübt. Älter als der

Buckelſtiel, wie er in Ungarn und Troja auftritt, hat ſie dieſen beeinflußt und

iſt der ſiebenten Schicht von Troja zugeführt worden. Die Lauſißer Keramik

hat bis in das 3. Jahrhundert nach Chriſtus, d . h . bis in die Zeitder Völker

wanderung gedauert, wo ſie allerdings mit Erzeugniſſen der römiſchen Kaiſer

zeit untermiſcht iſt. Eine ſolche Kontinuität der Keramik läßt keinen Riß der

Bevölkerung zu ; hinter der Lauſißer Kultur muß einheitlich ein Dolk ſtehen,

und das ſind die Semnonen, das Hauptvolk der Sueben. – Mit dieſem Vortrag

ichloß die Sißung am Vormittag.

Am Nachmittag wurde das Fürſt Otto -Muſeum beſichtigt, beſonders die

funde vom Königshof, wozu Profeſſor Höfer die Erklärung gab. Daran ſchloß

ſich ein Spaziergang durch das liebliche Chriſtianental nach der Storzmühle.

Hier wurde die Vertreterverſammlung abgehalten und noch zwei Vorträge ge

hört. Freund -Lübeck ſprach über die Ausgrabung in Altlübeck, das eine alt

flaviſche Befeſtigung iſt. Genauer war das Tor unterſucht worden, das eine

Länge von 30 m und eine Breite von 3 m hat und unter dem Wall hergeführt

iſt. Julegt ergriff noch einmal Schuchhardt das Wort über Oberaden und

Haltern. Mit Kropatſcheck a) müſſen wir als erwieſen betrachten, daß Oberaden

ein römiſches Legionslager der vorchriſtlichen Zeit des Auguſtus geweſen iſt,

das nur kurze Zeit beſtanden hat. Hier iſt alſo Aliſo nicht mehr zu ſuchen .

für Aliſo ſuchte Schuchhardt Haltern glaubhaft zu machen ; es gäbe gar keinen

anderen Plaß, der für Aliſo in Frage kommen könne. Dagegen mahnte Pro

feſſor Koepp zur Vorſicht: vorläufig könne noch kein beſtimmtes Urteil über

die Bedeutung von Haltern abgegeben werden.

Der folgende Tag führte die Mitglieder des Derbandes nach dem Königs.

hof Bodfeld, dem bekannteſten von allen Jagdhöfen des Harzes, deſſen Urs

ſprung ſicher in die karolingiſche Zeit zu ſeben iſt. Aus einer curtis hat ſich

die feſte Burg entwickelt, ähnlich wie bei der Hünenburg bei Todenmann uns

weit Rinteln 3 ), ſeitdem nach dem Einfalle der Ungarn 924 von Heinrich I. ge

boten war, daß auch die privaten Wohnſiße mit Schußwehren und Mauern

verſehen wurden. Bodfeld iſt ein von den Königen und Kaiſern des ſächſiſchen

und ſaliſchen Hauſes bevorzugter plaß geweſen. Hier haben ſie verhältnis.

mäßig viele Urkunden ausgeſtellt, hierhaben ſie auf dem Wege don Goslar

nach Thüringen oder beim Königsumritt geraſtet, hier der Hirſch- und Bären

1 , Uuch die Randlinge gelten nicht mehr als ſlawiſche Dorfanlagen .

a ) Dgl. Prdhiftor. Zeitſchrift II . S. 95 .

3) Ogl. Atlas vorgeſch , Befeft. in Niederſachſ. 6. VI.



: 171

1

jagd obgelegen . Hier ſtarb Heinrich III . und hier ſtürzte Heinrich der Löwe

mit dem Pferde und brach ſich ein Bein, als er ſich auf den Wege zu Kaiſer

Friedrich befand , um deljen nade nachzuſuchen . Don da ab verſchwindet der

Name Bodfeld in der Geſchichte. Statt deſſen taucht ſeit der Mitte des 14.

Jahrhunderts eine Burg Königshof auf, aus deren Steinen ein Graf von Stols

berg -Wernigerode im 16. Jahrhundert eine Eiſenhütte erbauen ließ, und deren

Name noch heute in dem Namen des Dorfes am Fuße des Burgberges fortlebt.

Dies alles iſt durch die Unterſuchungen Höfers klar gelegt worden, der auch

mit dem Spaten die Burg durchforſcht hat. Eine nähere Beſchreibung der Burg

zu geben, iſt ohne Beifügung eines Planes nicht möglich. Es ſei nur folgendes

bemerkt. Die ganze Befeſtigung liegt an dem Rande des an dem Zuſammen :

fluß der warmen und kalten Bode ſteil anſteigenden Höhenzuges. Sie beſteht

aus einer Hauptburg auf ziemlich beſchränktem Raume und einer weiter aus

gedehnten Vorburg, die nur von Wall und Graben geſchüßt iſt. Die Haupts

burg, gleichfalls von Wal und Graben umzogen , beſtand urſprünglich aus der

Ringmauer, dem Turm und dem aus Holz aufgeführten, zwei Stockwerke hohen

Palas, von dem nur wenige Spuren erhalten ſind. Daneben ſind noch Wirts

ſchaftsräume, Küche und Keller erkennbar. Eine Kapelle hat ſich nicht gefunden ,

vielleicht war ſie im Palas untergebracht. So erſcheinen uns hier, wie in der

Hünenburg , die erſten Anfänge der mittelalterlichen Herrenburg. Im 13. Jahr

hundert ſind noch andere Bauten dazu gekommen, ſo der Zwinger, der mit

Hilfe einer Futtermauer im inneren Graben der Ringmauer vorgelegt iſt; ferner

ein zweiter Wall und Graben, wahrſcheinlich um die Armbruſtſchüßen von der

Burg weiter entfernt zu halten.

Mit der Fahrt nach Königshof fand die Tagung ihren Abſchluß. War

ihr Programm auch nicht ſo reichhaltig, wie das der porjährigen Tagung in

Bonn, ſo hinterließ ſie doch bei allen Teilnehmern eine hohe Befriedigung,

vielleicht gerade wegen der Einfachheit der Tagesordnung. Weije.

XII. Derſammlung deutſcher Hiſtoriker .

Dom 17. bis zum 21. April fand in Braunſchweig und am lekten

Tage in Hildesheim unter dem Dorſiß von Prof. Dr. Brandi aus Göttingen

die XII. Derſammlung deutſcher hiſtoriker ſtatt, zu der ſich die

Fachgenoſſen und Freunde der Geſchichtswiſſenſchaft von nah und fern in

großer Zahl zuſammengefunden hatten . Den Teilnehmern an der Ders

ſammlung wurde neben andern Feſtgaben auch das eben erſchienene und

mit einer beſonderen Widmung verſehene 1. heft des Jahrgangs 1911 der

Zeitſchrift des hiſtoriſchen Dereins für Niederſachſen im Auftrage des Ver

eins überreicht, wofür dem Derein ſowohl beim Begrüßungsabend wie bei

der Eröffnungsverſammlung dankbare Anerkennung gezollt wurde. Don

den Vorträgen betrafen das Gebiet Niederſachſens die Ausführungen des

Muſeumsdirektors Prof. Dr. P. J. Meier über Braunſchweigs Geſchichte

im Spiegel ſeiner Kunſt und des Geh. Baurats Herzig über die Baugeſchichte

Hildesheims. Beide Dorträge fanden dann in einer Führung durch die

Baudenkmäler und Kunſtſchätze der altehrwürdigen Verſammlungsorte ihre

willkommene Ergänzung. Daneben führten kleinere und größere Ausflüge,

ſoweit es das reiche Programm der Derſammlung geſtattete, die Teilnehmer
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nach Wolfenbüttel und Riddagshauſen, nach Helmſtedt und der Stiftskirche in

Königslutter.

In öffentlicher Sißung der in Verbindung mit der hiſtorikerverſammlung

tagenden X. Konferenz der Dertreter landesgeſchichtlicher Publikationsinſtitute

ſprach ferner Muſeumsdirektor Dr. Meier über den plan eines Städteatlas für

Niederſachſen, den die Hiſtoriſche Kommiſſion für Hannover u. I w. ihrem

Hiſtoriſchen Atlas für Niederſachſen anzugliedern beabſichtigt, während Privat

dozent Dr. Wolkenhauer aus Göttingen auf Grund ſeiner vorbereitenden Ar

beiten für eben dieſen Atlas über die Entwicklung der niederſächſiſchen Karto

graphie berichtete. Seine Darlegungen wurden durch eine höchſt lehrreiche

Ausſtellung älterer und neuerer Karten für Niederſachſen in trefflichſter Weiſe

erläutert, über die ein beſonderer Katalog im Druck erſchienen iſt.1)

Hiſtoriſche Kommiſſion .

Unmittelbar vor dem Beginn der hiſtorikerverſammlung wurde am Nach

mittag des 17. April die 1. Mitgliederverſammlung der hiſtoriſchen Kommiſſion

für die Provinz Hannover, das Großherzogtum Oldenburg , das Herzogtum

Braunſchweig, das Fürſtentum Schaumburg -Lippe und die Freie Hanſeſtadt

Bremen in Braunſchweig abgehalten , an deren Begründung der Hiſtoriſche

Verein bekanntlich einen weſentlichen Anteil hat. Außer ihm iſt noch der Ge

ſchichtsverein für das Herzogtum Braunſchweig der Kommiſſion als Stifter beis

getreten . An der Spiße der Patrone, deren die Kommiſſion zur Zeit der Ver

ſammlung 57 zählte, ſtehen Sr. Majeſtät der Kaiſer und Se. Königliche Hoheit

der Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunſchweig und Lüneburg. In

der Reihe der Patrone finden ſich neben den größeren Städten und verſchiedenen

Behörden, Derbänden und Einzelperſonen faſt ſämmtliche anderen Geſchichts

Dereine des Gebiets der Kommiſſion. Als wichtigſte und dringendſte Aufgabe

der Kommiſſion iſt die Herausgabe des Hiſtoriſchen Atlas für Niederſachſen

anzuſehen, die bekanntlich ſchon vor Jahren vom Hiſtoriſchen Derein geplant,

aber wegen der Höhe der veranſchlagten Koſten wieder aufgegeben wurde.

Die Unterſuchungen , welche damals Archivrat Dr. Kretſchmar, jept Staats

archivar in Lübeck, im Auftrage des Vereins veranſtaltet und in einer eingehen

den Denkſchrift in der Vereinszeitſchrift veröffentlicht hat, bilden eine wichtige

Grundlage für das Unternehmen der Kommiſſion, das jekt unter Leitung des

Geheimrats Prof. Dr. Herm. Wagner in Göttingen in Angriff genommen iſt.

für die Bearbeitung des kartographiſchen und des archivaliſchen Teiles des
Atlas ſind Dr. Wolkenhauer und Dr. 6. Müller aus Göttingen tätig. · Neben

dem Atlas wird eine Veröffentlichung von Akten zur Geſchichte Herzog Hein

richs des Jüngeren von Braunſchweig -Wolfenbüttel durch Dr. Neukirch aus

Hannover vorbereitet. Als drittes Unternehmen wurde die Herausgabe eines

Tafelwerkes über die Renaiſſanceſchlöſſer Niederſachſens beſchloſſen, das

hoffentlich noch vor Schluß des neuen Verwaltungsjahres den Stiftern und

Patronen der Kommiſſion überreicht werden kann . – Die Zahl der Mitglieder

der Kommiſſion wurde von der Verſammlung durch Juwahl einiger Forſcher

?) Hiſtoriſchstartographiſche Un eng von Niederſachſen und von Planen der Stadt Brauns

fchweig zur XII. Derſammlung Deutſcher Hiſtoriter veranſtaltet. Katalog. Braunjchweig 1909 :
Buchdr. J. H. Meyer.
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und verdienter Förderer der heimatlichen Geſchichte auf 91 erhöht. Die nächſte

Mitgliederverſammlung ſou Oſtern 1912 in Göttingen ſtattfinden .

1

Hiſtoriſcher Verein für Niederſachſen .

Von den Veröffentlichungen des Vereins wurde ausgegeben : Forſchungen

zur Geſchichte Niederſachſens Bd . 3 Heft 2/3 : Bode , Der Uradel in Oſtfalen.

VIII, 251 S. Preis 6,50 Mk.; für Vereinsmitglieder 3,25 Mk.

Der Schlußband des dom Archivrat Dr. Hoogeweg herausgegebenen Urs

kundenbuchs des hochſtifts Hildesheim wird im Laufe des Auguſt

erſcheinen .

Von den Urnenfriedhöfen Niederſachſens ſind die beiden erſten

Hefte des Bandes I. , bearbeitet von 6. Schwantes und M. M. Lienau, im Druck

nahezu abgeſchloſſen. Die Vereinsmitglieder können dies Werk durch Der

mittlung des Ausſchuſſes zu 3/4 des Ladenpreiſes beziehen,

Das unter Leitung von Prof. Dr. Kunze neubearbeitete Syſtematiſche

Inhaltsverzeichnis zu der Zeitſchrift des Dereins und ihren Vorläufern

ſeit dem Jahre 1819 befindet ſich im Druck .

Bei den am 13. Nov. und 4. Dez. 1907 feſtgeſtellten Sagungen des Der

eins iſt durch Beſchluß der Mitgliederverſammlungen vom 30. Nov. u. 14. Dez.

1910 eine kleine Änderung eingetreten .

§ 6 Abſaß 3 lautet jeft :

Von den übrigen Veröffentlichungen des Vereins ſteht den Mit

gliedern je 1 Exemplar für die Hälfte des Ladenpreiſes zu, ſoweit nicht

Vorſtand und Ausſchuß für einzelne Deröffentlichungen eine Ausnahme

feſtlegen.

In § 20 ſind die Zahlen „ 10 “ und „ 8 " zu ändern in „ 10–12 "

„ 8-10 "

Entſprechende Deckblätter zu den Sagungen ſind dieſem hefte beigelegt.

Durch Bemühung des Ausſchuſſes ſind ſeit dem Januar 1911 über 150

neue Dereinsmitglieder gewonnen worden. Möge dieſe erfreuliche Tatſache

recht vielen unſerer Mitglieder die Anregung geben, durch Werbung neuer

Freunde ihr Intereſſe für den Verein zu betätigen !
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Der Bauernkrieg auf dem Eichsfelde.

Von R. Stempell.

Mit 5 Beilagen.

&

Der große Bauernkrieg , welcher in den Jahren 1524 und

1525 den geſamten ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Zuſtand Deutſch

lands zu vernichten gedroht hatte, gehört unſtreitig zu den brau

ſendſten undeinreißendſten Einmündungen des Mittelalters in die

neue Zeit. In dem Verlaufe dieſer großen Revolution laſſen ſich

mit völliger Klarheit drei verſchiedene Phaſen der Entwicklung

unterſcheiden. Die erſte, mit vorwiegend agrariſchen Zielen , ſpielte

ſich vor allem in Schwaben ab . Im Frankenlande, wo man ſoziale

und religiöſe Freiheit auf die Fahne der Empörung geſchrieben

hatte , gingen zugleich von einigen reichbegabten Unzufriedenen

pläne aus , die nichts weniger als eine Reform des ganzen Heiligen

Römiſchen Reiches Deutſcher Nation bezweckten ; hier dachte man

an Alldeutſchland, hier kam es zu dem denkwürdigen plane, auf

einem Heilbronner Parlament das Reich neu zu geſtalten , ein Ziel,

welches zu erreichen erſt dem vergangenen Jahrhundert vorbehalten

geblieben iſt. Die dritte Stufe zeigt ſich uns in der Volkserhebung

in Thüringen , wo ſie ſich am erzentriſchſten geſtaltete und durch die

Fanatiker Thomas Münzer und Heinrich Pfeiffer einen theokratiſch

kommuniſtiſchen Charakter erhielt. " )

1) über dieſe mehrfach aufgeſtellte Einteilung vgl. u. a . Baumann , Atten

3. Geſch. d. deutſchen Bauernkrieges aus Oberſchwaben. Freiburg i. Br. 1877 .

$. VI ff. und die Dorrede zu Lorenz Fries , Geſch. des Bauernkrieges in Oſt

franken, herausg . von Dr. A. Schäffler u. Dr. Th. Henner-Würzburg 1883 S.VIF..

1911 18
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Es dürfte ſich der Mühe lohnen, zunächſt den Urſachen nach

zugehen, welche den Bauernkrieg auf dem Eichsfelde hervorgerufen

haben.

Wie im übrigen Deutſchland, ſo war auch auf dem Eichsfelde nidit

bloß in den Kreiſen der Land-, ſondern auch der Stadtbevölkerung

die Unzufriedenheit mit den Schäden , an welchen die Kirche

krankte, ganz bedeutend, ſo daß man Klagen darüber auf Schritt

und Tritt begegnet. Sehr groß war die Zahl der Geiſtlichen , die zum

Teil ſehr ſchlecht beſoldet waren und ſich daher oft gezwungen ſahen ,

ſich nach Erwerbsquellen umzuſehen , die wenig mit der Würde

ihres Amtes im Einklange ſtanden . Da man nur geringe Anforde

rungen an die wiſſenſchaftliche Ausbildung der Prieſter ſtellte, ſo wurs

den vielfach Klagen über ihre Unwiſſenheit laut. Daher ſah ſich der

Erzbiſchof Uriel von Mainz genötigt, dagegen Stellung zu nehmen.

So ſagte er in einer Verfügung vom 1. Januar 1511 : „ Es iſt uns

durch mehrere Berichte bekannt geworden, daß die meiſten Prieſter

unſerer Diözeſe, auch Seelſorger, ſo ungelehrt und unwiſſend ſind,

daß ſie das ihnen anvertraute Dolk weder mit Lehren noch mit

Beiſpielen auf den Weg des ewigen Heiles führen oder erbauen , ja

zur Verwaltung der Heiligen Sakramente und zur Verkündigung

des Wortes Gottes ganz untauglich ſind “ . ') Er gab deshalb ſeinem

Kommiſſar zu Heiligenſtadt den Befehl, die ihm unterſtellten Prie

ſter zu prüfen und ihm diejenigen namhaft zu machen, die untaug

lich zur Verwaltung ihrer Stellen wären . ) Da die meiſten Pfrün=

deninhaber zu wenig Beſchäftigung hatten ſo beſchränkte ſich

dieſelbe oft nur auf das Leſen einer Meſſe an beſtimmten Tagen,

Stunden und Altären war es ganz natürlich, daß ſolche Geiſt

liche, welche ſich ohne Neigung dem geiſtlichen Stande gewidmet

hatten, ſich einem ausſchweifenden und ſittenloſen Leben ergaben.

Troß des Zölibates lebten viele Kleriker ohne Scheu mit ihren

Konkubinen und deren Kindern in den Pfarrhäuſern zuſammen.

Die Kommiſſare, welche gegen dieſe Übeltäter mit aller Strenge

hätten vorgehen müſſen, verhängten nur geringe Geldſtrafen über

lie, „ja ſie ſollen anſtändige Geiſtliche zur Zahlung des Concubi

1

.

1) Gudenus, Codex diplomaticus Bd. I. , S. 982.

2) Knieb, 6elch. d. Reformation und Gegenreform , auf d. Eichsfelde. Hela

ligenſtadt 1900. S. 10.
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nen -Zinſes gezwungen haben, weil der Biſchof Geld brauchte “ . )̂

Es war alſo um die Sittlichkeit der Geiſtlichen auf dem Eichsfelde

ebenſo ſchlimm beſtellt wie im übrigen Deutſchland. 2) Selbſt der

Pfarrer Knieb, von dem man wahrlich nicht erwarten kann, daß

er ſchwarz in ſchwarz male, muß dies zugeben, findet allerdings einen

Troſt, wenn auch nur einen ſchwachen , darin , daß es nur einige

geweſen ſeien, die ihren hohen Stand durch ihren ſittenloſen Lebens

wandel geſchändet hätten. Es war vergeblich, wenn der Erzbiſchof

Uriel gebot , mit den ſtrengſten kirchlichen Strafen gegen die unſitt

lichen Prieſter vorzugehen.3)

„ Neben dieſen Geiſtlichen befand ſich eine mindeſtens ebenſo

große Anzahl von Domherren , Präbendaten , Dikaren , Mönchen

und Nonnen in den Stiften zu Dorla , Heiligenſtadt und Nörten,

fowie in den Klöſtern des Eichsfeldes, in welchen es vor Beginn der

Reformation, mag man die Ökonomie oder die Zucht betrachten,

erbärmlich ausſah“ .-)

Troß der großen Einkünfte, welche die höhere Geiſtlichkeit

aus ihrem weitverzweigten Grundbeſite bezog, war ſie ſtets in

Geldverlegenheit und ſuchte auf alle mögliche Art und Weiſe die

leeren Kaſſen zu füllen. Der Ablaßhandel und die von den Erz

biſchöfen den verarmten Klöſtern erteilten Erlaubniſſe zur Veran

ſtaltung von Geldſammlungen zogen das baare Geld aus den

Taſchen der Bürger, des Landmannes“ .5) Dieſe Mißſtände fand

man um ſo unleidlicher, als ſich gerade in dieſer Zeit in Stadt und Land

auch aufdem Eichsfelde ein Streben nach wiſſenſchaftlicher Bildung

geltend machte. Diele ſtrömten nach der benachbarten Univerſität

.

1 ) Kruſch, Studie zur Geſch. der geiſti. Jurisdittion und Derwaltung des

Erzſtifts Mainz etc. in der Zeitſchrift des Hiſtor. Dereins für Niederſachſen .

Jahrg. 1897, S. 151. - Jn dieſer höchſt verdienſtvollen Arbeit wird S. 149 ff..

das ſtandalöſe Treiben der Geiſtlichkeit in der Mainzer Diözeſe durch manche

geradezu haarſträubende Beiſpiele in das rechte Licht gerüdt.

3

2) Quellenmäßig für die ſchwäbiſch - fränkiſchen Grenzgebiete hat das

nachgewieſen Oechsle in ſeiner Geſch. des Bauernkrieges in den ſchwäb.- frånt.

Grenzlanden s. 71 f. , für Oſtfranten Benſen in der Geſch des Bauernkrieges

in Oſtfranken S. 135. für das Erfurter Gebiet lizgen Belege dafür vor in dem

Archive der Stadt Erfurt Abteil. XXI 1 B. No. I b fol . 161, 162a, 167a, 236b,

nad 237a und Abteil. XXI 1 b No. 1b fol. 133 a, 139 a, 141 a , 166 a und 185 .

3) Knieb a. a. 0. S. 10 .

4 d. Wingingeroda -Knorr , Die Kämpfe und Leiden der Evangeliſchen

auf dem Eichsfelde während dreier Jahrhunderte, Teil I, S. 5.

5 ) v. Winzingeroda -Knorr a. a. 0. S. 5 .

18 *
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Erfurt, um dies ihr Verlangen zu befriedigen, und manche, die viel

leicht ſogar zu Luther in nähere Beziehung getreten ſein mochten,

wurden ſpäter Anhänger und Freunde der reformatoriſchen Be

wegung.

Die erwähnten Schäden in der Kirche, einmal erkannt, haben

ganz entſchieden den Ausbruch des Aufſtandes gefördert und ſollten

durch den Anſchluß an die revolutionäre Bewegung aus der Welt

geſchafft werden.

In ebenſo hohem, ja, in einem noch höheren Grade wird das

Verhältnis des Adels zur Erhebung der Eichsfelder beigetragen

haben. Wie anderwärts , ſo nahm der Adel auf dem Eichsfelde

eine ganz bevorzugte Stellung ein . Über eine ganze Reihe von

Dörfern hatte er nicht bloß die Zins- und Lehnsgerechtſame, ſondern

auch die Patrimonialgerichtsbarkeit und ſogar den Blutbann in

ſeine Gewalt zu bringen gewußt. “) Unter dem Vorſiße des Vize

doms als Landrichters wirkte er bei den Landgerichten mit.a)

Dazu beſaß er das Patronat über eine größere Anzahl von Pfars

renº) und übte die Jagd- und Braugerechtſame aus. Schließ

lich hatte er neben Geiſtlichkeit und Bürgertum Siß und Stimme

auf den Landtagen, die bei der Fegebankswarte bei Siemerode ab

gehalten wurden.“) Hier übte er, obwohl er ſelbſt von den ge

wöhnlichen Steuern befreit war, mit das Steuerbewilligungsrecht

aus , und der Landesherr mußte froh ſein, wenn die Ritterſchaft

ihre Zuſtimmung zur Beſteuerung ihrer Hinterjaſſen gab. Was

Wunder alſo, wenn der Adel im Bewußtſein ſeiner Macht, ſelbſtbe

wußt nach oben und unten , ſein haupt erhob , wenn er ſich unab

hängig gegenüber ſeinem Kurfürſten dünkte und ihm häufig genug

die Stirn zu bieten wagte, wenn er ſeine ausgedehnte Gewalt dem

Schwächeren, dem armen Bauern und dem Städter, gegenüber zur

Anwendung zu bringen ſuchte und ſie vergewaltigte. Der Landes

herr , welcher dazu berufen geweſen wäre, ſich der Bedrängten an:

zunehmen und ihr Beſchüßer zu ſein , mußte den Adligen , der Not

1) Wolf, Eichsfeldiſches Urkundenbuch nebſt einer Abhandlung von dem

Eichsfeldiſchen Adel. Göttingen 1819. Abhandlung etc. S. 66.

2) Wolf, Abhandl. S. 66.

3) Knjeb a. a . 0. S.7f.

4) Wolf a. a .0.Abhandlung S.65. Vgl. dazu Urt. No. CX u. No. CXVII .

Wolf, Geſch. u. Beſchr. der Stadt Heiligenſtadt. Göttingen 1800. S. 176 und

Jäger, Urkundenbuch der Stadt Duderſtadt, Urt. 501 (S. 310 ) und 520 ( S. 377).



gehorchend, nur zu oft durch die Finger ſehen, wennſie ihre Lehns«

und Gerichtsuntertanen vergewaltigten, war er doch in vielerlei

Weiſe von ihrem guten Willen abhängig. Außerdem ſuchte und

fand der widerſpenſtige Adel bei auswärtigen Fürſten Schutz und

Unterſtüßung ; denn manches Mitglied desſelben hatte auch außer

halb des Erzſtiftes Lehen) und ſtand ſo auch zu auswärtigen

Fürſten in näherer Beziehung. So iſt alſo auch in der eigentüm

lichen Vorrechtsſtellung des Adels mit ein gewichtiger Grund für

die Erhebung auf dem Eichsfelde zu ſuchen ; auch ſie ſollte durch die

Revolution beſeitigt werden .

Wir dürfen ferner nicht vergeſſen, daß auch auf dem Eichsfelde

das bürgerliche Element in dem Bauernkriege keine unweſentliche

Rolle ſpielte. Die Duderſtädter, durch Handel und Bierbrauerei

fehr wohlhabend geworden, waren von jeher von einem ſehr une

ruhigen Geiſte erfüllt. In der Stadt beſtand fortwährend zwiſchen

dem Rate und der Bürgerſchaft eine gewiſſe Spannung , die ſich zue

weilen in offenem Aufruhr auslöſte. So kam es im Jahre 1-477

aus Anlaß eines Raubes in der Hoſtadtsmühle vor Duderſtadt zur

Entfeßung des Bürgermeiſters durch die Gildemeiſter. Zwar fors

derte der Kurfürſt von Mainz deſſen Wiedereinſeßung, doch wurde

dem Befehle keine Folge gegeben, obwohl der neue Bürgermeiſter

und der Rat es gern getan hätten . Daraus ergaben ſich zwiſchen

Rat und Gilden Wirren, die trotz mehrerer Derſuche, die Angelegen =

heit, welche die Stadt in große Gefahren ſtürzte, friedlich beizulegen,

erſt im Jahre 1479 durch den Kurfürſten Diether ihr Ende fanden.

Die Häupter der rebelliſchen Bürger verwies er aus der Stadt,

fekte den abgeſekten Bürgermeiſter Hans Were , ſowie die im

Jahre 1478 abgeſeßten Kämmerer wieder ein, indem er zugleich

verordnete, daßhinfort zum Kämmereiamte zwei aus dem Rate

und zwei aus der Bürgerſchaft genommen werden ſollten, ſchränkte

die Anmaßung der Gildemeiſter, welche ſich ſchließlich als die

Herren der Stadt aufgeſpielt hatten, ein und ſchrieb ihnen folgenden

Eid vor, den ſie alljährlich auf dem Rathauſe zu leiſten hatten : ,,Dar

wey tho koren sin, dat wey uns dar recht ynne holden willen,

unseme gnedigen horen von !Mencze und siner gnade cappittel

truwe undeholt tho sinde, sin beste tho wetten unde sin ar

geste tbo warnende, helen, was uns ghoborth tho helen unde

Knieb a . 2. 0. S. 13.
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weder den radt tho Duderstadt nicht tho sinde. " Dat uns got

sou helppo und alle siine hilgen " .")

Durch dieſe Maßnahmen , ſowie durch die Entſegung des eichs

feldiſchen Derweſers hatte der Kurfürſt die Zwiſtigkeiten zwiſchen

Rat und Gemeinde für beſeitigt gehalten. Doch wie hatte er ſich

darin getäuſcht! Schon im Jahre 1486 ſah ſich der Verweſer des

Eichsfeldes, Bruno don Querfurt, genötigt, neue Streitigkeiten zwi

ſchen dem Rate einerſeits und den Gildemeiſtern und der Gemeinde

andererſeits zu ſchlichten. Die Gildemeiſter ſuchten beſtändig Ein

fluß auf den Rat zu gewinnen, obwohl feſtgeſekt worden war, „das

der Rat zu Duderstat in voller macht sein solle zu tun unde zu

lassen in allen sachen zuvornt, da unses gnedigesten heron von

Menczeunde synergnade stifts, auchder statzuDuderstatbeste

in gescheen mag " ?), und ſtörten infolgedeſſen ſtändig den Stadt

frieden. Nach derWahlAlbrechts II.3) reichten die Gilden ſchon wieder

ein Sündenregiſter des Rates ein, worauf der Kurfürſt im Jahre

1515 im weſentlichen die beſtehenden Verordnungen beſtätigte und

den Gilden verbot, ohne Erlaubnis des Rates Verſammlungen

abzuhalten. Derweigere ſie dieſer ohne hinlänglichen Grund , ſo

hätten ſie ſich an den Amtmann zu wenden.4) Kaum waren 5 Jahre

ins Feld gegangen, ſo mußte der Kurfürſt wieder den Friedensſtiſter

ſpielen .")

Die Duderſtädter , von unruhigem Geiſte erfüllt, hatten ſich

auch bereits vor der Erhebung der Bauern der neuen Lehre ange

ſchloſſen. Dabei wird ſich wohl beſonders der Einfluß der Univer

ſität Erfurt geltend gemacht haben . Hier hatten in den Jahren 1499

bis 1519 nicht weniger als 33 Duderſtädter ſtudiert. Durch die Vor

träge eines Eobanus Helle und anderer werden auch dieſe ſich der

Lehre Luthers angeſchloſſen haben. Nach Hauſe zurückgekehrt,

müſſen ſie nicht bloß ihre Angehörigen, ſondern auch viele andere

zu der kirchlichen Neuerung gebracht haben. So erklärt es ſich, daß

bereits 1524 die Mehrzahl des Rates lutheriſch geſinnt war. Dies

1) Jäger a. a. 0. S. 394 f. - Wolf, Geich. u . Beſchreibung der Stadt

Duderſtadt. Göttingen 1803 , S. 121-141.

2) Jäger a. a. 0. S. 304.

8) Hillmann (Der Bauernkrieg auf dem Eichsfelde in Unſer Eichsfeld

Bd. I, S. 164) nennt ihn irrtümlicherweiſe Albrecht IV.

4) Wolf a. a . 0. Urt. LXXX und S. 151 .

5) Wolf a. a . 0. S. 163. - über alle dieſe Streitigkeiten vgl . auch Duval,

Das Eichsfeld. Sondershauſen 1845. S. 568 ff.



zeigte ſich bei folgender Gelegenheit : Im Jahre 1524 hatte das

Martinsſtift zu Heiligenſtadt, welchem das Patronat in Duderſtadt

zuſtand, zwei Kapläne an der Pfarrei angeſtellt. Da ſie aber nicht

lutheriſch predigten, ſo verlangte der Rat, daß ſie entfernt werden

follten. Würden bis zum 1. Mai nicht andere Prieſter berufen, ſo

ſollte einer aus Miltenberg angeſtellt werden. Das Martinsſtift gab

nach und trat das Patronat an den Erzbiſchof Albrecht ab. ")

Die Reformation muß dann bald von dem Rate durchgeführt

worden ſein ; denn in der Unterwerfungsurkunde ) findet ſich nicht

wie in der von Heiligenſtadt) die Beſtimmung, daß die alte Lehre

wiederhergeſtellt und die Güter der ausgetretenen Bürger zu einem

Teilezur Befriedigung der geſchädigten Prieſterſchaft benußt werden

ſollten.

Wie in Duderſtadt, ſo hören wir auch in heiligenſtadt lange

por dem Ausbruch des Bauernkrieges von Streitigkeiten . Bald fing

der Rat mit dem Stifte, bald die Bürger mit dem Rate Händel an .

Schon im Jahre 1441 wollte der leştere dem Stifte tro allem

Herkommen die Braugerechtſame nehmen . Darüber führten die

Stiftsgeiſtlichen bei dem Kurfürſten Dietrich Beſchwerde, welcher

im folgenden Jahre einen Vergleich zuſtande brachte, wonach das

Martinsſtift nach wie vor für ſich und ſein Geſinde nach Belieben

Bier brauen , aber damit keinen Handel treiben durfte. Als im

Jahre 1469 die Bürger dem Stift mit Gewalt das Patronatsrecht

über die Ägidienkirche nahm, entbrannte ſogar ein noch hißigerer

Streit. Der Not gehorchend, verzichtete zwar die Stiftsgeiſtlichkeit

auf ihr verbrieftes Recht, wandte ſich aber an den Erzbiſchof Adolf.

Nachdem ſie auch von dem Papſte Paul II. eine neue Beſtätigung

ihres alten Patronatsrechtes erhalten hatte, räumte ihr der Kurfürſt

ihr Recht wieder ein . Zu neuen Mißhelligkeiten kam es i . J. 1491 .

Der Rat beſtritt dem Stifte das Aſylrecht, das Getreide beliebig

zu verkaufen , fremdes Bier ſich kommen zu laſſen , und gewiſſe Holz

fuhren . Beide Parteien beſtellten den Grafen Franz von Hohnſtein

zum Schiedsrichter, welcher den Streit zugunſten der Geiſtlichkeit

unter gewiſſen Bedingungen ſchlichtete. Auch der Erzbiſchof Bert:

1) Dafür hob Albrecht ein Kanonikat zugunſten des Martinsſtiftes auſ.

Wolf, Commentatio de archidiaconatu Heiligenstadiensi, Urt. LXXIIL

u. LXXVI.

3) Beilage IV.

3) Beilage V.
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.

hold miſchte ſich in die Angelegenheit ; er forderte die Stadt auf,

das Martinsſtift zu ſchüßen und ſich in ſeine althergebrachten Rechte

keinerlei Eingriffe zu erlauben. ')

Aber auch zwiſchen dem Rate und der Bürgerſchaft kam es

vor dem Ausbruch des großen Aufruhrs zu Streitigkeiten. Man

warf ihm vor , daß er die Einkünfte nicht gewiſſenhaft verwalte,

war mit der Fiſcherei, mit der Verwaltung des Weinkellers, dem

Aufwande bei der Bewirtung fremder Fürſten und Herren, mit der

Wage und dem Wegegelde uſw. nicht zufrieden . Als der Erzbiſchof

Uriel im Jahre 1509 den Streit nicht nach der Erwartung der

Bürgerſchaft entſchied, ordnete man nochmals eine Geſandtſchaft an

ihn ab , ohne aber auch diesmal die gewünſchte Entſcheidung zu

erhalten. Dadurch wurde die Spannung nur noch ſchlimmer. Sie

dauerte noch nach dem Regierungsantritte Albrechts II. fort. Auch

dieſem gelang es nicht, die Streitigkeiten zu beſeitigen, und ſo glimmte

denn der Funke des Haders ſtill unter der Alche fort, um i. J. 1525

zu heller Flamme emporzulodern .?)

Auch von Mißhelligkeiten zwiſchen den Bürgern der Stadt

Worbis einerſeits und den Pfandinhabern, den Herren von Bülts

zingslöwen, weiß Wolfs) zu berichten. Die Bürger beklagten ſich

bei dem Erzbiſchof Albrecht II. wegen des Gehölzes, der Outweide,

der Gewäſſer, Länderei etc. Im Jahre 1523 wurden die Klagen

durch Kaſpar von Dirmſtein und Johann von Hatſtein erledigt.

Der Hauptgrund aber für die Erhebung auf dem Eichsfelde

iſt in der höchſt traurigen Lage zu ſuchen, in der ſich der Bauer

hier wie in dem übrigen Deutſchland befand. Wenn auch in unſerem

Gebiete die Leibeigenſchaft im ſtrengſten Sinne des Wortes zum Teil

aufgehoben und die Stellung des Bauern im allgemeinen feſt ge

regelt war, ) ſo gab es doch der geſeßlichen Feſſeln und Laſten eine

zahlloſe Menge , und ſeit der Einführung des römiſchen Rechtes

machte ſich immer mehr das Beſtreben geltend, ſie noch weiter aus

zudehnen und zu erhöhen.

Auch auf dem Eichsfelde zerfallen die bäuerlichen Laſten in

zwei Hauptkategorien, einerſeits in die Herren- oder Frondienſte,

4

1

5

1) Wolf, Geld . und Beſchreibung d. Stadt Heiligenſtadt. Göttingen 1800 .

S. 50 f.

3) Wolf a. a . 0. 5. 53 f. Vgl. über dieſe Verhältniſſe auch Duval

a . a . 0. S. 428, 434 .

5) Wolf, Dentwürdigteiten der Stadt Worbis. 68ttingen 1818. S. 101 f.
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andererſeits in Abgaben mannigfadſter Art. Leştere wurden meiſt

entrichtet infolge eines dinglichen Verhältniſſes zwiſchen der Herr

ſchaft und den Bauern, welche von ihnen Güter, Wieſen u . dgl. zur

Nußnießung empfangen hatten. Die frondienſte waren teils ge

meſſene , teils ungemeſſene , d. h. der Herr konnte ſie beliebig er

höhen, und gerade die lekteren wurden beſonders hoch und beſchwers

lich empfunden.

Bei Bauten , die der Herr aufführte, mußte der Bauer die Bau

fronen leiſten , d. h. er mußte ihm mit Wagen, Pferden u. dgl. mehr

dienen .“) In der Erntezeit mußte er erſcheinen und Getreide

mähen oder heuen, d . h. er war zu handdienſten verpflichtet, oder

er mußte mit Pferd und Wagen erſcheinen , ſobald ſeiner der Herr

bedurfte”), entweder bei der Beſtellung des Ackers oder bei Reiſen

oder auch bei einem Kriegszuge, der ſog. „ antreiß ". Endlich iſt

unter den Fronen noch der Sicherheitsdienſt zu erwähnen, der ent

weder im Wach- oder im Waffendienſt beſtand , wenn Unruhen

ausgebrochen waren oder eine Kriegsgefahr drohte.

Die zweite Kategorie der bäuerlichen Laſten umfaßte das große

Gebiet der Abgaben , welche der Bauer ſeinem Herrn entrichten

mußte. Hierbei ſind beſonders Zins und Gülte hervorzuheben.

Zahlreich waren die Gegenſtände des Zinſes. Don den Feldern

waren zu zinſen : Hafer , Weizen, Roggen , Hopfen, Flachs ) und

1) Dgl. v. Wintzingeroda - Knorr , Kämpfe und Leiden etc. S. 88. Um

den Bau des Jeſuitenfollegiums in Heiligenſtadt i . J. 1575 „ nad Kräften zu

fördern, wurden die Bauern, nicht nur aus den kurfürſtlichen JÄmtern, ſondern

aus aus den adligen Gerichtsdörfern in weitem Umtreiſe vonHeiligenſtadt get

zwungen , die erforderlichen Materialien herbeizuſchaffen und auf der Bauſtelle

Handdienſte zu leiſten ". Was für das Jahr 1575 galt, das mußte der Bauer

ſicherlich auch vor dem Bauerntriege leiſten. Für die Zeit vor dem Bauernkriege

vgl. die Anni. 2.

3 ) Die fronen waren 3. B. für die Litonen des Kloſters Reinhauſen bei

Dimerde auf neun Tage feſtgelegt ; jeder mußte dreimal im Jahre drei Tage

lang auf ſeine Koſten fronen . Vgl. Wolf, Pol. Geld. d. Eichsf. S. 109. - nad

Wolf, Eichsfeld. Urkundenbuc , Urt. LXXVI hatten die Bauern zu Bidenriede

dem Kloster Anrode neben anderen Verpflichtungen zu ,,deynen je czu derArt

idrmann eynon Tag mit sinem Phlongo ....Were ouch daz mens durfte

so salde man beto je usme Huß einen Boten czu Havoro czu sammone.

Ouch sullen dy hindergedoln ör iklich Tago deynen als dey adern. Woro

ouch daz man durfto eyner fure czu eyme ghebowo da soldeme sie

ammo bote “ .

9 ) Wolf. Polit. Beidh. d. Eichsf. I , Urt. CII, S. 82 : alle Jahre ut

s . Martinis Abond zwoy Fuderwoins, als der beste bei uns zu Drofurth

wechsot", und Wolf, Eidsfeldiſches Urtundenbud etc. Urt. CIII, S. 119.

1
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Wein '), und zwar teils in Naturalien , teils in Geld.2) Aber auch

die Erzeugniſſe der Viehzucht, der Fiſcherei etc. ſtellten kein geringes

Kontingent der Abgaben. Da findet man Rauchhühner, Michels

hähne, Schweine, Lämmer, Gänſe, Eier, 3) Fiſche, Wachst) etc.

Dielfach waren die Leiſtungen auch ſchon durch Geld abgelöſt.5)

Auch Bierlieferungen kommen vor.6)

Hier ſei gleich erwähnt , daß auch die Bürger , wenn ſie

herrſchaftliche Ländereien inne hatten , zu allerlei Abgaben ver

pflichtet waren. So wurde z. B. in Heiligenſtadt die Thomasgülte ?)

entrichtet. Sie hatte ihren Namen davon, daß ſie am Thomastage

(21. Dez.) gezahlt werden mußte. ) In Duderſtadt hob man das

Ufengeld ) und in Heiligenſtadt am Montage nach dem Martinstage

von den meiſten Häuſern den Wart-, Wort- oder Wurtzins (census

.

1) Wolf , Commentatio de archidiaconatu Heiligenstadt. diplom .

XLIII, S. 48.

3) Vgl. das Verzeichnis der jährlichen Gefälle im Amt Ruſteberg . Cal.

Br. Arch. Des, 24 Mainz No. 3 auf dem Kgl. Staatsarchiv zu Hannover,

3) Wolf, Eichsf. Urkundenb . etc. Urt. XXXIV, S. 33. Wolf, Polit.

Beſch. etc. I, Urt. XXXIV , S. 30.

1

4) Wolf , Eichsf. Urkundenb. etc. Urt. LVIII, S. 60. In Falker war

i. 3. 1439 die Wachsabgabe in eine Geldabgabe „das Waß Geld " umgewans

delt (ibid. , S. 114).

5) In dem angeführten Verzeichnis der jährlichen Gefälle im Amt Ruſte

berg findet man z. B. 25 OL. 22 ß an erbzcinsen , 46 61. 8 85 wesengelt,

4 61. von den tichen , 20 Gl. 30 t. schaftrift uſw.

6 ) Wolf, Polit. Geſc. etc. II, Urt. LXXXII, s. 71. Vgl. dazu auch die

Urk. LXXXVII, S. 81, worin es den Bewohnern von Reinhauſen freigeſtellt

wird, „ ein halb Fuder gudes Eimbeckichs Bieres" ... oder 2 Joachims

taler zu entrichten.

) Die Thomasgülte und die Thomaspfennige wurden auch auf dem platter

Lande erhoben. Dgl. darüber Wolf, Polit. Geſch . d. Eichsf. II , Urt. XL, S. 29.

5) Wolf, Heiligenſtadt S. 235.

9 ) Wolf, Duderſtadt S. 316. martinfeld und Erichhauſen bezahlten Uferts

geld an das Amt Gleichenſtein . Die Bedeutung des Wortes iſt nicht klar. Es

Scheint mit ufen, uffen oder aufen im Zuſammenhang zu ſtehen ; ſo ſagt man

3. B. ein lehen aufen. Dgl. Lerer , Mittelhochdeutſches Handwörterbuch. Höchſt

wahrſcheinlich iſt das Ufengeld identiſch mit dem Auflaß- oder ufloßgeld, wel

ches in Urlunden aus der Zeit nach dem Bauernkriege vorkommt. Leşteres

wurde bei Deräußerungen und Erbfällen erhoben und betrug bis zu 160 % des

Kaufpreiſes oder des zu ermittelnden Wertes. Vgl. Wingingeroda - Knorr,

Wüſtungen des Eichsfeldes in d. Geſchichtsquellen d. Prod. Sachſen. Halle 1903 .

Bd. XL , S. 71 , 662, 629 und 743, Knieb, Reformation etc. S. 16 .
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arealis ). ) In denjenigen Orten, wo Markt gehalten wurde, wie

Beuren , Heiligenſtadt“) uſw., wurde 3oll erhoben , und außerdem

floſſen der kurfürſtlichen Kaſſe noch die Marktgefälle ) zu, die teils

in Waren, teils in Geld beſtanden. Ferner hatten die Kurfürſten

Einnahmen aus der Münze. 4) Auch vom Bürgergelde bekamen

die Erzbiſchöfe von Mainz einen beſtimmten Teil, 3. B. in Heiligen

ſtadt 5 fl."). Schließlich bezogen ſie die Gefälle aus den Gerichten ,

entweder ganz oder teilweiſe. Saß der Kurfürſt ſelbſt zu Gericht,

lo fielen ihm dieſe ganz zu, tat es aber der Dizedom, ſo erhielt er

nur zwei Drittel. Hierher gehören noch die Strafgelder, welche

nach den Statuten von Heiligenſtadt von ſchweren Derbrechen dem

Landesherren zukamen. ")

Eine große Rolle unter den Abgaben ſpielte der Zehnte.

Hier gab es den großen und den kleinen Zehnten . ) Der erſtere

umfaßte alles, was unter dem Pfluge befindlich war, der leştere

alle anderen Früchte. Don allem zum Hofe gehörigen Nukvieh wurde

der Blutzehnte erhoben.

Unter den Abgaben iſt ſpeziell noch der Sterbfall oder das

Beſthaupt (mortuarium ):) hervorzuheben. Starb der Bauer oder

die Bäuerin , ſo hatte der Herr das Recht, das beſte Stück Dieh durch

ſeine Beauftragten aus dem Stalle oder das beſte Gewand (watmal)

der Frau zu nehmen. Mit den Litonen des Michaelis - Kloſter in

Hildesheim zu Reinhauſen und Diemarden pflegte der Abt die ganze

Hinterlaſſenſchaft zu teilen , wobei er noch wählen durfte, wenn erſt

1) Wolf , Heiligenſtadt S. 234. Über die Art der Erhebung vgl. a. a. O.

Urk. III, Art. CLXII. Die Bürger waren zwar Eigentümer der von ihnen

errichteten Gebäude und hatten an der Bauſtelle ein vererbliches und der

äußerliches Recht. Dgl. R. Schröder, Lehrbuch der deutſchen Rechtsgeſchichte.

4. Aufl. Leipzig 1902. S. 632.

2 ) Wolf, Heiligenſtadt Urt. III, Art. CLV.

3) Wolf. Polit. Geſch. d . Eichsf. II. S. 150. Dgl. dazu Wolf, Heiligenſtadt

Urt. III, Art. CLXI.

4) Wolf, Polit. Geld . d. Eichsf. II , S. 150.- Wolf, Heiligenſtadt S. 78 ff.

Wolf, Duderſtadt S. 141 ff .

5 ) Wolf, Heiligenſtadt S. 236 .

g Wolf, Polit. Geſch. d. Eiſchsf. II, S. 149.

1) Für den kleinen Zehnten findet ſich in manchen Eichsfelder Urkunden

die Bezeichnung „ oftem ". Vgl. darüber 3. B. Wolf, Polit. Geſch . etc. I , Urt .

LXX (modiam decimam meam, tam magnam , quam minutam , que

dicitur Oftem ) u . Jäger, Urkundenbuď, etc., Urt. 28 und 29.

8) Dgl. Wolf, Polit. Deich. d . Eichst. Bd. II, Urt. XXXVIII, S. 26 und

Urt. XCV , S. 89.

.

.
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die Witwe das beſte Stück Dieh an ſich genommen hatte. ) Der Erbe

mußte dann ferner ſeinerſeits dem Grundherrn eine Naturals oder

auch Geldabgabe entrichten. Lekteres war 3. B. der Fall in dem

Kloſter Teiſtungenburg, welches bei dem Abgange des Bauern mit

dem Tode einen Vierding erhielt. Auch Heiligenſtädter Bürger bes

zahlten das Beſthaupt, welches auf einigen an der Bebra liegenden .

Gütern haftete, mit fünf Schillingen .?) So wurde dem Hinterjaſſen

immer und immer wieder ins Gedächtnis zurückgerufen , daß nicht

er Eigentümer des Hofes war.

Aber nicht nur die einzelne Perſon , ſondern auch die Gemeinde

als ſolche hatte die mannigfaltigſten Laſten zu tragen. Sie ſchuldete

der herrſchaft Azung und Herberge, kam ſie auf Beſuch ; oder fie

mußte für Wagen, Pferde und Futter ſorgen , wenn die Herrſchaft

eine Reiſe machen oder einen Kriegszug unternehmen wollte; oder

fie mußte, wenn der neue Landesherr ſich huldigen ließ, ihm und

ſeinem Gefolge Geſchenke reichen.) Aber auch die Beamten hatten

auf die genannten Leiſtungen Anſpruch. Wurde das Aufgebot vers

kündet, ſo waren die Gemeindeglieder angehalten, ihm folge zu

leiſten. Ferner trug die Gemeinde die Unterhaltungskoſten für die

Gefangenen

Die drückendſten aller Laſten aber waren die Beden. Ihre

Entſtehung iſt darin zu ſuchen , daß der Landesherr für ſeine Land

falſen den Reichsdienſt und die Landesverteidigung mit ſeinen

Dienſtmannen übernahm . Wenn bei großen Kriegslaſten, welche

der Landesherr zu tragen hatte, eine ſolche Steuer auf längere Zeit

gezahlt wurde, ſo verwandelte ſie ſich von ſelbſt in eine ſtändige.

Dann aber wurde der Begriff der Bede noch erweitert und als

Beihilfe für allerlei Ausgaben betrachtet. Die Beden aber hatte

der Bauer faſt ausſchließlich zu tragen; denn die Geiſtlichkeit der =

chanzte ſich hinter ihren Immunitätsrechten und der Adel hinter

ſeinen Privilegien. ")

1 ) Wolf, Polit. Geſch. etc. Ceil II, S. 109.

3 Wolf, Polit. Beich. etc. Teil II, S. 109 .

3 ) Dgl. darüber das Verzeichnis der Beſchenkten bei der Huldigung des

Kurfürſten Diether i. J. 1479 bei Wolf, Duderſtadt S. 138 f. und Jäger a . a. 0.

$. 392 1. -- Über diei. J. 1440 gemachten Geſchente vgl. Jäger a. a. O. S. 208.

5) für das lektere vgl. Cal. Br. Arch. Des. 24 Mainz 3, fol. 30 b .

5) über die Entſtehung der Beden iſt zu vergleichen Eichhorn, Dentide

Staats. und Rechtsgeſchichte. 3. Aufl. 1843. Teil II , $ 306. Dgl. dazu and

R. Schröder, Lehrbuch der deutſden Rechtsgeſchichte. 4. Aufl. Leipzig 1902 an

den verſchiedenſten Stellen .
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Zahlreich waren auch die Fehden, unter welchen das Eichsfeld

ichwer zu leiden hatte. ") Man vergeſſe dabei nicht, daß dieje,

mochten ſie glücklich oder unglücklich ausfallen, faſt jedesmal auf

Koſten der „ armen Leute “ geführt wurden. Selten nämlich trafen

die kriegführenden Parteien in offenem Felde aufeinander. Da

gegen verbrannte und plünderte man ſich gegenſeitig die offenen

Dörfer. Die leichtgebauten Hütten wurden dabei ſehr häufig ein

Raub der Flammen. Die Feldfrüchte hieb man ab oder machte ſie

unbrauchbar, wenn man ſie nicht im Augenblick für ſich gebrauchen

oder mit ſich fortführen konnte ; die Herden wurden eingefangen und

fortgetrieben . Daneben war ein Hauptgeſchäft der Reiſigen und

Fußknechte das Einfangen feindlicher Bauern, die ſich um ſchweres

Löſegeld auslöſen mußten. Kehrten die Bauern, die ſich glücklich

gerettet hatten, in die verwüſteten Dörfer zurück, ſo fanden ſie viel

fach keine Nahrungsmittel mehr vor , und es blieb ihnen nichts

anderes übrig als anderwärts Unterkunft zu ſuchen, um nicht hungers

zu ſterben.

War der Krieg beendet, dann konnte niemand, da ihm das

erforderliche Geld dazu fehlte, die Söldner behalten . Sie wurden

abgelohnt und verlegten ſich, falls ſie nicht gleich wieder von anderen

Herren in Sold genommen wurden , entweder aufs Rauben und

Morden, ohne daß ihnen der wehrloſe Bauer entgegentreten konnte,

oder ſie wurden die unverſchämteſten Bettler, da ſie nicht mehr an

geregelter Arbeit Dergnügen fanden .

Viel hatten die armen lude" auch unter den ſtändigen Durch

zügen der Truppen zu leiden , welche von anderen Herren für ihre

Kriegszwecke in Sold genommen waren . So gut es ging , ſuchte

man ſich gegen dieſe Schnapphähne zu ſchüßen, indem man die

bewegliche Habe , die Frauen und Töchter in Sicherheit vor ihnen

brachte .)

Doch nicht genug daran : alle Laſten noch zu erhöhen , das war

das Beſtreben aller Grundherren, beſonders nach der Einführung

des römiſchen Rechtes. Neben den übrigen Edelleuten des Eichs

feldes waren es namentlich die Herren von Bültzingslöwen , welche

die armen Bauern in fürchterlicher Weiſe bedrückten und dadurch

nicht bloß zur Zerſtörung der Harburg , ihres eigenen Beſiges , ſon

1) Vgl. darüber Winzingeroda - Knorr, Wüſtungen etc. S. XXII, ff.

2 ) 3ahlreiche urkundliche Belege dafür liegen vor 3. B. in Abteil. XXI

1 B. No. 1 b und XXI 1b No. 1b im Archive der Stadt Erfurt.

1

!
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dern überhaupt zum Ausbruch des Aufruhrs auf dem Eichsfelde am

weſentlichſten beitrugen . Was Wunder alſo, wenn nicht bloß ein=

zelne Bauernfamilien, ſondern ganze Anſiedlungen, um den ewigen

Plackereien zu entgehen , bereits vor dem Jahre 1525 dem heimats

lichen Boden, auf dem ſie ein kümmerliches Daſein gefriſtet, den

Rücken kehrten, um anderwärts ihr Heil zu verſuchen !

Aber nicht nur die Bedrückungen durch die adligen Grunds

herren trieben die armen Leute zur Auswanderung, es kamen noch

andere Umſtände hinzu.

Die ſchon bei der Gründung des Dorfes vorhandenen, in der

Beſchaffenheit des Bodens , des Klimas etc. liegenden Verhältniſſe

mögen die teilweiſe oder völlige Aufgabe von Anſiedelungen vers

anlaßt haben. Bei der Zunahme der Bevölkerung hatte man nicht

immer Ländereien mit gutem Boden und günſtigem Klima in Beſit

nehmen können. Nachdem der Wald immer mehr und mehr ges

lichtet und die ertragsfähige Humusdecke ausgeſogen oder durch

die atmoſphäriſchen Niederſchläge von den meiſt ſteilen Hängen zu

Tal geführt worden war, war der Grund und Boden nicht mehr

imſtande, ſeinen Inhabern den nötigen Unterhalt zu bieten , und

machte die Auswanderung zur Naturnotwendigkeit.

Das Eingehen vieler kleinerer Ortſchaften iſt auch ſicherlich

ganz ähnlichen Verhältniſſen zuzuſchreiben, welche die jegt vielfach

wahrgenommene, von ſo vielen Seiten beklagte Entvölkerung des

platten Landes und die gleichzeitige Übervölkerung der Städte her

beiführen. Schon die befeſtigte Stadt mußte den von ſtändigen

Überfällen bedrohten Bauern anlocken, bot ſie doch mit Wall und

Graben für Perſon und Eigentum größeren Schuß , machte dock

außerdem „ Stadtluft“ frei. Auch ſchon damals hat der Wunſch

nach größerem Verkehr, der Erwerbung eines bequemeren und ges

nußreicheren Lebens ebenſo wie heute eine Menge Leute den

kleineren Ort,an welchem ihnen ein zwar verhältnismäßig ſicheres,

aber nur ſehr mäßiges und nur durch ſchwere Arbeit zu erringendes

Einkommen gewiß war , mit einem größeren Orte vertauſden

laſſen, nach welchem ſie die nur zu oft trügeriſche Hoffnung auf ein

höheres und mit geringeren Anſtrengungen zu erwerbendes Ein =

kommen 30g und noch zieht". ) Leider häufig nur zu bald eines

Beſſeren belehrt, verſtärkten dieſe Elemente das mit ſeiner ſozialen

und wirtſchaftlichen Lage höchſt unzufriedene ſtädtiſche Proletariat,

1) Winßingeroda -Knorr, Wüſtungen etc. S. XXIX .
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waren allzuſehr zu Unruhen geneigt und bildeten das treibende

Element auch im Bauernkriege.

Dazu kam ſchließlich noch hinzu, daß der Bauer auch auf dem

Eichsfelde unwiſſend war und an dem ſittenloſen Leben derer, die

ihm führer hätten ſein ſollen , ein böſes Beiſpiel fand. Ohne Aus

licht, ſeine troſtloſe Lage auf legalem Wege zu verbeſſern, war er,

geknechtet wie er war , auch hier nur gar zu bereit , Luthers

evangeliſche Freiheit, von der er durch die das Land durchziehenden

Prädikanten hörte, als leibliche aufzufaſſen und ſie in die Tat ums

zuſeßen. Beſonders groß iſt dabei Pfeiffers Einfluß geweſen, wie

wir gleich ſehen werden. Auf dem platten Lande muß die neue

Lehre ſchon vor dem Aufſtande viele Anhänger gefunden haben.

Dieſer Schluß iſt wohl geſtattet, wenn man bedenkt, daß die Ritter

ſchaft und ſelbſt der Propſt Arnold Luckardt vom Kloſter Anrode

auf ihrem Rachezug vom Ruſteberge aus ſelbſt die Kirchen aus:

raubten. Das wäre ſchwerlich geſchehen, wenn die betreffenden

Dörfer noch dem alten Glauben treu geweſen wären ; die Achtung

vor der Autorität des Landesherrn, des Kurfürſten Albrecht, hätte

die Adligen davon zurückgeſchreckt, einen ſo offenkundigen Kirchen

frevel zu verüben. Mit Rückſicht auf den Ritter von Enzenberg ,

den Beſchüßer Pfeiffers, etwa annehmen zu wollen , das religiöſe

Verhältnis wäre umgekehrt geweſen , d . h. die Adligen wären

lutheriſch geſinnt, die Bauern aber der alten Kirche noch zugetan

geweſen, iſt kaum ſtatthaft; denn dafür finden ſich keinerlei Beweiſe.

II.

Pfeiffer !) iſt es geweſen, der das Eichsfeld, das damals unter

dem Mainzer Krummſtabe ſtand, zuerſt revolutionierte. Er hatte

als Mönch dem Kloſter Reifenſtein angehört und für den „ ſchlimm

{ten Mönch " im Kloſter gegolten. Im Jahre 1521 legte er die

Mönchskutte ab und trat in den Dienſt des Ritters Enzenberg, dem

die Burg Scharfenſtein gehörte. „Daneben predigte er in den um

liegenden Orten auf lutheriſch “. Schnell erwarb er ſich einen gros

fen Anhang. „ Es iſt ein neuer Prophet aufgeſtanden, der predigt

die Wahrheit !“ hieß es von ihm, und weit und breit ſtrömte man

ihm zu. Pfeiffers Tätigkeit auf dem Eichsfelde ſollte ein ſchnelles

Ende finden ; der Kommiſſar des Erzbiſchofs Albrecht von Mainz

1 ) 0. Merg, Thomas Münzer und Heinrich Pfeiffer 1523 – 1525. Ein

Beitrag 3. Gefch . des Bauernkrieges in Thüringen . TeilI. Göttingen 1889. S.53..
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in Heiligenſtadt ſchritt gegen dies ſein beunruhigendes und auf

wiegleriſches Treiben ein. Er wandte ſich zunächſt an Enzenberg

und forderte ihn auf, den Prädikanten nicht mehr länger auf ſeiner

Burg zu dulden. Da er aber damit keinen Erfolg hatte, ſo rief er

die Hilfe Bernhards von hartenheim, des Oberamtmannes auf dem

Eichsfelde, an. Erſt nach deſſen Eingreifen gelang es , Pfeiffers

Entfernung vom Scharfenſtein durchzulegen . ) Er mußte dem"

Schauplatz ſeines ſo erfolgreichen Wirkens den Rücken wenden und

entkam glücklich nach ſeiner Daterſtadt Mühlhauſen,9) begleitet

von einigen Eichsfelder Anhängern , beſonders von vier Brüdern

aus der Stadt Worbis.

Als er hier ſeine revolutionären Ideen weiter verbreitete,

ſtrömten ihm beſtändig Eichsfelder zu, ſo daß Erzbiſchof Albrecht

ihnen verbot, nach Mühlhauſen zu gehen, um ſie vor böſem Einfluß

zu bewahren. Trodem wurde der Zweck nicht erreicht. Im Sept.

1524 weigerten ſich die Eichsfelder Bauern, ferner dem Martins

ſtifte zu Heiligenſtadt, den Klöſtern Anrode und Zella ihre Der:

pflichtungen zu erfüllen, ja, in Worbis „ ſtürmte “ man ſogar einen

Prieſter , und als die Schuldigen ergriffen wurden und beſtraft werden

ſollten , wurden ſie gewaltſam befreit und entflohen nach Mühl

hauſen .") Eichsfelder waren es auch, die an den erſten Zuſammen

rottungen in Mühlhauſen , ſowie an dem Hilfszuge nach Langenſalza

beteiligt waren .

Im lekteren Orte war am 25.4) April der Aufruhr ausge

brochen. Die Bürgerſchaft erhob ſich wider den Rat und legte ihm

eine Reihe von Forderungen vor. Am andern Tage rückten der

aufrühreriſchen Stadt 300 – 400 Mann, denen ſich unterwegs noch

gegen 200 anſchloſſen , unter Pfeiffers und Münzers Führung zu

1

1) Jordan in den neuenMitteilungen aus dem Gebiete hiſtor.-antiquar.

Forſchungen Bd . XXIV, S. 179 f.

2) Mery, a. a . 0. S. 63. Vgl. auch Jordan, Zur Geſch. der Stadt Mühls

hauſen i. Th. 5.5 ff. über ſeine dortige Wirtſamkeit dgl. Merç a . a. 0. S.54 ff.;

Zimmermann, Allgem . Geſchichte des großen Bauerntrieges. Teil III, S. 607 ff.;

H. Nebelfiect, Reformationsgeſchichte der Stadt Mühlhauſen i . Th. in der Zeit

ſchrift des Vereins fürKirchengeſchichte in der Provinz Sachſen. Jahrg . I 1904.

5. 7 b ff. u . S. 208 ft .

3) Merg a. a. 0. S. 112 f.

4) Vgl. Seidemann, Die Unruhen in Langenſalza in den Forſchungen zur

deutſch. Geſch. Bd. XIV , S. 513 ff. Hillmann a. a. 0. , Bd . I , S. 100 läßt

den Aufruhr fälſchlich ſchon Mitte April ausbrechen und den Zug nach Langen

ſalza erſt am 27. April erfolgen, wie denn überhaupt ſeine Chronologie hier

verworren iſt.

>
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Hilfe. Aber man ließ den Zug gar nicht in die Stadt ein ; denn der

Rat, der ſich mit der aufſtändiſchen Gemeinde zu einigen ſuchte,

hatte die Tore geſchloſſen und ſchickte der Schar der beiden Prädi

kanten zweiFaß Bier „ zur Labung “. So mußte man unverrichteter

Sache abziehen und plünderte auf dem Rückwege das Kloſter Home

burg. Die Nacht brachte man in Höngeda bei Mühlhauſen zu.

Am 27. 30g man nach Görmar und lagerte auf dem Kirchhof

St. Nikolaus. Noch an demſelben Tage ging es weiter nach dem

Kloſter Volkenroda. Hier hauſte die horde in barbariſcher Weiſe.

Die erſt kürzlich neuerbaute Kirche wurde ,,mit Altären , Reliquien

und allem Gezierde jämmerlich zerbrochen, die Fenſter zerſchlagen,

alle Kleinode , Meßgewänder und alles zum göttlichen Dienſt des

hörige, die Glocken, alles Hausgeräte, ein trefflicher Schaß von

Büchern gänzlich zerhauen und hinweggeführt ; alles Korn , Ge

treide überhaupt, Wein, Bier, Pferde, Kühe, Schafe, Schweine ge

raubt" . Beim Abzuge wurde das Kloſter angezündet und bis zur

Hälfte niedergebrannt, wie der Abt in einem Briefe an den Herzog

Georg von Sachſen klagte. ' )

Solche Greuelſzenen begegnen einem beſtändig nicht bloß auf

dem Eichsfelde, ſondern auf allen Schaupläßen des Bauernkrieges.

Sie wurden durch die blinde Wut gegen die Kirche, und den ſchon

lange glühenden Haß gegen die bevorrechteten Kreiſe hervor

gerufen.

mit reicher Beute kehrten die wilden Rotten nach Görmar

zurück , wo ſie ſich an einem für ſie bereiteten Mahle labten . Als

gerade der Raub verteilt werden ſollte, erſchienen Eichsfelder Bauern

aus dem Amte Biſchofsſtein, 400 an der Zahl ; ihnen waren die

Klöſter Anrode und Zella, ſowie die Anroder Kloſtermeierei Begels:

rode ) und die Edelhöfe Diedorf und Katharinenberg zum Opfer

gefallen .

Wegen der Plünderung des Kloſters Anrode klagten ſpäter die

Vorſteher in folgendem Briefe: „ Wir Elizabeth Luchtewalt ep

tisten , Appolonia Odester priorin , Arnolt luckhart probst

1) Nebelfiec, Urkundliche Beiträge zur Geſch . des Bauernkrieges etc. in

den Neuen Mitteilungen etc. XXI, 202, Anm. 1. – Über die plünderung

des Kloſters vgl. auch den Brief des Herzogs Georg bei Seidemann in den

Neuen Mitteil, etc. XIV, 435 f.

2) Anroder Kopialbuch (Cop. 1539 e I) fol. 150 auf dem Staatsarchive

zu Magdeburg .

1911 19
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sampt ganczen convent gemelts closter beclagen uns, das wir

von der negstenn vörgangen auffrur szo aus Molhaußen ge

scheen und durch ir gewaltige handlunge unser closter kir

chenn und alle eyngebow geplündert unnd folgens abgebrannt

auch cleynoth unnd hausrath hynweg genomen vnnd darzu

ein gute anczahl korn, gerstenn hafern maczl byr speck

sampt anter proviant entfromt, welchen obangezeigten schaden

auffs geringst achten auff dritt halb tausend gulden , do mit

obgemelt closter inn vorigen standt unnd weßen nicht zcu

bringen vermögen " . )

Am 28. April rückte der vereinigte Haufe nach Schlotheim und

vernichtete in grauſem Vandalismus das dortige Kloſter. Darauf

ſuchte er das Haus des Ritters von Hopfgarten heim , 30g deſſen

Frau aus dem Wochenbett und raubte alles, deſſen er habhaft

werden konnte.

Am folgenden Tage wurde von Görmar aus ein dritter Raubs

zug nach Ebeleben, Almenhauſen und Kloſter Markſußra unter

nommen, wo man wie Türken und Heiden “ hauſte . Reiche Beute,

darunter Kelche und Siberſachen , konnte nach Mühlhauſen geſandt

werden.)

Münzer hatte Größeres im Sinne. Es zog ihn nach Oſten ;

er wollte den Grafen Ernſt von Mansfeld, den „Tyrannen von

Heldrungen “, überziehen und die in den Waffen wohlgeübte Mans

felder Knappſchaft an ſich ziehen. Schon von Mühlhauſen hatte er

die leştere in einem wutſchnaubenden Briefe zum Aufruhr zu ent

flammen geſucht.) Aber aus ſeinen hochfliegenden Plänen wurde

nichts; gegen ſeinen Willen mußte er nach Weſten , wie wir bald

ſehen werden.

Inzwiſchen war der Aufruhr auch auf dem Eichsfelde in vollen

Gang gekommen ; hier hatten ſich die Bauern ebenfalls gegen ihre

Bedrücker erhoben . Von dem Zeugen Hans Gera erfahren wir,

ger ſei von ſeinen Nachbarn zu Orsla (Niederorſchel) der Zeit zu

1 ) Jordan, Pfeifers und Münzers 3ug in das Eichsfeld etc. t. d. Zeitſchr.

d . Dereins für Thüring. Geſch. u. Altertumst. N. F. XIV, 51 .

2) Vgl. über dieſen Zug die Mühlhäuſer Chronit auf der Göttinger Unie

verſitäts-Bibliothek (Cod. m. 5 hiſt. 529) fol. 74, ſowie Nebelfied, Reformations

geſchichte der Stadt Mühlhauſen in Thüringen a. a. O. S. 221 ff.

3) Jordan , Pfeifers und Münzers Jug etc. S. 43. Der Brief ſteht bet

Zimmermann, Allgemeine Geſchichte des großen Bauern -Krieges. Stuttgart 1854 .

634 f.
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1

einem Rottmeiſter ſamt andern erwählt, und ſei kein Dorf im

Scharfenſteiniſchen und Harburgiſchen Gerichte geweſen, es ſind Re

genten und Rottmeiſter gekoren, fünf oder ſechs Mann" . ")

Die anfänglichen Erfolge dieſer Bewegung ſind, wie im übrigen

Deutſchland, ſo auch hier wohl einzig und allein dem Umſtande zuzu =

ſchreiben , daß ſie den Herrenſtand völlig unvorbereitet fand , daß die

Revolutionäre keine geordneten Streiter im Felde zu beſtehen hatten

Als das Eichsfeld von der Erhebung ergriffen wurde, da wurde

don Bernhard von Hartheim ,2)dem ,gemeinen Amptmann des Eichs

feldes“ , ein eilender Landtag an die gewöhnliche Malſtatt) berufen

und „ daſelbſt geratſchlagt, wie und was Geſtalt fie dem böſen,

tyranniſchen Dornehmen und Aufruhr derer von Mühlhauſen be

gegnen , auch ſich , ihre Weiber, Kinder, Haus und Güter, dazu dem

Erzbiſchof das Land erretten könnten von den von Mühlhauſen “ .4)

Was man dort beſchloſſen hat, darüber iſt leider nichts Au

thentiſches aus den vorhandenen Akten feſtzuſtellen geweſen. Man

wird aber nicht fehlgehen , wenn man annimmt, daß der Beſchluß

gefaßt wurde, Geiſtlichkeit und Adel ſollten ihre habe in Sicherheit

bringen, ſich auf den Ruſteberg zurückziehen , dort die Streitkräfte

konzentrieren, durch Reiterpatrouillen und Spione die Aufſtändiſchen

beobachten laſſen5) und gegebenenfalls über die frechen Empörer

herfallen. Zum Hauptmann der ritterlichen Truppen wurde hans

von Minnigerode beſtellt. )

Schon vor dem Zuge der beiden Prädikanten auf das Eichs

feld waren die Bauern auf, wie wir geſehen haben, und plünderten,

bzw. zerſtörten Scharfenſtein, Harburg, Reifenſtein , Worbis, 3ella,

Gerode, Beuren und wahrſcheinlich Teiſtungenburg. Darüber klären

mancherlei glaubwürdige Berichte von Augenzeugen auf.

Als man nämlich auf dem Eichsfelde in Erfahrung gebracht

hatte, daß ſich in Thüringen ein Haufe geſammelt hätte, kamen die

1 ) Jordan in den Neuen Mitteil . a . a . 0. S. 206 f.

2) So wird er genannt in ſeinem Revers über das Amt Ruſteberg in dem

Mainzer Ingroſſaturbuch No. 53 in dem Kgl. Kreisarchive zu Würzburg , ſowie

in der Unterwerfungsurkunde Duderſtadts ( Beilage IV ).

3 , An der Fegebankswarte. Vgl. S. 7 .

4) Jordan , Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 44. Dgl. auch Jordan in

„ Unſer Eichsfeld “. Heiligenſtadt 1910. V, 39.

5) Jordan in „Unſer Eichsfeld “. V, 44 ; ferner vgl. Jordan, Pfeifers

und Münzers Jug etc. S. 46 f.

6 ) Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 91 .

19
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führer der eichsfeldiſchen Bauern, noch ehe die Geſandtſchaft nach

Ebeleben abging , in Hüpſtedt zuſammen, um zu bereden, was zu

tun wäre. Hier faßten ſie den Beſchluß , Boten an Herren und

Obrigkeit zu ſchicken und anfragen zu laſſen , ob ſie trauten , ſie

vor dem thüringiſchen Haufen zu verteidigen “ . Als ſie nun er

fuhren, daß dieſe auf den Ruſteberg geflohen wären, da ſchloſſen

ſie ſich an die Aufſtändiſchen aus Mühlhauſen an , ') zumal die Prä

dikanten an die nächſtliegenden Gemeinden die Aufforderung hatten

ergehen laſſen, ſofort bei Todesſtrafe Bewaffnete ihnen zuzuſchicken .

Niederorſchel und andere Dörfer kamen dem Befehle nach und

ſandten ihnen je 15 Mann zu. ?) Selbſt Adlige ſtellten ihnen Trup

pen zur Verfügung , und auch die Grafen von Schwarzburg, die von

ihren eigenen Untertanen zur Annahme der bekannten 12 Artikel

gezwungen worden waren, ſicherten Fußtruppen und Reiſige zu .")

Eichsfelder Bauern, nämlich die von Hüpſtedt , Beberſtedt,

Birkungen, Leinefelde, 3ella, Helmsdorf, Bernrode, Stadtworbis,

Kirchenworbis, Breitenworbis und Reifenſtein , waren es , die in das

Kloſter Reifenſtein fielen . Sie hatten „gefreſſen und geſoffen , die

Böden ausgeſchlagen und alles, was im Kloſter geweſen , Orgeln

und anderes, gebrochen und mit Füßen getreten , dazu die Glocken

zerſchlagen und ſamt dem Vieh hinweggeführt und übel in dieſem

Kloſter gehandelt, daß nichts darin geblieben wäre“ .4)

Der Abt Matthes, um ſein Leben beſorgt , hatte ſich noch früh

zeitig flüchten können. Nachdem er alle Kleinodien , Kirchengeräte

und Urkunden nach dem ſtark befeſtigten Heiligenſtadt gerettet

hatte , hatte er ſelber gleich ſeinen Standesgenoſſen Zuflucht auf

dem Ruſteberge geſucht und gefunden .") Erſt ſpäter wurde das

Kloſter durch den Mühlhäuſer Haufen den Flammen geweiht.

1) Nach 3eugenausſagen bei Jordan, Pfeifers und Münzers Jug etc. S. 48f.

2) Nach Jeugenausſagen bei Jordan, Pfeifers und Münzers Jug etc. S. 50 f.

3) Hillmann a. a. 0. S. 103, Jordan, Pfeifers und Münzers Jug etc.

S.52 und Seidemann, Das Ende des Bauernkrieges in Thüringen in den Neuen

Mitteilungen etc. XIV , 537.

4) Aus Stephans Akten No. 68, S. 168 bei Jordan, Pfeifers und Münzers

Zug etc. S. 59 ff. -- Nach den Zeugenausſagen bei Jordan in den Neuen Mit

teilungen a. a. 0. S. 202 ff. ſcheinen Mönche des Kloſters ſelbſt und der Pfarrer

zu Schwerſtet bei der Zerſtörung des Kloſters beteiligt geweſen zu ſein.

5 ) Aus Stephans Akten No. 68, S. 141 u. 169 bei Jordan, Pfeifers und

Münzers Jug etc. S. 60.- Vgl. auch des Abtes Beſchwerde in den Dresdner

Atten bei Jordan a. a. 0. S. 61 f.

1
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Am 29. April fiel ferner das Kloſter Beuren den eigenen Leuten

zum Opfer. Dieſe plünderten es gründlich aus. Sie verzehrten und

tranken alle Vorräte aus, zerſchlugen alles, was ſie nicht mitnehmen

konnten, und führten Schafe und Schweine mit ſich fort. Der Zer

ſtörung anheim fielen aber erſt die Gebäude durch die Leute der

beiden Prädikanten , wie wir ſpäter ſehen werden. ")

Gegenüber vom Kloſter Beuren erhob ſich auf dem Abhange

des Düngebirges der Scharfenſtein. Das Schloß, welches Frie

drich von Winßingeroda als Pfandbeſitz inne hatte, war bei dem

Anrücken der Aufſtändiſchen verlaſſen . Der Ritter war mit allen

ſeinen Mannen vorher abgezogen, wahrſcheinlich nach dem Ruſte

berge, um dort die Reihen der Adligen zu verſtärken. ) So hatten

alſo die Bauern , die eigenen Leute der Burg und Nachbarn , nur

leichte Arbeit. Die Zugbrücke war hochgezogen und niemand im

Schloſſe. Sie ſtiegen durch den Burggraben , drangen in die Burg

hinein, durchſtöberten ſie und kamen in den Weinkeller. Hier fanden

ſie 20 Faß Wein und tranken nach Herzensluſt. Was ſie nicht aus

trinken konnten, ließen fie laufen.) Einen Teil der Schafe vers

zehrten ſie ſofort an Ort und Stelle, die übrigen verkauften ſie, das

Stück zu 5 Oroſchen. Der größte Teil des Raubes wurde dem Bauern

rate ausgehändigt, damit man für den Notfall Vorrat hätte.

Gleichfalls wurde das Kloſter Gerode bereits vor dem Zuge

der beiden Prädikanten von Eichsfelder Bauern zerſtört. Dies geht

ſchon daraus hervor, daß der Kurfürſt Albrecht in dem Prozeſſe,

den er neben Abt, Åbtiſſin und Konvent der eichsfeldiſchen Klöſter

11) Aus Stephans Akten No. 68, $. 148, 170 u. 174 bei Jordan, Pfeifers

und Münzers Jug etc. S. 55 ff.

2 ) nach Duval a . a . 0. S. 231 war f. von Wingingeroda ,wahrſcheinlich

nach dem Bodenſtein gezogen, um den Stammſit ſeines Geſchlechtes verteidigen

zu helfen" , doch kann dieſe Annahme nach dem oben Geſagten wohl als irrig

bezeichnet werden.

3 ) nach dem „Dialogus oder Geſprächsbüchlein zwiſchen einem Münße:

riſchen Schwärmer und einem Evangeliſchen frommen Bauern" ſoll der Wein

vergiftet geweſen ſein und etlichen das Leben gekoſtet haben. Obwohl ſchon

Wolf in ſeinen „ Denkwürdigkeiten der Stadt Worbis " ſeine Bedenken darüber

geäußert hat, bringt trofdem Duval a. a. 0. S. 232 dieſe Nachricht wieder. Dgi.

auch Seidemann, Thomas Münzer $. 75. – Wenn die Zeugenausſage 3ocuff

Tabergés (Jordan, Neue Mitteil. etc. XXIV, 209) auf Wahrheit beruht, ſo

fanden die Bauern nur mein Faß Bier im Keller“ und einiges Korn in der

Scheune.
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gegen Mühlhauſen anſtrengte, nur für die Klöſter Beuren, Reifens

ſtein , Teiſtungenburg und Worbis Entſchädigung forderte.') Die

Kloſterinſaſſen, welche noch früh genug von dem Anzuge der Bau

ern Nachricht erhalten hatten , waren mit aller ihrer habe, die

ſie hatten mitnehmen können, entflohen . Mit großer Zügelloſigkeit

hauſten hier die wilden horden. Nachdem ſie alles, was nicht niet

und nagelfeſt war, an ſich genommen hatten , ſteckten ſie das Kloſter

in Brand. Der Abt Peter klagte ſpäter darüber, daß ihm dabei

die ,,kirchen verbrandt mit allen gebyltnys, gestöle, auch acht

glockennunddieorgelentfromt und hynweggefiret,dergleichen

bucher, meßbucher,meßgewandt, kannen ,ampelen, handtfesser,

altartücher, handzwelen, lichte und kerzen, darczu alle alteren

inschlagen, darczu das ganze closter sampt allen eingebew zu

grunde vorbrandt, alle keßel , topffe, bette samt alle, was yn

closter gewest, in .... closter hynweg genomen unnd gefiret,

der gleichen schweine, kuwe, pferde, schaffe, wagen , geschir

unndwaszumackerwergkgehörtalleshinweggenommensampt

allem vorrate, was im closter gewest. Des gleichen weyne, byr

alles ausgedrungken unnd dye fesser zerschlagen , auch die

teiche ausgestochen und gefischt worden " .2) Der Abt ſchlug

den erlittenen Schaden auf wenigſtens 4500 Gulden an, womit er

das Kloſter kaum in den alten Zuſtand bringen könnte.

Es ſteht genügend feſt, daß auch das Kloſter 3ella von Eichs

felder Bauern, beſonders von denen aus Struth, überfallen und ge

plündert wurde. Wie es dabei hergegangen iſt, das erſieht man

aus dem Beſchwerdebrief der Priorin Barbara Jakobi und des

Propſtes Jakob Henz. Dort heißt es : Wir beclagen unns, das

.

27

1) Vgl. darüber Jordan in den Neuen Mitteil. etc. XXIV , 173. Dem

nach iſt falſch, was Jordan, der ſich hier ſelber berichtigt. Nebellied a . a. 0.

S. 227, Knieb a. a. O. S. 25, Förſtemann, Kl. Schriften S. 80 und Hillmann in

„Unſer Eichsfeld" I, 135 über den Zeitpunkt der Ausplünderung und Zerſtös

rung des Kloſters ſagen.

2) Jordan, Pfeifers und Münzers Jug etc. S. 76 und Duval a. a. 0.

S. 253. -- Was Duvalſonſt noch über das Geſchid des Kloſters berichtet, bezieht

ſich auf ſeine Zerſtörung im Dreißigjährigen Kriege durch den tollen Chriſtan

von Braunſchweig; denn der von ihm angezogene Abt Nikolaus regierte erſt

von 1616-1625. (Dgl. darüber Jordan in den Neuen Mitteil. XXIV, 173).

Dahin iſt auch zu berichtigen Jordan , Pfeifers und Münzers 3ug etc.

S. 77.

7

1
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wir inn der mutwilligen emporunge durch die von Molhaußen-)

und yhr angeben unser closter unnd gotz haus gestyrmpt

unnd geplündert auch alle ceremmonni und cleynoth der

kirchen unnd sunst allen hauszrath geweltiglich hynweg ge

nomen unnd vorterblich gemacht sampt kuwe schweine unnd

schaffe darunder entfrombt auch zwene toych abgestochen

unnd gefischt sampt andre vorderblichenn schedenn zugefügt,

die inder eyle nicht zue zelen, welchen beschedigung unsers

closters wir auff das geringste auff vyr hundert gulden ach

ten, do mit wir obangezeigt closter nit widder in forigen baw

und vorroth unnd stand zcu bringe vermögen. Auch haben

wir eine freyge schafftrifft im flur und dorff zcu Felchte,

welche uns die von Molhaußen in dieser geweltiglichen em

porung abgedrunge und underslangenn habenn.“ 2 )

Die Bauern verkauften ihren Raub in Mühlhauſen. Später

ſagte ein Zeuge aus, in ſeiner Gegenwart hätte der Propſt des

Kloſters in Mühlhauſen auf eine beim Rathauſe ſtehende Glođe mit

den Worten hingezeigt : „ Siehe, das iſt unſere Glođe ! " Da man

ſich beim Verkauf nicht einigen konnte, ſo entſtand ein Krawall.

Dem Kloſter muß es nicht ſo übel wie den anderen ergangen ſein ;

denn man veranſchlagte den erlittenen Schaden auf nur 400 fl . )

Ferner wurde das Kloſter Worbis ſchon, bevor Münzer und

Pfeiffer ihren Plünderungszug antraten, von den Aufrührern ge

plündert. Wie der Salzaer Amtmann Sittich von Berlepích an den

Herzog Georg den Bärtigen von Sachſen berichtete, hatten ſich ſchon

frühzeitig einige zu Stadtworbis zuſammengetan, einen Prieſter

geſtürmt und einen anderen in der folgenden Nacht auch ſtürmen

wollen. Deshalb hatten die Herren von Bültzingslöwen, die Pfand

herren, Leute als Wachen aufgeſtellt. Als nun die Stürmer tamen,

wurden ſie gefangen genommen. Aber ſie wurden von etlichen ihrer

,, Freundſchaft zu Stadtworbis " befreit, und 25 enttamen ; ſie fanden

1) Wenn auch in der Beſchwerde nur der Mühlhäuſer gedacht wird, ſo

trifft ſie doch keine Schuld . Dies geht ſchon zur Genüge daraus hervor, daß

der Erzbiſchof von Mainz in ſeiner Klage gegen Mühlhauſen gar keinen

Schadenerſatz für Zella verlangte. Vgl. Jordan in den Neuen Mitteil. etc.

XXIV , 173.

* ) Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 51 f.

3) Dgl. Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 41 und Knieb, Jur des

Tchichtedes Kloſters 3ella in „ Unſer Eichsfeld ". IV , 58 f.
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Aufnahme in Mühlhauſen. ) Als der Aufruhr auf dem Eichsfelde

immer mehr und mehr um ſich griff, da fielen die Aufſtändiſchen

über das genannte Kloſter her, raubten und brannten es viele

leicht auch aus . 2) Später wurde die Hauptſchuld dem Mühlhäuſer

Haufen gegeben . In den Dresdner Akten liegt über dieſe Dor

gänge folgende Klageſchrift vor : „Wir Jost3) probst, Anna

priorin und gantz convent gemeltes closter (?) beclagen uns,

das wir inn itzigen vorgangenen auffruhr durch die von Mol

haußen geplundert unnd kirchenn sampt allenn eyngebow

des closters gebrant auch alle cleynoth unnd geschmeyde

der kirchenn sampt allem hausrath unnd sunderlich vyl

kelche auch zweymonstrancz hyn weg genommen , darzu

hundert sechzig sechs schafe unnd ander vyhe sampt allen

geschirr, so zcum acker gehört gewaltiglichen enteussert,

welchen schaden wir auffs geringst uff zwelff hundert gulden

ermessen , do mit obemelt closter in vorigen standt unnd

zcu zcurichten nicht möglich .“ 4) Einen Teil der Kirchentlein

odien hatten die Herren von Bültzingslöwen gerettet und nach Nord

hauſen in Sicherheit gebracht.)

Auch die harburg war bereits vor dem berüchtigten Juge von

eigenen Leuten und Nachbarn ausgeplündert und eingeäſchert

worden. Ferner wurde die Vorburg zerſtört , und die Häuſer zu

Hainrode und Gernrode, 9) welche gleichfalls den Herren von Bülts

zingslöwen gehörten, wurden beſchädigt. Dies geht aus den Aus

ſagen mehrerer Augenzeugen klar hervor. :) Die Zeugen Matthes

Oswalt,8) Hans Selmann, Daltin Tatterodt und Ricze Gerrig )

1

1) Seidemann, Beiträge 3. Geſch . des Bauernkrieges in Thüringen in den

Forſchungen 3. Deutſchen Geſch. XI, S. 385.

2) Bei Jordan, Neue Mitteil. a. a . 0. S. 207 ſagt der 3euge hans Mors

froſt aus, daß die Bürger von Stadtworbis das Kloſter ſelber in Brand ges
steckt hätten.

8) nach Förſtemann, Kleine Schriften zur Geſch. d . Stadt Nordhauſen.

Nordhauſen 1855. I, 100 hieß er Jodocus Stowffenbuel.

4) Jordan, Pfeifers u . Münzers Jug etc. S. 79.

5) Förſtemann a . a. 0. S. 100. Über dieſe Vorgänge vgl. auch Knieb,

Epiſoden aus der Geſch. der Stadt Worbis in Unſer Eichsfeld ". III ( 1908 ), 56 f.

6) Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 81 .

7) Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 82 und in den Neuen Mita:

teil. etc. S. 189 ff. Dgl. auch die Mühlhäuſer Chronik fol. 76 a.

8) Jordan in den Neuen Mitteil. a . a. 0. S. 193.

9) Ibid. S. 207 f.
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ſagten ſpäter aus, daß der Mühlhäuſer Haufe überhaupt niemals

zur Harburg gekommen wäre.?) Nach der Ausſage des leßtges

nannten ſollten ſein eigener Bruder hans und Joſeph Hokel, die

damals in Lengenfeld unter dem Biſchofsſtein gewohnt, die harburg

in Brand geſteckt haben.2) Dies hätte er von ihnen ſelbſt oft genug

gehört. Die Beute, welche auf dieſer Burg und auf dem Scharfen

ſtein gemacht worden war, wurde auf 9 Wagen fortgeſchafft. Don

dem zu Hainrode geraubten Vieh erhielten die Beſiter einige Stück

wieder. Trokdem alſo die Stadt Mühlhauſen keine Schuld an die

ſen Vorgängen hatte, mußte ſie ſpäter nach Beendigung der Em

pörung an die von Bültzingslöwen Entſchädigungen zahlen. Die

mainziſchen Räte Friedrich von Thun, Dr. Johann von der Sachſa ,

Amtmann Chriſtoph von Daubenheim, Dr. Georg von Breitenbach

Jakob von Daubenheim und Jakob von Cronberg , Landvogt zu.

Eſchwege, vermittelten den Handel zwiſchen der Stadt und den ge

nannten Herren.)

Wanndas Jungfrauenkloſter Teiſtungenburg geplündert und

ausgebrannt wurde, das läßt ſich an der Hand des vorhandenen

Aktenmaterials nicht feſtſtellen . Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß

die Plünderung vor dem Eichsfelder Zuge, die Zerſtörung aber erſt

auf demſelben erfolgte.4)

1) Unrichtig iſt alſo , was v. Winzingeroda-Knorr (Wüſtungen des Eichs

feldes S. 553 und 562), Wolf, Geſch. d. St. Worbis S. 92, Hillmann a. a. 0 .

S. 161 und Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 81 ſagen.

2) Ganz unwahrſcheinlich iſt die Ausſage Hans Sellmanns (bei Jordan in

den neuen Mitteil. a. a. 0. S. 193) , „ daß die Reiter, ſo zu Weſternhagen ge

legen" , die Burg im Abzuge ſelbſt angeſteckt haben" . Dieſe Reiter find pas

trouillen der Adligen geweſen , die auf dem Ruſteberge lagen .

3) Duval a. a. O. S. 311. Wenn Duval die Vermutung ausſpricht, die

Herren von Bültzingslöwen hätten die feſtgelegten Summen wahrſcheinlich

niemals erhalten, ſo iſt dies ein Jrrtum. Vgl. darüber Jordan, Pfeifers u.

Münzers Jug etc. S. 81 und Hillmann a. a. 0. S. 161 .

4) Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 93 : „Zuvor und eho die

Prädikanten aufs Eichsfeld gen Heiligenstadt gezogen, seien durch die

Eichsfelder Scharfenstein, Horburg, Reifenstein, Kloster Worbis, Beu

ren und Teistungenburg geplündert worden . Aber als der Haufe im

Zuge gegen Heiligenstadt gezogen, seien vermelte Schlösser und

Kloster verbrannt worden. Er, Zeuge, habe gesehen , daß die Eichs

felder die Schlösser und Klöster geplündert haben“. Der Zeuge Hans

Sellmann (Jordan , Neue Mitteil. a. a. 0. S. 206) ſagt aus : „ Harburg das

Schloß, Reifenstein das Kloster und Teistungenburg, die seien zuvor,

che der Haufe gen Heiligenstadt im Zuge gewesen, geplündert und

ausgebrannt worden. Andere Ausſagen lauten weniger beſtimmt.

1 M
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7

Daß die genannten Schlöſſer und Klöſter vor Münzers und

Pfeiffers Auszuge aus Mühlhauſen von den Eichsfeldern ſelbſt mit

Plünderung oder Zerſtörung heimgeſucht worden ſind , kann auch

aus anderen Nachrichten erſchloſſen werden. In den articuli defens

sionales aus dem oben erwähnten Prozeſſe des Erzbiſchofs Albrecht

don Mainz gegen Mühlhauſen lautet der Artitel 25 :

„Item sagt und setzt Sindicus war seyn , das eyner ge

nant Hans Hesz ") von der Stroit vom landt des Eichsfeldts

und eyner, der sich nent Michel sampt yhrem anhang haben

in der entpörung zcwei facz gerette und fünf glocken, so aus

dem closter des Eichsfeldts und andern örten genummen

wurden, gen Mühlhausen uf den margk getragen und daselbst

vorkauft, seind darumb des kauffgelts irrig wurden, das sie

die bezcalung eyner dem andern durch den schultheissen vor

bieten lassen .“ 2) Und die Stadt hat gewiß nicht das, was ihre

eigenen Bürger verbrochen, anderen zu ihrer Entſchuldigung in die

Schuhe ſchieben wollen ; denn es liegen Jeugenausſagen vor, welche

die Richtigkeit ihrer Behauptung beſtätigen.3) Ferner berichtet die

Mühlhäuſer Chronit, ein ſtarker Haufe Eichsfelder ſei zu denen von

Mühlhauſen bei Görmar geſtoßen und habe 8 oder 9 Wagen, mit

,,Sped, Glocken, Hausrat und Geſchmeide" beladen, mit ſich geführt.

Nach ihrer eigenen Ausſage ſtammte alles aus den Klöſtern vom

Eichsfelde. Münzer ſelbſt empfing ſie , belobte ſie als chriſtliche

Brüder und nahm ſie in ſeinen Bund auf . Nachdem er von ſeinem

Pferde aus eine Predigt im offenen Felde gehalten , teilte er ſofort

die Beute unter die Mühlhäuſer und Eichsfelder aus.4) Für unſere

Behauptung ſpricht auch der Umſtand, daß das Prädikantenheer von

anderer Seite verproviantiert werden mußte.5)

Bald nahmen die Adligen vom Ruſteberge aus blutige Rache

an den Übeltätern. Sie machten einen Vorſtoß in der Richtung auf

Dingelſtädt zu und fügten den Bauern großen Schaden zu.

1) Dgl. auch Jordan a. a. 0. S. 41 .

3) Jordan , Neue Mitteil. a. a. 0. S. 194.

3) Ibid. S. 195.

4 Mühlhäuſer Chronik fol. 74 b . – Die 3ahl der Eichsfelder gibt ein) .

Jeuge (Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 46) auf 6-700 an , ein ans

derer (Jordan a. a.O. S. 41 , Anm . 2) auf 3—400 an . Sie hatten eine gelbgrüne

Fahne mit einem Pfluge im Felde , die Hans Kaiſer trug (Jordan a. a. 0. S. 46 ).

5) Jordan, Pfeifers u. Münzers Zug etc. a. a. 0. S. 68 und in den Neuen

Mitteil. a. a. 0. S. 194.
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Als nun die vereinigten Bauernhaufen bei Ebeleben lagen und

ratſchlagten, da traten plößlich einige Eichsfelder, unter ihnen Hans

Gehauſen, Hans Stein und Hans Kirchworbis ,') hervor und baten

flehentlich, man ſolle mit ihnen auf das Eichsfeld ziehen und ſie
erſt vor der böſen Obrigteit erretten " ; denn die Edelleute wären

ſchon in Dingelſtädt eingefallen und wollten „ alle arme leute er

morden, wie sie in albereit viel zu leide gethan hattenn

Domit sie Munstern vnd Peifern bewegten, daz sie die spitzen

gewandt nach dem Eyszfelde, dar bey haben auch etliche

Grafen vndt edelleute gehalten, welche sie auch zu brudern

angenommen habenn ". 2)

Münzer und andere waren wegen der feſten Schlöſſer bedent

lich geweſen , doch drang ſchließlich Pfeiffer unter Drohungen mit

ſeinem Anhange durch. Er wies die Bedenken mit der Bemerkung

zurüd, er wolle die Burgen, den Ruſteberg ausgenommen, alle mit

weichen Käſen umſchießen.3) Iſt dieſe Äußerung Pfeiffers nicht auf

bloße Renommiſterei zurüdzuführen, ſo legt ſie beredtes Zeugnis

für die geringe Widerſtandskraft der Schlöſſer auf dem Eichsfelde

ab, oder es iſt ihm auch bekannt geweſen, daß die Adligen auf

Grund des Landtagsbeſchluſſes ihre Stammſike verlaſſen hatten.

Don Ebeleben ging der Zug weiter auf Keula und Nieder

orichel los. In legterem Orte wurden die Bauern von den Ge

meindeälteſten zu Gaſte geladen ; denn , ſie hatten den Edelleuten

und Klöſtern alle Teiche abgeſtochen, die Braupfannen genommen

und dieſelben poll Fiſche geſotten , daß jedermann genug kriegte“ . 4)

Don Niederorſchel aus ſchrieben die Prädikanten an den Rat

von Heiligenſtadt, der wichtigſten und befeſtigtſten Stadt auf dem

Eichsfelde, und forderten ihn auf, ihnen die Güter der Adligen und

Geiſtlichen , die ſie „ Baals und Nimrods Geſchlecht“ nannten , aus

zuliefern und eine größere Anzahl wohlgerüſteter Bürger — 300 -

mit dem beſten Geſchüß zuziehen zu laſſen. Als ſich Heiligenſtadt

1) Neben Gehauſen (Gebelhauſen) begegnen in den Zeugenausſagen noch

andere Namen. Dgl. darüber Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 46 ff.

– Ein Zeuge ſagt aus, die Eichsfelder hätten auch Briefe geſchickt und um Hilfe

gebeten ( Jordan a. a . 0. S. 46 f.) .

2) Mühlhäuſer Chronik fol. 75. Es waren das Graf Günther don

Schwarzburg und Ernſt von Honſtein (Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc.

S. 52 ).

3) Vgl. darüber Jordan, Pfeifers u . Münzers Jug etc. S. 145 ff.

4) Mühlhäuſer Chronik fol. 75.
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durch eine Geſandtſchaft, zu der Hans Oppermann, Hans Tiefen =

hart und Hans Schierbach gehörten, eine Bedenkzeit von 4 Wochen

erbat, wollte man im Bauernheere nichts davon wiſſen, ſondern

zwang die Abgeordneten , mit dem Haufen den Marſch nach Heiligen=

ſtadt anzutreten . ' ) Unterwegs ſchloſſen ſich noch viele Eichsfelder

dem Juge an.2)

Während das Hauptheer ſeinen Marſch wohl direkt über Leine

felde auf das Kloſter Beuren los nahm, trennten ſich Streifſcharen

von dem Hauptheere ab und ſtatteten dem Kloſter Reifenſtein und

dem Scharfenſtein ) einen Beſuch ab .

Als die Bauern ſahen , daß ihre ,,chriſtlichen Brüder“ das Werk

hier ſchon frühert) ſo gründlich beſorgt hatten, daß nichts mehr für

ſie zu tun war, zündeten ſie die Gebäude an. Wie die Mühlhäuſer

Chronik (fol. 76 a ) berichtet, ſteckte Michael Zimmermann das Kloſter

Reifenſtein in Brand ; das Feuer dazu hatte er aus Bartlof geholt. ")

Über Beurens Geſchick hören wir von einem Jeugen, als der Haufe

der Prädikanten von Niederorſchel nach Heiligenſtadt 309, ritten

zwei ins Kloſter , gingen zunächſt auf das Nonnenſchlafhaus und

zündeten alles Stroh , das noch in den Betten lag , an. Kaum war

das Bauernheer bei dem Kloſter angekommen, ſo liefen wohl 100

Perſonen aus dem Haufen, ſteckten die Scheune an und halfen den

beiden bei ihrem Zerſtörungswerke. ) Der dem Kloſter Beuren zu

gefügte Schaden wurde ſpäter auf 2188 Gulden angegeben . ) Die

1) Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 53 f.

2) Ibid . S. 68.

3) über den Brand des Schloſſes berichtet der Zeuge bei Stephan a. a. O.

S. 166 b folgendes : „Da man mit dem Haufen bei Beuren gekommen, hätte der

Pfeifer, der auf einem kleinen Pferdlein voller Schellen gehangen, mit der Hand

gedeutet auf den Scharfenſtein und geſagt : Seht ihr dort das Dinglein ? Schar

fenſtein meinend, und ſchwieg damit. Neher (?) denn 1/2 Stunde hätte das Schloß

in aller Höhe gebrannt. “ Der Zeuge auf S. 188 ſagt aus, ſie hätten das

Schloß durch ihre Brandmeiſter hans hern, Claſen Froſch, Chriſtoffel Schmidt

und Tiel Gattern ausgebrannt und geplündert. Das bezeugen auch die 3eugen

auf S. 134 u. S. 190 .

4) Die erſte plünderung hatte am 29. April, die Zerſtörung am 2. Mai

ſtattgefunden. Dgl. Jordan, Pfeifers und Münzers Jug etc. S. 88.

5 ) Vgl. auch den Zeugen bei Jordan, Pfeifers und Münzers Jug etc , S. 61 .

6) Stephans Akten Nr. 68, S. 170 bei Jordan a. a. 0. S. 58 f.

7) Dresdner Akten 9135 Nr. 217 bei Jordan a. a . 0. 5.56 ff. Es wurden

berechnet „ 100 Gulden für Kirche und Turm, 100 für Bücher, meiſtens Pergament,

und Leuchter, 217 Gulden für Glocken , deren eine 8 Zentner ſchwer geweſen,

250 Gulden für die Abtei, Schlafhaus, Refektorium und 2 Häuſer auf beiden

M
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beiden Klöſter Beuren und Reifenſtein , ſowie die Burg Scharfenſtein

fielen an demſelben Tage, wie aus den Zeugenausſagen hervorgeht,

den Flammen zum Opfer.

Am 2. Mai8) gegen 9 Uhr abends langte der Zug vor Heiligen
9

ſtadt an . Während der ganze Haufe vor der Stadt bleiben mußte,

wurden nur Pfeiffer und der Hauptmann Ioſt Homberg zwiſchen

10 und 11 Uhr eingelaſſen. Münzer ſelber durfte wahrſcheinlich

erſt am folgenden Tage die Stadt betreten . ") Die mit dem Rate ge

pflogenen Verhandlungen entziehen ſich leider noch immer einer ſicheren

Kenntnis. Man wird jedoch nicht fehlgehen , wenn man annimmt,

daß über die ſchon früher geſtellte Forderung, die Güter der Edelleute

und Geiſtlichen betreffend , unterhandelt wurde. Sie wurden nicht

ausgeliefert, wie auch Heiligenſtadt ſelbſt unbehelligt blieb ; denn

man wird wohl im Bauernheere eingeſehen haben, daß die wohl

befeſtigte Stadt ohne ſchweres Geſchüß nicht zu nehmen war. Daher

begnügte ſich Münzer damit, daß er in oder vor der Liebfrauenkirche

auf der Kanzel 10) ſein neues Evangelium verkündigen durfte .

Als die Bauern vor der Stadt lagerten , hatte der Rat jedenfalls

die Bürger noch völlig in ſeiner Gewalt. Erſt nach dem Abzuge der

Prädikanten muß es zu Unruhen innerhalbder Stadtmauern gekommen

ſein. Wie aus der Verſchreibung der Heiligenſtädter klar hervorgeht,

Seiten, 80 Gulden für Brauhaus und Badhaus , 100 Gulden für das neue Schlaf.

haus und die Scheuern, 30 Gulden für 6 Acerpferde und 4 füllen im dritten

Jahre, 40 Gulden für ein Schock Schweine, große und kleine, 90 Gulden für

300 Mellſchafe etc. " .

8) Dieſe Beſchreibung Jordans wird beſtätigt durch das Schreiben heiligens

ſtadts an den Grafen Albrecht von Mansfeld etc. (Beilage I) Demnach iſt die

Angabedes 3eugen ( Jordan a .a. 0. $.68) falſch , daß Münzer ſchon am Dienstag

nach Quasimodogeniti (25. April) mit ſeinem Anhange vor der Stadt erſchienen

wäre. Knieb , Reformation etc. S. 25 läßt das Heer am 30. April vor der

Stadt ankommen.

9 ) Nach Jordan in den neuen Mitteil. a. a . 0. S. 189 ſagt der Zeuge

Hans Stauffenbiel aus Heiligenſtadt aus, daß Pfeifer und Münzer mit einer

kleinen Begleitung ungefähr mit 30 Pferden - Zutritt erhielten.

10) Es iſt ein Streit um Kaiſers Bart, wenn man ſich darum ſtreitet, ob

Münzer in der Kirche oder von der Kanzel vor derſelben ſeine Predigt gehalten

habe. Der Andrang wird wohl ſo groß geweſen ſein, daß die Kirche die Zuhörer

nicht faſſen konnte, und ſo wird wohl Münzer die Kanzel auf dem Kirchhofe,

der ſich um die Kirche herum befand, benußt haben. Es iſt nichts Außergewöhn

liches, daß ſich auf dem Plaße um die römiſch - katholiſchen Kirchen eine Kanzel

befindet, die bei Prozeſſionen von dem Pfarrer benußt wird. Sie wurde alſo

gar nicht erſt für Münzer errichtet und brauchte ſpäter nicht abgeriſſen zu werden.

1
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rottierten ſich die Bürger zuſammen, ſtürmten die Häuſer der Geiſtlichs

keit, zertrümmerten ihr Hausgerät, zerſchlugen die Braupfannen ,

verſchonten ſelbſt die Kirchen nicht, ſondern trieben ſogar zum Anſtoß

der Beſſergeſinnten mit den Heiligenbildern ihren Spott, nahmen den

Prieſtern ihre Freiheiten und Privilegien und zogen ſie zu den bürger

lichen Laſten heran. Ießt ſchaffte man auch die alten Kirchengebräuche

ab und führte die neue Lehre ein .")

Als der Jug des Bauernheeres ſich nun nordwärts in das untere

Eichsfeld wandte, ſcheinen die Mühlhäuſer im Haufen zurückgeblieben

und umgekehrt zu ſein ; denn nur ſo ließe es ſich erklären , daß in den

Jeugenausſagen, ſo reichlich ſie auch vorliegen , über die weiteren

Ereigniſſe ſo gut wie nichts zu finden iſt“ .2) Pfeiffer und Münzer

zogen noch weiter mit, aber nach den Geſchehniſſen in Heiligenſtadt

traten ſie faſt nirgends mehr in den Vordergrund der Handlung. )

Auf ihrem Weitermarſche zerſtörten die Aufſtändiſchen das Schloß

Weſternhagen, die Häuſer Berlts von Weſternhagen in Berlinges

rode und Tilos von Hagen in Teiſtungen.4)

Als die Bauern den Beſchluß gefaßt hatten, das Schloß Weſtern

hagen zu vernichten, bedienten ſie ſich einer Liſt, um es in ihre Gewalt

zu bringen. Sie ſandten einen Boten dahin, der einen Gruß von den

Herren von Hanſtein beſtellen ſollte, mit der dringenden Bitte, nach

dem Hanſtein zu kommen und die Burg gegen das anrüdende Bauern

heer verteidigen zu helfen. Infolgedeſſen zogen die Gebetenen ſamt

ihren Knechten aus und ließen zur Bewachung ihres eigenen Schloſſes

nur geringe Mannſchaft zurüd. Kaum war dies geſchehen, ſo griffen

die Bauern, die in einem Hinterhalte nur darauf gelauert hatten, die

Burg an, bemächtigten ſich ihrer und verbrannten ſie.5)

1) Dgl. Beilage Nr. V. - falſch iſt, was Knieb (Geſc . der Reform . etc.-

S. 23) nach Wolf ( Geſch. der Stadt Heiligenſtadt) über dieſe Vorgänge ſagt.

2) Jordan, Pfeifers u . Münzers 3ug etc. ś. 71 .

3 ) Ibid. $. 72 .

4) Wolf, Eichsfeldiſche Kirchengeſchichte. Göttingen 1816. S. 149. – Die

Marſcroute der Bauern gibt Hillmann a. a. 0. S. 134 völlig verkehrt an , wenn

er ſie über Teiſtungenburg, Berlingerode und Weſternhagen nach Duderſtadt

ziehen läßt. Auch ſcheinen ihm Berlingerode und Weſternhagen identiſch zu ſein .

5) Die Herren von Weſternhagen hatten ihre Urkunden dem St. Severs.

ſtift in Erfurt zur Verwahrung übergeben. Um ſie vor der Dernichtung durch

die Aufſtändiſchen zu retten, hatte ſie der Erfurter Rat in ſeine Verwahrung

genommen ( Erfurter Stadtarchiv Abt. XXI B Nr. 1b fol. 254) . - Die Sage

hat ſich dieſes Ereigniſſes bemächtigt und es ausgeſchmüdt. Dgi.Dupal a . a. 0 .

S. 589, v. Winpingeroda - Knorr,Wüſtungen etc. S. 1020 u. Jordan, Pfeifers

und Münzers Jug etc. S. 73 f.
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Auch das KloſterTeiſtungenburg traf dasgleiche Geſchic wie

ſein Mutterkloſter Beuren. Das Jungfrauenkloſter wurde völlig

ausgeplündert, und alle Kloſtergebäude wurden in Grund und Boden

verbrannt. Der Schaden wurde von dem Kloſtervorſtande nachher

auf 1500 Gulden veranſchlagt, wie aus folgender Klage hervorgeht :

„Wir Steffanus Hogenius propst , Osanna, Nesselroder ep

tisthen , Margrita Mollers priorin unnd gantz convent gemeltes.

closters beclagen uns , das wir durch die mutwillige uber

fahrunge unnd gewaltige emporunge der von Molhaußen .

unser closter sampt der kirchen unnd eyngebewe in grunde

gebrandt, auch alle cleynoth unnd hausrothsampt allen kirchen

geschmeydo unnd glocken auch ander, das in einer eyl nicht

erzelt mag werden, hinweg genommen, darzu etliche vyhe, Bo .

vyl das do bifunden , auch enpfromt, welchen schaden , wie

oben angezeygt, auffs geringst veranschlagen auff funffczehen

hundert gulden , do mit obgemelt closter nit vermochtenn in

vorigenn stande zu bringen .“ 1 )

Von hier marſchierte man weiter nach Duderſtadt , wo der

Rat und die Gilden beſtändig miteinander im Streit gelegen hatten,

wie wir bereits oben geſehen haben. Den Geiſtlichen waren u. a. die

Braugerechtſame genommen worden . ) Hier war alſo ebenfalls

genügend Zündſtoff vorhanden , und der Funke der Empörung glimmte :

unter der Aſche weiter, ſo daß er leicht zu lohender Flamme entfacht

werden konnte.

Als daher Münzer vor der Stadt erſchien, wurden ihm bereit-

willig die Tore geöffnet. Ein Mann, welcher aus der Bibel bewies,

daß alle Obrigkeit, Geiſtlichkeit, alle Fürſten und aller Adel verdrängt

werden ſollten, daß alle Menſchen gleiche Rechte hätten , alle gleiche

Güter beſißen müßten , der da behauptete, von Gott ſelbſt Befehl

erhalten zu haben ,dies dem Menſchengeſchlechte ſo erſprießliche Werk

auszuführen - was konnte ein ſolcher Prophet in ſo erhißten Köpfen

nicht alles ausrichten ! Duderſtadt ſchloß mit dem „Abgeſandten

Gottes“ einen Bund. hatte die Stadt gleich bei dem Ausbruch der

Bewegung geradeſo wie Heiligenſtadt dem Kurfürſten von Mainz,

1) Jordan, Pfeifers und Münzers Jug etc. S. 74 f. Vgl. auch 6. Kropata

ſched , Aus Atten des ehemaligen Kloſters Teiſtungenburg im Eichsfelde. Teil I

in den Mühlhäuſer Geſchichtsquellen .. VI. ( 1905 ), 118 f. Der Derfaſſer bietet.

für das Jahr 1525 nichts Neues.

2) Wolf, Geſch. der Stadt Duderſtadt, Urt. Nr. LXXV.



32

ihrem Landesherrn , die geforderte und ſchuldige Heeresfolge zur

Befriedung des Eichsfeldes verweigert, ſo fielen die Bürger jekt oder

gleich nach dem Abzuge der Prädikanten in die geiſtlichen Höfe und

Klöſter, plünderten ſie aus, riſſen die Bilder und Heiligen heraus und

trieben allerlei Unfug damit. Die Duderſtädter müſſen ſich aber noch

ſchwerer als die Heiligenſtädter vergangen haben. Es iſt höchſt wahr

ſcheinlich, daß ſie ſich in ganz hervorragender Weiſe bei dem Plünde

rungszuge Münzers und Pfeiffers beteiligt hatten, da die Stadt ſpäter

härter als Heiligenſtadt beſtraft wurde, wenn nicht etwa angenommen

werden muß, daß der Mainzer Kurfürſt Duderſtadt ein für allemal

von weiteren Unruhen abſchreden wollte . " )

Don Duderſtadt zog man weiter, erſtürmte und zerſtörte das

Schloß Bodenſtein.2) Auch die Dörfer Wingingerode und viel

leicht auch Kaltohmfeld wurden vernichtet.3)

Vielleicht fiel jeßt erſt auf dem Weiterzuge auch das Kloſter

W orbis der Zerſtörung anheim. Der Propſt Joſt gab den im

Bauernkrieg erlittenen Schaden auf mindeſtens 1200 Gulden an.4)

Über Dingelſtädt kehrte man nach Mühlhauſen zurüd,5)

nachdem ſich vorher , etliche Heſſen und Eichsfelder“ , wie ihnenMünzer

geſtattet hatte, in ihre Heimat zurückbegeben hatten . )

Der weitere Verlauf der Tätigkeit Münzers und Pfeiffers iſt

bekannt und kann übergangen werden, da er das Eichsfeld nicht

betrifft.

Auch die Allerburg zwiſchen Duderſtadt und Sachſa wurde im

Mai ausgeplündert und zerſtört. Da die Burg völlig außerhalb der

Marſchroute des Prädikantenheeres lag, ſo kann die Tat nicht von

.

.

1) Vgl . über dieſe Dorgänge Beilage Nr. IV.

2) Nach Duval a. a. 0. S. 522 wurde „ die Jungfräulichkeit der Deſte ges

rettet, und die Belagerer mußten underrichteter Sache abziehen ", aber die 3eugens

ausſagen bei Jordan (Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 78.) lauten ſo beſtimmt,

daß die Zerſtörung feinem Zweifel unterliegt.

3 ) Vgl. Wingingeroda-Knorr, Wüſtungen a. d . Eichsfelde a . a . 0. S. 166 .

4) Dgl. Jordan, Pfeifers u . Münzers Jug etc. $. 71 f. , Duval a. a . 0 .

S. 187 und Wolf, Denkwürdigkeiten der Stadt Worbis S. 88 ff.

5 ) Nebelfied, Reformationsgeſch. d . StadtMühlhauſen i.Th.a. a.0. S. 228 .

6) Mühlhäuſer Chronit fol . 76 a und Jordan , Pfeifers u . Münzers Jug

etc. a. a. 0. S. 82.
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dieſem geſchehen ſein, ſondern Bauern der Umgegend müſſen ſie volle

führt haben. “)

So ſchnell wie der Aufſtand auf dem Eichsfelde entſtanden war,

ſollte er enden. Sind die anfänglichen Erfolge dieſer bürgerlich.

bäuerlichen Bewegung, wie bereits oben erwähnt, wohl einzig und

allein dem Umſtande zuzuſchreiben, daß ſie den Herrenſtand völlig

unvorbereitet fand , daß die Revolutionäre anfänglich keine geordneten

Heere im Felde vorfanden, ſo iſt der ſo überaus plößliche Mißerfolg

auf den Zuſammenſchluß der Herrenpartei zurüdzuführen . Wie die

Elſäſſer bei Zabern, die Süddeutſchen bei Königshofen, die Thüringer

unter der Führung Münzers, des religiös-kommuniſtiſchen Schwärmers

mit dem ,SchwerteGideonis", ſo kläglich bei frankenhauſen zu Paaren

getrieben wurden , ſo erging es auch den Eichsfeldern. Was nicht

mit Münzer nach Frankenhauſen gezogen war, verlief ſich nach Hauſe.

Vielleicht hatten manche noch während des Juges der beiden Prädi

tanten Haus und Hof wieder aufgeſucht, teils weil ſie ihren Raub in

Sicherheit bringen , teils weil ſie daheim zum Rechten ſehen wollten

oder ihnen ihre Sache zu gefährlich ſchien, nachdem der erſte Rauſch

verflogen war.2)

III .

Der Gewitterſturm , der auch über das Eichsfeld dahingebrauſt

war, hatte ſich ausgetobt. Überall ſah man nur Schutt und Trümmer,

nirgends war der befruchtende Regen niedergefallen, der neues

Leben hervorgerufen hätte . Siegreich , die Waffen in der Hand,

1) Wingingeroda -Knorr, Waftungen etc. S. 35. - Dgl. die Doltsfage über

die Zerſtörung der Allerburg bei Duval a. a. 0, S. 392 ff. - A. d. Minnigerodes

Allerburg, Schloß Allerburg etc., in der Zeitſchrift des Harzvereins für Geſchichte

und Altertumst. XXIX , 227.

2) Die aufſtändiſchenBauern blieben in der Regel nie lange bei dem Haupts

heere, ſondern zogen bald wieder in ihr Dorf zurüd, um ihren gewohnten Geſchäfs

ten nachzugehen , wie man ſehr häufig in den Quellen leſen kann . So konnten es die

Bauernheere nie zu einer feſtenmilitäriſchen Ordnung bringen. Um dieſem Übel.

ſtande einigermaßen abzuhelfen und eine geſchulte Kerntruppe zu haben, nahm

man Landsknechtein Sold. Woden Fürſtenheerenmannhafter Widerſtand geleiſtet

wurde, wie z. B. bei Ingolſtadt, da ging er von den Soldtruppen aus. Hier vers

einigte ſich in den Ruinen des alten Schloſſes alles Heldentum des ganzenBauerns

trieges wie in einem Brennpunkte. Dgl. darüber Baumann, Quellen zur Geſch.

d. Bauernkriegs in Rotenburg an der Tauber. Tübingen 1878. (Bibliothek des

litterar. Dereins in Stuttgart CXXXIX, 458 f .) u. Peter Haarer, Beſchreib .

des Bauernkriegs. Halle 1881. S. 86 f.

1911 20
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hatten die Bauern nichts zugeſtanden erhalten ; waren nun, nachs

dem ihnen dieſe entwunden waren, nachdem der Aufſtand glüdlich

zu Boden geworfen war, von einem Sieger, der ſich an keine Ges

leße der Humanität gebunden glaubte, Konzeſſionen zu erwarten?

Unſchuldige mußten bluten wie Schuldige, und Rache entflammte

die Herrenpartei.

Wie wir geſehen haben, hatte ſich der eichsfeldiſche Adel, ſowie

die Geiſtlichkeit vor ihren Bauern auf die Feſte Ruſteberg gerettet.

Als ſie nun von der Vernichtung der Aufſtändiſchen bei Franken =

hauſen durch die vereinigten fürſten hörten , brachen ſie ſofort aus

ihrem Zufluchtsort unter ihrem Hauptmanne von Minnigerode

hervor und fielen über die Eichsfelder her, um an ihnen Dergeltung

zu üben. Sie zerſtörten der Stadt Mühlhauſen zwei Warten, plüns

derten die Dörfer Dörna, Hollenbach und Lengenfeld vollſtändig aus,

trieben alles Vieh davon und zündeten die Dörfer an , „daz zuleczt

zu Dörna nicht mehr als zwey hause blieben , zu Holnbach

branten sie die kirchen hinweg, blieben auch gar wenig heu

ser . Der vogt Mattheus Huneborn auf dem Scharfenstein ,-)

sagt zu Lengefelt zu den armen leuten , alß sie auf dem

kirchof saßen , seid ir noch Martinisch , wir wollen euch

lutterischen buben iczt lernen , und ist darauf in die kirchen

gefallen, dieselbe beraubt und daz dorf angesteckt“. 2) Der

dadurch angerichtete Schaden wurde auf 21 000 fl. geſchäßt, und

dies alles war geſchehen, obwohl bereits ein allgemeiner Friede von

den ſiegreichen Fürſten ausgerufen worden war. Im Vertrauen

darauf und im Beſite von Friedebriefen, welche mit der Fürſten

Siegeln verſehen waren, hatten ſich die Bauern, nichts Böſes für fick

befürchtend, mit ihrer nach Mühlhauſen geflüchteten habe in ihre

Dörfer wieder begeben . Zu ſpät bemerkte man im fürſtlichen Lager

die lohenden Flammen. Sofort wurden einige Reiter abgeſchidt,

welche den Befehl hatten, dem Brennen ein Ende zu machen, da

der Friede aufgerichtet wäre. Als die Geſchädigten, weinend und

Hände ringend, Klage führten, wurden ihnen auf die Fürbitte des

1 ) Huneborn war nicht Dogt des Scharfenſteins, ſondern des Gleichens

Heins. Dgl. darüber v. Winzingeroda -Knorr a. a. 0. S. 254 u. 354.

2 ) Aus der auf der Kgl. Univerſitäts - Bibliothek zu Göttingen befindl.

Chronik von Mühlhauſen (Cod. m. S. hiſt. 529) fol. 82. Dieſe Nachricht

wird durch Zeugenausſagen bei Jordan (Pfeifers u . Münzers Jug etc.) S. 88 f.

1. S. 90 f. beſtätigt.
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Herzogs Heinrich des Jüngeren von Braunſchweig -Lüneburg einige

Stücke Dieh zurückgegeben . Bevor dies geſchehen war, war auch

das Dorf Eigenrieden durch Kerſten Schmalſtieg von Bonneburg

und die Heſſiſchen bis auf den Grund und Boden niedergebrannt

worden . )

Die Gemeinde von Dörna reichte am 3. Juni eine ſchriftliche

Klage bei dem neuernannten Mühlhäuſer Schultheißen Dr. d.

Otthera ein und bat um ſeine Vermittelung bei dem Herzoge Georg

dem Bärtigen von Sachſen , welchem auch ſofort die Klageſchrift

übermittelt wurde; aber wir wiſſen nicht, ob dies mit Erfolg ges

ſchehen iſt.

Auf dem Eichsfelde wurde die Ruhe durch den Herzog Heinrich

don Braunſchweig, den der Kurfürſt Albrecht von Mainz mit der

Unterwerfung und Beſtrafung der Untertanen beauftragt hatte,

bald wiederhergeſtellt.

Als die beiden Städte Duderſtadt und Heiligenſtadt von der

Niederlage der Aufſtändiſchen bei Frankenhauſen hörten , als ſie

ſahen, daß die Sache der Bouern verloren war und die Sturm

wolken ſich auch gegen ſie zuſammenballten, da wurden ſie um ihre

Jukunft beſorgt und ſuchten das Unwetter, ſo gut es gehen möchte,

von ſich abzuwehren . Die Heiligenſtädter wahrſcheinlich auch

die Duderſtädter ſchickten nämlich an den Kurfürſten Albrecht

von Mainz ein Entſchuldigungsſchreiben ,?) worin ſie ihr Derhalten

als einen Akt des Zwanges und der Notwendigkeit hinzuſtellen ders

ſuchten. Sie baten, man ſolle ſie nicht ohne Verhör beſtrafen . Beide

Städte müſſen ohne ſchriftliche Antwort geblieben ſein und dies als

ein böſes Vorzeichen angeſehen haben . Obwohl ihnen der Erz

biſchof-Kurfürſt durch ihren Boten mündlich hatte anzeigen laſſen,

er werde über den wahren Sachverhalt Erkundigungen einziehen

und ihnen Antwort zukommen laſſen, ſchlug den Bürgern doch das

ſchlechte Gewiſſen . Die Verhältniſſe drängten , und ſo wandten ſie

ſich am 23. Mai an den Grafen Albrecht von Mansfeld und Wolf

von Schönberg um Fürbitte bei dem Kurfürſten , damit ſie verhört

würden und ſich verantworten könnten. In ihrem Schreiben führten

ſie aus , ſie wären der Anſicht, wenn der ganze handel gründlich

unterſucht würde, ſo könnte ſie die Ungnade ihres Landesherrn gar

1) Vgl. darüber Jordan, Pfeifers u. Münzers Jug etc. S. 83 ff. und die

Chronik von Mühlhauſen fol. 81 b ff.

2) Beilage I.
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nicht treffen .“) Schon am folgenden Tage (24. Mai) erhielten

beide Städte Antwort aus dem Lager von Schlotheim . Graf Albrecht

und Wolf von Schönberg eröffneten ihnen, ihr Verhalten während

des Aufruhres wäre zur Genüge bekannt ; ſie hätten von dem Kur

fürſten gemeſſenen Befehl, den ſie auszuführen gedächten . Gleichs

zeitig wurde ihnen der gute Rat erteilt, ſich in die Sache zu ſchiden

und teinen Widerſtand zu wagen, um dadurch ihre Lage nicht zu

derſchlimmern.2) In dieſen Tagen lief auch ein Schreiben der drei

derbündeten Fürſten Johann und Georg von Sachſen und Philipp

von Heſſen in Duderſtadt und Heiligenſtadt ein, worin die Auf

forderung enthalten war, underzüglich Abgeſandte in ihr Lager zu

ſchiđen, um mit Albrecht von Mansfeld, Wolf von Schönberg und

Bernhard von Hartheim, dem Amtmanne des Eichsfeldes, über die

Entſchädigungsſumme zu verhandeln .'). Ob dies geſchehen iſt oder

nicht, darüber liegt keine authentiſche Nachricht dor ; doch wird es

wohl geſchehen ſein ; denn weiterer Ungehorſam würde nichts ge

nüßt, ſondern höchſtens nur geſchadet haben. Vielleicht iſt vor Schlot

heim der Inhalt beider Unterwerfungsurkunden feſtgeſetzt worden .

Beide Städte mußten nun über ſich ergehen laſſen, was nicht

zu ändern war und was ſie auch mitFug und Rechtnach ihrem ganzen

Derhalten während der Empörung auf dem Eichsfelde verdient

hatten.

Am Pfingſttage (4. Iuni) erſchien der Herzog Heinrich der

Jüngere von Braunſchweig-Lüneburg, welcher vonMühlhauſen aufs

Eichsfeld ausgezogen war, um im Auftrage Albrechts von Mainz

die Aufſtändiſchen zu unterwerfen und zu züchtigen, mit 700 Reitern

und 7 Fähnlein Fußvolk vor den Mauern der feſten Stadt Heiligen

ſtadt und nahm die Unterwerfung von Rat und Gemeinde entgegen . ")

Die Bürger, ſoweit ſie nicht aus Angſt vor ſchwererer Beſtrafung die

Flucht ergriffen hatten, zahlten je 6 Gulden Strafgeld und geſtanden

ihr Dergehen ein, daß ſie ſich nämlich gegen die aufrühreriſchen Bauern,

als ſie vor ihren Mauern erſchienen, nicht wie Feinde, ſondern wie

Freunde derhalten , daß fie pflichtvergeſſene Untertanen geweſen,

die Befehle der ihnen geordneten Obrigkeit mißachtet und die Geiſt

lichkeit arg geſchädigt hätten. Von neuem mußte die Bürgerſchaft

1) Beilage I.

2) Beilage II.

3) Beilage III.

4 Beilage V.
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dem Kurfürſten die Huldigung leiſten. Auch eine Änderung der

Ratsverfaſſung wurde vorgenommen. Don nun an ſollte der Schult

heiß als Vertreter des Stadtherrn, des Kurfürſten, mit im Rate

fiken, ohne ſein Wiſſen und Willen durfte teine Änderung im Rats:

tollegium vorgenommen, ohne ihn nichts beraten noch beſchloſſen

werden . Da man überall mit den Gilden und Jünften ſchlechte Ers

fahrungen nicht bloß während der Bewegung, ſondern auch ſchon

früher gemacht hatte, da ſie ſich überall als das treibende Element

erwieſen hatten , ſo wurden ſie abgeſchafft, und der Schultheiß und

Rat ſollten hinfort in Heiligenſtadt das Regiment führen , ohne der

Bürgerſchaft verantwortlich zu ſein. In Zukunft durfte ferner tein

„ farender einkomeling ader fromder außlender auß andern

furstentumben , den steten , markten unde flecken , auch des

ganzen Eichsfelds zu einem gesworenem burger nit angeno

men werden , es geschee dan allewege mit der ubarkeit unde

schultheißen an staet derselben fulburt, bewilligung und

wissen "

Um künftigen Unruhen vorzubeugen, wurde die Stadt ents

waffnet; alles ſchwere Geſchüß mußte dem Amtmanne auf dem

Ruſteberg abgeliefert werden, und keine Deränderung an den Bes

feſtigungen der Stadt durfte ohne Wiſſen und Willen des Kurfürſten

vorgenommen werden. Würde aber dieſer ſelber etwas daran

niederreißen wollen , ſo ſollte dies geſtattet und dem aufgerichteten

Vertrage nicht zuwider ſein.

Da aber die Heiligenſtädter während des Aufruhrs die welt

lichen Prieſter zu bürgerlichen Leiſtungen herangezogen, ihnen ihre

Freiheiten und Privilegien genommen und ſieauch ſonſt ſchwer ge

ſchädigt hatten, ſo mußten ſie geloben der „ priesterschaft ire ent

wante praugeschirre unde praupfannen sambt allen iren ge

nomen privilegion , briefen, kirchen kleinoten , instrumenten

unde gerechtikeiten , Bo vil der vorhanden und zu bekomen

ist, unverzoglich ane alle einsage unde weigerunge widerumb

zustellen unde die cerimonien, kirchengebrauch unde gotsdin

ste, wie dievon alter hergebracht unde gehalten sein, widerumb

aufrichten und halten unde sie daranehinfure nit vorkurzen,

besweren nach vorhindern, sondern sie derselben privilegion

unde gerechtigkeiten in maßen vor dießer irer unterlang

emporung unde zweispaltikeiten geschen ist , allezeit ge

bruchen und genießen laeßen “ . Alle Leiſtungen , zu denen die
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Geiſtlichen während des Aufruhrs von der Bürgerſchaft gezwungen

worden waren, wurden aufgehoben, und alles, was zwiſchen dem

mainziſchen Kommiſſare und der Geiſtlichkeit einer- und den Bür:

germeiſtern, dem Rate und der Gemeinde andererſeits vorgefallen

war, ſollte vergeben und vergeſſen ſein. Den flüchtigen Bürgern

wurden ihre Frauen und Kinder nachgejagt, ihre Güter einges

zogen und zur Hälfte zur Entſchädigung der Prieſterſchaft vers

wandt, während die andere geradeſo wie in Duderſtadt die Kinder

oder nächſten Anverwandten der Flüchtlinge erhielten. Herzog Hein

rich verſprach der Stadt, ſich für ſie bei dem Kurfürſten zu ver

wenden, daß ſie in den alten Stand reſtituiert würde.

Gemäß den Beſchlüſſen des Schwäbiſchen Bundes und des

Reichstages erließ Albrecht von Mainz, dem ja überhaupt anders

wie der Mehrzahl der deutſchen Fürſten das Wohl und Wehe ſeiner

Untertanen am Herzen lag und der ſie auch ſpäter gegen die will

kürlichen Bedrückungen ſeiner Lehnsleute nach Kräften in Schutz

nahm, im Jahre 1526 für Heiligenſtadt die ſogenannte Albertiniſche

Verordnung ') , deren Inhalt folgender iſt :

Art. 1 : Der Schultheiß ſoll mit im Rate fiken und ohne ſein

oder ſeines Stellvertreters Wiſſen nichts ſoll darin verhandelt oder bes

ſchloſſen werden. Alle Derſchreibungen oder Miſſive ſollen in ſeinem

und des Rates Namen ausgehen.

Art. 2 : Der Rat ſoll in Zukunft dem Schultheißen anſtatt dem

Kurfürſten geloben, gehorſam zu ſein und die aufgerichtete Ordnung

ohne Anſehen der Perſon zu ſchüßen.

Art . 3–6 behandeln die finanziellen Verhältniſſe der Stadt.

Alle unnötigen Ausgaben ſollen vermieden werden , damit dieſe

aus ihren Schulden herauskomme.

Art. 7 : Nachdem i. I. 1525 durch den Herzog Heinrich von

Braunſchweig alle Jünfte und Gilden aufgehoben ſeien, ſollen in

Zukunft vom Schultheißen und Rate alljährlich 2 zuverläſſige und

verſtändige Perſonen aus jedem Handwerke erwählt werden, welche

nach dem Rechten zu ſehen hätten. Dergehe ſich jemand aus dem

Handwerk und Gewerbe, ſo ſolle er beſtraft werden. Die eine Hälfte

der Buße folle dem Kurfürſten von Mainz, die andere aber dem

Rate und dem Handwerke oder Gewerbe, dem der Strafbare anges

höre, bezahlt werden. Dieſe 2 Perſonen haben die Aufnahme der

ſich zu einem Handwerke etc. Meldenden zu vollziehen, die gewöhn=

1) Wolf, Gefch . der Stadt Heiligenſtadt, Urt. No. XX .



39

1

liche Gebühr zu erheben und alljährlich dem Schultheißen und Rate

Rechenſchaft abzulegen.

Art. 8 : Jeder Bürger und Einwohner der Stadt hat jährlich

an beſtimmten Terminen ſeinen Schoß etc. an die verordneten Per

ſonen zu entrichten , welche ihrerſeits am Ende des Jahres dem

Schultheißen und den beiden Räten der Stadt im Beiſein des Eichss

felder Amtmannes Rechnung davon abzulegen haben.

Art. 9 regelt die Polizeigewalt. Zur haft jemand bringen

darf nur der Schultheiß – in ſeiner Abweſenheit deſſen Stellvertreter

und der Rat. Der Derhaftete ſoll ohne des Amtmannes oder des

Schultheißen Wiſſen und Wollen der haft nicht ledig gelaſſen werden.

Art. 10 : Geleit darf nur der Schultheiß und in ſeiner Abweſen

heit ſein Stellvertreter und der Rat geben.

Art. 11 behandelt das Pfandrecht: In Heiligenſtadt ſoll hin:

fort kein ,,Kummer“ , d . h. gerichtlicher Arreſt, geſtattet oder zuges

laſſen werden, es wäre denn die Schuld anerkannt und von dem

Beklagten zuvor einverlangt und nicht erlangt worden . )

Art. 12 : Alle Ordnungen , betreffend „das Bierbrauen und

Getrände“ etc. , ſollen von allen Teilen gehalten werden, als ob ſie

„ jezo von neuem ufgericht und gemacht währen ."

Art. 13 trifft Verfügung über die Derleihung des Bürgerrechtes:

„ Wir ordnen, setzen und wollen , daß keine fremde oder Aus

ländische Person zum Burger oder Burgerinn in unser Stadt

Heiligenstadt uf und angenommen werden soll , die einen

nachfolgenden Herrn oder auch ein Anhenckig zänkische

Sache hätte .

Art. 14 hebt das Verſammlungsrecht jedes Handwerkes und

Gewerbes auf. Bei Dermeidung ſchwerer Strafe und Ungnade

dürfen ſich die „Bürger und Inwohner eines jeden Handwerges

und Gewerbes .. hinführo keines Weges versamblen oder

verhäufen “, ſie würden denn durch den Schultheißen und Rath

versamlet und gefodert“.

Art. 15 : Die Regierung und Verwaltung der Stadt liegt allein

in den Händen des Schultheißen und des Rates. Das Aufſichtsrecht

hat der eichsfeldiſche Amtmann. Stellen ſich Unregelmäßigkeiten

heraus, ſo ſoll er dem Kurfürſten Anzeige davon machen und weis

tern Beſcheid darüber abwarten.

1) Vgl. darüber R. Schröder a. a . O. S. 724 ff.
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Zum Schluß wird allen bei ſchwerer Strafe die gewiſſenhafte

Beobachtung der neuen Ordnung eingeſchärft.

Die alten Privilegien erhielt die Stadt erſt im Jahre 1540

auf vielfältiges und inſtändiges Bitten wieder. “) Heiligenſtadts

Blüte aber war für immer dahin. Außer unter dem Bauernkriege

hatte die Stadt noch ſchwer unter den Händeln des Markgrafen

Albrecht Alcibiades, ſowie unter der Peſt zu leiden, die in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts dreimal dort wütete . )

Auch Duderſtadt ereilte faſt dasſelbe Los wie Heiligenſtadt.

Nachdem Herzog Heinrich die Unterwerfung der letteren Stadt ane

genommen , 30g er von hier mit ſeinem Heere in die erſtere ein, um

ſie für ihre Erhebung zu züchtigen und im Namen ſeines Auftraga

gebers die huldigung entgegenzunehmen. Die Unterwerfungsartikel

lauten im großen und ganzen ähnlich wie die Heiligenſtädter. Da

ſich hier die Geiſtlichkeit bereits vor dem Ausbruche der Empörung

nicht mehr in dem Beſiße der Braugerechtſamkeit befunden hatte, ſo

fehlt auch die Beſtimmung über die Auslieferung der Braugeräte an

fie. Dagegen mußte der Rat auf die Gerichtsbarkeit in den los

genannten Keſpeldörfern Deſingerode , Werrhauſen , Seulingen,

Eſplingerode und Germershauſen zugunſten des Kurfürſten vers

zichten, behielt aber daran, wie wir anderweitig) wiſſen , nach wie

vor die gemeſſenen und ungemeſſenen Dienſte uſw. Über das bes

wegliche und unbewegliche Vermögen der ausgetretenen Bürger

wurde beſtimmt, daß die eine Hälfte dem Amtmanne von Ruſte

berg anſtatt dem Kurfürſten ausgeliefert werden , während die

andere wie in Heiligenſtadt den Kindern oder den nächſten An

verwandten vorbehalten bleiben ſollte. Auch die Duderſtädter tröſtete

1) Wolf, Polit. Geld . des Eichsfeldes II, Urkunde XC .

2) Dgl. Wolf, Geſch. d. St. Heiligenſtadt S. 56 und Wolf, Polit. Geſc . d.

Eichsfeldes II, 181 .

3) Wolf, 6eld . d. Stadt Duderſtadt S. 156. - Wolf und ſeine BenußerGeſch

geben als Grund für die Entziehung der berichtsbarteit an, die Bürgerſchaft

habe ſich dem Herzoge Heinrich gegenüber zur Wehr geſert. Das iſt aber weiter

nichts als eine Dermutung, und zwar eine irrige ; denn in der Unterwerfungs.

urlunde wird dieſes Umſtandes mit feinem Worte gedacht ebenſowenig wie in

den anderen Quellen. Wenn man nicht annehmen will, daß Duderſtädter Bürger

ſich in ganz hervorragender Weiſe an dem Aufruhr auf den Eichsfelde beteiligt

haben und daß deshalb die Stadt dieſe Strafe traf, ſo tönnte man den Grund

vielleicht darin ſuchen, daß Albrecht II. die günſtige Gelegenheit zur Ausdehnung

ſeiner Hoheitsreáte wahrnehmenwollte.
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der Herzog mit ſeiner Fürſprache bei ihrem Landesherrn Albrecht

von Mainz.') Bald darauf ſchickte der Rat Abgeſandte, an letzteren ,

um völlige Ausſöhnung mit ihm anzubahnen. Da der Kurfürſt

abweſend war , ſo gingen ſie den Biſchof Wilhelm von Straßburg,

den Statthalter von Kurmainz, um Dermittelung an . Dieſer der

ſprach ihnen, wie auch Konrad von Liebenſtein im Namen des Dom

kapitels, für ſie bei Albrecht einzutreten, wenn ſie ſich verpflichteten ,

folgendeKlauſelin ihre Unterwerfungsurkunde aufzunehmen : „Und

wir mit ſolcher mutwilligen Aufrürigkeit wieder den hochwürdigſt,

durchlauchtigſt Hochgebornen Fürſten und Herrn den Cardinal und

Erzbiſchof zu Mainz und Churfürſten als unſern natürlichen res

gierenden Herrn Deroſelben Domkapitul als unſere Erbherrn ver

geßlich und anderſt als ſich wohl geziemet und gebühret, gehandelt,

derohalben wir durch unſeren eigenen Fredel die dictirte Strafe wohl

verdienet.?)

Was die Privilegien angeht, ſo ſollte die Stadt diejenigen be

zeichnen , die ſie beſtätigt zu haben wünſchte. Das ausgelieferte

Geſchüß ſollte ihr bis auf drei Kanonen wiedergegeben werden ;

dieſe ſollten einſtweilen auf dem Ruſteberge verbleiben , welcher nicht

genügend damit verſehen ſei. Die Zinſe , Gülten und Dienſte an

den Keſpeldörfern würden dem Rate zurückgegeben werden, nicht

aber die Gerichtsbarkeit. Dergebens führte man aus, daß Werts

hauſen mit den Dogteidienſten und übrigen Rechten ein Pleſſiſches

Lehen wäre , und daß Deſingerode , Seulingen , Eſplingerode und

Germershauſen ſich von altersher im Beſige des Rates befunden

hätten - umſonſt: in dieſem Punkte zeigte man ſich in Mainz

unnachgiebig. Nachlangem Hin- und Herunterhandeln erließ Albrecht

im Jahre 1526 auch für Duderſtadt die bereits oben erwähnte

Albertiniſche Verordnung, welche das Verhältnis zwiſchen ihm und

der Stadt regelte . ).

Daraus mögen einige Artikel, die ſich nicht in dem Eremplare

für Heiligenſtadt befinden , beſonders hervorgehoben ſein.

Der 1. Artikel beſtimmt, daß der kurmainziſche Schultheiß, wie

bereits in der erwähnten Derſchreibung vom J. 1525 feſtgelegt war,

hinfort mit im Rate ſißen „und ohne sein oder in seinem Ab

wesen seines Befehlshabers beisein oder wissen kein Rath

1) Beilage No. IV.

2) Vgl. darüber Wolf, Geſch. d. Stadt Duderſtadt S. 155 f.

3 Wolf, Geſch. d. St. Duderſtadt S. 156 f.
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gehalten, auch nichts gerathschlaget oder behandelt werden

sollte; es sollen nun auch hinführo alle Versohreibungen und

Missive in unsers Schultheisen und Raths Namen ausgehen

und geschrieben werden “ .

Der Artikel 6 fügt am Ende noch hinzu, „daß auch die ali

mentrasen oder Gräserei jeder Dorfschaft durch die Vögte

daselbst, wie vor alters geschehen, alljährlich verkaufet, das

Geld zu gemeinem Nutzen an Wege und Stege eines jeden

Dorfes der Erbschaft oder sonst die Nothdurft erfodert, zu

einem Heerzug geleget und gebraucht, und von den berührten

Vögten jährliche Rechenschaft unseren Amtleuten des Eichs

feldes oder seinen Befehlshabern gethan werden " .

Im 14. Artikel wird verordnet, daß die Stadt wie ehedem

wieder einen bezahlten Stadthauptmann aus dem Adel haben ſolle.

Schultheiß und Rat ſollen ihn annehmen, „damit er sich bei ihnen

enthalteund uns oder unsern Amtleuten von unserntwegen

und unserer Stadt Duderstadt gewärtig sein möge", wie es

dort heißt.

Duderſtadt war durch den Aufruhr in Schulden geraten, und

ſie waren noch geſteigert worden durch die Streitigkeit zwiſchen

Heinrich dem Jüngern von Braunſchweig und dem Kurfürſten

Johann Friedrich von Sachſen und dem Landgrafen Philipp dem

Großmütigen von Heſſen . Bei dem Durchzuge unterſtüßte die Stadt

die beiden leşteren mit vielem Proviant und Fourage , als 30

Fuder Stroh, 50 fuder Heu , zehn fuder Bier und Brod “. Auch

infolge der Händel des Markgrafen Albrecht von Brandenburg

Kulmbach mit demſelben Herzoge hatte die Stadt viel zu leiden.

Zwar beklagte ſich der Rat deswegen bei dem Erzbiſchofe Sebaſtian

von Mainz, aber eine Entſchädigung wurde ihr nicht zuteil. ")

Vielfach wurde das Verhältnis Duderſtadts zu den Kurfürſten

von Mainz infolge der Annahme der neuen Lehre in der Stadt und

deren Gebiet getrübt. Als ſpäter Kurmainz mit allen ihm zu Ges

bote ſtehenden Mitteln die Gegenreformation auf dem Eichsfelde

durchzuführen entſchloſſen war und der Rat ſich wenig geneigt zeigte,

dieſem Anjinnen zu willfahren, da traf die Stadt ein ſchwerer Schlag,

durchwelchen ihrWohlſtandvöllig geknicktwurde. Am 12. Sept. 1575

erklärte der Kurfürſt Daniel in einem geharniſchten Schreiben, im

Weigerungsfalle wolle er die Hilfe von Kaiſer und Reich in Ans

1) Wolf, 6eſch. d. St. Duderſtadt S. 157 f.
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.

ſpruch nehmen und ſchon geeignete Maßregeln treffen, um jene von

weiterem Ungehorſam abzubringen. Die Haupteinnahmequelle

Duderſtadts bildete nämlich der Verkauf ſeines weit und breit be

kannten Bieres, das damals bis nach Wien verſchickt wurde. Noch

in demſelben Jahre war Daniel der Vorſchlag gemacht worden,

die Duderſtädter dadurch mürbe und ſeinem Willen gehorſam zu

machen , daß er ihnen mit dem Bierverkaufsverbote drohe. Ver

gebens ſtellte ihnen Lippold von Stralendorf, der damalige Ober

amtmann des Eichsfeldes, die ihnen drohende Gefahr vor und „ ent

ließ ſie mit der Bitte, ſichſo zu verhalten, daß eine Erekution nicht

nötig werde" . Da war der Kurfürſt kurz entſchloſſen ; auf ſeinen

Spezialbefehl verbot Stralendorf am 1. April 1576 allen Unter

tanen , Duderſtädter Bier zu kaufen oder das bereits gekaufte aus

der Stadt abzuholen , „ sondern biß auff fernern Befelh oder

Anordnungh zu Heyligenstadt und andern Ortern Irer Churfl.

Landts des Eichsfelds kauffen und holen solle vnd möge“ .1)

Trokdem der Oberamtmann 30 Faß Bier, welche aus Duder

ſtadt ausgeführt wurden, beſchlagnahmte, blieb man doch im Ver

trauen auf auswärtige Hilfe ſtandhaft. Am 24. März des folgenden

Jahres wandte ſich die Stadt an den Kaiſer Rudolf II. mit der

Bitte , ſie nicht in der Freiheit des Handels und Wandels beein

trächtigen zu laſſen ,?) aber dergebens; ſie mußte am 18. Juni 1579

die leßte ihrer Kirchen den Jeſuiten ausliefern.3)

Auch auf dem platten Lande genügte das bloße Erſcheinen

der bewaffneten Macht, um allen Widerſtand niederzuſchlagen und

die Ruhe wiederherzuſtellen . Ebenſowenig wie in den genannten

Städten beſtrafte Albrecht auch hier jemand mit dem Tode ; er

handelte alſo anders wie mancher Mitfürſt im Reiche*) und empfand

Mitleid mit dem armen Manne, der zum Teil aus Underſtand und

1) Wolf, Geſch. d . Stadt Duderſtadt, Urt. No. LXXXIX .

2) Staatsarchiv zu Hannover Cal. Br. Arch. Des. 32 I No. 56 a.

3) Dgl. darüber Knieb a. a. 0. S. 138 ff. und v . Winzingeroda.Knorr,

Kämpfe und Leiden etc. S. 71 ff.

4) So wird z. B. von dem Biſchof Konrad von Würzburg erzählt, daß er in

feinem Gebiete nicht weniger als 350 Hinrihtungen in einem Monate habe

vornehmen laſſen. Ein henter des Markgrafen Kaſimir von Ansbach -Bayreuth

reichte eine Rechnung ein über 80 Enthauptungenund 62 Blendungen ; dazuhatte

er 7 Bauern die finger abgeſchlagen. Das Eintertern und Foltern dauerte im

Ansbachiſchen bis zum Ende des Jahres 1526 -fort, ſo daß der Martgraf Georg

ſeinen blutdürftigen Bruder zur Milde mahnte ; er wiſſe nicht, woher ſie andere
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infolge Verführung ſich dem Aufſtande angeſchloſſen hatte. Er be

gnügte ſich damit, die Untertanen zu entwaffnen ,-) um ihnen die

Mittel zu neuen Unruhen zu nehmen, 30g die Hälfte der Güter der

Entwichenen ein und ſchickte ihnen Weib und Kind nach, wie es der

Schwäbiſche Bund für ſein Gebiet angeordnet hatte.

Anders verfuhr der Adel ; überall ging er mit unerbittlicher

Strenge vor. Die Rädelsführer mußten ihr frevelhaftes Beginnen

mit dem Tode büßen, wie z. B. der „lange Jakoff “ zu Worbis, ?)3

und die Ortſchaften , welche ſich am Aufſtande beteiligt hatten ,

Strafgelder aufbringen. In erſter Linie aber hielt ſich die arg ges

Ichädigte Herrenpartei an die Stadt Mühlhauſen , von der aller

Unrat “ ausgegangen ſein ſollte. Daß der Adel für den ihm zuges

ſich fügten Schaden Erſaß forderte, iſt billig geweſen nicht aber, daß er

faſt nur an Mühlhauſenmit ſeinen Entſchädigungsanſprüchen ſchad

los zu halten ſuchte; denn wie wir geſehen haben, war ihm in erſter

Linie gerade von ſeinen eigenen Leuten der Schaden zugefügt worden,

nnd zwar lange vor dem Auszuge der beiden Prädikanten Münzer

und Pfeiffer aus Mühlhauſen auf das Eichsfeld. Die Forderungen

der Adligen wurden infolge eines Vergleichs mit dem Stadtrate bes

friedigt. Nach der zitierten Chronik von Mühlhauſen ) wurdene

zugeſprochen :

Siegfried von Bülkingslöwen 500 fl.

der Frau von Wingingeroda 150

Rudolf von Bülkingslöwen dem Älteren 500 .

Bauern nehmen ſollten , ſie zu ernähren . Man ließ die Bauern foltern , der .

brannte, erträntte ſie und ließ ihnen die Jungen ausſchneiden. Bis zum Ende

des Jahres 1526 wurden allein im Gebiete des Schwäbiſchen Bundes nicht

weniger als 10000 Hinrichtungen vorgenommen, wie aus einer dem Bundes

rate dorgelegten Liſte hervorgeht. Dgl. Janſſen, Geld. des deutſchen Doltes

II, 564 f.

1) In dem Bundesabſchiede vom 4. Aug. 1525 heißt es das allen und

ieden undertanen , so abgefallen und wiederumb in gnad und ungnad

gemainer buntestend angenommen und empfangen sind, alle ir buchsen,

gewoer und harnasch soolle von einer ieden oberkait durchauß zu stund

nach angesicht ditz briofs gonomen und ir kains verschont werden “ . Die

Bundesmitglieder ſollen auch „bei iren lehonleuton, landtsessen und vor

wandten verschaffen und si za dom , das si den iren buchsen, gewoor

and harnasch auch vit gestatten vermoogen “. Würzburger Kreisarchid.

Standbuch Nr. 304.

2) Förſtemann a. a. 0. S. 100 .

3 ) fol. 87 f.

n



45

1000
N

H

50

M

NI

N

M

M

M

Heinrich von Bülkingslöwen dem Älteren 200 fl.

Heinrich und Rudolf von Bülžingslöwen dem Jüngeren

Fried. u. Georg von Winzingerode und

Heinrichs „ gelaſenen erben “ 2039

Jobſt von Boqneburgs Weib

Ernſt und Hans Winnolde 1002)

Nidel Heiſen 30

Hans von Enßenberg )
360

hans vom Haine
15183)

Tilo von Weſternhagen
105

Arnold von Weſternhagen
561/2 )

der Knorrin 250

Berndt von Weſternhagen 70

allen von Weſternhagen wegen des Hauſes 1200 )

Ernſt von Weſternhagen und 130

Otto von Weſternhagen 15

Die Stadt Mühlhauſen verpflichtete ſich, dem Adel oder deſſen

Erben die feſtgelegten Summen in vier Raten jährlich am Martinis

tage in Mühlhauſen auszuzahlen .“)

Nicht ſo glücklich war der Kurfürſt Albrecht, welcher für die

zerſtörten eichsfeldiſchen Klöfter gleichfalls Entſchädigung gefordert

hatte. Da er zunächſt nichts erhalten konnte, weil der Rat teilweiſe

mit Recht behauptete, die Klöſter ſeien von den eigenen Leuten und

den Nachbarn ausgeplündert und zerſtört worden, ſo kam es zur

Klage vor dem Reichskammergerichte, wie der Reichstagsabſchied

von Speyer aus dem Jahre 1526 vorgeſehen hatte.?) Nach langen

Derhandlungen drang erſt der Kurfürſt Sebaſtian mit der Forderung

durch, nachdem er am 20. April 1550 in einem Vergleiche auf die

Hälfte der beanſpruchten 6000 fl. verzichtet hatte.8)

1) Wolf (Denkwürd. d . Stadt Worbis S. 98 ) gibt 1200 fl. an.

2) In der Chronit iſt das richtige ,Engenberg" fälſchlich in ,,ounczenberg "

torrigiert.

3 ) Wolf a. a . 0. hat 15171/2 fl. , Jordan a. a. 0. S. 74 15781/2 fl.

4) Wolf a. a . 0. gibt nur 35 fl. an.

5) In d. Chronit ſteht fol.88a fälſchlich „alle vomhausze Westerhagen “.

6) Chronit fol. 88. Mit der Bezahlung muß es jedenfalls langſam gegangen

ſein ; denn der Rat befahl den Dogteidörfern, daß jedermann 4 fl. zu der erſten

Sammlung von 10000 fl. für den Adel aufbringen ſollte (Wolf a. a. O. S. 99).

7) Benſen a. a. 0. S. 603 .

8) Jordan, 3wei Verteidigungsſchriften der Stadt Mühlhauſen betr, die

Ereigniſſe in den Jahren 1523–1525 (Neue Mitt. etc. XXIV, 173 ).
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Auf Grund von neuen Feſtlegungen ſcheinen auf dem Eichsfelde

die bäuerlichen Leiſtungen nicht erhöht worden zu ſein , wie ein Der

gleich der Urkunden aus der Zeit vor und nach dem Bauernkriege

ergibt. So erſieht man aus einer Abrechnung des Dogtes auf dem

Ruſteberg über Einnahmen und Ausgaben , daß aus dem Dorfe

Reinholterode im Kreiſe Heiligenſtadt in den Jahren 1327 und

1328 ) je rechzehn Malter Hafer an Zehnten entrichtet werden

mußten , und auch viel ſpäter noch , im Jahre 1676,2) hat ſich am

Zehnten nichts geändert. Einen weiteren Beweis für unſere Be

hauptung liefern quedlinburgiſche Lehnbriefe , nach denen als

Leiſtungen in dem Dorfe Brochthauſen im Kreiſe Duderſtadt im

Jahre 1421 „ 5 schilling pfennige und 3 honere " vorkommen,

und in Lehnbriefen aus den Jahren 1564, 1575, 1587, 1596, 1603

und 1685 werden genau dieſelben Abgaben angegeben . Aus dens

ſelben Lehnbriefen geht mit Klarheit hervor, daß noch eine Reihe

anderer Orte die gleichen Leiſtungen vorund nach dem Bauernkriege

zu entrichten hatten.*)

Aber es iſt zu verſtehen, wenn die geldbedürftigen Grundherren,

weltliche wie geiſtliche, erſt recht nach der Niederwerfung des Auf

ſtandes ihre Macht dazu benugten , ihre Einnahmequellen zu ver

größern.4) Machtlos ſtand der gemeine Mann dem Herrn gegenüber,

hatte er doch im Jahre 1525 ſelber die Urkunden und Verträge über

1) Vgl. Winzingeroda -Knorr, Wüſtungen etc. S. 442 .

2) Ibid. S. 447.

3) Dgi. Darüber Kopialbuch IV , 1 auf dem Kgl. Staatsarch . zu Hannover.

4) Der Adel handelte damit wie ſeine Standesgenoſſen im Reiche direkt

den Reichstagsabſchieden zuwider. Auf dieſe ganz willkürliche Behandlung der

Hinterjaſſen hatte das Reich ſeine Aufmerkſamkeit gerichtet; denn es gab ſich

der Befürchtung hin, daß dadurch nur neue Unruhen erwedt werden könnten .

Auch der Schwäbiſche Bund befürchtete neue Erhebungen und ſchrieb daher

im Bundesabſchied von Nördlingen (Martini 1525 ) vor, daß jeder Bundesſtand

ſeiner Obrigkeit gemäß erlerne, wie dem zu begegnen und was deshalb bei den

Reichsſtänden zu handeln ſei. Mittlerweile ſoll jede Obrigkeit bei ihren Pfarrern

und Prieſtern darauf halten , daß Alles, was zu Empörung und Aufruhr diene,

zu predigen vermieden und unterlaſſen und das vollzogen und gepredigt werde,

was der Abſchied auf dem leßten Reichstag zu Nürnberg verordne" . ( Klüpfel,

Urkunden zur Geſchichte des Schwäbiſchen Bundes II , 295. -- Bibliothek des

litterar. Dereins in Stuttgart. XXXI). Zu Augsburg ſchrieb der Reichstag

im Jahre 1525 vor , daß die empörten Untertanen von ihren Herrſchaften

wieder zu Gnaden angenommen werden ſollten und zu Richtern,Urteilsſprechern,

3eugen und allen rechtlichen Sachen gebraucht werden könnten . Ferner befahl

der Abſchied zu Spener im Jahre 1526 , daß eine jede Herrſchaft ihre Untertanen ,
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Zehnten, Zinſen, Gülten und Fronen vernichtet und konnte urkunde

lick kaum noch beweiſen , was Recht und Unrecht war. Beſtändig

begegnet man den Klagen der Bauern über Bedrückungen von ſeiten

der Gutsherrſchaft, und ſie wurden um ſo ſchwerer empfunden, als.

das Eichsfeld nach der Güte des Grund und Bodens und der Bes

ſchaffenheit des Klimas nicht gerade zu den geſegneten Gauen Deutſch

lands gerechnet werden kann, ſo daß es nicht zu verwundern iſt,

wenn es manchem Orte ſchon recht ſauer wurde, nur die Summen

zu bezahlen , die er für die Beteiligung am Aufruhr aufzubringen

hatte. So 3. B. war die Stadt Worbis den Herren von Bülžingss

löwen noch im Jahre 1561 40 fl. wegen des „ Uffruhrsund Lermens”

ſchuldig.")

Manche Adelsfamilien taten ſich beſonders in der Vergewaltic

gung ihrer Untertanen hervor, wie z . B. die von Bülžingslöwen, wels3

che bereits vor dem Bauernkriege, wie oben erwähnt, ihren Leuten

Anlaß zu Klagen gegeben hatten. Ihnen waren die Bauern des

Amtes Harburg vor 1525 nur auf der Burg zu fronen verpflichtet ;

fortan mußten ſie es in ſo vielen Häuſern tun , als die Herren von

Bülžingslöwen ſtatt der Harburg in Hannrode errichtet hatten . )

Ihnen , welche Pfandinhaber des Amtes Harburg waren , mußte,

wie es in dem von Knieb angeführten Abſchiede vom 13. Dez. 1561

beißt : „Jeder Ackermann von Jeder hubenn InJede art Zwenn

Acker pflugern vnnd bestellen , ein tag dhungen , Zwey fuder

hawß, vier fuder kuchenholtz, ein tag leimenn vnnd ein tag

die ſich auf Onade oder Ungnade ergeben, in den alten Ehrenſtand wiederum

einſeße und ſie durch ihre Beamten nicht bedrüden laſſe. Wenn jemand gegen die

Unterianen einer anderen Herrſchaft Entſchädigungsklagen erheben zu können

glaube,ſo ſollten dieſe von der ordentlichen Obrigkeit, unter welcher die Untertanen

fäßen, entſchieden werden, wobei beiden Teilen die Berufung an das Reichss

tammergericht offen bleiben ſollte. Mit Ausnahme der Rädelsführer ſollte Gnade

gegen alle Empörer geübt werden. Åhnlich lautet der Bundesabſchied vom

27. Aug. 1526 (Klüpfel a a . O. S 300 f.) Da trozdem die Verfolgungen und

Bedrüdungen fortdauerten, ſo befahl der Schwäbiſche Bund durch ein gedrudtes

Mandat, von allen Untertanen ohne Ausnahme, mochten ſie ſchuldig ſein oder

nicht oder ſchon gebrandſchaßt ſein , eine Abgabe von 1/2 Gulden für die Feuers

ſtätte entrichten zu laſſen , damit jeder angeblich erlittene Schaden getilgt werde.

Dieſen aber hätten ſolcheBundesmitglieder abzuſchäßen . dieſelbſt keine Anſprüche

machten , und bei deren Feſtſeßung ſollte es bleiben, damit endlich einmal die

Sache zur Ruhe täme. Vgl. Benſen a. a. 0. S. 603.

1 ) Knieb a. a . 0. S. 28.

2) Knieb a. a . 0. S. 28.
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frucht einfhürenn deßgleichenn Auch des Jars ein landweiß

vnndzunotdurftigenn BawUngeferlich vier fhur, daruberdenn

handtdienstWie andere hindersedler solehenleuth seindt thun

sollen . Die hindersedeler aber so lehennleuth seindt sollen

ein tag graß mehen dasselbig auffmachen , ein tag korn

schneiden auß Jedem Hauß ein Person , ein tag habern mehen,

ein tag habern sammeln, ein klaffter kuchenholtz hawen, ein

tag disteln ein tag mist tragen , ein tagdreschen . Inn der samen

Zeit ein tag gerten und stecken hawen, ein tag flachs raufen

ein tag flachs brochen auch zu Zoittenn doch leidenlich maß

mit uff die Jagt gehen . Die andern Ackerleuth darann Andere

herschafften die lehenn habenn sollenn denn v. Bultzings

lebenn welchen sie zu theil gefallen einen tag Ip Jede art mit

dem pflug dhienen darzu denn handtdienst wie andere hinder

sedeler daran die v. Bultzingslebenn die lehenn nicht haben

thun . Nemblich ein Tag Graß mehen vnnd auffmachen helffen

ein tag korn schneiden , ein tag habern mehen , ein tag habern

sammeln , ein klaffter kuchenholtz hawon ein tag Burgfeste

thun. Unnd das herwiderumb die pfand Junkern die Under

thanen so also Ire dienste leistenn mit leidelich gepurlich

Underhaltung essens vnd trinkens wie sich eigent Unnd vonn

alters herkommen Underhalten “ .')

Auch die Stadt Worbis hatte beſtändig noch nach dem Bauern

kriege über Pladereien von ſeiten der Familie von Bülkingslöwen ,

die dort die Pfandſchaft hatte, in Mainz zu klagen. Um dieſen

Übergriffen ein Ende zu machen, kündigte Kurfürſt Daniel ihnen die

Pfandſchaft auf und zahlte ihnen die Summe von 14932 Talern

15 Schneebergern und 9 Pfennigen aus.2) Die von Bülkingslöwen

duldeten nicht einmal, daß die Gemeinden auf geſetzlichem Wege die

Laſten ablöſten .)

Nicht viel glimpflicher behandelte Hans von Hagen zu Deuna

ſeine Leute. Am 15. Mai 1579 beklagten ſich die Gemeinden von

Niederorſchel und Heinichen bei dem Oberamtmann Lippold von

Stralendorf über ungebührliche Beſchwerungen , denen ſie täglich

preisgegeben wären. Während ſie früher ſeinem verſtorbenen Dater

Chriſtoph „ nicht mehr alß zu Deuna den borkdinst geleistet,

1) Knieb a. a. 0. S. 16.

2) Wolf, Denkw . d . Stadt Worbis S. 102 ff.

-3) Knieb a. a. 0. S. 28.
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darzu uberlang auf sein E. E. bitten zum Heinichen zu bete

gedienet“ , habe der Sohn es „an sich bracht, das " jie ,, vierzehn

hufe landes neben ihrem gescherre pflügen mussen, do“ fie

„ doch zuvor nichts alß auf bitten gedienet. Darzu haben

E. g. zu Deuna 900 acker, wilche" ſie auch den mehren

theil sampt ihrem geschirre bestellen mussen , desgleichen

etliche tage mist zu fahren, alle greserei und frucht zu hauen ,

zu binden, zu fahren und zu samlen, auch allen hand- und

borkdinst, 900 schock kuchenholz zu hauen , hopfen zu

pflocken , das oftmals ein armer hindersetler 4 oder 5 tage

einer wochen dienen muste und wohl keinen bissen brots im

hause, darzu arbeit am flachse " . Troß aller Bitten wäre anſtatt

einer Milderung der Dienſte eine Vermehrung eingetreten. Sie baten

den Oberamtmann, dagegen einzuſchreiten und ihnen guten Rat zu

erteilen, „ ob “ ſie „solche große, schwere dienste alle zu ver

richten verpflicht, damit ” ſie „ doch bei dem vorigen dienste

mochten gelassen und nicht auf den bettelstab gedrungen ”

werden . )

Unter den Herren , welche ihre Bauern wider alles Herkommen

beſchwerten, ſind auch die von Winzingerode zu nennen. Der Erz

biſchof von Mainz ſah ſich genötigt, dieſem Unfug zu ſteuern, und

gebot ihnen , „ die leut nit hoher beschweren an bede noch an

diensten, dan als vor alters herkumen und gewont gewest ist ” .

Sie ſollten ihre Leute nur nach dem Schloß Scharfenſtein fronen und

dienſten laſſen. Die von Winzingerode aber müſſen nicht lange den

kurfürſtlichen Befehl beachtet haben ; denn bereits einige Jahre

ſpäter klagten die Untertanen des Amtes Harburg und die Birkunger

wiederum gegen ſie.2) Auch die Herren von Hanſtein behandelten

ihre Gerichtsuntertanen ) in Hohengandern mit großer Härte. Ebenſo

verfuhren die von Weſternhagen. „ Am 17. Juni 1570 führten

ſämtliche ſieben Weſternhagenſchen Gerichtsdörfer Klage über die

drüđende Dienſtbarkeit und die Neuerungen der von Weſternhagen

ſeit etlichen Jahren, die ſie „ zu leibeigenen Knechten machten

wider alt Herkommen und des Erzstifts hergebrachte Frei

1) Staatsarchiv zu Hannover Cal. Br. Arch . Des. 3 Amt Herzberg. 168.

2) Knieb a. a. 0. S. 28 , ſowie Staatsarch . zu Hannover Cal. Br . Arch. Des.

24 Mainz 5.

3 ) Geſchichte der von Hanſtein II, 214 .

1911 21
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heit“ .1) Überall nahmen ſich die Mainzer Erzbiſchöfe, ſo gut jie

konnten , des gemeinen Mannes an. So 3. B. mahnte Daniel am

17. Juni 1577 den eichsfeldiſchen Adel, ſeine Untertanen mit über

mäßigenFronen und Abgaben zu verſchonen, „ damit sie bei weib

und kindern, gewindung ires teglichen brodtz leben vnd plei

ben mögen " .2)

Nicht viel beſſer ſcheinen es die Klöſter, denen es doch in

erſter Linie obgelegen hätte, väterlich für ihre Untertanen zu ſorgen ,

gemacht zu haben, wie z. B. von Zella berichtet wird. Die dortige

Äbtiſſin - die einzige Nonne des Kloſters- beſchwerte mit Leiſtungen

ihre Untertanen zu Effelder und Struth in ſo ſchrecklicher Weiſe, daß

im Jahre 1548 die kurfürſtlichen Räte im Auftrage ihres Herrn die

Äbtiſſin auf eine Penſion ſekten und die beiden Dörfer zu des Kurs

fürſten ,,hand und regierung nahmen " .3) Aber auch andere Klöſter

müſſen dem Beiſpiele Bellas gefolgt ſein ; denn unter den Bedenken

Buntes gegen die Übernahme des Kommiſſariates befindet ſich auch

das, daß einige Klöſter ihre Untertanen ,,schinden und schatzen”

gleich den Adligen . )

zieht man alle momente in Betracht, die geringe Güte des

Bodens, dasKlima, die Zerſtörung und den Verluſt an Menſchenleben

während des Bauernkrieges, die furchtvor Strafe und die Austreibung

nach demſelben, die ſtändigen Bedrüdungen durch die weltlichen und

und geiſtlichen Herren uſw. , ſo iſt es nicht zu verwundern, daß ſich

das Bild des Eichsfeldes ebenſo wie der anderen deutſchen Gaue we

ſentlich zum Schlechten verändert hatte. Eine große Entvölkerung und

Derödung desſelben war eingetreten. Um das Jahr 1530 werden

mehrere Dörfer als Wüſtungen bezeichnet, die kurz vor dem Aufſtande

als bewohnte Ortebetannt ſind und meiſt auch noch als ſolche beſtehen. ")

Diele Bewohner, die ſich dem Mühlhäuſer Haufen angeſchloſſen

hatten, waren in der Schlacht bei Frankenhauſen gefallen oder hatten

es aus Furcht vor der Rache ihrer Herren nicht gewagt, in ihre Dörfer

zurückzukehren. Die Bevölkerung mancher Dörfer, die ſtarke Kontin :

gente zum Bauernheere geſtellt hatten, waren, wie oben gezeigt, aus

ihrer Heimat ausgetrieben und der Wiederaufbau der Gehöfte unters

1

1) Knieb a. a. 0. S. 28..

2) Wolf, Eichsfeldiſche Kirchengeſchichte, Urt. LXIII.

3 ) Knieb a. a. 0. S. 98.

5) Knieb a. a. 0. S. 102.

5) v. Wingingeroda - Knorr, Wüſtungen S. XXVI.
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1ſagt worden . ) Viele waren , um den ewigen pladereien zu entgehen ,

ausgewandert, um anderwärtsſich den Lebensunterhalt zu verſchaffen

und bei ihrem lutheriſchen Glauben verbleiben zu können. So hatten

auch die Eichsfelder gerade das Gegenteil von dem erreicht, was ſie

durch die gewaltſame Erhebung hatten erzwingen wollen; wollten

ſie ihre Laſten los werden oder ſie wenigſtens verringern , ſo wurden

fie wider Recht und Gerechtigkeit mit weit höheren als vordem über

bürdet, hatten ſie ſtatt des Brotes Steine erhalten und wurden ſtatt

mit Ruten mit Skorpionen gezüchtigt.

Auch auf dem Eichsfelde hatte man ohne Rückſicht auf das

religiöſe Bekenntnis " den Aufruhr bekämpft. „ Freunde und Feinde

der Neuerung hatten mit gleichem Eifer wider die gemeinſchaftlichen

Gegner die Waffen ergriffen " 2) und zum Siege geführt; aber über

dem Eichsfelde wehte wie anderwärts die Luft des Kirchhofes

oder einer gewaltigen Brandſtätte. Wer das Schwert nimmt, ſoll

durchs Schwert umkommen - dieſes alte Wort wurde auch hier zur

Wahrheit, und es hat langer Zeit bedurft, um die Wunden, die dem

armen Lande geſchlagen worden waren , zu heilen.

Beilagen .

1.

Rat, Gildemeiſter und Gemeinde zu Heiligenſtadt an den Grafen Albrecht von

Mansfeld und Wolf von Schönberg. - 1525 Mai 23.

Wohlgebornerund edler, gnediger herre. E. Gn sein unser ganz

willige, gefliessen dinst zuvoran bereit. Gnediger her , E. Gn bitten

wir dinstlich wissen, das, wiewol wir die verhandlung der versamlung

volks, die uns uf den dinstag nach misericordias domini 3) uberzogen

und belegert, wie und welcher massen wir auß der not mit in gehandelt,

damit wir der on blutvergiessen und verterb gmeiner stat, priester und

burger abgekomen, unserm gnsten H'n, demcardinal und erzbischove

zu Meincz, churfursten etc. zugeschriben mit underteniger bit, ob S. kf.

Gn der handel anderst, dann wie derselb ergangen , wir vorgetragen

and derhalben zu einichen ungnaden gegen unsbewegt, S. kf. Gnwellen

uns zu gnediger verantwortung gestatten and komen lassen und unge

hort derselben uber uns ungnedige straf nit verhengen , daruff S. kf. Gn

1) v. Wingingeroda - Knorr, Wüſtungen S. XXVII.

2 Ranke, Deutſche Geſch.i.Zeitalter der Reformation. 3. Ausgabe. II, 184.. .

3) 2. Mai.
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bis noch her an schriftlich antwort und gnedigvertrostung uns gelassen ,

aber dem boten anzeigen lassen , S. kf. Gn wellen sich des handels

eigentlich erkundigen und frue bei I.kt. Gn botschaft antwortzuschicken

etc., in dem wo S. kf. Gn sich des handels grundlich erkund und uns

zu gnediger antwort gestat, einicher ungnad uns nit verhoffen , besorgen

aber, als uns glaublich anlangt, wie das der handel uns zuwider, fast

unmide 1) und unglimpflich angetragen , und ernstlich bevelh dar af

gegeben sei , des wir uns in ansehung, das wir mit solher versamblung

volks in kein verbundpus, volge oder steuer, begeben und dieselben mit

dem geringsten nachteil der priester und burgerschaft, so wir uns nach

gelegenheit in der eil und not haben bedenken mogen, geloset, also das

die priesterschaft an iren leiben unverleczt, ir guter bi ir freuntschaft

und gmeiner stat der merteil vorhanden, die kirchen mit aller zirung

unzerbrochen, auch der priester hausung allein wes ausserhalb der be

willigung an toren , fenster und anderm gehandelt) nit verhoffen wellen.

Derhalb E. Gn mit dinstlich fleiß bittend, E. Gn wellen uns an hoch

gemeltem unsern gnsten H'n furbitten, damit wir zu verhor und antwort

gnediglich gelassen werden. Wo alsdann befunden, das wir oder imand

zu vil gehandelt, dasselb mit gnaden und nit in ungnaden zu strafen .

Das wellen wir uns zu unserm gnsten H'n and landsfursten, auch zu E.

Go vertrosten und in aller undertenigkeit mit gehorsamem und dinst

ichem fleiß verdinen .

Dat. dinstags nach vocem iocundit.

Magdeburg , Kgl. Staatsarchid, Repert. A 1 , nr. 290. - Cop.

2.

Albrecht, Graf zu Mansfeld , und Wolf von Schönberg an die von Heiligens

ſtadt. 1525 Mai 24.

Unser grus zuvor. Ersamen, besondern, ouer schreiben , uns itzo

getan, anzeigend, wiewol ir die verhandlung der versamelten baur

schaft, so iungst vor Heilgenstat gewest , unserm gnsten H'n , dem

churfursten von Mentz, zugeschrieben mit angehengter ouer entschul

digung und bit, wo S. kf. Gn derhalb zu einicher ungnad bewegt euch

zu verbor und antwort komen zu laßen, so sei euch doch bis noch von

S. kf. Gn kein schriftlich antwort zukomen etc. , bittend euch bi S. kf.

Gn gnediglich zu furbitten etc., haben wir alles inhalts horen lesen

und wissen gutermaßen, wie ir euch in angezeigter sach gehalten und

wes ir ungenotigt furgenomen und geubt, hettet billich euer verwand

nus und pflicht,damit ir S. kf. Gn verwandt, bas bedacht und each als

gehorsame undertanen gehalten. Haben darumb von hochgedachtem

unserm gnsten H'n bevelh, dem gedenken wir also stracks zu geleben

mochten doch euch zu gnaden und gutem leiden, das ir euch selbs

1) In der Vorlage ſteht „fast milde“ , was aber keinen Sinn gibt.7
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dermassen in die sach schickt, damit nit von noten , gegen euch zu

ederm unuberwindlichen schaden und ewigem verderben mit ernst

und der tat zu handlen . Haben wir euch also af euer schreiben nit

wellen verhalten .

Datum im leger bi Schlotheim mitwochs nach vocem jocunditat.

Magdeburg , Kgl. Staatsarchiv, Repert. A 1 , Nr. 290. – Cop.
-

1

8.

-

gegen dem .

Kurfürſt Johann von Sachſen , Herzog Georg von Sachſen und Landgraf

Philipp von Heſſen an Duderſtadt und Heiligenſtadt. 1525 Ende Mai .

Unsern grus zuvor, ersamen, besondern. Nachdem ir euch kurz

verschiner tag der mutwilligen ufror und emborung, so die bauerschaft

des Eichsfelds neben andern inen anhengig wider ror kf'er Mt, auch

churfursten, fursten und gemeiner stend des reichs iungst zu Wormbs

afgerichten landfriden , die guldin bulle und alle erberkeit und billi

cheit zu genzlicher undertruckung und ußtilgung aller oberkeit eigen

weltiglich fargenomen , on alle ursach anhengig gemacht und euch

H'n Albrechten, cardinal und erzbischofen zu

Meincz, churfursten etc., als eurm rechten hern, dem ir mit pflicht und

eiden zugetan , auch S. L. bevelhaber des Eichsfeldes wider gemelte

euer getanepflicht ungehorsamlich bewiesen, wie solhs kundlich und

anlaugbar, daruß dan merklicher grosser unrat und schaden S. L. und

derselben verwandten ervolgt, nemlich das derselben etlich schlosser

ufm Eichsfeldt, so etliche vom adel von S. L. und irem stieft Meincz

pfandsweiß ingehabt und derselben eigentumb gewest, sampt etlichen

clostern, auch daselbst erstlich geblundert und volgends in grund ge

rissen und vorbrant sein, wie ir des gut wissens habt, so begern wir

mit sonderm ernst, ir wellet in angesicht diß briefs etlich uß auch mit

gnugsamem gewalt und bevelh in unser leger, an ort und end ir uns

antreffen mogt, fertigen, den edlen und wolgebornen unsern lieben

besondern und getreuen Albrechten , grafen und hern zu Mansfeldt,

Wolffen von Schonberg, bern zu Glauchau und Waldenburg, auch Bern

hardten von Hartheim , Amptman des Eichsfelds, von wegen gemelts

unsers lieben bruders, schwagers und oheimen , des churfursten von

Meincz etc., umb solh euer ungepurlich ungehorsam und uberfarung

gepurlich erstattung und abtrag zu thun . Dann, wo ir solhs weigern,

wurden wir geursacht, gegen euch dermassen zu handlen, das ir zu ge

purlichen gehorsam bracht und umb solh uberfarung der billicheit

nach gestraft wurdet, das wir euch zu gnaden vil lieber underlassen.

Wolten wir, euch darnach zu richten, nit bergen.

magdeburg, Kgl. Staatsarchiv , Repert. A 1 , Nr. 290. - Cop.
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4 .

Verſchreibung der Stadt Duderſtadt. 1525 Juni 3.

Wir burgermeister, rat und gemeinheit der stat Tuderstat be

kennen für uns, unsere nachkomen und aller menniglichen in diesem

offen brief: Nachdem die aufrurische bauerschaft des Eychßfeldes ver

schiener weil anher zu dieser stat sich begeben und darvor gelagert and

wir wider dieselben uns nit wie veinde , sonder freuntlich gehalten ,

dadurch zwischen uns allen dieselbig aufrure und emporung in dieser

stat sich auch erhebt und erstanden ist, und wir mit solcher mutwilligen

aufrurigkeit wider ..... den cardinal und erzbischoven zu Meinte

etc. als vnsern naturlichen, regierenden H'n und derselben damcapitel

zu Meintz als unsere erbhern vergeblich und anders, dann sich wol ge

ziembt und gepurt, gehandelt, derhalben wir durch unsern eigen frovel,

mutwillen, schult und verwirkungunser allerleib, habe,guter, dorfer,
privilegien, freiheiten und gerechtigkeiten verlustig seind worden, wie

man auß dem nachgeschrieben vertrag clerlich mag vernemen ,
das uns

dennach der durchleuchtiger, hochgeborner furst und her, her Heinrich

der iunger, herzog zu Brunschwig und Luneburg, unser goediger her,

anstat .... des cardinals und erzbischofs zu Meintz grosse hohe and

milde grade, wellichs wir unserer strefenlichen verwirkung nach nicht

geeigent haben, in dem erzeigt und S. f. Gn unß auß dem angehorsam ,

ungnade, ansicherheit und unfried hochgedachts unser gnsten H’n, deß

cardinals und erzbischofs za Meintz etc., wiederumb in S. kf. Gn schutz ,

schirm , gnad, gehorsam , geleit und friede und in alle unsere habe und

guter, die ruiglich binfur zu besitzen, gesetzt und uns alsvon nones ....

dem cardinalund erzbischof zu Meintz und S. kf. Gn dumcapitel hat

mit gelertem , leiblichem eid huldigen, loben und schweren lassen und

alſo uns alle sampt und besonders alles onwillen, aufrars, haß und ver

drieß, den wir bis an diese zeit gegen S. kf. Go und derselben stieft

Meintz und S. kf. Go wiederumb gegen uns und unser ieder widder

den andern und der rat wieder die gemeinheit und wiederumb die ge

meinheit wider den rat gehapt and gefasset hat, genzlich und gar vor

einigt, versunet, gerichtet und vertragen , laut dieses nachfolgenden

aufgerichten vertrags, das wir des gut begnugen haben , und sein des

gn. H'n, herzog Heinrichen zu Brunschwig, an stat unsers gnsten

H'n, des cardinals und erzbischofs zu Meintz, underteniglich dankbar;

welcher vertrag von worten zu worten lautet alſo :

Wir von gots gnaden Heinrich der innger, herzog zu Braunschwig

und Luneburg, an stat und von wegen, auch aus wolligem gegebenge
walt und bevelh des .... H'n Albrechten, ... erzbischofs zu Meintz

das wir gegenwertigen schied und vertrag zwischen S. L.

und dem rat und gemeinheit der stat Tuderstat in gegenwertigkeit

des ernveston, unsers lieben , besondern Bernhartten von Hartheim ,

amptman zuRustenberg und gemeines Eychsfeldts, aufgericht und be

sprochen haben, vor iedermenniglichen dieß briefs ansichtigen offent

lich bekonnen : Nachdem in dieser gemeiner aufrur und emporung der

.

.
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ungehorsamen bauerschaft, stetten und undertanen, so zu dieser zeit

allenthalber infurstentumbon , landen , grave- und herschaften erstanden,

die ersamen , unser lieben, besondern burgermeister, rate, neu und alt,

gildenmeister, gilden , burger, alle inwoner und gemeinheit der stat

Tuderstat derselbenaufrarmit anhengig ,schuldig und tadelhaftig wor

den , alſo das sie in der stat vil heimlicher rotterei, mutwilliger aufrure,

zwietracht und emporung erweckt und hochgedachtem unserm lieben

hern und oheimen in S. L. oberkeit gegriffen und derselben verbot und

gebot verachtet, geforderte hilf und volge zu errettung des ganzen

Eychsfeldts geweigert und die gots heuser, closter, closter hofe eins

teils haben mit helfen durchlaufen, sturmen, bochen und plundern, die

bilder und heiligen darauß genommen, damit lesterlich und zu ergernas

gemeines volks umbgangen und albo wieder das heilig evangelion,die ge

mein christliche kirchen, bebstliche heiligkeit, ks’er Mt,unsers agnston
Hn, auch churfarsten und fursten aussgegangen mandat briefe, auch

wieder des heiligen romischen reichs und ks’er Mt aufgerichte reforma

tion, ordnung, gulden bulle und lantfrieden, auch ire eigen getan eide,

pflicht und gelubde frevnlich und auß eigenem dorstigen, mutwilligen

gewalt gehandelt haben , das sie durch solich ire eigenwilligund ungehor

sam furnemen alle ire freiheiten, statuten, privilegien, brief,siegel, dorfer,

dorfschaften sampt aller irer leibe und guter, gnaden, freiheiten, gewon

heiten und herligkeiten, soviel sie der bieß hergehaptund besessen, ver

wirkt und der aller verlustig sein wurden, inmassen sie dieselbige ire

stat mit allen iren leiben und gutern zu gedachts amptmans handen als in

stat ires landfursten gestelt haben, das wir dannach nach gepurlicher

erzeigter straf anstat hochgedachts unsers lieben bern und oheims, des

cardinals und erzbischofs zu Meintz , und S. L. Dachkomen dos stiefts

Meintz bemelte burgermeister, rat, gilden und gemeinheit widerumbzu

gnaden auß sonderm gnedigen willen, die wir zu den unstrafbarn ge

tragen , wiewol sie die selben gnade irer verwirkung nach nit geeignet,

angenomen und solichen ereugten aufruroin irer stat gedempft und den

rate mit gilden, gemeinheit und einem ieglichen inwoener vertragen

und sie genzlich unter lang versunet und allen onwillen, verdrieß und

haß hingelegt haben, nemen sie auch za gnaden hiemit alle and besondern

gegenwertigen in craft dies briefs, setzen auch derwegen dieselben

burger und inwoner dieser stat Tuderstat sampt und sonderlich auf der

ungnade, unsicherung und unfriede in hochgedachts unsers lieben hern

und obeimen von Meintz grade , friede, sicherung und geleit und in alle

ire habe und guter, dieselben , wie biſher vor solicher ungnade geschoen

ist,zu gebrauchen und zu wandeln, alſo das 8. L. gegen die stat, burger

und alle inwoner zu Tuderstat solicher verwirkung und ungnade nu za

ewigen zeiten mit worten noch taten nicht gedenken , anden,noch ofern,

sondern sie des allenthalber redeloß und unangefochten pleiben sollen

lassen, doch mit diesen vorworten und unterscheid, wie nachvolgt.

Erstlich so haben sie wiederumb von neuem uns an stat hochgo

dachts unsers lieben hern und oheimen and dom dumcapitel zu Meintz,
soviel die drei artikel belangt, leiplichen mit gelerntem eid and vorge
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sagten worten gelobt, geschworn und gehuldigt, hinfurter bi seiner lieb ,

dem stieft zu Meintz und nachkomenden erzbischoven zu ewigen zeiten :

zu pleiben und sich nach dem zu richten . Dernechst so setzen und wollen

wir, das der rat der stat Tuderstat an der anzale der personen, soviel der

bis an diese zeit innen rat gesessen haben, hinfurter nit vermehrt noch

vermindert sol werden , aber der schultheis, den unser lieber her und

oheim von Meintz bisher in der stat gehapt hat oder S. L. oder derselben

nachkomen kunftig darinnen haben werden, derselbige schultheis sol za

allen zeiten von wegen des stiefts zu Meintz mit im rat sitzen, also das

außerhalb seinem wissen der rat nit verendert noch verneuet und umb

gesetzt, auch nichts one sein beisein geratschlagt noch etwas verhana

delt werden. Und nachdem wir befunden, das von den geselschaften

eins ieden gewerbsund handwerks alß gilden und zunften und derselben

meistern alwege in steten, markenund flecken vil aufruriger, heimlicher

rotterei, versamlung und zusamenlaufens entsteen, albdann der mererteil

dieser aufrur darauß alhie zu Tuderstat hergeflossen, so haben wir mit

rechtem wissen, willen und bevelh hochgedachts unsers lieben hern und

oheims des cardinals und zulossung des rats und gemeinheit in Tudor

stat alle und igliche gilden und zunft eines ieden handwerks hiemit

genzlich und gar aufgehaben und tun das auch gegenwertig, alſo das .

hinfurter kein gildenmeister und gilden von den burgern und gemeinheit

in Tuderstat nit sein sollen nach erwelt, gemacht nach gestat werden ,

sonder der schulteis sampt dem rate sollengemeiner stat Tudorstatone

einicherlei insag zu allen zeiten hinfuro das regimenttragenund verwalten

und bi geschwornem eid derselben stat und inwoner besten nutz und

frommen nach allem irem vermogen tun und schaffen, daran sie alwege

von der gemeinheit unbedrangt und unbeschwert bi gepurlicher leibs

straf pleiben sollen. Darzu sol in dieser stat Tuderstat hinfuro kein faren

der inkommeling oder fremder außlender auß andern furstentumben ,

steten, marken und flecken auch des ganzen Eichsfeldts und iren dorfern ,

so sie vor der zeit dieser aufrure besessen und innen gehapt haben, zu

einem geschwornen burger nit angenommen werden , es geschee dan.

alwege mit der oberkeit und schulteissen an stat derselben fulbert, be

willigung und wissen. Dergleichen sollen der rat und burger derselben

stat Tuderstat alle ire grosse geschutz, das man in laden und uf redern

abschusset, mit aller ratschaftdem bemelten amptmanungeweigert alle

mit iren gnaden , freiheiten ndprivilegien, briefen und siegeln zustellen

und nach Rustenberg unverzuglich folgen lassen. Es sollen noch wollen

auch der rat, stat und gemeinheit zu Tuderstadt ire welle, mauern , torne

and alle ire festung mer , dan sie itzo steen , bessern , bauen und be

festenen , sondern so oft ine des wes zu bauen von noten sein wurdet

so wollen sie das bei hochgemeltem unserm hern und oheimen von Meintz

suchen und fordern , das solichs alle zeit mit der oberkeit wissen und

willen geschee ; wurde aber S.L. hiernechst gesinnet, die mauern , festung

mehr zureissen lassen, das sol alwege zugelassen werden und diesem

vertrag unschedlich sein. Wiewol aber der rat, stat und gemeinheit.
etliche dorferbisher eigentumblich und mit fagen in ruglicher possession

und nutzung hergebracht und besessen und durch ire eigene verwirkung ,

1
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schult und straf dieselben verwirkt und verlorn und uns die an stat

hochgedachts unsers lieben hern und oheimen von Meintz zu unsern

handen zugestelt und uberantwortet haben, so sollen und wollen den

noch der rate und ganz gemeinheit zu Tuderstat alle inwoner und

bauerschaft derselben irer verwirkten dorfer bald nach aufrichtung und

uberantwortung dieß vertrags an die ampten zu Gibeldhausen oder woe

sie von einem erzbischof zu Meintz hingelegt worden , mit landfolge,

schatz, dinst und aller oberkeit und mit alle dem, was inen daran zu .

begeben, oberweisen, sich hinfur nach derselben gebot und bevelh zu

richten und nemlich alſo, das der rat, burger und inwoner der stat Tu

derstadt ire zinse aus den dorfern , soviel sie der dar innen haben , one

meniglichs verhinderung aufheben und entpfahen mogen und mit so

licher oberweisung des einen versigelten verzigs brief herusser geben ,

dar innen sie derselben dorfschaften sich genzlich verzeihen sollen, die

selben hinfurter alwege bi dem erzbischof zu Meintz ruiglich pleiben

zu lassen und das sie nimmer mer daruf mit einicherlei hilt inner- oder

ausserhalb rechts sprechen oder iemant darumb anfechten und betei

dingen wollen . Als dann auch vil haupt undursacher dieß aufrurs auß der

stat Tuderstat weggelaufen und geflohen sein , so sollen der schultheis .

und rat derselben stat inen ire weib und kinde nachiagon und sie in irer

stat nicht leiden noch widerumb inlassen , sonder denselbigen aus

fluchtigen alle ire hauser, habe und guternemen und dem bemelten ampt-.

man von Rustenberg an stat hochgedachts unsers lieben hern und

oheimen von Meintz darvon die helfte und die ander helft den kindern

oder nechst angebornen freunden derfluchtigen ubergeben. So sollen und

wollen auch der rat der statTuderstat unterirer stat insiegel von diesem

brief wiederumb einen notturftigen undgenugsamen revers brief her

ausser geben und denselben oftgedachtem amptman an stat hochge
dachts cardinals zustellen. Dieweil aber derrat, burger, inwoner und ge

meinheit zu Tudorstadt aller irer privilegien, gnaden und freiheiten

verlustig und derabhendig sein worden, sohaben wir inen dennoch zu

gnaden zugesagt,das wir inen den burgern allen zu hilflicherund steuer

licher forderung, gemeiner stat nutz gegen genantem cardinal und erz

bischof zu Meintz and Magdeburg ein freuntlich furbit zum ersten tun

wollen, damit sie ire privilegia alle odereins teils, auß bescheiden, was

der dorfer belangt, wider bekommen und begnadt mogen werden. Und

diesem allem zu mehrer sicherung und glaubwirdiger urkunt haben wir

obgenanter furst unser gewonlich furstlich secret wissentlich an diesen

brief, den wir mit eigner hand unterschrieben , henken lassen und

geben zu Tuderstat nach Cristi unsers horn gepurt tausent funfhundert

und im funfund zwanzigsten iare am freitag nach dem sonntag exaudi.?).

Demnach wir obgeschriebne rat und gemeinheit zu Tuderstatbe

kennen hiemit offentlich, das dieser vertrag, wie der in seinen inhal-.

tangen und artikeln verleibt steet, mit unserm rechten wissen , fulbert.

and willen besprochen , abgeredt, verhandelt, aufgericht und von uns.

angenommen ist worden , gereden und geloben auch bei unsern itzt.

1) 2. Juni
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nouengetanen eiden, pflichten und glubden an rechter eidts stat bei unser

aller ehren und treuen , denselben vertrag stracks volkommenlich ,

stot, vest und unverbruchlich für uns und unsere nachkomen zu ewigen

zeiten zuhalten und zu verfolgen,und verzeihen uns auch hiemit crettige

lich freiwilligaller bebstlichen,keiserlichen und koniglichenbefreihung,

gnaden, indulton, statuton, privilegien, landrecht, gulden bullen, keiser

licherundkoniglicher reformation undlandfriedenund aller woltaten der

rochten, darmit wir uns widerobenangezeigten vertrag schutzenund be

helfen konten oder mochten, derselben alle nu hinfurter hier entgegen

nimmer mor zu gebrauchen one alle argelist, exception und gevorde.

Zu warem urkund han wir unserer stat groß ingesigel wissentlich an

dieson rovers brief henken lassen, des wir die gemeinheit zu Tuderstadt

uns mit gebrauchen.

Geben nach Cristi unsers hern gepurt tausent funfhundert und

im funf und zwanzigsten iare am sambstag nach dem sontag exaudi.

Würzburg , Kgl. Kreisarchiv, mainz. Deiſti. Schrant, Lade 26 Nr. 8. - Cop.

51) .

Verſchreibung der Stadt Heiligenſtadt. 1525 Juni 4 .

Wir burgermeister, raet unde gemeinheit der staet Heiligen

staedt bekennon vor unsunde unser nachkomen unde allermeniglichen

in dissem uffin briefe : Nachdem als die aufrurige paurschaft des Eichs

felds verschiner wiele anher zu ?) dießer stat sich begeben unde davor

gelagert unde wir weder dieselben wie vihende uns nit, sonder frunt

lich gehalten , dadurch zuschen uns allen derselbig aufrur unde om

porung in diesser stat sich erhebet unde erstanden ist, unde wir mit

solicher mutwilligen aufrurigkeit wider den cardinal unde

erzbischofen zu Meintz, churfursten etc. als unsern naturlich regiren

den hern unde der selben dumcapitel zu Maintz als unsere erbhorn

vergeblich unde anders, dan sich wol geziemt unde geburt, gebandelt,

derhalben wir durch unser eigen schuld unde verwirkungen unser aller

leibe, habe, gater, privilegien, gnaden, frieheiten unde gerechtigkeiten

vorlustig sein wurden, wei man auß dem nachbschreben vertrag ferrer

hat zuverlesen , das uns dannacht der furst unde herre ,

her Heinrich der iunger, herzoge zu Brunſwigk unde Luneburgk,

unser gnediger herre, an stat . dos cardinals unde erzbi

schofen zu Meintz etc., hohe, große unde milde gnade, weliche wir

unser streflichen verwirkung nach nit geeigent haben, in dem erzeigt,

uns auß dem ungehorsam , ungenaden, unsicherheit unde unfriden hoch

gedachtes unsers gnsten H'n, des cardinals unde erzbischovos zu

Meintz etc. , wederumb in S. kf. Gn schutz, schirm , gehorsam , gnad ,

1) Dies Aktenſtück iſt zwar ſchon von Wolf (Poltt. Geſch. des Eichsfel

des II, Urh . LXXXVI) abgedruckt, enthält aber dort ſo viele, zum Teil

recht grobe Derſehen , daß ein neuabdruck gerechtfertigt erſcheinen darf.

2) Original „in dießer“ , Kopie „in dise“ .
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gelait unde frieden und in alle unser habe und guter, die ruwelichen

hinfurter zu besitzen, gesetzt unde uns als von neues dem

cardinal und erzbischove zu Meintz unde 8. kf. Gn damcapitel hat

mit leiblichem gelerten eide huldigen, loben unde sweren laßen unde

also uns alle sampt unde besondern alles aufrurs unde unwillen, habes

und vordrieß, den wir biß an diße zeit kogen S. kf, Gn und der selben

stift Meintz unde S. kf. Gn widerumb kogen uns unde unser einer

wider den andern unde der raet wider die gemeinheit unde widerumb

die gemeinheit wider den raet gehabt unde gefasset hat, genzlich und

gar voreiniget, versunet, gerichtet und vortragen laut dißes birnach

folgenden aufgerichten vertrags, das wir des gut begnugen haben unde

sein des .......
.. herzogen Heinrichen von Brunßwigk an stat unsers

gnsten H'n , des cardinals, antirteniglich dankbar; welcher vertrag von

worten zu worten landet allo :

Wir von gots gnaden Heinrich der iunger, herzog zu Brunſwigk

ande Luneburgk etc. , an stat und von wegen, auch auß willigem go

geben gewalt unde bevelich des . ... H'n Albrechten ......

erzbischofs zu Meintz unde Magdeburgk .... das wir keinwer

tigen scheid und vertrag zuschen S. L. unde den ersamen, unsern

lieben , besondern burgermeistern , raste unde gemeinheit der stat

Helgenstait in keinwertikeit des ernvesten, unsers auch lieben, bson

dern Bernhartton von Hartten, amptman za Rusteberg und1) ge

meines Eichfelds, aufgericht unde bsprochen haben, vor idermenig

lichen dieß briefs ansichtigen offentlich bekennen : Nach dem in dieser

gemeinen aufrur unde emporung der ungehorsamen paurschaften,

stetin unde untertanen, Bo in dißer zeit allerhalber in furstentumben ,

landen, graf- unde herschaften erstanden, die burgermeister, raet, gilde

meister, gilden, alte unde neu, burger, alle einwoner unde gemeinheit

der stat Helgenstait der selben aufrar mit anhengig, schuldig unde

tadelhaftig wurden , alſo das sia in der stat vil heimlicher rotterei,

mutwilliger aufrur, zweitracht unde omporung erweckt unde hochge

dachtem unserm lieben hern undo omon in seiner liebe oberkeit ge

griefen unde derselben gepot und vorpot verachtet, geforderte hilfe

unde volge zu erretung des ganzen Eichsfelts gowaigert unde der geist

lichon personen heußer, hofe eintails haben mit helfen durchlaufen ,

sturmen, puchen unde plundern unde mit den pildern lesterlich unde

zu ergerang gemeins volkes umbgangen und also wider das heilig

ewangelium , die gemein christliche kirchen, bebstlicher heiligkeit,

ks'er Mt, unsers aller gnsten H’n , auch churfursten unde fursten auß

gegangen mandatsbriefe, auch wider des heiligen romischen richs unde

ks'er Mt aufgerichte reformation, ordenangen, galden bullen unde

landfriden, auch ire eigeno gotane side, pflicht unde gelubde frevelich

unde auß eigenem durstigen, mutwilligen gewalt gehandelt haben,

das sie durch solich ire eigenwillig unde ungehorsam vornemen alle

ire friehaiten, statuten, privilegion , brief unde sigel sampt aller irer

leibe, habe unde gutor, gnaden, gerechtigkeiten, gewonheiten unde

1 ) Original ,ans ", Kopie (Mainz, Geiſtl. Schrank Lad . 26 Nr. 8 , und " .
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herlichkaiten , Bo vil sie der bisher gehebt und besessen, verwirkt

unde der alle vorlustig sein wurden, in maeßen sie dieselbig ire stat

mit allen iren leiben unde gutern zu gedachts amptmans handen als .

in staet ires landsfursten gestelt haben , das wir dan nach gepurlicher

gnediger unde gutiger erzaigter straef an stat hochgedachtes unsers

lieben horn unde omns, des cardinals unde erzbischoves zu Meintz ,

unde S. L. nachkomen des stiefts Meintz bemelte burgermeister, raet,

gilden unde gemeinheit wedderumb zu gnaden auß sonderm gnedigen

willen, die wir zu den unstrafbarn tragen, wiewol sie dieselbigen

gnad irer verwirkunge noch nit geeigent, angenomen und solichen !

ereugten aufrur in irer staet gedempfet unde den rait mit gilden unde

gemeinbeiten und einen iglichen einwoner vertragen unde sie gonzlich

underlang versunet unde allen unwillen unde verdries hingelegt haben ,

nemen sie auch zu gnaden hiemit an , voreinigen , versunen und ver

tragen sie auch alle unde besondern keinwertigen in craft dieß briefs,

setzen auch derwegen dieselben burgermeister, raet, burger unde in

woner der stat Heiligenstait sampt unde sunderlich auß derungnaden,

unsicherung, unfrid, ungehorsamin hochgedachts unsers lieben hern

und omen von Meintz gnad, sicherheit, fried, gelait unde gehorsam

und in alle ire habe unde guter, dieselben, wie biſher vor solicher

ungnad geschen ist, zu gebruchen unde za wandeln, als das S. L.

kegen die stat unde alleinwoner zu Heiligenstait solicher verwirkung

unde ungnad nun zu ewigen zeiten hinfure mit worten nach taton nit

gedenken , anden , nacheifern , sondern sie des allenthalwer redeloeb

unde unangefuchten pleiben zu laeßen, dach mit dieſen verworten

unde underscheit, wie nachvolget:

Erstlich Bo haben sie widerumb von neuem uns an staet hochgedach

tes unsers lieben hern unde omen und des tumcapitels zu Meintz, Bo vil

die drie artikel belangt, leiblichen mit gelerntem eide und vorgesagten

worten gelobt, gesworen und gehuldiget, hinfurder bei S. L., dem erzbis

tumb zu Meintz und nachkomen erzbischoven zu ewigen zeiten zu plibon

ande sich nach dem zu richten . Darnest setzen unde wollen wir, das der

raet der stat Heiligenstat an der anzal der personen , Bo vil der biß an disse:

zeit an raet sitzen unde ge seßen haben, hinfurder nicht vermeret noch

vermionert sal werden, aber der schulteiß, den unser lieber herre and

ome von Meintz bißher in der stat gehebt hait oder S. L. oder derselben

nachkomen kunftig darinon haben werden , sal zu allen zeiten von

wegen des stiefts zu Meintz mit ime raeto sitzen, alſo das ausserhalb

seinem wissen der raet nicht verendert nach verneuert unde umbgesetzt,

auch nichten an sein biesien geratslagt nach etwas verhandelt werden.

Unde nachdem wir befunden , das von den geselschaften eines ieden
geworbes und hantwerks als gilden und zunften unde der selben meister

alle wege in steten, markten und lecken vil aufrorige, heimlicher rotterei,

versamelung unde zusamende laufens entstehen, alsdan den merenteil

dieß ufrurs albir zu Heiligenstait daraußher gefloßen, Bo haben wir mit

rechtem wißen, willen unde bevehel hochgedachts unsers lieben hern

unde omens, des cardinals, unde zulassung des raets unde gemeinheit zu
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Heiligenstait alle und igliche gilden unde zunfte eines ieden hantwerks

hiemit genzlich unde gar ufgehaben und tun das auch keinwertigen, also

das hinfurder kein gildemeister und gilden von den burgern und gemein

heit zu Heiligenstait nit sein sal nach erwelt, gemacht nach gestadet

werden, sonder der schulteiße sampt dem rate sollen gemeiner stat Hei

ligenstait ane einicherlei einsage zu allen zeiten hinfure das regiment

tragen unde verwalten unde bi gesworenem eide der stat und ein

woner pest, nutz unde fromen nach allem irem vermogen tun unde

schaffen , dar ane sie alweg von der gemeinheit unbedranget und unbe

swert bie gepurlicher liebes straf blieben sollen . Darzu sal in dißer stat

Heiligenstait hinfure kein farender einkomeling oder fromder außlen

der auß andern furstentumben, den steten , markten unde flecken , auch

des ganzen Eichsfelds zu einem gesworenen burger nit angenomen

werden , es geschee dan allewege mit der uberkeit unde schultheißen an

staet derselben fulburt, bewilligung und wissen . Dergleichen sollen der

raet und burger derselben stat Heiligenstait alle ire groiß geschutz, und

das man in laden und uf redern abscheuſet, mit aller raetschaft unge

saumbt dem bemelten amptman ungeweigert alle mit iren gnaden , frei

heiten, privilegion, briefen unde sigeln zu stellen und nach Rustebergk

unverzoglich folgen laeßen. Es sallen nach wollen auch der rat ?) unde

gemeinheit zu Heiligenstait ire welle mauren , torme und alle ire vestung

nit mer, dan sie itzo sten, bessern , pauwen und bevesten, sondern Bo oft

inen des wes zu pauwen von noten sein werdet, Bo sollen sie bie hoch

gemeltem unserm hern und omen von Meintze suchen und befurdern,

das solichs allezeit mit der uberkeit wißen unde willen geschee, wurde

aber S.L. hernest gesinnet, die mauren , vestung mer zu rießen laeßen,

das sall alwege zugelaßen werden unde dißem vertrag unschedelich sein.

Alß aber der raet,burger und gemeinheitzu Heiligenstat in dieſer auf

rur die wertliche priesterschaft zu burgerlichen beswerungen , dieselben

mit helfen zu tragen , unde sie von iren friheiten und privilegion ge

drungen, inen diegenomen, auch inen durch ire heußer gelaufen und

vil schadens zugefuget haben , Bo sollen und wollen der bemelter raet

unde gemeinheit zu Heiligenstait derselben priesterschaft ire entwante

praugeschirre unde praupfannen sambt allen iren genomen privilegion,

briefen , kirchen, kleinoten, instrumenten unde gerechtikeiten, Bo vilder

'vorhandenundzu bekomen ist, unverzoglich ane alle einsageundeweige

runge widerumb zustellen unde die cerimonien , kirchengebrauch unde

gotsdinste, wie die von alter hergebracht unde gehalten sein , widerumb

aufrichten und halten unde sie darane henfure nit vorkurzen, besweren

nach vorhindern , sondern sie derselben privilegion unde gerechtigkeiten

in maßen vor dießerirer unterlang emporung unde zweispaltikeiten ge

schen ist,allezeitgebruchenund genießen laeßen, unde derwegen wollen

wir alle handelung, Boin dißer aufrur derhalber zuschen dem comissarien

unde don gedachten geistlichen ,dem rate unde gemeinheit in Heiligen

stait ergangen und darinnen die priesterschaftuber ire privilegion haben

wilgen mußen, hie mit in craft unde urkunt dieß briefs keinwertigen auf

1) Im Original ſteht ,,stat ", in der Kopie „ rat“ .
2
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gehaben , cassiert, vernichtiget und machtloeß gemacht haben . Unde zo

der behuf setzen wir keinwertigen die bemelte priesterschaft widerumb

in iren vorigen stand, dar inne sie vor dießer aufrar geseßen haben , sie

in dem nit zu hindern, za irren nach darauß zu dringen,sonderrulich dar

inne blieben laeßen; and sal hirmit aller unwillo, verdries, hader and un

einikeit zuschen dem comissarien , den andern geistlichen personen und

den burgermeistern, raete , gemeinheit unde allen inwonern genzlich auf

gehaben, vorsunet, voreiniget unde vortragen sein, des hinfurdernimmer

mehr einer kegen den andern aufzurucken nach einicherlei weiß mit

worten adertatennitzugedenken . Wile dan auch vil haubt unde ursecher

dieß ufrurs auß der stat Heilgenstat weggelaufen und geflohen sein , Bo

sollen der schulteiß unde raet derselben stat inen ire wieb ande kint

nachiagen unde sie in irerstat nit liden nachwiderumb einlaeßen, sondern

den selbigen ausfluchtigen alle ire heuser, habe und guter nemen und

davon , Boferre als sich das erstreckt, der genanten geistlichen besche

digten priesterschaften zu ergetzang unde widerlegung ires genomen

schaden die helfte unde die ander helfte den kindern oder nesten ange

bornen freunden der Aluchtigen ubergeben. Szo sollen und wollen auch

der ratl) der stat Heiligenstait unter irer statingesegel von dießem briefe

widerumb einen notturftigen unde genngsam reverßbrief erausser

geben unde denselben oftgedachtem amtmann an staet hochgedachts

cardinals unde erzbischoves zu Maintze zustellen. Diewile aberder raet,

burger, inwoner unde gemeinheit zu Heiligenstait aller ire privilegion,

grade und frieheiten verlustig unde der abhendig sein wurden, Bo haben

· wir inen dennach zu gnaden zagesaget, das wir inen den burgern allen

zu hulflicher und steuerlicher furderunge, gemeiner stat zu nutz kein

genanten cardinal unde erzbischove zu Meintz ein fruntlich vorbitt zum

ersten tun wollen , damit sie ire privilegia alle ader einteils wedder be

komen mogen . Unde dißem allem zu mer sicherung unde glaubwirdiger

urkund haben wir obgenannter furst unßer gewonlich furstlich secret

wissentlich an d.Ben brief, den wir mit eigener hand antirschrieben ,

drucken laeßen unde geben zu Heiligenstait nach Christi unsers bern

geburt tausend funfhundert unde funf und zwanzigsten iar am heilgen

pfingstage (= 4. Juni).

Demnach wir obgeschreben raet unde gemeinheit zu Heiligenstait

bekennen hiemit affintlich , das dißer vertrag,wieder in sien inhaltungen

unde artikeln verleibt stehet, mit unserm rechten wissen, wolburt and

willen bsprochen , abgeredet, verhandelt unde aufgericht ist wurden ,

gereden und geloben auch bie unsern itzigen neuen getreuen getanen

eiden, pflichten und gelubden an rechter eides staet bei unßer aller ehren

unde treuen, den selben vertrag stracks volkomlich, stet, vest ande an

verbrochlich vor uns und unſer nachkomen zu ewigen zeiten zu halten

unde zu verfolgen , unde vorziehen uns auch hiemit creftiglich freiwillig

aller bebstlichen, keiserlichen unde koniglichen befrihungen , gnaden, in

dalten ,statuten, privilegion, lantrechte , gulden bullen , kaißerlichen undo

koniglichen reformation unde lantfrieden unde aller woeltaten der rech

2 ) fehlt im Original; in der Kopie ſteht ,der rat zu Heilgenstat".
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te , darmit wir uns wedder obangezeigten vertrag schutzen und bohelfen

konten oder mochten, hier entkegen zu gepruchen, der selben alle nu

hinfure nimermer zu geprauchen ane alle argelist, exception unde ge

verde. Zu waren orkunt haben wir unſer stait groiß ingesegel unden uf

spacium dieß briefs wissentlich gehangenlaeßenunde geben nach Christi

unsers hern gepurt tausent funfhundert unde im funf und zwenzigsten

iare am heiligenpfingstage.

Würzburg, Kgl. Kreisarchiv, mainz. Geiſtl. Schrank, Lade 26 Nr. 3. - Or.

Auch an dieſer Stelle möchte der Verfaſſer den Kgl. Staatsarchiven

zu Hannover und Magdeburg, dem Kgl. Kreisarchive zu Würzburg,

den Stadtarchiven zu Erfurt und Hannover und der Direktion der

Kgl. und Provinzial- Bibliothek zu hannover ſeinen wärmſten Dank

für das allſeitige gütige Entgegenkommen , welches er bei der Abs

faſſung der vorſtehenden Arbeit gefunden hat, ſowie ſeinem lieben

Freunde Bibliothekar Dr. K. Mener für die freundliche Unterſtüßung

bei der Drucklegung der Aktenſtücke ausſprechen .
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Die Schiffahrtsrechte der Bürger von Celle .

Ein Beitrag zur Geſchichte der Allerſchiffahrt bis zum

Jahre 1649.

Von

T. Taſſel - Telle .

Quelle : Eine in der Rathausregiſtratur zu Celle vorhandene, die Zeit von

1537 bis 1649 umfaſſende Schiffahrtsakte.

Bürgermeiſter und Rat der Stadt Celle überreichten am 4. März

1564 ihren Herzögen Heinrich und Wilhelm dem Jüngern eine Bitt

ſchrift . In derſelben heißt es : „ Ew . Fürſtliche Gnaden wiſſen wohl,

mit was geringer hantierung dies arme Städtlein verſehen und daß

faſt kein vornehmer handel allhier denn die bloße Schiffahrt iſt,

die denn allein das Kleinod und Mittel, damit ſich die

Bürger vornehmlich ernähren müſſen .“ Dem gleichen Aus

drucke für dieſelbe Sache begegnen wir in der Folge des öfteren, er

darf alſo wohl als zutreffend und bezeichnend gelten. Als ſich aller

dings 1689 Korn in ſeiner Beſchreibung der Stadt Telle desſelben

bediente : ,, An der Nordſeite begrüßet dieſe fürſtliche Reſidenz der

fiſchreiche, nuß- und ſchiffbare Allerſtrom, der als ein herrlich Kleinod

für dieſe löbliche Stadt den großen und unausſprechlichen Nußen

hat, daß er beſchiffet und auf demſelben die Schiffahrt nach Bremen

und andern ander Weſer belegenen Örtern angeſtellet werden kann "

da freilich war der Glanz dieſes töſtlichen Edelſteins bereits be

deutend verblaßt .

Ohne nennenswerten Eigenhandel, weil in ſchwachbevölkerter

und wenig produktiver Gegend belegen , hätte ſich Telle im Kampfe

ums Daſein wohl ſchwerlich behaupten können, wenn die Nachteile

dieſer ungünſtigen Lage nicht dadurch ausgeglichen wären, daß hier

die große nordiſche Handelsſtraße, auf der ſich der Güteraustauſch
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zwiſchen den Mittelmeerköniginnen Venedig und Genua mit den

ſkandinaviſchen Ländern über Hamburg und Lübeck vollzog, die

Aller kreuzte, jenen hochbedeutſamen Waſſerweg , der die untern

Weſergegenden und die Geſtade der Nordſee mit den oſtelbiſchen

Ländern in Beziehung zu einander ſeşte. Einige IDegezüge zweiter

Ordnung mündeten hier in die beiden genannten Hauptverkehrs

adern.

Die Vorteile dieſer zentralen Lage, die Telle zu einem Binde

gliede von See- und Binnenhandel machten, haben die erwerbſamen

Bürger der Stadt auszunußen verſtanden . Sie hatten ſich das Recht

erworben , allein unter Ausſchluß aller fremden Kaufleute in der ge

räumigen Vogtei Celle kaufen und verkaufen zu dürfen . ) Sie be

ſaßen das Stapelrecht für Korn, Gerſte und Malz, ſo daß dieſe

Körnerfrüchte, ſofern ſie zum „ feilen Kaufe“ durch den Ort geführt

wurden, ihnen eine gewiſſe Zeit lang zum Vorkaufe für den markt

gängigen Preis bereit geſtellt werdenmußten. ?) Sie und die Bauern

aus dem Flottwedel vermittelten vornehmlich den Frachtverkehr

zwiſchen Braunſchweig und Lüneburg, da die ſchweren oberländiſchen

Wagen die ſandigen und moraſtigen Heidewege nicht benuken

konnten und in erſtgenannter Stadt entladen werden mußten.

Die höchſtbedeutſamen Rechte, welche die Telleſchen Bürger

auf Benukung der Waſſerſtraße der Aller erlangt hatten, ſind

ähnlicher Art. Die Eingangs angezogene Schrift vom 4. März 1564

ſagt darüber fortfahrend : „ Nun haben von Alters hero Ew. Fürſtl.

Gnaden Dorfahren dasſelbige in Gnaden bedacht und dieſem Städt

lein die Frei- und Gerechtigkeit gegeben, daß niemand allhie denn

Bürger Korn ſchiffen mögen, wie Sie denn auch allzeit die Dorſehung

gnädiglich getan, daß auch an dieſem Orte allein und nicht an

andern hat Korn mögen geſchifft werden, deſſen wir uns allzeit

dankbar erkennen ." Es ſind ihrer alſo zwei : das Umſchlagrecht

für die auf der Aller zum Verſand kommenden Körnerfrüchte und

das Kornſchiffahrtsmonopol für dieſen Fluß . Don keinem

andern Orte als Telle aus durfte alſo Korn auf der Aller

verfrachtet werden , und nur Teller Bürger allein durften

die Kornſchiffahrt auf dem Strome don Telle aus be

treiben.
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1) Caſſel, Stadt Celle 3. 3t. Herzogs Ernſt d. Bek. S. 35 u. a .
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Über den Urſprung dieſer alten Rechte ſind Bürgermeiſter und

Rat der Stadt nur ungenügend unterrichtet. Sie wiſſen nur, daß

„ die Stadt Zell und gemeine Bürgerſchaft allhier zur Fortſeßung

ihrer bürgerlichen Nahrung vor langen undentlichen Jahren mit der

Schiffahrt begnadet und angeſehen “ ſind, alſo daß ſie allein und

kein Fremder hat von hier ab Korn gen Bremen ſchiffen und vers

hantieren mögen." Und was den Kornumſchlag und den damit zu

ſammenhängenden Kornſtapel betrifft, ſo halten ſie dieſes Recht für

ein Privileg des Herzogs Ernſt des Bekenners. Sie ſagen nämlich

in einer dem Herzoge Ernſt II, am 24. März 1597 überreichten

Vorſtellung : „ Und hat Ew. fürſtl . Onaden herr Großvater Herzog

Ernſt hochlöblicher und chriſtmilder Gedächtnis aus fürſtlichem hoch

begabten Gemüte ſolches nicht allein wohl in acht genommen (näm

lich das Schiffahrtsrecht der Bürger) , ſondern, weil fürſtl. Gnaden

anfangs ſeiner Regierung die Stadt allhier befeſtigen laſſen, ') bei

fich in Gnaden wohl erwogen , daß, wenn eine Feſtung vorhanden,

darin Mangel an Korn, damit wenig gedienet, hat derohalben in

Gnaden die Verordnung getan , daß alles Korn allhier zu Schiffe

follte geliefert werden, damit ſtets ein ziemlicher Vorrat an Korn

vorhanden ſei und man in Zeit der Not, wie dann damals ſorgliche

Zeiten vorgelaufen, darauf zu greifen haben möchte .“ Man gab

ſich nicht die Mühe, den Dokumentenſchaß im alten Ratsſchranke

nach weiterm Beweismaterial zu durchforſchen, da ja niemand die

geübten Rechte beſtritt . Erſt als 1617 die Stadt Gefahr lief, daß

ihr das „ Kleinod “ entriſſen wurde, ſuchte man genauer nach und

war ſo glüdlich, eine Urkunde aufzufinden, aus der ſich das Ge

wünſchte zu ergeben ſchien .

Es iſt dies eine am Himmelfahrtstage 1464 durch Herzog Otto

d . Großmütigen ausgeſtellte Gnadenverſchreibung des Inhalts, daß

unter Ausſchluß aller Fremden nur allein den Bürgern von Telle

und den Eingeſeſſenen der Blumlage das Recht beigelegt wird, Korn

ſpeicher bei Telle anzulegen und Kornſchiffahrt dortſelbſt zu treiben ,

den lekteren allerdings nur im engen Anſchluſſe an Teller Korn

lchiffer.a) Des weiteren werden ſummariſch alle früher der Stadt

Celle erteilten Rechte beſtätigt. Dieſer Zuſaß und die Zeit der Aus

ſtellung – Herzog Otto war 1464 Alleinherrſcher des Lüneburger

1) Dieſe Neubefeſtigung der Stadt (Wallanlage !) fällt in die Jahre 1523

bis 1530.

2 ) Die bislang ungedr. Urk. in Anl. 1 .
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Landes geworden · legen es nahe, in dem Schriftſtücke eine jener

Vorrechtbeſtätigungen zu ſehen, wie ſie die Fürſten nach ſtattge

habtem Regierungsantritte zu erteilen pflegten. Daß darin des

Kornſchiffahrtsrechtes ausdrüdlich gedacht wird , iſt allerdings auf

fällig, erklärt ſich aber wohl daraus, daß um die genannte Zeit, wie

weiter unten ausgeführt werden ſoll , Verhältniſſe eingetreten waren,

die eine gänzliche Verdrängung Teller Bürger von dem Strome

befürchten ließen und es ihnen nahe legten , ihre alten , vielleicht

nur auf langer Gewohnheit beruhenden Schiffahrtsrechte durch einen

landesfürſtlichen Gnadenerlaß für immer ſicher zu ſtellen . Neu iſt

jedenfalls die allerdings eingeſchränkte Übertragung dieſer Rechte

auf die Einwohner der Blumlage. Zum Verſtändnis dieſes Zuſatzes

ſchalte ich hier ein , daß dieſer Ort nicht der jetzt ſo benannte Stadt

teil, ſondern jene hart an der ſüdlichen Umfaſſungsmauer der Stadt

belegene und anſcheinend ſchon vor Gründung von Neucelle vor

handene Siedlung iſt, deren Bewohner, ſoweit ſie herzogliche Hörige

waren , ums Jahr 1530 vor das Altencellertor verſetzt wurden ,

während die Zurückbleibenden den Stamm der Anwohner der neuern

Straßenzüge am Großen und Kleinen plan und an der Mauerns,

Runde- und Bergſtraße abgaben. Dieſe , alte“ Blumlage ſtand in

engen, leider nicht mehr bis ins Einzelne hinein feſtzulegenden Be

ziehungen zu der Stadt, wohl deshalb, weil ein Teil ihrer Bewohner

als ſog. Außen- oder Pfahlbürger ſich dort angebaut und ſich die

alten Bürgerrechte zu erhalten gewußt hatte. Die Übertragung der

Schiffahrtsgerechtigkeit auf den Ort findet dadurch eine natürliche

Erklärung. Die Stadt ſelbſt erlitt dabei an ihren Rechten keine Ein

buße.

Noch eine weitere Ausführung über den Betrieb des mehrfach

genannten Kornhandels der Stadt im 16. und 17. Jahrhundert

mag hier folgen.-) Dieſer Handel galt als freies bürgerliches Ge

werbe. Jeder ſtadteingeſeſſene Bürger konnte ſich alſo damit be

falſen. Da ſein nukbringender Betrieb aber eine über das gewöhn

liche Maß hinausgehende Bildung, auch etwas Kapital erforderte,

war natürlich die Zahl der Kornhändler, der „ Kopſchipper“, ſtets

nur eine beſchränkte. Dieſe Großhändler bildeten nun keine beſon

dere Gilde, waren alſo auch in ihrer handelstätigkeit nicht durch

Sapungen, wie ſie die Zunftordnungen den Amtsgenoſſen auferlegten,

Tand
a

ter, A

Das 6

1) Dieſe Ausführungen ſind den weiter unten angezogenen Polizeider

ordnungen von 1523 u. 1537 und verſchiedenen Rathausakten entnommen .
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eingeengt . Ein jeder Kornſchiffer betrieb die Handlung auf eigene

Rechnung, doch ſorgten fürſtliche und ſtädtiſche Polizeiordnungen

dafür, daß die Intereſſen der Allgemeinheit darunter nicht litten .

Vor einem beſtimmten Zeittermine durfte der einheimiſche Händler

Korn nicht einkaufen , und mit dem die Stadt berührenden fremden

Händler durfte er erſt dann in Verbindung treten , wenn dieſer ſein

Getreide erſt der Bürgerſchaft zum Ankauf ausgeboten hatte. Da

durch ſollte dem Vorkaufe, der den Preis verteuert hätte, gewehrt

werden . Keiner durfte einem Kollegen zugute Korn einhandeln und

verſchiffen, eine Sakung, die den kleinen Geſchäftsmann, der keine

volle Schiffladung verfrachten konnte, ganz beiſeite ſchob und deren

Beſeitigung ſchon Herzog Ernſt der Bekenner 1546 dringend anem

pfahl. Drohte Mangel, ſo konnten Regierung und Stadtrat die

Kornſchiffahrt , entſeßen oder ſeßen .“ Stets mußte ſo viel Getreide

auf den Speichern lagern, daß einer Hungersnot vorgebeugt war.

Trat dieſe wirklich ein, ſo ſtand der Obrigkeit das Recht zu , den

Verkauf der Lagerbeſtände an die Bürgerſchaft gegen billigmäßigen

Preis zu erzwingen .

für die Geſamtheit waren das zwar heilſame Dorbehalte und

Maßregeln ; auf die Spiße getrieben, hätten ſie allerdings für die

Kornſchiffer verhängnisvoll werden können. Doch dieſe Gefahr lag

nicht vor. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts hin entſtammten

der Sippe der Kornhändler vorwiegend die Ratsherrn und Bürger

meiſter und auch viele der herzoglichen Räte, Amtleute und Zöllner.

In ihnen fand der Handelsſtand einen Rüchalt, wenn gemeine

Bürgerſchaft, wie es hier und da dorkam, ihm mißgünſtig oder doch

einſeitig parteiiſch neue Beſchwerungen auferlegen wollte.

Es waren rührige Leute dieſe Kornſchiffer. Der Bannbezirk

der Stadt, obwohl er ſich über den größten Teil der ſog . Heidmark

erſtreckte, waren ihnen viel zu enge. Die kornreichen Stifte Hildes

heim, Halberſtadt und Magdeburg waren ihre Haupteinkaufländer.

In der legten Hälfte des 16. Jahrhunderts lag in dieſen Bezirten

der Getreidehandel ihren Äußerungen nach ganz in ihren Händen .

Sie behaupteten damals ſogar, im Beſike des Kornkaufmonopols

für dieſe Gegenden zu ſein , eine Anmaßung, die durch Brief und

Siegel von ihnen nicht bewieſen werden konnte . Ja noch weiter

ſüdlich darüber hinaus in den oberſächſiſchen Kreis hinein und auf

das thüringiſche Flachland dehnten ſie ihre Geſchäftsreiſen aus.

Und überall handelten die Landbewohner gern mit ihnen, da ſie in
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dem Rufe der Zuverläſſigkeit ſtanden, gewährten ihnen auch, wenn

es nötig war, unbegrenzten Kredit. Das aufgekaufte Getreide ließen

ſie auf der Achſe in ihre geräumigen Speicher in Celle bringen , um

es von hier aus zu gelegener Zeit auf dem Waſſerwege der Aller

den untern Weſergegenden, namentlich der Stadt Bremen , zuzu

führen. Von dem Kanal an, der den Schloßgraben mit der Aller

verbindet, bis hinauf an die ,, Graft “ des Gelben Dammes nahe der

jeßigen Pfennigbrüde ſtanden am linken Flußufer dieſe Kornhäuſer.

Sie ſind erſt in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges und ſpäterhin

weiter ſtromabwärts an den „Greizenkamp “ verlegt worden . Die

Größe dieſer Magazine bezeugt noch ießt, wie ſchwungvoll ehedem

der handel geweſen. Ziffernmäßige Angaben über den hieſigen

Kornumſaß werde ich weiter unten geben. Hier ſoll nur eine Auf

zeichnung des Kornſchiffers Peter Stratemann aus einem ſeiner in

der Rathausregiſtratur noch vorhandenen Briefe herangezogen wers

den . Sie zeigt, von welcher Bedeutung der Kornſtapel für die Stadt

war. Der Genannte ſchildert, wie in dem Hungerjahre 1563 die

Städte weit und breit umher die Kornausfuhr verboten hätten , ſo

daß nirgends mehr Brotfrucht zu erhandeln geweſen . Da habe ihm

Gott auf wunderbarliche Weiſe“ Roggen zugeſchidt und dadurch

in den Stand geſeßt, als ein zweiter Joſeph der bei ihm Zuflucht

ſuchenden Armut „bynnen und buten Zelle und uth velen Orden,

do ſe konden keinen Roggen kriegen alſe hir, “ zu helfen. Er ver

taufte auch auf Borg, was in jener teuern Zeit niemand anders zu

tun wagte. Und der Magiſtrat ſchreibt unterm 21. Januar 1587

dem Herzoge Wilhelm dem Jüngern : „Wie man denn nicht in Ab

rede ſein kann , was vornehme Bürger allhier vor langen und kurzen

Iahren vor ſich gebracht, daß ſie ſolches durch das Benefiz der

Schiffahrt getan und nächſt Gott Ew. Fürſtl . Gnaden und der

Schiffahrt zu danken haben. “ Dem Getreidehandel verdankten die

Familien v . Elze, v. Sehnden, Stratemann , Bolte, Prilop , Olmannn,

Gođenholz , Helmold, Elebrecht u. 3. a . zum weſentlichen ihren

Wohlſtand.

Zum erſtenmale geſchieht meines Wiſſens in einer kaiſerlichen

Urkunde vom 15. Oktober 1053 ?) eines Schiffahrtsprivilegs für die

Aller Erwähnung. Kaiſer Heinrich III. verlieh nämlich an dem ge

nannten Tage dem Orte Wienhauſen („Huginhuſen“ ) auf „fleißige

1 ) Lüntel, Alt. Dioceſe Hildesheim S. 304 u. Gefch. d . Dioceſe Hildes.

heim I S. 245.

I
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Erinnerung" des Hildesheimer Biſchofs hin das Marktrecht mit Zoll

und Münze, Befehl und Banne, Fähr- und Schiffgerechtigkeit

und allem , was zu einem echten und rechten Markte gehört. Dieſe

Begnadigung, durch welche der biſchöfliche Ort ſich zu einer Stadt

hätte entwideln können, iſt ohne Folgen geblieben . Während Wien

hauſen ein ſtilles Dörflein blieb , in dem ſpäterhin weltflüchtige

fromme Kloſterjungfrauen ihre Horen ſangen , blühte das benacks

barte Telle (jeßt Altencelle) , das ſeit 986 eine Burg beſaß1) und

als Zollſtätie, wenn nicht früher, ſo doch ſicher 1225 genannt wird,-)

auf, und in ſeinem Beſite finden ſich in der Folge die kaiſerlichen

Bewilligungen wieder, welche vorhin Wienhauſen zuteil geworden.

Die Herzogsſtadt ſcheint die Rechtsnachfolgerin des biſchöflichen

Ortes geworden zu ſein . Wie und wann das gekommen iſt, läßt

ſich allerdings nicht feſtſtellen .

Dort, wo langgeſtredt an der Aller das „ alte “ Celle liegt.

herrſcht gegen Ende des 13. Jahrhunderts rühriges Leben und

Treiben ,3) da regen ſich fleißige Hände, um Schiffe zu bauen und

zu befrachten und Holz den Strom hinab zu verflößen. Sie ſtehen

im Dienſte der „ Kopſchipper“ , die den Handel in den Händen haben

und neben dem Holzverſand aus dem waldreichen Flottwedel auch

bereits Handel mit Korn treiben . Denn ſchon ſtehen Kornſpeicher

am Flußufer. Ausgrabungen in den achtziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts haben größere Mengen von Roggenfrucht unter

Schuttmaſſen unfern des alten Flußbettes bei Altencelle zutage ge

fördert und damit das Vorhandenſein ehemaliger Kornniederlagen

daſelbſt feſtgeſtellt.

Was der um die Mitte des 15. Jahrhunderts ſchreibende

Chroniſt, der vielleicht ſelbſt Kornſchiffer war, über den regen

Schiffahrtsverkehr bei dem „ alten “ Celle im 12. und 13. Jahrhun

dert nach der Überlieferung berichtet, findet durch anderweitige

Nachrichten ſeine Beſtätigung. Schon vor Ablauf des erſten Jahr

tauſends unſerer Zeitrechnung waren Braunſchweig und Bremen

mittels Ođer und Aller in Derkehr miteinander getreten 4 ) , und Her

1) Abel, Sammlung etlicher noch nicht gedruckten alten Chroniken , S. 97 .

2) Pratie, Herzogt. Bremen u. Verden, 6, S. 108.

3) Spangenberg , Neues vaterländiſches Archiv IIT, S. 122 ff. Beiläufig

mag daran erinnert werden, daß ältere und neuere Forſcher den Namen der

Stadt Celle (Kjellun ) mit der Schiffahrt in Zuſammenhang bringen .

4) Hänſelmann , Braunſchweig in ſeinen Beziehungen 3. d. Harz- u. Sees

gebieten. (Hani. Geſchichtsbl. Jahrg. 1873, S. 5.)
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30g Heinrich der Löwe, der die hohe Bedeutung dieſer Derbindung

für die Entwidlung der Oderſtadt klar erkannte, hatte in dem um

1150 dem „ hagen " erteilten Rechte die freie und ungehinderte Auf

und Rüdfahrt der Schiffe zwiſchen Bremen und Braunſchweig zu

geſichert und die barbariſchen Rechtsgewohnheiten aufgehoben,

welche die Ladung geſtrandeter Schiffe und den Nachlaß der auf der

Reiſe verſtorbenen Kaufleute dem Herrn zuſprachen, in deſſen Ge

biete die unglüdlichen Ereigniſſe ſtattgehabt. Sowohl in dem älteſten

Braunſchweiger Stadtrechte wie in ſeinen Beſtätigungen von 1227

und 12651) wird Celle als 3wiſchenſtation für dieſen Waſſer

verkehr genannt. Wir haben dabei nicht an einen bloßen Anlege

plaß , an dem die vorübergleitenden Braunſchweiger Kornſchiffer

nur ſo lange hielten, bis die 3ollformalitäten erledigt waren, zu

denken, ſondern an eine Umſchlagſtelle für die auf der Landſtraße

von Braunſchweig her kommenden Getreideladungen. So aufge

faßt erhält die in den genannten fürſtlichen Bewilligungen enthal

tene Zerlegung des Stromlaufes in die Teilſtreden Braunſchweig

Telle- Bremen überhaupt erſt Sinn . Aber auch das raſche Auf

blühen des bis dahin kaum genannten Ortes Telle , der um die

Mitte des 13. Jahrhunderts bereits ſtädtiſche Einrichtungen hatte ,

iſt damit erklärlich . Die Mitbeteiligung ſeiner Bürger andem regen

Handelsverkehre damaliger Zeit war es , durch welche ſich der Ort

ſo ſchnell auswuchs. Dergeblich ſuchen wir nach einer andern Er

flärung.

Es war nicht fürſtliche Laune, daß Herzog Otto der Strenge

1292 die Stadt Telle weiter flußabwärts unterhalb die unbequemen

Stromſchnellen an den Allerübergang verlegte ”) und ihr 1301 an

ſtelle des bis dahin geltenden Lüneburger Stadtrechts ein dem Braun

ſchweiger Statute nachgebildetes eigenes Stadtrecht verlieh.3) Denn

in dem träftig aufſtrebenden Braunſchweig, das ſich bald zum erſten

Handelsplaße im binnenländiſchen Niederſachſen emporſchwang,

lagen die Nährwurzeln für Celle , und jenes wieder fand in dieſem

einen günſtigen Stüßpuntt an der Waſſerſtraße hin nach der Nord

ſee und den flanderiſchen Handelsemporen . Brunswit , wereſtu

waters rite, dar en were nümmer dins gelike !"

1

1) hanſ. Urkb. I. Nr. 218 u. 219.

2) Gründungsurk . d . Stadt in Celle in 3tichr. d . hift. Der. f. Niederſ.

1868 S. 403.

3) Ebend . und Leibniz, Sript . rer. Bruns. Tom . III. p. 483.
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Aber icheelen Auges überwachen die Kaufherrn der Stadt Lünes

burg den Entwidlungsgang der Konkurrentin im Handel und ſeßen

es durch, daß Herzog Wilhelm ihnen 1367 die Zuſicherung erteilt,

im Lüneburger Fürſtentume teinen ſchiffbaren handelsmeg von

Braunſchweig ab anzulegen , -) eine Zuſage, die Herzog Magnus mit

der Kette , der Erbe des Geſamtſtaates Braunſchweig-Lüneburg, aber

ſchon unterm 12. März 1371 dadurch widerruft, daß er die alten

Saßungen des Hagen erneuert, das noch immer geübte Grundruhr

recht beſeitigt, dem fremden Kaufmanne Rechtsſtellung gibt und die

Wegräumung aller die Schiffahrt beeinträchtigenden Hinderniſſe auf

Oder und der obern Aller anordnet.2 ) Aber ſeine Regierung iſt zu

kurz und mit Fehden ausgefüllt, ſo daß die im Intereſſe Braun

ſchweigs ergangene Zubilligung wohl ſchwerlich zur Ausführung ge

kommen iſt . Sein Nachfolger Herzog Albrecht von Sachſen erneuert

ſchon 1376 der Stadt Lüneburg die Zuſage des Herzogs Wilhelm

von 1367.3) Das Gleiche tun 1440 die Lüneburger Herzöge Otto

und Friedrich.4)

Inzwiſchen haben die tatkräftigen Bürger von Braunſchweig

zu dem Mittel der Selbſthilfe gegriffen und den Bau eines ſchiff

baren Kanals nach der Aller zu in Angriff genommen. Bis Schloß

Neubrüd ( „Nygenbrügge“ ) iſt dieſer Kanal bereits fertig geſtellt,

da wenden ſich abermals beſchwerdeführend die Städte Magdeburg

und Lüneburg an die Herzöge Otto und Friedrich. Dieſe vermitteln

zwiſchen den hadernden. Der Vertrag zwiſchen ihnen vom Jahre

14445) ſept feſt, daß jener hergerichtete Kanal zwar imſtandebleiben,

eine Weiterführung aber innerhalb der nächſtfolgenden 23 Jahre

ausgeſchloſſen ſein ſoll.

Im Jahre 1459 geſtatten nun die Lüneburger Herzöge Berna

hard und Otto den Braunſchweigern Bürgern, 6 ) bis Bremen hin die

Aller hinunter allerlei Waren, Salz und Eiſengut ausgenommen,

zu verſchiffen, auch ſtromaufwärts wieder allerlei Kaufmannsgut,

Heringe und Berger Fiſche ausgenommen , zurüdzubringen , des

ferneren wird ihnen auch die 1444 noch vorenthaltene Derſchiffung

1) Sudendorf III. Nr. 330. hanſ. Urkb. IV. Nr. 221 .

2) hanſ. Urkb. IV. Nr. 381 .

3 ) Sudendorf V. Nr. 87.

4 Staatsarchiv Honnover, Kopialbug IX 296 Nr. 21 - 23 .

5) Rehtmeier, Braunw.-Lüneb. Chron. S. 1289.

6) Hanſ. Urkb. VIII. Nr. 821 .
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von Korn zugeſtanden , doch unter der Einſchränkung, daß die Her

zöge und der Rat der Stadt Lüneburg den dritten Teil dieſes Ge

treides in Celle, Rethem oder Ahlden für ſich gegen Erſtattung des

Einkaufpreiſes und der verausgabten Unkoſten zurück halten dürfen .

Zwei Jahre ſpäter ( 1461 ) ') geben dieſelben Herzöge gemeinſam

mit ihrem Vater Friedrich dem Ältern einen Zollbrief, in welchem

die Höhe des Geleitgeldes, des Waſſerzolls und des „ Willegeldes"

für den Schiffverkehr zwiſchen Braunſchweig und Bremen feſtgelegt

wird. Ausdrücklich wird bezeugt, daß damals eine Schiffahrtsver:

bindung zwiſchen beiden Städten tatſächlich beſtand. Sie kann nur

eine vorübergehende Einrichtung geweſen ſein .

Schon im 14. Jahrhundert war nämlich der Zuſtand der Oder

und Oberaller ein troſtloſer.2) Das Flußbett war derſchlammt,

Mühlen, Brücken und Fiſchwehre hemmten die Durchfahrt, die Ufer

wege waren mit Geſträuch überwuchert, ſo daß ein fortziehen der

Schiffe unmöglich war, ja einige Flußanlieger geſtatteten den Schiffern

das Betreten dieſer Pfade nicht einmal. Was Braunſchweig im fol

genden Jahrhunderte für Inſtandſeßung des Waſſerweges getan

hatte, war zu wenig, die Lüneburger Regierung tat grundſäßlich

nichts für den Ausbau der Straße. Bei dieſer Sachlage mußten, je

länger deſto mehr, die Stromverhältniſſe ſich derart geſtalten , daß

von einem Betriebe der Schiffahrt auf dieſer Strecke gar nicht mehr

die Rede ſein kann. Die Verträge von 1459 und 1461 enthalten

nur Zugeſtändniſſe ohne realen Wert. Sie haben nicht vermocht,

dem Vertehre den Weg vorzuſchreiben. Die Braunſchweiger zogen

nun die alte Landſtraße dem verwahrloſten Waſſerwege vor, um

die handelsware, namentlich Korn, über Celle ,in dat Norden unde

in dat Weſten" zu verfrachten, zumal für beide Stređen 3oll und

Wegegeld, wie die obenangezogene Urkunde von 1371 ergibt, gleich.

hoch waren. Braunſchweig verlor dadurch nichts, aber Celle ge

wann dabei ſehr viel. Die urſprüngliche Zwiſchenſtelle wurde nach

und nach Ausgangspunkt der Kornſchiffahrt auf der Unteraller und

tam damit in den Genuß der mannigfachen Vorteile, die naturge

mäß jeder Kopfſtation einer Verkehrsverbindung zufallen.

Urkundlich läßt ſich nachweiſen, daß ſchon im 14. Jahrhundert

Celler Bürger ſich ſelbſtändig an dem Kornverſande auf dem Waſſer

wege beteiligten. In den Aufzeichnungen der Teller Schloßvögte

1) Daf. Nr. 1032.

3 ) Sudendorf III. Nr. 330.
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bei Sudendorf werden in den Jahren 1378 bis 1382 elf Perſonen

benannt, welche in Celle ſich mit der Schiffahrt befaßten . Mehrere

von ihnen werden in den Regiſtern ausdrücklich als Celler Bürger

bezeichnet, bei andern weiſt der Familienname mit ziemlicher Sicher

heit auf Celle hin. Wir dürfen ſie wohl alle als Anſäſſige dieſer

Stadt reklamieren. Dieſe Bürger von Celle zahlten nun im Winter

halbjahre 1381/82 an Waſſerzoll über 31 Mark, eine für damalige

Zeit recht erhebliche Geldſumme. Ihr Geſchäftsumjaß war alſo nicht

unbedeutend. Und weiter. Im Jahre 1447 gab Herzog Friedrich

der Ältere nach Ausweis einer im hieſigen Ratsarchive vorhandenen ,

noch ungedructen Urkunde Zieſefreiheit für das Teller Bier, das

Celler Schiffer auf der Fahrt vertrinken oder ihren Herbergswirten

in Bremen als Geſchenk verehren, eine Zuſicherung, die ganz wert

los geweſen wäre, wenn die Einwohner ſich an der Schiffahrt nur

gelegentlich einmal beteiligt hätten. Aus dieſem Schriftſtücke ergibt

ſich übrigens, daß damals noch mit „ Eken “ (Eichen , Einbäumen)

auf der Aller geſchifft wurde und die Kornhändler noch in eigener

Perſon die Derfrachtung bewerkſtelligten.

Nach den obigen Ausführungen lagen ums Jahr 1460 die

Schiffahrtverhältniſſe auf der Aller ſo : die Stadt Braunſchweig hat

aufgehört, Ausgangspunkt der Kornſchiffahrt zu ſein, Celle iſt an

ihre Stelle getreten und hat den Verkehr auf dem Strome allein in

den Händen. Es erſcheint als ganz natürlich, wenn die Bürgerſchaft

der fürſtlichen Reſidenz dieſe günſtige Sachlage ausnußte und eine

Gnadenderſchreibung des Landesherrn zu erwirten ſuchte, welche

ihnen das Recht des Alleinhandels mit Korn auf dem Fluſſe für

ewige Zeiten ſicherte. Es iſt das geſchehen durch die uns bereits

bekannte Beurkundung des Herzogs Otto vom Jahre 1464. Mag

ſtrenge Kritik an dem Wortlaute auch dem Inhalte vielleicht eine

andere Deutung geben können , der Erlaß bedeutet in der Tat

ein Kornſchiffahrtsmonopol. Rat und Bürgermeiſter von Celle

haben ihn ſo aufgefaßt und ſich in dieſem Sinne auf ihn berufen ,

die Landesregierung hat dieſelbe Auslegung ſich angeeignet und die

Stadt bei dieſem ihren Privileg in der Folge geſchüßt, und ſelbſt

die Bremer, denen die Beſeitigung eines derartigen Monopols will

kommen ſein mußte, haben meines Wiſſens die Urkunde nie anders

ausgelegt. Die Verleihung eines ſo weitgehenden Rechts war ganz

im Sinne der ſeit hundert Jahren geübten Handelspolitik des Lüne

burger Hauſes. Einſprüche ſeitens der Städte Braunſchweig und
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Magdeburg waren nicht zu erwarten, da Celle ſeine Korneinkäufe

dort machte. Das allerdings ſchwer geſchädigte Lüneburg war der

zeit nicht in der Lage, etwaigen Proteſten wirkſamen Nachdruck zu

geben, und an der Aller ſelbſt gab es keinen anderen Ort, dem

Rechte auf die Schiffahrt zuſtanden, Verden vielleicht ausgenommen .

3wiſchen ihm und Telle erfolgte aber bald eine Auseinanderſegung .

In Spangenbergs Chronik der Biſchöfe von Verden S. 140

findet ſich nämlich folgendes angemerkt : ,,Anno 1465 Dienstags

vor Dionyſii hat Biſchof Johann ſich vertragen mit denen von Celle

und ihnen zugeſagt, vierhundert Goldgulden zu geben vor eßliche

Feindſchaft und Räubereien wegen , ſo geſchehen auf der Land

ſtraßen , dafür ſollen ſie freie Schiffahrt haben vor Verden über ſo

lange, bis dieſe vierhundert Goldgulden bezahlet." Die angelobte

Strafſumme ſcheint nicht entrichtet zu ſein ; denn von einer Ver

pflichtung Celler Schiffer zum Zollgelde in Derden oder von einem

Zwange, dortſelbſt die Frucht zum Vorkaufe auszubieten, findet ſich

keine Spur. Leider war der im Teller Ratsarchive ehedem vorhan

dene Originalvertrag zur Zeit nicht auffindbar ; er würde über die

unklare Angelegenheit Aufſchluß geben können.

Ein halbes Jahrhundert und mehr vergeht ohne ſchriftliche

Aufzeichnungen über den Schiffahrtsbetrieb in Celle. Erſt die in

den Jahren 1523 und 1537 von dem Herzoge Ernſt d . Bekenner

und ſeinen mitregierenden Brüdern Otto und Franz der Stadt ge

gebenen , wörtlich übereinſtimmenden Polizeiordnungen gedenken

ſeiner wieder , laſſen aber auch erkennen , daß er inzwiſchen weſents

liche Umgeſtaltungen erfahren hat. ) Eigene Schiffe beſigen die

Celler Kornſchiffer nicht mehr , ſie bedienen ſich vielmehr fremder

Fahrzeuge, die ſie aus Bremen für den Bedarfsfall verſchreiben,

und dieſe Bremer Schiffer bringen auf der Bergfahrt Schlachtvieh

und Vittualien, insbeſondere Butter und Käſe, nach der Stadt. Ihre

Fahrzeuge ſind erheblich größer als die früheren, die nur 4, 5, 8 , 12

oder 18 Caſt faßten, jede Laſt zu 11 Scheffel Getreide ( 1 Scheffel

12 ht. Celler Maß) gerechnet. Ein Schifferzug beſteht aus zwei

Fahrzeugen und einem , Losſchiffe “, das nur „zur erſten Reiſe “ be

laden werden darf, ſonſt ſtatt ſeiner ein halbes Bremer Schiff mehr.

An Gebühren zahlt man für jede Laſt Geleitgeld 4 Schillinge, 3oll

1 Schill. 2 Pfg. und Kanzleigebühr (das ehemalige „ Willegeld “)

1 ) Die Polizeiordnung von 1537 findet ſich gedrudt bei Hagemann, Miss

cellaneen 3. Erl. des Celleſchen Stadt- u. Bürgerrechts S. 11 ff .

1
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8 Pfg. , alles alte lübiſche Währung. Die Abgabe an die fürſtliche

Kanzlei trägt auch die Bezeichnung „Schlachtgeld“ (Schlagtgeld ),

weil ihr Ertrag zur Inſtandhaltung der Uferwehre verwandt

wurde.

Zum Verſand kommt nur Roggen. Auf Drängen der Bürgers

ſchaft, die das Geſpenſt der Brotteuerung beunruhigte , geſtattete

herzog Ernſt 1546 auch die Verſchiffung von Weizen, doch war von

jeder Laſt ein halber Wichhimten Roggen zu erlegen. Dieſes Korn

ſollte „ 3u gemeinem Beſten“ verwahret und in Zeiten des Mangels

den Armen um angemeſſenen Preis überlaſſen werden .

Die Ausfuhr von Gerſte und Matz iſt mit der außergewöhn

lich hohen Strafe von fünfzig Gulden bedroht. Die Bruchregiſter

der Stadt weiſen aus, daß dieſe Strafe auch einigemal gehoben

worden. Ein Bericht des Rates an den Herzog vom 4.März 1564

gibt als Grund dieſes Verbots die Befürchtung an, daß der Gerſte=

verſand Urſache zur Steigerung des Bierpreiſes werden möchte.

Herzog Ernſt d . Bekenner ließ es ſich angelegen ſein, der Stadt

das Schiffahrtsmonopol underkümmert zu erhalten. Noch lange nach

ihm erzählte man ſich , daß der Fürſt einen gewiſſen Karſten Pauls

aus Eſſel , der von ſeinem Heimatorte aus Korn verſchifft hatte,

kurzerhand , beim Kopfe nehmen “ und in Celle ins Gefängnis

werfen ließ. ") Ju übereilten Schritten ließ ſich der vorſichtige Herr

allerdings nicht hinreißen. Als die Bürger ſeiner Reſidenz ihn darum

angingen , die Stadt Bremen zu verpflichten , ihren Weizenbedarf

ausſchließlich aus Celle zu beziehen , ließ er wenige Tage vor ſeinem

Tode ( 1546) ihnen erklären : „ Es iſt in Ihrer fürſtl. Gnaden Macht

nicht, die Bremer zu zwingen, den Weizen hier zu holen, da ihnen

doch genug auf der Weſer und ſonſt zu Lande zugeführet, und würde

hierdurch,lo es ſollte fürgenommen werden, hier nichts anders denn

nur gänzliche Niederlegung der Hantierung erfolgen. “ 2)

Don ſeinem Sohne und Nachfolger, dem Herzoge Franz Otto

(† 1559), wird berichtet, daß er auf den Plan ſeines Braunſchweiger

Stammespettern , des Herzogs Julius von Wolfenbüttel, der Oder

und Oberaller behuf Derſand der Harzer Bergbauſchäße in fahr:

baren Stand legen wollte, bereitwilligſt eingegangen ſei, daß aber

ſein früher Tod die Verwirklichung dieſes Planes verhindert habe .?)

.

1) Aus Atten des Teller Stadtarchivs.

3) Rehtmeier, Braunſchw . Chronit, S. 1022 .
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Die Schiffahrt auf der Oberaller ruhte damals vollſtändig. Nur

Boote der Teller Brauer , die aus dem Flottwedel ihr Brennholz

bezogen, ſah man dort auf dem Strome.1) Die Stauwerke bei Celle

bildeten für Schiffe zwiſchen Ober- und Unterlauf des Fluſſes eine

unüberſchreitbare Scheide , über die nur unter großen Koſten des

Rates ,,Schiff“, ein größerer Kahn, gebracht werden konnte.2)

Wir wiſſen bereits, daß die Abfuhr von Gerſte unbedingt ver

boten wor. Bürgermeiſter und Rat hielten auch ſtrenge auf Be

folgung der alten Sapung. Im Jahre 1577 ſuchte ein alter Bremer

Schiffer darum nach, zwei Schiffe mit Gerſte von Telle ausführen

zu dürfen. Weil der Bittſteller kurz vorher großen Schaden erlitten ,

da ihm in der Schlacht bei Bremen ein Schiff zerſchoſſen war, auch

bei dem Hochwaſſer 1576'der Stadt Telle uneigennüßig große Dienſte

geleiſtet hatte , geſtattete ihm der Rat ausnahmsweiſe ein Schiff,

doch mußte der Verkäufer der Gerſte, ein hieſiger Kornſchiffer, zu

vor eidlich bekräftigen, daß er damit kein Präzedenz wolle geſchaffen

haben. Es iſt dies übrigens der einzige bekannte Fall, wo im

16. Jahrhundert einem Fremden die Kornſchiffahrt zugeſtanden iſt.

1586 entſchieden Bürgermeiſter und Rat anders. Ein Bürger von

Rethem hatte nämlich , lediglich um zu ſeinem Gelde zu kommen,

in Braunſchweig Gerſte in Zahlung genommen und in einem Spei

cher hierorts vorläufig niederlegen laſſen. Er wollte ſie von Telle

mittels Achſe nach Rethem bringen laſſen. Da ſich dem Wagen

transporte aber Schwierigkeiten entgegenſtellten , ſuchte er um die

Erlaubnis nach , den Waſſerweg benußen zu dürfen . Obwohl er in

ſeiner Amtmanne einen warmen Fürſprecher fand und den Nach

weis liefern konnte, daß er die Gerſte nicht verkaufen, ſondern im

eigenen Haushalte verbrauchen wollte, obwohl ferner die herzog

lichen Räte dem Magiſtrate ſagen ließen, man möchte dem Manne

für diesmal das Kornſchiffen erlauben, blieb die Stadtobrigkeit feſt.

Der Mann mußte ſein Korn auf Wagen abfahren laſſen.

Herzog Wilhelm d. Jüng. dachte anders über den Gerſtender

ſand wie die Bürgerſchaft, hatte ihn ſogar 1579 geſtattet, obgleich

Bürgermeiſter und Rat bereits anders entſchieden hatten. Als aber

unterm 12. Januar 1589 Herzogin Dorothea, welche die Regierung

für den erkrankten Gemahl führte, wieder einem Bürger die Abs

ſchiffung von vier oder fünf Ladungen Gerſte erlaubte, ohne den Rat

1) Braueratten v. Celle.

2) Celler Kämmereiregiſter an verſchiedenen Stellen .
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in der Sache gehört zu haben, wehrte dieſer ſich ſeiner Rechte ſo ent

ſchieden, daß der gedachte Kaufſchiffer ſich mit dem Verſande don

nur 15 Laſt begnügen mußte. )

Die Zähigkeit, mit der der Rat und die einmütig hinter ihm

ſtehende Bürgerſchaft jedes Tüttel der zuſtehenden Schiffahrtsrechte

verteidigten , hatte ihre guten Günde. Krampfhaft klammerten ſie

ſich an die altüberbrachten Saßungen und Gerechtigteiten ; denn es

waren Verhältniſſe eingetreten , die den allmählichen Niedergang

der Allerſchiffahrt und die Derdrängung der Stadt Celle aus ihrer

den Kornhandel beherrſchenden Stellung befürchten ließen.

Bei Winſen, Eſſel und Rethem kreuzten ebenfalls die Aller

handelswege, welche die ſüdlichen welfiſchen Lande mit dem Nord

meere verbanden. Dieſe Heerwege waren geradeſo verwahrloſt wie

alle Fahrſtraßen jener Zeit, während der Allerſtrom, obwohl er

auch unter demſelben Mangel litt, doch immerhin eine weit be

quemere und in vielen Fällen auch fürzere Derbindung nach Bremen

zu darbot. Aber dieſe Waſſerſtraße war ja, wie wir wiſſen, keine

öffentliche, wenigſtens nicht für den Haupthandelsgegenſtand, das

Korn. Kein fremder Kaufmann durfte ſie dazu in Anſpruch nehmen .

Was nun nicht öffentlich geſchehen durfte, verſuchte man heimlich

zu tun, und in den genannten Ortſchaften , namentlich in Eſſel , ent

wideltete ſich ein ſchwungvoller Schmuggelhandel. Erfuhren aller

dings Bürgermeiſter un& Rat von Telle von dieſen Umgehungen

ihrer Schiffahrtsrechte, ſo erhoben ſie Beſchwerden bei der fürſtlichen

Regierung, und dieſe ſchüßte auch die Teller in ihren Bevorrech

tungen, zumal ſie ja ſelbſt durch ſolche „ Winkelſchlüpferei“ an den

Jolleinnahmen erheblich geſchädigt wurde. Beſchwerden dieſer Art

gegen die Bremer Schiffer, welche fremden Kornhändlern gar zu

willig ihre Fahrzeuge zur Verfügung ſtellten , liegen mehrfach vor.

Alle dieſe Eingaben betonen, daß, wenn die Kornſchiffahrt von

einem weiter ſtromabwärts gelegenen Orte geſtattet werde, Celle

ſeine „ Prinzipalnahrung " verlieren und „ nur ein Haufen armer

Bewohner" dortſelbſt zurück bleiben dürfte. Die Beſorgniſſe wuchſen ,

je klarer man erkannte, daß die herzoglichen Räte ſich immer mehr

freihändleriſchen Anſchauungen zuneigten. Einer dieſer Räte war

der Großvogt Gabriel v . Donop. Er hatte das Vogteigebäude in

Eſſel neu und vergrößert aufbauen und unmittelbar an der dortigen

Allerbrücke eine Kornniederlage einrichten laſſen . Wie er ſagte, war

1) zu vergl. Anlage 2 und 3.
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dies „Ablager“ nur für die umwohnenden Adligen beſtimmt, die

ia, weil privilegiert, an die den Kornhandel beſchränkenden Vors

ſchriften nicht gebunden ſeien, aber auch für die Kornhändler der

Stadt Hannover, die den Getreidehandel in einem Teile des

Stiftes Hildesheim und im Kalenbergiſchen in Händen hatten. Sie

würden , ſo meinte der Großvogt, ja ſo wie ſo den Umweg über Celle

nicht nehmen und ſomit würden die Bürger von Celle ja durch den

Kornſtapel in Eſſel nicht benachteiligt. Gar bald aber zeigte es ſich,

daß dieſes doch der Fall war. Die Kornſtraße zwiſchen Braunſchweig

und Celle verödete zuſehends; denn die Braunſchweiger Kornkauf

herrn nahmen nun den näheren Weg über Burgdorf nach Eſſel .

Von einigen von ihnen wurde ſogar durch Celle „ tückiſcher und

heimlicher Weiſe eßlich Korn durchgefchleift, nady Elſel verführet

und daſelbſt verſchiffet ." Am 21. Januar 1587 beſchwerten ſich

Bürgermeiſter und Rat bei dem Herzoge Wilhelm d. Jüng. über

dieſe Derleßungen der Stadtprivilegien, und dieſer verfügte, daß

das Gebäude in Eſſel zwar verbleiben, mit der Schiffahrt aber es

„nach altem Gebrauch " gehalten werden ſolle. Dieſen unbeſtimmten

Ausdruck legten die Räte dahin aus , daß damit ein herzoglicher

Erlaß von 1577 gemeint ſei, nach welchem nur das über Braun

ſchweig kommende Korn zu Eſſel nicht verſchifft werden ſolle. Der

Kornſtapel in Eſſel beſtand alſo für das aus dem Kalenbergiſchen

ſtammende Getreide weiter . Die Stadt Celle war nicht in der Lage,

eine wirkſame Überwachung in Eſſel auszuüben . Die , Durchſteche

reien “ Braunſchweiger handelsleute dauerten alſo fort.

Einen weit größeren Verluſt hatte die Kornſchiffahrt zu Celle

inzwiſchen dadurd erlitten , daß auch das Erzbistum Magdeburg

und ſeine oberſächſiſchen Hinterländer ihren Überfluß an Getreide

nicht mehr auf der Aller verſandten, ſondern den Waſſerweg der

Elbe benußten, ſeitdem dieſe der Kornſchiffahrt freigegeben war.

Dieſelben Beſchränkungen, welche den Handel auf der Aller durch

die Bevorrechtungen der Stadt Celle lähmten, finden ſich auch für

den Elbſtrom vor und zwar in noch erhöhtem Maße. Magdeburg

war infolgedeſſen von dem unmittelbaren Verkehre mit Hamburg

ausgeſchloſſen und hatte über Braunſchweig und Celle nach Bremen

feine Derbindung gefunden. Die genaue Übereinſtimmung des

Magdeburgiſchen und Telleſchen Himtenmaßes – des kleinſten in

Niederſachſen bekundet, daß dieſe Verbindung eine uralte war.

Nun endlich , im 16. Jahrhundert, hatten ſich Hamburg und Magde
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burg einander die Hände gereicht, und den vereinten Bemühungen

beider Städte war es gelungen , ein kaiſerliches Mandat zu erwirken ,

das die Elbe zu einem freien Strome erklärte. Die Folgen zeigten

fich bald. In dem Maße, wie ſich der Verkehr auf der Elbe hob, ver

minderte er ſich auf der Aller. Bürgermeiſter und Rat von Celle

ſchrieben unterm 21. Januar 1587 ihrem Herzoge: „So wiſſen auch

Ew. fürſtl. Gnaden, daß ohnedies die Schiffahrt allhie allbereits

ſehr geſchwächt worden ; denn was es für einen Zuſtand und Ge

legenheit mit der Schiffahrt allhie gehabt, ehe die Auffahrt auf der

Elbe freigelaſſen worden, das weiß männiglich wohl, und wiſſen

uns zu berichten, daß vor der Zeit oft wohl auf einmal in die zehn ,

zwanzig, dreißig und mehr Schiffe allhier gelegen, die Korn abge

führet und andere Waaren wieder gebracht haben , dadurch denn

die bürgerliche Nahrung damals merklich gebeſſert und nicht allein

die unſern, ſondern auch Ew. fürſtl. Untertanen im Flutwedel zu

gutem Wohlhaben ſein befördert worden. Aber dagegen iſt wahr,

daß ſeitdem die Elbe eröffnet, die Schiffahrt allhie faſt gar hernie

dergelegen und oft wenig oder gar keine Abfuhr geweſen . “ Und

an anderer Stelle wird berichtet, daß in dieſer Blütezeit des Celle

ſchen Kornhandels einſtmals gleichzeitig 36 Schiffe von den Teller

Kaufſchiffern mit Korn beladen ſind . Ein altes Regiſter beſagt, daß

in der Zeit vom 6. Okt. 1565 bis 28. Mai 1566 von den fünfzehn

Schiffahrtsintereſſenten dahier 1104 Laſt Korn nach Bremen ver

frachtet wurden . Übrigens haben auch, wie die Akten ergeben , die

niederländiſchen Freiheitskriege vorübergehend die Kornſchiffahrt

auf der Aller ungünſtig beeinflußt.

Im leßten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts war der Schiff

fahrtsverkehr von Telle tief herabgeſunken . Um ſo eifriger aber

wachte die Stadt über ihre Rechte. Herzog Ernſt II . (1592-1611)

unterſtüßte ſie dabei. ? ) Dem Droſten und dem Amtmann zu Peine

geſtattete er 1596 „aus nachbarlichem guten Willen " zwar die Ab:

fuhr von 100 Maltern Getreide aus Eſſel , ſprach aber dabei die

Erwartung aus, daß ſie in Zukunft mit den Tellern , denen allein

die Kornſchiffahrt auf der Aller zuſtehe , handeln würden.2) Graf

Anton von Oldenburg hatte 1608 für ſeine Hofhaltung eine größere

Menge Gerſte im Stifte Halberſtadt aufkaufen und nach Telle bringen

laſſen. Bürgermeiſter und Rat ließen aus Ehrerbietung vor dem

1) Anl. Nr. 4.

3) Anl. Nr. 5.
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hohen Herrn die Abſchiffung zu ,obwohlſie denUnrat, ſo bei dieſem

Korn mit unterlaufen, ganz wohl vermerket." Als bald darauf eine

zweite Kornlieferung unter des Grafen Namen eintraf und es offen

kundig war, daß abermals oldenburgiſche Untertanen gelegentlich

dieſer Sendung eigenes Korn mit durchichmuggeln wollten , wurde

ſie zurückgehalten . Graf Anton mutete nun dem Herzoge®Ernſt an,

er möge dem Magiſtrate die Freigabe des Getreides , befehlen “ , 1)

auch ſeine Räte ſchrieben in dieſem Sinne ihren Teller Kollegen .

Beide Briefe ſandte der Herzog dem Rate von Celle zu . Dieſer blieb

dabei, daß das beſchlagnahmte Korn, „ damit ſie ihren Vorteil und

Wucher zu treiben geſinnet ", den Bürgern gegen Wiedererſtattung

des Kaufgeldes und der Unkoſten zu überlaſſen ſei . Noch an dem

ſelben Tage ( 12. Mai 1608) entſchied der Herzog , daß die Hälfte

des Korns zu marktgängigem Preiſe – den ht. Gerſte zu 11 Marien

groſchen hierorts ausgemeſſen werden ſollte , die andere Hälfte

könne nach Erlegung einer Strafe von zwanzig Gulden zum beſten

der beiden Armenhäuſer verſchifft werden.

Dem Unfuge des „Winkelſchlupfs “ wäre leicht zu ſteuern ge

weſen , wenn die herzoglichen Beamten es nur gewollt hätten . Sie

überſahen den Schmuggel, beteiligten ſich auch wohl in eigennükiger

Weiſe ſelbſt daran. 1597 wollte der Amtmann Joachim v. Staff

horſt zu Burgdorf Korn in Eſſel verladen laſſen . Herzog Ernſt

unterſagte ihm zwar ſtrengſtens dieſe „ unerhörte Neuerung “ .2)

Nichtsdeſtoweniger verſuchten andere Beamte denſelben Unterſchleif.

Der Sohn des Vogts von Eſſel, obwohl er Bürger war und alſo

billig der Stadt Gerechtigkeit ſelbſt mit in acht nehmen ſollte “, ſteckte

mit den Schmugglern durch und vermittelte die Getreideverſchiffung

von Hademſtorff aus, undder Amtmann von Walsrode ließ ſie in

Heldberg zu. Da griff Herzog Ernſt, durch eine Eingabe des Rats

auf dieſes Tun ſeiner Droſten und Amtsvögte aufmerkſam gemacht,

ein und verbot ſeinen Beamten aufs ſtrengſte jede Duldung und

Beihülfe der verbotenen Getreideverſchiffung (28. Sept. 1597 ).

Von weſentlichem Einfluſſe auf den Niedergang der Aller

ſchiffahrt war die überaus ſchlechte Beſchaffenheit des Strom

bettes zwiſchen hier und Hülſen. Im Jahre 1565 ſtellten Bremer

Schiffer, von Bürgermeiſter und Rat dazu veranlaßt, ein Verzeich

nis der Schiffahrtshinderniſſe im Fluſſe auf. Der in unbeholfener

1) Anl. Nr.

2) Anl. Nr . 7 .

11
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Schreibweiſe abgefaßte Bericht hat ſich erhalten. Geradezu unbe

greiflich erſcheint es, wie bei den darin geſchilderten traurigen Ju

ſtänden noch überhaupt Schiffe den Strom befahren konnten. Zahl

loſe Baumſtämme lagen im Waſſer oder drohten hineinzufallen .

pfähle ſtarrten aus den Untiefen. Fiſchwehre engten an vielen

Stellen das Fahrwaſſer derartig ein, daß die Schiffer ſich nur mit

Gefahr des Leibes und Lebens hindurch zwängen konnten. Als

gefährlichſte Stelle war Jürgen Rowoldes zu Bürtelſen Fiſchwehr

berüchtigt. Aus andern gleichzeitigen Aufzeichnungen erſehen wir,

wie die Schiffe oft nur mit halber Beladung fahren konnten, und

daß unterwegs wohl auch ein Teil der Fracht ausgeſchüttet werden

mußte. Gefürchtet von den Schiffern war noch beſonders der Pfahl

unter der Winſer Brücke. Der Großvogt v. Donop hatte das rich

tige getroffen, als er in einer Unterredung 1587 dem Bürgermeiſter

Hennig Behren ſagte, wenn die Schiffahrt ein Nahrungszweig der

Bürger bleiben ſollte, ſo müßte man es ſo einrichten , daß man mit

den Schiffen auch anhero kommen könnte, mit ſchlechtem Auf- und

Niederfahren ließe ſich nichts erreichen.

Wiederholt hatten zwar die Landesfürſten die Einziehung der

Aalwehren verfügt, aber den Befehlen war man nur wenig nach

gekommen . Bremer Schiffer hatten ſich 1587 bereit erklärt, für

jedes Schiff ein Brückengeld von zwei Silbergroſchen zu zahlen ,

wenn bei Winſen eine Zugbrücke gebaut würde, ſo daß ſie mit vollen

Segeln hindurchfahren könnten .“ Die Stadt Celle hatte 1587 die

Schleuſeneinrichtung bei dem Überfalle mit großen Koſten neu her

geſtellt. Wer aber beſtritt die Ausgaben für die Ausräumung des

Flußbettes ? Wer zahlte zu dem Bau der durchaus nötigen Hoch :

brüde bei Elfel ? Wer gab die Summen, damit die „Heldbergiſche

Altmehre " unweit Ahlden wieder auf ihre frühere Breite gebracht

werden konnte ? Landesherrn, Bürger und Bremer Schiffer, ſie alle

hielten ihre Geldbeutel felt verſchloſſen , alle aber wollten von dem

Strome ihren Nußen ziehen, alle jammerten über den Verfall der

Schiffahrt.

Bis 1600 hin war die Sache kaum weiter getommen. Doch

nun ſtellten Braunſchweiger Kornhändler „zur Beförderung der

allgemeinen Hantierung und Kaufmannſchaft“ einen Geldzuſchuß

in Ausſicht. Allen voran ging der Braunſchweiger Faktor Abraham

Simon, der fünfhundert Taler geben wollte, allerdings mit dem

Dorbehalte, daß ihm dieſe Summe nach und nach an den Bollge
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bühren wieder abgerechnet würde. Auch die Bremer Schiffer ſagten

zu, daß ſie mit ihren Fahrzeugen und ihrem Dolke „ getreulich und

fleißig " helfen wollten. Hier in Celle nahm ſich der fürſtliche Zöll

ner Heinrich Eggeling, ein Stadtkind, der Verbeſſerung der Schiff

fahrt ganz beſonders an. Schon am 11. Nov. 1586 hatte er dem

Großvogte eine Dentſchrift unterbreitet. Ausführlicher iſt jedoch

ſein am 22. Mai 1601 Bürgermeiſter und Rat eingereichtes „ ein

fältiges, doch wohlgemeintes Bedenken, wie und welchergeſtalt all

hie zu Zelle bei dem fürſtlichen Hoflager eine beſſere Nahrung, als

nun leider eşliche Jahr hero nicht geweſen, beide zu Waſſer und zu

Lande füglich einzurichten wäre. “

Als Abhülfe der Hinderniſſe ſchlägt er vor, das Flußbett an

einigen flachen Stellen zu vertiefen, an andern aber durch Eindeichen

ſo zu derengen, daß der Strom per angustum locum die Tiefe

halten könnte und müßte. “ Er hofft, die Stadt werde zur Erhaltung

des Waſſerlaufes jährlich auch etwas zuſchießen. „ Weil aber ,“ ſo

fährt er fort, „ die Erfahrung gibt, daß der Eigennuß und Abgunſt

binnen Zelle ſowohl als an andern Orten ſehr geſchwinde regiert,“

ſo ſei es nötig , die in Dergeſſenheit gekommenen Beſtimmungen der

Schiffahrtsordnung zu erneuern , doch müßte ſämtlichen Einwohnern

der Stadt, Bürgern und Schußbefohlenen, aber auch den aus- und

inländiſchen Kaufleuten die Kornſchiffahrt zugeſtanden werden, ſo

fern ſie das Getreide von Celler Kornhändlern erſtanden hätten.

Der Bau einer Schleuſe, „ dadurch die Schiffe mit geringer Gefahr

als durch die alte Schleuſe jederzeit wohl könnten gebracht und einem

jeden hinter feinen Spieker gelegt und daſelbſt von den Spielern

in die Schiffe das Korn und andere Ware gebracht werden“ , ſei

höchſt nötig.1) Zwiſchen Telle und Meinerſen, Gifhorn, Müden

und ſoweit man auf der Aller hinaufkommen könne , müſſe eine

„ kleine Schiffahrt“ für das von Braunſchweig kommende Korn ein

gerichtet werden, bei den Waſſermühlen zu Wienhauſen u. a. O.

ſeien Schleuſen zu bauen, die Fahrzeuge der Teller Brauer könnten

zum Korntransporte auf der Oberaller verwandt werden u. a. m.

Das waren die wohldurchdachten Vorſchläge eines Mannes,

der in ſeinen freihändleriſchen Anſchauungen weit über ſeiner enga

herzigen Zeit ſtand. Aber die Ausführung dieſer Vorſchläge toſtete

Geld , viel Geld, und die damalige Welt ſtedte nicht gern größere

Summen in Unternehmungen, deren Zinsertrag nicht völlig ſicher

1) Die Kornſpeicher in Celle lagen damals noch oberhalb der Allerſtauwerke.

23 *
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war, ganz abgeſehen davon, daß Celle ganz und gar nicht gewillt

war, von ſeinem ,,vielgerühmten Kleinod," dem Kornſchiffahrts:

monopol, auch nur ein Stüdlein abzugeben . Aber ganz ohne Folgen

ſind die Anregungen nicht geblieben. Auf Koſten der Stadt begann

man mit einer Aufräumung des Allerbettes , ließ aber bald wieder

die Arbeit liegen, weil ſie ſich zu koſtſpielig geſtaltete.

Geſchehen mußte allerdings etwas zur hebung der Schiffahrt.

Man erneuerte im Jahre 1604 die alten Schiffahrtsſaßungen, gab

aber jetzt den Verſand der Gerſte frei. Begründet wird dieſe Neue

rung damit : „ Und ob vor eßzlichen Jahren nur Roggen und Wei

zen geſchiffet worden, jedoch weil die fremden und Ausländiſchen

mit der Gerſte ihren vornehmſten Gewinn und Vorteil gehabt, da

mit aber der Stadt mit der Umfuhr keinen geringen Schaden zuge

fügt haben, ſoll hinfüro die Gerſte nicht weniger als Roggen und

Weizen den Bürgern zu Zell zu ſchiffen frei ſein ." Freilich war der

Erlaubnis ein Permuttropfen beigemiſcht: die Kaufſchiffer zahlten

fortab von jeder Laſt Roggen und Gerſte, die Laſt zu drei Wiſpeln

gerechnet, vor der Abichiffung einen Himten an „gutem, reinem ,

unverfälſchtem Korne" als Abgabe in das Städtiſche Kornhaus. Die

gleiche frühere Abgabe für die Laſt Weizen war vor 1604 ſchon

aufgehoben. Zwei Mitglieder des Magiſtrats überwachten von nun

an als „ Schiffherrn " die Getreideausfuhr.

Den Brauern war die freigabe des Gerſteſchiffens unange

nehm. Sie klagten unterm 29. Nov. 1607, daß die Kornhändler

ihnen zuvor kämen beim Einkauf in Braunſchweig, Peine und

Öbisfelde, und fahren mit in alle getauchter Feder fort : „ Kommt

von ungefähr ein fuder oder mehr aus dem Stifte (nämlich Hildes

heim ), das iſt ſo klug Korn, dasſelbe weiß ſchon, wo es hin ſoll ;

wollen wir Wagen beſtellen, ſo haben ſich alle von denen, welchen

ſie pflegen zu fahren , bedingen laſſen , darüber unſere Malzboden

ißo ſo ledig "; ſie meinen weiter, daß mit billigen Bierpreiſen den

Bürgern viel beſſer gedient ſei, „ als daß eßlichen Bürgern (nämlich

den Kornſchiffern ) für ſich ihre Beutel wohl beſpickt und den Bauern

groß Vorteil mit der Kornjagd an ihrem Fuhrlohn iſt geſchaffen

worden " .

Infolge der Freigabe der Gerſteverſchiffung hob ſich vorüber

gehend der Verkehr auf dem Strome etwas wieder. Die Liſten der

Schiffherrn ergeben, daß auf der Aller von Telle aus verfrachtet

wurden : 1604 =270 Laſt, 1605 = 3021/1 Laſt, 1606 = 329 Laſt,
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1607=998), Laſt, 1608 = 878 / 2 Laſt. Nun aber geht es raſch

wieder abwärts aus uns unbekannten Gründen : 1609 = 138 /2 Laſt,

1610 = 25 /2 Laſt, 1611 = 30 Laſt , 1612=71 Laſt, 1613 = 17 '/2

Laſt, 161467 Laſt, 1615 = 609/2 Laſt, 1616= 25 Laſt . Mit den

beiden nächſtfolgenden Jahren erreicht die Abfuhr wieder die Höhe

von 226 /, und4161/2 Laſt. Von dem 1608 auf der Aller verſchifften

Getreide entfallen auf Gerſte allein 601 ' / , Laſt (d . i . rund 68 v . H.)

und auf Malz 96 Laſt ( 19 d . H. ) Der Verſand von Buchweizen und

Erbſen iſt ganz geringfügig.

Bis zum Jahre 1616 hin ſcheint die bei der Allerſchiffahrt ſo

lebhaft intereſſierte Stadt Bremen nichts für die Inſtandhaltung

des Stromes getan zu haben. Erſt als es ihr gelungen war, den

handel auf Weſer und Leine an ſich zu ziehen , ſuchte ſie auch di

Kornſchiffahrt auf der Aller in ihre Hände zu bekommen. Dem Her

zoge Chriſtian ( 1611-1633) ſtellten die Bremer vor, daß, wenn das

Schiffahrtsprivileg der Stadt Telle aufhöre , der Handel aufblühen

und die 3olleinnahme ſich erhöhen werde. Dieſe Vorteile, das

Verſprechen eines namhaften Zuſchuſſes zu den Ausräumungskoſten,

die Befürchtung, daß die Bremer handelsleute die Kornſchiffahrt

ganz auf Weſer, Leine und Elbe mit Umgehung der Stadt Telle

leiten oder wohl gar ein kaiſerliches Mandat der Anerkennung der

Aller als öffentlichen Handelsweg erwirken möchten, bewogen den

Herzog, auf die Vorſchläge der Bremer, die in dem Telleſchen Groß

vogte und dem Droſten von Ahlden warme Fürſprecher hatten, ein

zugehen. Die Gegenvorſtellungen des Rates und der Bürger von

Telle ,') die ſich auf ihre uralten , von dem Herzoge Chriſtian bei

der Huldigung beſtätigten Rechte beriefen und als unausbleibliche

Folge der Freigabe des Kornhandels den Ruin der Stadt und die

Derteuerung der Lebensmittel im ganzen Lüneburger Lande in

Ausſicht ſtellten und den Eigennuß der fremden Handelsleute, denen

es nur auf Geldgewinne ankomme, aufs ſchärfſte geißelten , fanden

keine Beachtung. Am 12. februar 1618 ſchloß der Herzog mit der

Stadt Bremen auf die Dauer von fünfundzwanzig Jahren eine

Dereinbarung , deren weſentliche Beſtimmungen folgende ſind : 2)

Die Bürger von Celle mögen ſo viel Korn kaufen und verkaufen,

1) Don den in der Angelegenheit gewechſelten Schriftſtücken ſind in den Ans

lagen unter Nr. 8 u. 9 zwei abgedrudt.

2) Der Vertrag findet ſich vollſtändig Vaterl. Archiv 1843, S. 115 ff.
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wie ſie tönnen, das übrige ſoll den Bremern einzukaufen und weg

zuführen erlaubt ſein . Können die Bremer ſo viel Korn, wie ſie

begehren, in Celle ſelbſt erhalten, ſo ſollen ſie ſich des weitern Korn

kaufs enthalten , können ſie es nicht, ſo mögen ſie oberhalb Telle Korn

erhandeln und es auf der Aller verſchiffen, jedoch ſollen die Schiffer

mit dieſem Getreide zwei Tage lang in Celle ſtill liegen und den

Bürgern von jedem Schiffe zwei Laſt um den Preis überlaſſen, wie

ſie das Korn eingekauft haben, die gehabten Unkoſten eingerechnet.

Der Herzog übernimmt es , die Aller abwärts Celle vollends aus

räumen und dem Strome überall eine Breite von mindeſtens dreißig

fuß geben zu laſſen. Die Bremer zahlen außer dem Bolle an Schlagt

undSchleuſengeldern für jede Laſt Korn drei Reichsort (einen leichten

Taler) und für jede Tonne oder jedes Pfundſchwer an anderen

Waren einen Silbergroſchen .

Der Vertrag iſt der Totengräber der Schiffahrtsgerechtigkeiten

geweſen. Die Bremer Händler konnten weit größere Geldſummen

in das Korngeſchäft hineinſtecken als die Teller, welche nur mit be

ſchränktenMitteln arbeiteten und gewohnt waren , aufBorg zukaufen .

Dazu waren die fremden überaus „ geſchwinde Leute “ , die den Ein

heimiſchen überall zuvorkamen. Mit der Erfüllung der ihnen auf

erlegten Verpflichtungen nahmen ſie es auch nicht genau. Sie kehrten

ſich nicht daran , ob hier Korn zu erhandeln war, ſondern kauften,

wo nur Getreide feil war, auch ſchon dann, wenn es noch auf dem

Halme ſtand . Die hieſigen Händler durften das nicht, denen ſchrieb

die Polizeiordnung genau die Zeit vor, wann ſie mit dem Einkauf

beginnen durften . Erſt unterm 31.Aug. 1625 wurde ihnen, jedenfalls

infolge der Übergriffe der fremden, geſtattet, ſchon vor Martini

außerhalb der Stadt Korn zu erhandeln. Die Bremer boten auch

das Getreide hier nicht zum Verkauf aus. Dadurch, daß ſie vielfach

mit Viktualien zahlten und dieſe Eßwaren den Bauern in die Häuſer

brachten, verdienten ſie nicht nur doppelt, ſondern beeinträchtigten

auch die bürgerliche Nahrung, da die Landleute zwecks Einkaufs

ihrer Bedürfniſſe weit ſeltener nun in die Stadt kamen. Auch die

Schiffahrtsabgaben waren für ſie geringer als für die hieſigen

Kornhändler. Um die Ausräumungskoſten der Aller zu decken, hatten

ſich nämlich dieſe 1604 zur Zahlung von einem Reichstaler Schleuſen

geld für die Laſt Korn verpflichtet. Rechnetman dazu den oben bereits

erwähnten „ Abſchoß “ von einem Himten Roggen, ſo ſtellte ſich für

ſie der Verſand um mindeſtens 24 Mariengroſchen auf die Laſt höher
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als für die Bremer. Hin und wieder geſtatteten auch die fürſtlichen

Räte fremden die Getreideausfuhr von Telle aus. ' )

Im Jahre 1643 lief der Vertrag ab. Er wurde nicht wieder

erneuert. Die Abgeordneten der Stadt Bremen, welche am 18. Juli

1643 wegen der Verlängerung hier unterhandelten, verlangten näm =

lich die Aufhebung der Schlagt- und Schleuſengelder. Sie waren ja

Herren der Lage. Die Bremer Kaufſchiffer trieben aber den Handel

und die Schiffahrt weiter , als ob der Vertrag noch zu Recht beſtände.

Die Berechtigung zum Handel iſt ihnen auffälligerweiſe auch nicht

ſtreitig gemacht. Nur gegen die gröblichſten Derſtöße gegen ſtädtiſche

Gerechtigkeiten, nämlich die Dorkäuferei und die Umgehung der

Stadt bei der Getreideabſchiffung, richten ſich die Beſchwerden von

Rat und Bürgerſchaft. Dem Namen nach beſaß Telle ja noch immer

Stapel uni iilonopol, die Bremer aber „ fiſchten vor dem Korbe“ ,

wie man damals bezeichnend und wehmütig ſagte. Sie führten das

Korn in ſolchen Mengen nach Spanien, Italien und England aus,

daß das Fürſtentum Lüneburg , ganz daran entblößet“ wurde und

dauernd Teuerung eintrat, ſelbſt in kornreichen Jahren . Schon in

den vierziger Jahren des 17. Jahrhunderts trat der Fall ein, daß

Teller Händler Korn von Bremen zurückaufen mußten , aber es

dreimal ſo teuer bezahlten, wie es von den Bremern hier zuvor ein

gekauft war.

Während der Kriegsunruhen ſtand die „ Winkelſchlüpferei“ in

guter Blüte. Die ſtrengen Befehle, welche Herzog Auguſt 1635 an

die Vögte von Winſen und Eſſel ergehen ließ , die Ausfuhr von Ge

treide, „ es gehöre zu, wem es wolle “, nicht zu geſtatten, ſondern

es zurück und anhero zur ordentlichen Zollſtätte und Stapel oder

Ablager zu verweiſen" , waren unwirkſam . Stets wußten die Bremer

neue Schmuggelwege aufzufinden. So benuſten ſie z . B. 1636 den

zwiſchen Bothmer und Rethem enſtandenen Leinedurchbruch, um

Kaufmannsgut nach Neuſtadt und anderen Ortſchaften an der Leine

zu bringen und dortſelbſt Kornſtapelpläße einzurichten.2) Solchen

Umfang hatte der Getreideſchmuggel angenommen, daß ſchon Mitte

Auguſt 1648 von Eſſel aus aus etliche hundert Laſten verfrachtet

waren, und doch lagerte daſelbſt noch ſo viel Korn, daß es in Gebäu:

den nicht mehr untergebracht werden konnte, ſondern auf der Erde

unter dem blanen Himmel lag “. Stunde auf Stunde kam noch neue

1 ) Anl. 10.

2) Anl. 11.
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Zufuhr. Das war, wie geſagt, ſchon Mitte Auguſt ! Kanzler und Räte

mißbilligten dies ernſtlich , ) und Herzog Friedrich wandte ſich klage=

führend an den Senat der Freien Stadt Bremen.2) DieBremer Schiffer

beſchönigten ihr Derfahren damit, daß ſie in Telle oft nicht genug

Korn zu Kaufe bekommen könnten, daß ſie dort das Getreide weit

über den marktgängigen Preis hinaus bezahlen müßten und das

Teller Kornmaß nicht genau ſei. Und doch ergab eine am 28. Nov.

1648 vorgenommene Feſtſtellung, daß auf den Speichern von elf

hieſigen Kornſchiffern zum Verkanfe lagen 405 Wiſpel Weizen , 8211/2

Wiſpel Roggen, 524 Wiſpel Gerſte und 60 Wiſpel Buchweizen ; die

Kornvorräte von fünf andern Händlern, die gerade auf Geſchäfts

reiſen abweſend waren, konnten nicht feſtgeſtellt werden. Dieſe

Mengen genügten der Regierung nicht. Sie verfügte am 12. Dez.

1648, daß ſofort noch mehr Getreide angekauft werden ſollte.

*

*

Mit dem Jahre 1648 ſchließen die in der Rathausregiſtratur

zu Telle vorhandenen älteren Schiffahrtsakten. Aus anderweitigen

ſpätern Nachrichten erſehen wir, daß in der Folgezeit der Verkehr

auf dem Strome bis Ende des 18. Jahrhunderts hin ein ziemlich

reger war. Die Landesregierung verwandte größere Sorgfalt auf

die Inſtandhaltung des Flußbettes , trat auch 1743 mit dem alten

plane der Schiffbarmachung der Oberaller wieder hervor, ließ ihn

aber wieder fallen, als ſich der Handelsſtand von Telle entſchieden

dagegen ausſprach. Aber die Vorteile des Waſſerweges kamen in

erſter Linie den Bremer und Braunſchweiger Kaufherrn zugute . Jwar

verdankt der bekannte , denetianiſche Bettelbube“ , der nachherige

Agentund Droſt Stechinelli, der ſchwungvoll von Telle aus betriebenen

Kornſchiffahrtzum weſentlichen mit ſeinen ungeheuern Reichtum . Doch

das iſt nur eine Ausnahme. Die Mehrzahl der Celler Kornſchiffer

hat ſich nach ihm mit dem „ geringen Faktorenlohn “ begnügt, den die

Spedition fremden Kaufguts abwarf. 1786 waren hierorts noch 13

ſolcher Spediteure mit 6 Speichern. Sie haben im Winter 1784/85

noch 60–80000 Wiſpel Weizen nach Hamburg und Bremen größten

teils auf Rechnung Braunſchweiger Kaufleute verſandt.

1) Anl. 12.

2) Anl. 14.
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Anlagen.

No. 2— 15 der Anlagen ſind der oben S. 64 angeführten Schiffahrtsatte

der Rathausregiſtratur zu Celle entnommen .

1. Otto , Herzog zu Braunſchweig und Lüneburg, verleiht den

Bürgern von Celle und den Einwohnern der Blumlage das

Recht, daß nur fie auf der Blumlage und in der Nähe von Colle

Kornſpeicher anlegen dürfen . 10. Mai 1464.

Wi Otto van goddes gnaden hertoge to Brunszwygk und Lnne

borgh bekennen openbar in dussem unsen breve vor uns, unse erven und

nakomelinge, dat wi umme bestendicheyt, nuth und fromen willen un

ses bleckes Nigentzelle den rad und borgere darsulves begnadeth und

one togesecht hebben, dat wy, unse erveneffte nakomelinge nehenen

fromeden uthmanne, de neyn borger to Tzelle edder darvor uppe unser

frigheyd der Blomlage nicht wonhaftich is, nu vorbath mebre jennige

kornespyker edder huser, dar se korne upp geten mogen , upp de ge

nanten Blomelage edder dar umme langes Tzelle so nahe, datden vor

gescreven unsen borgeren to Tzelle an orer neringe und orem schepende

mach to nahe und to vorfange wesen , to buwende nicht enwillen noch

enschullen, verloven, staden edder gunnen, begnaden se darmede und

segghen one dat tho, also sulves jegenwardigen in und myt krafft dus

sesunses breves vor uns, unse erven und nakomelinge in guden truwen

stede, vast und unvorbroken woll to holdende sunder argelist and alle

geverde ; und gescheyeth denne, dat uppe der vorgescreven Blomlage

we wonede, dede schepen und korne foren wolde, dat schall und mach

he doen myt synen egenen geloven effte myt unser borgere to Tzelle

selschupp und andersz nicht, und dusse unse gnade und giffte en schall

nicht schedelick edder to vorfange wesen allen anderen gnaden, gifften,

vrigheyden und privilegien, darmede de vorgescreven van Tzelle dorch

unse berschupp , unsen voreldern und uns in vortiden begnadeth , be
gifftigett, gefrygeth und beprivilegiereth sin , sunderen de schullen

alle myt dusser und dusse mit jennen bestedigett bevestend und unvor

broken by fuller macht wesenund blyven . Des to bekantnisse hebben

wi unse ingesegel witlicken an dussen breff gehengeth hethen na Cristi

gebortt veyrteynhundert und im veirundsestigesten jare am dage unses

heren hymmelfard .

Stadtarchio Celle, Original, Siegel des Herzogs anhängend.

(Die Urkunde iſt mit Erlaubnis des Herrn Archivars Dr. Reibſtein in

Breslau dem 3. 3t. in Bearbeitung befindlichen Urkundenbuche der Stadt Celle

entnommen .)

2. Verfügung der Herzogin Dorothea v. 12. Jan. 1589.

Von Gottes GnadenWirDorothea geborn aus Köſniglichem ) Stam

men zu Dannemarcken, Hertzogin zu Braunschweig vndLaneburgk thun

hiemit kundt vnd bekennen, dass wir aus Gnaden gewilligt haben, das
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vnser lieber getrewer Ernst Bolte, Burger zu Zell vnd vnsers herzlieben

Hern Diener, vff kunfftigen Fröling oder hernach vier oder funff Schiffe

mit Gersten jegen Erlegung geburlichen Zollens ohne jemants Ver.

hinderung nach Bremen schiffen vnd damit seine Narung suchen möge.

Solches wollen wir jegen hochgedachten vnsern herzlieben Hern vnd

Gemahel vnd jedermenniglichen zu verantwurten wissen.

Urkundlich .... Geschehen zu Meding am 12. Januarii Ao. 89.

Dorotya, H. zu B. vnd Luneborch,

myn Handt.

3. Revers des Celler Bürgers Bolte v. 27. Febr. 1589.

Ich Ernst Bolte bekenne hiemit , obwohl meine gnedige Furstin

vnd Fraw mir auss Goaden nachgeben, vier oder funff Schiff mit Gers

ten gegen geburlichen Zollen nach Bremen zu schiffen vnd aber ein

Erbar Radt zu Zell sich deß von gemeiner Stadt wegen beschweret

hat, so ist gleichwoll vff Handluug der furstlichen Rethe alhie so viol

vom Rath bewilliget worden vnd vnser gnedigen Fürstin vnd Frawen

zu vnterthenigen Ehren nachgeben worden, das ich anstadt solcher Be

gnadung funffzehen Last Gersten dissmal abschiffen mag, das ich also

zu Dank angenommen vnd die Begnadungverschreibung einem Er

samen Rade zugestaldt. Zu Vrkunde ist diss mein Handt 27.Februarii

A0. 89.

Ernst Bolte,

mein eigen Handt.

4. Beurkundung des Herzogs Ernſt II . v. 4. April 1595.

Von Gottes Gnaden Wir Ernst, Hertzog zu Braunschweig vondt

Luneburg, hiermit thun kundt vondt bekennen : demnach Ląder Denk

ker, Burger zu Bremen, eine merkliche Anzahl Molder Roggen bei den

Ampten zu Peine angenhomen vnndt biss gen Esell bringen lassen in

Meinung, sie daselbst in die Schiffe laden vondt ferner gen Bremen

fuhren zulassen, vnndt dan vnser Voigt alda solchen Rogken, dieweill

er, Dencker, keinen Schein, das er inen passieren lassen solle, furzaleg

gen gehabt, angehalten , derwegen auch Dencker sich anhoro begeben

vindt gebetten hatt, ime das Korn ferner von Esell die Aller dahl zu

uerschiffen zu gönnen mit Furwendung, das ers damit vnwissent also

angestellet, er auch das Korn alda zu Esell mit grosser Vngelegenheit

liggen vnnd es anders, dann zu Wasser vortzubringen lassen, keine Ge

legenheit hatte, vnndaber sich der Rath alhie beschweret, das solches

iren priuilegien vnndt hergebrachten Rechten vondt Begpadungen zu

wieder, das derwegen in Erwegung mehrgemelts Denckers furgewand

ter Vnwissenheit vnndt Beschwerung , vnndt weill er eingewilliget,>
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vnsern Gotteshousern zu S. Georg vondt Annen jedem drey Scheffel

Rogken Braunschweigischer Mass volgen zulassen , ime angeregten

Bogken vortzuschaffen gegönnet worden, dieweill aber ermelter Rath

einen Schein, das solche Nachgebung inon auf kunftige Felle ynnach

theilig sein solte, vnderthenig gebetten vondt diss ir Suchen nicht vn

zimblich, alss haben Wir darin in Gnaden auch gewilliget ynndt diesen

vnsern Schein inen daruber mitgetheilet, also das itzo angedeuttete

Nachlassung dem Rath an iren hergebrachten Rechten , Priuilegien,

Frei- vndt Gerechtigkeit soll vnnachtheilig vondt vnuorfenglich sein

vndt pleiben. Zu Urkundt .... Geschehen vndt geben zu Zell am

4. Aprilis Anno 95.

Ernst, H. zu B. vnd L. mp.

.

5. Herzog Ernſt II. an den Droſten und Amtmann zu Peine.

13. März 1596.

Erbar vndt liebe Getrowen. Wir haben ewer Schreiben wegen

etlichs Korns, so vom Haus Peine ir jemanden zu Bremen verkaufft vnd

os demselbigen gen Esell, von dannen ferner auf der Aller zuverschif

fon einliefern wolltet, darin sich aber der Rath vnser Stadt Zell be

schweret, vndt was ir dabei suchet vnd bittet , vernommen , darauff

Wir nun gedachten Rath ir Andtwort vernommen , wie ir beiligent zu

ersehen, vnd ist nicht ohne, das der Rath vndt gemeine es auss vnser

Vorfahren Begnadung also hergebracht, das weder hier oder zu Esell
durch Frembde Korn zu schiffen yndt auf die Aller gebracht vndt gen

Bremen verfuret werden moge , sondern was des also auff der Aller gen

Bremen verschiffet vndt verbracht, ist allein von Burgern vndt Ein

wohnern alhier zu Zell geschehen vndt denen davon ire Nahrung ge

gont , vndt ist solchs den Burgern vndt Einwohnern zu Bremen, wie

auch den bisshero gewesenen Drosten ondt Ampten woll wissentlich , da

rumb es itzo auch billig darnach gehalten vndtvorgenommen sein solte,

vndt Wir können euch zu Nachteil des Raths vndt Burger alhie herge

brachten Rechts damit eben itzo so weinig gestatten , alss es vormahls

geschehen. Da dennoch zu Zeitten woll etwas nach Gelegenheit nach

gegeben ist vnd weill Wirs dafur achten, das ir, der Drost, dieses Her

kommens etwan nicht eigentlichen möget sein berichtet gewesen, so
haben Wir mit dem Rathe dahin reden lassen , das hundert Malder zu

Esell eingeschiffet vndt von dannen verbracht werden mogen, wollen
auch dieselb hundert Malder vor dissmahll auss nachbarlichem guten

Willen zolfrey lassen passiren, hiemit in Gnaden begerende, was ir an

Korn zur andern Zeitt zuuerlassen, irdarumb mit vnsern Burgern alhie

vorandern handlen, die dan auch die Gebur nach Billigkeit gleich anderu

woll thunwerden, wie auch das ubrige Korn Burgern alhie zu Kanff

gegont vndt also gen Bremen ferner verschiffet werden kann, des Wir
oushinAndtwort nicht wolten verhalten, denen Wir mit Gnaden geneigt.

Datam Zell am 13. Martii Ao. 96 .

(Unterſchrift fehlt, weil nur die Abſchrift bei den Alten vorhanden .)
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6. Graf Anton v. Oldenburg an Herzog Ernſt II . 30. April 1608 .

Durchleuchtiger Hochgeborner Fürst! E. F G. seindt Vnser gut

willige Dienst mit allem Fleiss zuuorn . GnedigerHerr, Vetter, Schwager

vndt Geuatter ! Wier thun vns bedanken, das E. F. G. vns auff vnser

zwey vnterschiedene Schreiben zu vnserer Hoffhaltungk das Schiff mit

Gersten, so vnsere Diener neben anderm Korn mehr im Stifft Halber

stadt erkaufft vnd bis gen Zell zu liefern verabscheidet, so gutwillig.

gewilfahrt. Da E. F. G. Wir imgleichen vndt vielen Mehren dieser

Örtter hinwieder woemit dienen können , dazu haben Sie yns alle Zeitt

ganz willigk. Vndt weiln nun das obangeregte vbrige Getreidicht

vnserer Diener gemachtem Abschiede nach zum theill ankomben vnd

noch ankomben wirdt, so bitten Wier abermall dienstlich, weiln ge

dachte vnsere Diener bey Volnziehung vielgedachtes Kauffes von den

Zellischen priuilegiis nichts gewust, sonsten hetten sie die Lieferung

an einen andern beqwemen Ortt bestellet, E. F. G. wolln doch die

goedige Verordnung thun vnd einem Rath zu Zell befehlen , das sie fur

dismall vnsern Dienern ihr Getreidicht, so sie vnsern Vnterthanen zum

besten erkaufft, kegen Erlegung geburlichen Zollns vnd accisen gutt

willigk möchten passiren lassen, sonsten kehmen die gutten Leutte in

grossen Schaden, inmassen sie denn albereitt viell Vacosten angewandt

vnd Schaden leiden mussen , damit einem Rath zu Zell wenig gedienett.

Ein andermall soll es nicht mehr geschehen. Vnd E. F. G. seindt Wier

alle Zeitt hinwieder zu dienon willig, die Wier hiemitt in Gottes creff

tigen Schutz getrewlich thun beuehlen .

Datum Delmenhorst den 30. Aprilis Anno 1608 .

E. F. G.

dienstwilliger

Anthonius, Graue zur Oldenburgk

vnd Delmenhorst.

7. herzog Ernſt II. an Joachim v. Staffhorſt. 29. März 1597 .

Eruester Rath vnd lieber Getrewer ! Es thut sich der Rath vnd

Burgerschafft alhie gegen vnss beclagen, wie das ir etliche Fuder Rog

ken alda von vnserm Hause vnd Ampte Burgtorff gen Bremen zu ver

kauffen vnd auf der Aller biss dahin verschiffen zulassen Farhabens,

inmassen den bereits vber 20 Fuder nach Esell gelieffert worden sein

sollen , mit Bitte, weill solchs wider iro habende priuilegien vnnd alt

Herkommen, auch zu Schmelerung vnd Abgang irer burgerlichen

Narung gereiche, bei euch die ernstliche Vorsehungzuthun, das es ver

bleibe vnd inen , den Burgern alhie, vnd andern vnsern Vnderthanen

solch Korn , so ir zuuerlassen habt, vor Frembden vmb einen billigen

redlichen Kauff gogont vnd gelassen werden moge.

Wann euch nun sonder Zweiffel selbst bewust, das bei weilant

vnsers Hern Vaters vnd Vorfahren Zeiten es von yhdencklichen Jahren
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also hergebracht, das den benachbarten Ampten, Jungkern vnd Gut

hern nicht verstattet worden, ir Korn Zell vorbei zu führen vnd es zu

Winsen , Esell oder sonsten einiges Orts auff die Aller zu bringen vnnd

die Aller dahl zuuerschiffen, sondern sie, die Benachbarten , selbst ir

Korn lieber freiwillig anhero gen Zell zu Markt gegen billigen Kauff

geschickt vnd es den Burgern alhie zu Kauff gegont, ehe das sie es gen

Bremen auf der Achse verfuhren lassen, sich aber der Verschiffung

keinesweges gebraucht haben vnnd nicht allein vnsern Burgern vnd

Vnderthanen zu Handthabung irer hergebrachten Priuilegien vnd

Rechts, sondern auch ynss alss dem Landesfürsten von wegen vnser

Vestung vnd vnser Vnderthanen Notturfft, das es bei solchem Hor

kommen gelassen werde, so habt ir selbst auch zu bedencken, wie vor

fenglich vnnd nachteilig diese ewre vnerhorte Newrung dissfals vnss

selbst ynd vnser Vnderthanen Rechten vnd Herkommen soy vnnd wie

Wir darin die Folge den benachbarten Ampten anzumuten haben wür

den, wann Wir euch solchs wurden von vnsern eigenen Heussern vnd

Korne guth sein lassen. Thuen demnach in Gnaden ernstlich bouehlen,

ir wollet solchs furder einstellen vnd das Korn, so ir habt zuuerlassen,

vnsorn Burgern vnd vnderthanen vor einen redlichen Kauff vor Fremb

den gonnen , befarderst aber die Verschiffung des Korns auff der Aller

allerdinge einstellen, denn sie auch obangezogener Versachen wegen

nicht gestattet werden kan noch mag ; denn was Wir hierin euch

wissentlich gestatteten , das wurde den benachbarten Ampton, Jung

kern vnd Guthhern dann an ihm selbst recht sein , vnd soint .

Datum Zell am 29. Martii Ao. 97 .

8. Herzog Chriſtian an den Rat der Stadt Celle . 11. Febr 1617.

DemHochwürdigen, Durchlouchtigen . Hochgebornen Fursten vnd

Hern, Hern Christian , erwähltem Bischoffen dess Stiffts Minden , Her

zogen zu Braunschweig vnd Luneburg, ist ymbständlich vnderthänig

referirt vnd vorgebracht, wass von Seiten Burgermeister vnd Rath,

auch gemeiner Burgerschafft alhiewegen dess Kornhandelss vnd dessen

Verschiffens auf dem Allorstromb allenthalben schrifft : vndt mundt

lich vorgangen. Ob nun woll I. F. G. gar nicht gemeinet, die ange

zogene vnd copeilich producirte von deroselben hochgeehrten christ

seligen Vorfahren nach Gelegenheit der domahligen Zeit ertheilte pri

uilegien aufzuheben oder zu schwechen , sondern vielmehr, so viel sie,

ohne I. F. G. vnd Ihres gantzen löblichen Fürstenthumbss Nachteil vnd

Schaden zu der hiesigen Burgerschafft Aufnahme gebrauchet werden

können, in guetem Stande zuerhalten, so seint doch I. F. G. darent

jegen der gnedigen Zuuersicht, der Raht vnd die Burgerschafft werden

sich daranersettigen vnd begnugen lassen, dass ermelte Priuilegien so

weit ihre Krafft ynd Wurcklicheit erreichen, dass die Burgerschafft

alhie, wass sie immer zu bezahlen oder auf Credit an sich zu bringen

haben , auch wass sie zu entrathen , verkauffen , dass vbrige aber andern
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einzukauffen vndwegzufuhren erlaubet werden muge. Den solte ihre,

der Burgerschafft, Meinung weiter gerichtet sein , so wehre os dem

fini, worambt der Stadt besagte priuilegien gegeben, wiedrig vnd for

ein in Rechten verbottenes Monopolium zuachten , zugeschweigen , dass

derogestalt die Bremer dass Korn an die Elbe, Wieser vnd Leine

bringen, dardurch ihr intent mit högstem I. F. G. vnd deroselben Fur

stenthumbss Nachteil vnd Schaden erreichen , auch ihre Victualien.

eines theilsst auf ermelten Strömben aufwerts schiffen , auch andere

Wahren wieder hinunterfuhren vnd also, da I. F. G. anitzo vber don

gowonlichen Zollen 12 Bl für jede Last haben konten, sie an der Elbe

mit 3 Bl friedtlich sein musten, welches etzliche tausend jhårlich ab

tragen wurde, wie dan auch, dass die Burgerschaft sich alhie der

Schiffart nicht gebrauchet vnd , wan der Allerstromb lenger schiffloss

bleiben solte, derselbe entlich mit Sande vnd sonsten zugelegt werden

mochte, auch vber dass auf der Aller vnter- vnd aufwertsviele Wehren

zu bringen , dadurch I. F. G. vnd deren Vnterthanen ein Merckliches

zugehen konte.

Weiln dan I. F. G. vieler Vrsachen halber gar nicht zu rathen

oder thunlich sein will, solche Vorteill ynd grossen Landesberuff ohne

einigen dieser Stadt Zugang andern in Hände kommen zu lassen, auch ,

da es recht zumstande vnddie Commercien in dass Landt zu bringen,

der Allerstromb also zu fassen vnd einzurichten, dass sowoll im Sommer

alss des Winterss, wan es Eises halben gefueglich geschehen kan, dio

Schiffart ihren starcken Gang haben vnd behalten moge, derobehoeff

dan viele tausentThaler anzuwenden, welchen Vncosten dassjenige,

wass die Bürger dieser Stadt geben, nicht abtragen kan oder mag , so

ercleren I. F. G. sich in Gnaden dahin, dass, wan die Bremer alhie an

langen vnd so viel Korn oder Malz, alss sie einzukauffen gemeint, alhie

bekommen konnen, ihnen alssthan nichts vorüber zu derstatten , wan

sie aber in dieser Stadt dasselbe nicht bekommen konnen , den Bremern

alssthan erlaubt sein soll, ihrer Gelegenheit nach droben Korn einza

kauffen vnd vorüber zu schiffen, jedoch dass die Schiffleute zweine

gantze Tage alhie stille damit halten und die Kauffleutte auss jedem

Schiff 2 Last den Burgern vmb den Preiss, wie sie es eingekaufft, vnd

Erstattung dessen, wass ihnen darauf gangen, lassen, dass Vbrige aber

vortschaffen mogen. Damit auch versichert wurde, wie sich die Bur

gerschafftdarboi befunde, so könte mit den Bremern desswegenanf

4 oder 5 Jahre gehandlet, auch dass Werck also verwahret werden ,

dass nach Ablauff solcher Zeit die Bremer im Fall es ja I. F. G. vnd

dem Lande nachteilig vnd dieser Stadt so gar abtreglich, die Korn

schiffart nicht mehr gebrauchen sollen , dadurch dan die Priuilegien

dieserStadt dahin confirmirt wurden, dass man wegen der Stadt Bremen

gesichert, dassdieselbe hiernegst keinemandata am Kayserlichen Hote

aussbråchte, ihnen der angezogenen Priuilegion ongeachtet auf dem

Allerstromb alss einem publiconauigabili flumini die Schiffart zuuer

gonnen, auf welchom Fall fur Augen stehet,wiees an Seiten Hamburg

vnd Magdeburg wieder weilandt I. F. G. Hern Vatern , Hertzogen Wil

helm za Braunschweig vnd Luneburg hochlöblicher christmilder Ge
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dechtnuss,wegen der Schiffart auf dem Elbstromb, vnangesehen Kaisser

liche Priuilegien, auch Chur- und Fürstlich Brandenburgische vnd

Meckelnburgische Concessiones inoptimaforma aussgefertiget, vor

handen gewesen , an Hertzog Wilhelm hochseblig F. G. Seiten so

schlecht abgelauffen vnd solche Schiffart verstattet werden mussen.

Konten aber der Rhat oder gemeine Burgerschafft alhie andere practi

cirliche Mittel an die Handt geben, dardurch oberwehnte inconvenien

tien abzuwenden, den Bremern eine satisfaction zu thun ynd die Com

mertien vortzusetzen , so wollen es I. F. G. in Gnaden gerne vernehmen ,

auf allem Fall aber dass Werck also anordnen vnd volnstrecken, dass

sie dessen mit Gotts Hülffe Ruhmb vnd ihr löblich Furstenthumb Nutzen

haben soll. Dan es im itzigen Zustande zu lassen vnd wegen wenig

Priuatpersonen sich vnd dass ganze Furstenthumb in mercklich Ab

gang zu setzen , hetten I. F. G. fur der högsten Obrigkeit vnd lieben

Posteritet gar nicht zugerandtwortten . Welches der Raht der Burger

schafft vorhalten, vnd da bessere Mittel für die Handt zabringen, die

selben innerhalb 8 Tagen schrifft- oder mundtlich vorbringen kan. Ur

kundtlich vnter I. F. G. Handtzeichen vnd verordnetem Canzleysecret..

Signatum Zell am 11. Februar. Ao. 1617.

Christian mpp.

9. Bürgerſchaft von Telle an herzog Chriſtian. 16. Dez. 1617 .

„ Hochwürdiger .... Demnach wir aber vermercken, das die Bre

menses ihr intent zuerhalten, E. F. G. noch weiteres importuniren vnd

kegen dieselbe nicht allein sich jhårliches vff eine grosse summa Gel

des erbieten, sondern auch fargeben sollen, als wen E. F. G. Vnder

thanen Nahrung vnnd Vfnahme dadurch mercklich wurde fortgesetzet

werden, so haben wir nochmahlich für hochnötich erachtet, ehe vnnd

zugor E. F. G. ihnen hiervff etwas Schliessliches einräumete, Derosel

ben, was ynter solchem weitaussehenden Furhaben der Bremensium

verborgen liegete, mit kurtzem in Vnterthenigkeit aus vorigen vnseren

Schrifften zuerinneren, gantz vnterthenig bittend, E.F. G. darobkeinen

Verdruss schepfen, sondern in Gnaden geruhen wollen, vf vorberurte

von einem E, W. Rath vnnd vnss angefuhrten Motiven vnnd Vrsachen

ein gnediges Auge zu haben , vnnd dieses in Gnaden zubedencken, das,

wenden Bremensibus eine solche Schiffung des Korns vff dem Aller

strom verstattet wirt, die von E. F. G. hochgeehrten Vorfahren hoch

löblicher christmilder Gedechtnussen vnss vnnd gemeiner Stadt ge

gebene vnnd vielfaltig bestettigte priuilegia, so boy vorigen vnseren

Schrifften sein angedeutet, vnss gentzlich dadurch werden zu Wasser

gemachet vnnd vnss vnsere beste Nahrung, daryf vnsere furnemste

zeitliche Wolfarth, Vfnahm vnnd Gedeyen stehet, entzogen , ja allen

anderen E. F. G. armen Vnterthanen in dero Landen vnnd Herschaften

vnertragliche Beschwerungen vnnd incommoditeten zugezogen werden .

Den das die Bremenses mit glatten grossen Verheissungen sich

vernehmen lassen, vns den Vorkauff des Korns zu gonnen vnnd, was



96

wir zuentrathen, vns abzukauffen, ist solches nurt ein vnnutzes Schein

geschwetz, vnnd wissen sie woll , das vns solches zu keinem gedeilichen

Effectt gereichen, sondern von ihme selber baldt fallen werde, vnge

sehen das, wen sie Teurung bei sich oder in Hispanien vnnd anderen

Londern, dahin sie mit ihrer Schiffart kommen,vermercken , sie,

1. vnss gantz vnwissent, ihre Dienere vff die Ambt- vnnd Jun

kerenhäusero vnnd andere Flecken vnnd Dörffere in den benachbarten

Kornlenderen vorhin schicken vnnd bei denselben nach ihrem Vorteil

vnss den Kauf des Korns so hoch setzen konten, dass vnss bedencklich

sein muchte, Korn dafur einzukauffen, sondern es ihnen lassen mussen ,

2. sie vnss auch so zeitlich nicht avisiren noch vorstendigen kon

ten, wie viell Korns sie von nöten, das wir vnsszum Einkauff schicken
muchten,

3. viel weiniger vnss versicheren, das, was wir nach alle vnsern

Vermugen eingekaufft, sie vnss hinwieder ohne Schaden abkauffen

wollen , zumahl die Erfahrung bezeuget, das in den Sehstetten das Korn

in weinig Tagen steigen vnnd auch balt hinwieder fallen kan, wie man

dan eben itzo bei den Bremensibus selbsten ein vnwiedermeinlich

Exempel hatt, das die Last Korn bei 51 Thaler, weiniger oder mehr,

golten, vnsere Mitburgere etzliche auch darvff anhin geschiffet, itzo

aber solchen Schlappen wieder alles Vermuten bekomen, das sie kaum

fur iode Last 46 Tahler können bekomen. Dahero wir souile mehr in

Gefahr stehen mussen, wen bei ihnen zu Bremen das Korn wiedervmb

abgeschlagen, das sie dasselbe, was wir ihnen zu guetem eingekauffet,

entweder gahr bei vnss muchten liegen lassen oder vnss zwingen, es

ihnen nach alle ihrem Vorteillmit vnseren grossen Schaden zuuerkauffen ,

daruber dan die Vnsgerigen, so all ihr Vermugent daran gestreckt,

leichtlich gabr an den Bettelstab geraten kunten. Darumb wirmit solch

ihrem Erbieten gahr weinig worden gebessert sein , sondern sie als ge

schwinde Leute vns den Vorkauff balt verleiden vnd es dahin spielen

wurden, das wir dauon gahr abgeschrecket, ihnen denselben nach alle
ihrem Gefallen an allen Örteren lassen musten. Und das es ihnen auch

darumb zuthuende soy, vermercket man leichtlich ob der grossen

Summen Geldes,so sie für solche Freyheit des Allerstroms dieserge

staldt zugebrauchen vnnd das Korn zuuerschiffen ausbieten durffen,

den keiner so närrisch ist, gross Geldt zuuerspilden vnnd den Vorteill

vnnd Gewin einem andern zu gonen, das also durchaus keine Zweiffel

ist, ihr gantzes intent vnnd Gesuch dahin gerichtet sey,

1. das sie des gantzen Allerstromss nach alle ihrem Vorteill gerne

berechtiget sein ,

2. den gantzen Kornhandel in den benachbarten Kornlenderen

ynss entziehen vnnd an sich bringen ,

3. sich vnnd andere frembde Kooningreiche vnnd Lendere zu

Teurungszeiten damit entsetzen vnnd speisen, vnss aber, wen sie das

Korn hinweg haben, in die ledige Stadt sehen lassen ,

4. vnnd hienebenst auch ihre victualien vf dem Allerstrom kegen

Einliefferung des Korns ihren Kauffleuten denen vom Adell, Beambten

vnnd anderen , von welchen sie Korn eingekauffet vnnd die sonsten aus
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den benachbarten Stetten vnnd Flecken die victualien tour einkauffon

mussen, selber beibringenvnnd aus ihren Schiffen vff ihre ledige Korn

wagen hinwieder vberliefferen vnnd also dadurch doppelten Vorteil so

woll an Korn, als ihren victualien haben mugen, vnnd ist gahr nicht zu

verwundern, das sie jhärliches etzliche viel tausendt Thaler dakegen

zu spendieren kein Bedenckens tragen, als welchen Verlust sie woll

hundert- vnnd tausentfeltich daraus hinwieder zuerhohlen haben , ohne

das sie licenten genug auff ihre Wahren konen schlagen vnnd wir also

selber ihnen an ihren victualien, so sie uns verkauffen, dasselbe, was

sie jhärliches anhero geben, werden bezahlen mussen.

Was aber wir ynnd andere E. F. G. arme Vnterthanen aus solchem

der Bremensium Furhaben zugewarten , ist E. F. G. für diesen vber

flüssig in Vnterthenigkeit angedeutet worden, als das sie durch solchen

ihrenKornhandel das liebe Getreide, dauou wir alle miteinander leben

mussen , aufs höcheste ins Geldt jagen, die vmbliegende Kornheuser,

dauon wir bisshero die notdürfftige Zufuhr vmb leidtlichen Werth ge

habt, gahr erschepfet, das Korn aus dem Lande gefuhret, alle Zufuhre

desselben vnss entzogen, wir aber alles, was wir an Korn vonnöten,

von den Bremern einkauffon vnnd yfs allorteureste worden bezahlen,

auch ihre Wahren, so sie vnss an victualien verkauffen, wegen ihrer

jhärlichen contribution, wozu sie sich E. F. G. erbieten, mit grossen

licenten beschwert vnnd beleget, annehmen mussen. Ob nun nicht hie

durch vnsere von E. F. G. hochloblichen Vorfahren christmilder Ge

dechtnuss habende priuilegia vnnd Gerechtigkeiten, dabey E. F. G. bei

der Huldigung vnss in Gnaden zu schutzen vnnd zulassen fürstlich

versprochen vnnd zugesaget, vnss gahr zu Wasser gemacht, vnsere

beste Nahrung entzogen vnnd wir wie auch andere E. F. G. arme Vnter

thanen an vnseren albereitz geringen Vermugen gahr erschepfet wor

den, werden E. F. G. aus diesen vnnd vorigen vnseren Schrifften gne

dich bei Sich erwegen vond sich hiebey in nichts irren lassen, das die

Bromenses vf Eröfnung desAllerstroms vnnd ihnen vf demselben ver

statteter Schiffart und Niederlage auch andere Kauffmanswabren , so

sonsten durch andere Londere vf der Axse zu Wagen bisshero gefuh

rett worden, durch diess Furstenthumb vf den Allerstrom vff vnnd

hinynter verfuhren zulassen vnnd dadurch die commercien mit E. F. G.

vnnd vnserem grossen Nutz ins Landt zubringen verheissen vnnd zu

sagen, den solches gleichergestaldt einer solcher praetext ist, das, wen

es gleich im Werck also erfolgen wurde, E. F. G. vnnd wir es dennoch

den Bremensibus in nichts zu dancken hetten, sintomahl wen der

Allerstrom mit Bestande (welches viell kaum glauben konnen ) erofnet,

sich ohne das die Kauffmanswahren vnnd commercien ins Landt vnnd

zugleich auch die Verbesserung E. F. G. Zolls woll finden vnnd

schicken wirt, aldieweil die Bremenses vnnd andere Kauffleute ihre

Wahren nicht durchs Landt vf den Allerstrom werden verfuhren lassen,

es konne den mit ihrem Vorteill geschehon. Wen aber derselbe da

rvnter nicht furhanden, werden sowoll sie als andere ihre alte Strassen

vnnd Fahrwege behalten vnnd durch Aufreumung des Allerstromssich

darzu weinig bewegen lassen, ihre Wahren mit Schaden darvff zu

1911
24
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bringen, vnnd erscheinet hieraus so viel augenscheinlicher, was hinter

derBremensium grossen Verheissungen stecket, vnnd verhoffen dahero

vmb so viel desto mohr, E. F. G. sich dadurch so baldt nicht werden

bewegen lassen , in ferner gnedigen Betrachtung, das noch zur Zeit das

Vermugont dieser Stadt Zelle so weit sich erstrecket, das wirihnen,

den Bremern , in vnnd allewego, wan sie zu ihrer Stadt behuef Korns.

von nöten gehabt vnnd es dieser Örter zuentrathon gewesen, so viell

haben verkauffen vnnd zuschiffen konnen, das sie es einen Überfluss

vberkommen vnnd zuweilen etzliche der Vnsrigen darvber mit grossem

Verlust vond Schaden , inmassen auch hieoben vnnd dabeuor Andeu

tung geschehen, mit ihnen gehandelt, thun vnss auch nochmahlig dahin

erbieten, solchem weiters Folge zu thun, vnnd kan hiebei E. F. G. der

geburende Zoll von vnss gereichet, verhoffentlich vnnd nach des lie

ben Gottes Willen zimblicher Wolstandt im Lande erhalten werden

vnnd ein jeder bei seiner Nahrung verpleiben.

Wen aber die Bremenses ein mehres vnnd zwar andere Konich

reiche vnnd Lendere mit Korn zuversorgen vnnd zu speisen begehren ,

sein diese geringe Kornlendere dazu viell zu geringe, vnnd ist vnmug

lich, wen ihnen ,den Bremensibus, alsdan freye Macht vnnd Gewaldt,

wie sie gerne wolten , im Lande zukauffen vnnd vff dom Allerstrom

das Korn hinweg zu verschiffen solte verstattet werden, das solches.

ohne grosse treffliche vnnd vertregliche Teurung abgehen kunte .

Vnnd dieweile nun austrucklich ob ihnen vormercket wirtt, das sie vff

solchen Fall, wen sie des Korns in grosser Menge vnnd Anzahl von

Notten hetten vnnd vnser Vormugen, ihnen solchos zuverschaffen,

nicht wehre, den freion Kornhandell im Lande haben vnnd solches vff

den Allerstrom hinwegk schiffen wolten,wobei wir vass aber voran

gedeuteter grosser Beschwerungen vnnd incommoditeten vnnd das

wir auch vf solchen Fall, wen wir ihnen gleich Korns genug verschaffen

kunton , vom Vor- vnnd Einkauf desselben gentzlich werden ausge

schlossen sein vnnd dadurch vaser besten Nahrung beraubet vnnd da

nebenst mit immer wehrender schwerer Tourung aller Dinge, so man

fürGeldt haben muss, bedrucket vnnd ausgemergelt zu werden, handt

greifflich vnnd augenscheinlich zu befahren, welches einen solchen

elenden vnnd betrubten Zustandt in Zelle geben wirdt, welchen wir

vond vnsere Nachkomen nicht genugsam werden betrauren vnnd be

weinen konnen, alss bitten E. F.G. wir nochmahlig gantz vnterthenig.

vnnd flehentlich, dieselbe durch vorberurte, derBremensium eigennut

zigen intent vnnd grosse Verheissungen sich dahin nicht wollen be

wegen lassen , das sie vns vnsere habende priuilegia löcherich machen

vnnd dadurch vmb vnsere beste Wolfarth, Vfnahm vnnd Gedeyen

bringen muchten, sondern geruhen vielmehr aus angeborner landes

fürstlicher Guete vnnd Gnade vnnd an deroselben bisshero mit grossem

Rhum gespurter gnedigen affection zu Ihren armen Vnderthanen, der

selben Wolfarth,Nutzvnnd Bestes solchen nachdencklichen vnnd dem

gemeinen Manne zum Verstande alzuhohem Intent, darvnter sie nichts

mebr dan ihren eigen Nutz vnnd vielleicht noch woll etwass mehr,

welches wir itzo nicht verstehen, sachen vnnd commodo pecaniario ,
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darzu E. F. G. sie sich erbieten sollen, zu praeteriren vnnd vorzuzichen ,

vnss bei vnseren vhralten priuilegion vnnd deren Gebrauch in Gnaden

zaschutzen vnnd die Bremenses dahin zuuerweisen , do sie ja nicht in

Ruhe stehen konnen, mit ordentlichemWegkRechtens kegen vnss aus

zufuhren , worvmb ihnen neben ynss solcher Gebrauch vnndVerschiffang

des Korns vf dem Allerstrom zuuerstatten . Vnnd dioweile wir bei die

sem weit aussehenden gefehrlichen Werck, desgleichen vnserem lieben

Vatterlande woll niebemahlig magk furgestanden sein, nichts anders

suchen , als was die angeborne Liebe, Treue vnnd Fürsorge, so wir

vnserm Vatterlande vnnd der lieben posteritet zu leisten schuldig , von

ynss erfordert, als geleben wir vmb so viel desto mehr der gentzlichen

vnterthenigen Hofnung, E. F. G. ein solches, das wir diesergestaldt

den Bremensibus opponiren vnnd vnsere Frey- vnnd Gerechtigkeit vmb

Abwendung vonvnss vond vnserenNachkomen vorangedouteten augen

scheinlichen Vntergangs kegen sie verbitten, in Vngnaden nicht ver

morcken, sondern vnss gnediger Erhörung in allen Gnaden wirdigen

werden. Welches vmb E. F. G. mit Darstreckung liebes Guts vnnd

Bluttesin allem vnterthenigen Gehorsamb zuuerdienen sein wir sowoll

stotz willig als pflichtschuldig .

Actum Zolle don 16. Decembris Anno 1617.

E. F. G.

vnterthenige gehorsame

semptliche gemeine Bargerschafft der Stadt

Zelle.

10. Beurkundung der herzoglichen Räte vom 23. Januar 1621.

Des Hochwürdigen ... Herrn Christian . . . wir, Sr. F.G. zar

Regierung verordnete Stathalter, Cantzler und Rhäte vrkunden vnd

bekennen hiomit: Alss ein würdigesDomb -Capittul zu Halberstadt durch

ihren Beuolmechtigten etlich Korn von ihren Heusern anhero vnd fer

ner vff Bremen zu Schiffe bringen lassen , Bürgermeister vnd Rath alhie

aber vermöge ihrer priuilegien solches nicht verstatten wollen , vndt

Wir gleichwoll wolgemeltem Dombcapittal vor diesmahl hirin Wil

fahrung zu bezeigen geneigt sein , dass demnach anstatt S. F. G. Wir

gedachten Bürgermeistern vnd Raht alhie vnsern Reuerss gegeben ,

than auch solches hiemit vnd in crafft dieses Brieues also und derge

staldt , dass solches ihren privilegien vnd hergebrachter Gerechtigkeit

vnschuldig sein vnd in keine vngeziemende consequentz mit Vorbehalt

des Bremischen Vertrags gezogen werden soll. Alle's getrewlich vnd

ohne Gefehrde. Vrkundtlich .... Zell den 23. Januarii Ao. 1621.

Erich Hedeman

Canzler mpp.

24 *
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11. Herzog Auguſt an den Droſten zu Ahlden , 26. Sept. 1636 .

Lieber Getrower ! Wir vernehmen mit Befremdung, dass die Bro

mor vnd deren Schiffer sich vnterstehen sollen , mit ihren beladenen

Schiffen auss dem Allerstrom zwischen Böhtmar vnd Gretem durch den

Bruch des Leindickes die Leine hinauf nach der Newstadt fahren vnd

nicht alleine ihre Gütero alda sondern auch Leuten von andern Örtorn

hero am ganzen Leinstrom , vnter andern auss der Graffschaft Schaum

burg, verkauffen vnd einen Stapell oder Ablager halten, auch allerhand

Korn vmb ein gering Geld wieder einkauffen, einladen vnd damit den

Leinstrom hinunter wieder of Bremen fabren lassen . Wann nun davon

nicht alleine vnss an vnsern Landzollen vnd Imposten ein Merckliches

abgehet, sondern auch zu praejuditz vnd Schmälerung diesser vnser

Residentz Statt Zell vnd Abbruch ihrer vnd anderer vnser dauon de.

pendireuder Vnterthanen Nahrung gereichen thut, sich auch ohne das

nicht gebürt, derogestalt Schiffarten vnd Handlung eigenes Gefallens

anzustellen, alss begehrou Wir hiemit in Gnaden zuverlässig, du wollest

durch die Vögte, Hogreuen vnd Geschworene mit allem Fleis Achtung

darauf geben vnd, wann sie durch die Winkelsschlüpfe zu fahren sich

vnterstehen vnd nicht vf dem rechten Allerstrom betretten werden,

auch vnsere Zoll- oder Passzettell nicht vorzuzeigen haben , den oder

dieselben alssobald anhalten, ihre Wabrea alss verfallon Gubt anhero

bringen lassen. Daran . . . Datum yf ynger Vestung Zell den 26. 7bris

Ao. 1636 .

(Ein gleiches Reſkript erging an demſelben Tage auch an den Dogt zu Eſſel.)

.

12. Kanzler und Räte an den Vogt zu Efel. 2. Oktbr. 1648 .

Guter Freundt ! Serenssmus Rdssmus vnser gnediger Furst und

Herr kompt in Erfahrung, dass ie lenger ie mehr das KorninderVogtei

Esell in grosser Menge zusammengeschlagen vnd von den Kauffleuten

ohne Vnterscheidt zum Bew eingeschiffet vnd von dannen nacher Bro

mon vortgesandt werden soll. Weiln nun S. F. G. solches solchergestalt

weiter zuverstatten nicht gemeinet, so ist S. F. G. ernstlicher Befelch,

dass ihr, wer in specie vnd wieviel ein jeder, auch wass an Korn diess

Jahr daselbst abgeschiffet, vmbstendtlicher alss noch geschehen borich

tet, auch ehe vnd bevor derselben oder vnss auch einiger Befelch ein

gelieffert vnd furgezeiget wirdt, nach Überlieferung dieses kein Schiff

mit Korn, so deß Orts vnd nicht alhie zu Zelle eingeladen, weiter von

dannen abfahren lassen sollet, oder da esgeschehen solte, wollen S.F.G.

euch darumb ernstlich anzusehen wissen. Darnach ihr euch zu achten ,

vad wir . Datum Zell den 2. Sbris Ao. 1648 .

Canzler und Räthe.
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13. Herzog Friedrich an den Rat der Stadt Bremen .

4. Oktbr. 1648.

>

Liebe Besondere ! Wass Wir an Euch jüngst verschienen Jahres

am 16. Octobris wegen dessen, dass etliche Ewerer Bürger vnd Korn

handeler Vnsere Residentz Stadt Zell vorbeigehen, vnnd, ob sie gleich

die Notturft an Korn daselbst vmb pilligen Kauff bekommen können,

dennoch an anderen Örtern an der Aller ynnd Leine in die Schiffe ein

laden vnnd hinynter nacher Bremen bringen , gelangen lassen vnd da

neben in Gnaden gesonnen , dessen werdet Ihr Euch annoch ohnabfellig

erinnern . Ob Wir nun woll nicht zweiffeln , Ihr werdet hierynter Ewern

Burgern , die sich solches vnterfangen, gepürlich zugeredet haben , so

vernemen Wir doch abermahl, dassdieselbe diess Jahr solche Ein- und

Verkaufung dess Korns in vnsern sowoll alss andern benachbarten

Furstenthumben vnnd Landen ganz heuffig , nicht allein vor vund bei

jungst verschiener Erndtezeit, sondern auch noch anitzo vond immer zu

continuiren sollen. Wan sich dan dessen vnsere Burgere allhie fast

höchlich beschweret, vff die alhie hergeprachte vnd privilegirte Hande

lung sich beruffen vnnd dass dieselbe dergestalt entlich gantz vnd gar

von hinnen an andere Orter transferiret werden dürffte, sich besorgen ,

so gesinnen Wir hiemit gnedig, Ihr wollet in Erwegung solcher vnnd

anderer mehr hiervnter lauffenden inconvenientien , darinnen Wir zum

theile selbsten wegen der mit grossen vnd fast ohnglaublichen spesen

verfertigten Schlachten, auch anderer respecte halben nicht wenig in

teressiret, gedachten Ewern Burgern solche Vorkaufferei vnnd Vorbei

fahren zu vnterlassen, ernst yntersagen vnnd sie anhero verweisen, da

ihnen alldan verhoffentlich die Notturfft an Korn vmb pilligen Kauff

abgefolget werden soll. Versehen vnss dessen genzlich vond seind

Each .... Datum vff vnser Vestung Zell den 4.8bris Ao. 1648 .
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Juſtus Möſer als politiker ').

Don Otto Haßig.

Den meiſten von Ihnen iſt der Name und die allgemeine Be

deutung dieſes Mannes bekannt, ſei es auch nur aus den ſchönen

und dankbaren Worten, die ihm Goethe in , Dichtungund Wahrheit“

gewidmet hat. Diele aber werden ihn darüber hinaus aus ſeinen

eigenen Werken kennen und zwar vorzugsweiſe aus den „Patrio

tiſchen Phantaſien, " die der geiſtreiche und ideenvolle Mann in den

Mußeſtunden eines vielbeſchäftigten Lebens geſchrieben hat. Die

„Patriotiſchen Phantaſien " ſind neben der „ Osnabrüdiſchen Ge

ſchichte “ die bedeutendſten Schriften des trefflichen Publiziſten und

Hiſtorikers, der nach ihrem Eindruck bislang beurteilt wurde und

bei den geringen anderweitigen Kenntniſſen danach nur beurteilt

werden konnte. Jedoch aus den Schriften allein werden wir Möſer

nur unvollkommen kennen lernen . Schon wenn wir uns fragen ,

wie Möſer Publiziſt und Hiſtoriker geworden, welches der geiſtige

Boden geweſen, auf dem ſeine politiſche und hiſtoriſche Schrift

ſtellerei erwuchs, eröffnet ſich der Ausblick auf eine Seite ſeines

Weſens, die trotz ihrer Bedeutung bislang unbekannt geblieben iſt:

auf ſeine ſtaatsmänniſche Tätigkeit. Zwar konnte es aufmerkſamen

Leſern nicht entgehen , daß der Geſichtspunkt, aus dem Möſer Staat

und Geſellſchaft, Geſchichte und Gegenwart betrachtete, zumeiſt der

ſtaatsmänniſche iſt, der des politikers; und ſeine eigenen Mittei

lungen belehren uns darüber, daß ſeine politiſchen Intereſſen in

Osnabrüd aus ihm den Journaliſten und Hiſtoriker gemacht haben.

Aber weder dieſe Erkenntnis vom Quell ſeiner Lehren und Studien

noch jener Hinweis haben mehr als den Wunſch hervorzutreiben

dermocht, es möchte einmal jemand Möſer den wirkenden Staats .

mann ſchildern.2) Ich habe den Verſuch in meinem Buche „ Juſtus

1) Die folgende Abhandlung gibt mit geringen Deränderungen im

Eingang und Schluß einen am 8. März 1911 im Hiſtoriſchen Derein für Niede

ſachſen gehaltenen Dortrag wieder .

3) Abeten in der Einleitung zu Möſers 1. W., Bd. I, p . 72..
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Möſer als Staatsmann und Publiziſt“ 1 ) unternommen , allerdings

noch nicht in ſeiner ganzen Ausdehnung. Es wird mir daher mögs

lich ſein , in meinem heutigen Vortrag über Juſtus Möſer als

Politiker Theorie und Praxis zu berüdſichtigen .

Juſtus Möſer wurde am 14. Dezember 1720 in Osnabrück,

der Reſidenzſtadt des gleichnamigen Bistums, geboren als Sohn eines

angeſehenen Juriſten , der ſpäter evangeliſcher Rat und dann Direttor

der oberſten Juſtizbehörde war. Landesherr war damals Biſchof

Ernſt Auguſt II. , ein Sproß des Welfenhauſes, der weder Prieſter

noch überhaupt Katholik, ſondern evangeliſcher Laie war. Dieſer

merkwürdige Umſtand führt uns auf die einzigartige ſtaatsrecht

liche Erſcheinung hin, als welche wir die Osnabrücker Landes

herrſchaft zu betrachten haben. Der weſtfäliſche Frieden, dieſes

unheilvolle Grundgeſetz des Reichs, mit dem es der Partikularismus

der Fürſten und fremde Machthaber beſchenkt hatten, hatte im 13. Ar

titel des Friedensinſtruments auch das Bistum Osnabrück mit einer

Gabe von zweifelhaftem Wert bedacht: es ſollte nämlich die Landes

herrſchaftabwechſelnd einem katholiſchen Biſchof und einem evange

liſchen Prinzen aus dem Hauſe des Herzogs Georg von Braunſchweig

Lüneburg zuſtehen. Dieſe Beſtimmung war ihrer Entſtehung nach

nichts anderes als das unglücklicheErgebnisder Säkulariſationsbeſtre

bungen des Welfenhauſes, das von der diesmal getäuſchten Hoffnung

übrigens nicht abließ. So unternahm hundert Jahre ſpäter während

der Derwirrungen des ſiebenjährigen Krieges Georg III. von Eng

land als Haupt des Welfenhauſes und Vater des zukünftigen Biſchofs

einen neuen Angriff auf die Selbſtändigkeit des Hochſtifts, aber

wieder vergeblich. Allerdings ſollte dann ſein Sohn, Biſchof Friedrich

don York, der legte Landesherr des ſelbſtändigen Staats Osnabrück

bleiben , da der dritte Säkulariſationsverſuch Hannovers im Jahre

1803 glückte. Der Landesherr hatte in der Regierung des Landes

mancherlei Rückſichten auf die Stände zu nehmen. Von ihnen be

30g er ſein ſog . Subſidium , das den größten Teil der aus der Landes

ſteuer, dem Monats- und Rauchſchaß, aufkommenden Stiftsein:

nahmen derſchlang, und ihre Einwilligung war ihm bei der Geſetza

gebungvonnöten. Zwar war das Rechtder Stände an der Geſeßgebung

nurbis zu einem , rätlichen Gutachten " gediehen ,aber gleichwohlmußte

deren Empfindlichkeit geſchont werden, da ſie zuweilen gegen Der

1) Erſchienen als Bd . XXVII. der Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte

Niederſachſens, Hannover und Leipzig 1909 .
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ordnungen, die der Fürſt aus eigner Machtvollkommenheit oder

ohne Zuſtimmungſämtlicher Stände erließ,mitProzeſſen opponierten .

In den drei Kollegien der Landesſtände, dem Domkapitel, der

Ritterſchaft und dem ſtädtiſchen Kollegium , war gewiſſermaßen

wenigſtens faßte es Juſtus Möſer ſo auf die Landesein:

wohnerſchaft repräſentiert, die aus ländlichem und ſtädtiſchem

Erwerb ihre Nahrung 30g. Der wichtigſte Teil der Bevölkerung

war jedenfalls die bäuerliche, die ſich in freiem und grundherrlich

gebundenem Beſit ihrer Höfe befand . Grundherrliche Bauern waren

unter andern die Leibeigenen, die hier Eigenbehörige hießen und

ſehr zahlreich waren : von faſt8000 Bauernhöfen wurden 4500 von

Eigenbehörigen bewirtſchaftet. Auf die Derhältniſſe dieſer Bauern

klaſſe werden wir vor allem zurückkommen, da ſich Möſer mit ihrer

Lage beſonders beſchäftigt hat. Neben und zwiſchen den Bauern

lebte die Maſſe der Heuerleute, die ihnen in Feldarbeit und Hausins

duſtrie zur Seite ſtanden. Dieſe ländliche Hausinduſtrie zieht in

höherm Maße das Intereſſe auf ſich als das ſtädtiſche Gewerbe,

das an ihre Bedeutung nicht heranreichte und ſchon deswegen nicht

heranreichen konnte, da die Stadtbewohner taum ein Zehntel der Be

völkerung ausmachten. Dazu kam, daß die ſtädtiſchen Gewerb

treibenden ſeit den Schlägen des dreißigjährigen Krieges ſich noch

nicht erholt hatten und in gedrückter Lage lebten , wofür ein lebhaftes

Gefühl beſtand ; aber daß eine Haupturſache davon darin lag , daß

ſich das Kapital vom Handwerk fern hielt, wurde von einſichts

vollen Männern ebenſowenig überſehen. In ähnlicher Weiſe wie der

Adel , wenn er im Winter zur Landtagsarbeit in die Hauptſtadt kam ,

ſich im geſellſchaftlichen Verkehr für ſich hielt, übte das gehobene

Bürgertum als ſtädtiſches Patriziat ' ) eine geſellſchaftliche Erkluſi

vität gegen den geſunkenen Handwerkerſtand, die nicht ohne Folgen

im wirtſchaftlichen Leben blieb. Der Patriziersſohn wurde höchſtens

Kaufmann, ſchwerlich Handwerker. Zumeiſt aber bezog er die Uni

verſität, um nach ſeiner Rückkehr zunächſt als Advokat tätig zu

ſein und ſpäter in den Staats- und Kommunaldienſt einzurücken.

So hat es auch Juſtus Möſer gehalten, der ein echter Sproß

dieſes rechtsgelehrten Patriziats war, allerdings ohne jenen Standes

dünkel und jene eitele Geſpreiztheit, die wir etwa ein Menſchenalter

1) 1. Kruſch, Juſtus Möſer und die Osnabrüder Geſellſchaft i. d . Mitt. d.

hiſtor. Der. Osnabrüd, Bd . XXXIV (1909) , beſonders p. 257–266.
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ſpäter an ſeinem Neffen Lodtmann beobachten können. In ſeiner

Jugend war er ein heiterer und aufgeweckter Menſch, jedoch ohne

ſonderlichen Fleiß , wie er ſelbſt geſteht, und ſoweit wir ihn auf der

Schule und der Univerſität beobachten können, finden wir ihn we=

niger über den Lehrbüchern als bei literariſchen Veranſtaltungen ,

für die er zeitlebens eine ſtarke Neigung beſaß , in denen er aber

erſt verhältnismäßig ſpät das ſeiner Begabung eigentümliche Feld

politiſcher und volkstümlicher Schriftſtellerei fand. Laſſen ſich ſeine

literariſchen Beſtrebungen faſt bis in die Knabenjahre zurückver

folgen , ſo iſt ſeine ausgebreitete Kenntnis hiſtoriſcher und juriſtiſcher

Dinge, in die ihn ſein Vater zuerſt eingeführt hat, erſt im Laufe

ſeiner amtlichen Tätigkeit erworben. In dieſer ebneten ihm die

guten Beziehungen ſeiner Familie den Weg, wie er ſelbſt ſpäter

ſeinen Verwandten gern behülflich geweſen iſt. Neben ſeiner Advo

katenpraxis führte er mehrere Ämter, unter denen die Stellung bei

der Ritterſchaft, zuerſt als deren Sekretär, dann als Syndikus, be

ſonders wichtig iſt , da ſie ihn an der Landtagsarbeit teilnehmen

ließ. Hier wuchs er in die Kenntnis und Teilnahme an den allge

meinſten politiſchen Fragen hinein , und er hatte das Intereſſe des

Stifts während des ſiebenjährigen Krieges mehrfach als Vertreter

ſämtlicher Stände wahrzunehmen. Die Art, wie er mit den kriege

riſchen Parteien umzugehen verſtand , und dann die Geſchicklichkeit,

die er während eines Londoner Aufenthaltes entfaltete, als es ſich

um die Durchſeßung der Forderungen des Stifts an das engliſche

Kriegskommiſſariathandelte, alles das erwarb ihm den Dank,

die Zuneignng und das Vertrauen ſeiner Auftraggeber. In den

kriegeriſchen Jahren, die auch die Erledigung des biſchöflichen Stuhls.

durch den Tod Klemens Auguſts von Köln brachten, trat er zugleich

in die engſten Beziehungen zur neuen Landesherrſchaft.

Schon früher hatte er, den Spuren ſeines Vaters und mütterlichen

Großvaters folgend , der hannoverſchen Regierung einen wertvollen

Dienſt erwieſen und war daraufhin aufgefordert, in die hannover

lche Verwaltung einzutreten . Jeßt als ſich das Welfenhaus aufs

neue in Osnabrück einzurichten hatte, konnte der diplomatiſche

Vertreter Georgs III. die Beihülfe des landeskundigen und einfluß

reichen Mannes nicht entbehren . In dem Säkulariſationsverſuch

arbeitete man zum Teil mit juriſtiſchen Auffäßen Möſers, und nach

dem er ſich in weitgehender Weiſe für das kurhannoverſche Inter

eſſe verwandt hatte , ſuchte man ihn zum zweitenmale ganz für

-



106

dasſelbe zu verpflichten. Er iſt darauf nicht eingegangen, ſondern

hat ſich nur als juriſtiſchen Berater feſt engagieren laſſen, allerdings

in einer Weiſe, die jede Kolliſion mit ſeinen Verpflichtungen gegen

das Intereſſe des Stifts und der Ritterſchaft als ſeiner Auftraggeber

ausſchloß. Inzwiſchen zog Georg III. unter grober Verlegung der

Rechte des Domkapitels die vormundſchaftliche Regierung für den

erſt einige Monate alten Biſchof, ſeinen Sohn , an ſich und ließ

während der faſt 20 Jahre währenden Minderjährigkeit des Lana

desherrn das Bistum durch die mit zwei hannoverſchen Räten be

fekte Behörde des Geheimen Rats verwalten . Dieſer neuen Regies

rung iſt dann nach 4 Jahren (1768) Juſtus Möſer als Referendar

zugeordnet, wir würden ſagen, als vortragender Rat der beiden

Miniſter. Weiter würde er es, von Titeln und Gehaltserhöhungen

abgeſehen, vermutlich ſelbſt dann nicht gebracht haben, wenn er

den ſtändiſchen Dienſt quittiert hätte. Denn nach hannoverſchem

Derwaltungsprinzip waren die Miniſterſeſſel den adligen Räten

reſerviert , während die Bürgerlichen im Sekretariat blieben,

mochten ſie auch noch ſo befähigt zur Leitung der Geſchäfte ſein,

die ihnen tatſächlich doch zufallen konnte. So auch jeßt in

Osnabrück Juſtus Möſer , der bis an ſein Lebensende (1794)

Referendar der Regierung und Syndikus eines ſtändiſchen

Kollegiums blieb. In der Verbindung dieſer Ämter wurde er die

Seele der Osnabrücker Verwaltung, der unermüdliche För:

derer ihrer Geſeßgebung, und durch dieſes Wirken und die damit

eng verknüpfte literariſche Tätigkeit iſt er der Stolz ſeiner Heimat

geworden. Wir kennen ihn beſonders gut in der Zeit der Minder

jährigkeitsregierung für den jungen Biſchof. Das ſind ungefähr die

Jahre zwiſchen dem Hubertusburger Frieden und dem deutſchen

Fürſtenbund , in die die zweite Hälfte der Regierungszeit des großen

Preußenkönigs fällt. Nach langen, ſchier endloſen Mühen war

der Friede eingekehrt und mit ihm die Segnungen wirtſchaftlichen

Gedeihens. Auch Osnabrück hatte die Laſt der Kriegsvölker erlebt

und durfte des Friedens froh ſein. Jedoch nicht ihm allein waren

die Früchte der folgenden Jahre zu danken, ſondern vor allem dem

klugen und beſonnenen Mann, der ſoeben aus England heimgekehrt

war, und der mit dem Willen zum Fortſchritt die Gabe verband,

andere auf ſeine Wege zu führen. Betrachten wir ihn genauer in

ſeiner beruflichen Tätigkeit. Als Regierungsreferendar hatte

er den Vortrag in allen Regierungsgeſchäften, und obwohl er am
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grünen Tiſche ohne Dotum ſaß, leşthin die entſcheidende Stimme,

wozu ihm die Sachkunde und die Arbeitsleiſtung innerlich auch das

Recht gaben . Die Tätigkeit der Regierungsräte tritt faſt vollſtändig

hinter der ſeinen zurück, und der Anteil der deutſchen Kanzlei in

London, an die die Akten zur Durchſicht des vorgeſeßten hannover

ſchen Miniſters gingen , beſtand meiſt in der Beſorgung der könig

lichen Namensunterfertigung. Das erſcheint alles ſo einfach und

durchſichtig, und dadurch wird die Bedeutung dieſes Mannes ſo

offenbar. Aus ſeiner Feder floſſen die Landtagspropoſitionen

Thronreden würden wir heute ſagen - , mit deren Vortrag der

Landtag eröffnet wurde. Die darin empfohlenen Aufgaben waren

in der Regierung durch ſeine grundlegenden Gutachten vorbereitet,

und auch die fernere Beratung und Durchführung ſeiner Entwürfe

ließ er nicht aus dem Auge. Denn vom Regierungstiſch führte ihn

ſein Weg in die Ritterſtube, wo die adligen Herrn ihr gemein

fames Dotum zu den Anträgen der Regierung fanden. Möſer konnte

als Verfaſſer derſelben auch ihr beſter Interpret ſein und für dieſelben

aufs wirkſamſte werben. Auch das kam vor, daß er ſeine Wünſche

auf umgekehrtem Wege in die politiſchen Beratungen einführte, in

dem er für die Ritterſchaft Anträge ausarbeitete und mit ihnen die

Stände an die Regierung herantreten ließ. Wieweit er in allem zu

gehen hatte, blieb eben das Geheimnis ſeiner perſönlichkeit, die

ohne bemerkenswerte Verdächtigungen rechtlich und rein ihre Schritte

nahm behutſam allerdings. Denn ſeine Stellung und der Gegen

ſtand ſeiner Fürſorge machten ihm dies zur Pflicht. Er hatte ſeinen

Einfluß kennen gelernt und war doch wohl ſtart von ſeiner Bedeu=

tung, wenn nicht gar Unentbehrlichkeit überzeugt. Wie er die gute

Verwaltung der Minderjährigkeitsregierung ſeinem Impulſe und

ſeiner Obacht zuſchreiben durfte, ſo mußte er im Intereſſe derſelben

ſeinen Einfluß und die ihn zum Teil begründende Verbindung

landesherrlichen und ſtändiſchen Dienſtes aufrecht erhalten und alle

Schroffheit des Auftretens meiden. Das entſprach auch ſeinem Cha

ratter, der zum Vermitteln neigte. Was ſeine Schriften uns verraten ,

verſichern uns zum Überfluß ſeine Zeitgenoſſen, daß Möſer und ſein

gaſtfreundliches Haus allezeit heitere Geſelligkeit gezeigt hätten , wie

umgänglich er mit Angehörigen jedes Standes und Menſchen ver

ſchiedenſter Bildung verfahren ſei, und aufs träftigſte leuchten aus

ſeinen Schriften Menſchenfreundlichkeit und humor. Und bei dieſer

Liebenswürdigkeit ſeines Weſens fehlte es nicht an Feſtigkeit der
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Geſinnung , die ſich freimütig genug ausſprechen konnte. Aber

daß auch manches Wort verhalten wurde, das auf dem Wege ſeiner

Gedanken lag, werden wir deswegen nicht überſehen dürfen. Ohne

Werkzeug des Adels zu ſein , hat ihn doch die Rückſicht auf Regierung

und Stände bewogen , dem gutsherrlichen Egoismus mit Schonung

zu begegnen. Einer innern Unwahrheit dagegen wird man ihn

nirgends zeihen tönnen. Nicht überall war ihm vergönnt anzubauen ,

und ſelbſt wo er ſäte, gedieh ihm nicht ſtets die Ernte, aber in den

meiſten Fällen hat er ſein Schaffen belohnt geſehen. Und dieſes

Wirken und ſein Erfolg laſſen uns verſtehen, daß er mit unermü

deter friſche die Geſchäfte ſeines Landes wahrnahm. Denn wir

müſſen bedenken, daß er bei ſeiner weiten und tiefen Bildung in

Osnabrück ein geiſtig Vereinſamter war. Das Machtbewußtſein hielt

ihn an ſeinem Wert.

Die Betrachtung dieſes Werks erfordert, wie ſchon angedeutet,

die Berückſichtigung der ſchriftſtelleriſchen Tätigkeit Möſers. Denn

als Politiker iſt er nicht nur Verwaltungsmann, ſondern auch Schrift

ſteller. Von dieſer Seite hat ihn die Literatur bislang nur gekannt

und danach allein ihn beurteilen können. Aber Schrift und Tat

ſtehen bei ihm in engſter Beziehung , und wir verſtehen jene nicht

genau, wenn wir dieſe nicht kennen , da Möſers Auffäße und die

darin vorgetragenen Gedanken und Pläne trotz ihrer allgemeinen,

tiefen Bedeutung vielfach durch lokale Derhältniſſe veranlaßt und

bedingt ſind . Wenn ſeine Verwaltung ſchon an und für ſich hohes

Lob und als das Werk eines bedeutenden Mannes vollſte Beach

tung verdient, ſo ſind wir es vor allem dem Schriftſteller ſchuldig,

ihn in ſeiner praktiſchen Arbeit aufzuſuchen in einer Zeit , deren

Verſtändnis die lokalen und zeitlichen Vorausſeßungen ſeiner Er

örterungen nicht mehr allgemein zugänglich ſind. Wir müſſenhier

eine Rückſicht üben, die er bei der Herausgabe ſeiner „Patriotiſchen

Phantaſien “ für ſich in Anſpruchnehmen durfte, als er nämlich darauf

hinwies, daß ſeine Auffäße eine Osnabrücker Lokalfärbung, einen

,, Erdgeſchmack " hätten. Nun war es bereits 1840 die Abſicht des

Osnabrücker Juſtizrats Struckmann, ihn als Staatsmann zu ſchil

dern. “) Nachdem dieſen aber der Tod vor Erfüllung der Aufgabe

ereilt hatte, iſt ſie bis auf unſere Tage liegen geblieben. Wenn ich

ſie nun in meinem Buche über Juſtus Möſer zu löſen verſucht habe,

1) $. Abetens Hinweiſe in ſeiner Einleitung zu möfers l. 1. , Bd . I, p .

73 n. u. p. 82.

1
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ſo geſchah es vorläufig nur für die Zeit der Minderjährigkeits

regierung; und zwar entſprang dieſe Beſchränkung, abgeſehen von

der Abweiſung eines übergroßen Materials, einer methodiſchen Er

wägung. Die Jahre der vormundſchaftlichen Regierung ſind die

Höhezeit ſeines Schaffens und zugleich die Zeit ununterbrochener

Publiziſtik. Ich meine nun, daß wir durch die Erkenntnis der

wechſelſeitigen Beziehung zwiſchen literariſcher und Derwaltungs

tätigkeit dem Verſtändnis des Mannes am nächſten kommen und

zu einer Totalität des Eindrucks gelangen , die uns das einzelne

richtig ſehen lehrt. Daß aber die Beziehung von Schrift und Tat

eine wechſelſeitige iſt , war zuvor erwieſen . Es ſind nämlich die

„ Patriotiſchen Phantaſien " als politiſche Auffäße in politiſcher Ab

ſicht geſchrieben , zur Unterſtüßung der Verwaltungsmaßnahmen

und der Landtagsarbeit ; dieſe beiden Seiten des öffentlichen Lebens

finden eben dadurch in den Schriften einen Niederſchlag , der das

aus den Regierungs- und Landtagsakten gewonnene Bild ergänzt.

Die „ Patriotiſchen Phantaſien ", deren Lektüre uns heute in

einigen kleinen Bändchen zugänglich iſt, ſind nicht in dieſer Faſſung

und unter dieſem Namen ans Tageslicht getreten, ſondern als Auf

ſäße eines kleinen Wochenblatts, das Möſer nach ſeiner Rüdkehr von

London ins Leben rief. Dieſe Osnabrüder Intelligenzblätter, die

zunächſt für behördliche und gerichtliche Veröffentlichungen beſtimmt

waren, ſtanden über anderthalb Jahrzehnte unter ſeiner Leitung

und erhielten aus ſeiner Feder die meiſten und beſten Unterhaltungs

beilagen. Zwei frühere Derſuche, die er als Zwanziger mit der Heraus:

gabe von Wochenſchriften gemacht hatte, waren ihm nicht ſo gut

geglüct. Hier aber hatte er ſein eigenes Feld gefunden, und es findet

ſich hier gewiſſermaßen das Programm erfüllt, das ſich 40 Jahre

zuvor ſchon eine Hamburger Wochenſchrift, der „Patriot“, geſeßt

hatte : die Behandlung der Rechts- uud Sittenlehre , Staats- und

Handlungskunſt. Die Flut der damals beliebten Wochenſchriften

entſprang auf engliſchem Boden. Die moraliſierende und politiſieren

de Tendenz, die den engliſchen Wochenſchriften urſprünglich eigen

war, hat auch Möſer. Während aber die engliſchen unter der Ün

gunſt der politiſchen Verhältniſſe zu rein moraliſchen Zeitſchriften

wurden ,hatMöſers Blattſeine Stärkeinden politiſchen Betrachtungen .

Zwar ſind ſeine Genrebilder aus der ſittlichen Welt nicht weniger

anziehend, und viele Leſer werden hieran eher den Vorzug ſeiner

Schriftſtellerei erkennen, da ſeine politiſchen Artikel ſich heutzutage
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nicht durchweg mehr dem allgemeinen Verſtändnis der Gebildeten

erſchließen , aber dieſe enthalten doch das wirkungsvolle Neue, ohne

den Dorzug anſchaulicher Lehrhaftigkeit vermiſſen zu laſſen. Dieſem

politiſchen Wert kann unſere heutige Betrachtung nur gewidmet

ſein. Die Vortragsweiſe zeigt die Art von Möſers politiſchem Auf

treten überhaupt: die gewinnende friſche, Freimut und ſeine Dorſicht,

oft auch jene bedächtige Art, die es liebt, das hin und Wider eines

Dorſchlags nebeneinanderzuſtellen und dabei ſelbſt im Hintergrunde

zu bleiben, um nur erſt einmal Reformgedanken in die Öffentlichkeit

zu leiten und doch nicht von vornherein viele vor den Kopf zu ſtoßen .

Den mannigfachſten Gegenſtänden zugewandt bezwedten die Auf

fäße die Dorbereitung auf die Landesverordnungen, die Möſer nach

ſeinen Grundſägen entwarf und zur Ausführung brachte.

Bei ihm waren Grundſatz und Ausführung, Theorie und Praxis

aufeinander bezogen, zwar nicht in vollkommener Erfüllung der

Theorie durch die Praxis, aber in der Weiſe , daß ſich ſeine Praxis

einer allgemeinen Anſchauung einfügte. Als Verwaltungsmann

hatte er ſich eine Querſchnittsbetrachtung vom Staate , eine Anſicht

der verſchiedenen ſozialen und politiſchen Gruppen und ihrer ſtän

diſchen Dertretung entworfen, um die Perſonen und Inſtitutionen ,

denen er ſeine Aufmerkſamkeit ſchenkte, richtig zu würdigen und

ihre Beziehungen ſich zu verdeutlichen, vor allem aber den Wert

eines jeden für den Staat zu erfaſſen. Er weiſt die politiſche Geltung

eines allgemeinen Menſchenrechts, für das die meiſten ſeiner Zeit

genoſſen ſchwärmten, weit ab und gibt ſeinen Gegnern , die niit

der Erklärung der Menſchenrechte prahlten, die Entgegnung, daß

die Revolutionsverfaſſung von 1791 ja auch den Aktiv- und Paſſid

bürger kenne, viele vom Wahlrecht ausſchließe, mithin den Mens

ſchen vom Bürger unterſcheide. Und das will auch er. Das politiſche

Recht des einzelnen kann nur mit einem Intereſſe des Staates ver

bunden ſein. Es haftet an einem Beſiß und zwar an dem , von dem der

Staat Nußen zieht. Dieſer Beſiß und die von ihm zu entrichtende

Steuer iſt verſchiedener Natur, wonach ſich verſchiedene Stände un

terſcheiden laſſen. Doch nicht auf einmal rechnet der Staat mit der

ſchiedenen ihm verpflichteten Arten des Beſiges. Die vorliegende

ſtändiſche Gruppierung iſt erſt ein Produkt der Geſchichte, die Bauern,

Adel, Bürger und denStandder Nebenwohner hat auseinandertreten

laſſen. In einfachern Derhältniſſen , wie ſie älteſte Geſchichte der

Germanen zeigt, beſteht die Staatsbürgerſchaft oder die „ NationaH



111

aus Landeigentümern, aus hofgeſeſſenen Bauern. Sie leiſten als

Belißer von pflichtigen Bauernhöfen ihren Reihedienſt und entrichten

in neuerer Zeit noch die Grundſteuer, den ſog. Monatsſchat. Sie ſind

deswegen als Dollbürger in der Nationalverſammlung vertreten .

Erſt das Aufkommen geldwirtſchaftlicher Verhältniſſe und des

Städtetums und das erhöhte Geldbedürfnis des Staates führen das

zu , daß auch das Vermögen der Bürger zur Steuer herangezogen

wird, daß nun aber auch die Städter, da ſie für die Staatsausgaben

eintreten, ihre politiſche Vertretung finden müſſen. In dieſer Weiſe

iſt für Möſer der tiers état begründet und berechtigt. Er vergleicht

wohl den Staat mit einer Aktiengeſellſchaft, deren Aktien das zur

Abgabe verpflichtete Grundeigentum und Barvermögen ſind ; ſoweit

das Eigentum der Bauern und Bürger dem Staate verpflichtet iſt,

ſtellt es die Aktien der Staatsgeſellſchaft dar : es gibt Land- und

Geldaktien . In dieſes Bild und auch ohne die bildhafte Ausdruds

weiſe in dieſe Theorie läßt ſich nun zuleßt auch die Maſſe der

Heuerleute und Neubauer einreihen , die Möſer Nebenwohner nennt.

Ihr politiſch wertvoller Beſit , ihre Aktie, iſt weder Gut noch Geld,

das ſie gar nicht oder nur in geringem , nicht zum Anſchlag gelan

gendem Maße aufweiſen können, ſondern ihre phyſiſche Perſon. Sie

zahlen für ſich eine Perſonenſteuer, wie Möſer ſagt. Ein folcher

Kopfſchatz aber wurde in Osnabrück nur ſelten erhoben. Regel

mäßig war dagegen für die Nebenwohner wie für jeden Beſiger

einer ſchaßpflichtigen Stätte die jährlich zweimal zu entrichtende

Abgabe des Rauchſchakes. Selbſt aus dieſer ließe ſich , wenn man

weiter konſtruieren wollte, ein politiſches Recht ableiten . Möjer je

doch gibt der flüchtig hingeworfenen Idee teine Folge dahin, daß

nun dieſe beſißloſe Maſſe eine ſtändiſche Vertretung finden müſſe.

Auf einer andern Seite ſcheint Möſers Konſtruktion dem Stande der

Dinge, den er dort nicht aus den Augen läßt , zu widerſprechen.

Denn die Osnabrücker Landſtände ſeşten ſich ja gar nicht aus Bauern

und Bürgern zuſammen, ſondern anſtatt der erſteren , die doch ein

mal in der Nationalverſammlung der alten Germanen ihr Stimmrecht

hatten , finden wir im 18. Jahrhundert Domkapitel und Ritterſchaft,

allerdings Herren eines großen Grundbeſißes und ſomit Repräſens

tanten von Landaktien. Und damit löſt Möſer den ſcheinbaren

Widerſpruch. Denn die Bauern ſeiner Zeit ſeien gar nicht mehr die

Eigentümer ihrer Höfe – er hätte richtiger ſagen ſollen , zum größten

Teil nicht. Das ſei ihnen mit der Veränderung der Heeresverfaſſung
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feit der Karolingerzeit abhanden gekommen. Sie hätten das echte

Eigentum ihrer Höfe an die Herren abgetreten , die für ſie den

Heeresdienſt übernommen oder ihnen gegen Hingabe ihres Gutes

zur Leihe die öffentlichen Dienſte von den Schultern genommen

hätten . Der Adel halte mithin das echte Eigentum in Händen und

die Mitglieder des Adels ſeien daher die wahren Landaktionäre ,

die Repräſentanten der Landaktien , und ſomit beſtehe die ſtändiſche

Vertretung zu Recht. Daß Möſer dieſe Dertretung des ländlichen

Grundbeſiges durch nur wenige Adlige nicht als beſonders wertvoll

erſcheint, kann daneben gleichwohl als geſichert gelten. So ſehr er

auch im Zeitalter des Deſpotismus mit Montesquieu den Adel als

mittlere Gewalt gegen die übertriebenen Anſprüche des Fürſten

preiſt, ſo möchte er doch ſein Recht auf Landſtandſchaft auch weiteren

Kreiſen mitteilen. In dem Aufſatz, worin er auseinanderſeßt, daßdie

Landſtandſchaft auf dem echten Eigentum beruht, ſchließt er mit den

Worten : Wie ehrenvoll die Nation , in welcher ſich eine große Summe

von wahren Eigentümern befindet! Das iſt die Forderung eines

demokratiſch geſtalteten Landtags, allerdings auf der Grundlage

des Landeigentums.

Zur Zeit der Germanen war jeder hofgeleiſene Bauer

echter Eigentümer, Mitglied der Doltsverſammlung. Seitdem hat er

dieſe unmittelbare Beziehung zum Staatsganzen verloren und ſie

erſt in neueſter Zeit, ſeit der Mitte des 17. Jahrhunderts wieder

gewonnen, indem er direkt zur Steuer herangezogen wird. Den

Staat verknüpft jeßt das engſte Intereſſe mit der Wohlfahrt des

Bauern . Wegen der veränderten Heeresverfaſſung, wegen des

Söldnerweſens, hat der Adlige ſeine frühere Bedeutung für den

Staat verloren ; dieſen aber hat das geſteigerte Geldbedürfnis wieder

auf den Bauern angewieſen, der fürwahr die erſte Stüße des Staats

iſt. Das ſind Möſers Gedankengänge. Alſo nicht allein ſeine Freude

an der althergebrachten ländlichen Sitte, an dem Beruf und den

Gebräuchen des Osnabrücker Bauern ſind es , die ihn zum ausge

ſprochenen Bauernfreund und Volksmann machen. Tiefer iſt die

Liebe und Sorge für den Landmann gepflanzt und weniger harm

los das Eintreten für ihn. Der weitblickende Kenner Osnabrücker

Landes hat in ihm die Baſis der Volkskraft und die Hauptſteuerkraft

erkannt. Daher tritt er überall für die Geſundung der bäuerlichen

Derhältniſſe ein unter der Deviſe : Freiheit und Eigentum . Wir

werden ſehen , in welchem Sinne dieſe Forderungen zu verſtehen
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ſind und wie ſie al die Bemühungen krönen , die von der Be

trachtung der ungünſtigen wirtſchaftlichen Verhältniſſe der Bauern

höfe ihren Ausgang nehmen. Dieſe hatten ihren Grund in dem

Eindringen geldwirtſchaftlicher Verhältniſſe in die bäuerlichen

Kreiſe. Es wurde ſchon angedeutet, daß die erleichterte Mobiliſie

rung wirtſchaftlicher Güter den Staat veranlaßte , ſein Steuerweſen

direkt auf das Landeigentum zu gründen , und daß eben dieſes

Intereſſe an der Landaktie als an ſeinem Grundvermögen ihn ver

anlaßte, die gutsherrlichen Rechte zu beſchränken oder jedenfalls zu

fixieren. Aber es wäre ebenſo wichtig geweſen , den Bauern wie

gegen den Gutsherrn ſo gegen ihn ſelbſt zu ſchüßen . Denn faſt un

mündig ſtand er den neuen geldwirtſchaftlichen Verhältniſſen gegen

über und nicht durch eine genügende, dieſen entſprechende Rechts

ordnung geſchüßt. Wie leichtfertig bot derBauer, der Kredit brauchte,

Stüde ſeines Hofs zum Verkauf, ohne zu ſehen , daß ſein Gut, da

die Laſten ſich nicht in gleichem Maße mit der Verkleinerung des

hofs minderten, an Widerſtandskraft verlor. Die Stellung der An

erben wurde immer verzweifelter, da die Miterben ſich nicht mehr

mit einer landesüblichen Abfindung begnügten, ſondern nach römiſch

rechtlichem Prinzip Gleichteilung und Pflichtteile verlangten. Dazu

kam, daß dem geſteigerten Kreditbedürfnis keine genügende Derord

nung über die Rechte der Gläubiger entſprach. Zwar konnten freie

Güter beim Konkurs ſubhaſtiert werden, dagegen beſtand bei eigen

behörigen nur die auf gutsherrlichen Antrag erfolgende Abmeierung,

die die Gläubiger aber nicht verlangen konnten . Der Hofbeſiker war

daherbeiðahlungsunfähigkeitdenpfändungen derGläubiger rüdhalt

los preisgegeben , falls dieſe nicht ſelbſt in ihrer Mehrheit ihm einen

ſog . Stilleſtand gewährten, während deſſen der Hof unter gericht

liche Verwaltung kam und ſein jährlicher Überſchußzur Befriedigung

der Gläubiger verteilt wurde. Zur Erlangung eines hohen Jahres

ertrags wurde dann zur parzellenweiſen Derpachtung gegriffen, bei

der die Gläubiger allenfalls ihr Recht fanden, um ſo mehr aber der

Staat, die Gutsherrſchaft und der Hof ſelbſt einbüßten . Vor allem

erwuchs auf dem Boden der Parzellenwirtſchaft jenes Heuerprole

tariat, das nicht leben und ſterben konnte. Hier galt es überall

Abhülfe zu ſchaffen , und Möſer bemühte ſich darum , ohne

zunächſt danach zu fragen, ob die Beſißer der ſchaßpflichtigen Höfe

eigenbehörig oder frei waren. Ihm war jeder Bauernhof als

Landaktie ein ſtaatsrechtlich beſchränktes Eigentum , inſofern der

1911 25
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Staat die Erhaltung des Bauernguts als ganzen und eine gute

Wirtſchaftsführung auf ihm garantiert ſehen mußte. Er hätte am

liebſten im Sinne der hannoverſchen Verwaltungsordnung eine weit

gehende Aufſicht des Amts über die Bauerngüter gewünſcht, be

ſonders für die freien Güter, da für die eigenbehörigen ſchon die im

gleichen Sinne wirkende Kontrolle des Gutsherrn beſtand , ſodaß hier

eine Veräußerung von Stücken des Hofs und eine übermäßige Aus:

lobung an die Miterben nicht ſtattfinden konnte. Dieſen Plan, die

Grundherrſchaft des Staats über den ſteuerpflichtigen Beſiß zu or

ganiſieren , hat Möſer nicht zur Ausführung bringen können. Jedoch

das , was durch ihn bezweckt wurde, gelang auch ohnedem zum Teil.

Durch Geſetz wurde der Verkauf von Ländereien , ſoweit ſie zum

ſteuerpflichtigen Gut gehörten , unterſagt und der Rückauf bereits

veräußerter Teile ermöglicht. Zweitens wurden über die Abfindungen

der vom Gute weichenden Kinder geſetzliche Beſtimmungen getroffen

und damit ein allgemeines Übel bekämpft. Die Ritterſchaft traf

eine Vereinbarung über die Abſteuer adliger Töchter, den freien

Bauern wurde ein Maß vorgeſchrieben ?) und die für die Eigenbe

hörigen beſtehenden Beſtimmungen verbeſſert. Am ärgſten ſtand es

um das Schulden- und Kreditweſen der Bauern, beſonders der

Eigenbehörigen. Auch hier hatte Möſer durch eine amtliche Kontrolle

und die Anlage von Hypothekenbüchern helfen wollen, ohne jedoch

derartiges zu erreichen . Dagegen hatte er in der den Stilleſtand

betreffenden Geſeßgebung Erfolg : ſo wurde, um nur zweierlei zu

nennen, die parzellenweiſe Derpachtung faſt gänzlich ausgeſchaltet

unddamitdem heuerunweſen Einhaltgetan, zweitens das zur Inſtand

haltung der bäuerlichen Wirtſchaft erforderliche Ackergerät und Dieh

gegen Pfändungen geſichert. Dieſe Gegenſtände der Bauernwirtſchaft

nebſt den Gebäuden wollte Möſer als Eigentum der Eigenbehörigere

angeſprochen wiſſen , ſie müßten ein ſog. Freiſtamm ſein , auf den

der Bauer Schulden aufnehmen könne und nach deſſen Verſchuldung

er erſt abzumeiern ſei , aber dann auch abgemeiert werden müßte .

Die Abmeierung ſtelle ſich dann als ein Verlauf des Freiſtamms an

den neuen Beſitzer dar, als ein Verkauf des eigenbehörigen Kolonat

rechts, und es gebe dann teinen Unterſchied mehr zwiſchen der Sub

haſtation freier Güter und eigenbehöriger. Mit der lekteren erhielten

erſt die Gläubiger ihr volles Recht, damit aber die Eigenbehörigen

1) Die längſt vorbereitete Derordnung wurde allerdings erſt1797 publiziert.
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leichter Kredit. Noch 50 Jahre ſpäter wußte Stüve teinen beſſeren

Vorſchlag als die Einführung des Verkaufs des eigenbehörigen

Kolonatrechts, um in Osnabrück geſunden bäuerlichen Kredit zu

ſchaffen . ) Aber die Durchführungwar nur unter einer Dorausſekung

möglich, die Möſer billigte, die aber die Gutsherrn in ihrer Mehrs

heit nie zugaben : die Aufhebung der Leibeigenſchaft. Denn den

eigenbehörigen Bauern durften billigerweiſe nur dann dieſelben

Rechtsfolgen ſeiner Verſchuldung wie den freien Bauern treffen,

wenn er wie dieſer ihr alleiniger Urheber war. Dem aber war nicht

lo ; vielmehr war der Eigenbehörige oft genötigt, Kredit zu nehmen ,

wenn der Gutsherr die unbeſtimmten Eigentumsgefälle in drüđender

Höhe gefordert hatte. Daher mußten mit der Einführung des Ver

kaufs des eigenbehörigen Kolonatrechts die unbeſtimmten Eigen=

tumsgefälle in beſtimmte verwandelt werden. Damit aber entſtand

eine regelmäßige Reallaſt des hofes , das Eigenbehörigkeitsver

hältnis verlor ſeinen ſpezifiſchen Charakter. Das ließ ſich übrigens

deutlich erkennen, als der Osnabrücker Landesherr in einem Einzel

fall den Anfang mit der Firierung der unbeſtimmten Eigentums

gefälle machte. Ein reicher Bauer, der dieſelben ſogleich durch ein

Kapital ablöſte , erhielt für ſich und ſeine Familie den Freibrief und

ſein Gut zum Meierrecht. Denn nichts anderes war im weſentlichen

das Kolonatrecht, das Möſer für dieſen Bauern und zum Muſter

für ähnliche Freilaſſungen entwarf. Faſſen wir das leßte zuſammen :

Möſer kämpfte für die Freiheit der Eigenbehörigen, indem er die

unbeſtimmten Eigentumsgefälle beſeitigen wollte, und für das Eigen

tum der Eigenbehörigen, indem er ihnen den Freiſtamm als freies

vererbliches Eigen zuweiſen wollte. Freiheit und Eigentum für die

Bauern : ſo dachte er und ſprach es unermüdet aus. Daß er aber

gerade in dieſen entſcheidenden Punkten troß aller ſonſtigen Erfolge

in der bäuerlichen Geſeßgebung nichts vermochte, wardie Schuld
anderer.

Möſers Bemühungen für den „Landaktionär“ ſind damit zum

größten Teil gekennzeichnet. Was er für den „ Geldaktionär “ tat

und über ihn dachte, wird ſich auf die Fragen der Gewerbe- und

handelspolitit beziehen. Und doch treffen die Derordnungen und

Verwaltungsmaßnahmen, die das Gewerbe der Leinen bereitung im

2 ) Stüde, „über die dringende Notwendigkeit eines den Vertauf des Ko.

Ionatrechts im F.Osnabrüd ausdrüdlich geſtattenden Geſetzes " in der Juriſtiſchen

Zeitung f. d . Kgr. Hannover von 1827, Heft 2, Nr. 6 u. 7.
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Hochſtift Osnabrück zu neuer Blüte brachten, eine vorzugsweiſe

bäuerliche Hausinduſtrie. Haſpeln und Weben von Garn und Linnen

war ſeit alters in Osnabrück hergebracht und wurde in den ſtillen

Wintermonaten und ſonſt in freien Stunden geübt. Es bewahrte

den bäuerlichen Wirt, deſſen Geſinde und Familie vor Müßiggang,

gab ihnen und den Heuerleuten einen erwünſchten Nebenverdienſt

und lieferte vor allem den wichtigſten Ausfuhrartikel des Hochſtifts.

In echt merkantiliſtiſcher Weiſe, bevormundend griff hier die Ver

waltung nach dem ſiebenjährigen Kriege in das wirtſchaftliche Leben

ein . Durch techniſche Beſtimmungen wurden die Vervollkommnung

und Einheitlichkeit der Produktion erreicht, durch die ſog. Leggen ,

auf denen das gewobene Linnen vorgelegt werden mußte, um nach

ſeiner Qualität geſtempelt zu werden, wurde eine obrigkeitliche Ver

ſicherung erteilt, die den Kredit der Ware hob. Bei dieſer Haus

induſtrie dürfen wir nicht an ſolche Mißſtände denken , wie ſie dieſe

Unternehmungsform vielfach zeitigt. Es beſtand hier kein Heer ge

drüdter Heimarbeiter. Die Osnabrüder Leinwandinduſtriellen, die

die gewerbliche Überſchußproduktion ihrer Familienwirtſchaften

durch die Garnſammler und Kaufleute auf den großen Markt führen

konnten, waren zumeiſt Landleute , erbanſäſſige Bauern oder heuer

leute, die über einiges Aderland verfügten . Zum Teil ſtand ihnen

nicht der den Rohſtoff liefernde Verleger gegenüber, ſondern ſie bauten

auf eigener Scholle den Hanf und Flachs und trugen ein fertiges

Produkt auf die Legge. Soziale Mißſtände hätten ſich eher im Tuch

gewerbe einſtellen können, das Möſer zwar nicht in der Stadt Os

nabrück, wohl aber im Flecken Bramſche zu neuem Leben erweďte.

hier wurde daher verſucht, den Handwerker, der ſein Tuchgewerbe

nicht nebenbei wie die meiſten Leineweber, ſondern als Hauptge

werbe betrieb , vom Verleger unabhängig zu machen und auf eigene

Füße zu ſtellen. Die zur Gilde vereinigten Handwerker ſchufen ein

gemeinſames Lagerhaus, das billigen Rohſtoff beſchaffte, mit ſeiner

Warenſchau wie die Leggen zu ſolider Technik erzog , das ferner

Kredit gab und den Verkauf der fertigen Produkte in Kommiſſion

nahm. Möſer hat hier viele Handwerker durch Zuſammenſchluß und

genoſſenſchaftliche Einrichtungen in ihrer Selbſtändigkeit bewahrt,

und die Erneuerung alter Gildebriefe, die er ſonſt vornahm, war

ihm ſchon um deswillen lieb, da dieſe genoſſenſchaftliche Vereinigung

neben wirtſchaftlichen Vorteilen auch am meiſten zur Ausbildung

und Bewahrung einer feſten Standesehre und eines gehobenen

1
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Standesbewußtſeins beitrug . Beides ſuchte er bei den Bürgern und

Bauern zu pflegen gegen die übertriebene ſoziale Achtung des fürſt

lichen Beamtentums und gegen die ſozial nivellierende Tendenz des

abſolut regierten Staates. Als Wirtſchaftspolitiker ſchäßt Möſer den

Handwerker ſehr hoch ein als den förderer der heimiſchen Produktion.

Über ihn ſtellt er noch den Kaufmann, der die Erzeugniſſe des hei

miſchen Gewerbes erportiert und daneben durch den Tranſithandel

fremdes Geld ins Land bringt. Das iſt durchaus merkantiliſtiſch

gedacht, beſonders wenn dann obendrein die Krämer und Hauſierer,

die ausländiſche Waren und Lurusartikel einführen , als verderblich

betrachtet werden und demgemäß mit ihnen verfahren wird. Dar

auf kommt es auch Möſer an : durch ſtarke heimiſche Produktion,

die ein geſunder Stand von Gewerbetreibenden trägt, und zugleich

durch einen überſeeiſchen Handel das Nationalvermögen zu mehren .

Viele ſeiner anziehendſten und weithlidendſten Auffäße ſprechen ge

rade hiervon , nur waren ſie eben in jener Zeit nichts anderes als

patriotiſche Phantaſien, patriotiſdy im Sinne deutſdınationaler Ziele

und Phantaſien im Gegenſatz zu den kümmerlichen Verhältniſſen des

Geſamtreichs, ſchließlich im Gegenſatz zu der Schwäche Osnabrüds,

wo dem hellen Rufe keine friſche Tat folgen konnte.

Neben den ,, Landaktionären " und ,,Geldaktionären " erſcheinen

als die dritte ſoziale Gruppe in Möſers Theorie die „Neben :

wohner“ . Wir werden darunter vor allem die Heuerleute zu ver

ſtehen haben , die als Pächter kleinerer Stücke der Bauerngüter

ſich ſeit ungefähr 1600 in größerer Zahl in Osnabrück finden.

Der Bauer erleichterte ſich bei dieſem Heuerweſen die Bewirtſchaf

tung ſeines oft weitläufigen Gutes und ſicherte ſich vor allem eine

Arbeitskraft, was um ſo mehr nötig war, da ſich bei dem weſt

fäliſchen Einzelhofſyſtem keine Taglöhnerſchaft ausbildete . Der

Heuermann ſelbſt aber fand zu dieſer Nebenbeſchäftigung Zeit, da

ihn die Bewirtſchaftung ſeiner Länderei nicht voll in Anſpruch nahm.

Wir finden ihn auch beim Spinnen und Weben und ſehen ihn als

Hollandsgänger ſeine Arbeitskraft in der Fremde einige Monate

teurer als daheim derdingen . Die 3ahi dieſer Nebenwohner wuchs

noch im 18. Jahrhundert bei der Ausdehnung der Linneninduſtrie

und bei der durch die erſten Gemeinheitsteilungen verurſachten

Dergrößerung vieler Bauerngüter. Julegt kommen noch jene Zeit

pächter hinzu , die bei der parzellenweiſen Verpachtung verſchuldeter

Bauernhöfe ihren Vorteil ſuchten. Über die Lage dieſer Neben
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wohner hat Möſer ſich vielfach ausgelaſſen. Wenn ſeine Außes

rungen dabei gerade eine ſchroffe Geſtalt annahmen, ſo erklärt ſich

das daraus, daß er kein rückhaltloſer Fürſprecher der Bevölkerungs

vermehrung iſt, ſondern troß ihrer Vorteile, die er nicht verkennt,

die Gefahren betont, die aus der Aufzucht eines beſitloſen Prole

tariats entſtehen. Keineswegs aber verſchloß er ſich den Nöten

und Sorgen der Heuerleute. Ihnen kam in erſter Linie die Ge

treidebeſchaffung während der Teurung am Anfang der 70er Jahre

zu ſtatten, und die Regelung der Armenfürſorge, die im weſenta

lichen ſchon nach dem Prinzip des Unterſtüßungswohnſißes erfolgte,

traf dieſe Bevölkerungsklaſſe faſt allein. Möſer redete auch dem

Hollandsgang, deſſen Schattenſeiten er nicht einſeitig betont wiſſen

wollte, das Wort, da er in dieſer periodiſchen Arbeiterwanderung

einen gewohnten und relativ einträglichen Erwerbsgang ſah.

Aus dieſen kurzen Ausführungen über Möſers Verwaltung

und geſetzgeberiſche Tätigkeit erhellt ſchon zur Genüge , in wie

engem Anſchluß er ſie dem Rahmen ſeiner Theorie anbequemte,

die ihm eben vor allem eine hiſtoriſch orientierte Verwaltungs

maxime war. Wenn wir ſie ſo verſtehen, werden wir von ihr auch

nicht mehr verlangen , als daß ſie den Anforderungen jener Zeit

und dazu noch den ſpeziellen Bedürfniſſen ſeines Landes gerecht

wurde. Eine folgende Zeit , die jene ſtändiſche Ordnung des

18. Jahrhunderts politiſch entwertete, erlebte eine derartgeſteigerte

ſoziale Differenzierung, daß Möſers Schema ſchon wegen ſeiner

Einfachheit unzureichend erſcheinen mußte. Aber in den verwal

tungstechniſchen und lokalen Beziehungen liegt ja nicht der einzige

Wert von Möſers politiſchem Denken. Dieſes hat noch eine andere

Seite, die, über jenen zeitlich begrenzten Wert hinausgehend, eine

empiriſch -hiſtoriſche Betrachtung ſozialen Geſchehens erkennen läßt,

die den meiſten Kindern des 18. Jahrhunderts fremd war, und für

die Möſer in ſeiner Zeit mehr als irgend ein anderer den Blick

wieder geöffnet hat. Es handelt ſich hier um ſein oppoſitionelles

Derhältnis zum Zeitgeiſt des 18. Jahrhunderts. Möſers Zeit

alter, dem 18. Jahrhundert, war eine geiſtige Erſcheinung eigen,

die wir als Aufklärung zu bezeichnen pflegen. Ihre eingeſchworenen

Anhänger nahmen in Welterkenntnis und Lebensanſchauung das

Ideal klarer und deutlicher Begriffe für ſich in Anſpruch, und nur

was vor dem Verſtande fich rechtfertigen ließ, ſollte Daſeinsbe

rechtigung haben. Daß bei dieſer Beſtrebung die Gemütsſeite des
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Menſchen leicht verkümmerte, zeigte ſich ſpäter an dem Proteſt der

Stürmer und Dränger. Aber auch die hiſtoriſche Betrachtungsweiſe

aller Erſcheinungen litt darunter. Die Vernunft erkannte, wiegeſagt,

nur das an, was ihren poſtulaten entſprach und bildete nach ihnen

in politiſcher Beziehung ein Naturrecht und ihm entſprechend die

Anſicht von einem Naturzuſtande der Menſchen aus, in dem ſich

Individuen tummelten und vertragsmäßig Staaten ſchufen, wie ſie

weder die geſchichtlich gewordene Gegenwart erfüllen konnte noch

eine frühere Zeit geſehen hatte. Inſofern durch Rouſſeaus Annahme

eines Gegenſaßes von Natur und Kultur Forderungen zu leiden

ſchaftlichem Ausdruck kamen, die ſeitdem nicht wieder aufge

geben , zum Teil ſogar erfüllt ſind , iſt er hiſtoriſch wirkſam ge

worden. Als Erkenntnis dagegen iſt die Annahme dieſes Gegens

ſakes hinfällig. Denn jeder Zeitpunkt des Menſchheitsdaſeins wird

mit dem menſchlichen Zuſammenſein auch gemeinſame Aufgaben

der Vereinten enthalten, damit aber auch Arbeitsteilung und ſoziale

Differenzierung aufweiſen. Wo wir aber auch in früheſter Zeit

einen ſolchen Zuſtand antreffen oder uns vorzuſtellen verſuchen,

werden wir es ſtets mit einem hiſtoriſchen Produkt zu tun haben.

Menſchen und menſchliche Organiſationen ohne ſoziale und hiſtoriſche

Vorausſeßungen gibt es eben nicht. Sie ſind nur die Schöpfungen

eines abſtrahierenden Kopfes , der ſie in eine paradieſiſche Zeit

hineinträumt und ſich vermißt, ihnen in der Wirklichkeit Heimats

recht zu geben. Können wir heutzutage faſt unbehelligt die Schat

tenſeiten des politiſchen Denkens im Aufklärungszeitalter ablehnen ,

in jener Zeit mußte es im Kampfe geſchehen , und in Oppoſition

zu dieſem Zeitgeiſt ſtand eben Juſtus Möſer. Zwar iſt auch er in

vielem ein Kind ſeiner Zeit ; hat er doch 3. B. in ſeine Staatsbetrach

tung die Anſicht von einem Vertrage, durch den der Staat begrün

det wird, herübergenommen und ſucht nach den dabei vereinbarten

Bedingungen die politiſchen Rechte zu beſtimmen. Aber die Ver

tragsſchließenden ſind bei ihm nicht die freien und gleichen Menſchen

Rouſſeaus, ſondern ländliche Grundbeſiker. Und ſo verhält es ſich

mit ſeinen politiſchen Anſichten überhaupt : er rechnet nicht mit ab

ſtrakten Größen, ſondern faßt die hiſtoriſchen Werte und die prak

tiſchen Anforderungen des Tages ins Auge. Er ſett dort, wo es

im Staatsweſen zu verſtehen , wenn nicht gar zu rechtfertigen gilt ,

mit der Frage nach der Herkunft des Angegriffenen ein. Er emp

findet dann lebhaft mit den Vorfahren , in deren Zeit eine Neue
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1rung auftaucht oder beſchloſſen wird , und erlebt mit ihnen deren

Wert oder Unwert. In ſolchen Momenten kann dann allerdings

ſein Vortrag eine Geſtalt annehmen, die uns fremdartig erſcheint,

ja faſt zu erſchrecken vermag ( Fauſtrecht, Landesverweiſung). Wenn

er in ſeiner hiſtoriſchen Betrachtung fortfährt, begegnen ihm Zeiten ,

in denen früher wertvolle Einrichtungen erſtarrt oder ſonſt ihrem

urſprünglichen Zwecke entfremdet worden ſind , und da dringt er

gelegentlich auf die Durchſeßung des alten Prinzips . Die hiſtoriſchen

Studien liefern ihm leşthin das Verſtändnis des ſtaatlichen Auf

baus überhaupt. Er lernt an dem Werden eines Volkes und

Staates die Grundbedingungen aller Staatswohlfahrt kennen und

gewinnt ſo ein Bild , wie er es als Verwaltungsmann brauchte, und

darin hat auch er ſeine Theorie, aber eine andere fürwahr als die

ſeiner theoretiſierenden Zeitgenoſſen . Das Bedürfnis des Staates

entſcheidet ihm in leßter Linie alles, und dieſe praktiſche Zielrichtung

iſt das zweite Merkmal ſeiner Theorie neben ihrer hiſtoriſchen

Orientierung . Ja, wie ſtark das erſtere iſt , zeigt ſich ſogar in den

hiſtoriſchen Betrachtungen, worin es Möſer darauf ankommt, nicht

nur das hiſtoriſche Faktum als ſolches und in einer Entwicklungs

kette aufzuweiſen , ſondern nach ſeinem Werte herauszuarbeiten .

Er iſt darin von ſeinen Zeitgenoſſen unterſchieden und ihnen zum

Teil überlegen, daß er das geſchichtliche Werden nicht vernachläſſigte

und dieſes ſowie die Gegenwart als praktiſcher Staatsmann zu ſehen

verſtand.

Wie ſehr Möſer noch im einzelnen von ſeinem Jahrhundert

abweicht und wieweit er mit ihm eines Sinnes iſt , kann aus dieſer

ſummariſchen Überſicht fernbleiben . Aber jenes entſcheidende Der

hältnis gilt es feſtzuhalten, und darin wird möjer auch uns

wertvoll bleiben : in dem Entgegentreten gegen den rein rationa

liſtiſchen Geiſt und ſeine Abſtraktionen. An ſeiner Auffaſſung

brandet zuerſt die Anſchauung einer Zeit, die den Staat und die

Geſellſchaft als mechaniſches Kunſtwerk verſtand und als ſolches

täglich neu, vorausſeßungslos aufrichten zu können meinte, die oft

genug in einer ſo gewaltigen Erſcheinung als der geoffenbarten

Religion nichts anderes zu ſehen dermochte als Erfindung und Trug

der Prieſter . Wo die Schlagwörter der Mode verhießen, alles Ge

meinſchaftsleben zu rationaliſieren und nivellieren , prägt Möſer

goldene Worte von der hiſtoriſchen und ſozialen Bedingtheit des

ſelben . Darüber hinaus wird er uns noch manches zu ſagen haben.
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Wie lebendig und anſchaulich iſt ſeine Behandlung volkswirtſchaft

licher fragen. Und hat die Tiefe der darin offenbarten Einſicht

ihm nicht mit Recht das Prädikat eingetragen, daß er der erſte

deutſche Nationalökonom des 18. Jahrhunderts ſei ? Sein Erfaſſen

volkswirtſchaftlicher Probleme iſt ebenſoreich an Anſakpunkten wie

an Ausblicken und ſtets bewegt von der Erwägung der politiſchen

und ethiſchen Einſchläge in das Wirtſchaftsleben. Dabei faſt nirgends

trockene dogmatiſche Erörterungen , ſondern treffliche Anſichten des

flutenden Lebens. Zwar beziehen ſich dieſe ſelbſtverſtändlich auf

die einfacheren Verhältniſſe des 18. Jahrhunderts und auf dies

jenigen eines Staates von weſentlich bäuerlichem Charakter. Aber

Ausblicke und Hinweiſe auf die kommende Entwicklung der Inc

duſtrie fehlen deswegen nicht. Hatte Möſer doch auch ſchon man

cherlei Beobachtungen in England machen können. Nur iſt Möſer

kein Freund der modernen Großinduſtrie geworden. Seine Nei

gung gehört mehr dem ſelbſtändigen Handwerker. Hier offenbart

ſich der konſervative Dolksmannn, als den wir Möſer auf Schritt

und Tritt kennen lernen. Die gute, einfache alte Sitte weiß er nicht

genug zu preiſen. Er hat in ſeiner gemütvollen und doch ſchalk

haften Weiſe den Osnabrückern Bauern ihre Gebräuche und ihren

Beruf nach allen Lichtſeiten vor Augen geſtellt. Wo er Schädlinge

eindringen ſah , hat er ſeine treuherzige Sittenpredigt ohne Pedan=

terie erſchallen laſſen . Nichts iſt ihm am Bauern mehr zuwider als

Lurus, unter dem er nicht nur die Modenarrheiten der Kleidung,

ſondern auch übertriebene Bildung des Bauern verſteht , die ſich

nicht mehr in den Schranken ſeiner beruflichen Vorbildung hält.

Er nennt das Lurus der Seele. Wenn er trozdem den Unterricht

der ländlichen Bevölkerung mit dem ausſtatten will, was wir heute

Bürgerkunde nennen, ſo weiſt uns das weiter auf jene Beſtrebung

Möſers, den Staatsgedanken überall zu wecken und zur lebendigen

macht in jedem Staatsbürger werden zu laſſen. Dieſer politiſchen

Erziehung hatte er ja auch ſeine Intelligenzblätter unter anderm

gewidmet. Es lag nicht in ſeinen Beſtrebungen , einem ſervilen

Untertanengehorſam Dorſchub zu leiſten , und ebenſoweit iſt Möſer

troß des Gedankens von der Grundherrſchaft des Staates und trotz

ſeiner vielfach bevormundenden Wirtſchaftspolitik davon entfernt,

den Bürger dem Staat zu opfern . Vielmehr ſucht er die im Volke

ſchlummernden Sonderkräfte zu ſtärken und hofft damit das Wohl

des Ganzen zu fördern. Mögen wir ſein Beharren am ſtändiſch
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organiſierten Staat nun billigen oder nicht, richtig iſt jedenfalls die

Anſicht von der ſozialen Schichtung der Geſellſchaft und der Eigens

art einer jeden einzelnen Schicht. Seine Idee der Standesvertretung

hat gerade heutzutage wieder Anhänger gefunden. In ſeinem Sinne

iſt auch die Einführung von Geſchworenengerichten und die Selbſt=

verwaltung der Kommunen. Man hat Möſer auf Grund dieſer

und anderer Reformvorſchläge einen Zukunftskünder genannt.

Die Bezeichnung hat ihre innere Berechtigung, nicht weil ſich etwa

ſtets ein Kauſalzuſammenhang zwiſchen Möſers Dorſchlägen und

ihrer Erfüllung in unſerer Zeit nachweiſen oder vermuten ließe,

ſondern weil ſeine Anſichten aus dem richtigen Gefühl ſtaatlicher

Notwendigkeiten entſprungen ſind. Zukunftskünder iſt er in dieſer

Hinſicht auch für manche nationale Errungenſchaften. Was er ſeh

nend verlangte oder vorausſah : Nationalheer, Reichskriegsflotte,

einheitliche Handels- und Bollpolitik, ſind hohe Güter derNation

geworden, deren wir uns jeßt ſchon längere Zeit erfreuen dürfen.

Alles dies, worin uns Möſer noch etwas zu ſagen hat, ſei es als

empiriſch - hiſtoriſch gerichteter Sozialpolitiker, als konſervativer

Volksmann, in der Vertretung des ſtaatlichen und nationalen

Prinzips alles dies hat er uns zumeiſt in ſo glücklicher Form

dargebracht, daß es gewiß nicht unbeſcheiden iſt, wenn man noch

heutzutage für den Schriftſteller zu werben ſucht. Möchten die vor

ſtehenden Ausführungen über Möſer den politiker zur Lektüre des

Schriftſtellers angeregt haben !

E
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Miſzellen
ovo

3

Nachruf auf den Premierminiſter £. A. von Hake.

Mitgeteilt von

Frhr. E. don hake in haſperde.

Originale des folgenden Nachrufs befinden ſich im Fam. Archiv zu hal

perde und in der Kgl. Bibliothek zu Hannover. Levin Adolph Freiherr von

hate war am 21. Dezember 1708 zu Diederſen geboren. 1733 wurde er

Aſſeſſor beim Hofgericht zu Hannover. 1735 wurde er Hofrat, 1739 Oberapel

lationsrat und 1740 Hofrichter zu hannover. 1754 erhielt er den Titel Wirklicher

Geheimer Rat und am 7. Dez. 1770 wurde er von König Georg III. zum

Premierminiſter ernannt. Am 25. April 1771 ſtarb er zu Hannover und am

1. Mai wurde er in der Familiengruft zu Ohr beigefeßt. Seine drei Söhne

ſepten ihm ein prächtiges Epitaphium von weißem Marmor in der Kirche zu

Ohr, deſſen Jnſchrift am Schluſſe lautet: Regi Patriae Amicis fide sanctitate

candore probata. Inter puplica desideria, suorum flectus pie defuncto

Parenti optimo Carissimo suscepti.

Den höchitſchmerzlichen Verluſt ihres huldreichen Beſchüßers Sr. Erzellenz

des hochgebornen Freyherrn Herrn Levin Adolph von Hake, Königl. Große

britanniſchen , auch Churf. Braunſch .- Lüneb. hochbetrauten Premier - Miniſters,

Groß - Doigts und Conſiſtorial- Präſidenten, Erbherrn auf Ohr, Buchhagen und

Bodenwerder beklagen die in Hannover Studierenden der erſten Ordnung.

Hannover, am Ende des Aprilmonats, 1771. Gedr. von H.E.C. Schlüter. 2 BI. Fol.

1. So iſt auch er dahin ? Noch blutete die Wunde,

Die, o Hannover, dir die hand der Vorſicht ſchlug.

Ach, dein Münchhauſen ſtarb ! Sein Tod drang jedem Munde

Noch bittre Klagen ab. War dieß noch nicht genug ?

Der Hoffnung kurzen Stral ſou neue Nacht beſiegen ?

Auch Er , dein Hake, ſtirbt ? Auch Er ? Dies iſt zu viel !

Ach ! dieſem harten Schlag muß jeder unterliegen ;

Das tältſte Herz wird weich, und ſchmilzet zu befühl.

2. Das or der Tugenden verhüllet ſich und weinet

Die Muſen tlagen laut – auch ſie verloren Ihn !

Ihr, die Er je beglüdt, verhület euch und weinet

Hannover, klage laut! – auch du verloreſt Jhn !

Und wir, wir ſollten uns der Klagen Troſt verwehren ?

Wie väterlich ſah Er auf unſern Fleis herab !

Wie gern belohnt' Er ihn ! Fließtungehindert, Jähren !

In euch fließ' heißer Dant hin auf Sein ſtilles Grab.

3. Fließthin ! und ſagt auch ihr : Um den jeßi alle tlagen ,

Den Kirch und Staat vermißt. Er ſei der Tränen werth.

Ach, könntet ihr es noch der ſpäten Nachwelt ſagen ,

Wie nachſichtsvoll auch uns Sein offnes Ohr gehört !

-

1
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Hier, wo nur Wiſſenſchaft erſt aufſproßt, noch nicht reifet ;

Oft nur noch hoffnung teimt ; hier lächelte Sein Blid

Uns edlen Benfall zu - Ach ! heftiger ergreifet

Uns hier der Schmerz! - wie viel entriß uns das Geſchid !

4. Wer fühlte mehr, als Er, der Tugend ſanfte Triebe ?

Der ſchönſten Neigung voll war ſtets des Edlen Bruſt:

Die Stirn , ja jeder Zug , ſprach Huld und Menſchenliebe;

Sein Wunſch war Andrer Glück, und Wohlthun Seine Luſt ..

Elende flehten nie, nie flehten Unterdrüdte

Umſonſt um Seinen Schuß. Kaum ſah Er nur ihr Leid,

Als Seine Daterhand ſie ſchon dem Leid entrüdte ;

Und Seiner Hoheit Schmud blieb ſtets Leutſeligkeit.

5. Auch ächte Gottesfurcht veredelte Sein Leben ;

Wie brannte nicht Sein Herz für dich, Religion !

Denn Seine Sorge war, dir treue Diener geben,

Und , deinen Flor zu ſehn, war Seinem Herzen Lohn.

Ihn hatte taum Georg Sich näher noch geleget;

Dem Gütigen mehr Macht, um wohlzuthun, verliehn :

Ach, ſo erblaßt Er ſchon ! und eine Zähre neget

Des edlen Königs Aug ' ; Er ſelber tlagt um Ihn !

6. Und den verloren wir ? Das Land , ſo wie die Seinen ,

Die trauervoll um Ihn, den zärtlichſten Gemahl,

Den Bruder voller Treu , den beſten Vater, weinen

Doch unſrer Schwermuth Nacht durchbricht ein heitrer Stral.

Dort, wo nicht Schmerz noch Leid die reinen Freuden ſtören,

Dort wandelt ißt ſein Geiſt in der Derklärten Schaar ;

Die Enkel, die Ihn einſt noch ſo , wie wir, verehren ;

Sie preiſen uns beglüdt, daß Er einſt unſer war!

Es folgen die Namen von 65 Studierenden der erſten Ordnung d. h . nach dent

heutigen Sprachgebrauch Primanern der höheren lateiniſchen Stadtſchule in

Hannover.

1

Nachtrag zu heft 2-3.

Unter den hannoverſchen Abgeordneten zur National-Der

ſammlung (Heft 2–3 dieſes Jahrgangs) wurdc S. 139 der Kultusminiſter

Friedrich Karl Ernſt Auguſtv . Bothmer genannt. Die Angabe iſt irrig , viel

mehr war der jüngere Bruder Karl v. Bothmer Abgeordneter in Frankfurt:

Karl Friedrich Ferdinand Vincent v . Bothmer entſtamint einer

alten lüneburgiſchen Adelsfamilieund wurde am27. September 1799 zuStolzenau

geboren, wo ſein Vater Ferdinand d. B. als Oberhauptmann lebte. Er ſtudierte

Jura und war 1826/27 Juſtizrat bei der Juſtizkanzlei in Hannover, dann

bis 1837 in Göttingen . Kurz vor dem Tode des Königs Wilhelm (20. Juni

1837) wurde er nach Hannover berufen, um an legislatoriſchen Arbeiten mit

zuwirken , und als gleich nachher der neue König Ernſt Auguſt eine Commiſſion

zur Prüfung der Rechtsbeſtändigkeit des Staatsgrundgeſekes von 1833 eina.

ſeşte, wurde d. Bothmer neben v. Schele und Graf Wedel mit in dieſelbe

berufen. Das Reſultat entſprach nicht den Wünſchen des Königs, namentliche
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hatte ſich v. Bothmer energiſch für das Staatsgrundgeſetz ausgeſprochen . Der

König hob dasſelbe bekanntlich trozdem auf und d. Bothmer ging als 2. Beamter

an das Amt Rethem a. d . Aller, wo er 1837—1844 gewirkt hat. Als 1840 die

Univerſität Göttingen ſich zum erſten Mal wieder an den Ständewahlen be

teiligte , wählte ſie v . Bothmer zu ihrem Vertreter ; der König forderte ihn per

fönlich auf die Wahl anzunehmen, d . Bothmer lehnte aber ab, indem er ſeine

Anſicht, daß die Aufhebung des Staatsgrundgeſeges nicht berechtigt geweſen

ſei, wiederholte. 1844 nahm d. Bothmer Urlaub auf unbeſtimmte Zeit und 30g

auf ſein Gut Karow inPommern, das er ein Jahr vorher erworben hatte. 1848

wählten ihn die Kreiſe Wunſtorf, Neuſtadt und Fallingboſtel zu ihrem Vertreter

nach Frankfurt. Er nahm für erſteren Kreis an , ſchloß ſich in Frankfurt mit

Detmold der äußerſten Rechten an , ſtimmte als Großdeutſcher gegen den preu

Biſchen Erbfaiſer und war auch als hannoverſcher „ Bevollmächtigter bei der

proviſoriſchen Centralgewalt für Deutſchland" in Frankfurt tätig . Dor der

Überſiedlung der Nationalverſammlung nach Stuttgart kehrte v. Bothmer nach

Karow zurüd und iſt hier am 9. Mai 1852 geſtorben. Dr. Niebour.

v.

Einem alten Zuhörer Albrechts mag es geſtattet ſein , verſchiedenes in

dem ihn betreffenden Artikel auf Seite 138 des vorigen Heftes dieſer Zeitſchrift

richtig zu ſtellen . A. hieß Wilhelm Eduard und unterſchrieb ſich mit dem letzten

Dornamen . A. war in Frankfurt 1848 zunächſt als einer der Siebzehn tätig,

der Vertrauensmänner , die dem Bundestage ſeinem eigenen Beſchluſſe ent

ſprechend für den Zwed der Verfaſſungsreviſion von den 17 Stimmen des Engern

Raths beigegeben waren. A. vertrat die 15. Stimme (Oldenburg, Anhalt, Schwarz

burg) . Über die Verſuche ihn 1848 aufs neue als Lehrer für Göttingen zu ge

winnen , habe ich im Jahrb. des Geſchichtsvereins für Göttingen II ( 1900 )

S. 56 ff. berichtet. Seine Vorleſungen in Göttingen wie in Leipzig umfaßten

deutſches Privatrecht und deutſche Rechtsgeſchichte, deutſches Staatsrecht und

Kirchenrecht. Sie waren nichts weniger als „ trođen ". Ich habe Albrecht im

Winterſemeſter 1857/58 gehört, und kann mich außer auf meine eigene Er .

fahrung auf die meines jüngſt verſtorbenen Kollegen , des Romaniſten Ferd.

Regelsberger berufen. Er war 1850 und 1851 Albrechts Zuhörer und hat Er

innerungen an jene Zeit in der deutſchen Juriſten -Zeitung v. 1. Auguſt 1909

( Feſtnummer 3. 500 jähr. Jubiläum der Univerſität Leipzig) veröffentlicht. Es

heißt darin : ich habe keinen Rechtslehrer kennen gelernt, der es in gleichem

Maße derſtand, ſeine Zuhörer juriſtiſch zu erziehen. Die Dortragsweiſe Albrechts

war eine Verbindung von Diktat und freier Ausführung . nicht ſelten begann

die Erörterung ſchon, nachdem wenige Worte diftiert waren ; der Zuhörer war

daher genötigt, dem Vortragenden mit Aufmerkſamkeit zu folgen , wenn er ein

vollſtändiges Diktat erhalten wollte. Ich erachte dieſe Methode für ideal, aber

ihre Handhabung leßt einen Virtuoſen voraus, wie es Albrecht war" .

F. Frensdorff , Göttingen .

.

Die auf Seite 67 des 2/3 Heftes dieſes Jahrgangs in dem Aufſatz von

Geh. Rat Hartwig erwähnte Frau von Wallmoden, ſpätere Gräfin Yar

mouth, war keine geborene v. Hardenberg , ſondern nach den Regeſten des Ge

ſchlechtes vor Wallmoden eine geb. von Wendt , Tochter des Hannov .

Generals Johann Franz Dietrich von Wendt.

1
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Bericht des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen

über das 76. Geſchäftsjahr

1. Oktober 1910 bis 30. September 1911 .

Am 1. Oktober 1910 hatte der Verein einen Beſtand von 521

Mitgliedern . Im Laufe des Jahres 1910/11 ſind hiervon durch Tod

9, durch Austritt 13 Mitglieder ausgeſchieden ; dieſem Verluſt ſteht

aber der erfreuliche Zuwachs von 161 Mitgliedern gegenüber, die

wir der regen Werbetätigkeit im legten Geſchäftsjahre zu verdanken
haben. Somit verfügt der Verein am 1. Okt. 1911 über einen Be

ſtand von 660 Mitgliedern .

Im Vorſtande wie im Ausſchuſſe hat das verfloſſene Jahr keine

Veränderungen zu verzeicinen .

Während des Winterhalbjahres wurden folgende Vorträge

gehalten :

1. Dr. Lonke, Profeſſor, Bremen : ,,Königin Luiſe im Lichte der

neueſten Forſchung ".

2. Dr. Grotefend, Geh. Archivrat, Schwerin i. M. „ Strafrecht

und Strafrechtspflege der Deutſchen in alter Zeit ".

3. Dr. Brandi, Univ .- Profeſſor, Göttingen : „ Der Prozeß

Heinrichs des Löwen".

4. Dr. Brinckmann, Direktorialaſſiſtent am Keſtnermuſeum ,

Hannover: ,,Heinr. Aldegrever, ein niederdeutſcher Künſtler der Re

naiſſance (mit Lichtbildern .)"

5. Dr. Haßig, hannover : Juſtus Möſer als politiker“ .

Die Vorträge erfreuten ſich durchweg eines regen Beſuches.

Hinterher vereinigte man ſich in zwangloſer Weiſe bei einem Glaſe

Bier im „Münchener Bürgerbräu".

Zwei Ausflüge, an denen auch die Damen teilnahmen, fanden

ſtatt. Der erſte, ein Tagesausflug, führte den Verein am 11. Juni

nach Kloſter Loccum. Herr Studiendirektor Schulßen hielt im

Bibliotheksſaale (dem alten Refektorium ) einen intereſſanten Dortrag

über die Geſchichte der Tiſterzienſer und des Kloſters und übernahm

dann in freundlicher Weiſe die Führung durch die Kirche und die

übrigen ſehenswerten Räume. Nachdem dann der prachtvolle Park

beſichtigt war, begab man ſich nach Bad Rehburg, wo man ſich im

Hotel Mencke zu einem Mittageſſen dereinigte. Ein Spaziergang

führte dann über das Matteſchlößchen zur Station Wiedenbrügger

don wo die Rückfahrt erfolgte.
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1

Der zweite Ausflug wurde nach Schloß Ricklingen gemacht ,

wobei Herr Profeſſor Weiſe die Führung übernahm und einen ein

gehenden Vortrag über den lüneburgiſchen Erbfolgeſtreit, ſeine ge

ſchichtliche BedeutungundüberdieFamilie derer von Mandelslohhielt.

Die Heimkehr erfolgte über Wunſtorf, wo eine Anzahl von Teilneh

mern des Ausfluges noch die intereſſante romaniſche Kloſterkirche

beſichtigten .

Don Veröffentlichungen erſchienen im Geſchäftsjahre 1910/11 :

1. Von den Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Nieder

ſachſens Bd. 28, Urkundenbuch des Hochſtifts Hildesheim Bd. 6

(Schlußband), bearbeitet von Archivrat Dr. Hoogeweg.

2. Von den Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens Bd. 3.

Heft 1 : Werneburg, Gau, Grafſchaft und Herrſchaft in Sachſen

bis zum Übergange in das Landesfürſtentum ; und Heft 2/3 : Bode,

Der Uradel in Oſtfalen. Im Druck faſt abgeſchloſſen iſt Heft 4 : W.

Barth, Die Anfänge des Bankweſens in Hannover.

3. Von dem Werke über die Urnenfriedhöfe in Niederſachſen

iſt Heft 1/2 von Band 1 (G. Schwantes, die älteſten Urnenfried

höfebeiÜlzen undLüneburg; mit einem Beitrage vonM. M. Lienau)

im Druck abgeſchloſſen .

Ebenſo iſt die Ausgabe des ſyſtematiſchen Inhaltsverzeichniſſes

für das Vaterländiſche Archiv und die Zeitſchrift ſeit dem Jahre 1829

demnächſt zu erwarten . Für Mitglieder iſt es zum Preiſe von 2.00,

M. zu beziehen.

Anlage A.

. .

.

Das Vereinsvermögen beträgt am Schluſſe des Rechnungs

jahres 1910/1911.

1. Für den Hiſtoriſchen Derein :

an Barbeſtand Mk. 575.18

Belegt laut Sparkaſſenbuch . 2679.92

Summa Mk. 3255.10

Übertrag : 255.10

an Wertpapieren 10000.

Summa Mk. 13255.10

2. Das Separat- Konto A laut Sparkaſſenbuch 7865.97

8. B 5289.78

4. C 2000.

Summa Mi. 29410.85

mk .

H

. !!

2 N AI

n w 11 0
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. .

Auszug

aus der

Rechnung des Hiſtoriſche
n
Vereins für Niederſach

ien

von 1910 1911.

I. Einnahmen.

1. Jahresbeiträge der Mitglieder ME. 2949.50

2. Ertrag der Publikationen 677.50

3. Außerordentliche Zuſchüſſe 1950.

4. An Jinſen
472.

5. Beitrag des Stader Vereins 330.

Mt. 6379.

6. Belegt laut Sparkaſſenbuch .
Mt. 2198.02

7. An Bar . 2.24 2200.26

11

.

11

O . . .

.

Summa Mt. 8579.26

>

II. Ausgabe.

1. Bureauuntoften :

a. Remun. f. d . Expedienten u. Boten mk. 800.

b. Feuerung, Licht, Miete pp.
200.

c. Schreibmat., Kop ., Porto u. Druďtoſt. 1024.21 Mi. 2024.21

2. Behuf der Sammlungen , Bücher und Dokumente 271.95

3. Behuf der Publikationen .
2710.60

4. Außerordentliche Ausgaben 317.40

Summa Mi. 5324.16

5. Belegte Gelder It. Sparkaſſenbuch ME. 2079.92

6. Barbeſtand
575.18

Summa mk. 8679.26

. . .

. . n

.

.

Profeſſor Dr. Weife , als zeitiger Schafmeiſter.



129

Anlage B.

Separatkonten

für die

literariſchen Publikationen des Hiſtoriſchen Vereins für

Niederſachen

vom Jahre 1910/11.

A. Herausgabe des Atlas vor- und frühgeſchichtlicher Bes

feſtigungen Niederſachſens und des Urnenfriedhofswerks.

. .

.

.

.

1. Einnahme.

Dom Miniſterium der geiſtlichen uſw. Angelegenheiten Mt. 500.

Don der Römiſch -germaniſchen Kommiſſion
1000.

Dom Landesdirektorium der Provinz Hannover 1500.

An Jinſen . 259.47

Summa Mt. 3259.47

Belegt It. Sparkaſſenbuch . . 7321.45

Summa mk. 10580.92

II. Ausgabe.

Für Pläne des Atlas mi. 244.

für Zeichnungen uſw. zum Urnenfriedhofswerk 2470.95

Summa Mi. 2714.95

Beſtand belegt laut Sparkaſſenbuch 7865,97

.

. .

.
11

Summa mt. 10580.92

B. Zur Veröffentlichung von Urkunden und Akten zur

Geſchichte der Provinz Hannover .

. .

1. Einnahme.

Dom Direktorium der Staatsarchive in Berlin

Dom Landesdirektorium der Provinz Hannover

Von der Kapitalverſicherungsanſtalt Hannover

An Zinſen

.

Mk. 1300.

1500.

200.

250,75

Summa mt. 3250.75

1911 26
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1

mik . 3250.75Übertrag :

Belegt laut Sparkaſſenbuch 5496.53

Summa Mt. 8747.28

. .

0

O .

M

II. Ausgabe.

Für Honorar mt. 657.50

für Lichtdrude und Drudtoſten 740 .

für Zuſchuß zum Urkundenbuch 1860.

für Inventariſation nichtſtaatlicher Archive 200 .

Summa mt. 3457.50

Beſtand belegt laut Sparkaſſenbuch . 5289,

Davon ſind feſtgelegt für 28. Band der Quellen pp.

Mt. 2263.75

1

.

e. Graf Julius Oeynhauſen . Sonds.
1

1. Einnahme.

.Belegt laut Spartaſſenbuch

An 3injen

Mt. 2000.

70.

Summa Mt. 2070.

II. Ausgabe.

Überweiſung der Zinſen an den Fonds zur Veröffentlichung

don Urkunden und Akten zur Geſchichte der Provinz Hans

nover, Separatkonto B I

Belegt laut Spartaffenbuch

mt. 70 .

2000.

Summa Mt. 2070.

Prof. Dr. Weiſe, a's zeitiger Schafmeiſter ..



131

Anlage C.

Verzeichnis.

der

Erwerbungen für die Bibliothek des Dereins .

1. Geſchenke von Behörden und Geſellſchaften .

Don dem Hauſe der Abgeordneten in Berlin :

6950 Stenographiſche Berichte über die Verhandlungen des Hauſes der Abs

geordneten 1910,11 nebſt Anlagen. Berlin 2910 40.

Von dem Direktorium der Staatsarchive in Berlin :

8005 Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Niederſachſens Bd . 28 :

Hoogeweg , H., Urkundenbuch des Hochſtifts Hildesheim und ſeiner

Biſchöfe. Teil 6. 1370 – 1398. Hannover 1911. 80.

9181 forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens: Bd. 3, Heft 2/3 : Bode, H. ,

Der Uradel in Oſtfalen. Hannover 1911. 80.

Von der Königlichen Ernſt Auguſt - fideikommißbibliothek in Gmunden :

9312 Katalog der Druckſchriften der Königlichen Ernſt Auguſtsfideikommiß .

bibliothek in Gmunden. Bd. 1. Gmunden 1911 .

3

II . Privatgeſchenke.

Von dem Lehrer Th. Benecke in Harburg :

9310 Benede , Th . Geſchichte des Dorfes Neuland. Harburg 1910. 40.

Von dem Profeſſor Dr. Deiter, in Hannover :

9303. Hennacher, m ., Feſtſchrift zu der 250 jährigen Stiftungsfeier des

Kgl. oqmnaſiums zu Aurich am 17. Sept. 1896. Aurich 1896. 80.

Von der Familie Grote :

9304 Groteſche Familien - Nachrichten Nr. 1 , 2. 0. 0. 1911. 40.

Von dem Stadtarchivar Dr. O. Jürgens in Hannover :

9308 Jürgens , O. , Die Entſtehung der ſtadthannoverſchen Muſeen. S. A.

Hannover 1910. 80.

Von dem Oberſtleutnant a . D. Lehmann in Göttingen :

9309 Lehmann , L. , Inhalts - Derzeichnis der Wolffichen Genealogiſchen

Sammlung in derUniverſitätsbibliothek zu Göttingen . Göttingen 1910. 40.

Don Paſtor Dr. I. Maring in Stade :

9302 maring , J., Kurie, Episkopat und Mönchtum im Mittelalter.

Salzburg 1911. 80.

1

28
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Vom Stabsarzt Dr. Meinshauſen , Frankfurt a. 0.:

9305 Familiengeſchichtliche Blätter der Familie Meinshauſen und Grofebert.

Jahrg. 1 , Nr. 1 , 2. Frankfurt a. 0. 1911. 40.

Von dem Profeſſor 0. Perthes in Berlin :

9311 perthes , O. , Die Bedeutung des Standes der Dentiſten für unſer

öffentliches Leben. Berlin 1909. 80.

Don F. Pfaff in Kaſſel :

9301 Pfaff , f. , Die Abtei Helmarshauſen. Ein Beitrag zur älteren 6e

ſchichte der Landſchaft an der unteren Diemel. Kaſſel 1911. 89.

Von der Buchhandlung von Fr. Dieweg & Sohn in Braunſchweig :

9300 Verlagskatalog von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunſchweig 1786—

1911. Braunſchweig 1911. 80.

Don dem Rechtsanwalt Dr. O. Woltereck , hier :

9299 Woltereck , 0. , Stammbaum der Familie Woltereck . Goslar 1910. 8º.

9298 Siemens , L. u . u. hölſcher, Stammbaum der Familie Siemens.

Goslar 1910. 80.

9297 v. Cölln , 6. Die von Cölln. Genealogiſch - biographiſche Umſchau

durch frühere Jahrhunderte bis zur Gegenwart. Hannover 1906. 80.

Don dem Lehrer Zuckermann , hier:

9296 3uckermann, m. , Überſicht über den jüdiſch - geſchichtlichen Inhalt

des Königlichen Staatsarchivs zu Hannover. Leipzig 1910. 80.

1

III. Angekaufte Bücher und Zeitſchriften ,

5819a Neues Archiv der Geſellſchaft für ältere deutſche Geſchichtskunde.

Bd . 36, Heft 1-3. Hannover und Leipzig 1911. 80.

9307 Blajel , T. , Die Wanderzüge der Langobarden. Breslau 1909. 80.

5821 Hiſtoriſche Zeitſchrift Band 106. München und Leipzig 1910. 80.

9306 Kames , K., Die weltliche Gerichtsbarkeit in der Stadt Hildesheim

während des Mittelalters. Celle 1910. 80.

8576 Hiſtoriſche Vierteljahrsſchrift. Jahrg . 14. 1911. Leipzig 1911. 80.

IV. Korreſpondierende Dereine und Inſtitute .

1. Geſchichtsverein zu Aachen .

2. Hiſtoriſche Geſellſchaft des Kantons Aargau zu Aarau.

3. Altertumsforſchender Verein des Oſterlandes zu Altenburg.

4. Société des antiquaires de Picardie zu Amiens .

5. Hiſtoriſcher Verein für Mittelfranken zu Ansbach .
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: 6. Académie Royale d'Archéologie de Belgique zu Antwerpen.

7. Geſchichtsverein für Waldeck und Pyrmont zu Arolſen.

8. Provinziaal Museum van Oudheden in de Provincie Drenthe

zu Affen .

9. Hiſtoriſcher Verein für Schwaben und Neuburg zu Augsburg.

10. J. Hopkins University zu Baltimore.

11. Hiſtoriſcher Verein für Oberfranken zu Bamberg.

12. Hiſtoriſche Geſellſchaft zu Baſel.

13. Hiſtoriſcher Verein für Oberfranken zu Bayreuth.

14. Königl. Statiſtiſches Bureau zu Berlin .

15. Derein für Geſchichte der Mark Brandenburg zu Berlin.

16. Derein für die Geſchichte der Stadt Berlin.

17. Heraldiſch -genealog.- ſphragiſt. Derein „ Herold " zu Berlin .

18. Geſamt- Derein der deutſchen Geſchichts- und Altertums - Dereine zu
Berlin.

19. Berliner Geſellſchaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeſchichte
zu Berlin .

20. Gejamtarchiv der deutſchen Juden in Berlin .

21. Hiſtoriſcher Verein für die Grafſchaft Ravensberg zu Bielefeld.

22. Derein für Altertumskunde zu Birkenfeld.

23. Derein von Altertumsfreunden im Rheinlande zu Bonn.

24. Hiſtoriſcher Verein zu Brandenburg a. h.

25. Geſchichtsverein für das Herzogtum Braunſchweig zu Braunſchweig.

26. Hiſtoriſche Geſellſchaft des Künſtlervereins zu Bremen .

27. Schleſiſche Geſellſchaft für vaterländiſche Kultur zu Breslau.

28. Derein für Geſchichte und Altertum Schleſiens zu Breslau.

29. K. K. mähriſch - ſchleſiſche Geſellſchaft des Ackerbaues, der Natur- und

Landeskunde zu Brünn .

30. Archäologiſcher Klub mährens zu Brünn.

31. Deutſcher Verein für die Geſchichte Mährens und Schlejiens zu Brünn .

32. Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de

Belgique (Commission royale d'Histoire) zu Brüſſel.

33. Société de la Numismatique belge zu Brüffel.

34. Derein für Geſchichte, Altertümer und Landeskunde des Fürſtentums

Schaumburg -Lippe zu Bückeburg.

35. Derein für Chemnißer Geſchichte zu Chemniß.

36. Königliche Univerſität zu Chriſtiania.

37. Weſtpreußiſcher Geſchichtsverein zu Danzig.

38. Hiſtoriſcher Verein für das Großherzogtum helfen zu Darmſtadt.

39. Derein für Anhaltiſche Geſchichte und Altertumskunde zu Deſſau.

40. Naturwiſſenſchaftlicher Verein für das Fürſtentum Lippe zu Detmold.

41. Hiſtoriſcher Derein für Donauwörth und Umgegend zu Donauwörth.

42. Gelehrte eſthniſche Geſellſchaft zu Dorpat.

43. Archiv der Stadt Dortmund.
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44. Hiſtoriſcher Verein für Dortmund und die Grafſchaft Mark zu Dorta
mund.

45. Königlich ſächſiſcher Altertumsverein zu Dresden.

46. Düſſeldorfer Geſchichtsverein zu Düſſeldorf.

47. Society of antiquaries of Scotland in Edinburgh.

48. Derein für Geſchichte und Altertümer der Stadt Einbeck.

49. Geſchichts- und Altertumsforſchender Verein zu Eiſenberg (Sachſens

Altenburg ).

50. Derein für Geſchichte und Altertümer der Grafſchaft Mansfeld zu
Eisleben .

51. Bergiſcher Geſchichtsverein zu Elberfeld.

52. Geſellſchaft für bildende Kunſt und vaterländiſche Altertümer zu Emden .

53. Derein für Geſchichte und Altertumskunde von Erfurt zu Erfurt.

54. Hiſtoriſcher Verein für Stift und Stadt Effen .

55. Literariſche Geſellſchaft zu Fellin (Livland -Rußland).

56. Derein für Geſchichte und Altertumskunde zu Frankfurt a. M.

57. Kaiſerlich archäologiſches Inſtitut ( römiſch -germaniſche Kommiffion ) zu

Frankfurt a . M.

58. Freiberger Altertumsverein zu Freiberg i. Sachſen.

59. Hiſtoriſche Geſellſchaft zu Freiburg im Breisgau.

60. Geſchichtsverein zu Fulda.

61. Hiſtoriſcher Verein zu St. Gallen .

62. Heimatbund der Männer vom Morgenſtern in Geeſtemünde.

63. Société royale des Beaux - Arts et de la Littérature zu Gent.

64. Oberheſſiſcher Geſchichtsverein in Gießen.

65. Oberlauſißiſche Geſellſchaft der Wiſſenſchaft zu Görlik .

66. Geſellſchaft für Anthropologie und Urgeſchichte der Oberlauſit zu

Görlitz.

67. Derein für die Geſchichte Göttingens zu Göttingen.

68. Derein für Gothaiſche Geſchichte und Altertumsforſchung zu Gotha.

69. Stadtbibliothek in Gothenburg

70. Genealogiſcher Verein de Nederlandsche Leeuw's Gravenhage.

71. Hiſtoriſcher Verein für Steiermark zu Graz.

72. Akademiſcher Leſeverein zu Graz.

73. Rügiſch -pommerder Geſchichtsverein zu Greifswald.

74. Hiſtoriſcher Verein für das württembergiſche Franken zu Schwäbiſch -Hall.

75. Thüringiſch -fächſiſcher Derein zur Erforſchung des vaterländiſchen

Altertums und Erhaltung ſeiner Denkmale zu Halle.

76. Derein für hamburgiſche Geſchichte zu Hamburg.

77. Bezirksverein für heffiſche Geſchichte und Landeskunde zu Hanau.

78. Handelskammer zu Hannover.

79. Derein für Geſchichte der Stadt Hannover.

80. Hiſtoriſch -philoſophiſcher Derein zu Heidelberg.

81. Hiſtoriſcher Verein von Heilbronn zu Heilbronn.

E
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.

82. Finniſche Altertumsgeſellſchaft zu helfingfors.

83. Derein für ſiebenbürgiſche Landeskunde zu Hermannſtadt.

84. Provinziaal Genootschap van Kunston on Wetenschappen in
Nordbrabant zu Hertogenbuſch.

85. Derein für Meiningenſche Geſchichte und Altertumskunde in Hildburg .

s

hauſen .

86. Doigtländiſcher altertumsforſchender Verein zu hohenleuben.

87. Derein für thüringiſche Geſchichte und Altertumskunde zu Jena.

88. Ferdinandeum für Tyrol und Vorarlberg zu Innsbrud.

89. Derein für Geſchichte und Altertumskunde in Kahla (Herzogtum

Sachſen - Altenburg).

90. Badiſche hiſtoriſche Kommiſſion zu Karlsruhe.

91. Derein für heſſiſche Geſchichte und Landeskunde zu Kaſſel.

92. Schleswig - Holſtein -lauenburgiſche Geſellſchaft für die Sammlung und

Erhaltung vaterländiſcher Altertümer zu Kiel.

93. Schleswig - Holſtein -lauenburgiſche Geſellſchaft für vaterländiſche oes

ſchichte zu Kiel.

94. Geſellſchaft für Kieler Stadtgeſchichte zu Kiel.

95. Anthropologiſcher Verein von Schleswig -Holſtein zu Kiel.

96. Hiſtoriſcher Derein für den Niederrhein zu Köln.

97. Hiſtoriſches Archiv der Stadt Köln.

98. Phyſikaliſch -ökonomiſche Geſellſchaft zu Königsberg i. Pr .

99. Königliche Geſellſchaft für nordiſche Altertumskunde zu Kopenhagen.

100. Perſonalhiſtorisk Bureau zu Kopenhagen.

101. Antiquariſch - hiſtoriſcher Verein für nahe und Hunsrück zu Kreuznach.

102. Hiſtoriſcher Verein für Krain zu Laibach.

103. Krainiſcher Muſealperein zu Laibach .

104. Derein für Geſchichte der Neumark zu Landsberg a . Warthe.

105. Hiſtoriſcher Verein für Niederbanern zu Landshut.

106. Genootschap van Geschied-, Oudbeid- en Taalkunde zu Leeus

warden .

107. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zu Lenden.

108. Derein für die Geſchichte der Stadt Leipzig.

109. Muſeum für Völkerkunde in Leipzig.

110. Hiſtoriſch - nationalökonomiſche Sektion der Jablonowskiſchen Geſells

qaft zu Leipzig.

111. Geſchichts- und altertumsforſchender Derein für Leisnig und Umgegend

zu Leisnig.

112. Akademiſcher Lefeverein zu Lemberg.

113. Derein für Geſchichte des Bodenſees und ſeiner Umgebung zu Lindau .

114. Archeological Institute of Great Britain and Ireland zu London .

115. Society of Antiquaries zu London.

116. Verein für lübeckiſche Geſchichte und Altertumskunde zu Lübeck .

117. Muſeumsverein zu Lüneburg.
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118. Institut archéologique Liégeois zu Lüttich.

119. Geſellſchaft für Aufſuchung und Erhaltung geſchichtlicher Denkmäler

im Großherzogtum Luremburg zu Luremburg.

120. Derein für Luxemburger Geſchichte, Literatur und Kunft zu Luxemburg.

121. Hiſtoriſcher Verein der fünf Orte , Luzern , Uri , Schwyz, Unterwalden

und Jug, zu Luzern.

122. Magdeburger Geſchichtsverein zu Magdeburg.

123. Derein zur Erforſchung der rheiniſchen Geſchichte und Altertümer zu

Mainz.

124. Mannheimer Altertumsverein zu Mannheim.

125. Revue Bénédictine zu Maredſous in Belgien.

126. Hiſtoriſcher Verein für den Reg.-Bez. Marienwerder zu Marienwerder.

127. Hennebergiſcher altertumsforſchender Verein zu Meiningen,

128. Derein für Geſchichte der Stadt Meißen zu Meißen .

129. Geſellſchaft für lothringiſche Geſchichte und Altertumskunde zu Me .

130. Genealogiſche Geſellſchaft der Oftſeeprovinzen zu Mitau (Kurland ).

131. Derein für Geſchichte des Herzogtums Lauenburg zu Mölln i. L.

132. Numismatic and Antiquarian Society of Montreal (Chateau de
Ramezay) Montreal.

133. Altertumsverein zu Mühlhauſen i. Th.

134. Königliche Akademie der Wiſſenſchaft zu München.

135. Hiſtoriſcher Verein von und für Oberbayern zu München.

136. Derein für die Geſchichte und Altertumskunde Weſtfalens zu Münſter.

137. Société archéologique zu Namur.

138. Geſellſchaft Philomathie zu Neiße.

139. Hiſtoriſcher Verein zu Neuburg an der Donau.

140. Germaniſches National - Muſeum zu Nürnberg.

141. Derein für Geſchichte der Stadt Nürnberg.

142. Landesverein für Altertumskunde zu Oldenburg.

143. Derein für Geſchichte und Landeskunde zu Osnabrück .

144. Derein für die Geſchichte und Altertumskunde Weſtfalens zu Paderborn.

145. Société des études historiques zu Paris (rue Garancière 6).

146. Kaiſerliche archäologiſch -numismatiſche Kommiſſion zu Petersburg .

147. Altertumsverein zu plauen i . V.

148. Hiſtoriſche Geſellſchaft für die Provinz Poſen zu Poſen .

149. Hiſtoriſche Sektion der Königlich böhmiſchen Geſellſchaft der Wiſſens

ſchaft zu Prag.

150. Derein für die Geſchichte der Deutſchen in Böhmen zu Prag.

151. Leſehalle der deutſchen Studenten zu Prag .

152. Archivum Franciscanum historicum zu Brozzi - Quaracchi (bet

Firenze).

153. Diözeſanarchiv für Schwaben und Ravensburg zu Ravensburg.

154. Derein für Orts- und Heimatkunde zu Recklinghauſen .

155. Hiſtoriſcher Verein für Oberpfalz und Regensburg zu Regensburg.

156. Studien und Mitteilungen des Benediktiners und Ziſterzienſer-Ordens.

zu Raigern b. Brünn.

s
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157. Geſellſchaft für Geſchichte und Altertumskunde der Ruſſiſchen Oſtſees

Provinzen zu Riga.

158. Reale accademia dei Lincei zu Rom .

159. Derein für Roſtocks Altertümer zu Roſtock.

160. Carolino-Auguſteum zu Salzburg.

161. Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde zu Salzburg.

162. Altmärkiſcher Verein für vaterländiſche Geſchichte und Induſtrie zu

Salzwedel.

163. Hiſtoriſch - antiquariſcher Derein zu Schaffhauſen.

164. Derein für Hennebergiſche Geſchichte und Landeskunde zu Schmal

kalden,

165. Derein für Meklenburgiſche Geſchichte und Altertumskunde zu Sowerin .

166. Hiſtoriſcher Verein der Pfalz zu Speyer.

167. Derein für Geſchichte und Altertümer der Herzogtümer Bremen und

Derden und des Landes hadeln zu Stade.

168. Geſellſchaft für Pommerſche Geſchichte und Altertumskunde zu Stettin.

169, Königliche Akademie der dönen Wiſſenſchaften , der Geſchichte und

Altertumskunde zu Stockholm .

170. Nordiska Museet zu Stockholm .

171. Hiſtoriſch - Literariſcher Zweigverein des Dogeſenklubs in Elſaß - Loth

ringen zu Straßburg .

172. Württembergiſcher Altertumsverein zu Stuttgart.

173. Derein für Geſchichte, Altertumskunde, Kunſt und Kultur der Diözeſe

Rottenburg und der angrenzenden Gebiete in Stuttgart.

174. Copernikus-Derein für Wiſſenſchaft und Kunſt zu Thorn.

175. Société scientifique et literaire du Limbourg zu Tongern .

176. Canadian Institute zu Toronto.

177. Geſellſchaft für nüßliche Forſchungen zu Crier.

178. Kaiſer Franz Joſef - Muſeum für Kunſt und Gewerbe zu Troppau

(Oberſchleſien ).

179. Derein für Kunſt und Altertum in Ulm und Oberſchwaben zu Ulm .

180. Humanistika Westenkaps Samfundet zu Upſala.

181. Historische Genootschap zu Utrecht.

182. Smithsonian Institute zu Waſhington.

183. Hiſtoriſcher Verein für das Gebiet des ehemaligen Stifts Werden a. d. R.

184. Harzverein für Geſchichte und Altertumskunde zu Wernigerode.

185. Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien.

186. Derein für Landeskunde von Niederöſterreich zu Wien.

187. Derein für Naſſauiſche Altertumskunde und Geſchichtsforſchung in Wien.

188. Stadtbibliothek zu Winterthur (Schweiz)

189. Altertumsverein zu Worms.

190. Hiſtoriſcher Verein für Unterfranken zu Würzburg.

191. Geſellſchaft für vaterländiſche Altertumskunde zu Züric .

192. Schweizeriſches Landesmuſeum in Zürich.

193. Allgemeine geſchichtsforſchende Geſellschaft für die Schweiz in 3ürich .

194. Altertumsverein für Zwickau und Umgegend zu Zwickau .
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Anlage D.

Derzeichnis

der

Patrone, der Ehrens, Dorſtands , Ausſchuß- und ſonſtigen

Mitglieder des Vereins .

1. patrone des Vereins.

1. Provinzialverband von Hannover.

2. Calenberg - Grubenhagenſche Landſchaft.

3. Direttorium der Königlich Preußiſchen Staatsarchive.

4. Magiſtrat der Königlichen Haupt- und Reſidenzſtadt Hannover.

5. Magiſtrat der Stadt Linden.

6. d. Thielen, H., Rittergutsbeſißer, Roſenthal b. Peine.

2. Ehren - Mitglieder.

1. + Doebner, Dr., Archivdirektor a. D. , Geheimer Archivrat,Blantenburg a.H.

2. frensdorff, Dr. iur. et phil., o . Univ .-Profeſſor, deh. Juſtizrat, Göttingen .

3. Grotefend, Dr. , Archivdirettor, 6eh. Ardidrat, Schwerin .

4. Jacobs, Dr., Archivrat, Wernigerode.

5. Koſer, Dr., Wirklicher eh. Ober - Regierungsrat, Generaldirettor der

Königl. Staatsarchive, Berlin .

6. Schuchardt, Dr., Prof., Muſeumsdirektor, Berlin .

3. Dorſtand und Ausſchuß .

Dorſtand des Vereins :

1. d. Kuhlmann, General der Artillerie 3. D., Erzellenz, Alfeld , Dorfitender.

2. Mener, Ph. , D., Obertonſiſtorialrat, Hannover, Stellvertreter des Dors

figenden.

Den Ausſchuß bilden die Herren :

1. Behnke, Dr., Direktor des Keſtner - Muſeums, Hannover.

2. Brandi, Dr. , o. Univ . - Profeffor, Göttingen.

3. Grethen, Dr., Prof., Oberlehrer, Schriftführer, Hannover.

4. Kruſa , Dr., Direttor d . Königl. Staatsarchids, Ardidrat, Hannover,

5. Kunze, Dr., Direktor der Königl. und Provinzialbibliothet, Prof., Stell

vertreter des Schriftführers, Hannover.

6. Magunna, Landesbaurat, Hannover.

7. Reinecke, Dr., Stadtarchivar, Lüneburg.

8. Roßmann , Landrat, Stellvertreter des Schafmeiſters, Hannover.

9. Thimme, Dr., Bibliothekar a. d. Stadtbibliothet, Hannover.

10. Weiſe, Dr., Prof., Oberlehrer, Schatzmeiſter, Hannover.
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4. Mitglieder.

1. Alfeld (Leine) Ahrens, Paſtor.

Burchard, Landrat.

3 . Kreisausſchuß des Kreiſes .

4. don Kuhlmann, General d . Artillerie 3.D., Exzellenz.

Magiſtrat der Stadt.

6. Realprogymnaſium .

7. Rumann, Rechtsanwalt u. Notar.

8. Altenau i. Oberharz, Engel, Bürgermeiſter.

9. Apelern b. Rodenberg, Frande, Ernſt.

10. Apenrade,
Körner, Robert, Schriftſteller.

11. Aumund b. Degeſad, Dieſel, Wilhelm , Lehrer.

12 . Weidemann, Lehrer.

13. Aurich , Königliches Staatsarchid.

14. Baden - Baden, Mehl, A., Fabrikant u. Rittmeiſter der Reſerve.

15. Bantorf, Kreis Linden, Weber, H., Hofbeſiker.

16. Barterode b. Dransfeld, Holſcher, Paſtor.

17. Baſſum , Lienhop, Stiftsrentmeiſter.

18. Baugen i. Sa. D. Harling, Hauptm . u. Komp.-Chefi. Inf.Regt. 103.

19. Benthe, Kreis Linden , Röhrig, hofbeſiger.

20. Bergen b. Celle, Römſtedt, Präzeptor.

21. Schloß Berlepich, Poſt

bertenbach, Bez. Caſſel, Graf von Berlepih, hans, majoratsbeſißer und

Erbkämmerer in Heſſen .

22. Berlin , l. auch Char.

lottenburg, Friedenau,

Friedrichshagen, Ør..

Lichterfelde, Stegliß,

Wilmersdorf, Königliche Bibliothet.

23 . Dierks, Wilhelm , Prokuriſt.

24. Fiſcher, Rechtsanwalt a . D.

25 . von dem Hagen , Landgerichtsrat.

26 . Heiligenſtadt, C. Dr., Wirtl. Geh. Obersfinanzrat.

Jahncke, Ernſt Dr., Oberlehrer.

28 . Körner, Major u. Abteilungschef i. Kriegsminiſt.

29. Richter, Franz Dr. phil ., Schulvorſteher.

-30 . von Schad , Generalleutnant 3. D. , Erzellenz.

31
Schwertfeger, Königl. Sächl. Major.

32.
Doigts, Präſidentdes evangeliſchen Oberkirchens

rats,Wirtlicher Geheimer Řat, Érzellenz.

33 . Wermuth, Staatsſetretär, Erzellenz.

34.
don Windheim , Generalleutnant u. Oberquartier

meiſter, Exzellenz.
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35. Berlin uſw., Wolfſtieg, Dr., Bibliothekar des Abgeordnetens

hauſes , prof.

36. Zeumer, Dr. iur. et phil., 0. Hon. Univ.-Prof.

37, Bernshauſen, Poſt

RoUshauſen, Wolpers, Georg, Pfarrer.

38. Berſenbrüd, Kreisausſchuß des Kreiſes.

39. Bielefeld , von Borries , Landgerichtsrat.

40. Biſperode, W. Röpke , Lehrer.

41. Biſſendorf, Bez. Hann. Nuphorn, Paſtor.

42. Blankenburg a. h. , freiherr v. Cramm -Burgdorf, Wirtl. Oeh . Rat, Erz.

43. Damköhler, Prof. , Oberlehrer.

44.
Müller, Rich. Erich, Dr. phil.

45 . Mollenhauer, Prof. , Oberlehrer.

46. Bledede a. Elbe. Müller, Landrat.

47. Kreisausſchuß des Kreiſes.

48. Thimme, Lic. theol., Superintendent.

49. Bochum i. W. Roſcher, major 3. D. und Bezirksoffizier.

50. Bodel b. Soltau, Heuer, A. , Lehrer.

51. Bodum bei Amelings

hauſen . Baron von Alten, Rittmeiſter a. D., Kammerherr ..

52, Bodenwerder (Weſer), mener, A., Paſtor.

53. Bonn a. Rh. , Blecher, Otto, stud. hist.

54. Leviſon , Wilh .. Dr. phil ., Profeſſor.

55. Martens , Ernſt, Referendar.

56. Borbed b. Eſſen , Haars , Otto, Dr. jur., Amtsrichter.

57. Braunlage a. H. , Barner, Dr. med. et phil.

58. Braunſchweig, Bedurts, S. , Dr. , Gymnaſial. Direttor.

59. Landſchaftliche Bibliothet.

60. Blaſius, Wilh. , Dr., Profeſſor, Geheimer Hofrata,

61 . Bohlmann, R. , Apothetenbeſiger.

Turs, Otto, Dr. phil.

63. Dedekind, Regierungsaffeſfor.

64 . von Einem , Ernſt Egon.

65. haljebraut, Guſtav, Oberlehrer.

66. Hattentert, Apothekenbeſißer.

Hieb, Georg, Rentner.

68 . Hoffmann, Fräulein, Bibliothetarin .

69. Kammrath , Dr. jur., Landgerichts . Direktor.

70 . Mad, Dr. phil., prof. , Stadtarchivar.

71. magiſtrat der Stadt.

72. Meier, p. 3. , Dr., Prof., Muſeumsdirektor.

73. Meier, H. , Oberſtleutnant 3. D.

74.
Muſeum , Herzogliches.
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75. Braunſchweig, Rhamm , Landinnditus.

76. Rimpau, Arnold , Kaufmann.

77. Schulze, H. , Paſtor.

78. Steinacker, Dr., Muſeums - Inſpektor.

79. Bredenbed, Kreis

Linden ( Deiſter) Remme, 0. , Ötonomierat.

80. Warnede, S., Gemeindevorſteher.

81. Bremen, don Engelbrechten, Hauptmann .

82. Staatsarchiv.

83. Bremervörde, Kreisausſchuß des Kreiſes.

84. Breslau, Reibſtein , Ed . , Dr. phil., Archivaſſiſtent.

85. Bruche b. Melle, von Peſtel, Landrat und Kammerherr.

86. Schloß Brüggen a. L. , Graf von Steinberg, Rittmeiſter a. D. , Kammerherrs

87. Brünninghauſen,

(hann.) , Jard, Paſtor.

88. Brüſſel, (Belgien ), Freiherr v. Dachenhauſen, A., Oberleutnant a. D.

89. Büdeburg, von der Deđen = Offen, Hauptmann u. Kompagnie.

Thef im Weſtf. Jäger - Batl. Nr. 7.

90. d. Engelbrechten, Ad . , Rittergutsbeſ., Kammerherr.

91. Burgwedel, Fellersmann, Hauptlehrer.

92. Celle, Bibliothek der Kaiſerin Auguſta Dittoria -Schule.

93. Bibliothek des Realgymnaſiums.

94. Bomann, W. , Fabritbefiger.

95. Evers, Oberlandesgerichtsrat.

96. Garde, Karl, Oberlehrer.

97. Kukut, Paſtor.

98 . Langerhans, Dr. med. , Medizinalrat.

99 . Lindenberg, Dr. med.

100 . menersburg, Amtsgerichtsrat.

101. Neukirch , Dr. phil., Aſſiſtent am Daterländiſchen

muſeum.

102. Timmermann, ph.. Stadthauptkaſſenrendant.

103. Colle, Rechtsanwalt.

104. Wehl, friß, Senator, Kommerzienrat.

105 . Wichmann, fr., Dr. phil ., Oberlehrer.

106. Charlottenburg, Himſtedt, Oberleutnant.

107. Kendell, A. W.

108 . Lodemann , G. , Dr. phil., Privatdozent.

109. Roethe , Dr., o . Unid. - Profeſſor , eh. Res

gierungsrat.

110. Chemnitz i. S. Dauer, Karl, Kaufmann.

Körber, Ferdinand.

112. Trefeld Wunſch, A. , Dr. phil., Oberlehrer.
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118. Dannenberg ( Elbe). Koch, Bürgermeiſter.

114. Danzig, Mauersberg , Karl, Konſiſtorialaſſeſſor.

115. Daſſenſen, Poſt

Martoldendorf, Duenſing, Hugo, Lic. theol., Dr. phil.

116. Detmold . Rötteken, fr.

117. Diepholz, Kreisausſchuß des Kreiſes.

118. Ditterte, Kr. Linden , Garben, E. , Gutsbeliger.

119. Döhren (hann . ), Langer, frau Direktor.

120 . Doß, Paſtor.

121. Dortmund, Helmke, f. , Prof., Oberlehrer.

122. Jacobſen, Adolf, Bücherreviſor.

123, Dresden , v. Klend, Major a. D.

124. Duderſtadt, Willig, prof. , Oberlehrer.

126. Dunau, Rittergut,

Kr. Linden , Meinede, H. , Rittergutspächter,

126. Eddigehauſen bei

Bovenden , Nolte, H. , Lehrer.

127. Eime b. Banteln , Bauer, 6., paſtor.

128. Einbed , Blume, Rechnungsrat.

129 . Boden , Ferdinand, Kaufmann.

130 . Elliſſen , Dr. O. A., Prof., Oberlehrer.

131 . Feiſe, Prof., Oberlehrer.

132. Garbe, Rechtsanwalt und Notar.

133. Magiſtrat der Stadt.

134. Elbing, Weſtpr. D. Schad, Rittmeiſter a . D.

135. Eldenburg b. Lenzen

(Elbe), freiherr d. Wangenheim -Waate.

136. Emmerſtedt b. Helms

ſtedt, Schattenberg, Paſtor.

137. Endeholz b. Ejdede

(Kr. Celle), Bruns, Lehrer.

138. Endorf b. Ermsleben , Freiherr v. Knigge, E., Kammerherr.

139. Erfurt, Schmidt, Dr., Oberbürgermeiſter.

140 . D. Strauß und Torney , Regierungsrat.

141. Erichsburg ( Kreis

Einbed ),
Lührs, Friedr., cand. theol.

142. Effen (Ruhr ). Ahlers, Hauptmann a . D.

143. Meqer, A., Staatsanwalt.

144. 3eđendorff, Karl.

145. Everloh ( Kr. Linden ), Gieſeđe, f. , Hofbeſiger.

146. Ederſen (Kr. Celle ), Wille, Otto, Lehrer.

147. Flensburg, d. Eſtorff, Oberſtleutnant im fajl, Regt. 86 .

148. Srantfurt a. M., Langenbed , Dr., Prof., Direttor der ſtadt.

Handelslehranſtalt.

t1
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149. frankfurt a. M. Panſe, Landgerichts . Direttor.

150. Frankfurt a. 0. d . Nordheim, L. , Regierungsrat.

151. Graf v. Rittberg, Regierungsrat.

152. fredelsloh b.Moringen, Dreyer, Ad . , Paſtor.

163. Freiburg i. Br. Gauß, T. I. , Dr., Privatdozent.

164 . freiherr von Mandelsloh . Werner , General

Major d. R.

155. Friedenau, Elſter, O., Oberleutnant a. D. , Ardhivar.

156 . v. Holleufer, Oberleutn . tommand. 3. Kriegsakad..

Freiherr d. Minnigerode- Roſſitten .

158. Friedrichshagen , Ritter, Paul, Dr. phil ., Privatdozent.

159. Gadenſtedt, Kr. peine, Münchmener, H. , Paſtor.

160. Geeſtemünde, Scriefer, Georg, Kaufmann.

161 . Schübeler, Oberlehrer.

162.Gehrden, Kr. Linden, Hartwig,Tierarzt.

163. Gmunden , (Niederöſt.), Königliche Ernſt Auguft- fideikommiß - Bibliothet.

164. Freiherr Grote, Emmo, Hofmarſchall.

165. Göttingen , Algermiffen , w. , Rechtsanwalt.

166 . von Bar, Dr., o. Univ.. Profeſſor, Geh. Juſtizrat.

167. Bauſtedt, Karl, Oberlehrer.

168. Bertheau, Friedrich, Dr., Prof.

169. Brandi, Dr., o . Univ .- Profeſſor.

170. Dalquen , Frit, Proturiſt.

171. Denete, Dr., Rechtsanwalt.

172. Eidemener, cand. phil.

173. Haeberlin , Dr., Ober - Bibliothetar.

174. Kludhohn, Paul, Dr. phil.

175. Köhler, Dr., Präſident a . D., Wirkl. eh. Rat, Erz :

176. Lehmann, M., Dr., o . Univ. - Prof. , Geh. Reg.- Rat.

177. Lehmann, Oberſtleutnant a. D.

178. Magiſtrat der Stadt.

179. Hiſtoriſches Seminar.

180. Müller, Georg, Dr. phil. , Bibliotheksaſſiſtent.

181. Schwarz, C., Generalmajor 3. D.

182. Stein, Walter, a.o. Univ .-Profeſſor.

183. UHI, B., Dr. phil., Hilfslehrer.

184 . freih. d. Uslar - Gleichen, Generalleutn . 3. D., E13.

185. Wagner, Dr. phil., Stadtarchivar.

186 . Warnede, Superintendent,

187. Weden, fr., Dr., Archipar a. D.

188 . Wolff, Landgerichtsrat.

189. Weſenberg, Dr. phil.

190. Ooslar a. h . , Baron don Alten - Boltern , Rittmeiſter a. D.
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191. Goslar a. h. , Bibliothek der Marktkirche.

192. Borchers, Hermann, Fabrikbeſiker.

193. Hölſcher, Dr., Profeſſor und Stadtarchivar.

194. Kirchhefer, Paſtor.

195. Schmidt, Auguſt,Kandidat des höheren Schulamts .

196. Grabow b. Lüchow , v. Plato, Generalmajor 3. D.

197. Grasleben b. Helmſtedt, Wieſe, Dr. , Direktor des Kali - Werks .

198. Grohnde a. Wejer, Nebel, Dr., Paſtor.

199. Or .- Boltern , Bürger, Tierarzt.

200 . W. Orawe, Rittergutspächter.

201. Gr.-Lichterfelde, Herwig, Dr., Präſident der Kloſterkammer a. D.,

Wirkl. heh . Ober - Regierungsrat.

202. hahn, Dietr., Dr., Direktor des Bundes der

Landwirte.

203 . Krüger, L. , Dr. , Abteilungsvorſteher im Königl.

Geodätiſchen Inſtitut, Profeſſor .

204. von Meyeren, Geh. Ob. -Reg.- u. Vortrag. Rat.

205. Or.-Munzel, Kr. Lind. , Behnſen , Brennereibeſißer.

206 .
Bohrſſen , Gemeindevorſteher.

207. Gurhof-Gries, Freiherr von Minnigerode - Roſſitten .

208. Haemelſchenburg, von Klence, Rittergutsbeſißer,

209. Haltern b . Belm , Land :

kreis Osnabrück , Weſterfeld, Lehrer .

210. Hamburg, Alpers, Lehrer.

211. Baaſch, Ernſt, Dr., Bibliothekar der Kommerzbibl.

212. Stadt- Bibliothek.

213 . Bordhling, Conrad, Dr., Profeſſor.

214 . Buſch, 3. H. , Lehrer.

215 . Cohrs, Heinrich, Prokuriſt.

216. Heinrich, H. , Hauptlehrer.

217. Jaeger, Rud . W.

218. Lührs, Dr., prakt. Arzt.

219. Neuhaus, Karl.

220 . Freiherr von Ohlendorff, Heinrich.

221. philippſen , H. , Inſpektor.

222. Rambe, Karl, Fabrikbeſiker.

223 . Richter, A. , Dr. , Oberlehrer, Profeſſor.

224 .
Rudorff, Otto, Oberlandesgerichtsrat.

223. Voigt, Johann Friedrich, Dr. jur.

226. Hameln a. W., Bachrach , S. , Lehrer.

11

M

M

11

Hiſtoriſcher Leſeverein.

228 . Kauth, Urban, Gerichtsaſſeſſor.

Meißel, 3. , Lehrer.

227.

11

229.
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230. Hameln a. W. , muſeums Derein .

231. Freih. v Reißenſtein, Königl. Sächi. Hauptm . a . D.

232 . Königl. Seminar.

233 . Spanuth, h., Oberlehrer.

234. Hamm i. W. Probit, Oberlandesgerichtsſekretär.

236. Hankensbüttel, mener, Ernſt, Lehrer.

236. Hannover u. Linden , Ahlburg, Heinrich, Sattlermeiſter.

237. Graf von Alten - Linſingen, Karl, Major a. D.,

Kgl. Kammerherr.

238 . Badhauſen, Paſtor,

239. Bade, Peter, Dr. med.

240. Hannoverſche Bank, Depoſitentaſſe, Linden .

241. Bartels, Enno , Dr. phil., Profeſſor.

242.
Bartling, Hermann , Kaufmann.

243. Behnke, W. , Dr. phil. , Direttor des Keſtners

muſeums.

244 . Behrens, Erna, fräulein, Chanoineffe.

245. Behrmann, Rechtsanwalt.

246 . Beimes, Paſtor.

Benzler, Generalarzt a. D.

248 . v. Berger, Ober -Konſiſtorialrat a. D.

249. Blumenbach Oberſt a . D.

250. Boedeter, Geh. Regierungsrat.

251. Börgemann, Architett.

252. Freiherr v. Bothmer, Ardinar a. D. , Kammerherr.

253 . Brandt, Dr. med., Arzt.

254. Brennete, Dr., Kgl. Archipar.

255 . Brüning, Adolf, Dr., Direktor des Provinzials

Muſeuws.

256 . Budde, Oberregierungsrat.

Büttner, Dr. phil., Wilf. Hilfslehrer.

258 . Bunſen, Geh . Juſtizrat.

259. Burdhardt, Albert, Geh . Regierungs• u. Forſtrat.

260. Buſch, Rendant.

261. v. Tampe, Dr. jur. , Schakrat.

262. Caſpar, Bernhard , Geh. Kommerzienrat.

263. Crone , C., Buchdrudereibeſiger.

264. Deichert, Dr. med., prakt. Arzt.

265. Deiter, Dr. Profeſſor.

266 . Demong , Realgymnal.- Direttor a. D., Profeſſor.

Dettmer, Dr., Oberlehrer, Profeſſor.

268 . Dieſtel , Dr. , Bibliothekar der Kgl. Techniſchen

Hochſchule.

.

257.
9

267.

**
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269. Hannover u. Linden d . Dobbeler, Geh. Ober-Regierungsrat.

270 . Domino, Franz, Kaufmann.

271. Domizlaff, Dr., Juſtizrat.

272. Dunder , Dr. , Oberlehrer.

273 . Dunker, Adolf, Amtsgerichtsrat.

274. Edler, Otto , Fabrikbeſiger,

275. Engelke, Dr. jur., Senator.

276. Ewig, Dr., Oberlehrer.

277. En, Buchhändler.

278. Find, Alere , Fräulein .

279. Fink, 6., Senator.

280. Fiſcher, Otto, Direktor.

281. Francke, w. Th. , Oberlandesgerichtsrat a. D.

282. freeſe, Dr. , Oberlehrer, Profeſſor.

283. Freudenthal, hoflieferant.

284 . d. Freytag, Ulrich, Oberleutnant.

285. friße, Dr. , Abteilungsdirektor am Provinzial

muſeum.

286. Fulſt , Wilhelm , profeſſor.

287. Funk, Kgl. Baurat.

288. Geibel, Ernſt, Verlagsbuchhändler.

289. Goebel , fr . , Dr. phil., Oberlehrer.

290 .
Göhmann, Buchdrudereibeſiker.

291. Grethen, Rud. , Dr. phil., Profeſſor.

292. Grote, Georg , Dr., Oberlehrer, Profeſſor.

293. Grote , Landesbaumeiſter.

294. Grünewald, Maler.

293, Ouden , D. , Oberkonſiſtorialrat.

296 . d . Gündell, Generalleutnant, Excellenz.

297 .
de haën, Dr. phil. , Geh. Kommerzienrat.

298 . hagen, Baurat a. D.

299. Hahne, Dr. Hans, Direttorialaſſiſtent am Pro

vinzial-Muſeum und Privatdozent.

300. . Hate, Leutnant im Feld .- Artill.-Reg. v. Scharne

horſt ( 1. Hannoverſches) Nr. 10 .

301 . Hartmann , K., Dr. med.

302.

77

n

n
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Hartwig , D. , Abt. zu Loccum, Oberkonſiſtorialrat..

303. haß Diplom - Ingenieur,

304. hapig, Dr. phil.

805 . Haupt, Dr. , Profeſſor, Kgl. Baurat.

306 . Heiliger, Rechtsanwalt.

307. Heinichen , Präſident des Landeskonſiſtoriums.

308 . Heinzelmann, Buchhändler.

19

>
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309. Hannover u. Linden Heiſe, Kgl. Baurat.

310. Hillebrand, Stadtbauinſpektor a. D. , Kgl. Baurat.

311. Hilmer, Dr., Senior, Paſtor, prim.

312. . hinüber , Ernſt, Rittmeiſter.

313. Holſt, Leopold, Dr. phil. , Chemiter.

314 . Hornemann, Profeſſor.

315. v. Hugo , Hauptmann a. D.

316. hurtig , heh. Regierungsrat.

317. Jacobi , Dr. phil . , Chefredakteur.

318. Jänede, Louis , Geh. Kommerzienrat.

319. Jänede, Max, Dr. phil.

320 . Jüdell, Otto , Geh. Juſtizrat, Rechtsanwalt u . Notar.

321. Jürgens , Otto , Dr. , Stadtarchivar und Bi.

bliothekar.

322. Kleemeyer, H. , Lehrer und Organiſt.

Kleine, Dr., Notar.

324. Klügel, Karl, Oeh. Konſiſtorialrat.

Knigge, Oberlehrer.

326. Koch, Oberlehrer, Profeſſor.

327. Köhler, I. , Lic. theol., Konſiſtorialrat.

328. Konrich, 6. F. , Redakteur.

329. Kraß , Karl, Dr. med. , prakt. Arzt.

330 . Kreipe, Albert, Kaufmann.

331. Kruſch , Dr., Direktor des Kgl. Staatsarchids,

Archivrat.

382. Kreisausſchuß des Kreiſes Linden .

333 , Künſtler -Derein .

334. Kunze , Dr. , Direktor der Königl. u. Provinzial.

Bibliothek, Profeſſor.

335. Lameyer, hofjuwelier.

336 . Lampe , Oberkonſiſtorialrat.

Landesverſicherungsanſtalt.

338 , Landwehr, Oberlehrer.

339. v . Limburg, Major a. D.

340.
v. d . Lippe, Generalleutnant, Erzellenz.

341. de Lorme, Ed. , Chemiker.

Ludewig , Georg, Dr. phil., Oberlehrer, Profeſſor.

343 . Lulvės, Dr. , Kgl. Archivar, Archivrat.

344. mađenſen, Th ., Profeſſor.

345 . magunna, Osw. , Landesbaurat.

346 . Matthaei, f. , Amtsgerichtsrat.

347.
Mener, Ph. , D., Oberkonſiſtorialrat.

848 . Meyer, Emil, L. , Bantier.
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349. Hannover u . Linden, Meyer, Karl, Dr., Bibliothekar .

350 . Meqer, W. , Lehrer.

351.
möller, 6. , Buchdrudereibeſiker.

352.
mohrmann, K., Profeffor, Konſiſtorial-Baumeiſter

Geh. Baurat.

353. Müđe, Dr., Profeſſor, Gymnaſial-Direttor.

354.
Müller, Dr., Gymnaſialdirettor a . D., 6th . Res

gierungsrat.

355. Freiherr von Münchhauſen , Börries, Dr. jur.,

Rittergutsbeſißer, Kammerherr.

356 . Muſeums -Geſellſchaft.

357. Nachtweh, Dr. ing . , profeſſor.

358 . Narjes, hans, Bankier.

359. Neßenius, Landesbaurat.

360.
Niemeyer, Diplom -Ingenieur.

361 . Niemeyer, E. , Landgerichtsrat a. D.

362.
Nöldeke, Arnold, Konſiſtorialrat.

363. Freiherr von Oeynhauſen, Major a. D.

364 . Ohlendorf, H. , Lehrer.

365 . Oldekop, F., Dizeadmiral 3. D. , Erzellenz.

866. Götz von Olenhuſen , Bernhard , Major a. D.,

Kammerherr.

867 . Oppermann, Oberlehrer a. D.

Otto, Gerichtsaſſeſſor.

369. Pape, Kreisſchulinſpektor.

370. Paulus, Oberleutnant 3. D.

371 . Perb, Claire, Fräulein.

372. Peßler, W., Dr., Aſſiſtent am Daterländiſchen

muſeum.

373. Peters , A. , Dr., Kgl. Archivaſſiſtent.

374. Preil, Robert, Photograph.

375. Prinzhorn, A. , Fabrikdirektor.

376. d . Reden, Senatspräl. a. D. , Deh. Oberjuſtizrat.

Redepenning, Dr. , Profeſſor.

378. Reinede, fr., Fahnen -Fabritant.

379. Reiſchel, 6. , Dr., profeſſor.

880 . Rheinhold, S. , Armeelieferant,

381. Rittmeyer, Kontre-Admiral 3. D.

332. Rohde, Dr. , Oberlehrer.

383. Roſcher, Dr. jur. , Rechtsanwalt und Notar,

Juſtizrat.

384. Roſenthal, Friedr. , Dr. med., prakt , Arzt.

385 . Roßmann, Landrat des Kr. Linden.

97

368.
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386. Hannover u. Linden, Rothert, em. Superintendent.

387. Rotzoll, präſident der Kloſtertammer.

388. zum Sande, A., Dr. med ., Oberarzt.

389. Sannes , Oberlehrer.

390 . Schaer, Dr. phil. , Profeſſor.

991. Schaper, mag, Verlagsbuchhändler.

392. don Schaumberg - Stödicht, Hauptmann und

Batteries Chef.

393. Scheele, Landesbauinſpektor.

894 . Schmidt, Herm ., Dr. , Direttor der Sophienſdule.

395 . Schmidt, Karl, Dr. med. , pratt. Arzt.

396 . Schmidt, Prokuriſt, Buchhändler.

897. Schnell, O. , Oberft a. D.

398 . Schrader, Dr. jur., Generaldirettor.

399. Schröder, W., Feldmeſſer.

400 . Schult , 0. , Weinhändler.

401. Schultz, Eliſe, frau.

402. Schulze, Th. , Buchhändler.

403 . Schumacher, Johannes, Ingenieur.

404. Schwerdtmann, D., Paſtor.

405 . Freiherr von Sedendorf - Gutend, Egon , Ritter

gutsbeſizer.

406 . Seligmann, S. , Kommerzienrat.

407. Seume, Dr., profeſſor.

408 . Siebern , Landesbauinſpektor und Provinzial

Konſervator.

409. Stadt. Bibliothet.

410. Stammler, Dr., Oberlehrer.

411. Stempell, Profeſſor.

412. Theuner, Dr. , Kgl. Archivar, Archivrat.

413. Thimme, Friedrich, Dr., Bibliothetar.

414 . Tidow , Dr., Rechtsanwalt.

415 . Tramm , Stadtdirektor.

416. Ulrich, Oscar, Direktor der Stadttochterſdule II

417. Vogler, konſiſtorial- Setretär a. D.

418. Wagemann , Konſiſtorialrat.

419. Waik, Eberh ., Paſtor prim .

420 . Graf Wedel, Clemens, Landrat.

Wedemener, Theodor, Profeffor.

422 . Wegener, Rechtsanwalt, Juſtizrat.
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Wehrhahn, Dr., Königl. Schulrat.

424 . Weiſe, Wilh. , Dr., Profeſſor.

425 . Wendebourg, Ed . , Architett.

423 .

*$f
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426. Hannover u. Linden , Wengler, Ernſt, Redakteur und Zeitungsverleger.

427. D. d. Wenſe, Landeshauptmann.

428 . von Wengel, Dr., Ober -Präſident der Provinz

Hannover, Erzellenz.

429. von Wiarda , Florenz, Landgerichtsdirettor,

Geh . Juſtizrat.

430 .
Wichtendahl, O., Kunſtmaler.

431. Willece, A. , Rentner .

439. Wolff, Dr., Stadtoberbaurat.

433 . Wolff, Buchhändler.

434. Wolpers, Gerichtsaſſeſſor.

435. Woltered, Otto, Dr. jur., Rechtsanwalt.

436 . Wundram, Heinr., Buchbindermeiſter.

437. Zudermann, Lehrer.

438. Harburg a. E. , Benede, Th. , Lehrer.

439. Hehns, Arthur, Mühlenbeſiper.

440 . Lübbers, Rektor.

441. Magiſtrat der Stadt.

442. Mente, Rudolf, Kaufmann.

443. Muſeums - Verein.

444. Rüther, H. , Paſtor.

445. Sonnentalb, Dr. phil.

446. Hardenberg b. Nörten , Graf v. Hardenberg, Karl, Rittmeiſter a. D.

447. Harenberg ( Kreis

Linden ), Nebel, H. , Gemeindevorſteher.

448. Bad Harzburg, Progymnaſium .

449. haſperde b. Springe, Freiherr v . hate, E.,

450. Haſtenbed b . Emmers

thal, Wehrmann jr. , Georg, Architett.

451. Helgoland, Meyer, Major und Ingenieur- Offizier vom Platz.

452. Herzberg a. h. , Knoche, Superintendent,

453. Rögener, Karl, Konditor.

454 , Roſcher, Th., Amtsgerichtsrat.

455. Hildesheim Beder, Dr. med ., Kreisarzt, Medizinalrat.

456 . Bertram , Adolf , Dr., Biſchof der Diözeſe

Hildesheim.

Beperiniſche Bibliothet.

458 . Brauit, f. Auguſt, Rittmeiſter der Landw . a. D.

459. Braun, Th. D., Wirkl. Geh. Ober - Konſiſtorials

rat a. D.

460 . Gebauer, Dr., Profeſſor und Stadtarchivar.

461.
Gerland, Dr., Stadtſyndikus, Polizeidirektor.

.
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462. Hildesheim, hoppe , D. , General - Superintendent und Obers

Konſiſtorialrat.

463. Kettler, Oberſt 3. D.

464 . Kloppenburg, Mittelſchullehrer.

465. Kluge, fr. , Profeſſor.

466 . Kraut , Landgerichtsdirektor, Geh. Juſtizrat.

467. Kreisausſchuß des Kreiſes Marienburg.

468. Lewinsky , Dr., Landrabbiner.

469. Lohmann, Mittelſchullehrer.

470 . Niemeyer, Dr. , Landgerichtsrat.

471. Stadtbibliothek.

472. Wieder, Domkapitular.

473. Hinrichshagen , Mecks

lenburg - Strelit, Graf v. Bernstorff , Eberhard, Forſtmeiſter.

474. Hörde, Weſtfalen, Schwägermann, E. , Lehrer.

475. Höver b. Ahlten, Düvel, W. , Lehrer.

476. Hörter i. W., König Wilhelms- Gymnaſium .

Peterſen, Alerander, Diplom - Ingenieur.

478. Hohnſtedt b . Edes.

heim ( Leine ), Bunnemann, Superintendent.

479. Holtenſen b . Hameln, Landwehr, 6. , Paſtor.

480. holtenſen b. Weeken , homann, Gemeindevorſteher .

481. Köſel, E. , Hofbeſiger und Kreisdeputierter.

482. Hornſen b. Harbarnſen

(Kr. Alfeld ), Sommer, Amtsrat.

483. Hoya (Weſer) , Bortfeld , Richard, Amtsgerichtsrat.

484. Hudemühlen, Freiherr v . Hodenberg, Hermann ,

485. Ibenhorſt bei

hendefrug, Strudmann, Königl . Oberförſter.

486. 3dſtein i. Taunus, Landsberg, Königl. Oberförſter.

487. Ihlienworth, Reg.:

Bez. Stade, Reimer, Wilhelm

488. Ilfeld, d. Doetinchem de Rande, Dr. , Landrat.

Tohrs, Lic.theol. , Superintendent,Konſiſtorialrat.

490. Ilten b. Lehrte, Wahrendorff, Dr. med.

491. Weber, paſtor.

492. Imbshauſen (hann.) , Freund, A. , Kantor.,
493. Jort. Kreisausſchuß des Kreiſes .

494. Jppenburg b. Wittlage, Graf von dem Busſche- Jppenburg.

495. Jüterbog ( 2 ), v. Bardeleben, Hauptmann und Batteriechef im

Lehr-Regiment der Artillerie Schießſchule.

496. Junter - Wehningen Graf v. Bernstorff, 6. E. , Dr. jur. und Obers

b. Dömitz a . E. jägermeiſter a . D.

489.
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497. Kemme b . Hildesheim , Lohmann, Adolf, Paſtor.

498. Kiel, Keuffel, poſtinſpektor.

499 . Wedemener, Werner, Dr. jur. , Univ .- Profeſſor.

500. Kirchwehren (Poſt

Seelze ). Mirow , R. , Paſtor.

501. Königsberg i. pr., Krauste, 0 , Dr. , Univ.-Profeffor.

502. Kojamin i. poſen , Albrecht, Landrat.

503. Küklow bei Priperbe von Schnehen , 6., Rittmeiſter a. D., Ritters

a. H. , gutsbeſiger.

5C4, Lauenau ( Deiſter ), Pariſius , Rettor.

505 . Schwedendiet, Dr., Sanitätsrat.

506. Lauenburg (Elbe) , Frieſe, Poſtmeiſter a. D.

507. Bad Lauterberg a. H. , Bartels, Dr. , Realſchuldirettor.

508. Lehe, Kreisausſchuß des Kreiſes.

E09. Leipzig, Barth, Willn, Dr. phil.

510. Hollborn, K., Dr. phil., Nahrungsmittel-Chemiter .

511. Lenthe, kr. Linden , Fride, S. , Rittergutspächter.hr

512. Limburg a . Lahn, von Hugo, Landgerichtsdirektor.

513. Lohnde, Kr. Linden, Bauermeiſter, Gemeindevorſteher.

514. Bremer, H., Dolmeier.

515. London , Thiemann, S. 6 .

516. Lorten b. Nortrup , freih . D. Hammerſtein -Loften, Staatsminiſt. a . D ..

Kr. Berſenbrüd, Erzellenz.

517. Ludwigshafen a.

Bodenſee, h. Callenberg, Outsbeſiger.

518. Lübed, Fehling, Ferdinand, Dr. , Senator.

519. Hinrichs, Eiſenbahn - Bureau - Expedient.

520 . Hofmeiſter, H., Dr. phil . , Oberlehrer.

Kretſchmar, Dr., Staatsarchivar, Archivrat.

622. Lüchow , Grupe jr., Wilhelm, Redatteur.

523. Lüneburg, Gramberg, Dr., Oberlehrer.

524 . Gravenhorſt I, Juſtizrat und Notar.

525 . Harmſen , Dr. med., Geh. Sanitätsrat.

526 . Heinemann, Robert, Rechsanwalt.

527 . Heinrichs, Regierungspräſident.

528. Krüger, Franz, Architett.

529. Magiſtrat der Stadt.

530. Reinede, Dr. , Stadtarchivar.

531. Reuter, hans , Paſtor prim .

532. Schlöbde, Hochbauinſpektor, Kgl. Baurat.

583, Uelner , C. , Muſikdirettor.

534. Magdeburg,, Freiherr v. Röffing, Hauptmann.

535. Königliches Staatsarchiv.

11

521.
11
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536. Marburg, Bez. Caſſel, Arneđe, E. W. Friedr., cand. phil.

537. Bradmann, Dr. phil., a . o. Univ . - Profeſſor.

538. Marienforſt b. Godes.

berg, Rhid ., Pflug, Hugo , Outsinſpettor.

589. Marienſee b. Neuſtadt

a. R., Merder, paſtor.

640. Marienwerder, Kloſters

gut b. Hannover, Lodemann, Oberamtmann .

541. marne i. Holſt. Beber, Oscar, Dr. phil., Direktor der Realſchule.

542. Martfeld i. Hona, Twele, paſtor,

543. Misburg b. Hannover, Kuhlmann , M. , Kaufmann.

544. Moringen, ( Solling ), don Roden , Stadtförſter.

545. München , Heine, Paul, Kaufmann.

546 . Helmolt, hans f. , Dr., Redakt. der m. n . N.

547. Hann..Münden, Kreisausſchuß des Kreiſes.

648. Münſter i. W., Büdmann, Rudolf, cand. hist.

549. Königliches Staatsarchid .

560. Or.-Munzel b. Hann ., p . Hugo , Rittergutsbeſißer.

551. Nettlingen, Bez. Hann., Buffe, Superintendent.

552. Freiherr von Tramm.

553. Neuenhaus i. Hann. Grashof, Direktor der landwirtſchaftlichen Scule.

554. Neuſtadt a. R., Pohle, beh. Juſtizrat.

555. Neuwert b. Gehrden

i. h., Diedrich , Dr., Direttor.

556 . Meyer, F., Direttor.

557. Nienburg a. Weſer, Fiſcher I, 2. , Lehrer.

558 .
Freytag, H., Dr., phil . , Oberlehrer, Profeſſor.

559. Magiſtrat der Stadt.

560. Nienhagen b. Mos

ringen , (Solling), Bauer, W., Lehrer.

561. Nienſtedt, Kr. Gronau, Müller, Paſtor.

562. Nordſtemmen , Tönnies, Dr. med. , Sanitätsrat.

563. Northeim i. Hann. Kreisausſchuß des Kreiſes.

564. Kricheldorff, Dr.jur . , Landrat, eh. Regierungsrat.

565 . Kgl. Lehrer - Seminar.

566 . Rabius, Landes- u. Ötonomierat a. D. ,

567.
Renziehauſen, H. , Poſtichaffner.

568 . Röhrs, Buchdrudcreibeſiker.

Schloemer, W. , Paſtor.

570. Obernigt b. Breslau , Oudewill, A. W.

571. Oberurſel a. Taunus, Korf, Auguſt, Derwalter..

572. Oldenburg i. or., von Bylburg, Karl, Oberleutnant.

573. Freiherr von Dindlage, hauptmann .

1

.

569 .
1
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574. Oldenburg i. Or. Großherzogl. Haus- und Central - Archiv.

575. Oſterode a. H. , Gehrde, Superintendent,

576. Oſterwiec a. H. , Müller Robert, Amtsrichter.

577. Ottenſtein, Kreis

Holzminden , Freiſt, W. , Amtsrichter.

578. Otterndorf(Unterelbe), Baner, Landrat.

579. D. d . Often , Dr. phil . , Realſchul- Direktor.

580. Ottweiler, Bez. Trier, Kuhlmen , Amtsrichter.

581. Pankow , Robra, Oberlehrer.

582. Peine, Drobet jr . , A. , Regiſtrator.

583 . Mener, Julius, Dr., Bürgermeiſter.

584. Pernau i. Livland, Freiherr Freytag - Loringhoven , Roderich.

(Rußland) ,

585. plön i. Holſtein, Echte, Amtsgerichtsrat.

586. Poggenhagen, d. Woyna, Landrat.

:587. Potsdam , Haaſeman, £ ., Profeſſor.

688. Preten b. neuhaus,

( Elbe), Freiherr v . Carnap , Rittergutsbeliter.

589. Quarnſtedt b: Gartow ,

Kr. Lüchow , Graf von Bernstorff, Gottlieb .

590. Rathenow , Müller, w , Dr., Profeſſor.

591. Rautenberg i. Hann ., Rederen, Paſtor.

592. Reddershof b. Teſſin , von der Decken .

693. Rethem a. A., Gewerbe- und Gemeinde -Bibliothek.

594. Mittelhäuſer, m . , Lehrer.

595. Ridlingen, Kr. Linden, Kreipe, Karl, Gemeindevorſteher.

596 . Lampe, K. , Gemeinderechnungsführer.

597. Uhlhorn, Paſtor.

598. Rodenberg b. Bad

Nenndorf, Deiſter), Ramme , Dr. , Amtsgerichtsrat.

599. Ronnenberg , Kreis

Linden , Wohler, Rettor.

-600. Rotenburg i. Hann. , Schuſter, F. , Amtsrichter.

601. Salzdetfurth, Bohlen, E., Apotheker a. D.

602. Schelenburg bei

Schledehauſen , Freiherr v. Schele, Major a. D. , Majoratsherr.

603. Schellerten bei

Hildesheim. Loning , paſtor.

604. Schladen , (Harz), Brüdmann, O., Rentner.

605. Schoningen, Lauenſtein , Paſtor.

606. Schulenburg , (Leine), Fride, Albert,

607. Windhauſen , poſtverwalter.

608. Schwarmſtedt, Fündling, Paſtor .

7

11

II 1
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609. Seelze , Kr. Linden, Albes, Apotheker.

610. Bremer, F., Dollmeier.

611. Hemmelmann, Themiter und Apotheker.

612. Rindfleiſch, Dollmeier.

613. Sehnde i. Hann. , Ermiſch , Bergwerksdirektor, Diplomingenieur.

-614 . Silterode bei freiherr v. MinnigerodesAllerburg, Major a. D.

Oſterhagen , und majoratsherr.

615. Söhlde bei

hogeneggelſen , Bertheau, Paſtor.

816. Sorſum, Kr. Linden, hoppe, fr., Hofbeſiker.

617. Springe , Müller, Königl. Oberamtmann.

618. von Laer, Landrat.

619. Stade, Remmers, 3. , Generalſuperintendent, Konſiſtorial.

rat.

620. Stelling , Erſter Staatsanwalt.

621. Steinhude, Willerding, Dr. med., Sanitätsrat.

622. Steinkirchen , Wichmann, prakt. Arzt.

623. Steglitz b. Berlin , Nieſchlag, Geh . Regierungsrat.

624 . Schäfer, Dietr., Dr., o. Univerſitäts -Profeſſor,

Geh. Rat.

625. Stendal, Berner, Dr., Landrichter.

626. Stettin , Marquardt, Regierungs- und Schulrat,

627. Strieſe b. Schebit, p. Wißendorff, Oberſtleutnant a. D., Rittergutsbeſ.

628. Stuttgart, Kroner, Dr. , Kirchenrat.

629. Sülfeld b. Fallersleben, Bergholter, Paſtor..

630. Syte, v. Bennigſen, Amtsgerichtsrat.

631. Taltal i. Thile, Braun, Julius .

632. Tſingtau ,

( Deutſch -Kiautſchau ), E. Ohlmer, K. Chinel. Seezoll- Direttor.

633. Ueße, (hann.), Heldt, Alfred, Paſtor.

634. Uslar, Hardeland, Superintendent.

635. Dahlenbrod bei

Bederteſa, Leiſewit , Rittergutsbeſiter.

636. Darel, Wegener, Dr. , Arzt.

637. Darloſen b. Dransfeld, Wentz, Paſtor.

638. Vegeſad , Bibliothek des Realgymnaſiums.

639. Delber, Kr. Linden, Wiſſel, Gemeindevorſteher.

640. Dolpriehauſen b.Uslar, Engel, Paſtor.

641. Walsrode, Wolff, Ostar, Fabrits und Rittergutsbeliger.

64:. Wandsbec, Schade, 6.

643. Warſtade i . Hann., Müller, Wilh ., Uhrmacher.

644. Waffel b . Sehnde, Enfelſtroth , paſtor .

645. Weener i. Oſtfriesl., Groeneveld, Enno, Rechtsanwalt und notar.
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646. Weener i. Oſtfriesl. Kempe, butsbeſißer.

647. Kreisausſchuß des Kreiſes.

648. Weeken, Kr. Linden, Engel, Gemeindevorſteher.

649. Weimar, Großherzogl. Bibliothet.

650. Wendhauſen bei

Hildesheim , Dibrans , Rittergutsbeſiger, Oekonomierat.

651. Kloſter Wenniglen , D. Adelebſen, Gerichtsaffeffor.

652. Wetlar , Hoogeweg , Dr., Staatsarchivar, Archivrat.

653. Wichtringhauſen bei

Barſinghauſen , Freiherr v . Langwerth - Simmern, Heinr.

654. Wien - Penzing, Fiala , Ed. , Regierungsrat.

655. Wiesbaden, v. Adelebſen, Oberſtleutnant a . D.

656 . Eggers, Dr., Kgl. Archivar.

657. Wilhelmsburg ( Elbe), Bibliothet der Realſchule.

658 . Gemeinde .Dorſtand .

659. Derein für Heimattunde.

660. Wiltenburg b. Hann. , Mirow , Paſtor.

661. Wilmersdorf b. Berlin , Niebour, Dr. jur., Regierungsrat.

662. Wolfenbüttel. Herzogliche Bibliothek.

von Hörſten, Schuldirettor, Profeſſor.

664. von Kettler, Hauptmann und Batteriechef,

665. Schult , P. , Dr. phil.

666 . Zimmermann, Dr., Archiodirettor, Geh. Archivrat.

667. Worms, (Rhein ), hausmann, Frieda, Dr. phil.

668.
Lübbe, Major und Bataillons - Kommandeur im

Inf.-Regt. Prinz Carl (4. Großh. Helf.) Nr. 118.

669. Wormsthal b. Behren, von Alten, Kammerherr, Hofmarſchall a . D.

670. Wrisbergholzen , Graf Görf - Wrisberg.

671. Wülfel vor Hannover, Wehr, E., Paſtor.

672. Wüftewaltersdorf

in Schleſien , Nieſchlag, 6., Fabritdirettor.

663.

!!

2

3
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Anlage E.

M

. .

•
1

-.40
-

. .

1

Publikationen des Vereins.

Mitglieder können nachfolgende Publikationen des Vereins zu den bei.

gejeften Preiſen direkt vom Derein beziehen. Dollſtändige Eremplare ſämt

licher Jahrgänge des „Archids " ſind nicht mehr zu haben ; längere Reihen

von Jahrgängen der 3eitſchrift“ werden nach vorhergehendem Beſchluſſe

des Dorſtandes zu ermäßigten Preifen abgegeben.

Korreſpondierende Dereine und Inſtitute erhalten die unter 19 und 20

aufgeführten „Quellen und Darſtellungen“ und „Forſchungen zur

Gedichte Niederſaciens" zu den angegebenen Preiſen durch die Verlags.

buchhandlung Ernſt Geibel in Hannover.

1. Neues vaterländ. Archiv 1821–1833 (ie 4 Hefte) .

1822-1826 der Jahrgang Mt. 3.—, das Heft Mt. -;75

1830-1833 . der Jahrg. mt. 1.50, -.40

Heft 1 des Jahrgangs 1832 fehlt. Die Jahrg . 1821 , 1827 ,

1828, 1829 werden nicht mehr abgegeben .

2. Daterländ. Archiv des hiſtor. Dereins für Niederſachſen

1834-1844 (ie 4 Hefte).

1834-1841 der Jahrg. Mt. 1.50, das Heft

1842-1843 -.75

Jahrg. 1844 wird nicht mehr abgegeben.

3. Archiv des hiſtor. Dereins für Niederſachſen 1845 bis 1849

der Jahrg. Mk. 3.-, das Doppelheft 1.50

(1849 iſt nicht in hefte geteilt)

4. 3eitſdrift des hiſtor. Dereins für Niederſachſen 1850—1911

(1902-1911 je 4 Hefte.)

1850-1858 der Jahrg . Mt. 3.—, das Doppelheft 1.50

(1850, 54, 55, 57 ſind nicht in hefte geteilt.)

1859—1884, 1886—1891, 1893–1897, 1899–1911 der Jahrs

gang 3.

Jahrg. 1859, 1866, 1872 u . 1877 je Mt.2. - Jahrg. 1874/1875

zuſammen Mt. 3.—. Die Jahrgänge 1885, 1892 und 1898

ſind vergriffen .

5. Urkundenbuch des hiſt. Dereins für Niederſachſen . Heft

1-9. 80.

Heft 1. Urkunden der Biſchöfe von Hildesheim 1846 -2.50

2. 3. Die Urkunden des Stiftes Walkenried .

Abt. 1 , 1852. Abt. 2. 1855 je 2.

3.- ,.

!

M

-

.

M

.
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2 .M

.

1

3.11

3 .

3.

W

3.M

3.3511

2 .. 11

1.50

Heft 4. Die Urkunden des Kloſters Marienrode bis 1400. (4 .

Abt. des Talenberger Urkundenbuches von W. von

Hodenberg .) 1859 .

5. Urkundenbuch der Stadt Hannover bis zum Jahre 1369.

1860 ...

6. Urkundenbuch der Stadt Göttingen bis zum Jahre 1400.

1863. .

7. Urkundenbuch der Stadt Göttingen vom Jahre 1401

bis 1500. 1867 .

8. Urkundenbuch der Stadt Lüneburg bis zum Jahre 1369

1872

9. Urkundenbuch der Stadt Lüneburg vom Jahre 1370

bis 1387. 1875 .

6. Lüneburger Urkunden buch . Abt. V. u. VII. 40.

Abt. V. Urkundenbuch des Kloſters Jenhagen. 1870 .

Abt. VII . Urkundenbuch des Kloſters St. Michaelis zu Lünes

burg. 1870. 3 hefte je

7. Wächter, J. C. , Statiſtik der im Königreiche hannover vors

handenen heidniſchen Denkmäler. (Mit 8 lithographiſchen Tafeln .)

1841. 80

8. brote, J., Reichsfreiherr zu Schauen , Urkol. Beiträge zur

Geſchichte des Königr. Hannover und des Herzogtums Braun .

ſoweig von 1243 — 1370 Wernigerode 1852. 80

9. von Hammerſtein, Staatsminiſter, Die Befigungen der

Grafen von Schwerin am linken Elbufer. Nebſt nachtrag.

Mit Karten und Abbild . (Abdruc aus der Zeitſchrift des

Dereins 1857.) 80

10. Brodhauſen, Paſtor, Die Pflanzenwelt Niederſachſens in

ihren Beziehungen zur Götterlehre. ( Abdruck aus der Zeits

ſchrift des Vereins 1865.) 80

11. Mithoff, H. W. h. , Kirchen und Kapellen im Königreich

hannover, Nachrichten über deren Stiftung uſw. Heft 1. Gottes

häuſer im Fürſtentum Hildesheim . 1865. 40

12. Das Staatsbudget und das Bedürfnis für Kunſt und Wiſſens

ſchaft im Königreiche Hannover. 1866. 40

13. Sommerbrodt , E. , Afrika auf der Ebſtorfer Weltkarte.

1885. 40 ...

14. Bodemann, E. , Leibnizens Entwürfe zu ſeinen Annalen von

1691 und 1692. (Abdrud aus der Zeitſchrift des Vereins

1885.) 80 .

15. v. Oppermann und Schuchhardt, Atlas vorgeſchichtlicher

-.501

1.50.

1.

1.50

-- .50
n

1.20

-.75
M

.

Befeſtigungen in Niederſachſen . Heft 1 bis 8. 1887–1898 .

Folio. Jedes Heft ..
1.50
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1.

1

2 ,.

8.

4.80.

12. -

2.25.
11

3.25

Heft 4 und 7 ſind vergriffen , ſollen aber für Abnehmer des

ganzen Atlas auf anaſt. Wege neugedruđt werden. Dorläufig

werden nur noch Heft 1—3 geſondert abgegeben.

16. Janide, X., Geſchichte Stadt Uelzen . Mit 5 Kunſtbeilagen .

gr. 8 °. 1889

17. Jürgens, O., Geſchichte der Stadt Lüneburg. Mit 6 Kunſts

beilagen. gr. 8 °. 1891 .

18. Sommerbrodt, E. , Die Ebſtorfer Weltkarte. 25 Taf, in

Lichtdrud in Mappe und ein heft Tert. fol. , Tert 40. 1891

19. Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Nieders

faciens, 80.

Band 1 : Bodemann, Ed., Die älteren Zunfturkunden der

Stadt Lüneburg. 1882

Band 2 : Meinardus, 0. , Urkundenbuch d. Stiftes und

der Stadt Hameln bis zum Jahre 1407. 1887 .

Band 3 : Tſchadert, P. , Antonius Corvinus Leben und

Schriften. 1900

Band 4 : Corvinus , Antonius, Briefwechſel. Hrsg . von

p. Tſchadert. 1900. .

Band 5 : Bär, m. , Abriß einer Verwaltungsgeſchichte des

Regierungs- Bezirks Osnabrüd. 1901 .

Band 6 : Hoogeweg, H., Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 2. 1221– 1260 .

Band 7 : Hölſcher, U., Geſchichte der Reformatiou in Goslar.

1902

Band 8 : Reineđe , W. , Lüneburgs älteſtes Stadtbuch und

Verfeſtungsregiſter. 1903

Band 9 : Doebner. R. , Annalen und Akten der Brüder

des gemeinſamen Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim . 1903 .

Band 10 : fint, E., Urkundenbuch des Stifts und der

Stadt Hameln. Teil 2. 1408–1576. 1903

Band 11 : Hoogeweg, h. , Urtundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 3. 1260—1310. 1903.

Band 12 : Wehr, 6. , Ländliche Verhältniſſe im Herzogtum

Braunſchweig -Wolfenbüttel im 16. Jahrhundert. 1903

Band 13 : Stüve, 6. , Briefwechſel zwiſchen Stüde und

Detmold in den Jahren 1848–1850. 1903

Band 14 : Schüß von Brandis, Überſicht der Geſchichte

der Hannoverſchen Armee von 1617 bis 1866. Hrsg . von

J. Freiherrn von Reißenſtein . 1903

Band 15 : Cordemann, Oberſt, Hannov. Generalſtabschef,

Die Hannoverſche Armee und ihre Schidſale in und nach der

2.25

7.

1.80
11

5.50

5 .-IT

8..
I

1

9.

3 1.25

5.
11

3:

-
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1.

1

1.20

5.

1 1

2.50

1.20

.

1.40

2.

1

9.50

Kataſtrophe von 1866. Aufzeichnungen und Atten . Hrsg. von

Dr. Wolfram . 1904

Band 16 : noad, 6. , Das Stapels und Schifffahrtsrecht

Mindens vom Beginn der preußiſchen Herrſchaft 1648 bis zum

Vergleiche mit Bremen 1769. 1994 .

Band 17 : Kreff chmar, J., Guſtav Adolfs Pläne und

Jiele in Deutſchland und die Herzöge von Braunſchweig und

Lüneburg. 1904 .

Band 18 : Langenbed, W., Die Politik des Hauſes Brauns

ſchweig - Lüneburg in den Jahren 1640 nnd 1641, 1904 . .

Band 19 : Merkel, Joh . , Der Kampf des Fremdrechtes

mit dem einheimiſchen Rechte in Braunſchweig - Lüneburg. 1904.

Band 20 : Maring, Joh . , Diözeſanſynoden und Domherrn .

Generaltapitel des Stifts Hildesheim bis zum Anfange des

17. Jahrhunderts. 1905

Band 21 : Baaſch, E. , Der Kampf des Hauſes Brauns

ſchweig - Lüneburg mit Hannover um die Elbe vom 16. bis

18. Jahrhundert. 1905

Band 22 : Hoogeweg, H. , Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 4. 1310 –40. 1905 .

Band 23 : Müller 6. h. , Das Lehns- und Landesauf

gebot unter Heinrich Julius von Braunſchweig - Wolfenbüttel.
1905

Band 24 : Hoogeweg , h , Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 5. 1341-1370 . 1907.

Band 25 : v. d . Ropp, 6 , Göttinger Statuten. Atten

zur Geſchichte der Verwaltung und des Gildeweſens der Stadt

Göttingen bis zum Ausgang des Mittelalters. 1907

Band 26 : Deichert, H. , Geſchichte des Medizinalweſens

im Gebiet des ehemaligen Königreichs Hannover. 1908

Band 27 : Haßig, O. , Juſtus Möſer als Staatsmann und

Publiziſt. 1909

Band 28 : Hoogeweg, h . , Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 6. 1370_1398. 1911 .

20. Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens. 8 °.

6. -

1

10.

6 .O

3.50.

2.80

Band 1.

Heft 1 : Hennede, Zur Geſtaltung der Ordination mit

beſondererRüdſichtaufdie Entwidlung innerhalb der lutheriſchen

Kirche Hannovers. 1906

Heft 2 : Jenter L. , Jur poltswirtſchaftlichen Bedeutung

der Lüneburger Saline für die Zeit von 950 bis 1370. 1906 .

Heft 3 : Meyer, Ph . , Hannover und der Zuſammenſchluß

der deutſchen evangeliſchen Landeskirchen im 19. Jahrhu bert.

1906

14.60

-.60

-.75

~ .69
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1

-.60
11

-- .60

1 .

1..

.90

1.25

1.40.

Heft 4 : Uhl, B., Die Dertehrswege der Flußtäler um

Münden und ihr Einfluß auf Anlage und Entwidelung der

Siedelungen. 1907 ,

Heft 5 : Kühnel, P. , finden ſich noch Spuren der Slawen

im mittleren und weſtlichen Hannover ? 1907

Heft 6 : 3echlin, E. , Lüneburger Hoſpitäler im Mittel

alter. 1907 ...

Band 2.

heft 1 : Wefenberg, Der Dizetanzler David Georg Strube,

ein Hannoverſcher Juriſt des 18. Jahrhunderts. Seine ſtaatss

rechtlichen Anſchauungen und deren Ergebniſſe. 1907

Heft 2 : Günther, Die erſte Kommunion auf dem Obers

harz . 1909

Heft 3 : hoogeweg, Inventare der nichtſtaatlichen Archive

im Kreiſe Alfeld. 1909

Heft 4 : Peters, Inventare der nichtſtaatlichen Archive im

Kreiſe Gronau. 1909 .

heft 5 : Ohlendorf, L. , Das niederſächliſche Patriziat

und ſein Urſprung . 1910

Band 3.

Heft 1 : Werneburg, R. , bau, Grafſchaft und Herrſchaft

in Sachſen bis zum Übergang in das Landesfürſtentum . 1910.

Heft 2--3: Bode, 6., Der Uradel in Oſtfalen . 1911

heft 4 : Barth, W. , Die Anfänge des Bankweſens in

Hannover. 1911 . .

21. Die Urnenfriedhöfe in Niederſachſen .

Hrsg. von Sdh uch hardt. 40.

Band 1 , Heft 1--2 : Sch w antes, 6., Die älteſten Friede

höfe zu Ülzen und Lüneburg . Mit einem Beitrage von

m. Chr. Lien au. 1911

22. Syſtematiſches Inhaltsverzeichnis zu den Jahrgängen

1819--1910 des „ Vaterländiſchen Archivs" ſowie des Archivs

und der Zeitſchrift des hiſtoriſchen Dereins für Niederſachſen.

Hrsg. von K. Kunze. 1911 .

Gebundene Exemplare i Mt. mehr.

1,50.

1.

3,25

1.
11

15 ,.

2..
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